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viertes Buch.

Vom Nebertritt des Fürstenhauses zur rcfor 
mieten Confessio» bis zum Erlöschen desselben 

I6V6 — 1675

Johann Christian, Oanlli «ins, pntoi- ^»atii-i.- 
160!)--1639.

Erziehung. Joachim Friedrich hatte vier Kinder 
hinterlassen, zwei Söhne, zwei Töchter: Johann Christian 
geb. den 28. Aug. 1591, Barbara Agnes geb. 1693, Georg 
Nudolph geb. 1695 und Marie Sophie geb. 1601. Johann 
Christian wurde mit dreizehn Jahren (1604) von seiner 
Mutter nach Krosscn geschickt, woselbst die Schwester dersel
ben, Elisabeth, Wittwe des 1598 verstorbenen Kurfürsten, 
Johann Georg, Hof hielt. Dieselbe hatte eine sehr zahl
reiche Familie, sieben Söhne und vier Töchter. Die ältesten 
beiden Söhne, Christian, welchem der Vater die Neumark 
als cigncs Fürstcnthum bestimmt hatte, und Joachim Ernst 
wurden zu dieser Zeit Markgrafen zu Baircuth u. Anspach, mit 
zwei der jüngern: Friedrich geb. 1588, Georg Albert geb. 
1591 und ihrer Schwester Dorothea Sibylle geb. 1590, 
sollte Johann Christian zugleich den Unterricht genießen. Als 
Ursache wird angegeben, er habe am kurfürstlichen Hofe in 
der rcformirten Confefsion nach dem Heidelberger Katechis-
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mus consirmirt werden sollen. Daß sein Bater gegen die 
Reformirten duldsam gewesen, ist bekannt, doch findet sich 
nicht, daß er außer dem oben angeführten Testamente noch 
eine besondere Anordnung über die konfessionelle Erziehung 
der Kinder hinterlassen habe. Die Mutter war der rcsor- 
mirten Confcssion zugethan — im Anhaltischen, ihrer Hei- 
math, war die Aenderung der Ceremonien seit 1396 erfolgt; 
in Brieg sind dergleichen Aenderungen nicht vorgenommcn 
worden, vielmehr hatte Joachim Friedrich seinen Ständen 
die wiederholte Versicherung gegeben, daß alles beim Alten 
bleiben sollte. Aehnliche Verhältnisse wie in Brieg fanden 
am Brandcnburgischen Hofe Statt. Der Kurfürst Johann 
Georg hatte zu derselben Zeit wie Joachim Friedrich die 
Schwester unserer Fürstinn gchcirathet, war selbst aber dem 
streng lutherischen Lehrbcgriff ergeben und Beförderer der 
kurmulu caneorciiak'. Auch sein Sohn und Nachfolger 
Joachim Friedrich, welcher von 1598—1608 regierte, hatte 
sich noch von seinen Söhnen die eidliche Versicherung geben 
lassen, bei der unveränderten Augsburgschcn Confession zu 
bleiben. Erst Johann Sigismund erklärte 1613 seinen Ue- 
bertritt. Er hatte 1605 in Heidelberg die verschrienen Grund
sätze der Reformirten kennen gelernt und bekannte jetzt öffent
lich, damit er Friede in seinem Gemüth hätte und ohne po
litische Nebenabsichten, daß er weder streng kalvinisch, noch 
streng lutherisch sei, sondern auf Mclanchthons vermittelndem 
Standpunkt stehe und zur einzigen Richtschnur die heilige 
Schrift nehme. Nicht um streng kalvinistische, sondern um 
Philippistische Ansichten, um die l:uul<!88iu vaiiata von 
1541 handelt es sich daher in der tmut'assiu .lolumnis 
Sigisinuutii und überhaupt in der deutsch-rcformirten Kirche, 
also auch bei dem Uebertritt Johann Christians. Ob derselbe 
aber unter diesen Umständen schon 1604 oder 1605 öffentlich 
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in Berlin auf das rcformirtc Bekenntniß und den Heidel
berger Katechismus consirmirt worden sei, (wie Lucä 494 
wid nach ihm der neue Biograph Johann Christians, Schrick, 
I>- 6 berichten,) kann wohl zweifelhaft erscheinen. Eine an
dere Nachricht sagt, daß nach Joachim Friedrichs Tode der 
Kaiser Rudolph die beiden Briegischcn Prinzen habe an sei
nen Hof nehmen wollen, um sie von Jesuiten unterrichten 
zu lassen und darum sei Johann Christian nach Branden
burg geschickt worden. Auch dies ist nicht mehr als ein 
Gerücht. — Nach dem Tode der Mutter (1604 den 14. 
Nov.) kehrte er nach Schlesien zurück und erhielt von den 
Vormündern einen Kavalier und Rechtsgelehrtcn, Adam von 
Stange auf Kunitz, zum Hofmeister. Dieser war lutherischer 
Konfession, er begleitete den Prinzen .auf die Universität. Daß 
ihm in Beziehung auf Religion ein bestimmtes Verhalten 
zur Pflicht gemacht worden war, beweisen die von Lucä an
geführten Worte desselben, welche er beim Abschiedc an der 
Treppe des Ohlauer Schlosses zu den Vormündern sagte: 
meine Herren, verlassen sie sich aus meine gegebene Erklärung, 
dabei soll es bleiben. Worinn aber diese Erklärung bestan
den habe, weiß Lucä selbst nicht zu sagen, er schließt nur 
aus dem Erfolge, daß sie sich auf Festhalten am rcformirtcn 
Lehrbegriff bezogen habe. Aber Stange war lutherisch, der 
Prinz wurde nach Straßburg auf eine lutherische Akademie 
geschickt und weder beim Herzog Karl noch bei den Unter
thanen war mit einem Confcssionswcchsel Dank zu verdienen, 
vielmehr wurden diese Anordnungen offenbar zur Beruhigung 
der Unterthanen getroffen. Von Straßburg aus besuchte der 
Prinz mehrere fürstliche Hofe und bcgab sich dann nach 
Frankreich, um sich zu PariS in der französischen Sprache 
und in ritterlichen Uebungen zu vervollkommnen. Zu Sau- 
mur knüpfte er mit dem Haupte der Protestanten in Frank
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reich, Philipp von Mornay, Verbindungen an, welche er auch 
später noch unterhielt. Von weiteren Reisen hielten ihn die 
Bitten der Vormünder ab, welche ihm, nachdem er das acht
zehnte Jahr erreicht hatte, das Fürstenthum zu übergcben 
wünschten.

Der zweite Sohn, Georg Nudolph, geb. 1695, war 
bei des Vaters Tode 7 Jahr und als die Mutter starb, 
9 Jahr alt. Er wurde nach Oels gebracht und dort mit 
den beiden Söhnen des Herzogs Karl, Heinrich Wenzel und 
Karl Friedrich, unter Leitung des v, >1»i,8 Konrad Passelt 
erzogen. Er überstand dort 1610 eine tödtliche Krankheit. 
Die Oelsischen Prinzen gingen in diesem Jahre auf die Uni
versität nach Frankfurt, er folgte ihnen I6II unter Aussicht 
Johann Mucks von Muckcndorf und lebte zu Frankfurt in 
vertrautem Umgänge mit Georg Wilhelm, dem Kurprinzen 
von Brandenburg. 1612 kehrte er nach Hause zurück, um 
die inzwischen erfolgte Theilung des Fürstcnthums mit seinem 
Bruder ins Reine zu bringen. Die Jnterimstheilung ist 
vom 11. März 1611, der endliche Abschluß geschah den 8. 
Mai 1613; am 10. wurde das Theilungsinstrument von 
beiden Fürsten ratisicirt und am II. Mai von der Kanzel 
der Schloßkirche zu Brieg publicirt. Wenzel von Zedlitz war 
kurz vorher am 24. April 1613 auf der Rückreise von Brieg 
nach Licgnitz, zu Jänowitz, gestorben. 1615 den 5. August 
bestätigte Kaiser Matthias zu Prag beiden Brüdern die gc- 
sammtc Lchnshand.

Von der Erziehung der beiden Schwestern ist nichts 
bekannt. 1614 den 29. April übernahmen die Brüder zu 
Breslau die Vormundschaft über die Schwestern und sagten 
dem Herzog Karl für die geführte Vormundschaft Dank.

In Folge der Theilung erhielt Johann Christian 
Brieg Schloß und Stadt, Ohlau Schloß und Stadt, Streb- 
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len Haus und Stadt, Nimptsch Haus und Stadt, das Teich
haus mit dem Amte, die Herrschaft Ketzerndorf und Köln 
sammt dem Hause Köln, Krcuzburg Haus und Stadt, Pit- 
schen die Stadt, sämmtlich mit den zugehörigen Aemtern. 
An Georg Nudolph sielen Licgnih, Goldberg, Gröditz- 
bcrg, Lüben, Hainau, die Herrschaft Parchwitz, Wohlau mit 
dem Schloß, Steinau Haus und Stadt, Winzig, Herrnstadt, 
Nutzen, Raubten. Das Wohlausche wurde bei dieser Thei
lung zum Fürstenthum Liegnitz geschlagen, weil dieses durch 
den Verkauf derKammcrgütcr sehr entwcrthct war. Hainau 
war damals noch Wittwensitz der Herzoginn Anna, Wittwe 
Friedrichs IV., sie starb aber 1616 den 7. Juli, 55 Jahr 
alt. — Georg Nudolph überließ nach der Theilung die Re
gierung den verordneten Hauptleuten und machte 1613 bis 
1614 Reisen in Deutschland, Italien, der Schweiz, Frank
reich und den Niederlanden.

Negi er ungsan tritt Johann Christians. Johann 
Christian kam über Oels am 30. Januar 1609 um vier 
Uhr von seiner Reise nach Brieg zurück und hielt einen feier
lichen Einzug. Die Bürgerschaft war ihm mit stattlicher 
Rüstung entgegen gezogen Am 31. begrüßte ihn bei Hose 
der Nector Schickfuß im Namen seiner Collcgen und der 
Geistlichkeit mit einer Rede und einem Gedicht. Der Fürst 
unterhielt sich lange mit ihnen, lud einige zu Tisch und ent
ließ sie sehr gnädig. Die Regierung muß aber noch eine 
Zeitlang von Herzog Karl fortgesührt worden sein, denn 
derselbe hat noch am 4. — ü. Scpt. 1609 eine Revision des 
Gymnasiums abhaltcn lassen. Johann Christian leistete dem 
Kaiser die Huldigung am 5. October auf der Burg zu 
Breslau in die Hände einer zu diesem Zwecke ernannten 
Commission. An welchem Tage er von seinen Ständen die 
Huldignng empfing, findet sich nicht angegeben; es wird 
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spätestens zwischen dein 5. und 25. Octobcr gewesen sein, 
denn an diesem Tage ordnete er das Dankfest für denMa- 
jestätsbricf schon selbst an, ließ denselben mit einem H 
ckoui» in den Kirchen publiciren und durch Trompeten- und 
Paukcnschall von den Thürmen feiern. Bei der Huldigung 
hatte ihm die Stadt einen silbernen, vergoldeten Becher, 10 
Mark 12 Loth an Gewicht, 130 th. an Werth verehrt und 
ein Pferd, was sie um 120 th. von H. v. Waldau aus 
Schwanowitz gekauft.

Die Aussichten, unter welchen er die Regierung antrat, 
waren sehr günstig; die freie Ncligionsübung schien durch 
den Majestätsbrief gesichert, der Zustand des fürstlichen Kam- 
mervermögcns war durch die gewissenhafte Verwaltung der 
Vormundschaft bedeutend verbessert, wenn auch noch nicht 
frei von Schulden. Ohnehin hat die Jugend den Vorzug, 
das Leben im heitern Lichte zu schauen. Da er das Reisen 
aufgegebcn lind auf den Wunsch der Vormünder zur Re
gierung dcS Fürstcnthums sich entschlossen hatte, so war er, 
obgleich erst 18 Jahr alt, alsbald darauf bedacht, die Ein
samkeit des Hoflebens durch eine Lebensgefährtinn zu bele
ben. Das Bedürfniß häuslichen Glückes und ehelicher Ge
meinschaft bildet einen unverkennbaren Zug seines Charakters 
und Familicnfreudcn haben ihn für das wandelbare Glück 
in seiner politischen Thätigkeit entschädigen müssen.

Vermählung. Wie sein Großvater erwählte er zur 
Lebensgefährtinn eine Brandcnburgische Prinzessinn, die jüngste 
Tochter des 1598 verstorbenen Kurfürsten Johann Georg, 
Dorothea Sibylla geb. den 19. Oct. 1590, also zehn Monat 
älter als ihr zukünftiger Gemahl. Brieg hat von Friedrich II. 
an eine ununterbrochene Reihe trefflicher Fürsten gehabt; 
keine Kriegshelden, welche die Welt mit ihrem Ruhme er
füllten, aber glückliche Landes- und Familienväter, und das 
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Land verdankt dieses Glück nicht zum geringen Theile den 
edlen Fürstinnen und Landesmüttcrn aus dem Brandenbur
gischen und Anhaltischen Hause, Barbara, Anna Maria und 
vor allen Dorothea Sibyllen. Johann Christian ließ um 
diese letztere durch seinen Rath Melchior von Scnitz werben, 
welcher am 29. Nov. 1610 zu Cöln an der Spree mit dem 
Kurfürsten Johann Sigismund und dem ältesten Bruder 
der Braut, dem Markgrafen Christian zu Baircuth, den 
Heirathsvertrag zwischen dem Herzoge von Licgnitz-Bricg 
und der Prinzeß abschloß. Johann Christian bcgab sich zu 
Anfang des folgenden Monats mit zahlreichem Gefolge von 
Edelleuten nach Berlin und feierte daselbst am 12. Dezem
ber seine Bcrmählung. Von dort richtete er am 14. Dez. 
ein Schreiben an den Rath zu Brieg, in welchem er den
selben zum I. Januar 1611 cinladet, der Heimführung sei
ner Gemahlinn und dem Gastmal auf dem Schlosse bcizu- 
wohncn, da es alte Sitte seines Hauses sei, die Unterthanen 
an den Freuden der landesfürstlichen Obrigkeit Antheil neh
men zu lassen. Der Brief findet sich noch im Stadtarchiv 
vor.

Haus- und Tagebuch des Nothgerbcrs Bal
ten Gierth. Von dem Empfange der Herzoginn am 
Ende der Rathauer Vorstadt durch die Frauen der Rath- 
männer beginnen die Nachrichten über das hiesige Hoflebcn, 
welche der ehemalige Syndikus Koch aus dem Haus- und 
Tagebucke eines damaligen Bürgers, des Nothgerbcrs Va
lentin Gierth, veröffentlicht hat. Die ersten Bruchstücke er
schienen 1829 in der Hoffmannschen Monatsschrift von und 
für Schlesien, nicht ganz im alten Gewände, sondern mit 
theilwciser Umänderung in den heutigen Sprachgebrauch. 
Bei den zwei Briefen der Herzoginn p. 784 giebt er die 
Aenderungen an, welche er sich in der Orthographie erlaubt 
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hat. 1830 folgten in einem eigenen Bündchen: „Die Nach
richten über die Herzoginn und ihre Hebamme Margarethe 
Fuß, wörtlich nach dem Manuscript." 1838 wurden im 
Taschenbuch Silcsia wieder zwei Abschnitte (über Logau und 
Dorothea Sibylle auf einer Bürgerhochzeit) im ursprüngli
chen Kolorit abgedruckt. Alle vorhandenen Nachrichten sind 
dann von Koch an den Kandidat der Theologie Schmidt 
abgetreten und von diesem in der Sprache von heute mit 
Hinzuziehung von Angaben aus Lucä's schlcsischen Denkwür
digkeiten bearbeitet und herausgcgcbcn worden. Bricg bei 
Schwartz 1838.

Gegen die Aechthcit dieser handschriftlichen Nachrichten 
hat sich nach dem Tode des Herausgebers die Kritik erho
ben und dieselben für das Machwerk eines Falsators erklärt. 
Es würde zu weit führen, alle gemachten Ausstellungen auf- 
zuzählcn, die wesentlichen Momente sind in den zwei Punk
ten enthalten: I) Ort und Zeitangaben und Namen stim
men nicht immer mit den sonst bekannten; 2) es hat zu 
dieser Zeit kein Nothgcrbcr Valentin Gicrth in Bricg gelebt. 
Der erste Beweis aus divergircndcn Angaben würde keine 
ausreichende Ueberzcugungskraft haben, da es eine ganz ge
wöhnliche Erscheinung ist, daß bei verschiedenen Berichter
stattern ein und dieselbe Sache mit divergircndcn, selbst wider
sprechenden Angaben dargestellt wird, zumal bei Aufzeichnun
gen eines Privatmannes, welche gar nickt für die Ocffcnt- 
lichkcit bestimmt waren. Auch hat der Herausgeber selbst 
auf solche Divergenzen aufmerksam gemacht. Aber der zweite 
Punkt scheint jeden Zweifel mit einem Schlage zu beseitigen. 
Allerdings ist es befremdlich, daß in den Kirchenbüchern und 
dem Mittclsbuche der Gcrbcrzcche in dieser Zeit zwar zehn 
Bürger Namens Gicrth und darunter vier Nothgcrbcr vor
kommen, aber kein Valentin, sondern Markus, Balzcr, Mar
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tin, Lukas Gierth. Wollte man indeß damit die Frage für 
abgemacht halten, so würde man die Tragweite dieses Be
weises überschätzen, da die Einwohnerlistc jener Zeit kcines- 
weges so vollständig vorliegt, daß über Existenz oder Nicht- 
Mstcnz eines Bürgers entschieden werden könnte. Denn 
obwohl in den genannten Büchern kein Walentin Gierth 
verkommt, so findet sich doch z. B. in Jakob Gäbels 6u- 
pirwünn im Stadtarchiv ein Bries des Magistrates vom 4. 
Mai 1607 an den Schwcrdtfcgcr Daniel Höllingcr zu Frci- 
stadt, in welchem von den Wcrmögcnszuständcn zweier Wal
ten Gierths, Vaters und Sohnes die Rede ist. „Des alten 
Walten Gierths Vermögen, heißt es, ist nach Abzahlung der 
Schulden unter seine Wittwe und Kinder vermöge des Te
stamentes getheilt worden und dabei auf Walten Gierth den 
Jüngern 43 th. 24 gl. kommen; von den übrigen Geschwi
stern hat jedes nur 34 th. bekommen. Obwohl von dem 
verkauften Hause des Waters ihm noch etwas zukommen 
wird, so hat der Watcr doch bei den Mitbürgern so viel 
Schulden gemacht, die vor der Erbschaft abgeführt werden 
müssen, daß vor dieser Abrechnung auf nichts Gewisses ver
tröstet werden kann." Ein fester Anhalt, ob hier von un
serm Walten die Rede ist, findet sich allerdings nicht, obwohl 
die ärmlichen Wermögenszustände des Vaters mit den Nach
richten im Gedcnkbuchc stimmen, aber der Brief kann wenigstens 
als Beweis dienen, daß die vorhandenen Kirchen- und Mit- 
telsbücher nicht zur Entscheidung der Frage ausreichcn.

Angenommen indeß, das Tagebuch wäre das Werk einer 
absichtlichen Täuschung, so drängen sich der unbefangenen 
Erwägung alsbald eine Reihe anderer Einwürfe auf. Es 
ist glaublich bezeugt, daß der Herausgeber das Manuscript 
bald nach Auffindling desselben hiesigen Bürgern zur Ansicht 
mitgctheilt hat, lange vorher, ehe an eine Veröffentlichung 
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gedacht wurde. Zu welchem Zweck sollte er dieß gethan 
haben? In der handschriftlichen Matrikel der Nikolaikirche, 
welche er im Auftrage des Magistrats nicht für die Ocffent- 
lichkeit, sondern für den Gebrauch der Kirchcnbchördc aus- 
gearbcitct und zwar mit kritischer Genauigkeit ausgearbeitet 
hat, führt er unter den übrigen beglaubigten Quellen auch 
das Walten Gierthsche Tagebuch an — wen könnte er da
mit haben täuschen wollen? Hätte er aber täuschen wollen 
und wie ihm Schuld gegeben worden ist, aus eigennütziger Ab
sicht, so würde es seine erste Sorge gewesen sein, in Na
men, Zeitbestimmungen rc. keinen Widerspruch mit sonst be
kannten Angaben entstehen zu lasten, weil die Entdeckung 
einer Fälschung seinen ganzen Zweck vereiteln mußte. Bei 
seiner genauen Kenntniß der Quellen konnte ihm das nicht 
schwer werden. Statt dessen macht er in den von ihm 
herausgegebenen Stücken selbst auf Abweichungen von den 
gewöhnlichen Nachrichten aufmerksam und berichtigt sie in 
Anmerkungen. Soll er also falsche Nachrichten im Text 
erfunden haben, um sie in kritischen Anmerkungen selbst zu 
berichtigen?

Eine andere Frage ist, ob der Herausgeber im Stande 
gewesen sei, eine solche Schilderung zu erfinden. Er ver
heimlicht seine derartigen Versuche sonst gar nicht. Z. B. 
hat er im Taschenbuch Silesia 1838 eine historische Novelle: 
Die Zwillingsschwcstern, um die Zeit Georgs II. darzustcllcn, 
drucken lassen, sie ist aber nicht im entferntesten, weder in 
Erfindung, noch Darstellung mit unserm Manuskript zu ver
gleichen. Er äußert sich auch anderwärts in der Vorrede 
zur Schmidtschcn Ausgabe XXV, unverholcn über seinen 
mißglückten Plan, ein Schauspiel aus den Nachrichten über 
Dorothea Sibylla zu machen; der Eindruck aber, welchen 
das Haus- und Tagebuch hcrvorbringt, ist nicht der von 
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Reflcctirtem, Gemachtem, sondern von Erlebtem, denn es 
ist voll lebendiger, aus dem Leben gegriffener Züge, 
voll ganz specieller Angaben über Lokalitäten und Pcrsön- 
lichtesten, die in vorhandenen Quellen nicht zu finden wa
ren und in einer Sprache und Orthographie, für welche 
kein Muster vorhanden war. Auch würden sprachliche Ge
wandtheit und gelehrte Kenntniß der Zcitvcrhältnissc zur 
Darstellung eines Scclenadels wie Dorothea Sibyllens noch 
nicht hinrcichcn. Bei dieser Lage der Sache erscheint die 
Beschuldigung absichtlicher Fälschung bedenklich; der That
bestand ist noch kcincswcgcs völlig ins Reine gebracht und 
wird es, wenn nicht neue Anhaltspunktc sich finden, schwer
lich jemals werden.

Da die Bekanntschaft mit dem Gcdenkbuche vorausgesetzt 
werden kann, so schließe ick, um der Zwcifelsucht keinen An
stoß zu geben, die Nachrichten desselben aus und füge nur 
für diejenigen Leser, welche mit dem Leben Dorothea Sibyl
lens noch nicht bekannt sind, ein chronologisches Inhaltsver
zeichnis; der in demselben enthaltenen Nachrichten hinzu.

Die Mittheilungen desselben reichen von 1611 nur bis 
1625, obwohl der Herausgeber in der Vorrede zur Lebens
beschreibung der Herzoginn angicbt, daß das Gedenkbuch erst 
mit 1629 schließe. Die Nachrichten aus den Jahren 1626—29 
sind also überhaupt nicht mit abgedruckt worden. Wäre das 
Tagebuch in der richtigen Zcitfolge erschienen, so würden die 
Schilderungen in folgender Ordnung stehen:

„1611 den 1. Januar Empfang der Herzoginn durch 
die Frauen des Rathes am Ende der Vorstadt Nathau, Ge
genbesuche der Herzoginn, Einladung zu Wcinsüpplcin und 
Marzipan, Besuch der Nikolaikirche am Drcikönigstage.

1611 Sylvester. Die Kinder der Hofstatt und des Hof
gesindes, des Rathes, der Geistlichkeit, der Aeltcstcn, Schüp- 
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pen, an der Zahl 67, werden Nachmittags drei Uhr auss 
Schloß geladen zu einer Kurzweil und mit Eßwaaren und 
Spielzeug beschenkt.

1613 am Tage Dorothea (6. Febr.) wollen die Kinder 
der Herzoginn gratulircn; sie verschiebt die Feier auf den 
Sibyllcntag 10 Sept., wo sie zugleich den zweiten Geburts
tag ihres ersten Sohnes Georg begehen wollte. Vorberei
tungen zum Fest, Aufzug der Kinder vom Pfarrhofe aus, 
Bewirthung im Garten vor dem Pommeranzenhause. Anna 
Pohlin: liebe Dorel. Bolzenschießen, Wurfspiel. DerScho- 
lastikus vom heiligen Kreuz. Nachträge: die Mütter der 
Kinder schauen aus den herzoglichen Zimmern zu, Knechte 
und Jungen vom Herzog mit Bier bewirthet, Grolmus Hu- 
bener übernimmt sich im Trunk.

1614 4. Febr.: die Herzoginn kommt mit Zwillingen 
nieder, 19. März Walten Gicrths Ehefrau mit einem Mäd
chen. Die Herzoginn ist Pathe, es wird auf dem Schlosse 
getauft, stirbt I. April. Krankheit der Herzoginn, 3. Mai 
ihr Kirchgang und Umzug in der Stadt. Tafel bei Hofe.

1617 Friedrich von Logau (geb. 1604) wird Schüler deS 
Gymnasiums 1614 13. Oktb., vom Herzog 1613 an Kin
desstatt ins Haus genommen, der Minnebrief, die Bestrafung.

1618 der Herzog reiset nach Wien. Dorothea Sibyllc 
als Negentinn erläßt zwei Schreiben, am 2. Scpt. an den 
Pastor Matthias Baumgart zu Pogrcll über das Hexenwe- 
sen, 6. Sept. an den Stadtrath über eine geregelte Armen
pflege, 29. Oktbr. Uebung der herzoglichen Garde auf der 
Ziegelauc.

1619 12. Mai Gierths Gattinn Susanna zum Vesper
brot an den Hof geladen, in den Frauenordcn ausgenom
men. Balten lauscht und wird aus dem Garten entfernt, 
verspottet durch die Hofjunkcr. 14. Mai von den Hofjun- 
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kcrn zu einem Rennen nach Garbendorf geladen, er bewir
thet sie den 19. Mai in seinem Gärtchcn auf der Mühlin- 
scl. 15. Mai Brief der Cordula Gaffron aus Warmbrunn, 
25. Mai Sendung Gierths nach Jaucr, um die ehemalige 
Hofjungfcr Christine zu sangen. Von Johanni bis in den 
August der Singemeistcr Frommhold am Hofe, er wird über 
die Grenze gebracht. Beate, Tochter des Bürgermeisters 
Weintritt und Dr Elias Schmcttau. 19. Oktober Schrei
ben des Superintendent Ncomcnius wegen der Bibclverthei- 
lung an die Geistlichkeit.

1622 19. Oktob. Fabian Schmied, Leinwandhändlcr, vcr- 
hciralhct seine Tochter Martha an einen Tuchmacher und 
Gewandschneidcr aus Grünberg. Die Herzoginn begleitet 
sie zur Kirche, der Herzog kommt zum Hochzeitmahl. Die 
alte Grcte — das Haubcnfest — der Fuchspelz von der Frau 
von Wenzky beschaut. Die beiden Hvffranlein, zur Wenzky- 
schen Hochzeit geschickt, verloben sich. Die Freier kommen 
an den Hof. (Geschrieben den 13. Dez. 1622.)

1625 Nach dem Tode der Herzoginn am 19. März und 
ihrem Begräbniß am 14. Mai hat Gierth zur Erinnerung 
für die Deinigen eine Lebensbeschreibung derselben aufgesetzt 
und den 6. Juni geendet. Diese enthält Nachrichten über 
ihre Erziehung, Vermählung, Gestalt, Kleidung im Sommer 
und Winter, an Wochentagen und bei feierlichen Gelegen
heiten. Einschränkung der Hofstatt um die noch aus Ge
orgs II. Zeit rückständigen Schulden abzugcltcn, viele Hof- 
diener, Trompeter, ein Theil der Leibgarde abgcschafft, die 
Tafel zu 4 Schüsseln auf die Wochentage, zu 6 auf die 
Sonntage eingerichtet. Die Hofstatt besteht aus einer ad
ligen Hofmcisterinn, zwei adligen Hoffraucn, sechs adligen 
Lohnjungfcrn; dazu sechs adlige Jungfern, die nur Kost und 
Herberge haben. Erziehung und Beschäftigung der Hof
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jungfern bis zur Vermählung, Haubcnfcst (Seite 15 in der 
Ausgabe von 1830), Strafe einer unzüchtigen Hofjungfer 
und des Junkers 15 — 17, Kleidung der Hofjungfcrn. Le
bensweise am Hofe, Ausstchcn im Sommer um 4 Uhr, im 
Winter um 6, zu Bett um 10; Reinlichkeit, Einfluß auf die 
Bürgersrauen; nach dem Mvrgengcbct und Suppe eine 
Stunde Bibellcscn, dann Arbeit, Nätherci, Stickerei, von 
9—10 Uhr Convcrsation im Italienischen und Französi
schen. Die Herzoginn, auch im Lateinischen nicht unerfah
ren, erlernt das Polnische, zwei polnische Hofjungfcrn; von 
10 Uhr bis zur Tafel Empfang der Besuche. Bei Tafel 
nur zu festlichen Gelegenheiten Wein, Unterhaltung mit Musik 
auf der Laute, Zittcr rc. um Vcsperzcit im Sommer mit den 
Hofjungfcrn und Kindern Spazicrgänge ins Feld, Milchsup- 
pcn in Nathau, Briegischdorf, Krankenbesuche, Abends im 
Garten in Gesellschaft des Herzogs, Umgänge in der Stadt, 
Gespräche mit den Lcutcn auf den Bänken vor dem Hause 
23. die Stadtkinder auf der Lauer 24. Im Winter Spa- 
ziergänge im Kirchsaal und der Reitbahn. Nach dem Abend
essen Flachsspinncn, woran die Hofmägde Theil nehmen, 
Aufführung von Comvdicn durch die adligen Jungfrauen, 
Tanz 25. Sorge für Stadt- und Landschulen, beim Ostcr- 
examen in der Pfarrkirche anwesend, der Herzog läßt ihr 
1617 zum Geburtstage ein Diplom als Schulrath überrei
chen. Abneigung gegen das Gymnasium 27. Sorge für die 
Armen, Mandat 1618 an den Magistrat, Volten Gierth 
verläumdet 30. Sorge für die Kranken, die Klystierspritze ein- 
gcsührt, Unterricht der Hebammen 33 — 36. Glaube und 
Bibelkenntniß. Zweifel über die Einsctzungswortc des 
Abendmahls, Duldung gegen Andersgläubige, Katholiken er
langen Bürgerrecht, Gebräuche der lutherischen Kirchen un
verändert erhalten 39, Abneigung gegen Aberglauben, Ge- 
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spenstcrfurcht, Verfahren gegen eine Zigeunerinn 41, die weiße 
Frau 1614, 42. Sterbetage ihres Vaters, ihrer Mutter; 
Maicnsonntag 43, Prinz Georg geht 1617 zum Maien 
44 — 45. Erntefest kurz vor Michaelis, der Erntekranz 
1616. Dreimal zur Sommerzeit im Garten, dreimal zur 
Winterzeit, adlige und Bürgcrsraucn auf ein Vesperbrot ge
laden. Susanne 12. Mai 1619 geladen, Valtcn auf der 
Lauer wird am Ohrläppchen aus dem Garten geführt, von 
den Hosjunkcrn verspottet 64. Der Titel durchlauchtig und 
gnädig 66; nicht abgeneigt der Fröhlichkeit, glücklicher Ehe
stand 68, Erziehung der fürstlichen Kinder 60, Antheil am 
Regimcntswescn. Angegriffene Gesundheit, dreizehn Nieder
künften, Tod den 19. März 1626, Leichenbegängnis; 14. Mai. 
Markgraf Johann, der Herzoginn Bruder, anwesend, herzbre
chende Klagen des Volkes, Leichenreden, der Scholastikus vom 
heiligen Kreuz 68. Letzter Wille, Valtcns Andenken, Tu- 
gcndbund.

Nachrichten über Margarethe Fuß geborne Schiefcl- 
bein, der Herzoginn Lcibamme, geb. 1666 zu Havclberg, vcr- 
hcirathet zu Magdeburg mit dem Kanzlcischreibcr Fuß, stu- 
dirt in Straßburg die Hcbammenkunst, läßt sich in Cölln 
an der Spree nieder, wird Lcibamme Dorothea Sibylla's. 
Ihre Tracht 76, Thätigkeit, gest. 3. August 1626. Bcgräb- 
niß 77. Pastor Fabricius hält die Leichenrede. Eva Gaffron, 
Prinz Georg sprechen eine Danksagung. Vermächtnisse 81." —

Politische Lage, Hof und Land von 1609 —21. 
Die bei Ertheilung des Majestätsbricfes vorhandenen Hof- 
nungcn auf eine glückliche Zukunft wurden im Fürstcnthum 
alsbald getrübt durch zwei große Brände; der eine verzehrte 
in Liegnitz I9. Scpt. 1609 370 Wohnhäuser, also den grö- 
ßern Theil der Stadt, der andere den 26. Dez einen Theil 
der Stadt Strehlen und einige Häuser und Scheunen in 
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der Fischcrgassc daselbst. Zwei alte Ehclcutc wurden als Anstifter 
desselben gesanglich cingezogen; der Sohn derselben legte 12. 
Fcbr. 1010 aus Rache in der Borstadt vor dem Wasserthor 
Feuer an, wodurch wieder einige Häuser, viele mit Getreide 
gefüllte Scheunen, auch viel Bauholz zu Grunde ging. Die 
Brandstifter wurden den 24. März 1010 mit dem Feuer- 
tode gestraft.

Johann Christian würde bei Ruhe und Frieden ein eben 
so glücklicher Landesherr wie Familienvater gewesen sein, aber 
die politischen Verhältnisse gönnten ihm diese Ruhe nur we
nige Jahre. Kaiser Nudolph hatte 1000 den Protestanten die 
Majestätsbricsc nur ertheilt, um für sich das böhmische Reich zu 
retten, u. die katholische Parthei, in deren Händen er sich befand, 
führte Passausches Kricgsvolk nach Prag 1011 13. Fcbr., 
um die Stcyermärkische Linie in der Person des Erzherzog 
Bischofs Leopold von Passau zur Nachfolge in Böhmen zu 
bringen. Aber dieser Plan schlug fehl, das Passauschc Kriegs
volk wurde von den Böhmen vertrieben und Rudolph mußte 
die Regierung in Böhmen (22. Mai 1011) an Matthias 
abrreten, welcher durch Bestätigung der Majcstätsbriefe die 
Stimmen der Protestanten gewonnen hatte. Als er (23. 
Mai) in der Domkirche zu St. Veit in Anwesenheit Jo
hann Christians und der schlesischen Abgeordneten zum Kö
nige von Böhmen gekrönt wurde, versprach er, vor der Hul
digung zu Brcslau alle erlangten Freiheiten, auch die Union 
mit Böhmen, zu bestätigen. Gegen Ende des Sommers 
kam er durch die Lausitz zur Huldigung nach Schlesien, wur
de in Licgnitz von Johann Christian empfangen und hielt 
am 18. Septbr. Nachmittags zwischen 2 — 0 Uhr seinen 
Einzug in Brcslau. Die vier schlesischen Fürsten, der Ober- 
landeshauptmann Karl von Oels mit 447 Rossen, Johann 
Georg von Jägerndorf mit 100, Johann Christian mit 090 
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aus allen drei Fürstcnthümern, Adam Wenzel von Tcschcn 
mit 286 ritten vor ihm her. Eine prächtige 49 Ellen hohe 
Ehrenpforte in vier Stockwerken war am Markt beim Ein- 
gang in die Albrcchtsstraßc ausgerichtet; man hatte nichts 
verabsäumt, den Empfang des neuen Königs, welcher der 
Schutzhcrr der Religionsfreiheit werden sollte, zu verherr
lichen. Aber die kaiserlichen Truppen durften nicht in der 
Stadt bleiben, sondern wurden in der Vorstadt einquartirt 
und ehe die Stände huldigten, verlangten sie die versprochene 
Bestätigung der Privilegien und Abhilfe mehrerer Beschwer
den. Matthias war nicht gesonnen, Ernst mit seinen Ver
sprechungen zu machen, es war ihm nur darum zu thun, 
den Besitz des Landes sich zu sichern. Vom 19. Scpt. bis 
zum 7. Oktb. brächte man in Unterhandlungen zu. Matthias 
meinte, man sollte wie in Böhmen und in der Lausitz sei
nem Worte trauen, die Erledigung der vorgcbrachtcn Be
schwerden (Herausgabe der in Troppau cingczogcncn Kir
chen, Waffen und Privilegien, Uebernahme der von den 
Schlesiern im Namen des Kaisers verbürgten Schulden, Be
schwerden gegen den AppellationShvf in Prag rc.) würde bei 
der Kürze der Zeit unmöglich sein. Die Stände erwieder
ten, man sei grade darum von Rudolph abgegangcn und 
habe ihn zum Könige gewählt, um eine Abstellung der Un
ordnungen zu erlangen. Wollten sie früher huldigen, so 
würde man ihnen Schuld geben, ohne Ursach vom früheren 
Kaiser abgcsallcn zu sein. Da die beiden protestantischen 
Fürsten noch sehr jung waren, so hoffte Matthias durch Ein
schüchterung des alten Obcrlandeshauptmanns Karl von 
Ocls am leichtesten zum Ziele zu kommen. Er ließ ihn al
lein zu sich berufen, verlangte den Handschlag darauf, daß 
er sich der Huldigung nicht widersetzen wolle und als der 
Fürst sich auf Zuziehung der Mitstände bericf, soll er ihn

Die Piastca zum Briege. » Bd. 2 
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mit dem Tode bedroht haben. Der Herzog ließ sich zu dem 
Gelöbniß bewegen, niemals gegen den König oder das Haus 
Oesterreich sich aufzulehncn, Allem zu genügen, was Sr. 
Majestät begehren würde und Zeit seines Lebens zu ver
schweigen, wie mit ihm verfahren worden. Nach der Rück
kehr in seine Behausung verharrte er in trübsinnigem Schwei
gen, die beiden andern evangelischen Fürsten Johann Chri
stian und Johann Georg von Jägerndorf hatten aber kaum 
errathen, was sich zugctragcn, als sie sich zum Könige be- 
gaben und ihm die Gefährlichkeit seines Unternehmens vor- 
stellten, wenn Nachricht davon unter die bewaffnete Bür
gerschaft käme. Der Oberlandeshauptmann wurde seines 
Gelöbnisses entbunden, der König erlaubte am 7. Oktober 
zur Beschleunigung der Justiz den Ständen bei der deut
schen Expedition in der Residenz, wo sie sein möchte, einen 
deutschen Vicekanzler, zwei Appellationsräthe und einen Se
kretair zu ernennen, leistete am 9. Oktober auf das Evan
gelium einen Eid, die Stände bei ihren politischen und Re
ligionsfreiheiten zu erhalten und empfing darauf in der kö
niglichen Burg die Huldigung vom Bischof Carl in lateini
scher, von den vier Fürsten und vier Freiherr» in deutscher 
Sprache. Die Hauptproposition des Königs war eine Geld
bewilligung, die Stände versprachen eine Tonne Gold als 
außerordentliche Steuer.

Johann Christian verließ noch am Abend desselben Ta
ges Brcslau, um nach Brieg zurückzukehren, wo seine Ge
mahlinn, welche ihm am 4. September den ersten Sohn 
geboren, Scchswochen hielt. Der König verweilte bis zum 
13. Oktober und ging dann über Ohlau, Grottkau, Neisse, 
Ollmütz nach Wien zurück. Das Vertrauen auf die Zuvcr- 
läßigkeit der zugcsichcrten Religionsfreiheit war bei der Hul
digung nicht befestigt worden.
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Hof und Land. Während nun in Böhmen und Wien 

die Ansprüche der beiden Neligionsparteien immer schroffer 
sich gegenüber traten, auch in der Nachbarschaft, zu Neiffe, 
eine zahlreiche evangelische Gemeinde um Kirche und Schu
le flehte und der Bischof Erzherzog Karl durch Winkclzüge 
sie sechs Jahre hinhielt, genoß Johann Christian einige Jah
re glücklicher Ruhe, welche er im Kreise der Familie und in 
der Fürsorge für sein Land verlebte, bis auch ihn die Er
nennung zum Oberlandeshauptmann zu seinem Unglück in 
unmittelbare Theilnahme an den politischen Kämpfen ver
wickelte.

Die Regierung wurde geleitet von den beiden Brüdern 
Melchior von Senitz und Nudelsdorf auf Bogclgcsang, 
Hauptmann zu Brieg und Ohlau, Heinrich von Senitz, 
Hauptmann zn Strehlen und Nimptsch (ch 1624). Die 
Hauptmannschaft in Krcuzburg soll, wie Lucä berichtet, seit 
dem Brande nicht mehr besetzt worden sein. Hofmeister 
der Herzoginn war Heinrich von Ncidcburg und dem Kram. 
Andre Nachrichten sind über ihren Hofstaat nicht vorhanden, 
als die im Leben Dorothea Sibyllcns bei Gicrth erwähn
ten. Kammcrdirector war Wolf Ernst von Axt und Lan- 
genöls, Hofmarschall Heinrich von Loben auf Nodach, spä
ter Christoph von Czirn auf Sciscrsdvrf. Unter den fürst
lichen Räthen sind bekannt geworden: Abraham und Peter 
von Sebottendorf auf Gaulau, Hans Dietrich (Johann 
Theodor) von Tschcsch und Burgsdorf ein Anhänger Jacob 
Böhmes, Anton von Borwitz und Hartenstein, Andreas 
Lange von Langcnau, Kaspar Dvrnavius von Dornau, Uo- 

Dr., Historiker, Philologe, Nector in Görlitz, dann 
am Schönaichschcn Gymnasium in Beuchen, als Briegi- 
schcr Rath schon 1623 genannt. Jakob Schickfuß, .1. Dtr. 
Dr., Nector und fürstlicher Rath, 1622 entlassen. Forstmei
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ster war Melchior von Frankenberg. Sekretäre: Walentin 
Jenke von Ohlau, 1615 Johann Gebhardt, 1623 Johann 
Liebe, 1626 Bernhard Wilhelm. Stiftsverwalter: Ernst 
von Berge, dann Martin Gütticr. Seit Ende der zwan
ziger Jahre findet sich auch ein Ingenieur Hindcnberg in 
de6 Herzogs Diensten. Als eine Waise wurde am Hofe 
erzogen Friedrich von Logau aus Brockut bei Nimptsch. Er 
besuchte das Gymnasium 1614 — 25, die Prima seit 1618, 
aber mit Unterbrechungen und valedicirte den 26. Juni 
1625, von Laubanus als optimrn; »ol:»; inultoiinn unn« 
»'UM bezeichnet.

In diesen ersten Jahren seiner Regierung hat Johann 
Christian mancherlei Bauten zur Verbesserung und Verschö
nerung des Landes unternommen, später als die KricgShcc- 
re auch Schlesien durchzogen, mußten alle Kräfte auf die 
Befestigung und Vertheidigung der Städte gewendet wer
den. 1613 hat er die 1601 abgcbranntc Odcrmühlc zu 
Ohlau schöner wieder aufgebaut, der Baumeister war Jo
hann Lucä, Vater des spätern Nectors Lucä und Großva
ter des Chronisten. I6l4 ließ er das Jagdhaus Klein Licg- 
nitz am Nitschner Walde in den Stand setzen, es mit ei
nem großen Saale und schönen Gemächern versehen. Die 
Zimmer wurden mit Jagd- und Thierbildern geschmückt, auf 
dem Dache eine künstliche nach dem Winde bewegliche Spi
tze angebracht. Klein Liegnitz und Nothhaus am Hedwigs- 
brunnen wurden im Herbst zur Jagd und Fischerei und im 
Winter zu Schlitten häufig vom Hofe besucht. Die Schieß
übungen wurden um diese Zeit in Schlesien stark betrieben 
und der Bischof Erzherzog Carl vcranstaltcte 1612 im Au
gust, als der Streit über die freie Neligionsübung der Pro
testanten noch auf dem Wege der Verhandlung geführt wur
de und die Versöhnlichkeit noch nicht aus den Gemüthern 
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gewichen war, zu Neisse ein Freischießen mit Büchsen, Arm
brüsten und mit der Armbrust nach dem Zirkel auf zehn Ta
ge, wozu er ü7 Städte zur Fortpflanzung guter Nachbar
schaft hatte cinladcn lassen. Auch die beiden Licgnitz-Brie- 
gischen Fürsten, Johann Christian und Georg Rudolph, so
wie der Herzog von Jä'gcrndorf nahmen Theil. Kegelplä- 
nc, Glückstöpfe, Würfel und Nastelbänkc, Hahnschlagcn, 
Quintanrennen, Kletterbäume, der Altewciberwettlaus rc. 
dienten zur Unterhaltung und das Pcrlenkränzlein als Zei
chen des fortzupflanzenden Schießens übernahm der Mark
graf Johann Georg in Jägerndorf. 1014 Anfang Sep
tember wurde ein ebenso stark besuchtes Schießen in Bres- 
lau gehalten. Auch an den Schießübungen in Brieg nahm 
Johann Christian Theil und setzte Preise aus. In demsel
ben Jahr hatte sich Georg Nudolph zu Dessau mit der 
Prinzessin Sophie Elisabeth vermählt, er kam am 10. De
zember mit der ganzen Hofstatt nach Brieg, wo man sich 
acht Tage lang vergnügte und von da über Oels nach Licg- 
nitz zog. Im Anfang des Jahres war den 3. April der 
neue Fürst von Troppau, Karl von Lichtcnstcin, zum erstcn- 
Mal in Brieg, wo er fürstlich empfangen wurde. Er wur
de am 20. April auf dem Fürstcntagc zu Licgnitz von den 
Ständen als Herzog von Troppau angenommen und der 
Oberlandeshauptmann ließ ihm den 21. Mai durch Rath 
und Bürgerschaft von Troppau schwören, nachdem dieselben ih
res Eides gegen den Kaiser entlasten und eine Gcncralconsir- 
mation ihrer Privilegien ihnen ausgescrtigt worden war. 
Aber die Landständc waren zur Huldigung nicht zu bewe
gen. Der Kaiser gewann durch diese Abtretung einen ka
tholischen Fürsten mehr in Schlesien und da kurz vorher 
auch Adam Wenzel von Teschcn wieder zur römischen Kir- 
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ehe zuriickgetrctcn, so waren mit dein Bischöfe nun wieder 
drei katholische Fürsten im Lande.

Im Bricgischcn Fürstenthume verlieh Johann Christian 
1615 am Tage Margarethe seinem Lehnsmann Adam von 
Grutschrciber sür Michelau Stadtrechte. Dasselbe sollte 
Zech- und Handwerksrccht haben für alle möglichen Gewer
kt, welche namentlich aufgcführt wurden, zwei Jahrmärkte 
und alle Dienstage Wochenmarkt, ferner alle Freiheiten wie 
königliche und fürstliche Städte, auch mit Mauern, Thür
men, Thoren versehen werden. Als Wappen wurde ihm ein 
getheilter Schild verliehn, zwischen welchem ein weißer Hund 
mit schwarzem Halsband und rother vorgestrccktcr Zunge 
hervorspringt. Grutschrciber feierte am sechsten Sonntage 
nach Trinitatis das Einweihungssest seiner neuen Stadt, 
sie hat aber nur geringen Fortgang genommen, der größte 
Theil ist Dorf geblieben. Der Herzog erlitt um diese Zeit 
in seinem eigenen Besitze eine Verkürzung. Ein Gränzstrcit 
mit den Oppelnschen Ständen im Kctzerndorfer Amte wur
de 1616 von einer kaiserlichen Commission untersucht, wel
che dem Herzog ein Stück vom Amt und Walde absprach. 
Daß Schicksuß als königlicher Fiskal an dieser Commission 
Theil genommen und seine in der Canzlei zu Bricg erlang
ten Kenntnisse zum Schaden des Herzogs gebraucht habe, 
wie Lucä ihm Schuld giebt, ist cine Zeitverwechsclung. Denn 
1616 war Schickfuß noch fürstlicher Rath, bis 1617 sogar 
noch Professor am Gymnasium, 1619 sagt er in seiner schle- 
sischen Chronik, daß er sich noch in der fürstlichen Raths- 
stclle in Bricg glücklich befinde, er ist erst 1622 aus dem 
herzoglichen Dienst geschieden. Allerdings wurde er wie Lau
banus zum 15. März 1622 bemerkt, am Tage, nachdem 
der Herzog von Frankfurt zurückgckommen, nicht sehr ehren
voll entlassen, aber die Veranlassung, welche der Herzog zur 
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Unzufriedenheit mit ihm hatte, wird nicht angegeben. Auch 
des Herzogs Vetter, dem Markgrafen Johann von Jägcrn- 
dorf, wurden 1617 den 21. April vom Obcrrecht zu Brcs
lau Bcuthen und Oderbcrg als verfallene Psandstücke ab
gesprochen. Die Fürsten von Jägerndorf hatten nach einem 
Vertrage zu Prag 1631 dieselben auf drei Leiber in Pfand- 
schaft und sollten nach vierteljähriger Kündigung Oderbcrg 
ohne Entgcld, Bcuthcn gegen Erstattung von 800» ungr. 
Gulden und Ersatz dessen, was zur Auslösung der Güter 
hincingcsteckt worden, an Böhmen zurückgeben. Das Obcr
recht erkannte den Markgrafen für schuldig, beide Herrschaf
ten abzutretcn, aber nicht eher als nach wirklicher Erstattung 
der Pfandsumme auf Beuchen und der in beiden Herrschaf
ten cingcsührten Verbesserungen, so viel er deren innerhalb 
der langer» sächsischen Frist von 12 Wochen und 6 Tagen 
würde erweisen können. Unter Johann Christians Vorsitz 
wurden vom Obcrrechte als Verbesserungen anerkannt: au
ßer 8000 Dukaten Pfand 3536 th. cingelöscte Güter, 
2654 th. 34 gr. erkaufte Güter Hammer Brinitz, 3379 
Hammer Kochlowitz, 175 th. Vorwerk Brzesvwitz, 736 th. 
35 gr. ausgelegte Gränzkostcn, 1285 th. — 300 Schocken 
und 14162 th. 34 gr. Meliorationen in Tarnowitz, Wage, 
Walkmühle, Schmclzhütte, Vitriol und Alaun Sicdewcrk, 
beide Amthäuser zu Tarnowitz und Georgcnberg, Malzgcl- 
dcr, Salzhütte zu Kochlowitz, erhöhte Zölle, Baukosten zu 
Ncudcck. — Der Pfandschilling wurde nicht bezahlt, der 
Markgraf behielt also beide Herrschaften und der Kaiser hat 
sie erst nach der Aechtung desselben genommen. Daß aber 
diese Angelegenheiten grade jetzt zur Sprache gebracht wur
den, war nicht geeignet, die Mißstimmung der evangelischen 
Fürsten über die gehinderte Ausführung des Majestätsbrie- 
seS zu besänftigen.



24 Viertes Buch. Johann Christian 1609 —1639.

Die Stadt Brieg. Der Magistrat bestand 1611 
aus dem Bürgermeister Matthäus Weintritt, den Rath- 
mannen Matches Thomas, Melchior Hcußlcr, Michael Hei
nitz, Friedrich Kretschmcr, Jakob Gabel und dem Stadt- 
schreiber Martin Schmidt. Zur Sicherung der Stadt vor 
Fcucröbrünstcn, wie sie in Licgnitz und Strchlcn vorgekom
men, entwarf er auf Befehl des Fürsten eine Fcucrordnung, 
welche 1612 gedruckt worden ist und alle Quartale in den 
Zünften verlesen werden sollte. Seit 1617 ward er auch 
für die Befestigung der Stadt in Anspruch genommen.

Die Feuerordnung von 1612, I. Mittel zur 
Vcrhüthung des Feuers. Jeder Hauswirth hat auf 
sein Gesinde zu achten, daß beim Einhcizen, daß in Bad
stuben, Malz-, Brau-, Backhäusern vorsichtig mit dem Feu
er umgcgangcn wird. Alle Fcucrmaucrn in der Stadt sol
len steinern gemacht werden, von der Rinne an vier Ellen 
hoch. Bedürftige Hausbesitzer werden dazu aus der Stadt- 
kasse unterstützt. Die Feucrmaucrn werden alle Vierteljah
re, wenigstens aber dreimal des Jahres, gekehrt. Die höl
zernen Latten sollen abgeschlagen, eiserne Stempel darauf 
gelegt und diese mit Ziegeln bedeckt werden. Alle Wirthe, 
vorzüglich die Gastwirthe, sollen das Gesinde nicht mit bren
nendem Kien oder Lichtern ohne Laternen in Ställe, auf 
Boden und wo Holz, Streu, Heu, Späne, Rcisicht liegt, 
gehen lassen. Bei Jahrmärkten und sonst, wenn viel Fremde 
in der Stadt sind, sollen sie Acht auf ihre Gäste haben, un
bekannte und verdächtige Leute nicht beherbergen, verdächtige 
bald anzcigcn, für Häuser und Hof einen nüchternen Wäch
ter halten, der die Nächte auf Licht, Feuerstätte, Ställe Acbt 
giebt oder sollen selbst fleißig zuschen, daß die Lichter recht 
ausgclvscht werden. Da wegen der verminderten Zahl von 
Brauhäusern in jedem wöchentlich säst dreimal gebraut wird, 
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so sollen die Brauenden oder ein zuverläßiger Mann die 
Nacht über im Brauhause bleiben. Feuer und Kohlen aus 
den Brauhäusern zu tragen, ist bei ein Schock Groschen 
Strafe verboten. Die Häuser in der Stadt sollen nicht mit 
überflüssigem Holz, Streu, Heu belegt, Lachtcr-Kasten oder 
Stoß-Holz nicht auf den Gassen oder hinter den Ställen 
aufgesetzt, sondern alles dieses vor der Stadt gehalten und 
nur nach Bedürfniß cingebracht werden. Flachs im Ofen 
zu dörren, Leinwand zu beuchen, bei bloßem Kien oder Licht 
Siede zu schneiden, Flachs zu hecheln, Holz in und auf dem 
Ofen zu dörren, in Winkeln zu backen, ist verboten und wer 
von den Nachbarn es verschweigt, eben so strafbar als der 
Thäter. Die Fleischer dürfen nicht daheim bei Licht im 
Stalle schlachten, bei Abfütterung des Biehcs sollen sie vor
sichtig mit dem Lichte umgehen. Lichtzicher sollen ihre Ar
beit bei Tage machen und bei Nacht nicht Unschlitt schmel
zen. Das Kienbrcnncn und Leuchten beim nächtlichen Ab
tragen des Bieres wird eingestellt. Warme Asche soll nie
mand auf die Böden schütten, sondern auf die Erde, wo 
sie kein Holz berührt. In jedem Hause sollen zwei lederne 
Eimer, eine oder zwei Stangen mit Lumpen, ein Feuerhaken, 
ein Paar Stoßstangen mit Krickcn, ein Brauschaff oder Källe, 
eine oder zwei Wasserspritzen vorhanden sein, nach Publika
tion dieser Bcrordnung in zwei Monaten bei sechs Schock 
Gr. Strafe. Bor jeder Hausthür soll ein Kübel mit Was
ser mit einer durchschvbcncn Stange stehen, auf Boden und 
Estrichen gewisse Tonnen mit Wasser. Wer die Wasscrgc- 
fäßc umstößt, die Eimer in den Brunnen, die Leitern, Feuer
haken und andere Fcuergeräthc zerhaut, soll an Leib und 
Gut gestraft werden. Die Biertclsmeistcr mit den zwei 
nächsten Zehnern sollen wenigstens viermal des Jahres die 
Brunnen, Brau-, Malzhäuscr, Feuerstätten in Bor- und
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Hinterhäusern und Badestuben, das Feuergerä'th: Haken, 
Eimer, Stoß- und Lumpenstangen, Spritzen, Leitern, Was
sertonnen in allen Häusern des Viertels untersuchen, ob alles 
vorhanden, ob die Feueressen gemauert in angesetztcr Höhe, 
mit eisernen Stangen belegt und bedeckt sind rc., jeden Man
gel dem Rathe anzeigcn, der in bestimmter Frist die Herstel
lung bei 10 Thaler Pön aufgcben wird und wenn dann 
noch nicht alles in Ordnung ist, bei doppelter Strafe. Auch 
die gemeinen Brandleitern, Feuerhaken, Stoß- und Lum- 
penstangcn haben sie zu untersuchen und die Mängel den 
Bauherrn anzuzeigen; sie sollen auch nichts davon verleihen 
und vcralicniren lassen. Daher darf ein Vicrtelsmcistcr über 
Nacht nicht aus der Stadt verreisen, ohne den Nebenvier- 
tclsmeister zu benachrichtigen und sein Amt dem nächsten 
Zehner zu übcrgebcn. — Der Rath wird sich angelegen sein 
lassen, jedes Viertel mit gutem Feuergcräth zu versorgen. 
Es ist schon verordnet, daß unterm Kaufhause ein Vorrath 
von guten Leitern, Feuerhaken, Eimern, Spritzen, Schaffen 
sich findet, desgleichen bei jedem Nöhrkasten zwei Schleifen 
mit Wannen, bei jeder der drei Cisternen auch drei Schlei
fen mit Wasserwannen, beim Pfarrkirchhofe vier Schleifen, 
ein Wagen voll Leitern und Feuerhaken, beim Oderthor zwei 
Schleifen mit Leitern und Feuerhaken. In Fällen der Noth 
sollen auch an die vornehmsten Eckgasscn dergleichen verord
net werden. — Wie in der Stadt soll auch in den Vor
städten in jedem Hause wenigstens ein lederner Eimer, eine 
Leiter und ein Feuerhaken angcschafft werden, die Feueressen 
und Feuerstätte verwahrt sein und die Acltcstcn und Gassen- 
meistcr alle Quartale Besichtigung halten.

2) Verhalten bei entstandenem Feuer. Bei 
entstandenem Feuer soll der Hauswirth alsbald ein Geschrei 
machen, damit die Nachbarn zulauscn und helfen. Dämpft 
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man es, ehe es belaufet und beblasen wird, so soll er keine 
Schuld haben. Will er es aber in der Stille löschen und 
macht die Gefahr größer, so soll er nach Maßgabe des 
Schadens an Leib und Gut, jedenfalls um zehn Schock Gro
schen gestraft werden. Nimmt das Feuer überhand, so steckt 
der Wirth an der Vorderseite des Hauses bei Tage eine 
rothe Fahne, bei Nacht eine Laterne aus. Wird bei Nacht 
der Glockenschlag oder die Beblasung gehört, so steckt jeder 
Wirth vor seinem Hause eine Laterne aus, damit es hell 
auf den Gassen ist. Sobald das Geschrei gehört wird, eilen 
Mitbürger und Hausgenossen, die Bierträgcr mit ihren Zubern, 
die Brauer mit Schaffen und Kellen, die Bader mit ihrem 
Gesinde und Eimern, Handwerksgesellen, Zimmcrlcutc,Maurer, 
Tagelöhner, Fischer, Schiffcrknechte und alle müßigen Leute 
mit Aexten, Eimern, Leitern, Feuerhaken, Wasserkanncn und 
anderem zu Wehr und Löschung dienlichem Geschirr herbei, 
um zu löschen und zu helfen, doch niemand mit ledigen 
Fäusten. Wer mit ledigen Händen zum Feuer läuft, um 
zuzusehen, soll an Leib und Gut gestraft werden, weil der
gleichen Leute mehr deS Stchlens ausgetragcncr Sachen we
gen als um zu retten kommen. Weiber, Kinder, Gesinde 
sollen sich zu Hause halten und zusehcn, daß nicht fremdes 
Volk in die Häuser dringe, sollen auf die Obersöllcr und 
Rinnen Wasser tragen, die Dächer möglichst mit nassen Plaucn 
oder Leinwand Überwerfen und bcgießen, damit das Flug- 
feuer nicht zündet, sollen die Gerinne verschätzen, Tonnen, 
Dreifuß, Kühlschaff mit Wasser gefüllt vor die Thür setzen. 
Fremde Leute und Gäste sollen in ihren Quartieren bleiben. 
Vorzüglich soll das untaugliche Gesinde von Weibspersonen 
und Jungen, welche mehr hindern als nutzen, vorn Feuer 
wcggeschafft werden und, wenn sie nicht gehen, zu Haft ein- 
gczogcn werden. Gemeine Bürger und Handwerksleute sollen 
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beim Feuer nichts anzuordnen haben, dagegen sollen die 
Rathspersonen außer den zwei Acltcstcn, die beim Nathhause 
bleiben, sich beim Feuer zur rechten Zeit cinsindcn und mit 
den Viertelsmcistern die Anordnungen treffen. Die vier ver
ordneten Viertelsmcister sollen ein gutes Vernehmen mit ein
ander haben und jeder aus seinem Viertel eine Anzahl der 
am weitesten vom Feuer wohnenden Bürger an die Stadt
thore, besonders das geöffnete, schicken und auf 10 Mann 
je einen Führer, so daß an jedem Thore eine Anzahl Per
sonen als Wache mit Hellebarden und Aextcn eingestellt ist, 
die kein fremdes, unbekanntes Volk hcreinlasscn und nicht 
eher abzichen als bis das Feuer gelöscht ist oder sie abgelöst 
werden. Sind die Thore bestellt, so beordern die drei Vier- 
telsmeister, in deren Vierteln das Feuer nicht ist, ihre Rotten 
zum Feuer, der vierte bleibt bei seinem Hause, besetzt mit 
seinen Leuten die Gasse, auf welcher das Feuer ist, damit 
nur Leute, die zum Löschen tüchtig, zugelassen werden, damit 
die Feuerleitern, Haken, Eimer, Spritzen und dergleichen 
städtischer Vorrath nicht verschleppt werden. Wer von den 
Rotten muthwillig ausbleibt oder sich nicht nach der Vor
schrift verhält, soll vom Viertclsmeistcr oder den Zehnern 
beim Rathe angegeben werden. Geht, ehe das Feuer gelöscht 
wird, ein zweites auf, so sollen die Löschenden das erste 
Feuer nicht verlassen, bis es gedämpft ist, die Vicrtclsmcistcr 
zu dem neuen Feuer aber andere Löschmannschaften verordnen.

Diejenigen, welche Wasser in Butten und Fässern zufüh- 
rcn und getreulich bis aus Ende löschen, sollen ein Trank
geld vom Rathe haben und wer Leibcsschadcn nimmt, auf 
des Rathes Kosten geheilt werden und Arznei erhalten. Wein 
sein Gesäß (Eimer, Spritzen, Schaff rc.) zerbrochen und 
schadhaft wird oder verloren geht, dem soll cS gut gemacht 
oder ersetzt werden. Würde es bei einem andern gefunden,
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der soll gestraft werden, weil er es verschwiegen hat. — 
Welche Pferde halten, (Fleischer, Händler rc.) sollen, sobald 
der Glockenschlag geschieht, ohne Entschuldigung anspannen 
und mit einer Schleife und Schaff Wasser dem Feuer zu
eilen und Wasser zuführcn, bis es gelöscht ist. Dafür soll 
jeder eine Bekehrung haben, wer das erste Fast Wasser zum 
Feuer bringt, 24 Gr.; der zweite 18 Gr., der dritte 12 Gr. 
und so fort. Da jetzt viel Kutscher sich hier aufhalten, die 
gemeiner Stadt wenig Dienste thun, sollen sie bei dem Glok- 
kenschlag den nächsten Schleifen und Kübeln zueilcn, sie bei 
den Nöhrkastcn, Brauhäusern, Eistcrnen füllen lassen und 
dem Feuer zuführcn, wofür sie wie die andern nach der 
Reihe des Ankommens ihre Verehrung erhalten. Auch fremde 
Fuhrleute und Kutscher, welche emsig zusahren, sollen von 
der Verehrung nicht ausgeschlossen sein. Jeder Scholzc in 
den nächsten Stadtdörfern schickt einen Zug Pferde mit Ge
schirr und Wagen herein zum Wasscrführen und 20 Perso
nen mit ledernen Eimern und Aexten bei unnachläßiger Strafe. 
Wenn es von Nöthen ist, daß zur Abwendung größerer Ge
fahr Dächer abgeschlagen, ganze Häuser cingerissen werden 
müssen, soll sich dessen niemand weigern; dafür soll ihm eine 
Hilft aus dem Stadtsiscus gegeben werden. Hat das Feuer 
bereits ergriffen, so ist man ihm nichts zu geben schuldig. 
Niemand darf eigenmächtig cinschlagcn, sondern die Naths- 
hcrrn und Nicrtclsmeistcr haben es anzuordncn. Wer sich 
des Abbrcchcns seines Gebäudes weigert, wenn es Noth ist, 
oder jemanden darum beleidigt, ist der Stadt mit 10 schwe
ren Mark verfallen und wird nach Umständen am Leibe ge
straft. Oft werden die durch das Feuer Verunglückten auch 
noch durch böse Leute und Umläufcr bcstvhlcn, daher soll 
durch die zur Gassenwache Verordneten aus dergleichen Leute 
Acht gegeben werden, dieselben gefänglich eingezogcn, an Leib 
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und Leben gestraft werden. Wird etwas Gestohlenes bei 
ihnen gefunden, soll es an sichern Orten in der Nachbar
schaft verwahrt werden, damit die Verunglückten es wieder 
bekommen. Solche Buben anzuzeigcn, soll niemandem an 
seinem guten Namen schaden.

Geht Feuer in den Vorstädten auf, so finden sich die 
Viertelsmeister neben den Thorschlicßcrn und Wächtern mit 
ihren besten Wehren an den Thoren ein und bestellen, wie 
viel angesessene Leute von einem Viertel hinausgclassen wer
den sollen und daß sie nicht mit ledigen Fäusten, sondern 
mit Fcucrgcräth ausgelassen werden. Hürdlcr, Fuhrleute 
oder wer sonst in den Vorstädten Pferde hat, sollen alsbald 
dem Feuer Wasser zuführen. Ist eine Feucrsbrunst gedämpft, 
so läßt der Rath etliche Tage und Nächte, so lange es nö
thig ist, Wache dabei halten. Die Gassenherren, Hoken- 
vögte und Diener sollen den Tag nach der Feucrsbrunst 
alles Fcucrgcräth zusammcnlesen und es an die gehörigen 
Orte schaffen, was schadhaft oder verloren ist, bci den Bau
herrn zur Ausbesserung und Ersetzung anbringen. Der Fürst 
bestätigt diese Ordnung in allen Punkten, für alle Einwoh
ner, adlige und unadlige; Bürgermeister und Nathmanne, 
so wie der fürstliche Hauptmann haben darüber zu halten, 
die Uebertrctcr zur Strafe zu ziehen. Gegen Ucbertrcter von 
Adel behält sich der Fürst die Strafe vor. 1612 den 28. 
Januar.

Trotz diesen Vorkehrungen ist 1619 am 6. Scpt. in der 
Nacht zwischen 11 — 12 ein großes Feuer auf der Zollgasse 
bci einer Wittwe Baumgart entstanden und hat zwischen 
dem fürstlichen Garten und dem Oppclnschen Thor 219 
Wohn- und einige Brau- und Malzhäuscr, nach andern über 
300 Häuser in Asche gelegt. Zeughaus und Rathhaus 
wurden gerettet.
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Zur Sicherung der Stadt bei den drohenden 

Kriegsunruhen wurde 1617 angeordnct, daß an jedem der 
5 Thore zwei Soldaten unterhalten würden. Auf herzogli
chen Befehl schaffte der Rath am 9. Scpt. 600 Musketen 
für 1375 th. an und 2'/, Stein Blei zu Kugeln, 1618 
eine Menge Pistolen und 3 Ctnr. Pulver und ließ den 15. 
Aug. durch den Nent-Steucr- und Kcllerhcrrn Georg Noth 
27 Soldaten zu Fuß und 4 zu Pferde anwcrben. Der Her
zog hielt zwei Compagnien Reiter. Sie waren grün geklei
det mit rothen Aufschlägen, trugen krumme Säbel, Pistolen, 
Lanzen und hatten Czapka's als Kopfbedeckung; an Parade- 
tagen weiße Uniform mit rothen Aufschlägen, Helme mit roth 
und weißen Büschen, der Stallmeister Lochet kommandirte 
sie. Auch ein Ingenieur Dumoulin wird erwähnt.

Von der Befestigung der Stadt sagt Schickfuß 1619: 
die Thore sind mit großen steinernen Thorhäusern besetzt, 
die Mauern und Wälle um die Stadt sind fest und wird 
auch noch heutigen Tages an den Wällen viel gemehrt und 
gebessert. In dem Stadtgraben ist zwar nicht allenthalben 
Wasser vorhanden, es wird aber in Kurzem ganz herumge
führt werden. Allerdings hatten die Fürsten in ihrem Lehns- 
vertrage die Befestigung ihrer Städte und Burgen und die 
Selbstvcrtheidigung, außer gegen den Lehnsherrn, sich Vorbe
halten. Indeß was half die Berechtigung, wenn sie die 
Mittel nicht hatten, sie mit Erfolg geltend zu machen. Ehe
mals für die kleinen Händel der Piasten unter einander hat
ten ihre Kräfte wohl ausgcreicht, jetzt im Kampfe größerer 
Staaten und allgemeinerer Principien mußten sie sich noth- 
gedrungcn den größern Staaten anschließen oder zu Grunde 
gehen. Unser Fürstenhaus geriet!) dadurch in noch größere 
Verlegenheit, daß in dem ausbrechcnden Rcligionskampse 
seine Sympathien nicht dem Lehnsherrn, dessen Fahne zu 
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folgen es verpflichtet war, sondern seinen Glaubensgenossen 
also der Gegenpartei gewidmet sein konnten.

Kirchen und Schulwesen. Während in andern 
Theilen Schlesiens und in Böhmen der Majestatsbrief den 
Protestanten streitig gemacht wurde, in Neissc z. B. eine 
zahlreiche protestantische Gemeinde nach Kirche und Schule 
seufzte, in Tcschcn den Protestanten die Kirchen genommen 
wurden und die Union der evangelischen Stände in Böh
men, Schlesien, Lausitz zum Schutze der Religion 1614 mit 
Matthias Genehmigung erneuert wurde, genoß das Brie- 
gischc Fürstcnthum noch vollkommene Ruhe. Katholiken gabs 
in der Stadt gar nicht, erst Johann Christian hat einige 
zum Bürgerrecht zugclasscn, im Fürstcnthum waren sie nicht 
zahlreich. Nur die Furcht vor den Fortschritten der resor- 
mirten Coufefsion beunruhigte hier die Gemüther, Johann 
Christian ließ unterm 28. Mai 1614 das Dekret seines Va
ters vom 19. Dczbr. 1601 von Neuem publicircn und im 
Jahre vorher hatten einige Freunde des rcformirten Bekennt
nisses, oder, wie sie sich nannten, etliche Freunde des Va
terlandes und des großen Heils im Namen der bisher be
drückten unvollkommenen Kirche in Schlesien eine demüthige 
Supplication an Fürsten, Herren, Stadträthe und Stände 
zu Oppenheim drucken lassen, um die Stände zur christli
chen rechten vollkommenen Reformation durch Anstellung von 
General- und Specialconsistorien im calvinischen Sinne aufzu- 
fordern. Alsbald erhob auch die strenglutherische Partei ihre 
Stimme, 1613 erschien zu Wittcuberg die Warnungsglocke 
von Friedrich Wärner aus Fricdeberg in Schlesien. Diese 
klagt darüber, „daß den Lutherischen bei Verlust der Aemter 
untersagt werde, gegen die Rcformirten zu predigen, daß 
der Exorcismus hie und da ausgelassen, die Altar- und Ge
dächtnißbilder zwar noch nicht entfernt, aber doch in Pre
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digten bespöttelt, das, Luthers Gesänge als gar zu gemein 
mit Lobwasscrs Psalmen vertauscht würden. Die Suppli- 
cation zeihe den 9. und 10. Artikel der alten Confession 
(die Ceremonien der Taufe, des Abendmahls) päpstlichen 
Irrthums, rathe den Schlesiern, nichts von abgöttischen 
Päpstlichen Ceremonien übrig zu lasten, Altar, Bilder, Or
geln, Cho'rröcke, Lichter abzuschaffen, weil sie nicht der apo
stolischen, sondern der römischen Kirche «»gehörten. Nicht 
unrichtig bemerkt die Warnungsglocke, daß dann auch die 
Bibel weggcthan und die Kirchen umgeristcn werden müß
ten. In Schlesien gebe es nur eine lutherische und katho
lische Kirche, der Majestätsbrief gelte nur für diese zwei, 
nicht für die Calvinistcn. Diese meinten, es wäre jetzt Zeit 
zu rcsormiren, weil der Majcstätsbrief den evangelischen Stän
den Consistoricn zusicherc, aber volle Macht zu reformircn 
gäbe er den Fürsten kcineswcges, sondern nur die vorhande
nen Religionen zu üben. Die Reformirten behaupteten zwar, 
es sei kein Unterschied zwischen der Augsburgschcn Conscssi- 
on und dem Calvinismus, der Rcligionsfricdc von 1333 gelte 
auch für die geänderte Konfession von 1341. Aber Zwing- 
li's Konfession sei 1330 vom Kaiser nicht angenommen und 
der Calvinismus im Augsburgschcn Ncichstagsabschicde von 
1306 verdammt worden. Die Liegnitzsche Agende von 1335 
könne doch auch der Zeit nach nur auf die alte Angsburg- 
sche Konfession bezogen und also der Artikel vom Abendmahl 
nur nach dieser verstanden werden. Es sei also falsch, daß die Lehre 
vom Abendmahl in Schlesien (Breslau, Frcistadt, Liegnitz)nach 
resormirterAnsicht verstanden worden sei. Wie streng Georg I I ii, 
Brieg jeden Berdacht des Calvinismus verfolgt habe, sei aus 
den Beispielen von Fcrinarius, kirklcr rc. bekannt, ebenso 
wie Friedrich mit Krcnzhcim verfahren. Joachim Frie
drich aber habe sich 1391 zu Ohlau seinen Ständen reversirt, 
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keine Neuerung im Kirchenwesen eintreten zu lassen und dem 
Superintendenten zur Pflicht gemacht, darauf zu merken. 
Denselben Revers habe er 1696 den Liegnitzcrn zugcsichert. 
Daß aber 1601 hinter Borwissen der Landschaft das Dekret, 
welches zur Einführung des Calvinismus gedeutet werde, 
leider den Geistlichen zugeschoben worden, sei mehr den ver
führerischen, schmeichelnden Hoffüchscn als dem frommen 
Fürsten zuzuschrciben. Ob die durch die früheren Necessc 
gebundenen Geistlichen sich dadurch Stillschweigen gegen die 
calvinischen Ketzereien auflcgen lassen dürsten, sei in der Bi
bel und durch die Beispiele der Kirchengcschichte hinlänglich 
erwiesen. Auch die Apostel hätten sich den Mund nicht sto
pfen lassen durch die, welche auf Mosis Stuhl saßen. 
Aber viele hätten die Ehre bei Menschen und ihre Pfründen 
lieber, obwohl Christi Lehre vom Kreuz nichtig, wenn die 
Prediger nur so lange die Wahrheit lehrten als der Fürst 
wollte. Solche Prediger würfen das Kreuz von sich.

Der Kaiser habe schon 1604 den Verdacht des Calvi
nismus übel empfunden, was wird jetzt geschehen, da das 
Edikt von 1601 wiederholt wird? die Absicht der Calvini- 
sten sei, das Land Schlesien zum Mißbrauch dcsMajcstätö- 
briefes und also zum Verlust desselben zu verleiten. Denn 
derselbe sichere nur der Augsburgschen Confession freie Neli- 
gionöübung zu. Dazu gehöre auch Freiheit des Bekennt
nisses, um deswillen dürfe kein Lehrer von seinem Amt und 
Dienst verstoßen werden. Daher würden Stände und Ober- 
amt den Majestätsbrief wohl in Kraft zu halten, Katholiken 
und Augsburgsche Rcligionsverwandtc in ihren Gottesdiensten 
und Ceremonien zu schützen wissen, niemanden wegen auf
richtigen Bekenntnisses derselben seines Amtes entsetzen lassen, 
überhaupt die calvinischen Verführer nicht mit in den evan- 
8«lischen Kirchenbau aufnehmen. Um der Ceremonien willen 
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sei es nicht nöthig, das Land ins Verderben zu stürzen." — 
Auch Martin Fechner von Glogau zu Neukirch schrieb eine 
Ermahnung an die der wahren Augsburgschen Confession 
Zugeihanen, der einmal erkannten Wahrheit treu zu bleiben.

Diese Warnungen hielten indeß den Uebertritt des Hofes 
zur rcformirten Confession nicht auf; nach Lucä ist 1614 das 
Abendmahl zuerst nach rcsormirtem Ritus in der Schloßkirche 
gefeiert worden, nach Laubanus in den Schulakten erst 1610. 
Beide Nachrichten sind nur vereinbar, wenn man annimmt, 
daß seit 1614 der Hof zwar dem rcformirten Bekenntniß 
huldigte, aber sich hütete, durch Veränderung der Gebräuche 
Anstoß zu geben, weil dieser Schritt von den Bürgern und 
den Landständen mit Mißtrauen betrachtet wurde. Veran
lassung zu Tumulten wie in Berlin 1614 fand sich daher 
hier nicht. Das Abendmahl nach Weise der ganz refor- 
mirten Kirchen mit Brodbrechcn zu feiern, wagte man erst 
1610 den 26. Dez., als ein reformirtcr Fürst zum König 
von Böhmen gewählt war. Damals nahmen der Herzog, 
die Herzoginn und des Herzogs Schwester Maria Sophie 
Theil, die Zahl der Communicanten, worunter einige Perso
nen von Breslau und Ncisse, war 86.

Hofprediger. Der Superintendent Anther war 1608 
gestorben. Der Herzog berief zwar den Archidiakon M. Si
mon Grunäus aus Liegnitz an die Stelle (1610), dieser bat 
aber, in Liegnitz bei St. Peter und Paul bleiben zu dürfen 
und ist daselbst I6I!1 Nachfolger des Baudisius in der Su- 
perintcndentur geworden. Die Bricgische Superintendentur 
blieb unbesetzt. Zum Hosprediger ernannte Johann Christian 
1612 den Pfarrer Johann Neumond (Aoomvuius) 
von Nankau, geboren auS Frankenstein, welcher dies Amt 
1612 —39 verwaltet hat. Er war 1611 zur reformirten 
Confession übergetretcn und legte Werth darauf, daß er den 
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unzeitigcn Eifer und die Rücksicht auf Menschen, womit er 
in frühern Jahren auch behaftet gewesen, überwunden habe, 
obgleich er darum viel Feindschaft und Schmährcden beim 
gemeinen Volk erlitten. Die Superintcndcntur erhielt er 
1614. — Diakonus war Joh. Sebaldus von Bösen 
in der Altmark von 1600 — 15, welcher, obwohl I6l1 zum 
Pfarrer in Strehlen bestimmt, lieber bei der Schloßkirche 
blieb, bis er 1615 zum deutschen Pfarrer nach Ohlau be
rufen wurde.

Das Consistorium bestand aus den rcsormirten Hof
predigern und den lutherischen Stadtgeistlichen unter Vorsitz 
eines rcsormirten Kanzleirathes. Rcsormirte und lutherische 
Eandidaten wurden am Altar der Schloßkirche ordinirt, es 
blieb aber den Predigern, besonders unter adligem Patronat, 
frcigcstellt, sich zu Wittenbcrg oder anderswo ordiniren zu 
lassen. Doch geschah es selten. Daß die lutherische Geist
lichkeit diese Aenderung mit Mißtrauen betrachtete, war nicht 
zu verwundern, vielmehr ist es ein Beweis von Mäßigung, 
daß sie ohne Störung des Kirchcnfriedcns vor sich ging. 
Nur zum Jahre 1610 bemerkt Laubanus, daß der Diakonus 
Johann Schwope am 6. Februar in der Versammlung der 
Kreisgeistlichen eine ganz verkehrte Rede über die Sakramente, 
voll Verläumdungen und Paradoxen, gehalten habe. Acht 
Tage darauf verunstaltete Laubanus im Beisein dreier Col- 
legen mit ihm ein Colloquium über diese Rede und Schwope 
ließ sich zu dem Versprechen bewegen, wöchentlich über die 
Frage, ob die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi 
im Abendmahl absolut oder relativ zu nehmen sei, mit ihm 
Briefe zu wechseln. Indeß schon in den nächsten acht Ta
gen weigerte er sich. Seine Rede wurde am 29. Mai auch 
von den Senioren des Fürstcnthums verworfen. Schwope 
suchte seine Dogmen vor dem Herzog zu vertheidigen, es 
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wurde ihm solches Aergerniß ein für allemal untersagt, wenn 
er nicht seine Entlassung haben wolle. Er versprach über 
die Sache ernstlicher nachzudenken und wie viel ihm sein 
Gewissen erlauben würde, zu folgen; er hat indeß in seiner 
Absonderung beharrt bis an seinen Tod 16.'t7. — Der Her
zog ließ, um die Geistlichkeit des Fürstenthums über seine 
Absichten zu verständigen und falsche Nachreden zu entkräf- 
tigen, vierteljährlich im großen Auditorium des Gymnasiums 
einen allgemeinen Priesterconvcnt des Fürstenthums halten, 
vielleicht in der Hoffnung, die Geistlichen allmählich zu ge
winnen. Der Superintendent Neomcnius führte dabei auf 
dem obern Katheder den Vorsitz und bestellte nach der Reihe 
aus den Geistlichen einen Nespondenten, welcher irgend einen 
Streitpunkt aus den Glaubensartikeln vortragen und die 
Entgegnungen der andern erwarten mußte. Durch diese 
Disputationen gelang es (nach Lucä 4i)7) dem Superinten
denten, die Schwachen zu unterrichten, die Heftigen zur 
Mäßigung zu leiten; die meisten waren ohnehin aufrichtige 
und bescheidene Philippistcn. Doch blieben einige vom Lande 
und ein Pfarrer von Ohlau von diesen Versammlungen ganz 
weg. Man schob es nicht auf ihren Eifer, sondern auf die 
Furcht, ihre Unwissenheit an den Tag zu legen und ließ sie 
unangefochten, damit niemand sage» könne, er sei zur Theil
nahme an den Versammlungen gezwungen. Neomcnius 
führte auch den Gebrauch ein, daß wöchentlich einer aus den 
Geistlichen des Fürstenthums der Reihe nach vom ersten bis 
zum letzten in der Schloßkirche vor der reformirten Gemeinde 
predigen mußte, offenbar auch in der Absicht, allmählich eine 
Uebereinstimmung vorzubereiten. Indeß ist die reformirte 
Konfession auf die Schloßkirche d. h. auf Hof, Beamte und 
Gymnasium beschränkt geblieben, andere Kirchen sind nicht 
übergetreten. Nur in Strehlen schaffte 1616 Mag. Johann
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Buchwälder, Pastor und Senior, den Exorcismus ab und 
führte Lobwafsers Psalmen beim Gottesdienst und bei Be
gräbnissen ein. Hie und da fand sich wohl auch aus dem 
Lande eine Adelsfamilic, welche sich der reformirten Eonfes- 
sion anschloß.

Pastoren in der Stadtpfarrkirche. In der Zwi
schenzeit von des Superintendenten Luthers Tode 1608 bis 
Neomenius Ernennung 1614 verrichtete der Stadtpastor 
Michael Scholz die Consistorial-Geschäftc, hielt die Con- 
vente, vollzog die Ordinationen, schlichtete die Ehehäudel. 
Aus Brieg selbst geboren, 1639 den 27. Mai, (sein Vater 
war Johann Scholz, ein Schneider, seine Mutter Juliane 
Döbcrin) machte er unter den Rektoren Ferinarius, Jakob 
Paulonius und Peter Sick in den 70zigcr Jahren seinen 
Gpmnasialkursus, valedicirte den 3. April 1381 und wurde 
den 24. April in Wittenbcrg immatriculirt. Nachdem er 
daselbst und in Leipzig seine Studien vollendet und einige 
Reisen unternommen, wurde er Ncctor in Krcuzburg, von 
wo ihn Heinrich von Waldau nach fünfviertel Jahren 1684 
als Pfarrer nach Schwanowitz und Pramsen bcrief. 1688 
nahm er einen Ruf nach Neustadt im Oppclnschen an, wurde 
1696 Pfarrer in Konradswaldau und Laugwitz und 1605 
den 30. Scpt. vom Magistrat an die Stelle Gregor Wer
ners zum Pastor Piimariii8 berufen. Diesem Amte hat er 
dreizehn Jahr (1605 —18) vorgestandcn als ein frommer, 
gelehrter, rechtgläubiger und friedfertiger Mann, wie Lauba
nus sagt. Bei seinem Tode vermachte er der Kirche nicht 
allein seine Bibliothek, bestehend in Kirchenvätern, Klassikern, 
theologischen Zeitschriften und mancherlei die Zeitgeschichte 
betreffenden Flugschriften*), sondern bestimmte, da er ohneKin-

') Sie wird noch heute über der Sakristei aufbewahrt.
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der war, auch sein Vermögen zu einer Stiftung für die Pfarr- 
und Gymnasiallehrer-Wittwen. Die Worte des Testamentes 
sind: „Dieweil ich weder Eltern noch Kinder, noch Brüder 
oder Schwester habe, denen ich von Natur und Schuldig- 
kcitspflicht etwas zu lassen schuldig wäre, so instituire, setze 
und ordne ich hiermit in der beständigsten Form, Macht und 
Weise der Rechten zu meinen rechten Erben und legire mein 
Haus sammt dem Brauhause und Hintcrhause dem Mini- 
sterio im Briegischcn und Ohlauschcn Wcichbilde, da auch 
die Sckuldiener sollen mit eingeschlvsscn werden solcher Ge
stalt, das; in demselben nach ihrem Absterben ihre Wittwen 
und Kinder, die es nickt bester machen können, mögen unter
treten und Wohnung haben. Welche aber solche Wohlthat 
genießen wollen, dieselben sollen sich eingezogen, friedlich, 
aufrichtig, keusch und christlich verhalten und allerlei muth- 
willige Aergernisse fliehen und meiden. Dieses alles legire 
ich ihnen nicht dergestalt, daß sie cö veralicniren oder zu 
verkaufen Macht haben, sondern a<l tuos usus erhalten 
sollen. Die Einkommen von dem Brauhause, iton» was 
von Vcrmicthung und Nutzen im Hause übrig bleibt, soll 
zur Erhaltung des Hauses angewendct werden, von dem 
Uebrigcn aber den gar Armen, so im Hause oder Hintcrhause 
sein möchten, bisweilen nach der H. Erccutoren Erkenntniß 
was aus und mitgetheilt werden." Nach zweihundert Jah
ren machte die Baufälligkeit und öftere Reparaturbedürftig
keit der Gebäude es wünschenswert!), die Stiftung in ein 
Kapital zu verwandeln. Mit Erlaubniß des Justizministe
riums wurde das Predigcr-Wittwcnhaus an einen begüterten, 
kinderlosen Privatmann, den Organisten Arndt, verkauft, wel
cher 1821 — 22 auf der Stelle desselben das Theater er
baute. Seitdem werden die Wittwen mit Wohnungsent
schädigungen von zwanzig und mehr Thalern unterstützt.
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Der Fonds beträgt 8 —9000 th. und wird vom Pastor poi- 
'»uoinx und dem Dircctvr des Gymnasiums verwaltet.

Zum Nachfolger im Pastorat wurde vom Magistrat Abra
ham Gasto von Hainau berufen, welcher am 8. Dez. 1618 
seine Probeprcdigt hielt, am 8. Mai 1610 mit seiner Fami
lie hier anlangte und am 14. durch Magistrat, Schöffen, 
Acltcste vom Nathhause aus feierlich in die Nikolaikirche cin- 
gcführt wurde. Seine Frau war eine g'cborne Schickfuß aus 
Schwicbus. Gasto starb aber schon 1621, Laubanus macht 
ihm den Vorwurf, daß er sich (1620 im Januar) den Vor
sitz vor dem Ncctor habe zueignen wollen. Nachfolger wurde 
nicht, wie Glawnig und Ehrhardt angcben, Kaspar Ritter, 
sondern Georg Fabricius aus Falkenberg bis 1640. Lauba
nus erwähnt ihn schon 1622. Er hielt beim Begräbnis; 
der Herzoginn Dorothea Sibylle das Gebet in der Pfarr
kirche, die Leichenrede beim Begräbnis; ihrer Hebamme Mar
garethe Fuß. Auch steht er auf der kleinern Glocke, welche 
1620 gegossen ist, als Pastor mit den beiden Diakonen Jo
hann Schwop, Michael Timäus.

Gymnasium. Da die Anstalt fürstlichen Patronats 
war, so wurde auch sie zu einer Vorschule für das rcformirte 
Bekenntniß gemacht. Georg II, bei welchem der leiseste 
Verdacht des Krypto-Calvinismus zur Amtsentsetzung hin- 
reichte, würde sich im Grabe umgcwcndct haben, wenn er 
diesen Wechsel des Bekenntnisses gesehen hätte. Als Schick- 
fuß I6l3 das Ncctorat niedcrlegte, wurde der rcformirte 
Laubanus Pros, der griechischen Sprache am Gymnasium 
zu Danzig zum Nachfolger berufen. Ebenso wurde bei der 
nächsten Besetzung von Lehrerstellcn Rücksicht auf die Con- 
scssion genommen, bei der zweiten reformirtcn Communion 
in der Hofkirche 1620 den 16. April nahmen vom Gymna
sium Theil: Laubanus und die beiden Professoren Günther 
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und Schwctkc. Selbst die Schulfeste, das Laurentianum 
und Georgianum, wurden benutzt, um des Abends beim 
Mahle die Beamten: fürstliche Räthe, städtische Rathsherren, 
Geistliche, Lehrer zu versammeln und in einträchtiger Gesin
nung zu befestigen. Es gelang indeß nicht bei allen. Der 
Cantor an der Schloßkirche, welcher die fünfte Klaffe im 
Gymnasium unterrichtete, Simon Neidemann, verließ aus 
Ncligionsciser 1620 Amt und Stadt, ohne Abschied zu neh
men, um an der lutherischen Schule zu Ncissc eine Anstel
lung zu suchen. Die Neformirtcn erfreuten sich zwar der 
Gunst bei Hofe, wurden aber von der Stadtgemeinde mit 
Mißtrauen betrachtet, es fehlte nicht an Berläumdungen 
gegen den Nector und das Gymnasium; als 1622 der Hof 
abwesend war, verlangten die neuen Rathsherrn das Recht 
der gegen daö Privilegium der Anstalt. Ohne
Zweifel ist die Berufung der Lehrer, wenigstens derjenigen, 
deren Unterhalt von der Stadt besinnen wurde, gemeint. 
Dieser Antagonismus wirkte sehr nachtheilig auf den inne
ren Zustand der Schule, wie im nächsten Zeitabschnitt gezeigt 
werden soll.

Johann Christian als Oberlandeshauptmann 
1617 — 21. Die Obcrlandeshauptmannschaft übernahm er 
in einem Zeitpunkte, wo das seit langem im Stillen glim
mende Feuer des Religionshasscs endlich in Helle Flammen 
ausbrach. Herzog Karl von Oels hatte sie 1608— 17 ver
waltet. Als derselbe, 72 Jahr alt, starb, übertrug sie der 
Kaiser dem Herzog Adam Wenzel von Loschen, dessen Eifer 
für die katholische Kirche, durch seinen eignen Ucbertritt und 
Bekehrung seines Landes, hinlänglich bewährt war. Aber 
auch er starb schon nach einem halben Jahre (1617 den 13. 
Juli). Nun konnte Matthias nicht umhin, die Oberhaupt
mannschaft dem ältesten der evangelischen Fürsten, Johann
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Christian, welcher damals 26 Jahr alt war, anzuvertrauen?) 
Jetzt war es vorzüglich die gehinderte Vollziehung des Ma- 
jestätsbriefcs, welche das Land nicht zur Ruhe kommen ließ. 
Der Kaiser hatte denselben zwar bestätigt, aber der Bischof 
ihn für sein Fürstenthum nicht angenommen. Er erklärte, 
er gönne den Protestanten den Majcstätsbrief, nähme ihn an 
in dem, was ihm zu Stätten käme, was ihm aber zuwider 
liefe, dem könne er nicht descrircn; es sei wider sein Gewis
sen, in seiner Stadt eine evangelische Kirche zu dulden und 
zuzugeben, daß die Neisscr Protestanten in den Fasten Fleisch 
äßen. Doch versprach er 161 l den Evangelischen in Com- 
munion, Taufen, Begräbnissen, Auslauten, Trauungen kein 
Hinderniß in den Weg zu legen, auch den Besuch auswär
tiger Kirchen zu gestatten. Der Fürstcntag aber ertheilte 
1613 der sehr zahlreichen Gemeinde die Erlaubniß außerhalb 
der Stadt und Vorstädte, doch innerhalb einer halben Meile, 
Kirche und Begräbnißstättc zu errichten. Der Bischof, des
sen crzherzoglicher Stolz durch das Verfahren des Fürsten
tages gekränkt war, wirkte nun durch den Stadtrath auf 
Einschüchterung der Prediger und Vorsteher der evangelischen 
Gemeinde, die Verhandlungen über diese Angelegenheit gin
gen darauf aus, die Evangelischen zur Ungeduld und zu ir
gend einer Ueberschreitung des Unterthanengehorsams zu drän
gen, um sie als Empörer strafen zu können. Als ein solcher 
Eingriff in die Jurisdiction wurde es angesehen, daß die 
Gemeinde in der Stadt im Lokal der neu erkauften Schule 
predigen ließ und daß zwei Bürger Lorenz Ulk und Johann 
Bockwitz als Boten an die Fürsten und Stände sich hatten

') Hundert Jahre vorher 1518 hatte sein Urgroßvater Friedrich II., 
auch unter schwierigen Verhältnissen, dieselbe Würde übernom
men.
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brauchen lassen. Der Bischof ließ sie auf der Rückreise auf- 
greifcn, nach Johannisberg führen und den einen, Bockwitz' 
ohne Gerichtsverfahren im Gefängniß durch einen Henker 
aus Königingrätz enthaupten lliltt, den andern lange gefan
gen halten. Das Bürgerrecht wurde evangelischen Bürgern 
verweigert, die einmal Angesessenen durch Chikancn zum Ver
kauf gedrängt. Die Gemeinde flehte wiederholt den Fürstcn- 
tag um Abhilfe an. So standen die Sachen, als Johann 
Christian zum Oberlandeshauptmann ernannt wurde im Au
gust IliI7 und sich nach Prag an den Hof bcgab. Der 
Kaiser hakte zwar den Majcstätsbrief bestätigt, aber auch er
klärt, daß damit die alten Rechte und Herkommen des Bi
schofs nicht beeinträchtigt werden sollten; jetzt trug er dem 
neuen Oberlandcshauptmann auf, wenn die Neisscr ihn an
laufen sollten, sie an den Bischof zu weisen und den Stän
den anzudeuten, daß der Kaiser gesonnen wäre, diesem Werke 
aus königlicher Fürsorge abzuhclfen.

In dieselbe Zeit fiel die Ernennung Ferdinands II. zum 
Nachfolger in Böhmen. Die böhmischen Stände in gerin
ger Zahl, (die meisten, zumal die evangelischen waren abwe
send), hatten ihn auf des Kaisers Wunsch am 7. Juni in 
der Landstubc gewählt, der Erzbischof am 29. Juni ihn ge
krönt. Die inkorponrten Länder waren nicht vertreten. Mat
thias verlangte zunächst von Johann Christian, daß er einen 
Fürstcntag zur Wahl Ferdinands halten sollte und die schle- 
sischen Stände nahmen ohne Rücksicht aus das, was die 
Böhmen den schlesischcn Privilegien zuwider gethan hätten, 
in ihrer Versammlung (3.-14. Sept.) den Erzherzog Fer
dinand zum obersten Herzog an unter den Bedingungen, 
l.daß er sich bei des Kaisers Leben ohne des Kaisers und der 
Stände Willen der Regierung nicht anmaße. 2. Beim Re
gierungsantritt alle Privilegien ohne Ausnahme bestätige.
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Würde gegen eine von beiden Bedingungen gefehlt, so woll
ten sie ihm zu keinem Gehorsam verbunden sein. Dieser 
Beschluß wurde durch den Marggraf Johann Georg von 
Jägerndorf dem Erzherzog nach Neissc entgcgcngeschickt. Der
selbe nahm ihn an und kam am 21. Sept. 1617 nach 
Brcslau. Die Huldigung der Fürsten und Stände erfolgte 
den 24. Sept. aus der Burg, die der Bürgerschaft vor dem 
Quartier. Von Fürsten waren gegenwärtig der Fürstbischof 
Erzherzog Karl, Johann Christian und sein Bruder Georg 
Rudolph, der Markgraf Johann Georg und die beiden Oelser 
Brüder Heinrich Wenzel und Karl Friedrich. Nachdem die 
Stände das gewöhnliche Ehrengeschenk überreicht hatten, 
reiste Ferdinand am 26. über Ncumarkt nach der Lausitz. 
Auch dem Kaiser wurden die eine Zeitlang zurückgehaltenen 
Contributionsgeldcr bewilligt, weil die Landesgcsahr gewichen 
und in der Hoffnung, daß er nunmehr die Neligionsbcschwer- 
den ernstlich abtbun werde. Kurz darauf am 12. Novbr. 
1617 feierten die Evangelischen das hundertjährige Gedächt
niß der Kirchenrcformation. Am Abende vorher (Martins
tage) war mit allen Glocken geläutet worden und beim Got
tesdienste am Sonntage wurde die Predigt auf die Zeitum- 
stände, auf Erhaltung der evangelischen Reformation und 
Bcrabscheuung des Papstthums gerichtet. Die Erhaltung 
der Religionsfreiheit war die brennende Zeitsrage. Nicht nur 
der Bischof verweigerte in Ncisse den Evangelischen freien 
Gottesdienst, der Herzog von Teschen hatte in seinem Lande 
die katholische Kirche wieder hergestellt, in Obcrglogau, wo 
die Evangelischen seit IWä freie Neligionsübung gehabt 
hatten, wurde sie ihnen jetzt durch Rudolph von Oppersdorf 
verweigert. Derselbe ließ die Zimmerlcute, welche die evan
gelische Schule gebaut hatten, gefänglich einziehen. Johann 
Christian stellte ihm (17. Jan. 1618) von Brieg aus die 
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Unrechtmäßigkeit seiner Handlungsweise vor, drohte mit 
Zwangsmaßregeln. Auch der Hauptmann von Oppeln wurde 
bedeutet, keiner von beiden leistete Folge. Da auch von 
Teschen und Natibor immer neue Beschwerden über Be
drückungen cingingcn, so entwarfen die evangelischen Stände 
eine Klageschrift unterm 24. Mai 1018 an den Kaiser, weil 
sie von ihrem Gewissen gedrängt würden, sich der Glaubens
genossen anzunehmcn. Außerdem hatten die böhmischen 
Stände unterm 12. März die Jnterccssion und Verwendung 
des schlcsischcn Fürstcntagcs wegen der Religionsbedrückungen 
in Böhmen beantragt. Ihnen wurde erwiedert, daß Schle
sien den durch die Union von 1609 übernommenen Pflichten 
getreu nachkommen würde, die Jnterccssion wurde unter dem
selben Datum (24. Mai) wie die eigene Klageschrift ent
worfen. Aber ehe sie nach Wien, wohin der Hof verlegt 
worden war, abgingen, geschah in Prag das Attentat auf 
die kaiserlichen Statthalter (23. Mai); die Dcfensoren und 
evangelischen Stände im Carolinum, von den Statthaltern 
bedroht, warfen zwei derselben mit ihrem Sekretär als Störer 
des Friedens aus den Fenstern der Kanzlei auf dem Hrad- 
schin, nahmen den Schloßhauptmann und die Wache in 
ihren Dienst, setzten zur Verwaltung des Landes dreißig 
Directoren ein und berichteten über den Grund ihres Ver
fahrens an den Hof. Matthias kündigte an, daß er ein 
Kriegsvolk abschickcn werde, um die Gehorsamen zu schützen, 
die Ungehorsamen zu zwingen. Die Directoren erwiederten, 
sie waren gar nicht gesonnen, sich dem Kaiser zu widersetzen, 
es bedürfe also keines Kriegshceres und es sei besser auf 
Friedensmittel zu sinnen. Indeß mußten die Jesuiten, welche 
als Urheber der fortgesetzten Angriffe auf die Evangelischen 
angesehen wurden, am l. Juni das Königreich verlassen.
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Johann Christian erhielt als Landeshauptmann diese 
Nachrichten zuerst. Die Jntcrccfsivn für die Böhmen war 
noch nicht abgegangcn, er war in Zweifel, ob er sie nun noch 
abschickcn sollte, weil einerseits der Hof glauben könnte, die 
Handlungsweise der Böhmen würde von den Schlesiern gut 
geheißen, andrerseits die Böhmen vielleicht kein Gewicht 
mehr darauf legen würden. Aber Johann Georg von Jä- 
gerndorf, Georg Rudolph von Liegnitz, die Stadt Brcslau 
stimmten dafür, die beiden Schreiben, wie sie am 23. Mai 
vorgelesen worden wären, nach Wien und Prag abgehen zu 
lasten und Karl Friedrich von Oels in seinem und seines 
Bruders Namen trat bei. Eine Fußpost wurde von Ohlau 
nach Prag eingerichtet, um die Nachrichten von dort bei Zei
ten zu erhalten. Die Böhmen übersandten unterm 30. Mai 
durch den Graf Schlick eine Rechtfertigung ihres Schrittes 
als zur Beschirmung der Union und Erhaltung der kaiser
lichen Reputation geschehen und verlangten schleunigsten Zu
zug der vertragsmäßigen Hilfe, d. h. innerhalb eines Mo
nats 1000 Reiter und 2000 Knechte, sowie Abscndung von 
Abgeordneten zur Berathung nach Prag. Johann Christian 
lehnte von Brieg aus (unterm 14. Juni) für seine Person 
eine bestimmte Zusage ab, bericf aber auf Anfang (3.) 
Juli einen Fürstentag. Kaum war derselbe eröffnet, so 
mahnten die Böhmen von neuem an die bundcsmäßige Hilfe. 
Zugleich erschien aber auch in der Person des Freiherr» von 
Strahlcndorf ein kaiserlicher Commistarius und versicherte, 
die Vorgänge in Böhmen hätten mit der Religion nichts 
gemein, der Kaiser wolle die Union der evangelischen Böh
men und Schlcsier gar nicht anfechtcn, hier dagegen handle 
es sich um des Kaisers Ehre, für welche er die Waffen zu 
ergreifen sich gezwungen sähe. Der Kaiser erwarte von den 
Ständen hilfreiche Hand, sie sollten sich nicht in weitaus-
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sehende Unruhen einlassen, das Gesuch der Böhmen zurück- 
weisen und sie zum Gehorsam ermähnen. Die Stande ver
sicherten unterm 14. Juli dem Kaiser ihre Friedensliebe und 
ihren Schmerz über die Präger Vorgänge, sie könnten aber 
nicht verhehlen, daß allerdings nichts anderes als Ncligions- 
beschwcrden die Veranlassung dazu gegeben, daß auch in 
Schlesien gleiche Ursachen vorlägcn. Im Majestätsbrief sei 
gesagt, wer sich den bewilligten Freiheiten widersetze, solle 
als Friedensstörer angesehen werden, und gerade die Nichter
füllung der daselbst gegebenen Verheißungen sei die Ursache 
der jetzigen Unruhen. Daher könnten sie jetzt von der Union 
nicht abgehen. Der Kaiser drohe mit Krieg; sie bäten, die 
Sache nicht aufs Aeußerste zu treiben. Sie würden den 
Böhmen Mäßigung anrathen und wenn dieselben nach Er
ledigung der Beschwerden auf ihrer Widersetzlichkeit beharr- 
ten, ihnen andeuten, daß die Schlcsicr dem Kaiser Hilfe lei
sten würden. Da indeß in Böhmen und Mähren geworben 
würde, in Polen die Türken und Tataren streiften, so hätten 
sie auch 4000 M. zu Fuß und 2000 zu Pferde angenom
men. Den Neligionsbeschwcrden, über welche die Abgeord
neten nähern Vortrag halten würden, möge der Kaiser end
lich wirklich abhclsen.

Die Werbung sollte vom 2. August an auf drei Monate 
erfolgen. Die Pässe des Landes von Teschen bis Neisse und 
von Neisse bis zur Lauscher Gränze wurden von je zwei 
Kricgsvcrsta'ndigen bereiset und untersucht. Eine Anlage von 
25 th. auf das Tausend sollte zu Bartholomäi, eine zweite 
von 20 zu Galli erhoben worden. Das früher in Kriegs- 
zeitcn gewöhnliche Kirchcngcläute wurde vom 25. Juli an 
wieder eingcsührt und Gebete um Stillung der böhmischen 
Unruhen «»geordnet.
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Der Kaiser hatte Johann Christian zu sich berufen; mit 
ihm begab sich (Anfang August 1618) eine Gesandtschaft von 
200 Personen, worunter Joachim Malzahn auf Wartenberg, 
Albrecht v. Rohr auf Seiferödorf, Geister nach Wien. Als 
Stellvertreter in der Landeshauptmannschast hatte der Kaiser 
den Bruder Johann Christians, Georg Nudolph, gewünscht, er 
überließ die Ehre aber Wenzeln von Bcrnstadt, weil dieser 
sich durch jene Ernennung beleidigt fühlte. Auch Johann 
Georg war empfindlich darüber, daß er Übergängen worden 
und wurde durch den Oberbefehl über die ständischen Trup
pen begütigt. Die Gesandtschaft hielt am 16. Aug. zu Wien 
dem Kaiser Bortrag über die Beschwerden des Landes 
(Schicksuß 1,258):

„Mit Kummer sähen die Stände die böhmischen Unru
hen, vorzüglich weil der Kaiser einen Anlaß zum Kriege da
raus nähme; sie wünschten die Erhaltung der kaiserlichen 
Auctorität durch glimpfliche Mittel. Wiewohl sie an dem 
Vornehmen der Böhmen gar kein Gefallen trügen, so wären 
doch allerdings in Böhmen und Schlesien Neligionsbeschwcr- 
den vorgekommen wie z. B. den Evangelischen in Braunau 
die freie Neligionsübung gesperrt, zu Klostcrgrab eine neu 
erbaute Kirche niedcrgerissen, die Zusammenkunft der evan
gelischen Stände durch Drohbriefe gehindert worden sei. Auf 
ihre Beschwerden hätten sie keine schriftliche Resolution be
kommen, wahrscheinlich nicht durch Schuld des Kaisers, son
dern etlicher Personen, welche das friedliche Vernehmen beider 
Religionsvcrwandtcn ungern sähen. Ebenso hätten sich in 
Schlesien die Neligionsbeschwcrden gehäuft, es wären über 
233 Klagen und Dekrete bei den evangelischen Ständen zu 
befinden. Der verstorbene Herzog zu Teschen habe die Pri
vilegien über evangelische Kirchen und Schulen den Unter
thanen zerschnitten und alle evangelischen Kirchen- und Schul-
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diener zu Teschen, Skotschau, Schwarzwaster verjagt, die 
Unterthanen mit Gefängniß und schweren Geldstrafen zur 
römischen Confession gezwungen. Das Neister Rcligions- 
wescn sei immer noch unerledigt. Zu Natibor seien den 
Protestanten die Kirchen genommen, die Prediger und auch 
Bürger ins Exil gejagt worden. Zu Obcr-Glogau, welches 
ein Privilegium zu evangelischer Kirche und Schule von 
1355 habe, hätte Rudolph von Oppcrsdorf mit Vorgehen 
eines kaiserlichen Befehles die Evangelischen vom Gottes
dienst abgehallen und die Wcrkleute, welche die Schule bau
ten, gesanglich cinzichen lasten. Als nach ihm sein Bruder 
Georg die Herrschaft bekommen und die Augsburgschen Re, 
ligionsverwandten bei der Huldigung zuvor wegen des freien 
Gottesdienstes gesichert sein wollten, habe er sie eingesperrt 
und öffcnllich für Schelme und ehrlose Leute erklärt, verstatte 
auch bis jetzt keinem Meister das Bürgerrecht, habe viele 
verjagt, ließe keinen steh cinkaufcn oder cinmicthen. Ebenso 
hätten die beiden Jnngfrauenstiste zu Striegau und Lieben- 
lhal ihre Unterthanen mit Geldstrafen und Confiscation aller 
Hab und Güter zum katholischen Bekenntniß gezwungen. 
Solcher Beschwerden wären noch mehrere, welche in einem 
besonderen Memorial übergcbcn werden sollten. Dagegen 
würde kein unter evangelischen Fürsten angesessener Katho
lik über Ncligivnsbcdrängniß sich beklagen können. Die evan
gelischen Stände hätten bisher auf alle solche Klagen mit 
der Versicherung getröstet, daß der Kaiser denselben gewiß 
abhelfcn werde. Nach dem Majestätsbriefe sollten alle Augs- 
burgschen Rcligionsvcrwandtcn, unter wem sie auch angesesi 
sen sein mögen, freie Rcligionsübung und das Recht Kirchen 
und Schulen zu bauen haben und wer sie daran hindere, 
solle für einen Friedensstörer gehalten werden. Zur Siche
rung dieser Berechtigung sei die Union zwischen Böhmen 

Die Piasten zam Briege. » Bd. 4
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und Schlesien geschlossen, vom Kaiser bestätigt worden und 
die Stände könnten, so viel sie die Religion und den Ma
jestätsbries beträfe, davon nickt absetzcn.

Daß der Kaiser dem Unwesen durch Kriegsmacht 
abhelfcn wolle, darauf gäben die Stände zu erwägen, daß 
nach Kaiser Rudolphs Resolution kein Krieg ohne der Län
der Einwilligung und ohne die äußerste Roth angcfangen 
werden solle. Die Ursache sei vorzüglich die Hcrabstürzung 
der beiden Statthalter. Wiewohl die Stände die Verant
wortung dieser That nicht über sich nähmen, so würden 
doch grade diesen Personen von den Evangelischen ihre Be
drängnisse zugcschrieben und sie wären in den Jahren 
1608 — II alle im Dienst gewesen, als das Regiment so 
übel geführt wnrdc, daß etliche Provinzen von Rudolph ab
sielen und die Schlesicr so inständig um eine abgesonderte 
Kanzlei baten. Auch würde dem Kaiser wohl bewußt sein 
wessen die beiden Statthalter 1611 beschuldigt wurden. Da 
die böhmischen Stände bisher nicht die Absicht gehabt hät
ten, sich dem Gehorsam des Kaisers zu entziehen und sich 
nicht weigerten, der angcdcuteten Commission sich zu unter
werfen, so möge der Kaiser glimpfliche Mittel der Schärfe 
verziehen. Habe er doch 1608, als etliche Länder sich ganz 
von Rudolph losgesagt, durch gütliche Mittel es bcilegen 
helfen. Denn manche Stände sull nun möchten in diesem 
Punkt zu den evangelischen Ständen treten, da es deren 
Absicht nickt sei, die Katholischen zu unterdrücken. Wollte 
der Kaiser aber mit den Waffen verfahren, so würden Arg
wöhnische glauben, es sei auf Unterdrückung der Evangeli
schen und Kassirung des Majestätsbricfes gemünzt. In 
Scklesien sei der gemeine Mann ohnehin schwierig, weil den 
Religionsbeschwerden nicht abgeholfen werde, und würde bei 
«inem offenen Kriege sich nicht halten lassen. Auch würde 
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der Türke die Gelegenheit einheimischer Kriege wohl wahr- 
nchmcn und ins Land fallen, wie denn nach den Zeitungen 
aus Schlesien die Tataren und Türken bereits bis Sando- 
mir streiften lind Polen sei ein offenes Land. Wenn man 
die Lande, welche den Feind bisher aufgchalten, devastiren, 
oder die Unterthanen in Desperation versetzen wollte, so 
könne für den Kaiser nur Schaden daraus erwachsen, weil 
er im besten Falle doch nur über sein eigenes Land siegen 
würde. Statt allem Kriegsunglück sei es besser ohne Blut
vergießen die Autorität herzustcllcn. DaS Haus Oesterreich 
habe den Ruhm, durch sanfte Mittel oft die größten Excesse 
besänftigt zu haben. Die Stände bäten, auch jetzt derglei
chen anzuwendcn, zuförderst aber den Religionsbcdrängnifsen 
abzuhelfen."

Die einzige Wirkung dieser Gesandtschaft war, daß dem 
Herzog Johann Christian die Obcrlandcshauptmannschaft 
völlig übertragen wurde, er kam am 10. Scpt. wieder nach 
Brieg zurück. Eine bestimmte Antwort auf ihre Vorstellungen 
erhielten die Stände nicht und der Erzherzog Ferdinand, 
dessen Verwendung sie in Anspruch genommen hatten, er
wiederte, daß er gern nach ihren Wünschen handeln würde,
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war Johann Georg auf wiederholtes Gesuch der Böhmen 
schon in die Grafschaft Glaz, welche damals zu Böhmen 
gehörte, eingcrückt, hatte aber von da um Bcrhaltungsbe- 
fehle an Johann Christian geschrieben. Dieser hatte ihn 
nach der Rückkehr von Lien angewiesen, über die Gränze 
zurückzugehen. Jetzt (am 12. Oktb.) bewilligten die Stän
de den Zuzug, soweit er der Religion wegen nöthig sei, wo
rüber die Böhmen noch einen Revers ausstclltcn, ehe die 
Truppen über die Gränze rückten. Auch an die Gränze von 
Polen wurde Kriegsvolk gelegt.

Sogleich wiederholte auch der Kaiser durch seine Com- 
missarien die frühere Zusicherung in 29 Artikeln, kündigte 
an, daß er dem Kurfürsten von Sachsen die Bermittelung 
des Religionsstrcitcs übertragen und daß die Reisscschc An
gelegenheit friedlich bcigelcgt werden solle. Johann Christian 
feierte eben in Brieg das fünfzigjährige Jubiläum des Gym* 
nasiums 13. — 16. Nov. 1618 mit Prozessionen in die 
Kirchen, Lobwafserschen Psalmen und Reden im großen 
Auditorium. Als am fünften Tage die kaiserlichen Propo
sitionen ankamen, brach er das Fest ab und verschob es aus 
eine Zeit, wo er würde anwesend sein können (19. Januar 
1619.) Der Fürstentag, welchen er alsbald berief, erwie
derte aus des Kaisers Vorschläge: wenn der Kaiser wirklich 
so milde Gesinnungen hege und mit Abhilfe der Rcligions- 
beschwerden vorgegangen werde, so solle der Succurs so
gleich zurückgcrufen werden. Die Bermittelung Sachsens 
erkenne man dankbar an, dieselbe dürfe aber nicht auf Schle
sien beschränkt bleiben. Aber noch ehe der Kaiser den Für- 
stentagsbcschluß erhielt, waren (26. Novbr.) böhmische und 
schlcsischc Truppen in Oesterreich eingefallen und hatten dort 
Stadt und Stift Zwcttel und einen großen aus Böhmen 
zusammengeraubten Güterzug genommen. Der Kaiser 
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forderte daher von Johann Christian 30. Nov. die Zurück- 
berufung des schlesischen Hilfsvolkes und Hilflcistung an ihn 
selbst. Johann Christian, welcher aus Böhmen von diesem 
Vorfälle noch keine Anzeige hatte, schrieb den >9. Dez. an 
die Böhmen: die schlesische Hilfe habe keinen andern Zweck, 
als die vertragsmäßige Unterstützung der Religion wegen, ge
gen des Kaisers Person und gegen friedliches Land dürfe 
sie nicht gebraucht werden. Die Antwort der böhmischen 
Direktoren vom 17 Dezember lautete: nach Zwettel hätten 
die kaiserlichen Kriegsvölker ihre in Böhmen zusammcnge- 
raubte Beute gebracht, dort hätten sie Magazine angelegt, 
Kricgsvolk versammelt, es sei also nichts übrig geblieben, 
als ihnen zuvorzukommcn. Zugleich wäre dadurch mit den 
Evangelischen in Oesterreich eine Verbindung eröffnet, eben
so übergäbe Mähren das Kommando an evangelische Haupt
leute. Der Herzog möge also auch dabei beharren, damit 
eine Hauptvereinigung aller Lande erlangt würde. — Jo
hann Christian befand sich nun in Verlegenheit, wie er dem 
Kaiser antworten sollte, weil die Verpflichtungen gegen die 
Glaubensgenossen und gegen den Lehnsherrn in Widerspruch 
standen. Die Aufstellung von Truppen bei Zwettel und 
die Bergung des Raubes daselbst, erwiederte er, hätten die 
Veranlassung zum Einfall gegeben. Schlesische Truppen 
wären nicht dabei gewesen, sondern erst am 26. Novb. vier 
Compagnien schlesischcr Reiter den Böhmen zur Deckung 
der Gebirgspässe beigegeben worden. Besser wäre es frei
lich, es hätte solcher Ausrüstung nicht bedurft, aber des Kai
sers Namen sei seit den Hussitenkriegen nicht so gemißbraucht 
worden wie jetzt. Nicht gegen des Kaisers Person, sondern 
damit die Lande bei ihren Freiheiten blieben, sei die Ver
theidigung unternommen." Die Böhmen unter Mansfeld 
eroberten zu dieser Zeit auch die Stadt Pilsen, meldeten es 
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dem Kaiser und erneuerten ihr Gesuch, sein Kriegsvolk aus 
dem Lande zu ziehen und den Rcligivnsbeschwerdcn abzu- 
helfen.

Matthias beauftragte darauf den Kurfürsten Johann 
Georg von Sachsen, einen zweimonatlichen Waffenstillstand 
zu schließen und in Eger weitere Verhandlungen cinzuleitcn. 
Johann Christian war in seiner Aufrichtigkeit überzeugt, daß 
der Friede beabsichtigt werde; er dankte dem Kaiser, erbot 
sich dem Kurfürsten zu eifrigster Unterstützung und bcries zum 
29. Januar 1619 den Fürstentag. Dazu ging von den Di
rektoren in Prag ein Schreiben ein, welches die Schlesicr 
ermähnte, auch mit Mahren sich in Verbindung zu setzen. 
Sie (die Direktoren) hätten wegen der Gefahr von Polen 
her an den König, den Senat und die Landboten geschrie
ben. Der Erzherzog Karl Bischof von Neisse wolle wie 
verlaute in die Grafschaft Glaz einbrcchcn, sie bäten daher 
um die zweite Hilfe von 2000 M. zu Fuß und I000 Rei
ter, zumal da ihre Truppen durch eine ansteckende Krank
heit sehr vermindert worden wären. Der Markgraf von Jä- 
gerndorf bestätigte das und machte bcmcrklich, daß die Unter- 
handlungen nur, um Zeit zu gewinnen, angeknüpft würden. 
Nur durch Verstärkung der Kriegsmacht könne der Friede 
gefördert werden, der Schwächste sei allemal im Nachtheil. 
- Johann Christian antwortete den Direktoren (II Fcbr.): 

mit dem mährischen Landtage, welcher gleichzeitig mit dem 
schlesischcn gehalten worden sei, sich in Verbindung zu setzen, 
sei keine Gelegenheit gewesen. Gegen Polen habe man eine 
scchözig Meilen lange offene Gränze und könne dieselbe von 
Truppen nicht ganz entblößen, da der König von Polen 
dem Kaiser Werbungen gestatte. Den Verlust, welchen die 
schlesischen Truppen durch Krankheit erlitten, würde man cr- 

Da gingen auch die Böhmen auf die Unterhemd
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lungen ein und der Kurfürst setzte den Termin zur Zusam
menkunft nach Eger auf den 4. April. Schlesiscker SeitS 
wurde Herzog Wenzel von Bernstadt zum Abgeordneten er
nannt, seine Instruktion lautete nur auf Abhilfe der Religi- 
vnsbeschwcrden und Garantie gegen fremde Beunruhigung. 
Aber ehe es zur Zusammenkunft kam, starb Kaiser Matthias 
20. März 1619 und mit ihm schwand die letzte Hoffnung 
auf friedliche Losung der Zerwürfnisse.

Der Nachfolger desselben, König Ferdinand, erinnerte un
term 16. April an die ihm 1617 geleistete Huldigung, 
erbot sich zur Bestätigung aller Privilegien, zur Abhilfe der 
Rcligionsstreitigkeitcn. Die Unterhandlungen wollte er fort
setzen lassen, zu Johann Christian äußerte er ganz besonde
res Vertrauen und versicherte ihn seiner kaiserlichen Gnade 
und Dankbarkeit. Aber niemand traute ihm, denn ihm 
grade, der die Protestanten gewaltsam aus Stcyermark ver
trieben, schrieb man die Verfolgungen zu. Die Böhmen 
betrachteten sich als ihrer Lchnspflicht erledigt. Um zum Throne 
zu kommen, versprach er in vierzehn Artikeln, die Wahlfrei- 
heit und den Majcstätsbrics zu bestätigen, freie Ncligionsü- 
bung den Utraquistcn, Amnestie für die Hcrabstürzung der 
Stadthalter seines Oheims zu gewähren, die Accktung der 
Jesuiten zu billigen, seine Truppen aus dem Königreiche 
abzurufen. Bürgschaft für diese Versprechungen sollten der 
Herzog von Sachsen, Kurfürst von Brandenburg, der Her
zog von Baiern und die Könige von Polen und Dänemark 
leisten, aber man wollte nicht noch einmal wie beim Maje
stätsbriefe einem falschen Spiele sich aussetzen und verletzte 
darüber selbst die Offenheit gegen die Mitständc. Thurn 
und der Kanzler Rupa unterdrückten diese Anerbietungen 
und Ferdinand erhielt keine bestimmte Antwort. Die schle« 
fischen Stände erwiederten ihm I. Mai 1619: „sie würden 
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seinen Regierungsantritt in Böhmen abwarten. Nachdem 
die Privilegien streitig geworden und man zu den Waffen ge
griffen, könnten sie den andern Ländern nicht vergreifen und 
vor Abstellung des Krieges und Bestätigung der Privilegien 
nicht huldigen. Den Oberhauptmann hätten sie ersucht, im 
Amte zu bleiben, sie würden, auch ohne von Neuem in 
Pflicht genommen zu sein, mit geziemendem Respekt und 
mit Tilgung der übernommenen kaiserlichen Schulden fort- 
sahren." Auf dem Fürstentage (Montag nach Jubilate 1619) 
wurde eine Descnsionsordnung berathen und von Johann 
Christian den 6. Mai zu Brieg publicirt. „Schlesien habe 
bis jetzt einer bestimmten Defensionsorduung ganz entbehrt 
und in früheren Zeiten trotz aller Mühe und Unkosten nichts 
Beständiges und Zuverläßiges zu Wege gebracht. Jetzt sei 
durch Einhelligkeit des größeren Theiles ein Schluß gefaßt. 
Zunächst müsse ein Vcrzeichniß aller Einwohner des Landes 
entworfen werden, was bis zum 15. Juni jeder Stand beim 
Obcramt cinreichen solle. DaS Schema zu den Listen sei 
gedruckt. Zur Bestreitung der Kosten sei eine Anlage ge
macht vom Fürsten bis zum geringsten Mann, ein Fürst 
zahle 100 th., ein Freiherr 20, ein Prälat 10, ein Landad
liger einen Floren Ungrisch, ein vornehmer Bürger 1 th., 
ein Jude 1 th., ein Bauer 1 th rc., jedes Fürstenthum lie
fert seinen Beitrag zum 24. Juni ins Gencralstcucramt nach 
Breslau ein. Innerhalb 3 Wochen nach Vii! (8. im Heu- 
monat) wird eine Gcncralmustcrung aller im Lande ange
sessenen Einwohner in jedem Orte gehalten, der Mustcrzettel 
ins Oberamt geschickt. Die Musterung der Reiterei oder des 
Adels findet auf den 12. des Heumonats Statt. Was fer
ner zu thun, soll nach der Nothwendigkeit ungeordnet wer
den. Johann Christian hatte in Brieg schon am 8. März 
eine Garnison von 360 M. unter Georg Polcy eingenommen.
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Zum 20. Juni schrieb er einen neuen Fürstentag nach 
Breslau aus, denn die böhmischen Direktoren hatten unterm 
17. Mai angezeigt, daß mit den Mährischen, Ober- und 
Nieder-Lausitzer, Ober- und Nieder-Oestcrreichischen Stän
den auf den 1ä. Juni eine Versammlung zu Prag zu einer 
allgemeinen Union gehalten werden solle, wozu die schlesischen 
Stände Augsburgscher Konfession ebenfalls eingeladen wür
den. Die Friedensaussichlcn seien durch böse Rathgcber ver
schwunden, nur in einträchtiger Verbindung sei Hoffnung, 
die Religionsfreiheit und den Frieden zu erhalten. Zu schlc- 
sischcn Abgeordneten nach Prag wurden Heinrich Wenzel 
von Bernstadt, Joachim Malzahn zu Militsch, Hartwig von 
Stutten, Landeshauptmann zu Jägerndorf, Andreas Gcisler 
und sieben andere geschickt. Der Fürstcntag beschloß den 
bisherigen Religionsbcschwerdcn (in Natibor, Oppeln, Skot- 
schau, Schwarzwafscr, Panzcn, Dohlau (Dziegiclau,) Ober- 
Glogau, Prustau, Striegau, Liebenthal) durch jedes Orts 
Obrigkeit innerhalb eines Monats abzuhelsen mit Restitu
tion der abgenommcncn Kirchen, freier Religivnsübung, Bür
ger- und Meisterrechtcn. In Troppau solle die große Kirche 
der evangelischen Gemeinde wicdergegeben werden. In Neifse 
habe sich der Bischof zur Vergleichung erboten, das Ober
amt solle daher weiter mit ihm unterhandeln. *) Das Ober
amt warnte ferner durch ein offenes Patent vom 24. Juni 
1619 die Jesuiten, welche als eine schädliche Seite 1618 1. 
Juni aus Böhmen und 1619 6. Mai aus Mähren ausge-

') Als man den Bischof zur Bewilligung freier ReligionSübung 
auffordene, erwiederte er, er habe den Wohlstand deS neuen 
Vaterlandes jederzeit zu fordern gesucht, hätte aber jetzt vor
nehme Gäste (Prinz Wladislauü von Polen war den Sommer 
über bei ihm) und wäre für jetzt verhindert, so wichtige Aer- 
handlungen vorzunehmen. 
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schafft worden, nicht etwa, wie sie sich etliche Jahre unter
standen, in Schlesien sich einzuschleichen, bei Verlust des Lei
bes und Lebens. Auch solle ferner kein Prälat oder Geist
licher Contributioncn zur Hinderung der evangelischen Reli
gion leisten. Alle Stände der Augsburgschen Confession ei
nigten sich nochmals an Eides Statt, bei allen Punkten des 
Majcstätsbricfes zu beharren und dafern irgend jemand, der 
König von Böhmen allein ausgenommen, sie an ihrer Re
ligion, Kirchen, Schulen, Consistorien, Renten hindern wolle, 
alle für einen Mann zu stehen.

Am 31. Juli 1619 schlössen darauf die evangelischen 
Stände von Böhmen und der drei verbundenen Länder 
(Schlesien, Mähren, Lausitz) zu Prag ihre Union oder Eon- 
föderation auf 83 Artikel, in welche sie den König einscklos- 
sen, so lange er die Privilegien halten, allen Landen in Re
ligion und Justiz gleichen Schutz gewähren und keine Jesu
iten um sich dulden würde. Der Zweck ihrer Union sei freie 
Religionsübung. Die Katholiken sollen nicht eher zu Aemtern 
zugelassen werden, bis sie schwören, gegen den Majcstätsbrief 
nichts vorzunehmen und sie sollen im Lande nicht geduldet 
werden, wenn sie von den Concilienbcschlüffen von Constan- 
tinvpcl und Tridcnt nickt abgchen, daß Ketzern kein Ver
sprechen zu halten sei. Zu den Dcfensionskosten steuern sie 
wie die Evangelischen. Wo bis jetzt die Obrigkeiten nur 
auS Katholiken bestanden haben, sollen sie künftig zur Hälfte 
auS Evangelischen genommen werden. Der ObcrlandeS- 
hauptmann in Schlesien, alle Hauptleute und Kanzler der 
Fürstenthümer sollen künftig Protestanten sein. Die Wahl 
des Königs darf nur gemeinschaftlich von allen vier Landen 
und auf dem Präger Schloß vorgcnommen werden. Böh
men beruft und hat die erste Stimme, Mähren die zweite
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Schlesien die dritte, Obcrlausitz die vierte, Niederlausih die 
fünfte und Böhmen macht den Schluß. Der König darf 
ohne Einwilligung der Stände keinen Krieg unternehmen, 
keine Festung bauen. Jedes Land wählt zwanzig vcreidete 
Defensorcn, hält die Unterthanen zu Roß und zu Fuß in 
Kricgsübung. Schlesien schickt nach Böhmen 1006 Reiter 
und 3060 Mann Fußvolk zu Hilfe, im Nothfall alle seine 
Macht. Jedes Land bestellt einen Gencrallicutenant, alle 
zusammen einen General.

Bon den deutschen Reichsständen wurde Ferdinand zur 
deutschen Kaiscrwahl unter dem Titel König von Böhmen 
bcschieden, wogegen die böhmischen Stände (13. Aug.) pro- 
tcstirtcn, weil er nur auf Bedingungen, welche er nicht er
füllt habe, zum König angenommen worden. Dennoch wurde 
Ferdinand 18. Aug. 1619 zum römischen König gewählt, 
am 8. Scpt. gekrönt. In Böhmen dagegen beschlossen die 
Direktoren mit den Gesandten der Ncbenländcr (19. Aug.), 
ihn nicht zum Könige anzunehmcn, sondern erklärten am 26. 
unter den in die Wahl gebrachten vier Fürsten (den zwei 
Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalz, dem Herzog von 
Savoycn und Bethlen Gabor von Siebenbürgen) den Kur
fürst Friedrich von der Pfalz zum Könige, welchen die Ge
sandten der Nebenländer am 27. einhellig annahmcn. Auch 
der in Schlesien versammelte Ständetag erkannte ihn an 
und ernannte Abgeordnete, um ihn an der Gränze zu em
pfangen und zur Krönung zu geleiten, Heinrich Wenzel von 
Ocls, Johann Ullrich Schafgotsch, Albrecht von Rohr, Jo
hann Wirth. In einer besonderen Rcchtfertigungsschrift 
wurde dargethan, daß Ferdinand sich seines Rechtes verlustig 
gemacht habe, „weil er durch Bedrohung auf die Wahl Ein
fluß geübt, schon vorher durch einen Srbvcrlrag die böhmi
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sche Wahlsreiheit verletzt/) statt die Wohlfahrt des Landes 
zu fördern, es durch sein Kricgsvvlk unmenschlich verwüstet 
und sich schon zu Matthias Lebenszeiten der Regierung an- 
gemaßt habe; weil er der evangelischen Religion unauslösch
lichen Haß geschworen, wie er in Stcyermark, Kärnthen, 
Krain bewiesen, den Jesuiten ergeben sei und die spanisch 
gesinnten Räthe wieder in Dienst genommen habe. Die (1617) 
geleistete Huldigung verbinde zu nichts, da der König sein 
Wort nicht gehalten habe. Der Erzherzog Bischof Karl 
schrieb zwar an Johann Christian (24. Sept.), er möge die 
Gemüther darüber beruhigen, als hätten sie für ihre Freihei
ten und Privilegien zu fürchten, empfahl aber selbst sein 
Bisthum dem Schutze Polens und begab sich 27. Septbr. 
mit seinem Gast, dem Prinzen Wladislav, von Nciffe nach 
Polen. Ein Haufe polnisches Gesinde! brach am 2. Oktb. 
über die Gränze, plünderte das Städtchen Medzibor und 
nahm dem Herzog von Bcrnstadt viele Rosse weg. Nach 
Neisse wurde von den Ständen ein Fähnlein Knechte ge
legt, bald auch eine Wache ins bischöfliche Schloß, wogegen 
die Administratoren protestirten. Ganz Schlesien wurde 27. 
Sept. zum Behuf des Defcnsionsaussatzes in vier Kreise 
getheilt, die sämmtliche waffenfähige Mannschaft betrug 
139,880 Mann, wovon der 20tc Mann oder 7996 gestellt 
werden sollten, Rosse 1840. Am I. Okt. legten die Augs- 
burgschen Stände und Fürsten auf dem Rathhause zu Bres- 
lau noch einen besondern Eid auf die Consödcration ab; 
schon am 6. Oktb. wurde die Wahl des neuen Königs in 
Brieg von den Kanzeln verkündigt, nach der Predigt die 
Kanonen gelöset Unter den zwanzig Defensoren, welche

') 1617 mit Philipp 3. von Spanien. Die weibliche Linie des 
Hauses Habsburg sollte in Böhmen und Ungarn steis erst nach 
völligem Erlöschen der männlichen folgen.
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am 22. Oktb. ernannt wurden, befanden sich aus dem Für
stenstande: Johann Christian von Brieg, Johann Georg von 
Jägerndorf, Georg Nudolph von Liegnitz, Heinrich Wenzel 
und Karl Friedrich vo» Ocls, Joachim von Malzahn, Jo
hann Ullrich E-chasgotsch rc., sie schwuren auf die Konföde
ration; an demselben Tage leisteten die Capitularen vom 
Dom und heiligen Kreuz in Brcslau, die Aebte und die 
übrige katholische Geistlichkeit ihren Eid, von welchen weder 
Absolution noch Conciliendckrete oder dergleichen Behelfe sie 
entbinden sollten. Der Bischof gab zwar von Warschau 
aus 17. Oktb. sein Befremden zu erkennen, daß man in 
Neisse Truppen eingelegt und von den Capitularen einen 
Eid verlangt, auch der König von Polen schickte einen ge
heimen Sekretär nach Brieg „man solle sich keinen Eingriff 
in die Domstiftsgüter erlauben, weil das Domstift unter 
Gncsen, also unter seinem Schutze stehe." Dem Bischof er
wiederte Johann Christian, daß sich die Stände des Bis' 
thums und der Stadt Neisse nur zur Herstellung eines be
ständigen Friedens versichert hätten, dem Könige ließ er durch 
die Dcfensoren in Prag antworten. Der Bischof schrieb am 
10. Dez. 161«) zum zweiten Mal, er habe gegen Schlesien 
durchaus nichts Feindliches vor (man schrieb den Ueberfall 
von Medzibor aus seine Schuld) und von Polen sei ihm 
nur für den Fall Hilfe angclragen worden, wenn ihm mit 
unrechtmäßiger Gewalt zugesetzt würde. Aber man traute 
seinen Worten nicht; seine Winkelzüge gegen Vollziehung 
des Majcstätsbriefcs und sein unaufrichtiges Verfahren ge
gen die Evangelischen zu Neisse waren noch in frischem An
denken. In der That brachen Anfang Februar 1620 8000 
für den König Ferdinand angeworbenc Kosackcn unerwartet 
bei Tarnowitz in Schlesien ein und zogen mit Raub, Mord 
und Brand nach Mähren und Wien.
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Der neue König von Böhmen, Friedrich, war am 4ten 
Nov. zu Prag in der Schloßkirche gekrönt worden, gab aber 
zur Unzeit Anstoß durch Entfernung der Altare, K-euze, Bil
der aus der Kirche. Auch Jobann Christian feierte erst jetzt 
zu Weihnachten 16!!) zum ersten Mal das Abendmahl mit 
dem kalvinischen Gebrauch des Brotbrcchcns. Nachdem es 
im Januar 1620 gelungen, auch mit Ungarn und Oester
reich eine Konföderation zu schließen, empfing der König 
Friedrich am 6. Febr. die Huldigung zu Brunn und kam 
über OUmütz und Sternberg, wo die beiden Brüder Hein
rich Wenzel und Karl Friedrich von Oels, über Jägcrndorf, 
wo Johann Georg ihn empfing, am 21. Febr. nach Neiffe, 
Sein zweites Nachtquartier hielt er zu Ohlau bei Johann 
Christian und am 23. Febr. Sonntags bei großer Kälte und 
so ungestümem Winde, daß die Wagen sich kaum halten 
konnten, erfolgte der Einzug in Breslau. Johann Christian 
begrüßte ihn im Namen der Stände hinter Tscbanscb; zwi
schen Tschansch und der Knopfmühlc überreichte der Rath 
zu Breslau die Stadtschlüfsel. Darauf ging der Zug, 1278 
Roste stark, die Ohlausche Gaste hinauf durch die Ehren
pforte am Rathhause nach der Elisabethkirche, wo die evan
gelische Geistlichkeit ihn erwartete und ein Gebet für seine 
glückliche Regierung gehalten wurde. Am 27. Feb. wohnte 
er zuerst der Huldigungspredigt in der Elisabcthkirchc bei, 
leistete dann auf der Burg den Eid, welchen ihm Johann 
Christian verlas „des Landes Rechte, Freiheiten und alle Ge
wohnheiten zu erhalten" und empfing den Huldigungseid 
von den fünf anwesenden protestantischen Fürsten (der Bi
schof und Fürst Licbtcnstein von Troppau waren abwesend), 
drauf von den Frciherrn und von den Erbsürstcnthümern, 
die nicht zu Hause huldigten wie Schwcidnitz, Jaucr, Op- 
peln, Ratibor, Groß-Glogau. Am 28. Feb. legten die Achte, 
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Prälaten, Domherrn und die Bürgerschaft zu Breslau ihre 
Pflicht kniccnd ab. Der Hofprcdigcr des Königs, Abraham 
Scultetus, ein Freund des Bricger Rektors Laubanus, pre
digte am 1. März im großen Saale der Burg, wo seitdem 
auf königliche Erlaubniß resormirter Gottesdienst gehalten 
wurde, am Ascher-Mittwoch hielt auf Johann Christians Be
fehl der Pastor Buchwälder aus Strehlcn den Gottesdienst. 
Am Tage vor der Abreise 3. März ei theilte der König den 
Ncformirlen sogar einen Majestätsbricf wegen freier Religions
übung. Am 6. März zog er, nachdem er bei sämmtlichen 
Fürsten zu Gaste gewesen, über Neumarkt und Liegnitz nach 
der Lausitz. Die Stande bewilligten ein Geschenk v. 60000 
th., eine Subsidie von -10000 th. und eine Anweisung auf 
20000 th. Steuerrcste in Teschen. Um den consöderirten 
Ländern die versprochene Hilft zu leisten und Schlesien zu 
sichern, beschlossen die Stände, 1300 deutsche Reiter, 1000 
Musketiere und 1000 andere Knechte mit gewöhnlicher Ar
matur, Muskete und Picke, zu werben. An Contribution 
sollten -10 Floren aufs Tausend und ein Groschen auf je
den Scheffel Mehl erhoben werden lind die Fürstcnthümer 
sollten auf vier Jahr jährlich 102300 thl. in zwei Termi
nen, die Prälaten ein Zwangsanlchn von 163100 thl. aus
bringen, was zu verzinsen und in vier Jahren zurückzuzah- 
len wäre. Jetzt (21. März 1620) erhielten auch die Evan
gelischen in Neisse durch eine Commission der Stände die 
Kirche Maria ad Rosas und die Stadtlabcrne eingeräumt, 
das Bürger- und Meistcrrccht sollte der Religion wegen 
niemandem versagt werden. Johann Christian wollte indeß 
das l)ti des Majcstätsbricfes aufrecht erhalten,
untersagte die sofortige eigenmächtige Besitznahme der Kir
che und Tabcrne, die Gemeine möge noch eine kurze Ge
duld haben und sie würde erlangen, wozu sie nach dcmMa- 
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jestätsbriesc berechtigt wäre. Auch den evangelischen Bür
gern zu Ziegenhals, welche sich in starker Mebrzahl befan
den und um freien Gottesdienst in ihrer Pfa rkirchc gebeten 
hatten, wurde vom Fürstcntag 10. Mai 1620 die Erlaub
niß gegeben, sich eine Kirche und Schule zu bauen oder mit 
den Katholischen sich wo möglich über den gemeinschaftlichen 
Gebrauch der Pfarrkirche zu einigen. Bei den lutherischen 
Scblesiern hatte indeß die Bewilligung freien Gottesdienstes 
für die Rcformirten nicht geringe Besorgniß erweckt und die 
Geistlichen wurden aus den Kanzeln so laut, daß Johann 
Christian von Brieg aus den 24. März 1620 ein Edict ge
gen die zanksüchtigen, besonders evangelischen Geistlichen er
ließ, welche aus Ehrgeiz andre Rcligionsverwandtc ^aus- 
schmähten, ihnen scctirerische Namen bcücgtcn, was gegen 
Lehre und Beispiel Christi und der Aposteln und ein Ein
griff in die Gerichte Gottes sei und Haß und Zerrüttung 
im Staatswescn sowie in den Familien unter den nächsten 
Blutsverwandten zu Wege bringe. Im Majestätsbrief wie 
in der jüngst errichteten Conföderation seien das Schmähen 
und alle Persönlichkeiten auf den Kanzeln verboten; wer sich 
dessen künftig unterfange, solle nach Beschluß der Stände 
von seiner Pfarre und Dienst entfernt werden. — Aber für 
den noch bevorstehenden Kampf war es von übler Vorbe
deutung, daß die Führer der protestantischen Partei dem rc- 
formirtcn Bekenntniß angchörten und von der Mehrzahl der 
Evangelischen mit Mißtrauen betrachtet wurden.

Am Ostertagc (10. April 1620) brach wieder ein Haufe 
von 2000 Kosackcn durch das Wartenbergsche ins Namslau- 
sche, durchzog es mit Raub und Mord, ging bei Schwirz 
ins Briegischc auf Kauern und weil die Brücke im Schwa- 
nowüzcr Walde durch den Eisgang schadhaft geworden, auf
wärts ins Oppclnsche, wo sie auf Flößen über die Oder 
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setzten und durch die Proskauer Heide nach Mähren zogen. 
Sie wurden am 22. April im Städtchen Bautsch drei Mei
len hinter Jägerndorf durch Friedrich von Hcrrenbcrg bis 
auf wenige gefangen oder nicdcrgchaucn. Um dergleichen 
Durchbrüchen künftig zu begegnen, wurde der zwanzigste 
Mann bewehrt und die Ritterschaft ausgerufcn, die Gränze 
gegen Polen zu verwahren. Sicbcnundzwanzig gefangene 
Polen mit einem Rittmeister Stephan Lizenza wurden am 
11. Mai in Brieg cingebracht und am 27. in Brcslau vor 
dem Odcrthorc gehängt.

Unterm 22. April erinnerte Kaiser Ferdinand die Schlc- 
sier an die ihm geleistete Huldigung und an seine Consir- 
mation ihrer Privilegien nach Matthias Tode. „Statt sich 
als gehorsame Unterthanen und Lehnsleute zu erwei
sen, hätten sie ihm neue Bedingungen vorschreibcn, seine 
angeborene Gerechtigkeit in Zweifel ziehen wollen, die vom 
Hause Oesterreich erlangten Privilegien undankbar in den 
Wind geschlagen und sich endlich zu Abfall und Rebellion 
bewegen lasten. Weil aber das Hauptwerk und die rebel
lische Erklärung zu Prag nur von wenigen ohne Vollmacht 
geschlossen worden, so wolle er für diesmal seine angeborne 
österreichische Milde in Acht nehmen, den Kurfürsten von 
Sachsen zu seinem Commissarius ernennen und diejenigen 
bei ihren Privilegien, Ehren, Würden schützen, welche sich 
den Anordnungen desselben unterwerfen, gegen die aber mit 
Zwangsmitteln verfahren, welche in der Widersetzlichkeit be
harren würden." Obgleich die Stimmung der Schlcsier kei
neswegs so entschieden für die böhmische Sache war, als 
die Erklärung der Conföderation vermuthen ließ, so wagte 
doch damals noch niemand, für das Haus Oesterreich sich 
zu erklären. Die Schwäche desselben lag in der Herbcizie- 
hung auswärtiger Hilfe, der beiden Kurfürsten von Bai-

Dic Piastcn zum Briege. » Bd. 5 
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ern und Sachsen, offen am Tage. Die böhmischen Stände 
und die Abgeordneten der Nebenländer wählten daher am 
28. April den ältesten Sohn des Königs Friedrich noch zu 
seinem Nachfolger, ja in Schlesien erklärten Fürsten und 
Stände den Fürst Carl von Lichtenstein und den Freiherr» Carl 
Hannibal zu Dohna auf Wartenberg, die der Consöderalion 
nicht beigetreten waren, ihrer schlesischen Güter für verlustig; 
die Verwaltung des Bisthums übertrugen sie dem Domka
pitel wie bei einer Sedisvacanz. Die Verwaltung sollte 
von den Einkünften bestrittcn und ein Gewisses zur Defen
sion an die General-Steuerkasse herausgcgeben werden.

Die Bundesgenossen des Kaisers wurden nun thätig; 
Maximilian von Baiern besetzte Ober-Oesterreich, Spinola 
rückte mit spanischem Kricgsvolk ins Reich, der Kurfürst v. 
Sachsen Johann Georg zog vor Bautzen, in welches Jo
hann Georg von Jägerndorf eine Besatzung von I2OO M. 
geworfen hatte. Auch Zittau und Görlitz waren vonSchle- 
siern besetzt. Bautzen ergab sich nach einer Belagerung vom 
12. September bis 6. Oktober. Die Besatzung, bestehend 
aus sieben Fähnlein, kam nach Breslau, legte sich auf den 
Anger in Gabitz, Neudorf, Lehmgruben, Huben und ver
langte vom versammelten Fürstcntage Bezahlung und 
Abdankung, weil sie sich einen andern Herrn suchen wolle. 
Ja als man ihnen vorstellte, daß die Beschwerden sie nicht 
der Dienstpflicht entledigten, und Abrechnung mit ihnen hal
ten wollte, verlangten sie nur Abdankung ohne Bezahlung. 
Zu fernern Dienst bequemten sie sich erst, als Johann Chri
stian Fußvolk und Reiter (3 Fahnen und 7 Cornetö) aus 
den Garnisonen gegen sie anrücken ließ; da erboten sie sich 
zum Gehorsam, wurden mit ihren Beschwerden gehört und 
an verschiedene Orte verlegt. Das Haupthinderniß rascher 
kräftiger Kriegführung war in Schlesien der Geldmangel, 
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daher schrieb das Obcramt am 8. November I62V eine neue 
Steuer aus: 9 schlesische Groschen von 100 thl. Kleinodi
en, 18 von Luxusgegenständen; von Juden 1 thl. von je
dem 100 thl., von jedem Eimer süßen Weines 1 thl., von 
gemeinem Landwcin 9 gr., vom Quart Branntwein ^Hel
ler. Befreit blieben nur diejenigen, welche dem General- 
Steueramt Darlehne zu 6 Prozent machten, ihnen wurden 
sogar 6'/, Prozent versprochen. — Aber an demselben Tage, 
an welchem dies Stcuermandat ausging, unterlag die Sa
che, für welche man kämpfte, in der Schlacht am weißen 
Berge, die schlcsischcn Truppen hatten sich dort noch am 
bravsten geschlagen. Friedrich von der Pfalz war weder der 
Mann, für ein Princip zu begeistern, noch selbst dafür zu 
sterben. Die Eitelkeit hatte ihn bewogen, die Königskrone 
anzunehmcn, den Pflichten, welche sie aufcrlegte, war er nicht 
gewachsen. Flüchtig kam er mit Gemahlinn, Kindern und 
Gefolge (z. B. Christian von Anhalt, Johann Ernst von 
Sachsen) am 17. Nov. 1620 nach Breslau, stellte vor, wie 
er Erbe und Wohlfahrt für Böhmen und die verbundenen 
Länder geopfert und war des standhaften Beharrens bei der 
Confödcration gewärtig. Die Stände beschlossen, bei ihm 
auszuhalten. Das Steuermandat zur Abzahlung der Trup
pen wurde wiederholt und Alles doppelt gefordert, erweckte 
aber nur Klagen und Beschwerden, ohne befolgt zu wer
den. Während man noch verhandelte, kündigte der Kur
fürst von Sachsen (unterm 26. Nov.) den Ständen die ihm 
aufgctragcne Commission an und ersuchte sie, die kaiserliche 
Gnade anzunehmcn, weil er den Auftrag eigentlich zur Her
stellung des Friedens und Sicherung der Privilegien, vor
züglich der evangelischen Religionsfreiheit, übernommen ha
be. Der König, welchem das Schreiben am 21. Dezemb. 
überreicht wurde, hatte sich von der Unhaltbarkeit seiner 

5'
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Stellung überzeugt und antwortete den Ständen schon am 
folgenden Tage: er bescheide sich, daß Schlesien allein einer 
so großen Macht nicht widerstehen könne und willige in die 
Unterhandlung mit Sachsen. Die Stände möchten nur 
einmüthig zusammcnhalten, die Conföderation mit Ungarn 
nicht außer Acht lassen und das Heer befriedigen. Auch 
die Brcslauer Gemeinde und die Zunftältcsten, welchen die 
Einrichtung des reformirten Gottesdienstes auf der Burg 
zum Anstoß gereichte, waren am 26. Mai mit der Bitte 
bei ihm eingekvmmen, das Religionswesen in der Stadt in 
dem Zustande zu lassen, wie er es bei seinem Regierungs
antritte gefunden habe, und er ließ, gleichsam um die letz
te Spur seines Regiments auszulöschen, den Reformirten 
den Gottesdienst auf der Burg untersagen und wohnte 
selbst den Predigten in der Elisabcthkirche bei. Seine Ge
mahlinn hatte Breslau schon am 27. Mai verlassen, er selbst 
folgte am 3. Januar 1621, nachdem man ihn mit 60000 
Gulden Reisegeld versehen hatte. Am 22. Januar ließ 
Kaiser Ferdinand zu Wien und Prag die Acht und Aber- 
acht erklären über den Pfalzgrafen Friedrich, den Markgraf 
Johann Georg von Jägerndorf, Christian von Anhalt und 
den Graf Georg Friedrich von Hohenlohe. Ja der Burg
graf von Dohna hatte gerathen, auch den Herzog Johann 
Christian, Heinrich Wenzel von Oels, Hans Ullrich von 
Schafgotsch und den Freiherr» von Malzahn in die Acht 
zu erklären und dem Akkord zuvorzukommen. Er bedauer
te selbst nach dem Akkorde, daß der Kaiser ihm nicht ge
folgt und meinte, es wäre noch immer Zeit, dieselben als 
Calvinistcn, für welche der Akkord nicht gelte, zu bestrasen.

Für Schlesien blieb also die sächsische Bermittelung die 
einzige Rettung. Als ständische Abgeordnete wurden nach 
Dresden geschickt: Karl Friedrich von Oels, Adam von 



Johann Christian als Oberlandeshauptmann. 68
Stange, Liegnitzischcr Landeshauptmann, Sigmund von Bock, 
Landesältester von Schweidnitz und Jauer, Johann Richter, 
Bürgermeister zu Groß-Glvgau; sie langten am 15. Jan. 
1621 dort an, und begannen zu unterhandeln. Der Kur
fürst erklärte aber, seine Commission gehe nicht dahin, mit 
ihnen zu disputiern, und übergab in kurzen Artikeln, was 
die Schlesicr zu leisten hätten und was ihnen dafür zuge
sichert würde. In vierzehn Tagen möchten sie ihren Ent
schluß abgeben. Der Accord wurde am 18. Febr. abge
schlossen, von Ferdinand am 17. April 1621 bestätigt. Da
rin erkannten die schlcsischcn Fürsten und Stände 1) daß 
sie durch ihr Verhalten bei der böhmischen Unruhe den Kai
ser nicht wenig beleidigt, 2) suchten um Verzeihung und 
Gnade nach, 3) erboten sich, den Kaiser als ihren rechten 
Oberherrn anzucrkcnnen, 4) die Katholiken bei dem Ihrigen 
ruhig verbleiben zu lassen, 5) dem Kaiser zur Bezahlung 
des Kriegsvolkcö 306,060 Gulden innerhalb eines Jahres 
in drei Terminen zu zahlen, 6) der neuen Consörderation 
mit den böhmischen Landen, auch mit Ungarn, Oesterreich, 
Siebenbürgen sich zu bcgeben, 7) die 1000 Pferde und 
3000 Knechte zu Fuß, welche die Stände bis zur Beseiti
gung aller Unruhen in Sold behielten, nicht gegen den Kai
ser noch den Kurfürsten zu gebrauchen und was noch von 
schlcsischcm Kriegsvolk in Böhmen, Glaz, Lausitz in Be
satzung liege, abzuführcn und abzudanken. — Dagegen wer
den alle Schlcsier, von den Fürsten an bis zum geringsten 
Mann, zu Gnaden angenommen, ausgenommen der Mark
graf Johann Georg von Jägerndorf. Die Consirmation al
ler Privilegien und Majestätsbriefe soll erneuert, Schlesien 
mit keinem Kricgsvolke belegt werden. Sollte es wegen 
der Religion, wie sie in der Augsburgschen Confefsion von 
1530 begriffen ist, bekriegt werden, so verspricht der Kur
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fürst seinen Schutz. Der Kurfürst führt sein Kriegsvolk aus 
dem Saganschen ab. „Johann Christian erhält eine Be
denkzeit von sechs Wochen. Versteht er sich seinem Erbie
ten nach zu dem Accord, so ist er mit cingeschlossen, sonst 
bleibt er der ferneren Anordnung des Kaisers anheimgestellt." 
Er trat bei. König Friedrich ersuchte zwar Fürsten und 
Stände schriftlich, sich in keine Tractation zuwider der Con- 
föderation einzulasscn, erhielt aber zur Antwort: sie würden 
sehr gern bei der Conföderation geblieben sein, wenn der 
König sie geschützt hätte. Da Gott der Sache einen an
dern Ausschlag gegeben, so wären nur zwei Wege übrig ge
blieben, entweder daS Land vollends zu Grunde zu richten 
oder die angebotene kaiserliche Gnade anzunchmen. — Jo
hann Christian legte jetzt die Landeshauptmannschast nieder; 
sein Bruder Georg Nudolph übernahm sie 27. April 1621, 
obwohl ungern, und hat sie bis 1628 geführt. Die fürst
liche Familie war im Dezember 1620 von Bricg nach Lieg- 
nitz, am 23. Februar 1621 nach Frankfurt an der Oder ge
flüchtet. Johann Christian bcgab sich zwar nach Nicdcrle- 
gung der Hauptmannschast am 3. März nach Bricg, folgte 
aber bald nach den Osterfeiertagen seiner Gemahlinn nach 
Frankfurt und kam erst den 8. Nov. 1621, als der Kurfürst 
von Sachsen im Lande war, zurück. Ferdinand wurde von 
allen Kanzeln wiedcrholentlich zum obersten Herzog erklärt.

Im Herbst 25. Okt. 1621 kam der Kurfürst von Sach
sen selbst »ach Brcslau, um Fürsten und Stände durch ei
nen Handschlag von neuem in Pflicht zu nehmen. Auch Jo
hann Christian leistete ihn. Auf des Kurfürsten Antrag 
erboten sich die Stände, dem Kaiser 400,000 th. in sechs 
Terminen zu zahlen, 2) auf drei Jahr jährlich 70,000 th. 
zur Sicherung der ungrischen Gränze, 3) Biergclder auf 10 
Jahr zu entrichten, 4) die ständischen Truppen, soviel davon ent
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behrlich, auf die ungrische Gränze gegen den Feind zu führen. 
Auf diesem Fürstentage erhielt der Bischof beim Obcramt den 
Vorsitz über den Obcrlandcshauptmann, er war im Oktob. 
1621 nach Neifse zurückgekehrt. Zwei Trompeter brachten 
Schreiben von Bcthlcn Gabor und vom Markgrafen Jo
hann Georg mit der Forderung an die Stände, bei der Con- 
föderation zu bleiben. Der Markgraf war vom Haag aus 
(den 23. Mai 1621) durch den geflohenen König zum 
Oberst über die noch treue Miliz ernannt worden. Erhalte 
sich nicht allein alle Löhnung für die Truppen bezahlen las
sen, sondern die Stände hatten ihm auch die ihm gelieferte 
Munition wieder abgekauft, nur um ihn aus dem Lande zu 
bringen. Dennoch hatte er seine Leute nicht abgedankt, son
dern sich in Troppau und seit Ostern 1621 in Neifse fest
gesetzt und den bischöflichen Administratoren 10,000 ungrische 
Goldgulden abgepreßt (43,666 th.). Im Juli war er ab
gezogen, aber nach einem kurzen Aufenthalt bei Bethlen Ga
bor wieder auf der mährisch schlesischen Gränze erschienen. 
Auf seine jetzige Drohung wurde ihm erwiedert, man wüßte 
von keinem andern Könige in Böhmen als dem Kaiser. In 
Neifse wurden die seit der Conföderation mit Böhmen ein
geführten Neuerungen abgeschafft, die Schlüssel zur Kirche 
klar!» all llusa-r und der Taberne den Evangelischen abge- 
sordert und dieselben mit ihrem Gottesdienst wieder nach 
Senkwitz gewiesen. Die vom Markgrafen erpreßte Caution 
mußten die evangelischen Bürger ersetzen. Glaz wurde noch 
bis zum 16. Oktober 1622 von dem jungen Grafen Thurn 
vertheidigt; der Bischof war an des Markgrafen Stelle 
zum Feldmarschall ernannt worden und erhielt nach der 
Uebergabe von Glaz vom Kaiser die Grafschaft auf Lebens
zeit zum Geschenk. Während dieser Belagerung brachen im 
September an 12,000 Kosacken in 38 Fahnen durchs Nams- 
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lausche zum kaiserlichen Heere. Herzog Heinrich Wenzel von 
Bcrnstadt als Krcisoberster rückte ihnen mit wenigen Trup
pen entgegen, fragte an, ob sie als Freunde oder Feinde 
durchS Land zogen und wechselte Geiseln mit ihnen. Sie 
versprachen den Paß auf Döbern zu ziehen und den Weg 
nach Wien zu nehmen. Am 16. Sept. Mittags setzten sie 
bei Pramsen durch die grade seichte Oder, lagen zu Schwa- 
nowitz über Nacht, schlachteten daselbst alles Vieh, streueten 
das Getreide den Rossen vor und zogen durch das Strch- 
lensche und Münsterbcrgsche bis Neichcnstcin. Der Kaiser 
befahl ihnen nach Polen zurückzugehen, sie behaupteten, als 
Verbannte nicht zu dürfen und baten den Bischof in Ncisse, 
sie vor Glaz zu gebrauchen. Aber noch während der Un
terhandlung änderten sie ihre Meinung, kehrten (23. Sept.) 
plötzlich auf dem alten Wege wieder zurück, und nahmen 
alles, was sich nur fortbringen ließ, besonders unzählige 
Rosse mit sich. Am 24. Sept. setzten sie wieder über die 
Oder. Die hundert Dragoner Heinrich Wenzels übcrsielcn 
sie 23. Abends im Dorfe Noldau im Namslauschen, wur
den aber überwältigt, in einen Bauernhof getrieben und mit 
dem angezündcten Hofe verbrannt oder getödtct.

Stadt und Hof 1621 —25. Dorothea 
Sibylla's Tod. Während der Unruhen war die 
Stadt von einer Garnison ständischer Truppen besetzt 
(vom 8. Mai 1610 bis zum 1. September 1621) 
gewesen. Nach der Schlacht auf dem weißen Berge 
und während des flüchtigen Königs Aufenthalt in Breslau 
(gegen Weihnachten 1620) wurde die Furcht vor feindlichen 
Uebcrfällcn in Brieg so groß, daß der Hof und zum großen 
Theile auch die Schuljugend des Gymnasiums den Ort ver
ließen. Auch Laubanus schickte seinen besten Hausrath nach 
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Brcslau, packte die Bibliothek ein und machte sich auf Flucht 
und Eril gefaßt. Während der Abwesenheit des Hofes in 
Frankfurt 1621 wurde das Fürstcnthum vom Baron Georg 
Friedrich von Kittlitz verwaltet. Dieser unterhielt sich, nach 
seiner Gewohnheit etwas angetrunken, oft des Abends mit 
andern Edelleuten auf dem Schulbänklein vor dem Gymna
sium. Am 29 Juni befand sich in seiner Begleitung sein 
Schwiegersohn von Hochbcrg, welcher die ärgsten Schmäh- 
rcden gegen den Fürsten aussticß und so laut perorirte, daß 
man es in den benachbarten Gassen hörte: der Herzog habe 
es mit dem König Friedrich nicht ehrlich gemeint, habe mit 
Recht schimpflich um Verzeihung bitten müssen. Er (Hoch- 
berg) kümmere sich um Gunst und Ungunst desselben gar 
nicht rc.

Johann Ehristian war, nachdem er die Landeshauptmann
schaft nie dergclegt, wieder auf sein Fürstenkhum beschränkt 
und mußte es noch als ein Glück anschen, so leichten Kau
fes davon gekommen zu sein. Aber für die Ausbreitung der 
rcformirten Konfession in Schlesien war nun keine Aussicht 
mehr. In Brieg war für die neue reformirte Gemeine zu 
Brcslau am 12. Juli 1620 in der Hoskirche eine Collccte 
gesammelt worden und hatte 410 th. 5 sgr. eingetragen. 
Laubanus selbst brächte das Geld nach Breslau. Auf der 
Rückreise kam er im Wage» mit dem Breslaucr Syndikus 
Rose zusammen, das Gespräch wendete sich aus die unter den 
Evangelischen streitigen Lehren, auf die Artikel von der Prä
destination, Perseverantia der Heiligen, von der Vorsehung. 
Beide Männer freuten sich des Zusammentreffens und Rose 
äußerte wiederholt, die Eintracht könnte wohl in den beiden evan
gelischen Kirchen erhalten werden, wenn der Ehrgeiz und 
Neid der Theologen es nicht hinderten. Auch im hiesigen 
Fürstenthum blieb das reformirte Bekenntniß aus den Hof
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und die Beamten beschränkt. Wie geringen Anklang es un
ter den Geistlichen des Fürstenthums fand, zeigte sich sogleich 
nach dem Sturze des Pfälzischen Königs bei einer General- 
synode am 8. Juni 1621. Der Hof war abwesend, nur 
Laubanus und Günther verfochten seine Partei. Man stritt 
höchst stürmisch über die Ursachen der unveränderten und 
veränderten Augsburgschen Confession, die Hauptstreiter wa
ren die Pastoren von Weigwitz, Prieborn und Nuppersdorf. 
Laubanus machte auch die Erfahrung, daß man aus Con- 
fefsionseifer bei Begräbnissen zu Adeligen aufs Land (z. B. 
zweimal bei Wenzky's in Krippitz) nicht ihn, sondern den 
Magister Gerhard und den Stadtkantor einlud. Das refor- 
mirte Abendmahl wurde in der Hofkirche jährlich viermal ge
feiert; aus den ersten Jahren ist die Zahl der Communi- 
kanten von Laubanus aufgeführt, 1619 zu Weihnachten wa
ren 83, 1620 15. April: 100, 1621 I. Jan. in Abwesen
heit des Hofes 55, 1622 3. April 97, 1623 8. Jan. 174 
die stärkste Zahl, 24. Sept.: 140.

Der Herzog war nach dem Fürstcntage, im Anfänge des 
Jahres 1622, noch einmal nach Frankfurt gegangen und 
kehrte von da am 14. März zurück, seine Gemahlinn mit 
dem jüngsten Prinzen Christian am 31. Mai. Die drei äl
teren Söhne Georg, Ludwig, Nudolph, blieben zur Fortse
tzung ihrer Studien noch in der Mark. In Brieg begann 
nun das alte friedliche Hoflcben wieder, die gewöhnlichen 
Vergnügungen fanden Statt, und wurden nur zuweilen durch 
die Kränklichkeit der Herzoginn gestört. Laubanus hat Man
cherlei ausgezeichnet. Z. B. befand er sich am 20. Juni 
mit dem ganzen Hose und der weiblichen Hofstatt in Kl.- 
Liegnitz, am 26. Okt. wurde er zugleich mit dem Pastor 
Fabricius zum Fischzug an den großen Teich geladen und 
zur fürstlichen Tafel, am 19. Mai 1623 war bei Hofe ein
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«-.»nvivium mugitüNtt und nach der Mahlzeit vergnügte sich 
die ganze Gesellschaft über eine Stunde lang im Garten 
mit einer Kurzweil, die als l';i«miüui» bezeich
net wird. Im Sommer besuchte die Herzoginn Warmbrunn; 
Laubanus brachre seine Frau, welche dieselbe begleiten sollte, 
am 11. Juni nach Nothschloß, wo sich der Hof einige Ta
ge aufhiclt. Die Reise ging von dort über Schweidnitz und 
Hirschbcrg, am 4. August kehrte die Fürstinn zurück. Auch 
Anzeichen von Krieg und Pest ängstig!cn zuweilen. Der 
Markgraf Johann Georg von Jägerndorf war wieder an der 
Gränze von Obcrschlesien erschienen und hatte sich des Ja- 
blunkapasseö bemächtigt. Am 17. Aug. 1623 zogen gegen 
ihn durch Brieg vier Fahnen Dohnasches Fußvolk und Tags 
darauf drei Fahnen Reiter, von den Ständen zur Verthei
digung des Landes geworben. Es war schlechtes Gesindel, 
welches überall raubte und plünderte (obgleich die Stände 
außer der Löhnung jedem Soldaten Brodt, Fleisch und Bier 
bewilligt hatten). Im September zeigte sich die Pest in 
zwei Häusern der Wagnergasse, innerhalb acht Tagen zer
streuten sich die Schüler des Gymnasiums, der Hof bcgab 
sich am I. Oktober nach Ohlau und am 8. Oktober schloß 
Laubanus den Unterricht auf fürstlichen Befehl. Der Super
intendent, in dessen Hause ein Todesfall vorgekommen, 
wurde ccrnirt, der Gottesdienst in der Schloßkirche hörte auf, 
der Diakonus wurde nach Ohlau berufen. Laubanus hatte 
sich schon in Strehlcn ein Quartier gemiethet, wohin »>. 
Nößler und die Dornausche Familie gezogen waren, und 
wollte am 13. November abreiscn, wurde aber durch unvor
hergesehene Umstände, welche er für einen Wink des Him
mels ansah, zurückgehalten. Die Gefahr ging vorüber; 
Weihnachten begann der Gottesdienst wieder, der Unterricht 
im Gymnasium den 16. Jan. 1624. Auch in diesem Jahre 
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ging die Herzoginn, welche am 14. Juni ihre letzte Nieder
kunft gehabt, ins Bad nach Warmbrunn, begleitet vom Dr. 
Nößler. Sie verweilte dort vom 12. August bis zum 20. 
Sept., fand aber keine Rettung. Bon den häufigen Nie
derkünften waren (nach Lauban und »>. Rößler) Leber und 
Milz verdorben, die Verdauung gestört; die Kranke litt an 
Mattigkeit in den Glieoern, hatte das Gcfübl der Schwere, 
Schmerzen in Händen und Füßen, Uebelkeiten, tägliches 
Erbrechen, Husten, unregelmäßigen Stuhl. — Die geschickte
sten, auch aus der Fremde herbeigerusenen Aerzte vermoch
ten nicht zu helfen, sie starb am 19. März 1625 an Unter- 
leibsschwindsucht in Gegenwart des Gemahls mit größter 
Seelenruhe, obgleich sie für den Gemahl und die Kinder 
gern länger gelebt hätte. Wie es Gott gefällt, sagte sie, 
denn unsere bleibende Wohnstätte ist nicht hier, sondern im 
Himmel. Dorthin ist Christus uns vorangegangcn, uns 
Wohnung zu bereiten. Am Sterbetage, als ihr gemeldet 
wurde, der Superintendent sei vor der Thür, sprach sie ver
klärt: ich habe jetzt schon jenen wahren und himmlischen 
Superintendenten in meiner Brust, der mir die Worte des 
ewigen Leben sagt.

Von den dreizehn Kindern, welche sie geboren hatte, wa
ren bei ihrem Tode noch sechs am Leben, vier Söhne und 
zwei Töchter. Die Söhne: Georg 3. geb. den 4. Scptcmb. 
I6II, Ludwig geb. den 19. April 1616, Nudolph geb. den 
6. April 16l7, Christian geb. den 19. April 1618. Bei 
Schicksuß ist Christian 1617 und Nudolph 1618 geboren 
aber Lucä hat hier Recht, auch Laubanus nennt Christian 
den jüngsten Sohn. Von den Töchtern waren am Leben: 
Sibylle Margarethe geb. den 20. Juni 1620 und Sophie 
Magdalene geb. den 14. Juni 1624. Die Söhne waren 



Dorothea Sibylla's Tod 1625. 77
also bei der Mutter Tode im Alter von 14, 9, 8, 7 Jah
ren, die Töchter im Alter von 5 und I Jahr.

Das Leichenbegängnis; fand am 14. Mai 1625 Statt. 
Am Tage daraus hielt Laubanus auf des Herzogs Befehl 
im großen Lehrsaal des Gymnasiums der Verstorbenen eine 
lateinische Parcntation in Gegenwart des Herzogs, der vier 
Prinzen, Georg Rudolphs von Liegnitz, des Markgrafen Jo
hann, des Brandenburgschen Gesandten Ludwig von Bör
stet, des Anhaltinischen Gesandten, der fürstlichen Rathe, Pe
ters von Sebottendorf, Karl Hanuibals Burggrafen zu Doh- 
na, des Baron Schafgolsch, Georgs von Kittlitz, Christophs 
von Zedlitz, Friedrichs von Nothkirch und einer zahlreichen 
Versammlung von Edelleuten, Geistlichen und Städteabge- 
ordneten. Die Rede ist unter dem Titel llinon» nnlii-«- 
taN>i gedruckt und flicht der Verstorbenen einen Ehrenkranz 
von zwölf Tugcndrosen, und selbst dieser etwas gesuchte Aus
druck in einer todten Sprache athmet den tiefen Schmerz 
des Landes über die verlorene Fürstinn, die in ganz Deutsch
land nicht ihres Gleichen hatte. Auch aus den zahlreichen 
Lcichengedichtcn (37 lateinische, 1 griechisches, I deutsches) 
von Lehrern, Predigern, Aerzten, NechtSgelehrtcn, Edelleuten 
bricht hie und da ein tiefes Gefühl des erlittenen Verlustes 
hervor. Einige Stellen aus Martin Opitz'S Trauergedicht 
auf die Herzoginn (Breslauer Ausgabe seiner Werke 1699 
Theil 2, 89) mögen hier folgen.
Er nennt sie des Landes Zier und Lust, die Königinn der Frauen, 
den Spiegel aller Zucht, in dem man konnte schauen 
der höchsten Tugend Schaar, so fast kaum weiblich theils 
und theils kaum menschlich war;
voraus die Frömmigkeit rc. Nachdem er die Helden deö 
Plastischen Stammes erwähnt, welche vor ihr der Tod hin
gerafft, fährt er fort:
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So hat er Euch (Plasten) auch jetzt, Ihr Ehre dieser Zeit 
und andrer Morgenstern deß Landes, abgemcyt (abgemäht), 
das sämmtlich traurig ist und mit betrübtem Herzen 
an eure Tugend denkt. Brieg schlägt vor tiefen Schmerzen 
die Augen unter sich und weiß ihm keinen Rath, 
und unser Liegnitz auch, die sonst so schöne Stadt, 
verbirget ihre Zier. Die Oder will nicht fließen 
so klar mehr als zuvor rc.

doch, der am meisten klagt, 
seid ihr, ihr werther Held, Johannes Christian, 
den sonst im Wenigsten doch nickt verändern kann 
des Glückes Wankelmuth; jetzt wird der starke Sinn 
bestritten durch das Leid, nachdem nun die ist hin, 
die Eures Lebens Licht und Hoffnung war auf Erden — 
Dies ist's, mit dem ihr habt bezwungen können werden. 
Hat denn der Herr der Zeit Euch so versuchen können?rc.

Der Ihr
mit treuer Lieb' und Gunst des Landes Vater worden, 
und habt es recht gemeint; drum hat Euch Gott geschenkt 
die Perl aus Brandenburg, so jetzt wird cingesenkt;
zwar mehr noch als zu früh, doch hat sie Euch gegeben 
ein Bild, in welchem Ihr sie täglich noch seht leben, 
die Erben ihrer Treu, in denen Zier und Schein 
der Häuser Brandenburg und Brieg vermenget sein. 
Mich dünkt, ich sehe schon die jungen, freien Helden 
in dieser Blüthen noch mit ihren Augen melden 
den Stamm, der sie erzeugt; sie machen jetzt schon klar, 
was sie zu thun gemeint. Der Weisen Bücher Schaar 
ist allzeit um sie her, sie sangen an zu wissen, 
daß hoher Stand und Witz vermählet werden müssen rc.

Am dritten Tage nach der Bestattung hielt auch der vier
zehnjährige älteste Sohn Georg in seinem Zimmer der Mut
ter eine lateinische Leichenrede, welche der Vater, der Bran
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denburgische Gesandte, die fürstlichen Räthe, LaubanuS und 
Andere mit anhörten. Der Magister Georg Gerhard bewun
dert in seinem Leichenkarmen die reichen Gaben seines Gei
stes und bringt sogar Philipp des Macedoniers Ausruf über 
Alexander in Anwendung, indem er den zuhörcnden Vater 
schweigend denken läßt: mein Sohn, suche dir ein anderes 
Reich. Henel 8,732 dagegen schreibt das Verdienst seiner 
Fortschritte der guten Erziehung durch Peter von Sebotten- 
dors zu. Dieser hatte schon früher an den drei Söhnen 
Johann Georgs von Anhalt, welche er auf die Universität 
Jena begleitet hatte, seinen Beruf als Erzieher bewiesen; 
unter seiner Leitung legte Georg den Grund in der Reli
gion und in Kenntniß der lateinischen und französischen Spra
che. Als der Hof 1622 von Frankfurt zurückkehrte, war Se- 
bottendorf mit den drei ältern Söhnen in Frankfurt geblie
ben und erst 1624 8. Juni mit denselben nach Brieg zu- 
zurückgekommen. Am 10. August fanden sich alle 4 Brü
der bei der Feier des Laurentianums (des Stiftungsfestes) 
im Gymnasium ein, Laubanus begrüßte sie an der Thür 
des Hörsaals mit einer Ode und Georg antwortete passend 
in seinem und seiner Brüder Namen mit einer kurzen latei
nischen Rede. Wer die Erziehung der Töchter geleitet hat, 
ist nicht bekannt; dock wird auch Johann Naticius 
(seit 1639 Stiftsverwalter) als Erzieher bei den Kindern aus 
beiden Ehen genannt.

Der Herzog war damals 34 Jahr, Familiengemein- 
schaft war ihm zum Bedürfniß geworden. Um den Erb- 
ansprüchen der Kinder erster Ehe nicht zu nahe zu treten, 
suchte er eine Lebensgefährtinn aus nicht fürstlichem Stande 
und fand seine Wünsche befriedigt in Anna Hedwig von 
Sitsch, einem durch Schönheit ausgezeichneten Fräulein 
aus einer im Fürstenthum (zu Polnisch Jägel im Kreise 
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Strehlen) angesessenen Familie. Ihr Vater, Friedrich von 
Sitsch, war bischöflicher Rath und Hosmarschall beim Bischof 
Johann von Sitsch (-j- 1608) gewesen, der Bischof war ihr 
Oheim, also scheint sie katholischer Confcssion gewesen zu 
sein. Es findet sich keine Nachricht, daß die Verschieden
heit der Konfession irgend eine Schwierigkeit gemacht habe, 
auch von einem katholischen Hausgottesdicnste oder von einem 
Uebertritt zur resormirten Kirche ist nie die Rede, die Kinder 
aber wurden reformirt. Sie wohnte damals im Ncideburg- 
schcn Hause*) am Ende der Burggasse, welches mit der 
Hintcrscite an den herzoglichen Lustgarten stieß und hier hatte 
sich der Herzog oft mit ihr unterhalten, bis er sie am 13. 
September 1626 zur Gemahlinn nahm. Der Hcirathscon- 
tract war am 20. August 1626 von Kaiser Ferdinand zu 
Wien bestätigt worden. Nach demselben wurde sie in den 
freihcrrlichcn Stand erhoben und festgesetzt, daß die aus die
ser Ehe cnlsproßtcn Kinder von den Lehn- und Erbrechten 
des Fürstenthums ausgeschlossen sein und nur als Freiherrn 
und Fräulein von der Liegnitz rangiren sollten. Von den 
sieben Kindern aus dieser Ehe, welche die genealogische Tabelle 
angiebt, haben vier den Vater überlebt: Augustus geb. 21. 
Aug. 1627, Sigismund geb. 1632, Johanna Elisabeth geb. 
1636, Anna Christine geb. 1639. Nachkommenschaft hat 
keines dei selben hinterlassen.

Weltliche Regierungsangclegenheitcn. Zu 
den Nachwehcn der böhmischen Unruhen gehörte zunächst eine 
große Unordnung im Münzwesen in den Jahren 1620 
bis 1624. DaS schlechte Geld wurde ins Land geschleppt, 
das gute ausgcsührt oder durch Wucherer, Kipper und Wip-

') Heinrich von Reideburg war Hofmeister der verstorbenen Her

zoginn gewesen.
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per eingewechselt, beschnitten, verschmolzen, an die Münz
stätten verkauft. Johann Christian legte 1621 zu Ohlau 
eine eigene Münze für Kipper und Wipper an, unter dem 
Münzverwalter Joachim Stein. Er ließ Groschen, vicrund- 
zwanzigcr Thaler und Goldstücke münzen. Die ovalen Tha
ler sind die schönsten, sie haben auf einer Seite das Brust
bild des Herzogs mit der Umschrift Olnistiunus
I). 6. Dux 8iiu8iuu 1Zj>ni(:t!N8i8 ot Iliogausi«, auf der 
andern das fürstliche Wappen mit der Umschrift: lulogil-

<>t r< < tum uu^toili-mt INI!. — Durch die Vermehrung 
des schlechten und Seltenheit des guten Geldes stieg die 
Theurung, viele mußten wegen des hohen Nachschufses HauS 
und Hof im Stich lassen. Ende 1622 stand der Dukaten 
22 24 th., der rheinische Gulden bis 22 th., ein Gröschcl 
bis 3'/, Gr. Der Scheffel Korn wurde mit 19 - 20 th., 
1623 gar mit 40 th., ein Ochse mit 600 th. bezahlt. In 
dieser Zeit wurden die Vierundzwanzigcr (24 Gr. auf einen 
Thaler- geschlagen. Wenn die Leute des Morgens aufstan- 
den, war die erste Frage, was der Thaler, Gulden, Dukaten 
rc. heute gelte. Am schlimmsten waren diejenigen daran, 
welche von Besoldung lebten. Geistliche und Lehrer kamen 
(I. Mai 1623) beim Magistrat ein, für die Begräbnisse nicht 
in schlechter, sondern in alter Münze bezahlt zu werden. 
Der Fürst gab 1622 den Lehrern des Gymnasiums zuerst 
eine Zulage, dem Ncctor 60 th. schlechte Münze, im 2. Quar
tal den doppelten Gehalt, 1623 im 2. Quartal den vierfa
chen ; der Rcctor erhielt für 30 th. alten Geldes 200 th. 
neues, ja im 3. Quartal bei der Auszahlung in Vicrund- 
zwanzigern sogar das zwölffache für 60 th. 600 th. und 
auch dabei war noch Verlust genug. Erst 1624 wurde durch 
kaiserliche und fürstliche Münzpatcntc der Verwirrung ge
steuert, der Werth der Speciesthaler aus 90 Kreuzer, des

Die Plasten zum Briege. 3. Bd. li
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Groschens auf 3 Kreuzer festgesetzt; der Werth der Vierund- 
zwanziger wurde ermäßigt, sie gingen zuletzt 1648 bis auf 
drei Kreuzer herunter.

In diese Zeit (12. Juni 1623) fallt ferner die Be
kanntmachung einer neuen Gcsindeordnung, welche 
von Fürsten und Ständen entworfen war, um das ledige 
und geschäftslos sich hcrumtrcibende Volk zur Ordnung zu 
bringen. Sie wurde vom Oberamt für die ganze Provinz 
bekannt gemacht. Ledigen Knechten oder Mägden sollte es 
weder in Stadt noch Land erlaubt sein, sich zu Hause oder 
in Kammern cinzumiethen, mit Stricken oder Spinnen sich 
zu ernähren, sondern sie sollten dienen und dazu von der 
Obrigkeit gezwungen werden, außer wenn sie vor Jugend 
oder Alter oder Leibesgebrechcn dazu untauglich wären. Wer 
zum Dienste taugliche Personen in Wohnung aufnähme, 
sollte 1 th., der Miether '/, lh. Strafe zahlen.

Mühlordnung 1626 Johann!. Seit dem An
fang des 16. Jahrhunderts war die Mühle wieder in den 
Besitz der Fürsten gekommen, wurde von ihnen erbaut und 
unterhalten; mit derselben war eine Malzmühle und eine 
Walke für die Tuchmacher verbunden. Dafür bestand ein 
Mühlzwang für alle Bewohner der Stadt, der Kämmcrei- 
und der Kammerdörfer. Die Mühlordnung setzte fest, daß 
alle Vierteljahre die Verzeichnisse der Hauswirthc und Haus
haltungen dem Metzner eingereicht und vom Burggraf und 
Mühlvogt mit des MetznerS Register verglichen werden soll
ten, um diejenigen Wirthe, welche nicht darinn gesunden 
würden, nach Erkenntniß des fürstlichen Amtes zu strafen. 
Ebenso sollten Scholzen und Aelteste diejenigen, welche auf 
den Dorsschaften sich von der fürstlichen Mühle Wegzügen, 
alsbald unter dem Vierteljahre anzcigen. Wenn sie durch 
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die Finger sähen, sollten sie mit so viel Getreide als anders
wo vermahlen würde, der Obrigkeit verfallen sein.

„Das ganze Mühlwesen, sowie das Dienstpersonal vom 
Müller an steht unter dem Burggrafen und Mühlvogt. Die 
Mühle hat fürstliche Freiheit, alle schandbaren Worte, Gesöff, 
Kartenspiel sind daselbst verboten; Waffen dürfen nicht ge
tragen werden, wer sich daselbst an einem andern thätlich 
vergreift, dem wird die rechte Hand abgeschlagen. Der Mül
ler darf ohne Erlaubniß des Burggrafen über Nacht nicht 
aus der Stadt bleiben, das Mühlthor wird Abends bei Thor
schluß ebenfalls geschlossen und der Thorschließer darf das 
Mühlgesinde während der Nacht nicht auslasscn. Auf das 
Feuer soll der Müller bei Tag und Nacht gute Aufsicht haben, 
für Laternen und eiserne Leuchter zum Kien, für Reinlich
keit der Fcucrmaucrn und für Reinlichkeit in der Mühle über
haupt sorgen. Das Gesinde darf nicht auf kürzere Zeit als 
ein Vierteljahr angenommen werden. Auch an hohen Fest
tagen darf die Mühle nicht über einen Tag feiern.

Betreffend das Mahlwerk, hat der Müller theils das 
Beste des Fürsten zu beachten z. B., daß an Gebäuden, 
Fluthrinnen, Schleusen, Ufern kein Schade geschieht, theils 
bei dem anvertrauten Getreide zuzusehen, daß weder Reich 
noch Arm übervortheilt werde und er darf dieser Verantwort
lichkeit wegen das Mühlwesen nicht den Altmühlschern über
lassen. Er hat das Werk nicht bloß in der Mehl-, sondern 
auch in der Bäcker- und Malzmühle mit seinen Zimmer- 
leuten im Stand zu halten. Für das zur Mühle gebrachte 
Getreide soll den Leuten richtig Maaß an Mehl und Kleien 
gegeben, die Leute sollen, wenn sie Nachfrage halten, nicht 
mit Ungestüm angefahrcn werden. Kein Getreide darf un- 
gemcssen angenommen werden. Wer zu Maltern oder halben 
in die Mühle bringt, erhält besonders gemahlen, bei Schef- 
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sein und weniger soll möglichst gleiches Getreide zusammen
geschüttet werden. Die Ordnung des Mahlens ist dieselbe, 
wie das Getreide in die Mühle gebracht wird. — Der Mül
ler soll sich an seiner Mehr genügen lasten, das Gesinde, 
besonders der Altmühlscher, soll auf gewissen Lohn gesetzt 
sein und vom Scheffel 3 Heller, von den Bäckern 2 Heller 
ohne weiteres Trinkgeld haben. Wer mehr verlangt, ist vier
facher Wiedererstattung schuldig und soll etliche Tage am 
Halscisen stehen. Um Verdacht zu vermeiden, dürfen in 
der Mühle keine Kühe, Hühner, Tauben, sondern nur einige 
Schweine vom Müller gehalten werden, auch dürfen Müller 
und Mühlvcrwandte kein Mehl oder Kleie verkaufen. Ein 
zuverlässiger Metzner oder Mühlschreiber schreibt alles Getreide 
auf, was in die Mühle gebracht wird, und giebt dem Mahl
gaste einen Zettel darüber. Wer sich über Maaß oder Aus
richtung des Mehles zu beschweren hat, meldet sich beim 
Burggraf oder Mühlvogt, welche für Bestrafung der Schul
digen zu sorgen haben. Beim Malzmahlen wird die Ord
nung gehalten, wie die Malze eingebracht und auf eine Ta
fel öffentlich ausgeschrieben worden sind. Das Bedürfniß 
des fürstlichen Hauses, der Vorwerke, der Bäcker, Bürger, 
Kammergüter, Stadtdörfcr und solcher, die regelmäßig mahlen 
lassen, geht den Fremden vor. Die Metzc wird durch den 
Metzner in Beisein des Müllers oder Altmühlschcrs von jedem 
Scheffel besonders genommen. — Für die Malzmühle 
soll künftig ein eigner Malzmüller vom Hofe gehalten und 
vereidet werden, der kein Trinkgeld nehmen darf. Die Mahl
gäste bringen ihre Brauzettel mit, sie werden befriedigt nach 
der Ordnung, wie sie brauen sollen. Die Ordnung wird 
auch auf eine Tafel geschrieben, das Malz aber nicht eher 
aus der Mühle gefolgt, bis die Bierzettel vom kaiserlichen 
und fürstlichen Biergeldeinnehmer und wegen des Wasser
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gelbes beim Wachsetzer gelöst und überbracht sind, damit 
Bicrgroschen und Wassergeld ordentlich bezahlt werden. Bon 
jedem Malze erhält der Fürst den zwanzigsten Sack, an 
Malzsuhrlohn von der Fuhre zwei Gr. Auch der Malz- 
müller darf kein Bich halten, er erhält von jedem Malze 6 
Groschen, vom Hofe jährlich 10 Scheffel Korn und vom 
Müller 4 Scheffel." — Eine neue Mühlordnung ist schon 
1630 herausgegcben worden.

Die Stadt war in der unruhigen Zeit mit einer stän
dischen Besatzung belegt gewesen, welche 1622 I. Septbr. 
nicht ohne Tumulr in der Ncisser Vorstadt abzog. In dem
selben Jahre (19. Jan.) wird eines Auflaufes erwähnt, von 
einigen Edelleuten gegen die Bürger erregt, bei welchem 
von beiden Seiten viele Verwundungen und eine und die 
andere Tödtung verfielen. Die Veranlassung ist nicht be
kannt. Ein anderes Stadtskandal hat Laubanus in den 
Schularten zum I. Juli 1623 ausbewahrt. An diesem Tage 
hatte die Frau Supcrintendentinn, welche durch Geiz und 
Genauigkeit bekannt war, den Kornschreibcr Georg Drcßler 
wegen eines Gartcnkaufes in Nathau beim Borübcrgehen 
auf der Gasse so lange mit Schmähungen verfolgt, bis er 
ihr zuletzt am Brcslaucr Thore mit ausgesuchten Schlägen 
antwortete. Das gab viel Gerede und Klagen vor Gericht, 
ohne andern Erfolg, als daß sie zuletzt dahin verglichen wur
den, bei 20 Fl. Strafe der Sache nicht mehr zu gedenken-

Kirche und Schule. Das geistliche Ministerium be
stand in dieser Zeit an der Pfarrkirche aus dem Pastor 
Georg Fabricius und den Diakonen Johann Schwope, Mi
chael Timäus. An der Schloßkirche war Johann Nco- 
mcnius Superintendent, Christoph Wittich Diakonus, welcher 
als Wittwer 1623 die erste Dienerinn der Herzoginn, Anna 
Güttner, heirathete. Die Hochzeit wurde zwei Tage hin
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durch bci Hose gefeiert. — In der Zeit der Kriegsun
ruhen scheinen die Versammlungen der Geistlichen nicht regel
mäßig gehalten worden zu sein, daher wurden 1622 9. Juli 
die alten Anordnungen über diese Zusammenkünfte auf dem 
adligen Gcbühne (in clioin nvliilium) wieder in Gang ge
bracht. Am 19. Octbr. wurde wieder die erste Kreissynode 
gehalten und über Benennungen und Definition des Abend
mahl gehandelt. Der Fürst trug bald darauf dem Dr. Dor- 
navius und Laubanus auf, einen Plan zu entwerfen, wie 
die Convente zu größerer Erbauung der Geistlichen cinzu- 
richtcn wären, damit sie sowohl in der Lehre zunchmcn als 
zu einem mehr christlichen Leben angefcucrt werden möchten. 
Aber bci dem jetzigen Zeitgeist, sagt Laubanus, wird kaum 
etwas Bedeutendes zu erlangen sein. Auch mit dem Su
perintendenten machte Laubanus die Erfahrung, daß er sich 
auf theologische Streitfragen nicht gern einlicß. Er über- 
schickte ihm am 10. Jan. vier dergleichen Fragen
welche bci der letzten Abcndmahlsfeicr entstanden waren, 
worauf derselbe seine Abneigung zu solchen freundschaft
lichen Erörterungen nicht verhehlte. Kalis I>ab<!v! Dax! 
setzt Laubanus hinzu. Bci der Kreissynode am 8. Februar 
1623 waren Laubanus und Dornavius fürstliche Commiffa- 
rien. Es wurde über die Ceremonien beim Abendmahl ge
handelt, aber sanftmüthig ohne Aufregung. Am 24. Juni 
war Gcncralsynodc, wo über den Artikel von der Trinität, 
den ersten in der Augsburgschcn Conscffion, verhandelt wurde. 
Commissarien und Senioren wurden vom Hofe zu Tisch 
geladen.

Während man sich hier bemühte, die Differenzen der 
beiden evangelischen Confcssioncn auszuglcichen, wurden in 
Böhmen reformirte und lutherische Prediger (seit 1622) in 
die Verbannung getrieben, die Universität Prag den Jesuiten 
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zurückgcgcben. Die Verwendungen des sächsischen Hofpre
digers Ho<-, sowie des Kurfürsten selbst, bei dem kaiserlichen 
Commifsarius Fürst Karl von Lichtcnstein fruchteten nichts. 
Häufig nahmen flüchtige Geistliche aus Böhmen nach Brieg 
ihre Zuflucht und wurden möglichst unterstützt. Geflüchtete 
Standcspcrsonen wurden am Hofe unterhalten, für Prediger 
und arme Leute wurde Verpflegung und Almosen gegeben. 
Unter ander» verweilte der rcsormirte Pastor bei Simon und 
Juda in der Altstadt Prag, Johann Corvinius, den Winter 
über (1622 — 23) hier, am Quartansieber krankend und starb 
1623 8. März. Die Gefahr der Ncligionsbedrückung rückte 
immer näher, ein päpstlicher Nuntius Caraffa erschien zur 
Visitation der Klöster in Schlesien; die Protestanten im 
Grottkauschen, in den kaiserlichen Erbfürstenthümern wurden 
der Kirchen beraubt. Diese günstige Gelegenheit wollte der 
Abt von Leubus benutzen, um in Langcnöls und Heidcrs- 
dorf (1626) die lutherischen Geistlichen abzusetzen, der Herzog 
setzte sie aber wieder cm. Auch die Klostcrgüter in Strchlen 
wurden 1628 angefochtcn und sollten zur Stiftung eines 
Jesuitenklostcrs dienen, doch gelang es dem Herzoge, sie zu 
erhalten. Dagegen wurde es ihm verwiesen, Personen, welche 
aus den Erbfürstenthümern der Religion wegen ausgewandert 
waren, bei sich ausgenommen zu haben, ja sogar die Zusam
menkünfte der Fürsten ohne besonderes Ausschreibcn des 
Obcramtsverwalters wurden verboten, weil die Fürsten, unter 
dem Vergeben Landcsangelcgenheiten zu besorgen, über den 
Neligionszustand unterhandelt hätten. In diesen traurigen 
Umständen wurden Büß- und Bettagc im Fürstcnthum ein
geführt (später seit 1633 war in jeder vierten Woche der 
Freitag zum Bußtage bestimmt und diese monatlichen Buß
tage sind bis 1661 gefeiert worden) und im Jahr 1627 22. 
Aug. erschien zur Abhilfe der Mißbräuche im Kirchenwesen 
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„Johann Christians zu Brieg Ausschrciben, die Verbesserung 
des zerfallenen Christenthums betreffend, allen christlichen 
Regenten, Herrschaften, Predigern, Scbullehrcrn, Eltern und 
Hausvätern zu einem nützlichen Reglement dienend." Der 
Verfasser soll Theodor von Tschcsch sein, welcher es seinem 
Freunde Abraham von Frankenberg mittheilte, durch den eS 
1646 zu Amsterdam unter dem Namen Amadeus von Fried
leben in den Druck gegeben worden ist. Im Tcrt selbst 
steht, daß der Herzog durch seinen Obcrprcdiger zur Ausfer
tigung desselben wäre bewogen worden und sicherlich enthält 
es die Gedanken des Fürsten. „Unter den schweren Leiden 
und Heimsuchungen des Vaterlandes, lautet es, habe jeder 
die Betrachtung auf sich selbst zu richten, denn durch Ver
kehrtheit oder Sündhaftigkeit hätten alle zur Verbreitung des 
Brandes bcigctragcn. Die Hauptsünde der Zeit sei Unge
horsam gegen Gott und sein Wort; das Christenthum, wie 
es geübt würde, sei hohler Schall, das Herz wisse nichts 
davon. Prediger und Lehrer hielten nur an dem äußeren 
Werk des Prcdigcns und Sakramcntscheukens. Die Ge
meinden dächten ebenso genug gethan zu haben, wenn sie 
die Predigt gehört hätten. Der Herzog halte sich für schul
dig, wenigstens für genügenden Unterricht in Gottes Wort 
zu sorgen. Die Pricsterschaft solle nicht allein predigen von 
der Buße, dem Gebet und gottseligem Leben, sondern selbst 
durch Leben und Wandel der Gemeinde ein Beispiel geben. 
Statt der gewöhnlichen Wochcnpredigten sollen Bußpredig
ten gehalten werden, wie ein jeder sich in das von Gott ver
hängte Geschick zu fügen habe, wie das ganze Leben eine 
immerwährende Buße sein solle und in derselben d. h. der 
Erkenntniß der Sünde und der Demüthigung vor Gott, in 
Besserung der bisherigen Lebensweise, das Christenthum be
stehe. Die Katechisativn mit der Jugend soll wieder cinge- 
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führt werden, die Prediger sollen über die Schüler die Auf
sicht haben, sollen auch keine Gelegenheit vorüber lassen, die 
Erwachsenen zu belehren, daher die Macht haben, wenn sie 
es für nöthig halten, sie privatim zu sich zu berufen. Die 
Obrigkeit hat die Geistlichen zu unterstützen; Schank-, Wein-, 
Bier-, Branntwcinhäuscr sind unter der Predigt und den 
Wochengebcten zu schließen, vorsätzliche Gottesverächtcr, Lä
sterer, Säufer, Spieler sollen nicht ungestraft geduldet wer
den. Die Geistlichen haben solche der Obrigkeit anzuzeigcn 
rc." — Die Folgen der religiösen Aufregung machten sich auch 
schon unter dem Landvolk bcmcrklich. 3. B. ging 6. Juni 
1628 in Brieg ein Bericht ein, was sich zu Heidau mit 
Martin BuchS des Schulzen Tochter, Anna, bcgebcn. In
nerhalb acht Tagen war ihr in Gestalt eines Engels auf 
dem Felde dreimal ein Jüngling erschienen und hatte ihr 
Befehl gegeben, was sie den Leuten anzcigcn sollte.

Gymnasium. Für Schulanstaltcn konnten die dro
henden Knegsläustc nur verderblich wirken und der Einfluß 
trat nur allzubald in schreienden Uebclständen ans Licht. In 
den ersten Jahren von Laubanus Rectorat kommen derglei
chen Klagen nicht vor. Er hatte das Rccordantenchor 
in Verfall gefunden, gab ihm neue Gesetze, in dreizehn Punk
ten bestehend, welche er 1625 auf fünfzehn vermehrte und 
drucken ließ. Die Zahl der Recvrdantcn sollte nicht leicht 
über 40 betragen, jeder dem Regens gehorsam sein, beim 
sonntäglichen Umgänge in der Stadt nicht Unordnung machen, 
das empfangene Geld nicht zu unnützen Dingen verwenden. 
Verletzung der Gesetze sollte mit Abzug an der Einnahme 
oder mit völliger Entziehung des Bcncsiciums bestraft wer
den. Zu Ostern hielt der Ehor einen nächtlichen Umgang.

Den Beschwerden des Gymnasiums über die Winkel- 
schulen in der Stadt wurde 1618 damit abgcholsen, daß 
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künftig nur zwei deutsche Schreib- und Rechcnschulen in der 
Stadt sein und jeder der zwei Lehrer im Gymnasium wö
chentlich 2 Stunden Schreib- und Rcchcnuntcrricht ertheilen 
sollte. Diese Schulen sollten ohne urkundlichen Schein des 
Rectors keine Schüler des Gymnasiums ausnchmcn und nicht 
im Lateinischen unterrichten. Die beiden damaligen deutschen 
Lehrer hießen Martin Hanke, Bartholomaus Element; die 
zwei andern in der Stadt, wie die zwei in der Oppelnschen 
Borstadt, sollten abgeschafft werden, aber die Anordnung ist 
nicht gehalten worden, wie die Untersuchung gegen das Gym
nasium von 1623 crgiebt.

Bom 13. —16. Nov. 1618 feierte die Anstalt ihr 50- 
jähriges Jubiläum, eine Feier, welche durch die politischen 
Geschäfte des Herzogs unterbrochen wurde. Laubanus hat 
in den Schularten die Festlichkeiten am Hose und im Gym
nasium sorgfältig ausgezeichnet und gelegentlich eingcstrcute 
Bemerkungen enthalten manches Charakteristische für die 
Sittengeschichte. Der Borabend des Martinsfestes z. B. 
pflegte bei Hofe mit einem Festmahl gefeiert zu werden, 
Laubanus wurde 1619 am 10. Nov. bei demselben zum 
Nox vunvivii und III Nößlcr zum l^io-lkvx ernannt. Da 
wurde tapfer mit Bechern gestritten bis zur Trunkenheit. 
Möge Gott es mir verzeihen, setzt er hinzu, so sind die 
Sitten der Hoflcute! l^ocul a .Ivvo, >>eol,il u kulminv. 
Als der reformirte König Friedrich von Böhmen (27. Febr. 
1620) zur Huldigung nach Breslau kam, überreichte Lau- 
banus ein Festgedicht: „l'Hllorimi« Hidlion-i" und erhielt 
als Ehrengeschenk zwei Becher von 14 und von II Loth 
Schwere. Bei der Niederlage und Flucht des Königs fürch
tete Laubanus das Aeußerste, er machte sich zum Eril bereit. 
Auch der Herzog hatte es für gerathen gehalten, auf einige 
Zeit aus dem Lande zu gehen.
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Zwei Jahre lang waren die regelmäßigen Festmahle an 

den beiden jährlichen Gymnasialfesten, dem I^uK-ntiunnin 
und ^ouigmuum, unterblieben. Am 10. Aug. 1623 feierte 
man zum ersten Male wieder das Laurentianum mit einer 
Ncde über das Lob der Musik, Abends mit einem Festmahle. 
Da beginnen die Klagen über zu große Genauigkeit des 
Hofes, denn vom Hose wurde gewöhnlich ein Eimer Wein 
und Speisen auf zwei Tische dazu geliefert. Zum Gcorgi- 
anum am 5. Mai 1624 wird bemerkt: vom Hofe wurden 
nur vier Töpfe Wein geliefert, ll» «urck«-« u»v> Um-u- 

so filzig ist der neue Marschall! Das Gcorgianum, 
seit 1619 wieder auf einen Tag beschränkt, pflegte am Mor
gen mit einem öffentlichen Auszug unter Musikbegleitung er
öffnet zu werden. Man zog vom Schulhose aus vor das 
Rathhauö, das Schloß und ins Gymnasium zurück. Der 
Aufzug im Jahre 1619 war in sieben Glieder getheilt: I) 
die Edelleute zu Pferd oder zu Fuß, 2) die Fahnenträger, 
3) Albati, 4) Opisices, 3) die Musik, 6) Comödi, 7) die 
Neuaufgcnommcnen auf Wagen. Die Comödi führten vor 
dem Hofe Frischlins Hildegardis auf. Der Stadtrath gab 
zu beiden Festen einen jährlichen Beitrag von fünf Thalern.

Den übelsten Einfluß äußerte der Zeitgeist auf die Sit
ten der Jugend. Laubanus hielt zur Zeit, als der Hof in 
Frankfurt war, eine Lehrerconferenz (1622 23. Jan.) zur 
Abhilfe der gesunkenen Disciplin. Er sagt, der ganz bar
barische Tumult in allen Klaffen werde täglich ärger, vom 
Morgen bis zum Abend gäbe es in allen Lchrzimmern wil
des Geschrei, Springen, Umherlaufcn, Zank und Prügeleien; 
keine Spur der alten Sittsamkcit sei vorhanden. Bänke, 
Tische, Katheder, Lesen, Fenster, Thüren würden verdorben, 
die Wände besudelt, zertrümmert, beide Gänge, vor den 
Klassen und oben, mit Schmutz angefüllt. Die im Erdge
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schoß unter den Klaffen wohnenden Lehrer klagten außeror
dentlich, in der Stadt spräche man hie und da auss übelste 
davon. Das Uebel verlange nicht bloß des Rcctors, sondern 
des ganzen Collcgiums Eifer und Sorge. Als Ursachen 
wurden in der Confercnz angegeben der späte Beginn der 
Lehrstundcn, besonders früh und in der ersten Stunde nach 
Tische, oft völliges Ausbleiben, daher Unruhe und Davon- 
gehen der Schüler aus den Klassen; bei Begräbnissen die 
Unterlassung der alten, festgesetzten Ordnung, damit Aufseher 
für Prima und Secunda da wären, die übrigen nicht ohne 
Wissen und Willen des Nectors entlassen würden. In den 
Nespiricn gingen die Lehrer, welche zwei Stunden hinter 
einander hätten, oft ganz vom Gange oder hielten zu lange 
Gespräche auf dem Gange. Diesen Uebclständcn sollte abge- 
holfen, die Stunden zur rechten Zeit angefangen, keine ganz 
ausgesctzt werden; die Thüren sollten vor dem Glockcnschlage 
nicht aufgeschlossen, nach Schulschluß verschlossen werden, zu
gleich mit der Treppenthür; an der obern Treppe sollte ein 
Geländer angebracht werden zur Verhinderung des Hinauf- 
laufcns, wöchentliche Aufseher bestellt, die alte Ordnung beim 
Hinausgehen aus der Schule hergcstcllt, strenge Strafen 
gegen die Ungehorsamen verhängt werden. Das waren äu
ßerliche Mittel und sie scheinen eine Zeitlang geholfen zu 
haben; die Kränklichkeit des Rectors war der Abhilfe nicht 
förderlich. Indeß war der Herzog der Schule nicht abge
neigt. Auch war der Nus derselben so begründet, daß die 
Universität Leipzig unter dem Ncctor Preibisius derselben 
Vollmacht ertheilte, während der Kriegsunruhen die philoso
phischen Würden zu verleihen, und Laubanus hat im gro
ßen Auditorium mit den gewöhnlichen Ceremonien Magistroö 
und Poeten crcirr. Früher unter Schickfuß war 1608 8. 
Oct. der spätere Lieder-Dichtcr Johann Heermann aus Raubten,
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nachdem er vier Jahr Primaner gewesen, mit dem poetischen 
Lorbeer gekrönt worden. Am Gcorgianum 1624 hatten die 
Schüler Frischlins Susanne lateinisch aufgeführt und zwei 
deutsche, aus dem Italienischen übersetzte, Stücke, HoUm-o- 
pl>»utiullt!8 »bunibui «Innins und vt Ventura;

das hatte bei Hose gefallen und der Herzog ließ am andern 
Tage durch Dornavius dem Ncctor sagen, er sei mit den 
Leistungen des Gymnasiums zufrieden, man möge so sort- 
fahrcn und seine Gunst werde der Schule nicht fehlen. Den
noch wurde den 19. Juli 1623 eine Visitation der Anstalt 
verfügt, welche nach Laubanus Meinung ein böswilliger 
Nathgeber bei Hofe, welcher den Nector Ludwig in Görlitz 
gern an Laubanus Stelle bringen wollte, dem Fürsten und 
dem Landeshauptmann eingcgeben hatte. Die Commissaricn 
waren der Landeshauptmann Melchior von Senitz, Heinrich 
von Neidcburg, Hans Dietrich von Tschesch und Kaspar 
Dornavius. Ihr Bericht ist vom 4. Aug. 1623, Zwei 
Vorwürfc wurden der Anstalt gemacht: die Frequenz habe 
abgenommcn und es würde allgemein geklagt, daß fast nie
mand etwas Namhaftes lerne; es fehle an tüchtigen Män
nern in Kanzleien und Aemtern, bei den Stadträthen, und 
an brauchbaren Kirchen- und Schuldienern. Als Ursachen 
des Verfalles werden angegeben: I) der Krieg, die Unruhen, 
die theure Zeit und der Hang zum Soldatcnwescn; 2) der 
Neligionsstrcit und die Verseindung mit den Rcformirtcn; 
3- die Stiftung neuer besserer Gymnasien; 4) die Nachlä
ssigkeit der Eltern, die ihre Kinder gar nicht oder zu spät zur 
Schule bringen und sich um Schulbesuch und Fortschritte 
nicht kümmern, den Kindern wohl gar gegen die Lehrer bci- 
stehen. Von allen LandcdcUcuten habe keiner ein Herz zur 
fürstlichen Schule; 6) die Unbändigkcit der Jugend; 6) die 
Nachläßigkeit des Magistrates, welcher der Schule abgünstig 
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sei und die Lehrer nicht unterstütze; 7) die Winkclschulen, 
deren sieben in der Stadt wären, statt der frühern drei, in 
welchen jeder aus der lateinischen Schule ausgenommen würde.

Die Untersuchung galt aber vorzüglich der zweiten Frage, 
ob die Schüler etwas lernten. „Die Lehrer, sagen die Eom- 
missarien, taugen nichts; sie studiren nur, um ihr Auskom
men zu haben, sie heirathen zu zeitig, geben sich mit Neben
dingen, mit Handel, mit Prozessen ab, um ihr Einkommen 
zu vermehren. Sie verwechseln bei den Schülern Gedächt
niß und Ingenium und verstehen nicht, das Vertrauen der 
Eltern zu gewinnen. Der Rector habe nicht einmal ein 
Verzeichnis; der Schüler nach Abstufung ihrer Fähigkeiten 
entworfen und die Lehrer hätten die vorzüglicheren Schüler 
nicht nennen können. Man sehe nur auf den öffentlichen 
Unterricht, der aber ohne Privatunterricht zur Wiederholung 
nur Halbwerk sei. Dann folgen eine Anzahl Ausstellungen 
am Lcctionsplan. Ferner sei die Klage der Lehrer über zu 
geringe Besoldung nicht ohne Grund, man möge den Pro
fessor der Rechte, einen Magister und einen Unterlehrer ab
schaffen, um die andern Stellen zu verbessern.

Der Rector und die drei ersten Lehrer, Johann Gün
ther, Georg Gerhard, Johann Buchwälder antworteten dem 
Fürsten unterm 19. März 1626. Sie zeigten sich bereit, 
den Mängeln abzuhelfen, beklagten sich aber, daß ihnen viele, 
wenigstens achtzehn, Mängel vorgehaltcn würden, welche sich 
gar nicht vorfänden. Der Rector erbot sich, dem Haupt
mann den Beweis davon zu liefern; sie könnten dieselben 
daher nicht als nothwendige Verbesserungen, sondern nur 
als heilsame Warnungen ansehen. Ferner würden zwölf bis 
dreizehn Punkte als Mängel angeführt, welche sie, die das 
Schulwesen nicht bloß von außen ansähen, gar nicht für 
Mängel, sondern für Vorzüge oder doch unabänderliche Zu
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stände hielten. Auch darüber erboten sie sich zu mündlicher 
Erklärung durch den Nector, weil eine schriftliche zu lang 
werden würde und leicht zu Mißverständnissen Veranlassung 
geben könnte. Zum Ersatz für die juristische Lectur wollte 
der Nector einen Weg vorschlagen, um durch Berufung nur 
eines lliooi ecivii» ein trionniinn nrutoriu 1>IÜ-
losupllicnm aufzurichtcn, in welchem die ganze Philosophie, 
alle mathematischen Disciplinen und ihre löbliche Praxis 
nicht ausgeschlossen, mit den «tuüii« <>I<>ijuoniii»o verbunden 
und in diesem Zeitraum absolvirt werden könnten. Zuletzt 
erboten sie sich wie bisher so künftig bei dieser fatalischen 
Faul- und Frechheit der Scholaren wie auch allgemeiner 
Veracht- und Vernichtung ihrer schweren Schularbeit an sich 
nichts erwinden zu lassen, was zur Erhaltung und Vermeh
rung des Schulwesens dienlich wäre, damit der Fürst mit 
seiner vorigen Gnade auch jetzt die hochnothwendige Gehalts
erhöhung ihnen reichen möge.

Ob die Visitation für die innere Neform der Anstalt 
eine Folge gehabt, ist unbekannt, denn Laubanus hat in den 
letzten acht Jahren, 1625 — 33, seiner Verwaltung nur die 
aufgcnommencn Schüler in den Schularten verzeichnet, aber 
keine Bemerkungen mehr hinzugefügt. Eine dauerhafte Aen
derung ist nicht erfolgt; es traten bald Umstände ein, welche 
die ganze Existenz der Anstalt in Frage stellten. Die ein
zige sichtbare Folge ist die Fürsorge des Fürsten, durch Aus- 
setzung eines Kapitals zur Verbesserung des Kirchen- und 
Schulwesens bcizutragcn. Die Fundationsurkunde 
dieses Schulgestistes ist vom Tage Georg 1626 und 
hat den Zweck, das Lehramt bei Kirchen und Schulen im 
Briegischen Fürstcnthum nützlicher zu machen und zu erhal
ten, Studirende aus den hohen Schulen zu unterstützen, 
Hausarme und nothleidende Christen mit Almosen und Bei
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steuer zu berathen. Das dazu ausgesetzte Kapital betrug 
15129 th. 22'/, Wgr., war zu sechs Prozent ausgelichcn 
und trug 907 th. 28 Wgr. jährliche Interessen. Diese Fun- 
dation sollte unter dem Namen Schulgcstist oder fürstliche 
Hilfsgelder auf ewige Zeiten in »»verrückter Wirksamkeit er
halten werden; nur in dem Falle, daß im Bricgischcn Für- 
stenthume eine Aenderung der evangelischen Religion und der 
bisher gehaltenen Administrirung der Geistlichen an der Kirche 
S. Hcdwig Vorgehen sollte, behielt sich der Fürst vor, diese 
jährlichen Zinsen wieder in seine Kammer zu nehmen. — 
Die Stiftung hat die unglücklichen Kriegszeiten überdauert 
und ist auch unter östreichischer Hoheit, obwohl nicht dem 
angegebenen Zwecke entsprechend verwendet, doch erhalten 
worden. Unter preußischer Regierung sind durch den Mini
ster Hoym 1781 aus den Fundationszinscn 290 rth. als 
jährlich an Studircnde, welche vom Brieger Gymnasium 
abgegangcn sind, zu vcrtheilende Stipendia ausgesetzt worden.

Der Krieg bis 1633 und die allgemeinen 
Landeszustände. Der böhmische Krieg hatte mit Johann 
Georgs von Jägerndorf Entfernung und Tod (I624) sein 
Ende erreicht; Jägerndorf wurde an den Fürsten Karl von 
Lichtenstein verliehen, die evangelischen Kirchen daselbst 1625 
eingczogcn. Der Erzherzog Bischof war 1621 aus Polen 
zurückgckchrt und nahm den Evangelischen nicht nur in Neisse 
und Kauth, sondern auch in Glaz, Oppel», Natibor Kirchen 
und Schulen; als er 1624 in Spanien starb, wurde Karl 
Ferdinand, ein polnischer Prinz von elf Jahren, zum Nach
folger erwählt, welcher das Bisthum administrircn ließ. Das 
Verfahren gegen die Evangelischen wurde fortgesetzt. In 
Tcschen starb 1625 mit Friedrich Wilhelm der einzige Pia- 
stische Zweig aus, welcher außer dem Bricgischen in Schle
sien noch vorhanden war. Die Schwester des letzten Her



Der Krieg bis 1633. 07
zogS, Elisabeth Lucrczia, war mit Gundaker von Lichtenstcin 
vermahlt, der Kaiser ließ ihr die Einkünfte des Fürstcnthums 
auf Lebenszeit (ch 1663). — 1627 ließ der Kaiser seinen 
Sohn Ferdinand III zum König von Böhmen wählen und 
die schlcsischen Fürsten mußten ihm in Prag huldigen, ohne 
ihr Privilegium auf Huldigung im Lande geltend machen 
zu können. Auch Johann Christian begab sich dahin, der 
Kaiser selbst war anwesend. Der künftige Thronfolger, Fer
dinand III., erlangte in Schlesien Einfluß, denn der Kaiser 
räumte ihm die Erbfürstenthümer Schwcidm'tz, Jauer, Oppcln, 
Natibor ein.

Im Reiche war unterdeß der in Böhmen 1621 been
dete Krieg fortgesetzt worden. Die Nhcinpfalz wurde dem 
geächteten Böhmenkönige genommen und an Baicrn gege
ben. Auch der König von Dänemark, welcher die Anfüh
rung der Protestanten in Niedcrsachscn übernommen halte, 
wurde 1626 bei Lütter am Barembcrge geschlagen. Ernst 
von Mansfcld, in Verbindung mit dänischen Truppen unter 
Johann Ernst von Weimar, bei Dessau 1626 ebenfalls ge
schlagen, beschloß durch Schlesien nach Ungarn zu Bethlen 
Gabor zu ziehen. Ohne Widerstand gelangte er durch die 
Fürstenthümer Glogau und Ocls nach Obcrschlesien. Der 
Obcrlandeshauptmann Georg Nudolph von Liegnitz verbot, 
ihnen Vorschub zu leisten, aber zum Widerstände waren keine 
Mittel vorhanden. Mansfeld begab sich von Obcrschlesien 
nach Ungarn und starb auf der Reise nach Venedig in Dal- 
matien. Johann Ernst von Weimar, der das Commando 
Übernommen und sich der Pässe bei Zuckmantel, Ziegcnhals, 
Engclsberg bemächtigte, starb ebenfalls 1626 4. Dez. in 
Oberschlesicn. Die Truppen befestigten sich in Leobschütz, 
Oberglogau, Glciwitz, Ujest, Kosel, Jägerndorf, Troppau, 
Teschen. Sie machten 1627 auch einen Anschlag auf Kreuz-

Die Plasten zum Briege. S. Bd. 7 
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bürg und plünderten das Weichbild aus. Das kaiserliche 
holsteinsche Regiment zog sich vor ihnen nach Pirschen zurück, 
der Oberst Baudis mit den Dänen erreichte es auf dem 
Damme, tödtete einige hundert Mann und steckte die benach
barten Dörfer in Brand. Eine Abtheilung Dänen kam vor 
das Thor in Pirschen; sie gaben sich für Kaiserliche aus und 
begehrten Einlaß. Die Stadt bewilligte den Officieren Quar
tier, aber als das Thor geöffnet wurde, drang der ganze 
Hause hinein und plünderte die Stadt aus. Der Adel aus 
der Umgegend hatte seine beste Habe hineingeflüchtet. Gegen 
diese Truppen erschien Wallcnstein mit einem kaiserlichen 
Heere und bezog in Schlesien Winterquartiere 1626 —27. 
Dabei wurde Brieg zum ersten Mal mit einer kaiserlichen 
Besatzung belegt. Der Oberstlieutenant fSchlick, Graf zu 
Passau und Weiskirchen, rückte den 12. Jan. 1627 mit drei 
Compagnien, welche bald noch durch zwei andere verstärkt 
wurden, ein. Sie zogen am 11. Juni und 9. Aug. wieder 
zur Armee ab. Im ganzen Fürstenthum Brieg lagen zwei 
Regimenter Infanterie und eine Compagnie Kavallerie, für 
welche ohne Servitien und Fourage an baarcm Gelde 64000 
Gulden gezahlt wurden. Noch am 8. August hatte die 
Stadt Brieg auf Waldsteins Berlangen und des Herzogs 
Verordnung 9876 Stück zweipfündige Brote, 370 Achtel 
Bier, 40 Eimer ungrischen Wein, 20 Malter Hafer zur 
Armee nach Neifse geliefert. Weil aber die Armee unterdeß 
von Ncisse weggerückt war, sind die Lebcnsmittel dort ver
kauft worden. Waldstein hatte Leobschütz, Jägerndorf, Kosel, 
Troppau genommen und zog, als der Feind zerstreut war, 
im August 1627 nach der Elbe ab.

Die Zuneigung, welche das evangelische Landvolk, ge
reizt durch die Verletzung des sächsischen Accordes, den Manns- 
seldschen Truppen bewiesen hatte, gab der kaiserlichen Rc- 
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gicrung eine erwünschte Gelegenheit, in den Erbfürstenthü- 
mcrn die Restitution des katholischen Kirchenwcsens zu be
ginnen. Der päpstliche Nuntius Caraffa hielt 1626 — 27 
in Glogau, Schwcidnih, Jauer, Münstcrbcrg, Oppcln eine 
Visitation der Klöster, schaffte die Communion unter beider
lei Gestalt, welche seit dem Tridenter Concil hier verstattet 
war, ab und vertrieb die evangelischen Geistlichen von den 
Klostergütern der Aebte von Lcubus, Kamenz, Hcinrichau. 
Im Bisthum Neissc sollte nach der letzten Verordnung des 
Erzherzogs Karl (23. Juli 1624) kein Evangelischer gedul
det werden; die evangelischen Kirchenpatrone im Grottkau- 
schcn, welche er ungestört gelassen hatte, wurden 1628 nach 
Ncisse beschicken, die Patronatsdokumcnte ihnen abgcfordcrt, 
weil sie ihre Kirchen bisher als Räuber 6,1« besessen; 
sie wurden so lange im Gefängniß gehalten, bis sie die Kir- 
chcnschlüsscl auslicfcrtcn. Vergebens nahmen sie zu den 
Fürsten und Ständen ihre Zuflucht, vergebens bcricsen sich 
diese jetzt in ihrem Interesse auf das einst vom Erzherzoge 
geltend gemachte uti passillatm des Majcstätsbriefcs. Ob 
gleich keiner der größer» Stände sich mit den Mansfeldern 
verbunden hatte, so erklärte der Kaiser die Schlesier doch des 
sächsischen Accordcs und des Majestätsbricfcs verlustig; eine 
Commission unter Wenzel von Oppcrsdorf sollte in Ober- 
schlesien, eine andere in Glaz die Schuldigen, welche den 
Mansfeldern Unterstützung gewährt, ermitteln, Ihre Güter 
wurden cingezogen, in der Grafschaft Glaz allein über eine 
Million Thaler an Werth. Zur Unterstützung der Bekeh
rungen wurde das Lichtenstcinsche Dragoncrrcgiment nach 
Schlesien gezogen. Nur die Besitzungen der Fürsten von 
Liegnitz, Brieg, das Fürstcnthum Oels und die Stadt Bres- 
lau blieben von ihnen verschont. Georg Nudolph von Licg- 
nitz legte damals 1628 die Oberlandeshauptmannschast nie- 

7« 
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der, Heinrich Wenzel von Bernstadt übernahm sie 1629, ein 
Protestant, aber dem Kaiser ganz ergeben. Als er sich in 
Wien verstellte, wurde ihm gesagt, der Kaiser wolle ein cku- 
iniuium »I>8vlutuiu. Ein Collegium aus katholischen besol
deten Räthen wurde ihm zur Seite gesetzt, er wurde Prä
sident. Das war nun das Obcramt. Die Jnstruction des
selben, welche aber erst von 1640 ist, verbot, über andere 
Gegenstände als die Steuern zu verhandeln. Der Kaiser 
schien damals seines Zieles gewiß. Was in Schlesien durch 
Gewalt gelungen, sollte nun auch im Reiche durch das Re- 
stitutionsedict durchgeführt werden.

Unter diesen Umständen war die Lage Johann Christi
ans eine sehr unsichere und peinliche. Das Strehlener Non
nenkloster mit den Einkünften wurde 1628 von der katholi
schen Kirche zurückgcfordert, um es den Jesuiten zu überge
ben. Der Herzog ließ durch seine Räthe, Waldau von 
Schwanowitz, Andreas Lange von Langcnau, in Wien unter
handeln und da der Kaiser selbst Antheil an den Klvstcrgü- 
tern hatte, so willfahrte man in diesem Punkte dem Wun
sche des Herzogs, hoffte aber (3. März 1629), daß er um 
so eher eine Lichtcnsteinsche Garnison in Brieg ciunehmcn 
würde. Der Herzog sträubte sich gegen diese Zumuthuug. 
In einem ausgefangenen Briefe Waldstcins an den Grafen 
Karl Hannibal von Dohna, welcher die militärischen Bekeh
rungen leitete, hatte gestanden, das Consilium gegen den 
Herzog zu Brieg bedünke ihm allzu crudel zu sein, «im» 
nullum violontnm (Un-uhUo. Was für ein Consilium ge
meint sei, ist nicht ausgesprochen, aber der allgemeine Glaube 
war, daß es auf Neligionszwang abgesehen sei. Der Her
zog machte geltend, daß die Forderung ohne Wissen des 
Kaisers geschehe, schickte seinen Rath Borwitz (5. März) nach 
Wien und den Andreas Lange ihm nach. Diesem ertheilte 
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cr 14. März 1629 von Brieg auS folgende Jnstruction: 
Lange hat sich mit Borwitz zum obersten böhmischen Kanz
ler, zum Vicckanzler und Fürsten Eggenberg zu verfügen, 
den Inhalt des an den Kaiser abgcgangcnen Schreibens vor- 
zutragen und den Herzog zu entschuldigen, daß er in Brieg 
und Ohlau nicht eher Besatzung einnehmc, bis sein Vertrag 
des Kaisers Ohr erreicht habe. Zur Weigerung werde er 
bewogen: 1» weil von der böhmischen Hoskanzlci ihm von 
diesem Verlangen keine Kenntniß zugekommcn sei und in 
aller Munde wäre, daß die Besatzung nur der militärischen 
Rcligionsreformation zur katholischen Religion wegen Statt- 
finden solle. Die militärische Bekehrung geschehe aber nach 
dem allgemeinen Glauben ohne Vorwissen des Kaisers, 2) 
auch sei nirgends ein kaiserlicher Befehl vorgezcigt, 3) beson
ders keiner an den Herzog. 4) Obwohl in den kaiserlichen 
Erblandcn damit sortgcfahrcn werde, habe der Kaiser doch 
nicht zugegeben, mit ehrlichen freien Leuten also umzugehen. 
3) Der Herzog glaube nicht, daß der Kaiser seine durch den 
Krieg schon aufs Aeußerste erschöpften Unterthanen einem 
abscheulichen Verfahren zu unterwerfen gedächte, da die Urhe
ber unter dem Verwände der Religion nur das Ihrige such
ten, während sie vergäben, die Leute bekehrten sich aus freiem 
Willen, statt daß die Soldaten die Unterthanen erst des 
Ihrigen beraubten, ihnen mit Schlägen und Mißhandlungen 
zusetztcn, bis sie katholisch würden, ohne auf die Bitten, sie 
zu tödtcn oder auswandern zu lassen, zu hören. Sie müß
ten übertreten ohne Unterricht, so daß viele im Gewissen aufs 
Höchste beirrt würden. Fürsten und Stände hätten sich 
zwar schon beim Kaiser beschwert, harrten aber noch des 
Bescheides. Untcrdcß sichren die verklagten Personen mit 
Exekutionen fort. Bei seinem Protest gegen die Einquar- 
tirung sei überdieß keine Gefahr im Verzüge. Die fürstli- 
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chcn Lande wären durch die Hin- und Herzuge und durch 
dreijährigen Mißwachs ohnehin höchst erschöpft, die Steuern 
würden bald nicht mehr einzutrcibcn sein. Gefahr sei nicht 
vorhanden, der Herzog, recht wohl im Stande, sein Land 
selbst zu schützen, habe des Lehnsherrn Soldaten nicht nöthig. 
Sie würden den Unterthanen als unnütze Last erscheinen, 
welche billig fragen würden, was ihnen der Fürst, der sie 
schützen solle, unter solchen Verhältnissen nütze? — Daher 
bäte der Herzog, ihn mit Einlcgung des Kricgsvoikcs zu 
verschonen. Diese Bitte enthalte nichts Neues. Er habe 
sich in den Religionsangelegenheiten fest auf die kaiserlichen 
Zusagen verlassen und fürchte nicht, daß nach so vielen Opfern 
und Leiden der Kaiser so Widriges beschlossen habe und 
seine Unterthanen dem Muthwillcn einer schlimmen Solda
teska Preis geben wolle. Sei Gefahr vorhanden, daß Kricgs- 
volk eingenommen werden müsse, so verlange der Herzog, 
daß es nur zu aufrichtigem, wahrem Schutze des Landes 
geschehe, nickt zu fremdem Werke, hoffe aber, der Kaiser 
werde ihm sein Recht, vorkommcnden Falles seine Städte 
und Orte selbst zu besetzen, nicht verkümmern.

Sollten die Abgeordneten merken, daß es nicht möglich 
sei, alles zu erlangen, so sollte wenigstens die Residenz mit 
Einlegung verschont bleiben und der Kaiser die Zusichcrung 
geben, daß die besetzten Orte von Neligionszwang frei blei
ben sollten. Sonst könne der Herzog für die Ruhe der 
Unterthanen nicht stehen." Die Abgeordneten erhielten den 
Bescheid, „der Herzog solle nur zur Bezeugung seiner De
votion ein Paar Compagnien einnehmcn, es sollte nieman
dem einiger Schaden, Nachtheil oder Gewalt durch dieselben 
zugefügt werden. Am besten wäre es, der Herzog käme selbst 
nach Hofe, um dem Kaiser aufzuwartcn." Dies geschah und 
Johann Christian scheute sich nicht, an den sächsischen Accord 
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und den Majcstätsbrief zu erinnern; der Landeshauptmann 
Wenzel von Bernstadt, obwohl von den Ständen beauftragt, 
hatte nicht gewagt, das Verfahren der Lichtensteiner zur 
Sprache zu bringen. Die Besetzung von Brieg wurde in 
der Art bewilligt, daß 1629 ein Fähnlein Frcikompagnic von 
Löwen hicher verlegt wurde; das Verhältniß derselben zum 
Herzog ist aber nicht klar; wie es scheint, war sie im Solde 
des Herzogs und hatte zugleich dem Kaiser geschworen und 
ist dieselbe, welche 1633 von Osorowski kommandirt wurde. 
In Ohlau findet sich ebenfalls in den nächsten Jahren eine 
kaiserliche Garnison. Uebrigens wurde in dieser Zeit an der 
Befestigung der Stadt auf allen Seiten gearbeitet, bis dahin 
war nur das Schloß durch eine Bastion gedeckt. Der Her
zog bediente sich dazu des Ingenieurs Andreas Hindcnberg, 
welcher den Riß verfertigte und die Gärten vermaß, welche 
in die Werke gezogen weiden sollten. Aus der Bastion am 
Odcrthor wurde eine Stiickgießerci angelegt.

Diese Veranstaltungen gaben freilich nnr einen Schein von 
Sicherheit und auf so lange als man auf den Herzog Rücksicht 
nehmen zu müssen glaubte. Im deutschen Reiche erhielt in
deß seit 1630 durch Gustav Adolphs Ankunft die Sache der 
Protestanten eine günstigere Wendung. Dieser war am 24. 
Juni 1630 in Pommern gelandet, gewann 1631 die Kur
fürsten von Brandenburg und Täcksen zu Bundesgenossen, 
eroberte die Pfalz, bedrängte Baicrn, bis er am 16. Nov. 
1632 zu Lützen seine Siegeslaufbahn endete. Die Sachsen 
waren während dessen zwar vor Waldstcin aus Böhmen ge
wichen, rückten aber im Sommer 1632 unter Arnhcim in 
Schlesien ein, mit Schweden unter Oüval vereinigt, zu wel
chem nach der Schlackt bei Lützen noch zwei Regimenter 
Brandenburger unter Burgsdorf stießen. Diese Truppen 
erstürmten 1632 20. Juli Glogau und rückten vor Liegnitz.
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Dcr Herzog Georg Nudolph hatte gegen 400 M. eigne 
Soldaten in Sold, dazu die Bürgerschaft und den Land
adel und weigerte sich, kaiserliche Truppen unter General 
Jlan, welche meist aus Rekruten bestanden, cinzunchmcn. 
Dieselben hatten sich mit zwölf Compagnien Reitern in den 
Vorstädten ausgestellt, wurden aber von den Sachsen ver
jagt. Nun verlangte Arnhcim seinerseits Ausnahme und 
Auslieferung dcr Kaiserlichen, welche sich in die Stadt ge
flüchtet hätten. Er käme nur, um den Ncligionsbedrückun- 
gen abzuhelfen, weil der Accord von 1621 gebrochen wäre. 
Der Herzog erwiderte ihm: an der Aufnahme hindere ihn 
die Devotion gegen den Kaiser, übrigens freue er sich als 
evangelischer Fürst, daß dcr Kurfürst sich dcs Accordes crin- 
nere und darüber halten wolle. Darauf würben die Kaiser
lichen unter Maradas 29. Aug. 1632 bei Steinau geschla
gen, am 6. Scpt. der Dom zu Brcslau von den verbün
deten Sachsen und Schweden besetzt. Brcslau sclbst nahm 
wedcr Freund noch Feind ein. In Ohlau standen vier 
kaiserliche Compagnien unter Oberst Rostock, welcher dic fürst
lichen Unterthanen mit Gcldcrpressungen und Plünderung 
sehr bedrängte. Als die Sachsen von Brcslau her anrück- 
tcn, zündete Rostock die Odermühlc an, verließ Ohlau und 
brach die Odcrbrücke ab. Ein Theil sciner Leute gericth 
beim Abzüge bei Polnisch Stcine mit den Sachsen unter 
Oberst Schneider ins Gefecht und 200 M. wurden gefangen.

In Brieg hielt dcr Hcrzog 300 M. eigene Truppen 
unter Sigmund Wenzel von Osvrowski und dic vier Fahnen 
dcr Bürgerschaft wurden täglich in den Waffen geübt. Zur 
Sicherheit hatte man einige Joche der Oderbrücke abgcwor- 
scn. Zuerst im Spätsommer 1632 erschien dcr kaiserliche 
Oberst Götz jenseits dcr Oder an der Spitze einiger Reiter- 
compagnien mit Aufträgen von Maradas. Er wurde aus 
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einem Kahne in die Stadt herübcrgcsiihrt und drang in den 
Herzog, keine sächsische Besatzung einzunchmcn. Der Her
zog verweigerte in der That der sächsisch-schwedischen Armee 
den Durchzug, welchen am 10. September der Herzog Frie
drich Wilhelm von Altenburg im Namen Arnheims verlang
te, indem er mit 30 Reitern bis ans Thor kam. Johann 
Christian ließ ihm durch zwei Edelleute sagen, bei jeder an
dern Gelegenheit würde er ihm ein angenehmer Gast 
sein, diesmal könne er sich aber nicht mit ihm einlassen. 
Der sächsisch-schwedischen Armee gelang es indeß, Neisse 
zu nehmen, was sie vom 19. September bis 29. Novem
ber besetzt hielt. Den Winter über hatte sie ein Lager 
bei Ohlau, belästigte das Land mit Einquartirung und 
ließ den Kammergütcrn des Fürsten die Verweigerung der 
Aufnahme schwer empfinden.

Nicht weniger wurde der Herzog von kaiserlicher Seite 
gedrängt. Feldmarschall Gallas im Glogauschcn schickte den 
Rittmeister Buscwcy, rühmte des Herzogs Treue und Stand- 
hastigkcit und begehrte, daß der Herzog zur Besprechung in 
kaiserlichen Angelegenheiten einige Personen an ihn sende. 
Die drei Abgeordneten des Herzogs brachten die Forderun
gen zurück: I) daß der Herzog die kaiserliche Armee mit 
Proviant versehe, 2) Hin- und Hcrzug durch die Stadt er
laube und 3) 1500 M. Garnison cinnchmcn solle. Um über 
diese Punkte Rücksprache zu nehmen, kam am 15 Jan. 1633 
der kaiserliche Oberst Schafgotsch, Schwager des Herzogs, 
mit 26 Pferden nach Brieg. Während er mit dem Herzog 
zu Tische saß, bemerkte man auf den Thürmen einige Nei- 
tcrtrupps, welche Schafgotsches Bediente für die Leute aus- 
gaben, die den Oberst geleitet hätten. Es waren aber Sach
sen und Schweden, welche unterdeß die Begleiter Schaf- 
gotschcs geschlagen, den Rittmeister gefangen genommen hat
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ten. Gegen drei Uhr Nachmittags erschien die gcsammte 
Armee der Verbündeten (Sachsen unter Franz Albert von 
Lauenburg, Schweden unter Düval, Brandenburger unter 
Burgsdorf) an IÜ000 M. vor der Stadt und forderte sie 
auf. Sckafgotsch versprach dem Herzoge Entsatz, dieser bat 
sich daher 24 Stunden Bedenkzeit aus. Bis nächsten Mit
tag, es war am 2. Sonntag nach Drcikönige, erschien kein 
Entsatz und abermals kamen der schwedische Gesandte Koch- 
titzky und der Graf Hodiz als Abgeordnete, um eine End- 
erklärung zu verlangen. Die Räthe und Dcputirtcn der 
Landschaft waren zur Berathung versammelt. Während der 
Herzog eine entscheidende Antwort noch zu verzögern suchte, 
machten die Sachsen Anstalt zum Angriff, der Feldzcugmei- 
ster von Schwaldach rückte mit dem Geschütz heran. Da 
wurde folgende Kapitulation in 14 Artikeln abgeschlossen:

I. Die Stadt soll nicht mit Volk überlegt, sondern es 
soll nur soviel als zur Versicherung nöthig, eingelegt werden.
2. Zum Commandanten soll eine dem Fürsten angenehme 
Person verordnet werden. 3) Die Quartiere stehen zu des 
Fürsten und des Rathes Disposition. 4. Die Unterhaltung 
der Officicrc und Soldaten soll, weil die Stadt allein es 
nicht zu tragen, die Landschaft nichts dabei zu thun vermag, 
auf ein Erträgliches an Commisbrot, Bier und Fleisch, aber 
keine Gcldlicferung gerichtet werden. 3. Die Schlüssel sol
len wie voriger Zeit conjunctivc beim Herzog und beim Com
mandanten verbleiben und wer von Soldaten ein und aus
gelassen werden will, dem Herzog vorher namhaft gemacht 
werden. 6. Es soll gut Regiment gehalten und alles Plün
dern und Unordnung, sowohl während der Besetzung als auch 
beim Abzüge, eingestellt und verhütet werden. 7. Die Wochen- 
märkte, Handel und Wandel, sollen nicht durch Auflegung 
irgend einer Schätzung gestört, sondern denselben ihr unge- 
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hindertcr Fortgang gelassen werden. 8. Der Herzog sammt 
seinen Officieren, Rathen, Dienern darf nach Belieben srei 
aus- und cinziehcn und was ihnen von dem Ihrigen abzu- 
führcn beliebt, auf fürstlichen Paß frei aus- und eingelassen 
werden, i). Weil alle Quartiere voll, sollen die Soldaten 
vorlicb nehmen und dahin gewiesen werden, wo sie nieman
den ausstoßen oder ihm beschwerlich fallen. 10. Kollos Kolli 
soll sobald als möglich aus diesem Fürstcnthume gebracht 
und die Stadt, im Fall keine Gefahr mehr zu verspüren, der 
Garnison entledigt werden. I I. Inzwischen soll die Land
schaft, besonders die fürstlichen Tafel- und Kammcrgüter wie 
auch die Stadtgütcr vor fernerer Plünderung und vor strei
fenden Rotten gesichert werden. 12. Ucbrigcns soll der Her
zog, seine Diener und Unterthanen, bei kaiserlicher Pflicht und 
Devotion bleiben, dieser Accord demselben unnacbtbcilig sein 
und er in allem, wo es hangt und langt, gegen den Kaiser 
vertreten werden. 13. Die Commandanten versprechen bin
nen Monatsfrist von ihren Principalen über alle abgehandcl- 
tcn Punkte Ratifikation, besonders über die Bcrtretung bei 
der kaiserlichen Majestät gewisse Astekuration cinzubringen. 
14. In diesem Accord ist auch die Compagnie, die bisher zu 
Brieg gelegen, mit eingejchlossen. Ihrer Pflicht, womit sie 
dem Kaiser verbunden, wird sie entlassen, und es steht in 
des Herzogs Belieben, sie im Dienst zu behalten oder abzu- 
dankcn. So lange sie im Dienst ist, gehorcht sie sowohl dem 
Befehle des Commandanten als des Herzogs und verrichtet 
ihre Kriegsdienste gleich den andern Soldaten, Higimlun» 
Brieg den 16. Jan. 1633. Unterschriften des HcrzogS,dcö 
chursächsischen General-Fcldmarschalls und des schwedischen 
Legaten.

Der Oberst Schafgotsch wurde unter sicherer Begleitung 
zur kaiserlichen Armee gebracht, eine sächsische Besatzung von 
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600 M. in Brieg eingenommen, Strehlen, Grottkau, Nimptsch 
ebenfalls besetzt, Löwen, Wanscn niedergcbrannt.

Sächsische Besatzung von 1633 bis zum 
Präger Frieden 1635 Die ersten vier Compagnien 
Dragoner, welche cingerückt waren, wurden am 21, Januar 
durch vier Compagnien Infanterie abgelöst. Das Stadt- 
urbarium 1750 sagt von dieser Besatzung: was die Stadt 
von diesen Gästen gelitten hat, ist nicht zu beschreiben — 
und: diese Hochzeit hat lange gewährt und viel gekostet. 
Denn außer dem Quartier, frei geleisteten Servitien und 
Lieferungen an Brot, Bier und Fleisch haben diese Truppen 
auch mit Verheerung und Verwüstung angefangen. Auf 
Andringcn des schwedischen Oberst von Köttcritz, welcher sie 
befehligte, wurden am 3. Februar 1633 die Häuser vordem 
Brcslauer Thore von der Bleiche bis gegen die Mollwitzer 
Vorstadt abgerissen, die Bäume umgehaucn, die Gärten ver
wüstet. (Das waren die von Georg II. s2. Th. 194) er
bauten Armenhäuser und das Hospital zum heiligen Geist, 
Glawnig setzt den Abbruch des Hospitals erst 1634.) Am 
29. April wurde die Begräbnißkirche vor dem Oppelnschen 
Thore abgebrochen. Am 18. Mai hatte die sächsisch-schwe
dische Feldcquipagc vor dem Oppelnschen Thore ein Lager 
aufgcschlagcn. Durch muthwillige Verwahrlosung der schwe
dischen Soldaten geriet!) am 29. Mai zwischen 6 bis 7 Uhr 
Abends das Bricgischdorfcr Vorwerk in Brand und wurde 
nebst elf Baucrhöfcn in Asche gelegt. Was noch übrig war, 
ließ der Oberst Köttcritz vollends von den Soldaten abrci- 
ßcn. Den 12. Juli traf die Reihe die Mollwitzer Vorstadt, 
welche ebenfalls gänzlich abgerissen und verwüstet wurde. 
Dazu wüthete in der Stadt die Pest, an welcher überhaupt 
3439 Personen starken. Das Gymnasium wurde daher am 
W. Juli 1633 geschlossen, der Herzog begab sich am 18.
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Aug. nach Bernstadt. Während deS Winters am 26. Jan. 
1634 wurde auch die Vorstadt vor dem Oderthorc mit der klei
nen Kirche 8. Georg cingerissen und des Nachts darauf das da
bei befindliche Hospital verbrannt, obgleich sehr viele arme 
Leute und kleine Kinder ihren Aufenthalt darum hatten. Eben
so wurde mit allen übrigen vorstädtischen Gebäuden auf 
dieser Seite verfahren. Die Verstärkung der Befestigungen 
leitete der Oberst Schneider.

Der Schauplatz des Krieges blieb im Jahr 1633 stets 
in der Nähe; auf der reckten Oberseite waren die Sachsen 
und Schwede», auf der linken die Kaiserlichen im Vortheil. 
Die Sachsen und Schweden nahmen in Kreuzburg und 
Hitschen Quartier und hatten die daselbst postirtcn Kroaten 
zerstreut. Die Kaiserlichen, um den Verlust zu rächen, setz
ten über die Oder, fanden aber nur des Oberst Graf Graf
furt Bagage und plünderten daher Hitschen und Kreuzburg 
rein aus. Der Magistrat von Krcuzburg flüchtete damals 
das rathhäuslichc Archiv nach dem Städtchen Proschke in 
Polen, wo es bei einem Brande verloren ging. Auf der 
linken Seite hatte Oberst Schasgotsch Strchlen besetzt, Graf 
Mcrode mit Spaniern, Böhmen, Polen, Kroaten war ihm 
gefolgt. Die schwedisch-sächsische Armee wandte sich auf 
Strchlen und die Kaiserlichen, welche sich im Felde für zu 
schwach hielten, flüchteten auf Grottkau und Neisse. Nur 
Kroaten und Polen zogen sich in die Stadt Strchlen. Als 
ihnen dort die Feinde zusetzten, wollten sie zum Wasicrthore 
hinaus, wurden aber zurückgetrieben und 106 (nach andern 
über 600) derselben auf den Straßen der Stadt gctödtet. 
Darauf erschien aus Böhmen ein kaiserliches Heer unter 
Jllo und Götz (7. Febr. 1633) vor Ncichenbach, später 
Waldstcin selbst und rückte auf Münstcrbcrg. Er forderte 
den 4. Juni die schwedische Besatzung in Nimptsch auf, sich 
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zu ergeben und da sie sich weigerte, wurde die Stadt von 
den Kroaten geplündert und angezündet, wobei 36 Häuser 
nebst Kirche und Rathhaus verbrannten. Die Soldaten 
trieben alle Frauenzimmer aus der Stadt nach dem Dorfe 
Ellguth, wo die kaiserlichen Officiere einen Tanz verunstal
teten und den abscheulichsten Muthwillen an ihnen verübten. 
Auch Ohlau muß um diese Zeit wieder in die Hände der 
Kaiserlichen gefallen sein, es ist nach Zimmermann d. 22. Oct. 
1633 von ihnen geplündert worden und der Oberst Rostock 
hielt es bis 1634. Nach Lucä 1408 sind die Sachsen von 
den Kaiserlichen unter Schasgotsch 1633 aus Ohlau wieder 
vertrieben worden. Der Commandant Rostock wollte am 
18. Mai 1634 die Bürger zwingen, dem Kaiser als Sol
daten zu schwören. Sie weigerten sich, weil sie im Eide 
ihres Fürsten wären. Rostock drohte, die Stadt anzuzündcn 
und dem polnischen Pfarrer Constantin Ringius, welcher ihm 
Vorstellungen machte, den Kopf abschlagen zu lassen. Nur 
die Fürbitte adliger Frauen rettete ihn. Zu Strchlcn unter
handelte am 7. Juni Waldstcin persönlich mit Arnhcim, 
Burgsdorf und dem schwedischen Gesandten Oberst Fclß 
und schloß einen vierzehntägigen Waffenstillstand. Waldstein 
gab vor, den Frieden und eine Vereinigung gegen die Ruhe
störer im Reich zu beabsichtigen, darüber sollte in Breslau 
verhandelt und zum Vermittler des Friedens Dänemark ge
wählt worden. Weil aber Waldstein zur Erhaltung seines 
Heeres zuerst die ganze linke Oberseite, dann wenigstens die 
Fürstenthümcr Schwcidnih und Jauer forderte und Arnhcim da
rein nicht willigte, so wurde der Waffenstillstand aufgehoben 
und Waldstein belagerte sofort Schwcidnitz, wo der Oberst
lieutenant Schönfels vom Löserschen Negimente sich tapfer 
vertheidigte. Am 12. Aug. wurde ein zweiter Waffenstill
stand auf vier Wochen geschlossen, während welchem die Frie



Sächsische Besatzung 1033 — 3Ü. 111
densunterhandlung fortgesetzt werden sollte. Waldstein ver
langte jetzt eine Verbindung mit Sachsen und Brandenburg 
gegen Schweden. Als nach Verlauf desselben Arnheim sich 
nach Sachsen wendete, nahm Waldstein seinen Marsch eben
dahin, bemächtigte sich den 4. Oct. 1633 Goldbcrgs, welches 
er der grausamsten Plünderung Preis gab, und gewann am 
3. durch Verrath das Schloß Gräditzbcrg. Von da wandte 
er sich plötzlich nach der Oder, schlug am II. Octobcr die 
Schweden bei Stcinau, Graf Thurn, Düval und Felß wur
den in der Trunkenheit seine Gefangenen. Auch Liegnitz 
und Glogau wurden von den Kaiserlichen besetzt. Als Wald- 
stein nach der Lausitz zog, ließ er in Schlesien den Oberst 
Schafgvtsch zurück, um die Unterwerfung des Landes zu voll
enden. Krieg und Pest hatten diese früher so glücklichen und 
wohlhabenden Landschaften ins äußerste Elend gebracht und 
die Bevölkerung ausgen'ebcn. In Nimptsch blieben von 183 
Bürgern nur 10, in Ohlau nach Rostocks Plünderungen 
nur 20 Bürger, in Strehlcn einige 20 Paar Eheleute übrig. 
Schutz war nirgends zu finden; der Obcramtsverwalter 
Heinrich Wenzel entzog sich aller Mitwirkung, die Einberu
fung des Fürstcntages wurde vom Kaiser untersagt. Da 
traten die evangelischen Fürsten mit der Stadt Breslau zu
sammen, um zu berathen, wie den Gewaltthätigkeiten der 
kaiserlichen Kroaten an der polnischen Gränze zu steuern sei. 
Johann Christian als ältester unter den Fürsten übernahm 
die Leitung, der zehnte Mann vom Landvolk sollte nebst der 
Ritterschaft aufgcboten, an die Odcrpässc verlegt und dem 
Raubwesen möglichst gewehrt werden. Als nach den ver
unglückten Friedcnsunlerhandlungen im Sommer 1633 Wald
stein Neumarkt und Lissa nahm und sich vor Schweidnitz 
lagerte, hatte Arnheim einem Ausschusse der Ritterschaft und 
der Stadt Breslau vorgcstellt, daß die Verbündeten sich 
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Schlesiens der Gewissensfreiheit wegen angenommen und 
daher von Fürsten und Ständen Beitritt gehofft hätten. 
Bisher wären diese vielleicht in der Meinung zurückhaltend 
gewesen, daß man Frieden schließen wolle. Daran sei aber 
nicht zu denken, weil die Kaiserlichen mit Betrug umgingen. 
Die Fricdensunterhandlungen zu Strehlen hätten sich ledig
lich darum zerschlagen, weil Schlesien nicht mit cingeschlosscn 
hätte werden sollen. Er habe aus Waldsteins eigenem 
Munde gehört: „alle Fürstcnthümcr, Herrschaften, adligen 
Güter, ja die Häuser in Brcslau und andern Städten wä
ren schon verschenkt. Man habe so große Ursach nicht, sich 
des rebellischen Schlesiens anzunehmcn. Er könne es nicht 
in den Frieden einschließen lassen, weil seine Armee bereits 
darauf vertröstet und angewiesen sei." Jetzt ständen zugleich 
Hab und Gut, die Landesprivilegien und die Neligions- und 
Gewissensfreiheit auf dem Spiele und die Stände müßten 
bestimmt erklären, ob sie bcitreten wollten. — Dic Abgeord
neten ließen sich indeß trotz alles Drängens auf nichts ein, 
weil sie ohne Jnstruction wären und von schwedischer Seite 
niemand zugegen sei. Daher wurden dcr Oberst Kaspar 
Kolonna von Felß und von Sachsen und Brandenburg dcr 
Oberst Christoph von Vitzthum zu einer neuen Unterhandlung 
bevollmächtigt und diese schlössen am 9. August mit den 
Herzögen von Licgnitz und Brieg, mit Karl Friedrich von 
Ocls und dcr Stadt Brcslau cincn Vertrag, durch welchen 
der kurfürstliche, früher vom Kaiser im Accord gebilligte, 
Schutz angenommen wurde, aber unschädlich der Pflicht, mit 
welcher das Land dem Kaiser verbunden wäre. Alles, was 
zur Aushilfe des evangelischen Wesens gereiche, wollten sie 
getreulich mit fortstcllen helfen unter dem Vorbehalt, sich des 
Succurses der evangelischen Allürtcn versehen zu dürfen. 
Wenzel von Bernstadt versagte seinen Beitritt und ging 
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nach Wien. Zur Ratifikation des Vertrages wurden Chri
stoph von Zediitz, Andreas Lange und der Syndikus von 
Breslau 11, Pein an die beiden Kurfürsten und an Oxen- 
stierna geschickt. Sachsen verlangte 60000 th. in Geld und 
Naturallieferungcn. Dagegen sträubte man sich, weil daL 
verbündete Heer schon an 600000 th. gekostet habe. Doch 
wurden aus den kaiserlichen Zollgcfällcn in Breslau Geld 
und von Bricg aus Naturalien z. B. an Leder geliefert. 
Alö Waldstein von den bei Steinau gefangenen Obersten 
Thurn und Duval verlangte, sie sollten an die Comman
danten der schlesischen Festungen Befehle zur Uebergabe aus- 
sertigcn, nahmen diese eine Gelegenheit wahr, zu entweichen. 
Duval entkam nach Bricg. Die Kaiserlichen streiften bis 
in die Nähe der Stadt und bräunten gegen Ausgang des 
Jahres 1633 das Dorf Rathau ab.

Nun wurde Waldstcin im Februar 1634 zu Eger cr- 
mordct, Oberst Lchafgotsch alö Mitschuldiger am 24. Fcbr. 
in Ohlau von Kolloredo verhaftet. Ein sächsisches Heer 
rückte wieder ins Land, Arnheim schlug am 13. Mai vor 
Liegnitz bei Lindenbusch den kaiserlichen General Colloredo. 
Am 10. Mai erschien die sächsische Armee vor Bricg, stand 
zuerst im Lager vor dem Breßlauer Thor, ging aber am 22. 
über die Oder auf die Au. Schon vorher hatte der dama
lige Commandant, Oberstlieutenant von Politz, sich der Stadt 
Ohlau wieder bemächtigt, der Dom zu Breslau wurde von 
Duval gchaltcn. Auch Ketzcrndors war durch List in schwe
dische Hände gefallen, der kaiserliche Lieutenant war durch 
einen falschen Befehl zum Abmarsch nach Namölau bewo
gen und beim Abzüge im Walde Überfällen worden. Die 
Sachsen waren nun Herren im Lande, der Kurfürst erklärte 
als Zweck der Besitznahme die Aufrechterhaltung des Dres
dener Accordcs. Die Forderungen dcr verbündeten Truppen

Die Piastco zum Briege. 3. Bd. 8 
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gaben indeß oft zu Reibungen Veranlassung, die Stadt Brieg 
konnte ihnen nicht genügen. Der Oberst Politz beklagte sich 
bei dein sächsischen Commissarius, Daniel Vitzthum von Eck
stadt, über schlechte Verpflegung für sich und seine Officiere. 
Vitzthum schickte als subdelcgirten Commissarius den Fähn- 
drich Georg Gotthelf Grieben nach Brieg und ersuchte un
term 20./30. Juli 1634 den herzoglichen Hauptmann so 
wie den Magistrat, ihm behilflich zu sein und zu erkundigen, 
was Politz und seine Officiere zu bekommen hätten und ihre 
eigenen Beschwerden, so sie dergleichen hätten, hinzuzufügcn, 
damit sie aus einander gesetzt werden könnten. Die Zer
würfnisse dauerten aber fort. Obwohl im 4ten h. der Ca- 
pitulation, sagt das Stadturbarium, festgesetzt war, daß au
ßer der Natural-Cvmmis-Liefcrung keine Geldliefcrung ge
reicht werden sollte, so hat doch die Garnison, diesem Pa
ragraph entgegen, eine namhafte Geldliefcrung verlangt, 
welche verweigert wurde, weil nicht die Stadt allein, son
dern das ganze Fürstenthum dazu bcitragen müßte. Aus 
diesem Grunde hat der damalige Commandant Obcrstwacht- 
mcister Cölln vom Annabergschcn Corps am 6. November 
1635 (muß wohl 1634 heißen) die Stadt sperren und den 
7. Dez. durch eine aus der Burggasse nahe am Schloß auf
gestellte Wache früh um 9 Uhr den LandcsbestaUtcn mit 
dem Bürgermeister und einem Nathsdcputirten auffangen, 
dann den ganzen Magistrat in Arrest nehmen und auf dem 
Rathhause bis folgenden Tag früh Itt Uhr bewachen lassen. 
Durch Einschüchterung hoffte man zum Ziele zu kommen; 
den 3. Mai 1635 hat der Obcrstwachtmeistcr Fugger von 
neuem 6824 Floren rheinisch gefordert und da sie nicht gleich 
gezahlt wurden, den in der Rathsstubc versammelten Ma
gistrat mit sämmtlichen Aeltesten der Bürgerschaft von Zunft 
und Zechen, als sie über die Forderung beriethen, in der 
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Nathsstube bewachen lassen. Die Garnison ist nach dem 
Präger Frieden im Sommer 1635 abgezogen; wann, wird 
nicht angegeben. Eine kaiserliche Besatzung unter dem Graf 
Harrach rückte am 16. Juli ein.

Mancherlei einzelne Züge sind aus dieser Zeit ausbe
wahrt, welche, für den Gang der Ereignisse glcichgiltig, 
doch der Aufbewahrung nicht unwcrth erscheinen. Am 21. 
September 1635 ließ der Obrist Köttritz Schlachtvieh an 
die Zechen «ertheilen, das Leder mußte aber zurückgeliefcrt 
werden, um den Soldaten Schuhe daraus zu machen. Am 
5. Oktober 1634 wurde der Bürgermeister von Oppeln hier 
gehängt, weil er die Schweden verrathen hatte. Am 29. 
März 1635 befahl der Oberst Schneider, den Mist und 
Straßcnkoth den Bürgern in die Häuser und Stuben zu 
werfen, weil sie ihn nicht wcgschafftcn rc.

Während dieser Zeit der sächsischen Oberherrschaft ent
behrte das Land der OberamtSvcrwaltung, der Herzog Wen
zel von Bcrnstadt war nach Wien gegangen, die Zusam
menkünfte der Stände waren Untersagt. Dennoch wagte 
es Karl Friedrich von Oels, die evangelischen Stände nach 
Brcslau zu berufen (27. Juni 1634). Sie stifteten eine 
Verbindung unter Johann Christians Vorsitz, genannt evan
gelisches NeligionSwcscn und Conjunctionsschutz, traten un
term 22. Juli dem Bündnis; zu Hcilbronn unter Oren- 
stiernas Leitung bei, ließen Münzen schlagen mit dem schle- 
sischen Adler und der Umschrift IVIuuota ;n'ittoip»ui ot «tut. 
kvu»j>„ii,., 1634. Der Kaiser mahnte unterm
29. Juli von der Verbindung ab, erinnerte an die von sei
nem Hause bewiesene Milde und versprach Hisse und Schutz 
für jetzt und künftig. Die Stände antworteten ihm unterm 
30. Sept. sehr freimüthig, schilderten die von ihm ausgc- 
gangenen Verletzungen der Landesverfassung, „der Zweck 

8' 
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ihrer Versammlung sei allein, das Land vor dem Untergänge 
zu bewahren. Von Waldstein, von Dohna wären die größ
ten Grausamkeiten verübt, die Neligionsbedrückungen mit 
Erpressungen verbunden worden. Nun habe sich die ver
bündete Armee des Landes bemächtigt und da keine Hoff
nung auf Hilfe und Trost gewesen, hätten sie das Anerbie
ten des Kurfürsten von Sachsen, den Dresdener Accord her
zustellen, angenommen, denn das Oberamt habe dem trau
rigen Zustande ruhig zugcsehen. Die Beschuldigungen des 
Kaisers, als ob sie wider Ehr und Gewissen handelten, gin
gen ihnen tief zu Herzen, vielmehr habe der vom Kaiser 
consirmirte Majestätsbrief und ihr evangelisches Bekenntniß, 
bei welchem sie sterben wollten, sie zu ihrer Handlungsweise 
angetriebcn. Den Vorfahren des Kaisers fühlten sie sich für 
alles Gute zu ewigem Danke verpflichtet, jetzt aber sei die 
Freiheit des Landes und der Religion ganz verfallen, die 
Religionsverfolgung habe unter der jetzigen Regierung sich 
gehäuft und das Land in einen Zustand gebracht, wie kein 
Mensch sich erinnere. Möge Gott des Kaisers Herz erleuch
ten, damit der ersehnte Religions- und Landfriede auch die
sem Lande wieder grüne."

Der Kurfürst von Sachsen war diesem Bunde ebenfalls 
nicht geneigt, weil er die Leitung desselben nicht erhielt. In 
dem für Schweden unglücklichen Ausgange der Nördlingcr 
Schlacht (6. Sept. 1634) wurden auch die Hoffnungen der 
Schlesier aus diese Verbindung begraben. Sachsen schloß 
26. Nov. 1634 zu Pirna mit dem Kaiser Frieden, unter
zeichnet wurde er 1636 den 30. Mai zu Prag. In Folge 
desselben zogen die sächsischen Garnisonen aus Schlesien ab. 
Sachsen vermochte die schlesischen Stände nicht bei dem 
Dresdner Accord, den alten Rechten und der Neligionsübung 
zu erhalten, es erlangte in einem Nebenrecefi vom Kaiser 
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nur die Erklärung: „die Herzöge von Brieg, Licgnitz, Oels 
und die Stadt Breslau leisten für alles, was sie ihm und 
seinem Hause angethan, schriftliche Abbitte, entschlagen sich 
aller Bündnisse, bändigen die Urkunden über die geschlossenen 
aus und geloben für die Zukunft dem Hause Oestreich un
verbrüchliche Treue. Dann sollen sie zu Gnaden angenom
men, in ihrer Religionsübung geschützt und bei ihren Pri
vilegien erhalten werden." Breslau gab die ihm verpfändete 
Hauptmannschaft des Fürstenthums sammt der Kanzlei ohne 
Erstattung der Pfandsummc an den Kaiser zurück, Heinrich 
Wenzel von Bcrnstaht blieb als treu gebliebener Vasall in 
seinen Rechten und Freiheiten, Licgnitz behielt die kaiserliche 
Besatzung, bis der Friede mit Churbrandenburg und Schwe
den würde geschlossen sein. Die unmittelbaren Fürstcnthü- 
mer wurden ganz der Gnade des Kaisers überlassen, nur 
sollte denjenigen, welche der Religion wegen auswandern 
wollten, eine dreijährige Frist gestattet werden.

Die Fürsten mußten innerhalb vierzehn Tagen ihre Ab
bitte leisten, Johann Christian hatte seiner Erklärung hinzu
gefügt: soviel er immer Ehr und Gewissens halber würde 
thun können, er mußte den Zusatz entfernen. Das Hand- 
gelöbniß der Treue, welches statt eines Huldigungseidcs für 
genügend erachtet wurde, ließ er durch seinen ältesten Sohn 
Georg zu Breslau leisten, er selbst hatte sich zu Anfang des 
Jahres 1633 mit Familie und Hofstatt nach Preußen bcge- 
bcn. Sein Bruder Georg Nudolph wohnte in Breslau bei 
der Schwester Marie Sophie, weil Licgnitz von kaiserlichen 
Truppen besetzt war. In Brieg zog die kaiserliche Besatzung 
am 16. Juli 1635 ein. Ein polnischer Hcerhaufe von 600V 
M. unter Noskobsky, welcher von Polen aus dem Kaiser 
zu Hilfe geschickt wurde, marschirtc um diese Zeit durch die 
Stadt, undisciplinirte Truppen, welche zwar die Dörfer nicht 
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verbrannten, aber stark plünderten. Die Bauern von Tschö- 
plowitz und Ncudorf setzten sich daher zur Wehr und tödte- 
ten mehrere.

Das Fürstenthum 1635 — 39, Die Verwaltung 
des Fürstenthums war während der Abwesenheit Johann 
Christians dem ältesten Sohne, Georg III., aufgctragen. 
Unter den zurückgebliebenen Beamten werden genannt: Mel
chior von Scnitz, der Landeshauptmann, von Purbitz (Bor
witz) Kammcrdirector, Cpprian von Lilgenau Viccmarschall, 
von Knobelsdors Burggraf, Ncntmeister Matthäus Klose, 
Stiftsvcrwalter Martin Güttner. Unter den Räthen: Niklas 
von Rohr und Schreibersdorf und Johann Friedrich 
von Tschesch. Dieser stammte aus dem Fürstcnthum 
(sein Vater besaß Krippitz und Dammclwih), hatte auf meh
reren Universitäten studirt und besaß in der Politik und 
Nechtsgelehrsamkeit ausgebreitete Kenntnisse. Er hat sich 
durch theologische Abhandlungen von mystischem Inhalte be
kannt gemacht z, B. durch eine Apologie Jakob Bühmcs, dessen 
Verehrer er war „Psingstcrstlinge oder Vorbereitung zu Pfing
sten." Einige beschuldigen ihn des Weigelianismus, nach 
andern hat er manichäische und gnostische Irrthümer wieder
holt. Er war in die Dienste Friedrichs von der Pfalz ge
treten. Nach dessen Vertreibung aus Böhmen kehrte er 
nach Krippitz zurück und wurde am Bricgischcn Hofe Rath. 
Während der Pestzcit 1633 — 34 wohnte er im Gymnasium, 
welches abgeschlossen wurde, zugleich mit dem Pastor Augu- 
stin Fuhrmann von Nankau. Nach dem Tode des HerzogS 
Johann Christian hielt er sich zu Nattwitz beim Freiherrn 
von Saurma auf, bis dieser 1641 durch kaiserliche Partei
gänger in Jeltsch erschossen wurde. Darauf 1642 unternahm 
er eine Reise nach Jerusalem, kam aber in Ragusa um alle 
seine Habe und mußte umkchren. Er suchte nun in Hol
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land, 1645 in Hamburg seinen Unterhalt durch Unterricht 
und ist 1651 zu Elbing gestorben. Sein Gefährte während 
der Pest, der Pastor Fuhrmann, behielt seine Wohnung im 
Studirzimmer des Nectors bis 1637; er hielt während der 
Pestzeit den Gottesdienst für die im Gymnasium Abgesperr- 
ten in Prima, später auch im Schlosse, wurde dann Pastor 
in Tschöplowitz und Diakonus extiaulnlinaiius an der 
Schloßkirche. Dcr Superintendent an der Schloßkirche Neo- 
menius starb 1639 den 5. Nov., Archidiakonus war Wittich. 
Bürgermeister war in dieser Zeit Martin Schmidt, das Mi
nisterium an dcr Pfarrkirche bestand aus dem Pastor Georg 
Fabricins, den Diakonen Heinrich Adolph, Johann Schwebe 
dem Vater, welcher 1637 starb; ihm folgte sein Sohn im Dia- 
konat. Das Gymnasium war 1633 der Pest wegen ge
schlossen worden, am 7. April 1634 kündigte dcr Hauptmann 
Melchior von Scnitz im Name» des Fürsten den Lehrcrn 
ihre Entlassung an bis zu Ende der Kriegsunruhen. In den 
Amtswohnungen durften sie bleiben; eröffnet wurde dcr Un
terricht erst 1637 den 3. Aug. wieder mit 119 Schülern in 
vier Klassen. Die Geschichte der Anstalt soll am Ende des 
Krieges unter Georg III. im Zusammenhänge mitgetheilt 
werden.

Vom Hose waren in Brieg anwesend die beiden Prinzen 
Georg und Ludwig, 1638 den 16. Dez. traf auch Christian 
ein; ihre Tante Marie Sophie, auch die Schwestern dcr 
Herzoginn aus der Familie Sitsch lebten hier am Orte. 
Die sämmtlichen Personen von Hofe, auch Georgs Gemah
linn, wohnten 1638 den 10. Aug. der Hochzeit des Kam
merdieners Wolfgang Friedrich in dcr Prima des Gymna
siums bei. — Die kaiserliche Garnison wurde von Oberst 
Baron Mörder kommandirt, welcher mit Familie schon 1639 
hier lebte.
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Durch die Trennung der Kurfürsten von Sachsen und 
Brandenburg von den Schweden und der Sache der Evan
gelischen wurde der Kriegsschauplatz eine Zeitlang aus Schle
sien entfernt, die Schweden nach Pommern zurückgedrängt. 
In dieser Zwischenzeit starb Ferdinand II. 1637 den 13. 
Febr., sein Sohn Ferdinand III. folgte in der Regierung. 
Die Schlesier bewilligten ihm zum Antritt zwei Tonnen 
Goldes, 500 Pferde, 2000 M. zu Fuß; dafür versprach er 
Schutz der Privilegien und sicherte Berschonung mit Ein- 
quartirung zu. Den Fürsten zu Brieg und Licgnitz, Johann 
Christian und Georg Rudolph, bestätigte er die politischen 
Privilegien unterm 24. Juni 1638 außer der Brandcnbur- 
gischen Erbverbrüderung. Georg war in Landesangclcgcn- 
heiten 1637 drei bis vier Monate selbst in Wien. Im Für- 
stenthum zu Strehlen und Nimptsch ließen sich damals 
manche evangelische Bürger aus dem Fürstenthum Schwcid- 
nitz nieder, wo die Religionsfreiheit bereits ganz aufgchört 
hatte. Der Rath zu Ncichcnbach beschwerte sich darüber 
und der Landeshauptmann von Stahrcmbcrg schrieb an 
Georg, sie nicht anzunchmen. Georg erwiederte, daß, wer 
der Religion wegen auswanderc, ausgenommen werden dürfe.

Johann Christian in Preußen 1635—39. Jo
hann Christian war im Anfang des Jahres 1635 mit Ge
mahlinn und Hofstatt durch Pommern nach Preußen gegan
gen, in seiner Begleitung waren Christoph von Zcdlih, Adam 
von Borwitz, David von Schwcinitz; die älteren Söhne 
Georg und Ludwig waren auf Reisen. Auch der Dichter 
Martin Opitz von Bvberscld, welcher früher am Hose zu 
Liegnitz lebte und in Brieg gern gesehen war, dann einige 
Jahre als Secretair beim Burggrafen Karl Hannibal von 
Dohna gedient hatte, begleitete den Herzog nach Thorn und 
fand durch Verwendung des Grafen Dvnhof beim König 
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von Polen, Wladislaus IV., als Historiograph und Sekretär 
eine Anstellung. Er erlag (1639 August) der Pest zu Dan- 
zig. Ueber Johann Christians Aufenthalt in Preußen sind 
nur sehr dürftige Nachrichten vorhanden. Er hatte vom 
Kurfürst von Brandenburg das Amt Ostcrode in Pfand ge
nommen und lebte abwechselnd dort und in Tborn, wo er 
ein Haus gemiethet hatte. Hier in Thorn ertranken ihm 
1636 drei seiner Junker in der Weichsel, ein Dobreczinsky 
aus Böhmen, ein Kvttwitz und Schlichting aus Schlesien. 
1637 verheiratete er seine älteste Tochter Sibylle Marga
rethe (geb. 1620) an den Graf Gerhard von Dönhof, Woi- 
woden von Pommern und Starost von Marienburg. Seinen 
jüngsten Sohn Christian schickte er nach Litlhaucn an den 
Hof des Fürsten Nadzivil, um dort zugleich mit dem Prinz 
Boguslans seine Ausbildung zu vollenden. Der Herzog 
stand mit den Polen im besten Bcrnchmcn, die angesehen
sten Männer des Reichs besuchten ihn oft und waren im 
Briefwechsel mit ihm, ja bci dem Lcichcnbcgängniß einer 
polnischen Prinzessinn Anna zu Thorn 1637, zu welchem er 
ringelnden war, wurde ihm von sämmtlichen Fürsten und 
Magnaten der Bortritt ohne Widerrede bewilligt. — Zu 
Ostcrode starb 1639 den 16. Juli seine zweite Gemahlinn 
Anna Hedwig von Sitsch. Ihre Leiche wurde nach Brieg 
gebracht und den 2. October daselbst begraben. Der dama
lige Nector Günther ließ zwei Epigramme auf ihren Tod 
drucken und schickte sie nach Ostcrode. Der Herzog antwor
tete ihm den 27. Sept. aus Ostcrode in einem deutschen 
Dankbricse. Gegen Ende des Jahres wurde Johann Chri
stian selbst von heftigen Katarrhen befallen, auf welche hart
näckige Durchfälle folgten. Die beiden jungem Prinzen 
Ludwig und Christian reisten auf seinen Wunsch am 2. Dez. 
nach Ostcrode ab. Sie kamen einige Tage vor seinem Tode 



I2S Viertes Buch. Johann Christian 1609 -1639.

an. Er entschlummerte am Weihnachtstage den 23. Dez. 
1639, während kein Kammerdiener gegenwärtig war, früh 
um 8 Uhr im -19. Jahre seines Alters. Im Frühling 1640 
wurde die Leiche nach Brieg gebracht, wo sie am I. Mai 
anlangte und bis zum Dezember im Silberzimmer verwahrt 
wurde. Die fürstliche Schule war ihr bis zum Hundepar- 
chen vor dem Oderthore entgegen gegangen; dort standen die 
drei Prinzen und ihre Tante Marie Sophie, Georgs III. 
Gemahlinn, der Oberst Mörder, der Adel, die Bürgerschaft 
zu ihrem Empfange bereit und der Diakonus Wittich hielt 
eine Standprcdigt über Jercmias 31, 20 „ist nicht Ephraim 
mein theurer Sohn und mein trautes Kind?" Am 12. De
cember wurde die Leiche ohne die gewöhnliche Prozession nach 
der Pfarrkirche in der Fürstcngruft beigcsetzt. Der Zug ging 
aus dem Schloß über den Topfmarkt durch das Brcslauer 
Thor, wo zwischen dem ersten und zweiten Thorthurm ein 
geräumiger Zugang zum Schloßkirchhof durch die hohe Mauer 
gebrochen worden war. Der Hofprediger Wittich hielt die 
Leichenrede über Offenbarung Joh. 20, 6 „selig ist der und 
heilig, der Theil hat an der ersten Auferstehung. Ueber solche 
hat der andere Tod keine Gewalt, sondern sie werden Prie
ster Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend 
Jahre." Am Abende vorher und am Begräbnißtage wur
den die Geistlichen des Fürstcnthumö auf der Schule in drei 
Ordnungen gespeist und am Tage nachher (13. Dez.) hielt 
Günther im Beisein der drei Prinzen, Karl Friedrichs von 
Oels rc. die gewöhnliche Parentation. Georg Nudolph von 
Liegnitz war zwar am Orte, aber nicht dabei erschienen. Die 
Kämmereikasse war damals in so üblen Umständen, daß sie 
die Kosten der Trauerbekleidung von Altar und Kanzel in 
der Nikolaikirche (73 th. 27 Wgl.) nicht aufbringen konnte, 
sondern die Kirchkasse sie vorschießen mußte.
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M. Opitz sagt in der Zueignung seines Lehrgedichtes 
Vcsuvius von Johann Christian: Du hast Deine Sitte, 
Milde, Unbescholtcnhcit, Bescheidenheit, Aufrichtigkeit Deinem 
Hofe so lief cingepflanzt, daß er ein Bild jenes Staats zu 
sein scheint, der nirgends sonst aus Erden zu finden ist, so 
ehrbar, einträchtig, frei von Angeberei ist Alles, so viele Zier
den des Adels und der Bürgerschaft, so gelehrte, so ausge
zeichnete Männer schmücken ihn. Dieselbe Nechtschaffenhcit 
ist auf die Unterthanen übergegangen, so daß das Land dein 
Abbild zu sein scheint; Du wirst nicht wie der Fürst hoch 
geachtet, sondern geliebt wie das Haupt, von welchem alle 
Gesundheit ausgcht.

Gcmcinschastlichc Regierung der drei Brüder: 
Georg III., Ludwig, Christian 1640 — 54.

Der einst so glückliche Kreis dieses Hofes, welchem Opitz viele 
seiner Gesänge gewidmet hatte, war jetzt durch Todesfälle 
verödet, durch die Kriegsleiden niedergedrückt. Mit Doro
thea Sibylla's Tode 1623 begannen die Unglücksfälle, 1630 
war die Tante Johann Christians, Elisabeth Magdalcna von 
Oels, 1631 Barbara Agnes, Schafgotsch's Gemahlinn, ge
storben. Schafgotsch siel 1635 unter dem Schwerte des 
Nachrichters, Johann Christian verschied 1639 im Auslande, 
schon vor ihm seine zweite Gemahlinn Anna Hedwig von 
Silsch. Opitz erlag in demselben Jahre zu Danzig der Pest.

Bei Johann Christian's Tode waren von den Kindern 
der ersten Ehe noch drei Söhne und zwei Tochter am Leben, 
der vierte Sohn Rudolph war 1633, scchszchn Jahr alt, ge
storben. Die Ueberlebendcn waren Georg III im Alter von 
29, Ludwig von 24, Christian von 22 Jahren. Die ältere 
Tochter, Sibylle Margarethe, war in Preußen an den Grafen 
Gerhard v. Dönhof verheirathet, die jüngere, Sophie Mag- 
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dalena, jetzt 16 Jahr alt, hcirathcte 1642 den Herzog Karl 
Friedrich von Oels.

Aus der zweiten Ehe mit der Freiin von Sitsch über
lebten den Herzog zwei Söhne und zwei Tochter. Die 
Söhne, Augustus und Sigismund, im Alter von 13 und 8 
Jahren, die Töchter Johanna Elisabeth von 4 Jahren; Anna 
Christine erst 1639 geboren, ist schon 1642 gestorben. Die 
beiden Söhne wurden durch Hofmeister erzogen, dann auf 
Universitäten und Reisen geschickt. Sie wohnten in den 
Jahren 1643 — 46 in Brieg und fanden sich als Zuhörer oft 
bei den öffentlichen Actus im Gymnasium ein; den Unter
richt des Gymnasiums haben sie nicht besucht.

Die Söhne erster Ehe waren 1621 mit ihrem Hofmei
ster Peter von Scbottcndvrf, dem Lehrmeister Natitius und 
zahlreicher Dienerschaft nach Frankfurt auf die Universität 
gegangen und hatten bis 1624 daselbst verweilt. Georg 
machte dort vorzüglich politische und historische Studien und 
wurde 1623 nach der Sitte der Zeit als zwölfjähriger Knabe 
zum Nector der Universität ernannt. Als solcher hielt er am 
6. März im großen Collcgium eine Rede <Io U-gum üigni- 
tata, von welcher der Prorcctor Christoph Neandcr Pros, der 
Ethik, welcher ihm assistirte, rühmt, daß sie ernst, gefeilt und 
aus dem Gedächtniß mit Würde gehalten worden; der Red
ner habe in so zartem Alter zur Verwunderung der Zuhö
rer ein vortreffliches Gedächtniß und was im Laufe der Zeit 
noch für Gaben hinzutreten würden, an den Tag gelegt. 
Im Juni 1624 waren die Prinzen Georg, Ludwig, Nudolph 
nach Brieg zurückgekchrt, wo sie bis 1630 blieben. Wäh
rend dieser Zeit starb die Mutter Dorothea Sibylle und der 
Vater vermählte sich 1626 von neuem. Der älteste Sohn 
Georg entwickelte sich durch Leibesübungen körperlich zum 
Mann, in ritterlichen Künsten war er wohl erfahren; hohe
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Gestalt, grade Haltung, Ebenmaaß der Glieder, freie und 
schöne Gesichtsbildung, vorzüglich der Ausdruck seiner Augen 
werden gerühmt, Opitz spielt darauf an in den Worten: 
„mich dünkt, ich sehe schon dic jungen freien Helden — in 
dieser Blüthen noch mit ihren Augen melden — den Stamm, 
der sie erzeugt" rc. Unter Scbottendors's Leitung trat er 
mit seinem Bruder Ludwig 1630 eine Reise durch Deutsch
land (über Dresden, Nürnberg, Slraßburg) nach Frankreich 
(Nancy, Chalons, Paris) an, wo er durch den Herzog von 
Epernon bci Ludwig XIII. vorgcstcllt wurde. Die Calvi- 
nisten in Frankreich waren damals durch den Bcrlust von 
I» liuoiiellt! und aller übrigen festen Orte ihres politischen 
Einflusses beraubt, die Prinzen besuchten den Schauplatz der 
Kämpfe. Paris verließen sie unter dem Borgcben, daß der 
Aufenthalt dem jüngern Bruder nicht zusagte, bcgabcn sich 
Ostern 1631 nach Saumur, von da ins südliche Frankreich, 
vorzüglich nach Nochclle und dcr Insel lid«-, von wo sie 
nach Saumur zurückkehrten. Da indeß der Krieg zwischen 
den Großen und der Krone von neuem ausbrach und Sc- 
bottendorf hier starb, so verließen sie das Land und gingen 
von Calais nach England hinüber. König Karl I empfing 
sie mit Zuvorkommenheit; hatte doch ihr Baker dem Schwa
ger desselben, dem ehemaligen Böhmenkönige, hilfreichen 
Beistand geleistet. Dcr Lord Schatzmeister gab ihnen Feste, 
auch dem Schmause nach der Wahl des Lord Mayor zu 
London wohnten sie bei, bereisten darauf England und wur
den bci dcr Rückkehr von der königlichen Familie mit Auf
merksamkeiten entlassen, der Bischof von London William 
Laud ertheilte ihnen seinen Segen. In Leiden, wohin sich 
die Prinzen bcgabcn, erkrankte Georg. Nach seiner Wieder
herstellung wurde er vom Baker nach Thorn berufen, wohin 
derselbe damals der Pest wegen sich begeben hatte. Die
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Prinzen nahmen den Weg über Bremen und Hamburg 
durch Pommern. Als die ungünstigen Kricgsverhältnisse 
nach dem Präger Frieden für die protestantische Partei jeden 
Widerstand gegen den Kaiser unmöglich oder doch höchst ge
fährlich machten, ließ sich Johann Christian für immer in 
Preußen nieder und Georg als der älteste der Söhne, da
mals 24 Jahr alt, wurde zum Statthalter im Fürstenthum 
ernannt. Er leistete in Breslau dem Kaiser das geforderte 
Handgelöbniß und empfing die Verzeihung desselben; mit 
ihm wohnte Ludwig zu Brieg, seit 163!) auch Christian.

Nach deß Vaters Tode blieben alle drei Brüder auf dem 
Brieger Schlosse; verheirathet war nur Georg 3, welcher 
1638 22. Fcbr. die Schwester der beiden Oclser Herzöge, 
Sophie Katharina, als Gattinn hcimgcführt hatte. 
Sie war zehn Jahr älter als er und früher mit dem Pfalz
grafen, Johann Friedrich von Vcldcnz, verlobt gewesen, wel
cher ihr als Bräutigam 1632 gestorben war. Sie war trotz 
der Ncligionsunruhcn zu Bcrnstadt geblieben, während ihr 
Bruder Heinrich Wenzel, der Oberlandcshauptmann, sich 
nach Polen, später nach Wien an den kaiserlichen Hof und 
auf seine mährischen Güter begab, und hatte mit Aufopfer
ung ihrer eigenen Habe die Unterthanen vor den Forderun
gen der kaiserlichen Truppen zu schützen gesucht. Damals 
hielt Schafgotsch Wartcnberg und Namslau, andere Trup
pen Ocls und Bcrnstadt besetzt. Nach dem Abzüge der 
Kaiserlichen war Arnheim mit den Sachsen eingczogen, spä
ter der Commandant von Brieg Politz und der Oberst No- 
chow. Um ihrer Tugenden willen hatte Georg um sie ge
worben; sie verschmähte allen Prunk, war eine Mutter der 
Armen, versorgte die Kranken mit Arznei aus ihrer Haus
apotheke. Wenn Georg sehr aus Standcsuntcrschicde hielt 
und sich nur mit altem Adel umgab, so war sie dagegen
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zugänglich für jedermann. Die Vermählung fand Statt zu 
Bernstadt den 22. Fcbr. 1638. Obwohl der Bricgischc Hof 
reformirt war, blieb sie doch dem lutherischen Bekenntniß 
treu ergeben und wohnte sonntäglich dem Gottesdienste in 
der Pfarrkirche zu Brieg bei. Für sie wurde 1648 das 
Fürstcnchor aus dem Kirchcnvermögcn gebaut, ihr Beicht
vater war der Pastor i'iimaiins Letsch.

Stadt und Land leistete den drei Brüdern am 3. Jan. 
164! die Huldigung gemeinschaftlich, die beabsichtigte 
Theilung ist glücklicherweise nicht ausgcfübrt worden. Ueber 
den Plan der Theilung äußert sich die Gräfinn Dönhof, 
ihre Schwester, in einem Schreiben aus Marienberg vom 
1. Jan. 1642 an die drei Brüder. Außer den Glückwün
schen zum Jahreswechsel erfleht sie vorzüglich Einigkeit und 
Hintertreibung aller boshaften Rathschläge, zumat der hoch
schädlichen Theilung. Sie beschwört die Brüder um Got
teswillen, durch die Theilung nicht den gänzlichen Ruin des 
fürstlichen Hauses hcrbeizuführen. Nach des Vaters Tode 
habe man schon das Loos um die beiden Fürstcnthümer 
Liegnitz und Bricg geworfen und andere mit denselben ver
tröstet. Sie bittet, die Brüder möchten sich unter einem 
Dache begehen, eine Theilung würde man ihrer Uneinigkeit 
zuschrciben. Wer dazu rathe, sei des Verstandes beraubt, 
thue es um seines Nutzens willen oder sei von den Fein
den erkauft. Die Theilung unterblieb bis 1634, die Brü
der theilten sich in die Zimmer des Schlosses sowie in die 
jährlichen Einnahmen der Nentkammcr; ja die Naturalien 
bis auf Birnen und Aepfel wurden getheilt. Die Amtsdör- 
ser, besonders auf der deutschen Seite, waren durch fortwäh
rende Durchzöge schon sehr verödet. Nach einem Hufent- 
verzeichniß vom 4. Jan. 1641 waren in den zwölf fürstli
chen Dörfern des Briegischen Kreises von 327 Hufen noch 
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264 besetzt und robotsam, die übrigen wüst. Verwalter 
der Regierung war anfangs noch der Landeshauptmann Mel
chior von Scnitz, nach ihm Adam von Vorwitz. Von den 
Räthen sind bekannt: Christoph von Lscheschwitz, Melchior 
Friedrich von Kanitz, welche nacheinander das Marschallamt 
verwalteten, Sebaldus von Sack, Niklas von Rohr, von 
Danwitz, Johann von Niemitz, Andreas Lange von Langc- 
nau, von Posadowsky.

Der Krieg. Seit 1639 waren die Schweden wie
der im Lande und hatten sich zuerst in Beuthen an der 
Oder unter Stahlhantsch (Stohlhanske) festgesetzt. Im Win
ter auf 1640 durchzogen sie die Fürstcnthümer Jaucr und 
Schweidnitz und suchten die Schlcsicr vom Präger Frieden 
abwendig zu machen. Aber die Fürsten hatten nicht Lust, 
zum zweiten mal dem wechselnden Kriegöglück zum Opfer 
zu werden. Die Kaiserlichen nahmen 1640 Iauer, Hirsch- 
berg, im Februar 1642 auch Löwcnbcrg wieder, erstürmten 
Beuthen und verjagten die Schweden.

Nun brach aber in diesem Jahre (im Mai 1642) der 
schwedische Generalissimus Torstensohn mit Stahlhantsch 
von neuem in Schlesien ein, erstürmte Glogau, Schwcid- 
nitz, nöthigte die Kaiserlichen in Ohlau zum Abzug und 
machte sich zum Meister von ganz Schlesien außer Lieg- 
nitz, Brcslau, Brieg. Die bei Schweidnitz unter dem Her
zog von Laucnburg geschlagene kaiserliche Armee langte den 
I. Juni bci Brieg auf der Aue an, die Bürgerschaft mußte 
Brot und Säcke liefern. Am 2. Juni rückten die Regi
menter Ranft und Lcssel in die Stadt. Torstensohn wqr 
uuterdeß bis Ollmütz vorgcdrungen, wo ein kaiserliches Hcer 
unter Piccolomini und dem Erzherzog Leopold ihn zur Um
kehr nach Schlesien zwang. Hier nahmen die Schweden 
unter Lilienhök nach lOtägiger Belagerung (am 16. Juni) 



Belagerung durch Tocstensohn 1642. 129

Neisse; Koscl und Oppeln wurden erstürmt und Brieg ei
nen Monat hindurch belagert.

Belagerung der Stadt vom 29. Junibis25. 
Juli 1642. Zwei Reiterregimenter, das Würzburgische 
und das Dehnische, waren von Torstensohn nach Brieg vor
ausgeschickt; sie langten am 20. Juni an und schlugen jen
seits der hohen Brücke neben der Brcslauer Straße vor 
Briesen ihr Lager auf. Am 29. folgte das sämmtliche Fuß
volk und die übrige Reiterei, gegen 12000 M. In der 
Stadt befanden sich die beiden Regimenter Ranft und Les- 
scl 1200 M. stark, Commandant war Mörder, ein Pom- 
mcrschcr Edelmann; die Bürger seit lange in den Waffen 
geübt, schwuren, mit der Besatzung die Stadt zu vertheidi
gen und bezogen die Werke. Geschütze waren außer den 
kleinen Falkonettcn nur sieben vorhanden, fünf herzogliche 
und zwei kaiserliche, welche der Fcldzcugmeistcr Fcrnemont 
bei seiner Rctiradc hier gelassen hatte. Die Besatzung wur
de so verlhcilt, daß Oberst Mörder mit seinen und Franz 
Albcrts von Lauenburg Leuten die Schloßbastion, Nanpst 
die Odcrbrücke, den Mühlwcrdcr und das Sichdichfür, das 
Leslische Regiment das Rathsbollwcrk und vier andere Werke 
bis hinter das Gymnasium zur Vertheidigung erhielten. Den 
Bürgern wurden ihre Plätze an den Courtincn und Brust
wehren angewiesen, besonders wenn die Besatzung Ausfälle 
machte. Im Schloß waren die drei herzoglichen Brüder, 
ihre Tante Marie Sophie, Georgs Gemahlinn und viele ad
lige Frauen auS der Umgegend. Die Stadt war voll Bau
ern, die sich ,„it ihrem Vieh hcrcingeflüchtct hatten.

Die zuerst angclangten beiden Reiterregimenter hatten 
ihre Schildwachen auf der Höhe gegen die Stadt und an 
der Oder bei Nathau ausgestellt. Ein Ausfall der Besatz
ung war erfolglos, ebenso erfolglos wurde mit den Geschü- 

Die Plasten zum Belege, a Nd. v 
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tzcn gefeuert. Die Vorstädte: Fischcrgasse, Briegischdorf, 
Rathau und was sonst noch von Vorstädten stand, wurden 
von der Stadt aus angezündet, die Zäune nicdcrgclegt oder 
verbrannt, nur dem Nathsvorwerk in Briegischdorf konnte 
man nicht bcikommcn, weil der Feind dahinter stand. Der 
fürstliche Uichcngartcn an der Bastion wurde Preis gege
ben, alle Obstbäume vom Breslauschen Thor bis an die 
Mittclgasse in Rathau umgehaucn. Schafhcerden liefen ohne 
Hirten im Felde umher. Den 26. — 28. Juni hielt sich 
der Feind still; die Scheuer und der Jägerhos dcs Fürsten vor 
dem Oderthor wurden nicdcrgcrissen. Nach Vcspcrzeit ritt 
der Fähnrich des Oberst Mörder mit einem langen Rohr 
hinter die Zicgelscbeunen, und gab auf des Feindes Schild- 
wacht, welche diesseits aus dem Sande am Wasser stand, 
Feuer. Drei schwedische Reiter aus Garbcndorf, die er nicht 
wahrgcnommcn, schnitten ihm den Rückweg ab und schössen 
ihn todt, das Pferd lief nach der Stadt. Die Leiche wur
de ausgeplündert, dann von zwei Bauern in die Stadt ge
bracht. Am 28. Juni wurde die Wasserleitung von Grü
ningen abgeschnitten.

Nachdem am 29. die ganze feindliche Armee angekom
men, bezog sie drei r ager. Das eine hinter dem Stadtgal
gen auf der Viehweide, die Artillerie stand am Paulauer 
Wasser. Lorstensohn wohnte im fürstlichen Vorwerk zu Pau
la«. Das zweite im Grüningcr Grunde auf der Strehlencr 
Straße; es wurde weiter hinunter gerückt, weil ihnen von 
den Bollwerken und vom Löwenthurme Schaden geschah. 
Das dritte auf der Aue hinter Rathau, wo 2200 Mann 
unter General Stahlhantsch und den Obersten Pfuhl und 
Plettcnbcrg lagen. Ein Theil der Reiterei ging unter Gar- 
bendorf durch die seichte Oder und legte sich zu Schreiben- 
bendorf, Michelwitz rc. ein und hatte seine Schildwache bei 
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der vierten Brücke auf dem Steinwege. Obwohl es Sonn
tag war, singen die Feinde doch alsbald an, Schanzkörbe 
zu tragen, Faschinen zu schleppen und einen Graben bei den 
zwei Galgen an der Strehlener Straße gegen das Moll- 
witzer Thor zu ziehen. Was von Vorstädten noch stand, 
das Nathsvorwcrk, die übrigen Gebäude vor dem Odcrlhor: 
Hundehaus, Förstcrwobnung, Rathszimmerhof rc. wurden 
vollends abgebrannt. Von Nathau her kam der Feind die 
erste Nacht mit dem Graben bis in den fürstlichen Küchcn- 
garten und nahe unter die Schloßbastion. Von der Fischer- 
gasse her wurde ein Graben gegen das Polnische Kirchcl 
und Bricgischdorfer Thor zu geführt. Mit diesen Approchcn 
fuhr der Feind auch bei Tage am 30. Juni fort, obwohl 
fortwährend aus alle drei Punkte gefeuert wurde. Diesen 
Abend wurde der erste Ausfall mit etwa 60 M. in den 
Küchcngartcn unternommen, sie brachten fünf bis sechs Ge
fangene herein, darunter ein Paar Officicre von Stahlhantsch, 
Oberstlieutenant Anton Tristant von Bremen und Rittmei
ster von der Ohlau. Von der Besatzung war keiner geblie
ben. In der Nacht war der Graben von den zwei Galgen 
her bei der Egclgrubc vorbei bis über den Mollwitzer Stein- 
weg gefördert und man feuerte von da auf das Nathsboll- 
wcrk. Die Lcslischen fürchteten einen Anlauf auf der Was
serleitung und hieben daher die vier bis fünffachen Wasser- 
rühren entzwei. Seitdem mußte alles Wasser zum Brauen 
und Kochen in der Oder geholt werden. Dennoch wurde 
mit dem Bier nicht sparsam umgcgangcn, es wurde den 
Soldaten bis auf die Posten geführt und diese gössen das 
Commisbier, was sie nicht mehr trinken konnten, den Pfer
den in die Krippe und fütterten dieselben mit Commisbrot.

Den ersten Juli wurde das Oderthor verschlossen, das 
Wasser mußte nun durch die Gcrberpsorte geholt werden, 

y'
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In der Nacht vom 2. zum 3. Juli warf der Feind mit 
Feuerkugeln und Granaten, deren etliche aufs Nathhaus 
fielen und großen Schaden anrichteten. Ein Schuß aus dem 
Küchengarten geschah in die schöne Stube des Schlosses. 
Die Kugel nahm dem hölzernen geschnitzten Hunde, welcher 
bei dcr Thür im Winkel auf einem Brett lag, das Maul 
weg und setzte die adligen Frauen, deren viele im Zimmer 
waren, in großen Schreck. In derselben Nacht hatten die 
Feinde ihren Laufgraben durch die polnische Kirche bis nahe 
an das Briegischdorfer Thor geführt, daher wurde am Tage 
vom Nathsbollwerk mit zwei Karthaunen nach dcr Kirchcn- 
maucr geschossen, Nachmittags aber ein Ausfall in dcn Lauf
graben gemacht und ein Obcrstwachtmeister von Pctcrsdorf 
mit fünf Soldaten gefangen hercingebracht. Bei einem andern 
Ausfalle, am Abend des folgenden Tages, wurden wieder ein 
Korporal mit zwei Knechten gefangen. Die Ausfallcnden 
erzählten stets von zahlreichen Gebliebenen, welche sie im 
Laufgraben gctödtet haben wollten. Dcn ü, Juli wurde ein 
Ausfall zum Breslauer Thor hinaus in den Küchcngarten 
gemacht, der Feind war aber wachsam; den 6. Juli zum 
Briegischdorfer Thore hinaus, wobei 10 It Mann blieben. 
Während der Vesperpredigt sing der Feind unter der Schanze 
am Dome an, mit Granaten zu werfen, wovon eine an dem 
Schloßthurm nahe am Fenster der schönen Stube niedersicl; 
glücklicherweise siel sie mit dem Mundloch in den Mist und 
dämpfte sich selbst. Sie wog mit dem Pulver 18'/, Stein 
oder 3 Ctrn. 2'/, St., hatte in sich 36 Pfd. Pulver, ohne 
Pulver 17 Stein. Die Herzoginn mit den fürstlichen und 
adligen Frauen im Schloß gaben noch denselben Abend mit 
Bewilligung des Commandanten durch einen Trommelschläger 
dem General Torstensohn davon Nachricht, beriesen sich auf 
seine bekannte Höflichkeit gegen Frauen und sprachen dic 
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Hoffnung aus, daß er ins Künftige das Schloß, von wo 
aus kein Angriff geschehen, mit solchen ungewöhnlichen Grü
ßen verschonen würde. Torstcnsohn antwortete Tags darauf 
(7. Juli) und bedauerte die Frauen, daß sie an einem be
lagerten Orte leben müßten; er wundere sich über den Com
mandanten, dessen Besatzung gar nicht zum Widerstände 
angethan und der keinen Succurs zu hoffen habe. Der Her
zog möge den Commandanten zur Ucbergabe bewegen, so 
werde er die herzogliche Familie, welche ohnehin mit dem 
Kriege nichts zu schaffen habe, gern verschonen. Sollte aber 
der Commandant ihn noch länger aufhalten, so müsse er sich 
nothgedrungcn aller Mittel bedienen und um so mehr, da 
der Herzog seine eigenen Soldaten und Unterthanen zur 
Gegenwehr gebrauche. Auf keinen Fall werde er von die
sem Orte abziehen, ohne ihn genommen zu haben. Bcige- 
lcgt war ein Brief an den Commandanten, in welchem er 
ihm über seine Hartnäckigkeit Borwürfe machte, da seine 
Garnison den Ort nicht auf die Länge halten könnte und 
Entsatz nicht zu hoffen sei. Mörder erwiederte sogleich: „er 
müsse vom Zustande der Festung und der Garnison falschen 
Bericht erhalten haben, da man den Ort zu halten sehr 
wohl im Stande sein werde."

Torstcnsohn hatte indeß doch dem Feuerwerker Befehl 
gegeben, die Granaten künftig über das Schloß zu werfen.

Der Feind arbeitete eifrig an Verbindung seiner Lauf
graben. In der Stadt wurde am 8. durch den Comman
danten der Seiger auf dem Nathsthurm und das Geläute 
sistirt, aber den 9. wieder erlaubt. Im Krcuzhofe beschädigte 
eine Granate den Archidiakonus Heinrich Adolph am Rücken, 
daß er in Ohnmacht siel und eine Zeitlang bettlägerig war. 
Nachmittags brannte das fürstliche Schloß in Kctzcrndors 
und einige Höfe in Linden, Abends in Krcisewitz. An zehn 
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Granaten wurden an diesem Tage von Bricgischdorf her 
und aus Osorowsky's Garten vor dem Breslaucr Thore 
geworfen. Die Ausfälle waren erschwert, weil in der Schanze 
vor dem Dome der Feind schon bis an den Graben gekom
men und in Bricgischdorf einen zweiten Laufgraben bis zu 
seinem ersten geführt hatte. Den 9. feuerte man vorzüglich 
auf die Schanzkörbe im Küchcngarten. Abends um Itt Uhr 
ließ der Feind eine Mine unter der Schanze am Dom 
springen, sie that wenig Schaden, berührte nur die Spitze 
des Werks, tödtcte aber die Schildwacht und etliche Bauern. 
Ein Bauer lag in der Schanze todt und sein Weib gab 
vor, er habe einige Dukaten bei sich; sie versprach das Geld 
mit dem zu theilen, der die Leiche hole. Ein Nanpst'schcr 
Soldat, der Litthaucr genannt, holte sie glücklich herauf; es 
fand sich aber, daß es nicht des Weibes Mann war. Um 
sich bezahlt zu machen, zog der Soldat dem Bauer die 
Kleider aus. Der Feinde brächte Schanzkörbe auf die Brust
wehr der Schanze, vergebens suchte man ihn durch ein Kreuz
feuer vom Schloßbollwerk und vom Bollwerk hinter dem 
Gymnasium zu vertreiben.

Fünfzehn Tage hatte das kaiserliche Pulver hingereicht, 
ain 10. Juli wurde das fürstliche im Zeughause angegriffen 
und von den Bürgern Zinn gefordert, weil es an Blei ge
brach. Die Bürger erinnerten sich des Bleies von der 1033 
eingerissenen Begräbnißkirche; es waren gegen elf Eeutner, 
welche sie hcrgaben. Später wurde das Blei von dem 1631 
erbauten Narrenhause auf dem Ringe bei den Fischtrögen 
zu Kugeln genommen; auch etwas Zinn mußte die Bürger
schaft hergebcn, und der zinnerne Sarg eines Grafen von 
Schlick, sechs Ctrn. schwer, welcher seit 1627 auf dem Rath
hause gestanden, wurde ebenfalls verbraucht. Den I I. ar
beitete der Feind an seiner zweiten Mine, feuerte den 12. 
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und 13. sehr stark aus den Laufgräben und warf mit Gra
naten und Steinen. Nach Vesperzeit den 13. brächte ein 
Trommelschläger ein offenes Schreiben von Georg Rudolph 
an seine Schwester Marie Sophie: „er habe vernommen, 
daß jemand von seinen Verwandten krank sei, begehre Nach
richt, hoffe, der Feind werde ihn passircn lassen." Es hatte 
sich auswärts das Gerücht verbreitet, der Herzog Georg sei 
todt und Herzog Ludwig vom Commandanten durch den 
Arm gestochen. Allerdings war zwischen Bürgerschaft und 
Soldaten Uneinigkeit entstanden, die Soldaten wollten ohne 
Sold nicht weiter fechten und warfen die Waffen weg. Lud
wig hatte, indem er die Streitenden vergleichen wollte, einen 
Stich erhalten. Während der Trommelschläger außen war
tete, bis ihm das Schreiben abgenommen wurde, war von 
beiden Seiten Anstand. Die Soldaten traten auf die Brust
wehr, die Belagerer sahen aus den Laufgräben hervor und 
riefen einander höhnische Reden zu. „Kamrad, willst du 
neue Zeitung wissen? sie sprechen, Brieg sei belagert." Sie 
luden einander gegenseitig zu Gaste, die Belagerten auf 
Weißbier, jene auf Ncissisch und Grottkauisch Bier. Sobald 
aber der Trommelschläger wieder in den Graben zurücksprang, 
ging das Schießen von neuem an. Tags darauf den 14. 
früh vor drei Uhr wurde ein Ausfall vom Breslauer Thor 
gemacht. Die Soldaten, noch immer mit der Bürgerschaft 
verfeindet, schrieen dabei den Feinden hinaus, wir schießen 
nicht, sondern die Bürger. Der Ausfall mißlang, die Gra
ben waren daselbst schon dreifach. Die Belagerten verloren 
sieben Todte und hatten sechözchn Verwundete und wieder 
wurden die Bürger beschuldigt, den Ausfall verrathen, ja 
selbst unter die Ausfallenden gefeuert zu haben. Groß war 
in der Stadt der Mangel an Futter für das Vieh; dem 
Fürsten waren sechs Pferde vor Hunger gefallen, drei durch 
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die Steine erschlagen worden; zur Rettung des Rindviehs 
wurde das Bcttstroh hergcgcben, es reichte nicht lange. Eine 
Bauerfrau trieb ihre Kuh, für welche sie kein Futter mehr 
hatte und die zum Schlachten nicht taugte, nach der Oder
brücke, um sie zu ersäufen; eine Magd fragte sie, wo sie 
mit der Kuh hinwollte und bot sich an, sie zu behandeln, 
wenn der Preis mäßig wäre. Bezahlt mir nur den Strick 
mit sechs Hellern und nehmt die Kuh dazu, sagte die Frau 
und die Magd hat ihr beides mit einem Groschen bezahlt. Am 
14. mußten die Bauer» 36 Stück Schlachtvieh für die 
Knechte, das Stück um 3 Schfl. Korn, hcrgebcn. Den lü, 
wurde ein Schüler des Gymnasiums, Johann Klausewitz, 
der Sohn eines Iägerndorfschen Exulanten, der gegen das 
Verbot vom Obergange im Gymnasium hinaussab, in den 
Mund geschossen und blieb auf der Stelle todt. Nachts um 
zwölf Uhr machten die Belagerten den siebenten und letzten 
Ausfall beim Oppelnschen Thor, hielten sich ruhig bis sieben 
Uhr deS Morgens, da erst fielen sie in den Laufgraben, wo 
sie Reiter mit 40 Pferden antrasen und brachten einen Kör
net und den Former mit einem Knechte herein. Die Sol
daten erhielten 40 rth. als ihre versprochene Belohnung. 
Da von den sieben Ausfällen nur zwei mißlangen, so ist 
die Beschuldigung sicher falsch, daß die Ausfälle verrathen 
worden und vom Löwcnthurm aus den Feinden Zeichen ge
geben worden seien. Am 16. beschloß der Kommandant, 
das Odcrthor öffnen und alles verhungerte Vieh hinausja
gen zu lassen, weil der Nachrichter nicht mehr im Stande 
war, alles gefallene Vieh abzuzichcn. Es geschah am 17. 
Abends. Das Holz von wüsten Häusern wurde zu Palisa- 
den genommen, in der Dvmschanzc suchte man nach deS 
Feindes Mine, um das Pulver wegzunchmcn, verfehlte sie 
aber. Am 17. Nachmittags 4 Uhr wurde man im Felde 
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vieler hohen Officiere zu Noß gewahr; Torstensohn jagte 
aus Hcrmsdorfcr und Grüninger Feldern, die Windhunde 
liefen bis an die Mittelgasse in Nathau. Er besuchte dabei 
die Werke am fürstlichen Küchengarten, um die Mine zu 
besehen. Als er sich wieder zu Pferde setzte, ließen die 
Musketiere die Mine springen, sie wirkte aber nicht viel. 
Darauf wurde mit Steinen und Granaten geworfen. Am 
18. war der Feind mit dem Graben um die Stadt zu 
Stande gekommen. Ein Generaladjutant Torstensohns mel
dete, es wären bereits drei Minen fertig. Wenn sie die 
Stadt aufgebcn wollten, sollten sie gute Bedingungen er
halten, wo nicht, so würde man keines Menschen verschonen. 
Oberst Nanpft schickte ihm zwei Messer hinaus, um anzu- 
dcutcn, er möge nicht zu sehr aufschnciden, übrigens thun, 
waS er könnte. Zur Bestätigung wurde eine schwarze Fahne 
auf dem Schlosse ausgcsteckt. Daher wurde des Abends 
wieder stark mit Granaten und Steinen geworfen.

Jenseits der Oder befand sich nur eine dreifach verpali- 
sadirte Schanze, das Hornwerk. Aus dieser wurde in der 
Nacht auf den 18. ein Ausfall nach Schreibendorf auf die 
Marketender versucht, wurde aber vom Feinde zu früh ge
merkt und mußte unvcrrichtetcr Sache aufgegcbcn werden. 
Dafür erstieg den Tag darauf Mittags '/. auf ein Uhr der 
Feind die Schanze und setzte sich dort fest. Der Nanpftsche 
Fähnrich mit 36 M., welcher drinn gelegen, zog sich über 
die Odcrbrückc zurück, der Feind folgte bis an die mittlere 
Auszichbrückc. Der Fähnrich hat zur Strafe für seine Un
vorsichtigkeit schildern müssen. Da durch Schießen mit 
Stücken und Musketen der Feind nicht wieder aus der 
Schanze zu bringen war, so wurde versucht, ihn durch Feuer 
zu vertreiben. Zwei verwegene Schiffer, Georg Vchilling 
und Georg Schneider, mit drei Wagehälsen von Soldaten, 
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worunter der Litthauer, fuhren hinüber. Der eine Soldat, 
der Fourierschütz, stieg aus, legte Feuer aus Wachthaus hin
ten bciin Abtritt mit zugclangtem Holz, Stroh, Pcchkranzen; 
er wurde für diese kühne That zum Corporal gemacht. Bom 
Zollhausc kam der Kuttelhof in Brand und die Palisaden 
geriethcn durch einen Pechkranz ebenfalls in Flammen. Als 
das Feuer überhand nahm, zog sich der Feind gemach aus 
der Schanze unter die äußersten Palisaden. Auf diese wur
den nun die Stücke gerichtet, so daß die Feinde in Zerstreu
ung nach den Ziegelschcunen flohen. Viele hundert Schüsse 
geschahen hinter ihnen her, man hat aber keinen fallen sehen. 
Ein Soldat trug einen verwundeten Officier auf dem Rücken 
weg und brächte ihn glücklich hinter die Zicgclschcuncn, so 
sehr auch auf ihn geschaffen wurde. Es waren in der Schanze 
über 200 M. gewesen, von denen gegen 60 verwundet, etli
che todt blieben. Während der Feind sich zur Flucht an- 
schickte, wurde ein Theil der Besatzung zu Schiff übcrgcsetzt, 
um ihn zu verfolgen. Aber leichte Reiterei rückte von Schrei
bendorf heran und gewährte ihm einen sichern Rückzug, er 
kam etwa 40 Mann stark mit der Reiterei wieder bis an 
die erste Brücke des Stcinwcgcs und gab Feuer aus die 
Städter, welche unterdes; die Posten der Schanze besetzt 
hatten, zog sich aber bald hinter die Zicgclscheune zurück. 
In der Schanze fand man fünfzehn Todte. Das Feuer 
verzehrte auch noch drei Joche der Brücke und obwohl die 
Bauern zum Löschen geschickt und die Brücke von oben be- 
gossen wurde, richtete der Feind doch sein Feuer auf diesel
ben, so daß der Brand um sich fressen konnte.

Nach diesem Zwischenspiel mit der Schanze sing der 
Feind wieder an, mit Steinen zu werfen. Das Volk war 
ihrer schon gewohnt. Sobald der Mörser klang, sahen sie 
in die Höhe, wo die schwarzen Stephansbiencn (die Svlda- 
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tcn nannten sie Dragoner) hcrkämen. Dcn 20. Juli war 
Verstärkung beim Feinde angckvmmen, man sagte, daß es 
Königsmark wäre. Durch den Gcneraladjutanten forderte 
dcr Feind den gefangenen Cornct zur Verantwortung hinaus; 
man begehrte als Pfand dcn Leslischcn Hauptmann von 
Namslau, welchen sie gefangen zu haben Vorgaben. Er war 
aber nicht zur Stelle, sondern hielt noch das Schloß in 
Namslau und hat es auch nicht übcrgcbcn. Der Cornct 
mußte also gefangen bleiben. Gegen Abend (20. Juli) 
sammelte sich eine Menge Bürgcrssraucn, von zaghaften 
Officiercn beredet, zu denen sich Baucrweiber und Kinder 
gesellten, wollten bci dcn Herzögen und Obersten einen Fuß- 
fall thun und um die Uebcrgabe dcr Stadt bitten. Dcr 
Bürgermeister Schmidt, ein entschlossener Mann, widcrrieth 
es. Sie kamen vor das Schloß, klagten dem Oberst Mör
der ihre Noth, wurden aber von dem Nanpftschen Wacht- 
mcisterlicutcnant, dcr unter sie ritt, wcggcjagt, weil ihrethalben 
dic Stadt nicht aufgegcben werden würde. Die Beschwer
den der Bürger über dic Speisung der Soldaten wurden 
am folgenden Tage (21. Juli) vom Oberst Mörder einge
fordert und bei seinem Leben betheuert, daß er denselben 
abhclscn wollte. Die Bürger sollen darauf eine Bittschrift 
übergcbcn, aber schlechten Bescheid erhalten haben. Am 22. 
Nachmittags um 2 Uhr gingen die Bürgerfrauen in Haufen 
aufs Schloß, baten bei den Herzögen, wie bci den Comman
danten um Uebcrgabe, wurden aber mit Güte abgcwicsen. 
Der Rath, die Aeltestcn und ein Ausschuß dcr ganzen Ge
meinde kamen ebenfalls aufs Schloß, setzten den Schaden 
dcr Stadt auseinander und erkundigten sich auch wegen des 
SuccurseS. Die Commandanten versicherten die Annäherung 
desselben. Die Speisung dcr Soldaten, sagte die Bürger
schaft, könne sie nicht mehr bcstrciten, weil sie selbst Tag 
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und Nacht auf den Wällen und Thürmen zubringen müßte; 
auch die Herzöge fielen ihnen bei und wollten die Bürger 
ferner nicht mit Speisung der Soldaten beschweren lassen. 
Die Commandanten ermähnten zur Geduld und versprachen, 
etwas vom Schlachtvieh herzugebcn.

Am 23. Juli beschäftigte sich der Feind mit der Batte
rie vor dem Mollwitzer Thore und brächte an vierzehn Mu
nitionswagen heran. Bor dem Briegischdorfcr Thore beim 
hohen Bollwerk fuhr er mit Graben fort, am BreSlauer 
Thore an der Domschanze war er mit seiner Mine fertig 
und ließ sie um zwei Uhr springen. Sie gab einen treff
lichen Schlag und warf Holz und Lehm bis auf die Schul- 
häuser im Hose des Gymnasiums. Das Wasser aus dem 
Graben sollte dadurch Ablauf gewinnen; ein kühner Haupt
mann, Francisci, stieg hinunter, es mit Brettern und Die
len zu schützen, wurde aber von den Feinden erschossen. 
Wiederum kam ein Trommelschläger und forderte die Stadt 
durch einen Brief auf. Man antwortete: noch sei es nicht 
von Nöthen, man wäre entschlossen, dem Kaiser diesen Po
sten zu erhalten.

Den 24. wurde gesagt, etliche der Belagerten wären 
zum Feinde übergclaufcn. Das mochte wohl schon früher 
der Fall gewesen sein, weil der Feind vieles, was in der 
Stadt verging, oft nach einigen Stunden wußte und aus 
dem Laufgraben hcrüberschrie. Um Bespcrzcit wurden vier 
Soldaten in Harnisch und Sturmhaube hinausgcschickt, den 
gesprengten Damm beim Schloßbollwcrk etwas zu stopfen, 
damit das Wasser aus dem obern Graben stehen bleiben 
sollte; sie wurden vom Feinde vertrieben, zwei verwundet. 
Abends um die neunte Stunde siel eine der letzten Grana
ten des Feindes an eine Feuermaucr des Gymnasiums, legte 
sie nieder, siel bis auf den obersten Gang, wo sie über sich 
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schlug, das Dach wcgriß und die nächsten Fenster, auf den 
Gang hinaus, zerschmetterte. Uebcrhaupt sind in den elf 
Tagen, nachdem der Laufgraben vollendet war, und der 
Feind die Feuermörser zu gebrauchen ansing, 113 Granaten 
und Feuerkugeln (etwa 90 Granaten, über 20 Feuerkugeln) 
hercingeworfcn worden; auf dem Ratbhause sollen III aus
geschrieben worden sein. Von diesen Granaten sind nur 
drei Menschen todtgcschlagcn und zwei verwundet worden.

Um Mitternacht auf den 23. zog der Feind seine Leute 
aus dem Laufgraben, weil er Nachricht bekommen, daß Ent
satz unter dem General Piccolomini und dem Erzherzog 
Leopold Wilhelm im Anzüge wäre. Am Tage vorher, den 
24., hatte er 200 Wagen nach Ncissc geschickt, um die dor
tige Garnison und Wein, Bier, Getreide und was sortzu- 
bringen war, zu holen. Den 23. Morgens (Jakobi) sah 
man in der Dämmerung die Bagage an drei Orten durch 
die Oder auf Bcrnstadt zu gehen; sie führten eine große 
Menge Rindvieh und an 10,000 Stück Schafe mit fort. 
Die Belagerten sielen alsbald hinaus, zündeten die Schanz- 
körbc an, fanden in den Laufgräben Lcbenömittel, geschlach
tetes Vieh, lebendige Gänse, Schafe, vielerlei Hausrath, 
aber keine Soldaten, auch keine Kranken. Einen Ausfall 
konnte man nicht sogleich machen, weil die Odcrbrücke noch 
nicht hergestellt war; als man über das Mühlenwcrder hin
aus gelangte, durste man sich nicht weit vorwagen, weil 
um 10 Uhr Vormittags noch an tausend Pferde hinter dem 
Klingelhausc gegen den Galgen zu standen.

Die Belagerten hatten auf den Wällen 34 Todte, 30 
Verwundete gehabt, in der Stadt waren nur drei Menschen 
erschlagen worden. Der Verlust der Feinde wurde nach 
der Aussage von Gefangenen auf 800 Mann geschätzt, 
nach andern nur auf 430. Das Brieger Stadtdiarium 
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spricht gar von 1400 Mann, um das Sprichwort zu 
rechtfertigen: Brieg, Freiburg, Brunn, machen die Schwe
den dünn. Mit Staunen sah man die gewaltigen Erdar
beiten, welche der Feind ohne irgend eine Hilfe der Bauern 
ausgcführt hatte. Der Boden war hart und hatte nur mit 
Hacken bearbeitet werden können. Nachmittags den 25. 
begann ein Regen, welcher drei Tage lang dauerte, daß die 
Oder so hoch stieg, wie dieses Jahr noch nie.

Die Herzöge meldeten unterm 26. Juli dem Erzherzog 
Leopold die glückliche Vertheidigung der Stadt bis in die 
fünfte Wockc, rühmten des Commandanten und der Obersten 
Wachsamkeit und Heldenmuth und baten, die Stadt auf 
verkommende Fälle mit Proviant und Munition, welche 
ziemlich aufgcgangen, wieder zu versehen. An den Kaiser 
gaben sie unter demselben Datum ebenfalls Nachricht und 
setzten hinzu, daß sie, weil der Feind während der Belage
rung größtcnthcils im Fürstenthum gelegen, an allen Aem
tern und Kammergütern fast ganz ruinirt, die Unterthanen 
in Städten und auf dem Lande durch Plünderung und 
Brandschatzung in äußersten Verderb gesetzt worden seien. 
Weil aber der Feind habe abziehen müssen und hoffentlich 
durch die kaiserliche Hauptarmee würde gezwungen werden, 
das Land ganz zu räumen, so lebten sie der Zuversicht, daß 
die göttliche Allmacht in anderer Weise erstatten werde, was 
sie in dieser Bedrängniß verloren hätten. Seine kaiserliche 
Majestät aber werde ihre Treue erkennen und mit Huld 
und Gnade ihrem ruinirten Zustande wieder aufhelfen. 
Weil auch die weitere Verpflegung der Garnison, welche 
während der Belagerung von den Bürgern hätte müssen 
beschafft werden, jetzt in der Unterthanen Vermögen nicht 
stehe, so möge der Kaiser durch das Oberamt oder den Ge- 
neral-Commissarius oder durch sonst jemand diese Stadt auf 
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unverhoffte Fälle mit Munition und Proviant wieder ver
sehen lassen und wegen des Unterhaltes der Garnison ge
wisse Mittel an die Hand geben. — Der Erzherzog Leo
pold Wilhelm antwortete schon am 27. aus dem Haupt
quartier zu Ncisse, gratulirte zur Befreiung der Stadt und 
versprach die eifrige Treue der Fürsten und der Bürgerschaft 
beim Kaiser nach Gebühr zu rühmen, auch seinerseits der 
Stadt ferner zu afsistircn und sie mit Provision zu versor
gen. Am 20. gingen die herzoglichen Brüder zu seiner 
Bewillkommnung nach Grottkau; er traf den 31. in Brieg 
ein, speiste bei Hofe, ging aber noch denselben Tag wieder 
zur Armee ab. — An Rath und Bürgerschaft erließ Kaiser 
Ferdinand III. den 13. März 1643 noch ein besonderes 
Schreiben, in welchem er sie seiner beständigen Huld und 
Gnade versicherte.

Die letzten Kriegsjahrc 1634 — 48. Die 
Schweden hatten bei ihrem Abzüge Schweidnitz, Oppcln, 
Ollmütz besetzt gehalten, drangen 1643 wieder in Böhmen 
und Mähren ein und kamen durch Schlesien über Jägern- 
dorf, Obcr-Glogau, Falkcnbcrg, Grottkau, Strehlen zurück. 
Bei den häufigen Durchmärschen wurden manche Kammer
güter wie Schcidelwitz, Tschöplowitz, Zindel, Konradswaldau, 
Pampitz durch Brände aufs äußerste mitgenommen. 1643 
im November ging das kaiserliche Heer unter Gallas und 
Götz durch, hielt sich acht Tage auf und verwüstete alles 
mit Feuer. Der in der Stadt krank liegende General Gal
las bewirthete eines Tages mit einem Morgenbrot einen 
Grasen Thun und Oberst Gasto. Diese gcricthen während 
der Mahlzeit in heftigen Wortwechsel und bcgabcn sich nach 
derselben in die Werke beim Bricgischdorfcr Thor, um sich 
auf Pistolen zu duclliren. Dem Grafen Thun versagte sein 
Gewehr beim ersten Anlauf, Gasto schoß ihn durch den
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Kopf, daß er vom Pferde stürzte und rettete sich durch das 
Thor, ohne von der Wache gehindert zu werden. Sein 
Sekretair, welcher ihm folgen wollte, wurde von der Wache, 
die unterdcß auf den Lärm aufmerksam geworden, angehal- 
tcn und während er sich mit derselben herumstritt, kam sein 
Oberst, der vor dem Schlagbaum gehalten hatte, zurück und 
drohte der Wache mit gezogenem Degen. Diese aber gab 
auf Befehl des Unteroffiziers Feuer und schoß ihn vom 
Pferde herunter. Beide Leichen wurden nach Böhmen ge
führt, Gasto zu Prag, Thun zu Annabcrg beigcsetzt.

Herzog Georg bewohnte 1644 das Schloß zu Ohlau; 
die Stadt war in den letzten zehn Jahren abwechselnd in 
den Händen der kaiserlichen, sächsischen und schwedischen 
Truppen gewesen. Der Oberst Rostock hatte sie fast ganz 
niedcrbrennen lassen, der größte Theil der Einwohner war 
der Pest erlegen. Georg suchte der Bürgerschaft durch Bc- 
schützung ihrer Schankgcrcchtigkcit und Anbau von Taback 
wieder aufzuhelfen. Auch in Brieg war die Noth sehr groß, 
1645 2. April erhielten die armen Leute auf den Schuh- 
bänken ein Zeichen, welches sie berechtigte, alle Freitage von 
8—12 Uhr Morgens betteln zu gehen. Königsmark mit 
den Schweden ging Ende September durch Frankenstein 
wieder nach Oberschlesicn, belagerte 12. — 18. November 
Leobschütz. Seine Reiter schwärmten im Lande, plünderten 
auch Pogarell, Losten und nahmen in Falkenbcrg eine Men
ge Adliger gefangen, welche sie beraubten. Wegen dieser Un
sicherheit und zugleich, um für seine kränkelnde Gemahlinn 
Aerzte zu Rathe zu ziehen, siedelte Georg nach Bres- 
lau über.

Herzog Christian ein Gefangener. Sein Bru
der Christian zu Brieg war am 30. Dezember 1646 nach 
Scheidelwitz gefahren und wurde auf dem Rückwege bei der 
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Michelwitzer Kirche um 3 Uhr Nachmittags von einigen 
schwedischen Soldaten aus der Garnison zu Trachcnberg 
Überfällen, gefangen und mit seinem Sekrctair Friedrich 
Müller, einigen Junkern, Fuhrleuten und sechs Pferden mit 
fortgeführt. Entflohne Diener, unter welchen Johann von 
Sebottcndorf genannt wird, brachten die Nachricht in die 
Stadt. Hier setzten sich sogleich Soldaten, Edelleute und 
einige Bürger zu Pferde, folgten der Spur der Schweden 
und erreichten sie Abends um zehn Uhr bei dem Dorfe Ell- 
guth. Bei dem Angriff auf dieselben wurden drei Schweden 
gctödtct, drei gefangen, von den Verfolgern wurde ein junger 
Edelmann, Hans Heinrich Schnorbein von Hof, welcher 
unter Mörder diente, erschossen. Der Herzog langte am 
andern Morgen früh um vier Uhr gesund und wohlbehalten 
auf dem Pferde, auf welches ihn die Schweden gesetzt hatten, 
wieder in der Stadt an. Der Nectoratsvcrwcscr Lukas be
grüßte ihn noch denselben Morgen durch ein lateinisches Ge
dicht. Der Erschossene wurde am 4. Jan. feierlich in der 
Pfarrkirche bestattet und vom Herzoge zu Grabe begleitet.

Als im Jahre 1646 der General Wittenberg den Schwe
den in Schlesien Verstärkung zuführte, erschien ihm Ohlau, 
zwischen Oder und Ohlau in sumpfigem Terrain gelegen, 
als ein geeigneter Platz zu einem festen Anhalt und er um
gab die alte Stadtmauer mit einigen Bastionen und Cour- 
tinen. Seine herumschwärmendcn Leute nahmen in Schei- 
dclwitz, Michclwitz, Schrcibcndorf, Neudorf, Tschöplowitz die 
Pferde weg, gaben sie aber dem Herzog gegen baare Be
zahlung zurück. Von Montecuculi aus Obcrschlefien ver
jagt, legte Wittenberg 1647 seinen Gencralstab mit einigen 
Compagnien Reiter und Fußvolk unter dem Oberst Gunni 
oder Gondi, einem Schottlä'ndcr, nach Ohlau, richtete ein 
großes Magazin daselbst ein und rekrutirte von hier aus

Die Plasten zum Bricge. S- Bd. 10 
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bis nach Polen hinein. Zugleich schnitt er den Kaiserlichen 
in Brieg die Correspondenz mit den Breslauern ab und 
setzte das Land weit und breit in Contribution. Ein luthe
rischer Prediger aus Brieg wollte dcn Oberst Gondi beglück
wünschen und sich seiner Gnade empfehlen. Er kam aber 
übel an, dcr Oberst setzte ihn gefangen, bis er sich loskaufte; 
solchen Vorwitz, meinte er, hätte derselbe bleiben lassen sollen. 
Montecuculi zog ein Corps mit Kanonen und Sturmleitern 
zusammen, um die Stadt zu stürmen; es gelang ihm aber 
nur, sich der neuen Oderbrücke zu bemächtigen, die Stadt 
wurde von den Schweden gehalten. Auch in Brieg war 
1647 den 17. April die Garnison wieder verstärkt worden 
durch das Gerlikowskische oder Polackische Reiterregiment von 
sechs Compagnien, drei Compagnien Freircutcr und einer 
Freifahne Dragoner. Sie gehörten zu den Truppen, welche 
zur Winterverpflegung ins Fürstcnthum gelegt worden waren 
und mußten von der Bürgerschaft drei Wochen lang mit 
Fourage, Speis und Trank versorgt werden. Sie liquidirte 
am 11. Mai 4726 fl. 12 gl. Kosten ohne das Quantum, 
welches das Fürstcnthum für diese Wintervcrpflcgung allein 
an baarem Gelde mit 25,138 fl. hatte bezahlen müssen, 
wozu die Stadt gleichfalls ihren Antheil bcitragen mußte.

Als Commandant in Brieg wird 1647 neben dem Ge
neral-Wachtmeister Mörder der Oberst Moncada, ein Spanier, 
genannt. Wittcnberg zog im Juli 1648 nach Böhmen, um 
Königsmark, welcher die Kleinseite von Prag genommen 
hatte, zu verstärken. Er nöthigte dcn Generalmajor Müf- 
fling, welcher Prag entsetzen wollte, zum Rückzug und drang 
bis Labor vor. Ehe aber die Altstadt Prag erobert werden 
konnte, kam den 24. Oct. 1648 zu Osnabrück der Friede 
mit Schweden zu Stande.
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Der Friedensschluß. Bei den Friedcnsunterhand- 

lungen konnten die schlcsischen Fürsten, weil sie Vasallen des 
Kaisers waren, nicht als selbstständige Partei erscheinen; den 
unmittelbaren oder Erbfürstcnthümern war ausdrücklich ver
boten worden, daß niemand sich zu einer solchen Commission 
gebrauchen lassen sollte. Die Herzöge von Liegnitz, Brieg 
und Oels aber ließen durch den Freiherr» Hans Georg von 
Schlichting, einen Polen, Obcrlandrichter des Fraustädtischen 
Kreises, bei den protestantischen Mächten die Verwendung 
für die Religionsfreiheit ihrer Lande betreiben und in der 
That führte Sachsen noch 1646 das Wort für die freie Nc- 
ligionsübung der Schlcsier, erklärte aber später bei Verhandlung 
der Rcligionsangelcgcnhciten, es wären keine hinlänglichen 
Ursachen vorhanden, den Katholischen noch etwas abzudrin- 
gcn. Also blieben nur Schweden und Brandenburg übrig. 
Schweden forderte 1646 einmal Schlesien für sich; Bran
denburgs Hauptinteresse auf dem Congreß war die Entschä
digung für Pommern und 1647 schlug Frankreich vor, einen 
Theil von Schlesien zu dieser Entschädigung zu bestimmen. 
Obwohl nun beide Mächte den protestantischen Scblesicrn 
geneigt waren, so wollten sie doch nicht das ganze Friedens- 
wcrk um der Schlesier willen aufhalten. Als am 26 Febr. 
1647 zu Osnabrück der Antrag gemacht wurde, nicht bloß 
die evangelischen Stände und Fürsten, sondern auch die 
Erbfürstcnthümcr bei Ausübung der Augsburgschcn Confession 
und allen Rechten des Majestätsbriefes zu belassen, so erklärte 
der kaiserliche Gesandte Graf Trautmannsdorf, der Kaiser- 
wolle sich über seine Unterthanen durchaus keine einschrän
kenden Gesetze verschreiben lassen. Salvius soll den evan
gelischen Neichßständen, welche sich für die evangelischen 
Schlesier verwendeten, geantwortet haben, die Wichtigkeit 
der andern Wären erlaube nicht, um diesen Winkel sich viel 

10'



148 Viertes Buch. GeorgIII.,Ludwig, Christian 1640—64.

zu bemühen und Oxenstierna gab den Bitten derjenigen 
evangelischen Neichsstände nach, welche durch den Altcnburg- 
scheu Gesandten verstellten, daß in einem Jahre mehr evan
gelischer Menschen im Reich zu Grunde gingen als derer 
seien, welchen man in den kaiserlichen Erblandcn rathen wolle.

Die Bestimmungen, welche im Friedcnsinstrumcnt 8/18. 
März 1648 sür die schlesischen Protestanten ausgenommen 
wurden, finden sich Artikel V, Paragraph 38 — 41. tz 38. „Die 
Schlesischen Fürsten Augsburgscher Confcssion, als die Her
zöge zu Brieg, Liegnitz, Münsterberg und Oels (worunter 
aber nur das Herzogthum Oels zu verstehen), inglcichcn die 
Stadt Breslau sollen bei freiem, ihrer vor dem Kriege ge
habten Recht und Gerechtigkeiten als auch des Exercitii 
Augsburgscher Confcssion aus Kaiserlicher und Königl. Be
gnadigung gehandhabt werden. § 39. Was aber die Gra
sen, Herren, Edelleute und ihre Unterthanen in den übrigen 
schlesischen Fürstenthümern, welche unmittelbar zu der könig
lichen Kammer gehörig, dann auch die itziger Zeit in Oe
streich befindlichen Grafen, Herren und Nitterstandes betrifft, 
ob zwar der römisch-kaiserlichen Majestät das Recht, das Ne- 
ligionsexercitium zu reformiren nicht weniger als andern Kö
nigen und Fürsten zusteht, jedoch nicht zwar nach der Ver- 
gleichung des vorhergehenden Artikels: puota uutou, rc. son
dern auf Fürsprache der Königl. Majestät in Schweden und 
den Augsburgschcn confessionsverwandten Ständen zu Liebe 
laste sie zu, daß selbige Grafen, Herren und Edle, auch der
selben in benannten schlesischen Fürstenthümern Unterthanen 
wegen der Augsburgschcn Confestion von Orten und Gütern 
nicht dürfen ausweichen, noch auch um ihriges Exercitium in 
nächst angränzcnden Orten außer Gebietes zu besuchen, be
hindert werden sollen, wofern sie nur im Uebrigen sich still 
und friedlich und dergestalt alö sichs gegen ihre höchste Obrig
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keit gebührt, verhalten. Da sie aber von selbst abgehen thä
ten und ihre liegenden Gründe entweder nicht verkaufen woll
ten oder nicht verleihen möchten, so soll ihnen ein freier Zu
gang, um ihre Güter zu besichtigen und zu verwalten, zuge- 
lasscn sein, tz 40 Ueber dieses auch, was vorhin von be
sagten schlesischen Fürstcnthümern, welche unmittelbar zur 
königl. Kammer gehören, angeordnet ist, verspricht die Kai
serliche Majestät ferner, daß sie denen, welche in diesen Für- 
stcnthümcrn der Augsburg. Konfession zugethan sind, zum 
Behuf dieser Confcffionsübung drei Kirchen aus ihre eigene 
Kosten außer den Städten Schweidnitz, Jaucr, Glogau bei 
der Stadtmauer, an dazu bequemen durch Ihrer Majestät 
Befehl designirtcn Orten, nach getroffenem Frieden aufzu- 
baucn, sobald sie solches begehren werden, erlauben werde, 
tz 4I. Und da über mehr Religionsfreiheit in den obenge
nannten und den übrigen Reichen und Provinzen des Hau
ses Oestreich in dem gegenwärtigen Congrcß zwar viel ge
handelt worden, aber wegen Widerspruch der Kaiserlichen 
Gesandten nicht zu Stande gekommen ist, so behalten sich 
Schweden und die evangelischen Neichsstände vor, in dieser 
Beziehung auf den nächsten Reichstagen oder sonst bei seiner 
Kaiscrl. Majestät, doch bei fortdauerndem Frieden und mit 
Ausschluß aller Gewalt und Feindseligkeit, weiter freund
schaftlich zu intervenircn und bescheiden zu intcrcediren." 
Brandenburg sowohl als Schweden haben von diesem Vor
behalt mehrmals Gebrauch gemacht.

Der Friede wurde in Brieg am 19. Nov. 1648 durch 
Trommclschlag verkündet und durch vier Trompeter an den 
vier Ecken des Ringes ausgeblasen, am 20. Dezember durch 
ein Dankfcst mit Dankprcdigt, mit Lösung der Kanonen 
und Feuerwerk gefeiert. Gerettet hatten die Fürsten die freie 
Ncligionsübung, aber freilich nur als Geschenk kaiserlicher 
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Gnade, die politische Sclbstständigkeit hatte sich als unhalt
bar erwiesen.

Zustand des Fürstenthums nach dem Frieden. 
Der Zustand, in welchen der Krieg das Land versetzt hatte, 
war ein sehr trauriger. Gegen hundert Rittcrsitze waren 
verwüstet, im Ganzen nur etwa ein Drittel der Hufenzahl 
noch bebaut; die Städte hatten alle, außer der Festung Brieg, 
doppelte und dreifache Plünderungen erlitten und waren auf 
den fünften Theil der Einwohner hcruntergcbracht. In Brieg 
waren sämmtliche Vorstädte abgebrannt, Kreuzburg war 
1633 von den Schweden geplündert, 1636 durch die Pest 
verödet worden und bräunte 1634 von neuem ab; Pitschcn 
war 1627 von den Mansfeldschcn, 1643 von den Schweden 
geplündert worden. Ohlau, in wechselndem Besitz der Kai
serlichen, Sachsen und Schweden, war ganz abgebrannt 
worden, so daß nach dem Kriege nur 20 Bürger übrig 
waren. Nimptsch, 1633 von Waldstein geplündert und ver
brannt, durch die Pest verödet, es blieben nur elf Bürger; 
1634 wurde es durch Kvlloredo, 1642 von den Schweden 
wieder geplündert; Strehlen durch Brände, fortwährende 
Durchmärsche und die Pest 1633 verheert. Dazu kam die 
Erhöhung der kaiserlichen Abgaben in Folge des Krieges. 
Vor dem Kriege wurden in der Regel 12 th. vom Tausend 
des Katasters von 1327 oder '/g, des angenommenen Wer
thes gefordert, 1624 hatte man 160, 1632 233 th. aufs 
Tausend gefordert. Bei Kopfsteuern, die mehrmals ange- 
ordnct wurden, waren auch die Fürsten nicht ausgenommen. 
Da gab es Sorge und Arbeit, um dem erschöpften Lande 
wieder aufzuhelfen. Die Herzoge, obgleich selbst durch den 
Krieg ruinirt, haben gethan, was in ihren Kräften stand. 
Sie erließen rückständige Abgaben, legten in Ohlau schon 
1643 die erste Tabackspinnerei an, wozu Pflanzen und Pflan
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zer aus Polen kamen, schützten 1630 den Brauurbar der 
Bürger vor Beeinträchtigungen durch die Gutsherrn, erbau
ten 1651 die Schule. In Nimptsch wurden die Abgaben 
auf zwei Jahr erlassen, den Kürschnern, Nothgcrbern, Maurern 
ihre Handwcrksprivilcgicn verliehen, 1651 die Erlaubniß zur 
Errichtung einer Apotheke gegeben, Kirche, Schule (1655), 
Nathhaus hergcstellt. In Strehlcn die alten Privilegien er
neut, die Stadt- und Kirchcnrechnungen revidirt, das Hos- 
richtcramt mit dem Magistrat vereinigt, später 1654 — 57 
die Stadtmauer erhöht. Kreuzburg erhielt 1644 die Ein
künfte der Mauth, 1647 einen zweiten Jahrmarkt, der Ma
gistrat eine ausführliche Jnstruction. Das Münzrecht 
übten die drei Brüder gemeinschaftlich auch noch mehrere 
Jahre nach der Ländertheilung. Die von ihrem Bater 1621 
zu Ohlau angelegte Münze wurde 1652 nach Brieg ver
legt in den ehemaligen Antonicrhof und das Haus No. 32 
auf der Gerbcrgasse dazu gekauft. Ein Sachse Christian 
Pfahlcr war Münzmeistcr. Sie ließen Dukaten, ganze, 
halbe, Biertclthaler, Groschen und Kreuzer schlagen, welche 
auf der einen Seite die Bildnisse der drei Fürsten, auf der 
andern das herzogliche Wappen haben. Erst seit 1659 prägte 
jeder der Brüder allein, doch sind auch noch von 1660 Du
katen und doppelte Neichsthaler mit den Bildnissen der drei 
Herzoge vorhanden, aber das Gepräge ist nicht immer einerlei.

In Brieg blieb noch eine kaiserliche Garnison, sie ist erst 
1668 abgcdankt worden. Doch ließ der kaiserliche Oberst 
Moncada die Schlüssel der Stadtthore, welche die Comman
danten seit sechszehn Jahren allein in den Händen gehabt, 
1650 den 11. Dez. dem Herzoge durch den Grafen von 
Buchheim und Strahlsoldo wieder zurückgeben. In Ohlau, 
sobald es von den Schweden geräumt war, schlug Georg UI. 
seinen Wohnsitz auf, weil das Brieger Schloß für drei HauS
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Haltungen zu eng wurde; er wohnte daselbst 1650 — 54. 
Kanzlei und Rentkammcr blieben aber in Brieg.

So große Verheerungen dcr Krieg auch hier zurückgclasscn 
hatte, so konnten die Einwohner doch hoffen, durch Fleiß 
und Anstrengung im Lause des Friedens die Verluste zu er
setzen und sie waren glücklich zu preisen im Vergleich mit 
den kaiserlichen Erbfürstcnthümern, in welchen jetzt 1653—54 
das im Friedensschluß fcstgcstclltc Rcformationsrecht ausge
übt und sämmtliche evangelische Kirchen, mochten sie aus 
alter Zeit stammen oder erst von den Evangelischen erbaut 
sein, eingczogen und mit katholischen Geistlichen besetzt wur
den. Dcr Anfang wurde mit Münstcrbcrg gemacht; am 26. 
April 1653 wurden aus dem Münstcrbergcr Schloß die cvan- 
gclsichen Pfarrer und Schuldicncr entlassen und ihnen an- 
gekündigt, in sechs Wochen das Fürstenthum zu meiden; 
dasselbe geschah vier Wochen darauf zu Ncumarkt dcn Geist
lichen und Lehrern des Fürstenthums Breslau. In dcr 
Landschaft dcs Brcslaucr Fürstenthums waren es 95 Kir
chen, in allen Fürstenthümcrn zusammen lGlogau, Schweid- 
nitz, Jauer, Sagan, Pleß, Beuthen, Polnisch Wartcnbcrg) 
628. Wie viele evangelische Kirchen außerdem früher in 
Münsterbcrg, Teschcn, Troppau, Jägerndorf, Oppeln, Nati- 
bor, Trachenberg waren, ist noch uncrmittclt. Vergebens 
schickten die evangelischen Fürsten Schlesiens 1653 eine Ge- 
sandschaft an Sachsen, dcn Kaiscr und den Reichstag zu 
Rcgcnsburg; der Abgeordnete mußte mit seiner Bittschrift 
Regcnsburg verlässt«. (Pufcndors Fr. Wilhelm 4,46); ver
gebens war Brandenburgs und Schwedens Fürsprache. Als 
in neuester Zeit der Kaiser von Rußland (1839) in dcn 
Provinzen des alten Polnischen Reiches dic Wiedervereinigung 
der unirtcn Griechen mit der griechischen Kirche durcbführtc, 
hat dcr römische Stuhl als über eine große Gewaltthätig-
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kcit mitNcchtKlage geführt; das römische Kirchenregiment hat 
aber 1633 in Schlesien noch weit Härteres gethan, denn hier war 
bei den Evangelischen auch nicht der leiseste Wunsch zur Wieder
vereinigung weder beim Wolke noch bei der Geistlichkeit oder 
den Beamten wie in Rußland vorhanden, vielmehr konnte 
die Maßregel nur durch Entfernung aller evangelischen Pre
diger durchgeführt werden. Sie hat aber auch nur zum 
Besitze der irdischen Kirchcngüter, nicht zur Wiedervereini
gung der Seelen unter einen Glauben geführt.

Selbst in Betreff der evangelischen Fürstcnthümcr wurde 
1633 überall ausgesprcngt, der Artikel des Friedens beziehe 
sich nur auf die Fürsten und Hofstätten. Die drei evange
lischen Fürsten von Licgnitz, Brieg, Oels fragten daher durch 
Gottfried von Siegroth bei Sachsen an und auf wiederholte 
dringende Verwendung Sachsens, der evangelischen Ncichs- 
ständc und Schwedens erklärte der Kaiser 7. Mai 1634, 
daß er nie gemeint gewesen, die Augsburgsche Neligionsübung 
auf die Hofstätten der Fürsten in Licgnitz, Brieg, Oels und 
auf die Ringmauern der Stadt Breslau zu beschränken. 
Der Nachfolger Ferdinands III, Leopold, sagte 1638 3V. 
Juli zu, er wolle sowohl an dem Friedensschluß als an der 
von seinem Vater an den Kurfürsten von Sachsen crgange- 
nen Resolution sesihalten und ließ dieselbe Versicherung am 
17. Nov. 1638 den Abgeordneten der Herzöge von Liegnitz- 
Brieg-Wohlau, Kanitz und Czcpko, wiederholen.

Die fürstliche Familie und die Theilung. Die 
drei Brüdcr hatten anfangs zusammen auf dem Brieger 
Schloß gewohnt und blieben im vereinigten Besitz bis 1634. 
Nach dem Frieden war Georg UI. nach Ohlau gezogen, 
denn die beiden jüngern Brüdcr Ludwig und Christian hatten 
im Fricdcnsjahre beschlossen, sich ebenfalls zu vcrhcirathcn, 
und für drei fürstliche Haushaltungen wäre der Raum zu
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eng geworden. Beide verlobten sich zu gleicher Zeit, den 
13. Juli 1648, Ludwig mit Anna Sophie, Muhme und 
Pflegebefohlene Adolph Friedrichs von Mecklenburg zu Gü- 
strow, und er versickerte sie den 28. mit ihrem zugebrachten 
Heirathsgute von 30000 th. auf Nimptsch und das Teich
amt; die Vermählung fand den 26. Juli 1629 zu Brieg 
Statt. Christian verlobte sich den 15. Juli 1648 mit Louise, 
der Tochter Johann Kasimir's von Anhalt zu Dessau, sie 
erhielt 10,000 th. Hcirathsgut, die Vermählung wurde eben
falls in Brieg gefeiert. Beide Brüder versprachen überdieß 
16. Juli 1649, daß, im Todesfall ihres ältern Bruders 
Georg, dessen Gemahlinn mit ihren Frauen gleiches Recht 
haben sollte über die Gemächer im Residcnzhause zu Brieg, 
bis ihr Wittwcnsitz eingerichtet sei.

Theilung. 1653 den 14. Januar starb der Oheim 
der drei Brüder, Herzog Georg Rudolph von Liegnitz, welcher 
seit 1641 wieder die Oberlandcshauptmannschast verwaltet hatte 
und meist in Breslau wohnte, ohne männliche Erben. Sein 
Fürstenthum siel an die drei Brüder, außer daß die Schwe
ster desselben, Marie Sophie, die Tante der drei Brüder, 
die Herrschaft Parchwitz inne hatte. Aber auch sie starb 
1654. Sämmtliche Besitzungen des Hauses kamen also 
dadurch zur Theilung und wurden nach einem Anschläge der 
damaligen Einträglichkeit und nöthigen Reparaturkostcn in 
drei Loose getheilt. Die Verlosung fand den 3. Juni 1654 
auf dem Brieger Schlosse Statt. Nachdem die drei Brü
der eine Predigt des Superintendenten Biermann (über 
Sprückwörtcr Salom. l<j, 33: das Loos wird geworfen in 
den Schooß, aber es fällt, wie der Herr will) angehört und 
den 133. Psalm (siehe wie fein und lieblich es ist, daß 
Brüder einträchtig bei einander wohnen) gesungen hatten, 
begabcn sie sich mit ihren Räthen ins Schloß in das Zim- 
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mcr, wo aus einem mit rothem Sammt bedeckten Tische 
in einer vergoldeten mit Deckel versehenen Schale die drei 
Lose mit den Namen der drei Fürstcnthümer sich befanden. 
Ein Knabe*), der Sohn eines Brieger Brauers, Georg Paschke, 
wurde vom Marschall hercingesührt, zog die zusammenge- 
rolltcn Zettel und überreichte den ersten dem Herzog Georg, 
den zweiten Ludwig, den dritten Christian. Die Fürsten 
ließen die empfangenen Loose durch die Räthe öffnen, Georg 
hatte Brieg, Ludwig Liegnitz, Christian Wohlau erhal
ten. Ein Tt-ilcnxn und Danksagung in der Kirche, Abends 
Gastmahl und Feuerwerk beschlossen die Handlung. Die 
Antheile waren nach vorausgegangcner Bestimmung sol- 
gcndcrmaßcn bestimmt:

„In Betreff der Mobilicn, Pretiosen, Gold und Silber- 
werk, der Kleidung und der Apotheke zu Breslau bleibt es 
bei der vorigen Theilung. Die übrigen Mvbilien, das Vieh 
auf den Borwerken, die Armatur außer den Stücken bei je
der Festung werden gleich getheilt. — An Land und Leuten 
erhält Ludwig: Liegnitz, Goldberg, das eingerissene Schloß 
zu Gröditzbcrg, Hainau, Lüben die Stadt mit dem cinge- 
äschcrtcn Hause, die Herrschaft Parchwitz, Schloß und Stadt. 
Ferner einen Antheil der Herrschaft Ketzcrdorf, nämlich Ketzer- 
dorf, Raschwitz, Hammer, Tarnowitz, Neusorge, Stobcr, 
Köln und Kalkbcrg sammt dem Hause und den Erbwäldern, 
ausgenommen den Rogelwitzer Forst; ferner den bisher cvm- 
mun gewesenen Hammer, Stobcr und Raschwitzer Forst, den 
Tschoplowitzcr Forst ohne das Dorf aus dem Briegischen; 
den Bischwitzcr Forst ohne das Dorf im Ohlauschcn mit 
dem, was zu diesen Schlossern, Städten, Herrschaften und 
Wäldern an Aemtern, Vorwerken, Land und Leuten gehörig

') Die Herzöge ließen diesen Knaben später in Jena studiern, 
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ist. (Diese die Landcstheilung durchkreuzende Nerthcilung 
der Forsten, welche bisher gemeinsam gewesen waren, geschah 
wohl vorzüglich wegen der Jagdlicbhaberci der Fürsten.)

Georg III. erhält Brieg, Strchlcn Haus und Stadt, 
Nimptsch Haus und Stadt, das Tcichamt mit dem Hause, 
Krcuzburg Haus und Stadt, Pitschen die Stadt und einen 
Antheil an der Herrschaft Ketzcrdorf, nämlich Dorf und Vor
werk Kauern, Riebnig, Nogclwitz sammt dem Rogclwitzer 
Forst wie auch die andern zu diesen Schlössern, Häusern 
und Städten gehörigen Aemter, Dörfer, Vorwerke, Nutzun
gen, Land und Leute, worunter des Bricgischen Schulgc- 
stifts Unterthanen im Briegischcn und deren Dienste, die 
Erbwäldcr und die bisher commun gewesenen Scheidelwitzer, 
Lcubuscher, Döbcncr Forsten.

Christian erhält Wohlau Schloß und Stadt, Ohlau 
Schloß und Stadt, Herrnstadt mit dem ruinirtcn Schloß, 
Steinau die Stadt, Winzig die Stadt, Raubten die Stadt, 
den Ritzncr Kreis, das Amt Prieborn*) mit dem verbrann
ten Hause daselbst und den zugehörigen Häusern in Streh- 
len (Czirner oder Pricborner Hof), des Bricgischen Schul- 
gestifts Unterthanen im Ohlauschcn und deren Diensten, den 
Erbwäldern, den bisher commun gewesenen Pcistcrwitzcr und 
Minkencr Forsten wie auch den andern zu diesen Schlössern 
gehörigen Aemtern. (Der Kaiser bewilligte, daß Christian 
seinen Antheil Wohlau mit den Rechten eines eigenen Für- 
stcnthums regierte und daß dasselbe unter die Fürstcnthümer 
ausgenommen wurde.)

Darauf folgen Bestimmungen über die Theilung des 
Viehs, der Vorräthe, der Wälder, den Brauurbar zu Kctzer-

') Pricborn, der Stammsitz der Czirn, war im 30jährigen Kriege 
als verfallenes Lehn a» die Fürsten gekommen. Wann der letzte 
^iirn gestorben, findet sich nicht, 1627 wird noch einer erwähnt.
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dorf, die Lehngüter, Reichgclder, über Baustä'ndigkeitserhal- 
tung der Gebäude, die Nerlcibdingung von Ludwigs Ge
mahlinn auf das Tcichamt :c. Den Schwestern werden 
außer dem gebührenden mütterlichen Antheil nur 10000 th. 
Ehegcldcr, gewisser Schmuck und Hochzeitsgelder gereicht. 
Wenn die Lehne eröffnet werden, erben sie nach den landes
üblichen sächsischen Rechten.

Ungcthcilt bleibt das väterliche und vettcrliche Schuld- 
wesen, die Bergstädce Reichenstein und Silberbcrg mit ihren 
Gefällen und Nutzungen, auch das Münzregal und das 
fürstliche Haus und Nebenhaus zu Brcslau (auf der Schuh
brücke, jetzt Polizeipräsidium).

Am 7. Juni wurde in allen Kirchen ein Dankfest ge
halten und über I. Chron. 13, 18 gepredigt („Aber der 
Geist zog an Amasai den Hauptmann unter Drcißigcn: 
Dein sind wir, David, und mit Dir halten wir es, Du 
Sohn Jsai. Friede, Friede sei mit Dir, Friede sei mit 
Deinen Helfern, denn Dein Gott hilft Dir. Da nahm sie 
David an und setzte sie zu Häuptern über die Kriegsleutc.") 
Georg, welcher bisher zu Ohlau residirt hatte, hielt am 8. 
Juni seinen Einzug in Brieg. Die Bürgerschaft von Oh
lau gab ihm das Geleite bis Linden, wo die Abgeordneten 
des Brieger, Nimptscher, Strehlencr, Kreuzburger, Pitsche- 
ncr Kreises und des Magistrats zu Brieg ihn empfingen. 
Sobald er unter das Thor kam, wurden von den Wällen 
die Kanonen gelöst. Tags darauf huldigten Adel, Rath 
und Bürgerschaft.

Bei dieser Theilung wurden auch die drei Sticfgeschwistcr 
aus der zweiten Ehe des Vatcs bedacht. Graf Augustus 
jetzt 27 Jahr alt, erhielt die Herrschaft Kantcrsdorf und 
heirathete 1653 eine reiche Wittwe Elisabeth von Rupa, 
für Sigmund wurde Kurtwitz im Kreise Nimptsch gekauft.
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Die Tochter Johanna Elisabeth wurde an einen aus Böh
men übergcsicdcltcn Freiherr«, Czenko Howrota von der 
Leipe auf Schwcntnig, verhcirathct.

Die drei Brüder blieben noch einige Wochen in Brieg 
beisammen, dann begaben sich die beiden jüngeren in ihre 
Fürstenthümer; Ludwig schlug seinen Wohnsitz zu Liegnitz, 
Christian zu Ohlau auf.

Georg II«. 1634-64.
Allgemeine Landeszustände, Verhältniß zum 

Lehnsherrn. Auf dem Kaiscrthrone saß 1637 — 37 
Ferdinand III, ein Fürst, welcher, obwohl seine Macht über 
die deutschen Ncichsstände im Westfälischen Frieden ganz 
unsicher geworden, dennoch zum Symbol die Sonne mit 
den vornehmsten Gestirnen und der Inschrift nahm: iwsmt 
ointtilm» »«lii-i. Leeres (Zeremoniell, prunkvolle Formen 
konnten die mangelnde Macht nicht ersetzen. Dagegen hatte 
in den Erbländern der Krieg zur Vermehrung der kaiser
lichen Macht beigctragen; die schlcsischen Fürsten, nicht bloß 
die neuen wie Lichtenstein, sondern auch die alten eingebor- 
nen hatten in Landesangelcgenhciten nicht mehr den frühe
ren Einfluß. Auch hier entschädigte man sich durch äußeren 
Prunk und glänzende Formen; selbst an Georgs III. Hose 
kam eine strengere Scheidung von Standcsuntcrschiedcn auf. 
Früher begaben sich die Kaiser zur Huldigung nach Bres- 
lau, ja die Brcslauer hatten die Huldigung auswärts früher 
wohl ganz verweigert, seit Ferdinand III. ist kein östcrcichi- 
scher Kaiser mehr nach Schlesien gekommen, die Fürsten 
und Stände wurden nach Prag oder Wien berufen. So 
war Georg III. 1646 zur Krönung Ferdinand IV. in Prag 
und trug ihm das Scepter vor. Nachdem dieser Prinz 
1653 an den Blattern gestorben, wurde der nächste Bruder 
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Leopold 1636 zu Prag gekrönt; die Schlesicr schmeichelten 
sich vergebens, den Kaiser bei dieser Gelegenheit im Lande 
zu sehen. Unser Herzog Georg wurde nach dein Tode sei
nes Oheims Georg Nudolph von Liegnitz zum Verwalter 
der Oberlandeshauptmannschaft crnannnt und am 21. April 
1633 zu Breslau durch den Herzog Sylvius Nimrod von 
Münstcrbcrg-Oels in dieselbe eingeführt. Aber auch die Ober
landeshauptmannschaft hatte nicht mehr die srüherc Bedeu
tung, Kanzler und Räthe wurden seit 1628 nicht mehr von 
den Ständen, sondern vom Kaiser gewählt und standen in 
kaiserlichem Dienst. Indeß hat dieses Amt ihm mehrmals 
Gelegenheit gegeben, in Friedens- und Kriegsangelegenheiten 
sür die Provinz wirksam zu sein. Um der im Kriege ein- 
gerifsencn Unordnung unter den Dienstboten ein Ende zu 
machen, erließ er 1634 den 16. Juli im Namen des Kai
sers eine Verordnung, in welcher er au die Gesiudeordnung 
und den durch die Stände festgesetzten Dienstlohn erinnerte. 
Trotzdem erzeige sich das Gesinde aussätzig gegen die Herr
schaften, sei mit dem ausgesetzten, auskömmlichen Lohne 
nicht zufrieden, sondern drohe in der Zeit der nöthigsten Ar
beit mit Austritt, so daß die Herrschaften, nur um die 
Wirthschaft bestellen zu können, ihnen das Lohn nach Ge
fallen geben müßten. Es habe aber bisher nur an der 
Erecution gefehlt und solle daher von nun an sowohl das 
Gesinde als die Herrschaft gestraft werden. Jede Herrschaft 
solle binnen hier und Michaelis die Zahl ihrer Dienstboten, 
(ob fremd, ob einheimisch, wann sie eingetretcn, was sie an 
Lohn erhalten) bei den Aemtern angeben, (Übersetzung im 
Lohn besonders an den Dienstboten gestraft, den Herrschaf
ten, welche aus Mangel an Erbuntcrthanen mit fremden 
Gesinde sich behelfen müßten, nachgesehen werden, es sei 
denn, daß sie anderen Leuten ihr Gesinde durch Verheißung 
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größeren Lohnes abwendig machten. Lediges Gesinde solle 
zum Dienst angehalten werden.

Im Kriege der Schweden mit den Polen 1655—60 
wurde auch Schlesien zu Aufstellung von Truppen genö
thigt; die Polen schickten ihren Kronschatz nach Brcslau in 
Verwahrsam, die königliche Familie (Johann Casimir und 
seine Gemahlinn) flohen in das ihnen verpfändete Fürsten- 
thum Oppeln, der Fürstcntag wurde vom Kaiser um Bei
hülfe zur Aufstellung eines Heeres und zur Befestigung von 
Glogau, Brieg, Ncifse angegangen; Georg sorgte durch gute 
Anstalten, daß das Land nicht belästigt wurde. Damals 
wurde in Brieg neben dem fürstlichen auch ein kaiserliches 
Zcugbaus und Magazin angelegt. Fcldmarschall Hatzfeld 
rückte 1657 mit 16000 Mann von Schlesien aus in Polen 
ein und besetzte Cracau; 1659 wurde der Krieg nach Pom
mern verlegt und die Kaiserlichen unter «lo be
lagerten Stettin. Auch dic Pest suchte 1657 Schlesien 
heim, aber das Uebel wurde in Brieg durch schleunige Gegcnan- 
stalten an Ausbreitung gehindert. Die angcstcckten Häuser 
wurden sogleich verschlossen, die Kranken vor die Stadt in 
ein besonderes Lager gebracht, die Armen in das Pesthaus 
an der Oder.

Während dieses Krieges starb dcr Kaiser Ferdinand IU 
und hatte zum Nachfolger den sechszehnjährigen Leopold, 
welcher 1658 auch zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. 
Um die Huldigung für Schlesien zu leisten, begab sich Ge
org 1659 den 28. Juni mit einem Gefolge von 70 Perso
nen nach Wien. Es wurde als eine große Ehre angesehen, 
daß der Kaiser ihn mit dem Titel eines geheimen Rathes 
und Kämmerers begnadigte. Dcn 22. August kam er nach 
Brieg zurück und hatte nun seinerseits vom Kaiser dcn 
Auftrag, die Huldigung der übrigen Stände i» Brcslau 
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anzunehmen. Dazu wurde er 1660 von einigen Com
pagnien Reiter aus Adel und Bürgerschaft in Breslau feier
lich cingehvlt. Die evangelischen Fürsten Ludwig, Christian, 
Sylvius hatten bei diesem Thronwechsel gebeten, in die Be
stätigung ihrer Privilegien auch die Klausel des Oönabrückcr 
Friedens und die Ncgensburger Erläuterung von 1634 mit 
aufzunehmcn, daß der Kaiser alle ihre Rechte in 
u^ivis und l'»Iitii i8, die sie vor dem Kriege gehabt, auf
recht erhalten wolle.

Nach dem Friedensschluß zu Oliva 1660 flüchteten viele 
polnische Edelleute Umtauschen Glaubens nach Schlesien, 
besonders ins Briegischc Fürstcnthum; ihr Führer war Spi- 
nofsky, in seinen Schriften Crellius genannt. Sie schickten 
zwei Edelleute, von Moskorowsky und Wischowaty, nach 
Brieg und baten den Herzog um Schutz und Erlaubniß 
zum Aufenthalt in Krcuzburg. Der Herzog hörte sie zwar, 
verständigte sich aber erst mit dem kaiserlichen Hose und 
schlug in Uebereinstimmung mit demselben das Gesuch ab. 
Die Unitarier verloren sich einzeln.

Noch einmal war im Türkenkriege für Kriegsbedürfnisse 
zu sorgen. Die Stände hatten 1662 100000 fl. zur freien 
Disposition und 30000 zum Fortisikationswerke bewilligt; 
statt des verlangten Aufschlages auf Wein, Bier, Mehl, Ge
treide, Fleisch, Fische, Leder, Unschlitt, Seife, Holz und an
dere Consumtibilicn gewährten sie lieber ein für allemal 
600000 fl. und außerdem ein Darlehn von 100000 fl. 
Den zum Jntcrimskommandantcn in Schlesien vorgcschlagc- 
nen Feldzcugmeister Graf Ludwig cko Sunolms deprecirtcn 
sie. Als die Türken 1663 verdrängen, Neuhä'usel und Neu
tra nahmen und die Tataren bis Ollmütz streiften, da 
brächte Georg einige Regimenter Miliz zusammen, 7000 M. 
stark, und besetzte mit ihnen die oberschlesische Gränze. Auch

Die Plasten zum Briege. 2- Bd. 11 
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in Brieg wurde den 27. Aug. 1663 eine Musterung der 
vier Bürgercompagnien gehalten; zur Unterhaltung dieser 
ständischen Truppen wurde eine Steuer von 15 th. aufs Tausend 
ausgeschrieben. Indeß schloffen die Türken schon im folgenden 
Jahre 1664, als sie bei S. Gotthardt geschlagen wurden, einen 
zwanzigjährigen Waffenstillstand. Der Kaiser verabschiedete 
die Officicre der ständischen Truppen und nahm die Gemei
nen in seine Regimenter. Die geringste Selbstständigkeit 
der Provinz, wenn sie auch nur gegen den auswärtigen 
Feind gezeigt wurde, erregte Mißtrauen. Georg aber wurde 
in der Oberlandcshauptmannschaft, welche er bisher nur ver
waltet hatte, bestätigt.

Im Fürstcnthumc war seine Sorge zunächst auf 
die Instandsetzung der Amthäuser und Kammcrdürfer und 
auf die Vermehrung der Einnahmen gerichtet. Wegen der 
Lehen und Strehlcnschcn Kammergütcr, welche wieder einmal 
rcklamirt wurden, waren Georg und Christian 1662 selbst nach 
Wien gcrcisct. Da Georg der Oberlandeshauptmannschaft 
wegen mehr zu Breslau als zu Bricg sich aufhiclt, so setzte 
er seinen Stiefbruder Graf Augustus zum Briegischen Lan
deshauptmann; unter den Räthen werden genannt Adam 
von Borwitz und Hartcnstcin, welcher vor Augustus Landes
hauptmann war, die Hofmarschälle Christoph von Tschcsch- 
witz, Melchior Friedrich von Kanitz - Christoph Ernst 
von Uechtritz, Joachim von Niemitz, Andreas Lange von 
Langenau. Stallmeister war Fabian Leonhard von Kottwitz. 
Das Privilegium, welches Georg III. dem Adel zur Con- 
servation der Familien 1662 ertheilt hat, findet sich bei 
Zimmcrmann (Bricg 34 — 38) und soll weiter unten bei 
Auseinandersetzung der Verfassung mitgethcilt werden. — 
Das Edict wegen des Gesindelohnes wurde im Fürstcnthum 
nicht nur ebenfalls publicirt, sondern durch eine besondere 
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Verordnung vom 14. Dez. 1634 außerdem festgesetzt, daß 
es zwar bei der alten Observanz bleiben und das Gesinde, 
welches drei volle Jahre auf den fürstlichen Vorwerken ge
dient habe, an andern Orten zu dienen Erlaubniß haben 
solle, doch dürfe es sich nur in Kämmerei-, Stifts- oder 
Briegischen Stadtdorfschastcn vcrmiethen. — Der Herzog 
horte aber auch die Beschwerden der Bauernschaft. Sie 
beklagten sich im Briegischen Weichbild über die Mälzer in 
der Stadt. Nach dem Frieden 1648, sagen sie, hätten sie 
sich eingebildet, der Soldat werde sich verlieren, alle Kriegs- 
bedrängnisse aufhörcn und eine goldene Zeit anfangen. Da
her hätten sie mit neuer Lust der Wirthschaft sich angenom
men, um Borlehn sich umgethan, die cingeäscherten Gebäude. 
und vcrstrauchten Felder hcrzurichten, hätten sich gegenseitig 
mit Fuhren und Nothdurstcn unterstützt und wären vom 
Herzog unterstützt worden, so daß das Land zwar wieder 
ziemlich erbaut sei, sie selbst aber in solche Schulden sich 
gesteckt hätten, daß es unmöglich sei hcrauszukommen, weil 
der unersättliche Kricgßsiskal immer noch commandirc. Alle 
Mühe und Arbeit scheine vergebens; brächten sieden Segen 
Gottes in die Scheuer, so wäre cS vorgcgcssen Brot, weil 
ein Gläubiger dem andern die Hand biete und zu den obrig
keitlichen Steuern und Gaben die Plackereien der umlaufcn- 
den Soldaten und Landstreicher neben den Durchzögen kämen. 
Daher konnten sie die Früchte nicht in Ruhe den Winter 
über ausdrcschen, sondern müßten es noch während der Ernte 
und Herbstsaat durch Polacken mit großen Unkosten thun 
lassen, um Nichtigkeit zu machen. Weil der Bauer, was er 
habe, fast alles in Vierteljahrsfrist zu Markte bringe, gelte 
es um so weniger und wenn sie ihre saure Arbeit und 
Schweiß auf den Markt brächten, müßten sie sich von den 
Käufern, vorzüglich von den Mälzern zu Brieg, noch mit

>1'
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Messen und Streichen übervortheilen lassen. Die Mälzer 
drückten den Scheffel ein, hätten vorthcilhaste Streichbretter 
mit gerundeten Streichseiten und obgleich auf jeden Scheffel 
eine gute Schaufel aufgcschüttet würde, könnten sie doch 
selten bestehen. Es sei aber bei allem Handel gebräuchlich, 
daß der Verkäufer selbst seine Waare messe und nicht der 
Käufer, sie wünschten gleiches Recht zu haben und wollten, 
weil unrecht Gut vcrdammlich, daß auch die Mälzer neben 
ihnen selig würden. Daher möge der Fürst den Mälzern 
das Modell eines richtigen Streichbrettes angcben und dem 
Landmann erlauben, sein Getreide selbst zu messen."

Revision der Mühlordnung. Der Mühlzwang 
war in Brieg für die Fürsten eine Quelle von Einnahmen, 
aber durch den Krieg sehr gelockert worden Georg hatte 
schon zur Zeit seiner Regentschaft 1639 dem Sladtrathe, 
sowie den Burgamtsbeamten und dem Stiftsverwaltcr ein- 
geschärst, auf die Mühlordnung von 1630 zu halten, kein 
fremdes Mehl in die Stadt zu lassen und die Mühlzcttcl 
wieder vierteljährlich cinzulicfern. Briegischdorf hatte ein Drit
tel, Alzenau, Pogarcll, Giersdors die Hälfte ihrer Brüterei 
zur fürstlichen Odermühle, nicht nach Paula» zu bringen. 
Daß etliche der fürstlichen Ortschaften ihr Getreide nach 
Ketzerndorf, Stoberau, Jätzdorf führten, in welchen Mühlen 
dem Fürsten auch die Metze zukam, sollte zwar nicht ganz 
verwehrt sein, aber nicht ohne Erlaubnißschcin des Briegi- 
schcn Mühlschreibers geschehen. In andere Zins- oder Erb- 
mühlcn zu fahren, wurde verboten, nur der Gemeinde Pau
la» war erlaubt, beim Paulauer Müller mahlen zu lassen, 
doch auch nur nach Lösung des Zettels. Wer sich zu andern 
Mühlen hielte und vom Pfänder entdeckt würde, dem sollte 
das Getreide oder Mehl weggenommen werden. Dagegen 
wird dem Mühlvogt strenge Einhaltung der Ordnung anbe
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fohlen, daß die Mahlgästc nach der Ordnung befriedigt, mit 
Trinkgeldern nicht beschwert würden, bei Strafe des doppelten 
Betrages, der voin Müller zu ersetzen ist; auch soll der 
Müller das ihm vor einigen Jahren erlaubte wenige Vieh 
ganz abschaffen (Bricger Wochenblatt 1794 364); Steine, 
Schirrholz, Baurath sollen stets vorräthig sein, daß die 
Mühle jederzeit in vollem Gange erhalten bleibe, der Mühl- 
schreibcr zu jeder Zeit seine Rechnung, so ost sie gefordert 
würde, bereit habe Der Gemeinde Mollwitz hatte der Fürst 
1630 in großer Drangsal für 346 th. Getreide auf 3 >> tl- 
Zinsen abgelafscn auf Jnterccssion des Abts von S. Vin- 
ccnz unter der Bedingung, sich künftig der Bricgschcn Stadt
mühle zu bedienen. Aber sie hatte seit 163l weder Zinsen 
gezahlt, noch sich regelmäßig zur Stadtmühlc gehalten. Bei
des wurde jetzt bis zur Abführung des Capitals gefordert, 
widrigenfalls der Fürst mit Entziehung des Kapitals drohte. 
In der Verordnung von 1664 den 16. Juli sagt der Fürst: 
er habe, seit ihm das Fürstenthum zugefallen, so wie in der 
Justiz, auch in der Wirthschaft und Staatssachen Ordnung 
zu machen gesucht. Nun sei bei der hiesigen, mit schweren 
Unkosten erbauten Odermühle durch die Kriegsunruhen die 
1630 erlassene Mühlordnung zerrüttet und die Unterthanen 
des Mühlzwanges entäußert worden. Daher habe er die 
Mühlordnung revidiren und aufs neue bekannt machen lassen, 
damit ein jeder bei Stadt und Land sich danach halte und 
keiner in andere als fürstliche Mühlen, in welchen dem Für
sten die Mctze zukvmme, bei Verlust des Getreides oder Er
legung des Werthes sein Getreide verführe. Dagegen soll
ten auch die Mahlgäste aufs beste befördert werden und bei 
Wassermangel die Erlaubniß haben, ihr Getreide in andere 
Mühlen zu führen.
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In Pitschen wurden damals große Jahrmärkte 
gehalten; Flachs, Honig, Wachs, Pferde und Vieh waren 
die Hauptgcgcnstände des Handels. Dabei fanden sich viele 
Polen ein und die polnischen Adligen wurden durch ihre 
Unbändigkcit den Einwohnern oft sehr lästig. Georg III. 
benutzte daher seine Leibgarde dazu, um Ordnung zn halten. 
1635 wurde daselbst der Starost entdeckt, welcher in Kosten 
den Landgrafen Friedrich von Hessen Eaffcl erschossen hatte. 
Georg ließ ihn gefangen nach Brieg bringen, um ihn den 
Schweden anszulicsern. Die Drohungen der Polen mit 
Repressalien bewirkten aber so viel, daß er unter dem Vor
geben, man habe sich in der Person getäuscht, in Freiheit 
gesetzt wurde.

Diese Leibgarde des Fürsten bestand ans 3 Fähn
lein zu Pferde unter adeligen Officicren in kostbarer Uniform. 
Ihre Standarte hatte auf der einen Seite den doppelten rö
mischen Adler, auf der andern Seite einen römischen Altar 
mit brennendem Herzen und der Ueberschrift: Doo, 
<!t I'aU-ma. Wie stark die Anzahl gewesen, findet sich nicht 
bemerkt. Die Leute lagen auf den Dörfern im Quartier 
und die Einwohner mußten zür Unterhaltung einige Bei
hilfe geben, dem Corporal wöchentlich 20 sgr., einen Schfl. 
Hafer, acht Gebund Stroh, acht Gcbund Heu; dem Reiter 
12 sgr. wöchentlich und täglich ein Gcbund Heu und ein 
Gebund Stroh.

Das Münzrccht wurde, wie oben Seite 151 angege
ben, bis 1653 von den drei Brüdern gemeinschaftlich ausge
übt. Indeß ist auch auf den dreikvpsigten Münzen das 
Gepräge nicht immer gleich. 1651 54 heißt es 0. <i.

i^uluv tt Owist. 1'iuli<!8 «Iiluas 8i!t!8mv I^ig- 
ni<!<>»8i>8 <!t lti'<g<>»8«!8. Kupferne Mahlgroschcn, wahr
scheinlich als Mahlzeichen bei der Mühle gebraucht, von der 
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Größe eines Silbcrgroschcns vom Jahr 1658 haben auf der 
einen Seite dcn schlesische» Adler unter dem Fürstcnhute und 
der Umschrift Georg Herzog zu Licgnitz und Brieg, aus der 
andern eine Sonne, über welcher V. (Viertel Korn) und 
V. >V (Viertel Weizen) steht. Aus den Species-Thalern, 
welche Georg seit 1660 prägen ließ, steht 11 6.
Diix 8il<8iu«! lüg». Urogtittsiu um sein Bild und den 
Fürstcnhut, auf der andern Seite: 8oi-8 inca u «Io»»',uu 
1660. Seit 1661 steht auf Georgs Dukaten:
.6 Kovue sli,Int. Auch Ortsguldcn oder fünfzehn Kreuzer 
Stücke, wovon sechs aus einen Rcichsthaler gingen, wurden 
von dcn Brüdern geschlagen. Es erhoben sich Klagen, als 
wenn sie nicht das rechte Loth hätten, aber Gcorg und Chri
stian legten der Hofkammer in Wien die richtige Probe ihrer 
Münze vor. 1663 brachten Zigeuner falsche fürstliche Münze 
aus, Gcorg ließ dieselben in Brieg auf die Tortur legen 
und sechs dieser Falschmünzer hinrichtcn.

Damals wurde es Sitte, wichtige Vorfälle in dcr fürst
lichen Familie durch Denkmünzen zu verewigen. So ließ 
1656 die Stadt Brieg eine Denkmünze zu Ehren des Her
zogs prägen. Dieselbe zeigt ihn auf der einen Seite zu 
Pferd, über seinem Haupte reicht eine Hand aus dem Him
mel eine Lorbecrkrone, mit dcr Inschrift I). O. Oaoigiu» 
«lux 8llt!»nut! I/igttN!tNNN8 ei ltregenui», »npil'mae ^nr 
8il<!8lum ^nueleetiniN! ininnniviialur; darüber mit Anspie
lung auf das städtische Wappen sueru «leu« tiln,
iiieg!,, ^<!<I p>'nn'.<>ini, '1V> regut Ine ^Nlnlenü, te
legal ille polenn. Auf der andern Seite die Stadt Brieg, 
darüber das fürstliche Wappen und darunter dcr Wahlspruch 
des Herzogs: 8cn-8 »n-a u ckuunnu 1656. Solche Denk
münzen ließ Georg z. B. aus dcn Tod seiner ersten Ge
mahlinn Sophie Katharina geb. 1601 den 2. Sept. verh. 
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1638 den 22. Fcbr., gest. 1639 den 21. März prägen; auf 
die Vermählung des Prinzen Heinrich von Nassau Dillen- 
burg mit seiner Tochter Dorothea Elisabeth; die eine Seite 
zeigte das Bild des Bräutigams, die andere der Braut; 
auf den Tod seiner zweiten Gemahlinn Elisabeth Marie 
Charlotte gebornen Psalzgräsinn bei Rhein: I^xomfum 
,!a!ititi,ti8, oliiil 1664 19. Mai, alt 25 Jahr 6 Mon. 28 
Tage. Ebenso ist auf Georgs Tod eine Münze geprägt, 
mit seinem Bilde und der Umschrift t'<t-uoj>iu8 Ili. ltux 
8il<!8iaa I.ig». liivg 8ujwemu8 Oa^itanoug 8il<!8iao, 
auf der andern Seite tun den Rand paii-iuo, La<!- 
8nri, in der Mitte: ?futu.8 1611 4. Scpt., ti> >i»tn8 1664 
14. Juli, alt 52 Jahr 10 M. 10 Tage. Auf Herzog Lud
wig mit der Umschrift: 8i->I>il. ^lulu8
1616 19. Apr. I)o»«tu8 1663 24. Nov., alt 47 Jahr.

Die Stadt Brieg. Obwohl die Stadt keinen Feind 
in ihren Mauern gesehn, so hatte sie doch die Vorstädte ver
loren und 1655 28. April richtete eine Feucrsbrunst auch 
die Fischergassc, die Ncuhäuser und das Kurzersche Vorwerk 
größtcnthcilS zu Grunde. Die 1633 abgebrochene Begräb- 
nißkirche wurde auf der äußern Seite der Bcfestigungswcrke 
sechs Ellen vom Glacis wieder erbaut, am 3. Oct. 1652 
der Knopf auf das Thürmchcn gesetzt, 1653 die Kirche vvl- . 
lends ausgcbaut. Weil nach dem Westfälischen Frieden in 
die menschenleeren Dörfer und Vorstädte viele Polen und 
Oberschlcsicr ausgenommen wurden, so stellte der Magistrat 
unter Herzog Christians Regierung 1669 einen Diakonus 
oxl> a«r<i!i>»l >N8 bei der Pfarrkirche an mit der Verpflich
tung, jeden Sonntag in der Begräbnißkirche eine polnische 
Predigt zu halten. Seitdem kam der Name polnische Kirche 
für die Begräbnißkirche in Gebrauch. Auch eine polnische 
Mühle wurde 1653 neben der deutschen gebaut. Daß sich
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der Herzog die Aufnahme der Gewerbe sehr am Herzen 
liegen ließ, beweisen eine Menge in dieser Zeit ertheilter 
neuer Zcchbricfe, z. B. für die Schneider 1643, Tuchmacher 
>645, Maler 1651, deren sich jetzt nur noch zwei dürftig 
nährten. 1605 waren fünf gewesen (2,299), 1615 noch 
vier, künftig sollten nur drei sein, und es war damals be
stimmt worden, wenn ein neuer Meister einwcrben wollte, 
sollte er Geburts- und Lehrbrief aufweisen und als eine 
Probe zum Meisterstück eine geistliche Historie auf einer 
Tafel drei Ellen hoch, zwei breit, fertigen, mit sauberm Nah
men von Tischlerarbeit, mit feinem Golde blank vergoldet, 
mit einem Spruche auf dem Fries des Rahmens. 1656 
der Jnnungsbricf der Tischler, 1660 der Seifensieder, Weiß- 
gerber, Posamenkire, 1661 der Nadler, 1662 der Schön- 
und Schwarzfärbcr.

Festungs- und Schloßbau. Da während des Krie
ges dem Kaiser daß Bcsatzungsrecht zugestandcn worden, so 
hatte er 1653 neben dem fürstlichen Zeughaus« ein kaiserli
ches erbaut und setzte einen Stückhauptmann mit vier Kon- 
stablern hinein. Die Befestigung der Stadt wurde unter 
kaiserlicher Aussicht, aber auf Kosten des Landes ausgeführt. 
Sie begann 1654 von neuem unter dem Hauptmann Grün
det, welcher ringsum die Stadt eine auf-
führte, die Wallgraben tiefer und breiter machte, den Kirch
hof im alten Eomturgartcn weiter binausrücktc und die al
ten Werke besonders beim Oppclnschcn Thor erhöhte. Aber 
gewöhnlich stürzte im folgenden Jahr wieder ein, was im 
ersten gebaut worden war. Der Herzog und der Feldmar
schall Hatzfeld, welcher in des Kaisers Namen die Festung 
besichtigte, waren damit sehr unzufrieden, der Ingenieur ent
schuldigte sich mit dem sandigen Boden. Die Arbeit ging 
fort, es arbeiteten täglich an 600 Menschen, was dem Lande
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viel Geld, den fürstlichen Waldungen viel Holz kostete. Das 
Oppelnsche Thor wurde 1636 wieder verschüttet und die 
Ausbesserungen an den Thoren und den vor den Brücken 
aufgeworfenen Navelincn hörten nicht auf. 1660 schickte 
der Kaiser einen andern Ingenieur, Hauptmann Maper 
von Groß Glogau. Dieser ließ einige Naveline niederrci- 
ßen und legte neue an, die auch nicht dauerten, sondern sich 
bald senkten; doch brächte er das Bollwerk Sieh Dich für, 
welches den Mühlcnwerder bestrick), in etwas bessern Stand. 
Die Festungsarbeit wurde auch unter Herzog Christian fort
gesetzt, die Garnison aber 1668 abgcdankt. Im Jahr 1665 
hieß der kaiserliche Kommandant Tasso, 1663 dagegen wird 
ein fürstlicher Kommandant Assig erwähnt, der sich schon 
1642 bei der Belagerung bekannt gemacht hatte und beim 
Sprengen des Ravclins an der Schloßbastion glücklich davon 
gekommen war.

Georg hat auch am Schlosse mancherlei Bauten aus
geführt. 1656 hatte er vor Schloßportal und Kirche ein 
hölzernes Stacket zur Absonderung von der Stadt setzen 
lassen, der Lustgarten zur Siechten war schon immer mit 
einer Mauer umgeben. 1658 ließ er neben den Marstall 
hinter dem Schlosse eine große Reitbahn bauen, in welche 
die Pferde aus dem Marstall unter einem Dache gelangten. 
165t) wurde am Schlosse und allen Thürmen desselben eine 
allgemeine Renovation vorgenommen und zugleich die Schloß
kirche mit ihrem Thurme abgcputzt. Während der Herzog 
in diesem Jahr in Wien war, schlug der Blitz um Mitter
nacht in den Löwenthurm, beschädigte den einen Riesen, 
schlug durch einige Gemächer an der Mittagsseite, fuhr hin 
und her an den Wänden, verletzte aber den darin schla
fenden Kammerjunker von Rosen nicht und zündete auch 
nicht. 1660 wurde der große Kirchsaal im Schloß renovirt 
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und oben rings über den Gemälden Landschaften und Jagden 
gemalt.

Kirche und Schule. Unter Johann Christian war 
an der rcformirten Hofkirche Johann NcomeniuS Superin
tendent -f 1630, Christoph Wittich Hosprcdigcr ch 1646. 
Nach Neomcnius Tode blieb die Supcnntcndcntur eine Zeit
lang unbesetzt, dem Hofprediger wurde der Pastor Augustin 
Fuhrmann aus Nankau als Diakonus oxtiauitlinariu» zu- 
gegcben. Dieser war ein Freund von Joh. Dietr. Tschcch 
und stand im Rufe Wcigclscher und Jakob Böhmischer An
sichten. Er erhielt die Pfarrstellc in Tschöplowitz. Zum 
Superintendent und zugleich Nector wurde von den drei 
herzoglichen Brüdern 1646 der Dr. Georg
Bcchncr berufen, er hielt den 26. Sept. seinen Einzug. 
Früher war er am Schönaichischcn Gymnasium zu Beuthen 
Professor ,»!< gewesen und hatte sich dann in Lissa aus- 
gchaltcn. In Brieg wmde er am 10. Dez. als Superin
tendent, am 13. als Rcctor im Beisein des Herzogs Chri
stian, der Räthe und Geistlichen eingeführt, ist aber schon 
nach einem Jahre (14. Dez. 1647) gestorben. Nun blieb 
die Supcrintendcntur bis I6!5I wieder unbesetzt. An Wit- 
tichs Stelle wurde zum 2. Hofprcdigcr Johann Jänel 
von Falkenberg berufen. Wittichö Sohn, welcher Dr. 
tnr<6uj>nu- und Pros, in Hcrborn war, besuchte 1660 seine 
Vaterstadt und predigte einigemal bci großem Zulauf des 
Volles in der Schloßkirche. Die Herzöge boten ihm die 
Supcrintendentur an, er zog aber vor, Docent zu bleiben 
und ist später Professor in Duisburg, Nymwcgcn und Lei
den geworden, wo er 1687 starb. Zur Supcrintendentur 
wurde 1631 im Juli Johann Walter Bi ermann 
aus Hanau in der Wctterau berufen, vorher Nector zu Du
isburg im Kleveschen, ein guter Theolog und Philolog, wel
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cher mit Würde zu repräsentiern verstand und durch fleißi
ge Visitationen das - Kirchenwescn wieder in Stand setzte. 
Er zog um Michaelis mit dem Senior Johann Letsch zum 
ersten Mal durchs ganze Fürstcnthum, um Kirchen u. Schu
len zu visitiren. Zum dritten Hofprediger wurde 1636 Ni
kolaus Gertich ernannt.

Das städtische Ministerium bestand nach Fabricius 
Tode (f-1640) aus dem Pastor primm-iu« und Senior Jo
hann Letsch aus Egcr in Böhmen 1641 — 64 und den 
Diakonen Joh. Schwobc dem Sohn und Heinrich Adolph.

Die vierwöchcntlichcn Bußtage, welche Johann Christian 
1633 15. Fcbr. angcordnct, haben bis 1651 I. Jan. ge
dauert. Seit 1637 waren auch die Kinderlehren Sonntags 
von 3-4 Uhr, Mittwochs von 12 — I von den Dia
konen gehalten worden und neben der Dienstagspredigt auch 
wieder die Donncrstagspredigt; Abendmahl nach reformirten 
Ritus war aber, so lange fremde Truppen in der Stadt 
lagen (1633 — 56), nie in der Kirche, sondern im Schlosse, 
im großen Vorgemach des Herzogs oder in einem andern 
Saale gehalten worden, bei Abwesenheit der fürstlichen Per
sonen zuweilen auch nur in den Häusern der Prediger. Es 
war große Vorsicht nöthig, um keinen Anstoß zu erregen, 
denn die refvrmirte Confession war nur auf den Hof und 
dessen Beamte beschränkt und wurde weder vom Kaiser, noch 
von den lutherischen Unterthanen mit Wohlwollen angesehen. 
Dies erfuhr die Schwester der herzoglichen Brüder, Sophie 
Magdalcne, welche sich 1642 mit dem Herz. Friedrich Karl 
von Oels vermählt hatte. Sie und ihr Hofstaat hatten in 
Ocls der reformirten Confession wegen viel von den üblen 
Nachreden des gemeinen Volkes zu dulden, dock war der 
Hof- und Stadtprediger Georg Seidel zu Oels den Nesor- 
mirten günstig und stand ihr bei. Einen eigenen Hosprc- 
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digcr hielt die Herzoginn nicht, sondern kam zur Communion 
nach Brieg oder ließ, wenn sie verhindert war, einen Hof- 
prediger von Brieg kommen und hielt das Abendmahl in 
ihrem Zimmer. Als sie nach dem Tode ihres Gemahls 
1647 auf dem Witlwensitze Viclguth wohnte, ließ sie sich 
zum Gottesdienst gewöhnlich die Briegischcn Hofprediger ho
len. Dagegen protestirte der damalige Hosprcdiger zu Oels 
Karl Ortlob auf der Kanzel und griff die Resormirtcn an, 
gab auch in Form eines Katechismus Fragen und Antwor
ten heraus von der Art: können auch die Ncformirten selig 
werden? Antwort: nein. Herzog Georg 3. beschwerte sich 
darüber bei Sylvius Nimrod und Ortlob mußte wenigstens 
die beleidigendsten Ausdrücke ändern. Die Herzoginn starb 
1660.

Kirchcnwesen im Fürstenthum. DaS Briegische 
Fürstcnthum umfaßte über hundert lutherische Kirchen, wel
che sämmtlich unter dem reformirten Superintendenten stan
den. Georg 3. zog 1631 auch die Geistlichen der beiden 
Bergstädte Ncichcnstein und Silbcrbcrg unter die Jnspcction 
des Briegischcn Supcrintendcntcn. Die Kirchen waren in 
sechs Wcichsbilder oder (3»8808 (Brieg, Ohlau, Strehlen, 
Nimptsch, Krcuzburg, Pitschen) getheilt, jede (llussis hatte 
ihren Senior, früher Dekan genannt, welcher die Befehle 
des Consistoriums den Geistlichen mitzutheilcn hatte. Im 
Licgnitzischen Fürstcnthum waren sieben ^I»8808, (1674 sind 
6 und die Stadt), im Wohlauschcn fünf. Als aber bei der 
Landestheilung 1654 Ohlau zu dem Wohlauschcn Antheile 
geschlagen wurde, erhielt Wohlau sechs und blieben bei Brieg 
nur fünf. Kirchen waren in allen drei Fürstcnthümern zu
sammen gegen dreihundert. Diejenigen Dörfer, welche ka
tholisch geblieben, auch wenn viele evangelische Einwohner 
darin waren, standen nicht unter dem fürstlichen Consistori-
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um. In den drei Malteser Lammenden hatten die Herzö
ge der bischöflichen Jurisdiktion sich begebcn müssen. Manche 
Dörfer der Prälaten und Aebte z. B. Mollwitz, an St. Bin- 
cenz, Langenöls und Hcidrrsdorf, Thicmendorf im Wohlau- 
schcn an Lcubus gehörig, hatten die Reformation angenom
men und hatten lutherische Prediger, welche unter dem fürst
lichen Consistorium standen. Der Abt präsentirtc den Pre
diger, der Herzog vvcirte und bestätigte. Aber in Nechts- 
händcln und Ehesachen mußten die Unterthanen vor der ka
tholischen Obrigkeit stehen. In Michclau hatte der Abt von 
Kamenz das Präsentationsrecht und der Pfarrer mußte jähr
lich ein Maaß Zwiebeln und Gartengewächse in die Küche 
des Abtes liefern. Auch andere lutherische Geistlichen hat
ten von Zehnten und Fcldfrüchtcn an die katholische Geist
lichkeit zu zinsen.

Jedes der drei Fürstenthümcr hatte sein eigenes Con
sistorium. In Brieg präsidirte ein rcformirtcr Kanzlei- 
rath, Beisitzer waren die reformirtc Geistlichkeit der Schloß
kirche (2 — 3 Personen) und das lutherische Ministerium 
der Stadtkirche (drei Personen); daher heißt es, die eine 
Bank sei reformirt, die andere lutherisch gewesen. Bei Ab
stimmungen folgte auf den reformirten Superintendenten der 
lutherische Senior, dann der Hosprcdiger, dann der erste Di
akonus rc. Die Examina der Kandidaten wurden stets in 
Gegenwart der beiderseitigen Beisitzer gehalten und ebenso 
die Ordinationcn in der Schloßkirche. Der Superintendent 
verrichtete sie, die übrigen assistirten mit Handauflegen. Sie 
geschahen auf die vier Hauptsymbole, auf das t)ui»,»u8 <!<>«> 
liina« Melancbtlmuis, die Augsburgschc Konfession und 
deren Apologie, einerlei ob bei reformirten oder lutherische" 
Kandidaten. Den Privatpatronen stand es frei, ihre Pre
diger anderswo ordiniren zu lassen, es geschah aber selten,
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vielmehr schickte der oberschlesische Adel lutherischer Konfession 
seine Prediger gewöhnlich nach Bricg zur Ordination. In 
Kreuzburg und Pirschen, in der Kchcrdorfcr Herrschaft und 
im Ohlauschen bekannten sich um 16^8 611) noch
viele alte Prediger zu rcsormirten Ansichten lind verwarfen 
z. B. den Exorcismus. Die Gemeinden bestanden nur auf 
dem Krcuzsegcn bei der Taufe und auf der Hostie im 
Abendmahl. Auch der lutherische Adel des Fiirstenthums 
brächte wichtige Ehesachen vor das Eonsistorium und ließ 
sie vor demselben durch seine Advokaten und Prokuratoren 
führen. Selbst von auswärts wurden zuweilen die Akten 
über Streitfragen an dasselbe geschickt und sein Gutachten 
eingefordert. Zur Vermeidung alles Mißtrauens und Ver
dachtes führte gewöhnlich der Präses selbst das Protokoll 
und der Superintendent verwahrte es. In Liegnitz bestand 
das Eonsistorium nur aus lutherischen Predigern, der Her
zog Ludwig bcrief aber zu seinem Hofprediger und Consi- 
storialrath Heinrich Schmettau aus Brieg und Syndikus 
des Consistoriums war der Rathsälteste Georg Wittich ein 
Rechtsgelehrtcr resormirter Confession. Zum rcsormirten Got
tesdienst war 1667 im Schloß eine neue Hofkapelle einge
richtet worden. Ebenso ließ Herzog Christian die Schloß
kirche in Ohlau repariren. Früher hatte die Wohlauschc 
Geistlichkeit unter dem Briegischen Superintendenten gestan
den. Jetzt da Wohlan ein eigenes Fürstenthum geworden 
und der Herzog zu Ohlau seine Residenz hatte, richtete er 
auch ein Eonsistorium cin und ernannte den Senior Schulz 
(klmliolu») zu Hcrrnstadt zum Superintendenten.

Obwohl die rcformirte Confcssion auf den Hof, die Ne
benlinie der Grafen von Liegnitz, einige Adelige und Beam
te beschränkt lind im Lande nicht beliebt war, so hatten doch 
die lutherischen Einwohner Ursache mit dieser Lage zufrieden 
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zu sein, wenn sie das Schicksal ihrer Glaubensgenossen ringsum 
in den kaiserlichen Erbsürstenthümcrn betrachteten. Im Bres- 
lauschen Fürstenthum waren 1660 schon alle Landkirchcn 
wieder katholisch, nur in Großburg hatte der Kurfürst von 
Brandenburg als Patron den von der kaiserlichen Commis
sion 1634 vertriebenen evangelischen Prediger mit Gewalt 
wieder eingesetzt nnd schützte ihn. In Breslau wurde 1662 
wieder die erste öffentliche Prozession gehalten, wobei der 
zur katholischen Kirche übergetretene Dichter Scheffler 
ge-Iim die Monstranz trug. Die Einwohner des
Bricgischen Fürstcnthums erfuhren keinen Zwang dieser Art, 
aber sie verdankten diese Religionsfreiheit allein dem evan
gelischen Bekenntniß ihrer Fürsten. Seitdem die Staats
männer gegen die Zudringlichkeit der römischen Kirche kein 
besseres Mittel hatten finden können als den Grundsatz, eu- 
gus l'i'giu, ojus roligiu, war nur noch der Glaube der 
Fürsten berechtigt, die religiösen Bedürfnisse des Volkes und 
sein Glaube ohne rechtliche Geltung. Wäre dieser Grundsatz 
protestantischer Seits mit derselben Strenge wie katholischer 
Seits ausgeführt worden, so würde er zur größten Herab
würdigung der Religion selbst geführt haben; sie wurde 
durch dieses Princip zu einer Dienstunisorm, welche der 
Unterthan nach dem Belieben des Fürsten zu wechseln hatte.

Die Briegischen Fürsten gewährten dagegen auch ihren 
im Auslande z. B. in Polen bei dein Kriege mit Schwe
den vertriebenen Glaubensgenossen Schutz und Zuflucht. Be
sonders suchten die Einwohner der von den Polen zerstör
ten Stadt Lissa bei ihnen Unterstützung. Dort war durch 
Comcnius 1627 eine starke Gemeinde mährischer Brüder 
gesammelt worden. Drei von dort 16.36 vertriebene Pre
diger, Gcrtich, Dcnnert, Dares fanden bei den drei herzog
lichen Brüdern Anstellung als Hofpredigcr. Georg 3. ließ 
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um diese Zeit die resormirte Abendmahlfeicr wieder in der 
Schloßkirche holten, nachdem er die Bersetzung deS kaiserli
chen Commandanten Tasso in eine andere Garnison bewirkt 
hatte. Derselbe hatte sich noch im Jahre vorher trotz der 
Religionsfreiheit dcr Herzöge Neuerungen in der Stadt er
laubt, hatte durch Mönche Prozessionen und Begräbnisse mit 
katholischen Ceremonien angcstellt, zu Chorknaben einige dazu 
abgerichtete Soldatcnkinder gebraucht und dieselben auch in 
das Gymnasium geschickt, um zu versuchen, ob die Lehrer 
und dic evangelische Schuljugend sie unangefochten lassen 
würden. Dem wurde durch die Beisetzung deö Comman
danten ein Ende gemacht.

Unter den gcflüchteten Polen befanden sich viele alte 
Böhmen und mährische Brüder, welchen der Herzog zum 
sonntäglichen Gottesdienst in polnischer Sprache das obere 
Auditorium des Gymnasiums cinräumte. Den Gottesdienst 
versah ihr vertriebener Prediger der Senior Johann Bcuth- 
ncr aus Großpolen und predigte auch gewöhnlich. Weil 
nun damals für die Polen noch keine eigene Kirche in Brieg 
vorhanden war, so strömten auch polnische Lutheraner und 
Katholiken vom Lande, so wie aus dcr kaiserlichen Garni
son in Menge diesem Gottesdienste zu. Zu einem innigen 
und zutraulichen Verhältniß zwischen Lutherischen und Ne- 
formirten ist es indeß auch in Brieg nicht gekommen, ob
wohl öffentliche Aergernisse vermieden wurden. Dic Union 
bestand nur in dem Willen dcr Fürsten.

In der lutherischen Kirche zeigten sich in dieser 
Zeit mancherlei krankhafte Erscheinungen, gewöhnliche Bei
gaben aufgeregter Gcmüthszustände, deren Vorstcllungskreis 
auf religiöse Phantasien beschränkt ist. Aus Furcht vor einer 
großen Sonnensinstcrniß und dcn Prophezeiungen dcr Dinge, 
die da kommen sollten, fanden sich am 9. Aug. 1654 541 

Die Plasten zum Briege, n. Bd. 12
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Communicantcn in der Pfarrkirche ein. Am Tage der Fin
sterniß ließ sich von 9 — 12 Uhr Bormittags kein Mensch 
auf der Gasse sehen; kein Kram, keine Baude war aufge
macht. Ebenso im Jahre 1666 vor der sich zeigenden Pest 
erschienen am 20. Aug. 452 Communicanten und am Sonn
tag darauf 393. — In den neuen Häusern befand sich 
1654 eine Magd, welche einen Wahrsagegeist haben sollte. 
Die fallende Sucht warf sie bisweilen auf die Erde und 
wenn der Parorysmus nachlicß, redete sie wundersame Dinge. 
Ein ehemaliger lutherischer Prediger, Gcrstenmcier, der 1631 
aus Leobschüh vertrieben worden, später bei den Schweden 
Feldprcdigcr gewesen war und sich seit 1648 als Gast in 
Brieg aufhielt, besuchte sie oft und schenkte ihren Aussprü
chen Glauben. Einst überreichte sie ihm ein altes verroste
tes Schwert, gab vor, ein Engel habe es ihr gebracht, um 
es ihm zu überantworten. Er solle damit dem Papste den 
Kopf abschlagen und Oberhaupt der protestircndcn Kirchen 
werden. Dies Schwert gürtete der Feldprcdigcr um und 
trug es stets unter dem Mantel. Er hatte vorzüglich Um
gang mit den zahlreichen Vertriebenen aus Obcrschlcsicn und 
besprach mit ihnen in heimlichen Versammlungen seine Ab
sichten. Auch einige abgedankte sächsische Officiere befanden 
sich darunter. Der vermeinte Papst theilte unter seine An
hänger bereits die Aemter aus, einer sollte Conftssionarius, 
einer Bischof von Fcrrara, ein dritter Ccrcmonienmeistcr, der 
vierte Commandant der Engelsburg, ein fünfter Schatzmeister 
werden. Als aber die Pläne zur Ausführung kommen soll
ten, machte sich Gcrstenmcier unsichtbar (1656), die Weissa
gungen hörten auf, die Gesellschaft zerstreute sich. Ein 
Schriftchcn von Martin Gühler, einem Hofbcamtcn Georgs 3., 

rvsorut«, die eröffnete Offenbarung 3o- 
hanniö, ^Itristisnv^oli 1653" war von ihnen viel gelesen
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worden, es enthielt viel von des Papstes und anderer Po
tentaten Untergang. Ein lutherischer Prediger Johann Hein
rich Ursinus zu Rcgensburg hat es widerlegt unter dem 
Titel: Richtiges Zeigcrhändlein oder christliche Einleitung in 
das Buch der heimlichen Offenbarung S. Johannis. Frank
furt am Main 1634.

Um dieselbe Zeit (1654 — 66) befand sich zu Brieg ein 
Bauer, gewöhnlich der Bete Märten genannt, von starkem 
gesundem Körper mit dicken, kurz abgcschnittencn Haaren. 
Im Sommer war er mit einem leinenen Hemd und leinenen 
Hosen bekleidet, im Winter zog er vier bis sechs Hemde 
über einander und umhüllte die Füße statt der Schuh und 
Strümpfe mit Stroh. Hut oder Mütze trug er nie. Er 
wohnte dem sonntäglichen Gottesdienste andächtig bei, stellte 
sich der Kanzel gegenüber in einen Winkel und faßte die 
ganze Predigt in das Gedächtniß. Dann trat er auf den 
Markt und die besuchtesten Plätze, oft drei Stunden lang 
in der größten Kälte und wiederholte die Predigt, strafte die 
Laster, das verrückte Polizeiwesen und andere Ungerechtigkeit, 
besonders die Hoffahrt, ja er riß einigemal stolzen Frauen
zimmern aus offener Straße die Spitzen, Kragen und Hau
ben vom Kopfe und drohte ihnen mit Gottes Gerichten. 
Viele machten einen Spott aus ihm, aber sein Rufen, Re
den, Ermähnen hatte etwas Ungewöhnliches und konnte nicht

Schwachheit des Gemüthes angesehen werden, daher ihm 
auch die lutherischen Prediger das Abendmahl nicht versag
ten. Er redete ganz schriftgcmäß, verdammte die Ketzereien, 
führte einen sehr mäßigen Lebenswandel, dankte für die ge
ringste Gabe mit unvergleichlichen geistreichen Danksagungen 
oft eine Stunde lang und betete sehr eifrig; daher ihn auch 
das Volk den Bete Märten nannte.

12'
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Außer Fuhrmann wird unter den Geistlichen Hilarius 
Pracht als Anhänger von Jakob Böhme und Valentin 
Weigel genannt. Derselbe war 1651 91 in Dirsdorf
bei Nimptsch Pastor. Geboren zu Parchwitz, war er schon 
als Studiosus aus Veranlassung seines Vaters nach Schemnitz 
und Krcmnitz in Ungarn gezogen, um den Stein der Wei
sen oder die Elemente der Goldmachcrkunst dort zu erspä- 
bcn. Er kam aber arm und leer nach Breslau zurück. Nach
dem er 1634 — 33 in Altdors und Leipzig seine Studien 
gemacht, lebte er als Hauslehrer und erhielt 1651 von Jo
hann von Niemitz das Pastorat zu Dirsdors; ordinirl wurde 
er zu Breslau. Schon früher hatte er mit dem Talmud 
und i» rabbinischcn und orientalischen Sprachkennlnisscn sich 
Ruf erworben. In Dirsdorf übersetzte er die Bakkascha 
des spanischen Juden Jcdaja Happenini. Aber die 
Neigung zu den Lehren Wcigels und Böhmcs drängte 
sich auch hier wieder vor, er las nicht nur ihre Schriften, 
sondern lehrte auch ihre Grundsätze. Zugleich sing er mit 
seinem Patron Streitigkeiten an, wurde beim Eonsistorium 
in Brieg angcklagt und am I. Febr. 1661 seines Pfarr
amtes entsetzt. Er bcgab sich mit seiner Familie nach Licg
nitz, wurde 1664 Pfarrer zu Goldbcrg, rcsignirtc aber 1669 
freiwillig und unterhielt mit den Schwcnkscldcrn in Harpcrs- 
dorf eifrigen Umgang. 1674 ging er mit Weib und Kind 
über Hamburg nach England, trat zu den Quäkern über 
und wurde in ihrer Druckerei zu Cambridge als Uebersetzer 
und Corrcctor gebraucht. Daselbst ist er 1679 gestorben.

Die Neigung zu übernatürlichen Offenbarungen, Zauberei, 
Heilungen durch Besprechen, Sichtspicgel, Verbindungen 
mit dem Teufel, welche damals oft Gegenstand gerichtlicher 
Untersuchung wurde, ist nicht etwa als eine Beigabe des 
damaligen Protestantismus anzuschen, im Gegentheil hat 
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sie im Briegischen Fürstenthum einen harmlosen Charakter 
im Vergleich mit dem, was zu gleicher Zeit im Bißthum 
Neissc vorkam. Lucä 2233 sagt davon: um diese Zeit 1651 
schwärmten die Hexen und Unholde in Schlesien, sonderlich 
im Ncisseschen, mit ganzen Schaaren aufs schrecklichste, wie
wohl die Obrigkeit scharfe Exekution gegen sie bestellte, so 
daß allein in Zuckmantel acht Henker bestellt waren, welche 
mit dem Verbrennen und Köpfen große Arbeit hatten. We
gen der Menge des Ungeziefers steckten sie sechs bis acht 
Stück zugleich in die Fcucröfen, um die Arbeit zu beschleu
nigen. Nach einem Register bei Menzel sind vom Juli 
1631 — 32 in Zuckmantel 38, Niklasdorf 22, Ziegenhals 
22, Neissc 11, in Freiwaldau und der Umgegend 102 ver
brannt oder nach den Aufzeichnungen des Pfarrers Meiß
ner 1651 überhaupt 200 im Bisthum Ncisse, darunter auch 
Männer, ja Kinder von I 6 Jahren, wegen Zauberei 
hingerichtel worden.

Kirchenzucht. Die Mittel, welche im Briegischen ge
gen den verwilderten Sinn der Menge angewendet wurden, 
haben einen andern Charakter. 1657 8. Mai starb in Brieg 
auf der Milchgafse der Glaser Valentin Schloskc, ein Säu
fer, Gotteslästerer, welcher die Mädchen mit unzüchtigen Re
den verfolgte. Als er krank wurde, sind die Diakonen 
Schleicher und des andern Tages Schwope zu ihm gegan
gen, um ihn zu bewegen, in sich zu gehen. Er hat aber 
keinem eine Antwort gegeben. Als er gestorben war, hat 
das Predigtamt und ein edler Rath festgesetzt, daß er nicht 
mit der Schule und auf den Gottesacker begraben werden, 
sondern ohne alle Ceremonien beim Klingelhause verscharrt 
werden solle. — Zu den Maßregeln der Kirchenzucht, um 
die Sittlichkeit zu heben, gehört die Anordnung strengerer 
Sonntagsfeicr. Der Wochcnmarkt, welcher bisher am Sonn



182 Viertes Buch. Georg III 1684—64.

tage war abgehalten worden, wurde 1639 den 10. October 
abgeschafft; wahrend der Kirche sollte kein Markt gehalten, 
in den Schankhäuscrn sollten keine Gäste gcduldetwcrden. 1660 
den 2. August folgte eine Verordnung, den Sonntag nicht 
durch Feldarbeit zu entheiligen. Wie sehr die Entweihung 
der Sonntagsseier damals um sich gegriffen hatte, sagt Fr. 
Lichtstern 57: Wenn in Städten und Dörfern kaum der 
Gottesdienst und die geistliche Musik sich endet, so erschallen 
in den Bierhäusern und Kretschams die Geigen und Sack- 
Pfeiffen und gewöhnlich die ganze Nacht hindurch bis an den 
Morgen. Die Bauern und das junge Gesinde meinen, ohne 
dieses Getümmel könne die Sonntagsseier nicht gehalten 
werden. Was sie die Woche hindurch verdienen, muffen sie 
am Sonntage verschmelzen und vertanzen. Dagegen ver
ordnete der Fürst 1660 an den Rath zu Brieg, daß der 
Stadtpfciffcr täglich des Sommers von 10 Uhr Morgens 
und des Abends auf dem Thurme eine Stunde Musik machen 
und ein geistliches Lied blasen solle. Es geschah am 20. 
Juli 1660 zum ersten Mal.

1663 den 7. September wurde wegen der Türkengcfahr 
wieder ein allgemeiner Büß-, Bet- und Fasttag angeordnet. 
In beiden Kirchen sollte früh um 8, Mittags 12, Abends 
5 Uhr geläutet und zum Gebet erinnert werden. — 1665 
am Christtage ist daö Amt, was bis dahin lateinisch ver
richtet, zum ersten Mal deutsch gehalten, auch das Vater
unser und die Einsctzungsworte sind deutsch gesungen wor
den durch Baptist Schwvpe. Anfang desselben Jahres 
(11. Januar) war auch der Segen zum ersten Mal deutsch 
über die Gemeine gesprochen worden. — Da 1668 zur 
Sprache kam, daß sehr viele Personen in der Gemeine 
wären, die nicht lesen, also auch mit der Bibel nicht be
kannt werden könnten, so ist ungeordnet worden, daß künf
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tig im Frühgebet ein Kapitel auö dem alten Testament, 
im Abendgebet ein Kapitel aus dem neuen Testament ge
lesen und erklärt werden sollte. Vorher war nur Abends 
ein Kapitel verlesen und erklärt worden.

Stiftungen. Daß es auch in dieser Zeit an Sinn 
für kirchliche Interessen und Liebe zur Förderung derselben 
in dcr Bürgerschaft nicht fehlte, zeigen ein Paar damals 
gemachte Stiftungen. Der Bürger und Reichkrämer Abra
ham Kurzer legirte in seinem 1657 niedergeschricbencn, 
den 30. Januar 1658 eröffneten Testamente der Fleischer-, 
Bäcker- und Schusterzunft je 1000 th., welche an bedürfti
ge Bankbesitzer ausgeliehen, die Zinsen aber denjenigen Kin
dern aus den drei Zechen, welche Theologie studiren woll
ten, gegeben werden sollten. Würden dieselben aber später 
andern Sinnes und wendeten sich zur Jurisprudenz, so soll
ten sie die erhaltenen Stipendien, welche nur für evangeli
sche Theologen bestimmt wären, zurück erstatten. Sein und 
seines Bruders Bild in Marmor gehauen befindet sich im 
Laufstein der Nikolaikirche. Desgleichen hat der Bürger
meister Martin Schmidt in seinem 1662 den 5. April 
errichteten Testament 3500 th. ausgcsetzt, damit zwei Brie- 
gischc Bürgerskinder, besonders der Schuhmachcrzunst, welche 
fleißig, fromm und zum Studiren tüchtig, evangelischer Con- 
session ohne Unterschied ob dcr geänderten oder ungeänder- 
tcn Augsburgschcn Konfession zugethan, zwei oder drei Jahre 
hindurch auf Akademien jährlich fünfzig Thaler erhalten soll
ten. Die jährlichen Einnahmen des Gotteskastens in der 
Pfarrkirche betrugen 300 — 400 th., die Zahl dcr Commu- 
nicantcn im Jahr 1657: 10,068.

Gymnasium. Für Bildungsanstaltcn der Jugend 
können Kriegszciten nur von unglücklichen Folgen sein, weil 
sie den Gemüthern die zur Bildung nöthige Ruhe rauben 
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und die Mittel des Wohlstandes, welche zur Unterhaltung 
derselben nöthig sind, verschlingen. Wie viele blühende An
stalten sind damals in Deutschland zu Grunde gegangen! 
Das hiesige Gymnasium, obwohl dem Untergänge nahe, hat 
wenigstens sein Dasein gerettet. Aber ein kümmerliches Da
sein! der alte wissenschaftliche Geist war dahin, die Musen 
mußten ihr Brot vor den Thüren suchen. Daher die 
häufigen mißgünstigen Herzenserleichternngen Günthers 
in seinen Aufzeichnungen über die Schulcrcignisse die
ser Zeit. Die Nachrichten über das Gymnasium waren 
oben, Seite 95, bis zu Laubanus Tode geführt, er starb den 
I. Mai 1633 in Günthers Gegenwart, welcher ihm die Au
gen zudrückte; begraben wurde er am Sonntage nach Him
melfahrt in der Schloßkirche. Der Herzog ließ durch den 
Negicrungsrath Lange die Verwaltung des Rektorats dem 
Pros. Günther übertragen und ihm versichern, er werde ihm, 
wenn es nöthig, unter die Arme greisen. Das Lehrer-Col- 
lcgium bestand außer Günther aus den Magistern Gerhard, 
Buchwälder, Johann Lukas, dem Domkantor Ente, dem 
Pfarrkantor Gerhard, Springer und Gönner. Indeß wur
den die Lectivnen schon am 25. Juli 1633 eingestellt wegen 
der Pest, die fürstliche Kanzlei in das Auditorium der Prima 
verlegt. Der Fürst verließ am 18. August die Stadt und 
bcgab sich nach Bernstadt, am 20. wurde die Schloßkirche 
geschlossen. An demselben Tage starb Magister Gerhard 
an einem hartnäckigen Fieber und wurde ohne Ceremonien 
von den Todtengräbern in die Begräbnißkirche geschafft. 
Seine Frau zog mit den Kindern in den Garten des Hos- 
lehrers Natitius vor dem Breslauer Thore und ließ zur 
Bewachung der Amtswohnung nur eine alte Dienerinn zu
rück. Auch diese mußte auf Befehl des Landeshauptmanns 
Semtz das Haus verlassen, es wurde geschlossen und die
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Kanzlei dahin gebracht. Am 27. August theilte Günther 
in Beisein des Stiftsverwallers Martin Güttner im ersten 
Auditorium den Bewohnern des Gymnasiums ein Dekret 
des Landeshauptmanns mit, wie sie sich während der Jn- 
section zu verhalten hätten. „Das Gymnasium wird ge
schlossen, die Schlüssel zu Günther gebracht, ohne dessen 
Erlaubniß niemand das Gebäude verlassen darf. Durch die 
Thür des Gymnasiums wird ein Loch gebohrt, um das 
Nöthige herein und hinauszugeben; ein Thürhüter inwendig 
und eine Frau draußen, von den Inwohnern um 24 Gr. 
polnisch wöchentlich gemiethet, besorgen die Bedürfnisse." 
Außer Gerhard ist im Gymnasium niemand gestorben. 
Eine Magd Buchwälders und eine Dienstsrau in des Kanze- 
listen Martin Kislings Hause, welche erkrankten, mußten 
sogleich das Gymnasium verlassen. Die Magd starb vor 
dem Thore, die Frau wurde gesund, aber ihr Sohn, den 
sie mit hinausgcnommen, starb. Im Gymnasium befanden 
sich außer den regelmäßigen Bewohnern auch der Pastor 
von Nankau Augustin Fuhrmann, welcher mit Dietrich von 
Tschesch die Wohnung über des Rectors Studirstube inne- 
hatte. Auf Günthers Ersuchen predigte er Sonntags im 
ersten Auditorium, und wurde bald auch an den Hof geru
fen, wo er einmal das Abendmahl mit Brotbrechen cele- 
brirte. Nach demselben war er mit Günther beim Haupt
mann zu Tisch und erhielt die Erlaubniß, bis zur Wieder
eröffnung des Gymnasiums die Studirstube des Rectors zu 
bewohnen, Als bald darauf Fuhrmanns Stieftochter einen 
herzoglichen Beamten Friedrich Springer heirathete, wurde 
die Hochzeit in des Rectors Wohnung gefeiert und Fuhr
mann blieb in derselben und machte Umstände sie wieder 
zu räumen, bis der Fürst sie an Günther übertrug den 30. 
Oktober l637. Auch den Garten des Rectors, obwohl er
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Günthern schon überlasten war, suchte er zu erlangen und 
würde es ohne die Einsprache des Sckretairs Nüßler beim 
Fürsten wahrscheinlich dahin gebracht haben. Diesen Dank, 
fügt daher Günther hinzu, habe ich für meine Empfehlung 
gehabt; man lernt solche Leute nicht auf der Kanzel und 
am Altar, sondern erst in den Geschäften des Lebens kennen.

Als die Pest in der Stadt nachgelassen hatte, wurden 
die Schlüssel 1634 am 31. Januar an die Bewohner zu- 
rückgegcbcn, dennoch aber die Schule nicht eröffnet, sondern 
am 7. April den Lehrern bei Hofe durch den Hauptmann 
von Senitz im Namen des Fürsten ihre Entlassung auf so 
lange angckündigt, bis die Kriegsunruhen sich würden ge
legt haben. Die beiden Cantorcn wurden im Gymnasium 
zurückbchalten, den übrigen Lehrern Stadtwohnungen cinge- 
räumt. Ende September wurde Günther krank, der vi. 
Etscher und der Bademeister verbreiteten das Gerücht, es 
sei die Pest. Der Hof befahl ihm, das Haus nicht zu 
verlassen. Günther, in Folge des Unglücks voll Argwohn, 
beschwert sich über den Undank des Hvses. „Niemandem 
anderen sei das Haus eher geschlossen worden, als bis je« 
mand gestorben sei. Niemand aus der Stadt habe sich 
während der Zeit, daß der Schulunterricht ruhte, um ihn 
gekümmert." Er hatte privatim die Söhne des Pastor 
Fabricius und des herzoglichen Rathes Andreas Lange un
terrichtet. Im März 1636 ließ ihm der Fürst zuerst durch 
Lange seine Absicht der Wiedereröffnung der Schule mit
theilen, aber es fanden sich bald diese, bald jene Hinder
nisse. Am 31. December wurde Günthern im Auftrage des 
Fürsten durch den Sekretair Leuschcr und den Stiftsver
walter Güttner die Bibliothek übertragen mit dem Ein
kommen von 20 th., sechs Scheffeln Korn und einem Striezel 
zu Weihnachten. Im Sommer 1637 wurde mit Günther 
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und Lucas mehrcmals über die Wiedereröffnung der Schule 
unterhandelt; einen Lectivnsplan auf vier Klaffen hatte 
Günther schon im Februar ausgearbeitet. Neue Vokationen, 
um welche Günther und Lucas vor Eröffnung der Schule 
baten, konnten sie von den beiden damals anwesenden 
fürstlichen Räthen Senitz und Lange nicht erreichen Um 
nicht den Vorwurf auf sich zu laden, als hätten sie die 
Schuld der Verzögerung, ließen sie zum 3. August 1637 
die Eröffnung der Schule von der Kanzel bekannt machen. 
Die Zahl der Schüler, welche in vier statt der frühern fünf 
Klassen »ertheilt wurden, betrug 119. Das Collcgium be
stand statt der frühern 9 10 Lehrer nur noch aus Günther, 
Lucas, den beiden Cantoren Ente am Dom, Gerhard in 
der Stadtkirche und einen Ockonomus Hedwiger von Lieg- 
nitz, welcher 1638 den 17. September eingcführt wurde. 
Buchwälder war 1637 den 12. Oktober als Rektor nach 
Goldbcrg abgegangcn. Vom Magistrat erhielt Günther den 
6. November 1637 gute Zusagen über Herstellung des 
Recordantenchors, der Holzlicferung und Abschaffung der 
Winkclschulen. Den 2. April 1638 empfingen er und 
Lucas auch die neuen Vokationen vom Herzog Georg als 
Statthalter. Bei Ausfertigung derselben war man am 
Hofe zweifelhaft, welchen Titel Günther erhalten sollte. 
Nach des Herzogs Willen sollte er der erste unter den Col- 
legcn sein, aber nicht Nector heißen. Daher verfiel man 
auf den Titel Director, Johann Christian in seinen Briefen 
nannte ihn aber Nector. Günther sieht in dieser Titelän
derung die Mißgunst irgend eines Hosbcamtcn, man habe 
ihm nur das Salarium, was die Vorgänger gehabt, nicht 
geben wollen. Doch tröstet er sich damit, daß man ihn 
nennen möge wie man wolle, wenn er sein Amt nur zu 
Gottes Ruhm und der Jugend Nutzen verwalte. In der 
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Vocativn wurde ihm die Erhaltung guter Disciplin und die 
Bewahrung des reinen göttlichen Wortes nach MelanchthonS 

iloclliu»«; besonders ans Herz gelegt. Sein Ein
kommen, jährlich 120 rth., ein Malter Korn, zwölf Thaler 
zu Holz nebst freier Wohnung sollte er vierteljährlich so 
viel immer möglich zu rechter Zeit erhalten. Die Prctia 
von fremden Schülern und von den Adligen sollten ihm 
allein verbleiben. Die Jnscriptionsgebühren betrugen seit 
1638 für eingeborene Brieger 4 Gr., sür Fremde 12 Gr. pol
nisch. Auch das Schulgeld wurde verdoppelt. — Georg 
reiste am 22. April in Rcgicrungsangclegenheiten nach Wien 
und kam den 5. Juli zurück, Günther feierte Abreise und 
Rückkehr mit einem kurzen lateinischen Vi.,t»i-ium und 
^llvnloi-nnn, jenes liest er durch den Hoflehrcr Natitius, 
dieses durch den Kammerdiener Wolsgang Friedrich über
reichen; auch den Hauptmaun von Senitz beglückwünschte 
er bei seiner Ankunft den 21. Juli. Störungen der Schul
ordnung durch Hvffeste kamen auch vor, die Vorlesung der 
Sickcschen Schulgesetze konnte am 10. August 1638 nicht 
Statt finden, weil Georgs Kammerdiener Wolfgang Frie
drich mit der Wittwe des Diakonus Pyläus im ersten Hör- 
saal Hochzeit feierte. Der Hof: Herzog Georg mit seiner 
Gemahlinn, Ludwig und die Prinzeß Marie Sophie waren 
an beiden Tagen des Festes gegenwärtig und begaben sich 
vor dem Decken der Tische in das Studirzimmcr des Nectors; 
am ersten Tage besuchten die beiden Herzöge auch die her
zogliche Bibliothek, welche sie nie gesehen hatten. Die 
Lesung der Gesetze wurde auf den 17. August verschoben. 
Aus Günthers Einladung erschienen Georg und Ludwig mit 
dem Hofe, das Ministerium, der Magistrat und eine zahl
reiche Versammlung studirter Privatleute. Günther behan
delte die Frage, ob der Gelehrte trotz der Geringschätzung



Schule. 189
des Schulwesens nichts destoweniger seinen Fleiß dcr Schule 
widmen und freudigen Muthes im Schulstcmbc verharren 
solle? Als er mit dem Virgilischcn „l'Hums Haos" be
gann und diese Worte auf den gegenwärtigen Zustand der 
Schule anwandte, konnte er sich dcr Thränen nicht enthal
ten und dcr Pastor FabriciuS berichtete ihm nachher, der 
Herzog Georg habe geäußert: „mir wären bald auch die 
Augen übcrgegangcn. Er passirt, Gott laß ihn lange leben." 
Günther war indeß mit seiner Rede nicht so zufrieden wie 
dcr Herzog, weil cr einiges Nöthige ausgelassen habe.

Günther verwaltete das Rcctorat von 1637 bis an sei
nen Tod 1644 dcn 30. Nov. Wiederum wurden nun dcr 
Redcactus im Januar, das Gcorgianum im April oder Mai, 
das Laurcntianum am 10. Aug. und dies letzte mit Vor
lesung der Sickcschen Schulgesetze gefeiert und durch Pro
gramme dazu cingeladcn. Das Gcorgianum z. B. daucrtc 
zwei Tage lang. Am ersten Tage wurde seit Wiedereröff
nung des Gymnasiums ein Umzug in der Stadt mit Musik 
gehalten, beim Hofe, dcn fürstlichen Räthen, Adligen, beim 
Commandanten, dem Magistrate und dcn Honoratioren, zu
sammen bci 68 Personen. Das dauerte von früh acht Uhr 
bis Nachmittags 3 — 5 Uhr, die empfangenen Geldgeschenke 
sollten als Ersatz dcr geringen Besoldung dienen. Sie be
trugen in den Jahren 1640 44, 1642 55 Ncichsthaler und 
Beiträge an Wein, Fischcn rc. zum gemeinschaftlichen Mahle. 
Der Nector hat in dcn Acten genaue Verzeichnisse dcr Samm
lungen hinterlassen. Am zweiten Tage folgte dcr gewöhn
liche Aufzug. Die Schüler, theils zu Pferd (zwölf Adlige 
mit ihren Fahnenträgern), theils zu Fuß als Fahnenträger, 
als Handwerker z. B. Apotheker, Barbiere, Fleischer, Bäcker, 
Schuster, zusammen 74, Albati 32. Eine besondere Aus
zeichnung für dic jünger» Schüler scheint das Vortragen 
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von Bäumen gewesen zu sein, welche wahrscheinlich festlich 
geschmückt waren. Gewöhnlich sind zwei bis drei. Die No
vizen und Söhne von Honoratioren wurden in zwei Wagen 
gefahren. So ging es durch die Stadt nach dem Schlosse, 
wo auf einer vor der Schneiderei ausgeschlagenen Bühne ein 
Stück z. B. Tobäus oder Susann«, Joseph, Saul von 
Schonäus aufgcführt wurde. Abends folgte dann das ge
wöhnliche Convivium, umwechsclnd bei den einzelnen Leh
rern, wozu die Geistlichen, der Magistrat, die fürstlichen 
Räthe und Beamte eingeladcn wurden. Der Hof gab dazu 
Deputate an Speisen und Getränken, auch der Magistrat 
zum Laurcntianum vier Thaler. Günthers Acten sind voll 
Klagen über Verkürzung in dergleichen Observanzen. Ob
wohl 1638 das Georgianum nicht gefeiert worden war, so 
wurde doch bei Hofe um das Deputat an Wein angchalten, 
weil das Gymnasium nicht Ursache der Unterlassung wäre. 
Der Hauptmann von Senil; bewilligte nur fünf statt der 
gewöhnlichen zehn Töpfe, weil der Lehrer nicht so viel wären 
wie früher und sich in die Zeit schicken müßten. Doch er
hielten sie auf Verwendung des Vicemarschalls Cyprian von 
Lilgcnau sieben Töpfe und etwas an Rindfleisch, Schwcins- 
wildpret, gcpöckcltes Hirschwildpret 22 Pfd., Brot und Sem
meln auf zwei Tische; Fische waren nicht vorhanden. Auch 
1646 wurde wegen der Trauer um Johann Christian das 
Georgianum nicht gefeiert, dennoch hat der Hof die Depu
tate geliefert. Zur Besoldung des Bibliothekars gehörte, wie 
angegeben, zu Weihnachten ein Striezel. 1636, bemerkt 
Günther, wird mir, vielleicht auf Geheiß des Kammerdirek
tors Burbitz (Borwitz), der Striezel abgekürzt. Ilum vigi- 
lunti.»» le^uhlier» pl'ittvipik! Dies grade wird mei
nen Herrn reich machen. Du blinde Welt! — Bei Be
gräbnissen ohne Figuralgesang erhielten die beiden ersten Leh- 
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rcr neun Wcißgroschcn. 1640 ging Günther den Bürger
meister Martin Schmidt an, daß doch irgend ein Unterschied 
zwischen ihm und Lukas gemacht würde; er erhielt seitdem 
zehn Groschen. Bei Begräbnissen mit Figuralgesang erhiel
ten sie im Dom einen Neichsthalcr, in der Pfarrkirche einen 
einfachen Thaler. Beim Begräbniß Herzog Johann Chri
stians 12. Dez. 1640 wurde der Hof und auch die Lehrer 
in Trauer gekleidet. Günther erhielt 18 Ellen, die übrigen 
drei 12 — 13 Ellen Tuch nebst Florbinden, es war aber 
dem Tuche, was früher bci fürstlichen Begräbnissen ausge- 
thcilt wurde, bei weitem nicht gleich. Günther seht hinzu, 
er habe noch 3'/, th. auslegcn müssen, um sich Mantel 
und Kleid verfertigen zu lassen, der Stiftsvcrwalter habe 
die schweren Zeiten cingcwendet. Bei Hofe habe auch der 
Geringste etwas zum Unfertigen bekommen, die Schule nichts. 
„8io lit, c-sl ol üiit, ul ^»uutlo »<l sellulsin llvvcntum 
vst, so ist nichts vorhanden, obgleich sonst nichts fehlen 
muß." — Bei dem dürftigen Auskommen der Lehrer waren 
sie genöthigt, auf Ncbencinkünfte bedacht zu sein, was sür 
Förderung der Schulzwccke nicht vvrthcilhast war. Zu diesen 
Nebeneinkünftcn gehörten die Begräbnisse. Es kam häufig 
vor, daß sämmlliche Collegcn oder auch einer mit dem Can- 
tor und Chöre zu Leichenbegängnissen auf das Land bci Ad
ligen und Geistlichen gerufen wurden. Dafür erhielt die 
Schule zehn Thaler. Natürlich mußte der Unterricht aus
fallen. Das Nccordantenchor war wieder hcrgestellt, 1637 
den 15. Nov. zuerst ein Chor, den 13. Dez. der zweite, 
jeder der beiden Cantorcn hatte seinen Chor. Sonntags 
hielten sie ihren Umzug durch die Stadt, in den beiden Kir
chen halfen sie die Musik bestellen und bildeten den Chor. 
Daher, sagt Lucä, gab es nirgends so schöne Leichcnprozes- 
sionen und bessere Musik als zu Brieg. Um die Ordnung 
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aufrecht zu halten, wurde 1640 den 16. Jan. beschlossen, 
die alten von Laubanus verbesserten Necordantengesetze alle 
Vierteljahre vorzulesen und die Uebcrtreter zu strafen, damit 
Magistrat und Bürgerschaft keine Ursache hätten, die ganz« 
Schule zu beschuldigen. Zwei liogantt!«, zwei Cu^lack,--^ 
wurden ernannt, um die Abwesenden und die, welche das 
Gesetz überschritten, anzuzeigen. Solche Ucbertretungen soll
ten durch Abzüge am Einkommen oder mit Verlust des gan
zen Bcncsiciumö gestraft werden. Auch der Cantor David 
Ente gab Veranlassung zu einer Klage beim Rector 1640 
den 1. Febr. Er wurde beschuldigt, I) daß er nach Be
lieben ohne Vorwissen des Rectors und des zweiten Can- 
tors die Necordanten in diese oder jene Kirche gehen hieße; 
2) daß er den Muthwillcn der Quartaner duldete, welche 
in der Klasse hcrumliesen und Possen trieben; 3) daß er 
jeden auch ohne Ursache hinausgchen ließe; 4) daß er Mitt
woch und Sonnabend keine Singstunden hielte; ü) daß er 
gegen das fürstliche Gebot die Bürger besuchte und um 
Neujahr angingc; 6) daß er Wein-und Bierhäuser bei Tage 
und Nacht besuche und den Lustigmacher spiele um der 
Lrinkfreiheit willen. Günther stellte ihm das in Lucas Ge
genwart vor und drohte, auf Amtscnlsctzung anzutragen. 
Aber Ente bekannte sich keincsweges zu diesen Beschuldigun
gen, sondern forderte ihn vielmehr auf, den Landeshaupt
mann zu benachrichtigen. — Zeichen von Nvhheit, Trotz, 
Undankbarkeit kommen auch unter den Schülern vor. Beim 
Begräbnis» der Tochter des Commandanten Mörder 1640 
hatten drei Schüler Gottfried Lange, Jvh. Christian Fabri- 
cius und ein Adliger von Seidlitz das ihnen gereichte Geld 
dem Glöckner ins Gesicht oder mit ungesitteten Ausdrücken 
weggcworfen. Sie wurden mit der Ruthe bestraft, aber 
Lange entzog sich der Strafe durch Wegblcibcn aus der 
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Schule und ging ein Jahr darauf (1641 17. Juli) ohne 
Abschied nach Königsberg. In demselben Jahr liefen drei 
fremde Schüler, welche hier Aufnahme und Unterstützung im 
Recordantcnchor gefunden hatten, ohne Abschied bei ihren 
Wirthen und den Lehrern weg. — In der Ordnung war 
es auch nicht, daß das Schullokal mit fürstlicher Erlaubniß 
zuweilen zu Hochzeiten cingeräumt und der Unterricht dadurch 
unterbrochen wurde. So z. B. 1640 bei der Verheirathung 
Melchior Kottulinskys von Dambrau mit Anna Maria von 
Nimptsch. Die Bänke wurden den 14. Juli in den drei 
ersten Klassen weggeräumt und erst den 21. wieder gesetzt, 
also die Schulordnung eine ganze Woche unterbrochen. Die 
Versäumniß war geringer, da die Feier in die Zeit der 
Hundstagc fiel, wo weniger Stunden gegeben wurden, aber 
doch, fügt Günther hinzu, sei es nicht gerathen, künftig sol
che Erlaubniß zu geben. 1643 feierte in Gegenwart Herzog 
Christians die Tochter des herzoglichen Försters Wolfgang 
Friedrich mit dem Kaufmann Schmettau im großen Audito
rium ihre Hochzeit und der Unterricht fiel an zwei Tagen 
aus.

Zwei Schüler hatten durch Unvorsichtigkeit in den Kriegs- 
ercignissen ihr Leben verloren. 1639 28. Febr. ein Prima
ner, Daniel Drimmer, der Sohn des Pastors in Ohlau; er 
wurde bei einem Soldatenauflauf in der Oppelschen Gaffe, 
zu welchem er aus Neugierde gelaufen war, erschossen, und 
bei der schwedischen Belagerung 1642 wutde den 3. Juli 
der Sekundaner Klausewitz, Sohn eines Jägerndorfschen 
Vertriebenen, aus der obersten Gallerie des Gymnasiums, 
wohin er gegen das Verbot aus Vorwitz gegangen, durch 
eine Flintcnkugel in den Mund getroffen und getödtet. Das 
Gymnasium litt bei der Beschießung wenig Schaden, außer 
daß die letzte Granate eine Feuermauer umwarf.

Die Piasten zum Briege, 3. Bd. 13
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Günther starb den 30. November 1644, 67 Jahr alt, 
ohne letzten Willen, welchen er wegen Schwachheit nicht 
mehr ins Werk richten konnte. Sein Stiefsohn Friedrich 
Müller, des Herzog Christians Küchenmeister, trug auf Ver
siegelung an und ließ durch herzogliche Beamte ein Inventarium 
anfertigen. Herzog Christian begleitete den Verstorbenen zu Gra
bt, Wittich hielt die Leichenrede, Lucas die Parcntation. In 
den nächsten fünfzehn Wochen mußte Lucas die Prima und 
Secunda vereinigen, bis 1643 den 14. März Tobias Jun
ge, bisheriger Nector und Cantor zu Nimptsch, als Lehrer 
für die zweite Classe cingcführt wurde. 1646 20. Januar 
starb auch der Ockonomus Hcdwiger und im März trat 
Adam Casurus aus Falkcnberg an seine Stelle. In diesem 
Jahre ging der Krieg für das kaiserliche Haus so unglück
lich und Torstensohn bedrohte Wien so nahe, daß der Herzog 
am Gcorgianum (24. April) dem Gymnasium anzeigcn ließ, 
den musikalischen Umzug nicht zu weit auszudehucn. Er 
wurde daher um 3 Uhr statt um 6 geschlossen. Der Auf- 
zug der Ritter, Albati ic. am folgenden Tage unterblieb, 
LucaS hielt zum Ersatz nur einen Auszug aus dem Audito
rium in den Schulhof und ließ daselbst die Schlacht bei 
Wahlstadt (0. April 1241) und den Tod Heinrichs 2. auf
führen. Die beiden jungen Grasen von Licgnitz, Augustus 
und Sigmund, waren gegenwärtig und eine solche Menge 
Zuschauer jedes Standes und Geschlechtes, wie nie im Gym
nasium gesehen worden. Zwischen den einzelnen Acten wur
de tin deutsches Drama cingcschobcn, welches ebenfalls ei
nen tragischen Äuögang hatte. Zum Laurentianum hielt 
Tobias Junge die Rede, Casurus las die Gesetze. Eine 
Klage der Zechen, daß unter den Necordanten viele Söhne 
wohlhabender Bürger wären, daß sie ohne Unterschied in 
alle Bürgerhäuser liefen und in der Weihnachtsnacht vielen 



Schule. 195
beschwerlich würden, wurde dahin beantwortet, das; die Bür- 
gcrsöhne aus wichtigen Ursachen nicht ausgeschlossen wer
den könnten, das; aber ein Katalog der bisher mit Musik 
beehrten Häuser angcfcrtigt und dcr Nachtgcsang zu Weih
nachten auf dcn Tag Stephan Vormittags 10 verlegt wer
den sollte. —

16-16 26. Sept. langte dcr zum Superintendent und 
Ncctor ernannte Gcorg Bechncr aus Frcistadt, Dr. lbo- 
»logiao und srühcr Pros, am Schönaichschcn Gymnasium 
zu Bcuthcn hier an; cingcführt wurde er erst dcn 12. und 
13. Dezember, er ist aber schon dcn 24. Dez. 1647 gestor
ben. Die Schülerzahl betrug 1647: 210, 1648:180. DaS 
(-mn'gmnum siel 1647 aus, weil wegen Ableben Karl Fried
richs, des letzten Fürsten aus dem Hause Podicbrad, bei Hofe 
Trauer war.

Von 1647 — 60 hat der älteste unter dcn Lehrern, Ma
gister Johann LucaS (dcr Sohn schreibt Lucä) das Rectorat 
verwaltet. Aus dieser Zeit sind nur mangelhafte Nachrich
ten vorhanden, Lucas hat in dcr Matrikcl fast nur die Na- 
mcn der Ncuaufgcnommencn und dic Beträge dcr Einnah
men am Gcorgianum ausgezeichnet. Die Zahl dcr Lehrer 
wurde wieder vermehrt; an Junges Stelle, welcher 1649 
Pfarrer zu Bankau wurde, trat David Camcrarius; seit 
1660 waren wieder acht Lehrer und fünf Klassen. In die
sem Jahre am Tage Laurcntii wurde Lucas in Anwesenheit 
Herzog Georgs und seiner Räthe als Ncctor eingcführt, dcr 
Supcrintcndcnt Johann Walter Bicrmann als Jnspector 
Gymnasii bestätigt. Ein Plan von Peter von Sebottcn- 
dorf, das Gymnasium in eine Nittcrakadcmie zu verwan
deln, ist nicht zur Ausführung gekommen. Lucas folgte dem 
Lectionsplanc des Laubanus, hielt regelmäßig die drei Rcde- 
actus im Januar, zu Ostern und am 10. August, übte die

1S'
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Schüler in Aufzügen, Comödirn, Schauspielen und Vorträ- 
gcn. Von Gestalt war er nicht groß, aber ziemlich stark, 
stets rothen Angesichts und gesund, hatte aber schon seit dem 
36. Jahre graues Haar. Er führte ein friedfertiges ehrba
res Leben, begann Morgens, schloß Abends seine Arbeit mit 
Gebet, besuchte sonntäglich den Gottesdienst; sein Gedächt
niß war so stark, daß er zwei Stundenlange Reden mc- 
morirte. Nach dem Zeugniß seines Sohnes hat er das Gym
nasium wieder in größere Aufnahme gebracht als es seit 
1623 gewesen; derselbe führt über dreißig polnische und lit- 
thauischc Adlige an, welche hier studirt haben und nachher 
zu hohen Ehren gekommen sind. Wegen Verschiedenheit der 
Konfessionen und Nationen unter den Schülern gab es stets 
viel Zankens und Diöputircns und zuweilen harte Schläge
reien. Das Lehrer-Collegium bestand ausser dem Rektor 
Lucas, 2) in M. Camerarius Pros, der Geschichte und Mo
ral, 3) Ludolph Bcucke aus Bernburg
(scit 1669 Leubscher); den beiden Cantorcn: 4) Gerhard in 
der Stadt- 3) Ente in der Schloßkirche; den CoUegcn: 6) 
Christoph Thilo, 7) Gönner, 8) Banke, Ockonomus.

Als Merkwürdigkeiten hat Lucas zum 13. Juli 1630 no- 
tirt, daß ein heftiger Sturm die Linde auf dem Schulhofc 
umgerissen habe und daß 1631 in der Christnacht die Schul- 
knaben, welche das <^»em sangen, von Hand
werkslehrlingen angegriffen und ihnen ihr Christbaum zerris
sen worden sei. Die Lehrlinge wurden mit Gefängniß be
straft.

Die fürstliche Familie. Als 1634 die drei erbbe
rechtigten Söhne Johann Christians die Theilung der Lande 
Vornahmen, ließ sich ein baldiges Erlöschen des Fürstenhau
ses kcincswegcs voraussehen. Alle drei Brüder waren ver- 
heirathet und noch in den besten Jahren, Georg 43, Ludwig
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38, Christian 36 Jahr alt. Allerdings waren von Georg 
und Christian nur Töchter vorhanden, ein Sohn von Lud
wig war gestorben, aber dem Alter der Ehegatten nach konnte 
ihnen noch zahlreiche Nachkommenschaft bestimmt sein.

Georg 3. war indeß glücklicher in Herstellung des zer
rütteten Wohlstandes und in Negierungsangelegenheiten als 
in der Familie. Seine erste Gemahlinn, SophieKatha- 
rina, Tochter Heinrich Wenzels von Oels, obwohl 10 Jahr 
älter als er (sie war 1601 geb., 1638 vermählt), hatte ihm 
1646 17. Dez. eine Tochter Dorothea Elisabeth geboren. 
Seit 1651 aber bis an ihr Lebensende war sie fast bestän
dig krank und mußte das Zimmer hüten, der Herzog als 
Oberlandeshauptmann hielt sich mehr in Breslau als in 
Brieg aus. Am 15. März 1659 Abends 8 Uhr erhielt er 
die Nachricht, daß das Ende seiner Gemahlinn hcrannahc; 
er jagte zu Pferde in 4 Stunden nach Brieg, fand sie matt 
und schwach, aber bei vollem Bewußtsein, im Verlangen 
nach ihrer Auflösung. Nachdem sie von Gemahl und Toch
ter Abschied genommen, entschlummerte sie den 21. März 
früh nach 8 Uhr. Der Herzog hatte sie nicht mehr verlas
sen und drückte ihr die Augen zu. Ihre feierliche Beisetzung 
erfolgte erst den 29. Okt. (im Sommer war der Herzog zur 
Huldigung Leopolds in Wien) in Anwesenheit vieler fürst
licher Personen und des sämmtlichen Adels des Fürsten- 
thums. Unter dem Geläute aller Glocken wurde die Leiche 
aus dem Schloß in die Pfarrkirche und von dort nach Ge
bet und Musik in die Schloßkirche gebracht. Da die Ver
storbene eifrig lutherisch gewesen, so hatte sie im letzten Wil
len festgesetzt, daß der Senior Letsch an der Pfarrkirche ihr 
die Leichenrede halten solle (aus Römer 8, 18). Die fürst
lichen Räthe Melchior Friedrich von Kanitz und Christian 
Scholtz hielten die Abdankungsreden, Lucaö im Gymnasium 
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eine Parentation. Der Herzog hatte Denkmünzen auf diesen 
Todesfall prägen lassen; dieselben zeigten auf einer Seite 
das Münsterberg-Oclsschc Wappen mit dein Helm und der 
Umschrift: 8o^>Inu llutlml-ina, Oncis.^, 8il«!8iuo lhiign.

auf der andern Seite um den Rand: l^vnul- 
tima o 8tir;><! Duo. Aloiwturl». Oi8n. vumit. 61-ll!. und 
in der Mitte: lX-n» unnu 1601 2. Sept., iVn^lu 1638 
22. Febr., cktüial» 1659 21. Mart. Alle Leidtragende so 
wie sämmtliche beim Begräbniß anwesende Schulkunden, 
fünfhundert an der Zahl, erhielten ihren Denkgrvschcn.

Bei diesem Begräbniß war die jüngste Schwester des 
Herzogs, Sophie Magdalcna, Wittwe des Herzogs Karl 
Friedrich von Oels noch persönlich zugegen. Sie war aber 
kaum nach ihrem Wittwcnsitz Vielguth zurückgekchrt, als die 
Nachricht von ihrer Krankheit und bald darauf von ihrem 
Ableben anlangte. Da sie als Neformirte im lutherischen 
Lande ohne Nachkommen starb, ließ Georg die Leiche nach 
Brieg bringen, empfing sie mit den Geistlichen, dem Gym
nasium, der Cantorci, Stadtrath und Bürgerschaft an der 
hohen Brücke hinter Ralhau und brächte sie unter dem Ge
läute der Glocken und der Trauermusik in die fürstliche 
Gruft.

Die ältere Schwester Sibylle Margarethe», verheirathete 
Gräfinn von Dönhof, war 1657 zu Danzig gestorben und 
in der dasigen Pfarrkirche zu St. Maria beerdigt worden.

Weil auch jetzt noch keine männliche Nachkommenschaft 
vorhanden war, so beschloß Georg, sobald die Trauerzcit 
vorüber war, eine neue Berbindung einzugehen. Der ihm 
befreundete Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
schlug ihm die Prinzessinn Maria Elisabeth Charlotte v. 
Pfalz Simmcrn vor, deren Mutter Eleonore, seit 1655 vcr- 
wittwet von Ludwig Philipp, Pfalzgraf zu Simmcrn, eine 
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Tochter Joachim Friedrichs aus dem Kurhause Branden
burg, eine Zeit lang in Kroffcn bei der vermittmeten Kur- 
fürstinn von Brandenburg lebte. Die Prinzessinn war in 
Sedan 1638 geboren, woselbst die Eltern des Krieges in 
Deutschland wegen Schutz gesucht hatten. Georg 3. setzte 
sich von ihrer Person und ihren Eigenschaften in Kenntniß 
und ließ im Frühjahr 1660 durch den Frecherm Melchior 
Friedrich von Kanitz um sie werben. Als er Zusage und 
Bildnis; erhalten, begab er sich selbst nach Kressen, um die 
Ehepactcn zu besprechen, der Simmerschc Geheimrath RomS- 
winkcl folgte ihm nach Brieg zur Ratifikation derselben. Um 
die Braut einzuholcn, wurde der Stiefbruder des HerzvgS 
August Graf von Liegnitz mit dem Freiherr;; von Kanitz, 
sechs Kavalieren und der Leibgarde zu Pferde sammt dem 
Brautwagcn und vielen andern Kutschen und Dienern ab- 
gesendet. Die Braut begab sich mit ihrer Mutter über 
Glogau zuerst nach Liegnitz. In Glogau schon wurde sie 
festlich begrüßt. Andreas Gryphius hatte zu ihrem Em
pfange zwei Lustspiele: das verliebte Gespenst, Gcsangspiel, 
und die geliebte Dornrose, Scherzspiel, das letzte in schlesi- 
scher Mundart gedichtet. Beide wurden am 10. Okt. 1660 
vor ihr aufgeführt.*) In Liegnitz bewillkommnete sie der

') Der Dichter läßt am Ende des Stückes die Braut durch Hymen 

anreden:
Glück zu, Du Licht der Pfalz, Du Sonne, 
Die Du Piastens Stamm aufgehst, 
und nun sich Phblms neigt, mit Wonne 
den hochgewünschten Lauf erhöhst.
Wie rauh und lang hat es gewittert!
Wie ward der Brieger Haus erschüttert!

Georg eröffne Herz und Schlösser! 
Fürst, ob dem Zeit und Nachwelt starrt. 
Schau Fürst, der Himmel meint es besser,
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Herzog Ludwig mit der Ritterschaft und bewirthete sie einige 
Tage aufs Festlichste. Die Schüler führten Charimunde 
oder der beneidete Liebessieg, von Stolle, vor ihr auf. Der 
Hosprediger Heinrich Schmcttau hielt ihr eine Glückwunsch- 
rede auf die Worte Hosea 6, 8 „aber eine ist meine Taube, 
meine Fromme." Ueber Breslau und Ohlau gelangte sie 
am 18. Oktober nach Brieg. Lucä hat in seiner Chronik 
ein genaues Programm der ihr zu Ehren veranstalteten Fei
erlichkeiten hinterlassen, er lebte damals als Schüler am 
Orte. Um Raum für die Empfangsfeierlichkeiten zu gewin
nen, wurde sie nicht auf gradem Wege zur Stadt geführt, 
sondern der Herzog ritt ihr mit der Ritterschaft in den Grü- 
ninger Grund entgegen, begrüßte sie, setzte sich zu ihr in den 
Wagen und hielt durch das Bricgischdorser Thor seinen Ein
zug. Eine Compagnie Reiter, aus den Bürgern v. Nimptsch 
gebildet, welches Weichbild ihr zum Wittwensitz verschrieben 
war, hatte im Grüninger Grunde ihrer gewartet und be
gleitete sie. Der Zug ging durch die Lange- und Milchgasse 
über den Markt und die Burggasse nach dem Schlosse; beide

Du hast »ach Angst den Trost erharrt, 
Gepaarte Götter dieser Erde», 
Wer kann euch vorgezogen werden?

Lebt ewig, lebt und wachst und blühet! 
Piqstcns Stgmmbamn sproß und grün', 
Bis sich die Ewigkeit bemühet 
Den Lauf der Zeile» cinjujichn 
und euch auf hbhern Thron erhebe- 
Plasten« Hans blüh', wachs und lebe!

Eher-
Charlotte leb, o leb!
Der milde Himmel geb, 
Wa« nur Geschlecht erheb, 
Und kröne die verliebten Sorgen 
Mit viel Charlotten und George»!



Zweite Vermählung.

Seiten der Straßen waren von den vier Compagnien der 
Bürgerschaft und einer Compagnie Strehlener Bürger mit 
fliegenden Fahnen und klingendem Spiel besetzt. Auf dem 
Markt vor der Hauptwache präsentirte die damalige Garni
son, zwei Compagnien Soldaten mit fliegenden Fahnen. Bei 
der Begrüßung im Grüninger Grunde war von den Wällen 
die erste Kanonensalve gegeben worden, bei der Einfahrt in 
das Stadtthor die zweite und die Trompeten und Pauken 
ertönten vom Rathsthurm. Im Schlosse stieg der Adel ab 
und ließ die Pferde hindurch über den Wall nach dem 
Odcrthorc bringen; der Herzog führte seine Braut, Gras 
Augustus die Mutter. Die Tochter Georgs, Prinzeß Doro
thea Elisabeth, damals 14 Jahr alt, von den Gästen und 
den Damen des Fürstenthums begleitet, ging den Ankom
menden die Stiegen hinab entgegen und unter der Begrü
ßung wurde die dritte Salve gegeben.

Nachdem die sämmtliche Reiterei und die Wagen durch 
den Schloßhof gezogen, marschirte die Bürgerschaft ebenfalls 
hindurch auf die große Bastion, wo sie zu Bcwillkommnung 
der Braut eine dreifache Musketensalve gab. Tags darauf 
den 19. Okt. 1660 erfolgte auf dem großen Kirchsaal Abends 
bei Fackelschein die Vermählungsfcier durch den Superinten
denten Johann Walter Biermann. Dreifache Salven aus 
dreizehn Kanonen verkündeten das freudige Ercigniß. Die 
zahlreichen Gäste wurden köstlich bewirthet, nach der Tafel 
folgten Tanz und Lustspiele. Während der Nacht wurde 
vor dem Brcslauer Thore dem Schlosse gegenüber ein Feu
erwerk von allerhand Figuren z. B. eines befestigten Kastells 
abgebrannt, die Namen der Braut und des Bräutigams 
flammten in zierlichen Zügen, Raketen und Leuchtkugeln stie
gen auf, die Feuermörser und Kanonen donnerten, die Trom
peten schmetterten, so lange das Feuerwerk währte, d. h. fast
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bis zum Morgen. — Vor dem Schloß am Stacket war ein 
Glückstopf mit Raritäten und Silbergeschirren aufgerichtet 
unter Aufsicht zweier Commifsare aus dem Stadtrath; jeder 
kostbare Gewinn, der oft armen Dienstboten zusiel, wurde 
mit Lrompecenklang verkündet. Im großen Bollwerk beim 
Breslauer Thor stand ein zierlicher Schränk (Einfriedung) 
und Iudicirhaus zu dcn Ningrcnnen und Nitterspiclcn. Die 
fürstlichen Personen nahmen zwar nicht selbst Theil, setzten 
aber große Kleinodien und Pokale zu Preisen und sahen 
dem Aufzuge aus dem Schlosse und dem Nennen selbst zu. 
Die eingeladenen Gäste wurden theils auf dem Schlosse, 
theils auf der Schule und im Nathhause gcspciset; der 
Stadtrath überreichte der neuen Fürstinn 160 Dukaten. Die 
Mutter dcr Braut unterzeichnete am 22. Nov. die Ehcpac- 
ten, wodurch ihre Tochter auf Nimptsch und das Tcichamt 
verleibdingt wurde und begab sich dann nach Hause.

Abcr die Hoffnung, aus dieser Ehe männliche Nachkom
menschaft erblühen zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Die 
Fürstinn wurde im Herbst 1662 von einem starken Husten 
befallen, welcher im Frühling 1663 verstärkt wicderkchrte. 
Vergebens hatte sie sich des Landccker Brunnens bedient, 
die Schwindsucht begann sich bei ihr auszubildcn. Auch die 
Kunst der Aerzte zu Brcslau, wohin sie sich bcgab. ver
mochte nichts dagegen. Georg, welcher schon 1660 II. Aug. 
die kaiserliche Zusicherung erhalten hatte, daß dcr Tochter 
im Fall des Mangels an männlichen Erben dcr HmuUi-u«!- 
til* dcr drei Fürstenthümcr auf Lebenszeit bleiben sollte, be
gab sich 1662 (30. März bis 26. Mai) nach Wien, um, 
wie Lucä und Glawnig angeben, dcr einzigen Tochter das 
Fürstcnthum zu erhalten und es in ein Wcibcrlehn zu ver
wandeln. Auch habe er günstige Aussichten und das Ver
sprechen dazu erlangt. Wie viel von dieser Nachricht be-
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gründet ist, bleibt dahin gestellt; zu Stande ist der Plan 
nicht gekommen und sicher konnte weder dem Kaiserhause 
an Ausdehnung des Erbrechtes auf die Tochter etwas gele
gen sein, noch würde der jüngste Bruder Christian, welchem 
seit 1661 ein Sohn geboren worden war, die Beeinträch
tigung desselben geduldet haben.

Um Georgs einzige Tochter, Dorothea Elisabeth, 
warb gegen Ausgang des Jahres 1662 der Fürst Heinrich 
von Nassau Dillenburg, welcher damals am Wiener Hofe 
lebte. Er kam 1663 selbst nach Brieg mit dem böhmischen 
Herren Nosinus, welcher die Werbung gethan hatte und 
seinem Rathe Ruhmann, gewann die Zuneigung der Prin
zessinn und ließ die Ehcpactcn entwerfen 15. Mai 1663. 
Dorothea Elisabeth war 17 Jahr alt, durch Schönheit, Got
tesfurcht und fürstliche Eigenschaften ausgezeichnet. Sie er
hielt 10,600 th. väterliches, 6000 th. mütterliches Heiraths- 
gut außer Schmuck, Silberwcrk, Kleider, entsagte ihren Erb- 
ansprüchen, ausgenommen auf den Fall des völligen Aus
sterbens des Hauses. Die Vermählung fand Anfang 1664 
zu Brieg Statt und wurde in zahlreicher Gäste Gegenwart 
mit Tänzen, Auszüge», Schauspielen, Feuerwerken gefeiert. 
Schaumünzen mit dem Bildniß und Namensumschrift der 
Braut und des Bräutigams wurden dabei »ertheilt. Bei 
ihrer Abreise 15. März 1664 wurden sie vom Vater bis 
hinter Liegnitz begleitet. An dem Orte zwischen Waldau 
und Fellcndorf, wo er von ihr Abschied nahm, wurde eine 
steinerne Pyramide gesetzt, deren lateinische Inschrift dem 
Wanderer den traurigen Abschied des Vaters von seinem 
einzigen Kinde verkündigte. Die Gegend erhielt seitdem 
den Namen des Thränenthalcs.

Die Todesfälle in der Familie häuften sich. Schon am 
Ende des vorigen Jahres 24. Nov. 1663 war der zweite 
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Bruder Ludwig von Liegnitz gestorben und Georg hatte, 
als er seine Kinder begleitete, am 12. März 1664 der Be
stattung desselben beigewohnt. Die beiden Brüder zu Brieg 
und Ohlau, Georg und Christian, hatten nun das Liegnitz- 
sche Fürstenthum zu theilen, aber die Beendigung dieses Ge
schäfts hat weder Georg noch seine Gemahlinn erlebt. Diese 
war von Breslau nach Brieg zurückgekehrt und verschied dort, 
25 Jahr alt, am 20. Mai 1664 nach einer langwierigen 
Krankheit. Sie wird als ein Muster von Züchtigkeit und 
Leutseligkeit gerühmt, die sich immer bald zu bezwingen 
wußte, wenn in Folge der Kränklichkeit die Heftigkeit sie 
übermannte. Sie entschuldigte die Fehler der Untergebenen 
mit den Worten: wir sind ja alle Menschen. Eines beküm
merte sie vorzüglich, daß sie ihren Gemahl nicht mit Kin
dern erfreuen sollte. Georg machte den 21. Mai den To
desfall bekannt, ordnete an, daß auf dem Lande wie in den 
Städten alle Musik, Tanz und Saitenspiel aufhören, dage
gen sechs Wochen hindurch alle Tage Morgens um neun 
Uhr eine ganze Stunde geläutet werden und jeder statt des 
üppigen Weltwesens sich eines nüchternen ehrbaren Lebens 
befleißigen solle. Auch auf diesen Todesfall wurde eine 
Denkmünze geschlagen.

Den Herzog hat man seitdem nicht mehr heiter gesehen, 
er überlebte seine Gemahlinn nur acht Wochen. In seiner 
Bibel hatte er den Wunsch, ihr bald nachzufolgcn, einge- 
zeichnet. Er fühlte sich unwohl und begab sich den 17. 
Juni nach dem Teichamte, wo das Uebel als Gelbsucht hcr- 
vortrat. Er kehrte daher schon den 22. nach Brieg zurück. 
Noch ging er umher und besorgte die Geschäfte. Er erzählte 
dem Superintendent Bicrmann, was sich zwischen ihm und 
seiner Gemahlinn in Breslau zugetragcn, als er um Mit
ternacht zu der schwerkranken gekommen. Sie hätte sich 
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von ihm das Versprechen geben lassen, mit ihr zu sterben 
und er habe erwiedert, er sei bereit, wenn es Gottes Wille 
sei. Seine Krankheit verschlimmerte sich, er mußte das Bett 
hüten und brächte die Zeit mit Andachtsübungen und Unter
haltungen mit dem Superintendent Birrmann zu. Den II. 
Juli dictirte und unterzeichnete er ein AbschiedSschreiben an 
den Kaiser, den 12. besorgte er zum letzten Mal Regierungs
geschäfte. Schwäche und Mattigkeit nahmen überhand, am 
14. Juli versicherte er auf Biermanns Anfrage, daß er nichts 
mehr in dieser Welt zu bestellen hätte, seine Gedanken stän
den nach dem Himmel; seiner Tochter befahl er den väter
lichen Segen mitzutheilcn. Dann ließ er auf Biermanns 
Ersuchen die Anverwandten und Diener eintreten. Herzog 
Christian, welcher am Orte war, Graf Augustus und die 
Räthe und Diener erschienen um zehn Uhr Morgens, Georg 
segnete jeden einzeln und ließ dann auch seine Nichte, das 
Fräulein von Dvnhof und die Hofdamen vor sich. Bei die
sen rührenden Abschiedcn blieb der Herzog allein unbewegt. 
Er ließ ihnen wünschen, so er nicht länger aus Erden blei
ben solle, möchte er sie alle einst im Himmel Wiedersehen 
und antrcffcn und nach einem kurzen Gebet, welches er 
nachsprach, wünschte er zu ruhen. Die Anwesenden ent
fernten sich; nur der Superintendent, der Hofmarschall, der 
Leibarzt und einige Diener blieben. Der Kranke forderte 
noch einmal zu trinken, faßte das Glas mit beiden Händen, 
wandle sich dann zur Linken und verschied unter den Ge
beten des Superintendenten bei den Worten „Heute wirst 
Du mit mir im Paradiese sein" kurz vor zwölf Uhr. Er 
war 53 Jahr 10 Monate alt.

Da das Fürstenthum ein Mannslehn war, so fiel es wie 
das Licgnitzische an den jüngsten noch übrigen Bruder Chri
stian. Die Allodien und Mobilicn dagegen erbte die einzige
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Tochter Georgs die Fürstinn von Nassau Dillenburg. DaS 
Amt Pn'cborn hatte Georg in seinem Testamente dem Stief
bruder Augustus vermacht. Da bei der Theilung 1634 das 
Amt Prieborn an Christian gefallen war, so muß man an- 
nehmcn, daß es nach Ludwigs Tode 1663, als das Lieg- 
nitzische für Christian bestimmt wurde, schon an Georg übcr- 
wiesen worden war, so daß er darüber disponiern konnte. 
Dorothea Elisabeth eilte auf die Nachricht von dem Todes
fall nach Schlesien zurück, um dem Leichenbegängnis! des 
Vaters beizuwohnen und die Erbschaft in Empfang zu neh
men.

Auch die Herzoginn war noch nicht begraben; beide Lei
chen wurden in der Silberkammcr von Edelleuten und Tra
banten (nach Lucä) oder von Bürgern (nach dem Diarium) 
bewacht. Die Bestattung der Herzoginn fand am 7. Octo- 
ber, die des HerzogS am 8. Statt. Kaiserliche und fürstliche 
Abgesandte waren zugegen, die Mutter der Verstorbenen 
wurde durch Graf Augustus vertreten, der Bruder Ludwig 
Heinrich durch den Pfalz-Simmcrschen Hofmeister Ludwig 
Philipp von Damm. Biermann hielt in der Schloßkirche 
die Leichenrede auf Römer 8, 28 „Denen, die Gott lieben, 
müssen alle Dinge zum Besten dienen." Christoph von 
Frankenbcrg auf Naschkowitz sprach die Abdankung. — Am 
folgenden Tage wurde Georgs Leiche aus der Silberkammer 
in die Pfarrkirche und zurück in die Schloßkirche gebracht. 
Unter der Traucrmusik wurde der Sarg entkleidet, Fürstcn- 
hut und Degen auf den Altar gelegt, Bicrmann hielt die 
Rede über Apokalypse I, 6 „wer überwindet, der soll mit 
weißen Kleidern angethan werden," nach deren Beendigung 
der Sarg in die Gruft gelassen, Fahne, Schild, Wappen im 
Chor befestigt wurden. Die Abdankung für die fürstlichen 
Personen hielt der Hofmarschall von Kanib im Kirchsaal, 
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für den Adel der Kammcrjunker Ernst Sigmund von Posa- 
dowsky im Schloßhofe. Am 9. Oktober früh um 9 wurde 
die gewöhnliche Parentation für die Priestcrschaft und Ge
lehrten im Gymnasium durch den Rector Lucas gehalten.

Der Charakter Georgs wird von Bicrmann leider nur 
in allgemeinen Ausdrücken gelobt, er rühmt seine Treue als 
Familienvater, Regent und Oberlandcshauptmann. Seine 
Frömmigkeit zeigte er durch öftere Hausandachten; den öf
fentlichen Gottesdienst versäumte er ohne dringende Ursache 
nie, auf Reisen stimmte er oft Morgcnlicdcr an. Zutritt 
wurde jedermann gewährt, abschlägliche Antwort zu geben 
wurde ihm schwer. Neue Gewohnheiten aber führte er nicht 
ein, sondern gab ihnen nur gezwungen nach. Als sein Bru
der Christian in Ohlau 1661 den ersten Geburtstag des 
Prinzen Georg Wilhelm durch ein Bankett und Ningclren- 
nen feierte und etliche neue Edelleute sich eindrängcn wollten, 
verweigerte Georg seine Theilnahme, bis sie wegblicbcn. 
Dieß ist das einzige Beispiel strenger Etikette am hiesigen 
Hose. Sämmtliche drei Brüder waren Mitglieder der frucht
bringenden Gesellschaft oder des Palmenordens, gestiftet zu 
Weimar 1617. Georg war am 26. Jan. 1649 zu Brieg 
in einer zahlreichen Gesellschaft, worunter neun Mitglieder 
des Ordens sich befanden, ausgenommen worden. „Es seien 
dabei, lautet der Bericht, die vorgeschricbcncu Formen, das 
Obenansitzcn, das Sitzrecht, das zugleich Ansitzen der Gläser so
bald die Trompeten erschallen, beobachtet worden und es 
habe an nichts als an dem Oclbcrgcr gefehlt, welches Ge
brechen mit sehr schönen, niedrigen geschnittenen Gläsern er
setzt worden sei." Georgs Symbol war das Kraut rothe Och
senzunge mit den Worten: tobtet die Schlangen, sein Bei
name der Unfehlbare. Ludwig war 1648 in den Orden 
getreten und hatte zum Symbol die Nöthe mit ihrer Wur
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zel und der Inschrift: innerliche Wunden, sein Beiname war 
der Heilsame.

Dieser zweite Bruder Ludwig hatte seit 1654 das Für- 
stenthum Liegnitz besessen. Er war ein Freund militärischer 
Uebungen und mechanischer Künste, hatte auf dem Schloß
wall ein Laboratorium und veranstaltete oft Feuerwerke und 
Kanonaden oder schoß des Abends bei Fackelschein aus dem 
großen Saal mit seinen Edelleuten nach der Scheibe. Diese 
Liebhaberei wurde indeß 1655 auch dem Lande nützlich. Denn bei 
den Werbungen und Einquartierungen wegen des polnischen 
Krieges schaffte er durch gute Freundschaft und gastfreie Btwir- 
thung der Oberofficiere seinem Lande Erleichterung. Seine 
Neigung zu Vergnügungen nahm mit den Jahren zu, 1662 
stürzte er in einem Nennen zu Güstrow bei seinem Schwa
ger mit dem Pferde.*) Nach seinem Tode den 24. Novbr. 
1663 bezog seine Wittwe ihren Wittwensitz Parchwitz, starb 
aber auch schon 1665. Sämmtliche drei Fürstenthümcr sie
len daher an den jüngsten Bruder Christian.

Christian II. 1664 — 72.
Christian hatte mit den ältern Brüdern nicht gleiche 

Erziehung genossen. Er folgte mit 6 Jahren dem Va
ter nach Preußen, während die beiden älteren Brüder

') Unter seinen Räthen ist der Dichter Friedrich Logau unsterb
lich geworden durch die Freimüthigkeit seiner Sinngedichte, 
in welche er seine Wetterführungen kleidete. Es sind nicht 
sorgsam ausgearbcitcte und gefeilte Schöpfungen, dazu ließ ihm 
sein mit Geschäften überladenes Amt keine Seit, sondern hinge- 
worfcnc Gedanken, Witzfnnken, Stoßseufzer, welche die Zeiter
eignisse oder seine Erlebnisse ihm auüpreßten- Ob es der Lieg- 
niher Hof war, welcher ihm so reichliche Gelegenheit zu An
griffen auf das verkehrte Hofwcsen bot? Auch er wurde t6<8 
Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft; Beiname: der 
Verkleinernde; Symbol: Milzkraut; Inschrift: die geschwollene 

Milz.
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Frankreich und England durchreiseten. Damit aber auch 
seine Ausbildung nicht aus die Sitte des väterlichen Hau
ses beschränkt wäre, schickte ihn der Vater zum Fürsten Ja- 
nusch von Nadzivil, früheren Brandenburgischen Statthal
ter in Preußen und Oberstallmcister von Litlhaucn nach 
Bierza, wo er mit dem Sohne desselben, Bvguslaus, zu
gleich unterrichtet wurde. Hier machte er (1633 37) die
Bekanntschaft vieler angesehener Polen, lernte ihre Sprache, 
gewann ihre Achtung. 1637 bci dem Begräbniß der Prin
zeß Anna war er wieder in Thorn und 1638 16. Dczbr. 
kam er aus Ostcrode in Brieg an. Noch einmal rcisete er 
mit Ludwig zusammen 1639 16. Dez. nach Ostcrode, um 
dcn letzten Willen des Vaters zu vernehmen und kam im 
Frühjahr 1640 mit der Leiche desselben zurück. Dic gemein
schaftliche Regierung dcr drei Brüder dauerte von 1640 
34, während welcher sie zusammen im Briegcr Schlosse 
wohnten, dessen Zimmer sie getheilt hatten. Ein seltenes 
Beispiel brüderlicher Eintracht in diesem Hause! Als im 
Friedcnsjahr 1648 die beiden jüngern Brüder sich vermähl
ten, zog Georg 3. nach Ohlau. Christians Auserwählte war 
Luise, die Tochter Johann Casimirs von Anhalt Dessau, 
mit welcher cr 14. Nov. 1648 zu Dessau seine Vermählung 
feierte. In Bricg wurde er von Adel und Bürgerschaft fest
lich empfangen und residirte im Schlosse. Unter seinen Rä
then werden genannt Niklas von Rohr, Johann Spanner 
ein Nechtsgclchrtcr und Cyprian Jonas von Lilgenau auf 
Eulendorf, sein Hofmarschall. Bei dcr Theilung 1634 er
hielt cr den Wvhlauschen Antheil mit dem Weichbild Ohlau 
und schlug seitdem seine Residenz in Ohlau auf.

Christian war von Natur eines stillen, schweigsamen Tem
peraments, liebte die Einsamkeit, und gehörte zu den Men
schen, welche sich von unsichtbaren Mächten verfolgt glau- 

Die Plasten zum Brlkgc. 3. Bd. 14 
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bcn. Seine Gefangcnnehmung durch die Schweden 1648 ist 
schon erwähnt. Seine liebste Unterhaltung war die Jagd, 
aber auch bei der Befriedigung dieser Neigung war er aus
gesuchten Unglücksfällen ausgesetzt. Nach seiner Vermäh
lung war (bei Henel 1633) einmal sein Schwager Johann 
Georg von Dessau bei ihm zum Besuch und indem sie nach 
Leubusch auf die Jagd ritten, gericthcn sie hinter Michel- 
witz an eine der tiefen Lachen, welche von ausgetretenem 
Oberwasser gebildet werden. Johann Georg wollte durch
setzen, aber, um die Tiefe zu erforschen, ritt der Kammer- 
junker voran, blieb mit dem Pferde stecken und sank unter. 
Ein zweiter Kammcrjunker wollte ihm helfen und blieb eben
falls sammt dem Pferde unter dem Wasser. Der Knecht 
desselben setzte nach, um seinen Herrn zu retten und war 
der dritte, welcher umkam. Das Unglück geschah im An
gesicht der beiden jungen Fürsten, welche nicht zu helfen ver
mochten. Die herausgeholtcn Leichen wurden aus dem 
Schloßkirchhos in ein gemeinschaftliches Grab gelegt, und 
der ganze Hof gab ihnen das Grabgeleit. — Kurz vorher 
war Christian selbst im Ritschner Walde auf der Hirschjagd 
in Lebensgefahr gerathen. Es war vor Sonnenaufgang; 
ein Jäger schoß ihn in den rechten Fuß, daß er mehr todt 
als lebendig in die Stadt gebracht wurde. Der Jäger hatte 
im Dunkeln geglaubt, einen Hirsch vor sich zu haben; da 
keine Ursache vorhanden war, bösen Willen bei ihm voraus- 
zusctzcn, so erhielt er seine Freiheit. Der Herzog wurde 
durch geschickte Behandlung vollkommen geheilt. — Später 
1668 verbreitete ein französischer Jäger, den er nicht anstel
len wollte, allerhand Berlä'umdungen gegen ihn, ja drohte 
ihm mit Gift und Kugeln. Christian verurtheilte ihn zu 
lebenslänglichem Gefängniß, ließ ihn aber auf Fürbitte an- 
S«sehenrr Personen durch einige Reiter seiner Leibgarde nach
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Danzig bringen und von da nach Frankreich zurückschickcn.

Christian zu Ohlau 1654 — 64. Nach der Thei
lung rcsidirtc er zu Ohlau, was zum Fürstcnthum Wohlau 
geschlagen worden war, der Kaiser bewilligte diesem für 
Christian gebildeten Fürstenthume Wohlau dieselben Rechte 
auf den Stä'ndelandtagen wie Liegnitz und Brieg und Christian 
ernannte zu seinem Landeshauptmann Gabriel von Hund; 
sein Kammerdircctor wurde Gottfried von Engclhardt. Um 
sein eigenes Kirchcnregiment zu haben, setzte er der Woh- 
lauschen Geistlichkeit, welche früher unter dem Licgnitzischcn 
Superintendenten gestanden, den Senior zu Hcrrnstadt Fried
rich Schulz als Superintendent vor und nach dessen Tode 
1658 bericf er den Diakonus an der Briegischen Pfarrkirche 
Bartholomäus Schleicher zum Superintendent nach Ohlau, 
Christoph Nausendorf zum ersten Senior im Wohlauschen. 
Erst bei Schleichers Tode 1667 wurde das Ohlausche Con- 
sistorium wieder mit dem Briegischen vereinigt. Die Schloß
kirche zu Ohlau, welche seit 1618 nicht benutzt worden war, 
hat er wieder zum Gottesdienste eingerichtet, die polnische 
Kirche von neuem erbaut 1663.

Das Schloß zu Ohlau wurde von ihm erweitert und 
verschönert. Er baute die Stadtscitc mit offenen Altanen 
nach italienischer Art und legte einen Spcisesaal in der gan-

Breite des neuen Flügels an, nach der Hofseite zwei 
breite gewölbte Gallcricen übereinander. Die Treppen wa- 
"n von Prieborncr Marmor. In einem der Säle waren 
der Herzog mit seiner Gemahlinn und vielen andern fürst
lichen Personen in Lebensgröße aus weißem Marmor aber 
mit ihren natürlichen Farben dargcstellt. Bei der Furcht 
vor einem Türkenanfall 1663 nahm er auch die Befesti
gung des Schlosses mit Schanze, Wallgraben, Bastion wie
der auf, zu welcher der schwedische Oberst Gunni den Grund 

14'
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gelegt hatte. Schluß und Weichbild waren seiner Gemah
linn zum Wittwcnsitz bestimmt 1638 20. Feb. (Böhme Ab- 
stattung der H. Luise 87.)

Sein Aufenthalt zu Ohlau siel in die Zeit des Schwe
disch-Polnischen Krieges (1653 - 60) und eine Menge 
fluchtiger durch den Krieg vertriebener Unterthanen aus Po
len und Oberschlesicn suchten bei ihm Zuflucht. Er setzte 
mit ihnen seine Acinter und Landwirthschaft in bessern Stand. 
Besonders waren eö die Ncformirtcn in Lissa, welche bei 
Zerstörung der Stadt durch die Polen hier Ausnahme fan
den. Einen ihrer Prediger, Johann Dares, stellte Christian 
als zweiten Hofprcdigcr an.

Christian war der einzige unter den drei Brüdern, aus 
dessen Ehe ein männlicher Nachkommen erblühte. Seinem 
Bruder Ludwig war zwar 1651 ein Sohn Christian Albert 
geboren worden, aber schon 1652 gestorben. Von Christians 
vier Kindern blieben zwei am Leben, eine Tochter, Charlotte 
geb. 1652 und ein Sohn Georg Wilhelm geb. 1660 20. 
Sept. Die beiden andern, Luise geb. 1657 (und von der 
Königin von Polen, welche 1656 in Obcr-Glogau sich aus- 
hiclt, durch Stellvertretung aus der Taufe gehoben) starb 
1660 und Christian Ludwig geb. 1664 starb bald nach der 
Geburt.

Christian in Brieg 1665 -- 72.
Auswärtige Verhältnisse. In den acht Jahren 

seiner Regierung über sämmtliche drei Fürstenthümcr blieb 
der Friede ringsum ungestört. Mit den Türken wurde 
1664 ein zwanzigjähriger Friede geschlossen, am 27. Dczb. 
in Schlesien das Fricdcnsfcst gefeiert. — Oppcln und Ra 
tibor, seit 1645 der polnischen Königssamilie auf fünfzig 
Jahre verpfändet, wurden für die 1656 geleistete Kricgs- 
lülfc an Oesterreich zurückgegcbcn. Johann Kasimir von 
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Polen legte 1608 auf Frankreichs Veranlaffung die Krone 
nieder und degab sich nach Frankreich zur Ruhe. Er ging 
mit seinen, Gefolge durch Brieg und hielt sich einige Zeit 
in Brcslau auf. Frankreich hätte die polnische Krone gern 
dem Prinz verschafft, die beiden deutschen Thronbe
werber waren die Herzöge von Neuburg und Karl v. Loth
ringen, auch Christina, die frühere Königin von Schweden, 
hatte sich beworben. Lucä sagt, daß ein Theil der Polen 
auf den Herzog Christian von Brieg als Sproß der Pla
sten gedacht habe, aber Pusendvrf, welcher die Bewerber auf- 
zählt, erwähnt seiner nicht. Auch würde dazu ein Confcs- 
sionswcchscl gehört haben und Christian war mit Eifer der 
rcformirtcn Consession zugcthan. Einer der Bewerber, Karl 
von Lothringen, war um diese Zeit auf etliche Tage zum 
Besuche in Brieg und wurde von Christian festlich bcwir 
thet. Dabei muß von den Hoflcutcn irgend ein Versehen 
gemacht worden sein; worin es bestanden, giebt Lucä (1607) 
nicht an, aber Christian, welcher sonst sehr sanftmüthig war, 
geriet!) in großen Zorn und verfügte strenge Strafen. Uebri 
gens erreichte keiner der auswärtigen Bewerber um die pol
nische Krone seinen Zweck, sondern den 10. Juni 1660 wurde 
Fürst Michael Wisniowiccki ein gcborncr Pole gewählt, der 
sich 1670 mit einer Schwester des Kaisers Leopold ver
mählte. Auch in Oesterreich war damals auf männliche 
Nachkommenschaft so wenig Hoffnung, daß der Minister 
Lobkowitz 1672 heimlich mit Frankreich und Baiern unter 
handelte, um sich bci einem Heimfall Oestreichs an Baiern 
ein oder das andere schlesischc Fürstcnthum zu sichern (Pu 
fendorf X«, 616 Leben Fr. Wilh.)

Die Kriege in West-Europa zwischen England u. Hol
land, dcr Angriff Frankreichs auf Belgien 1668, später 1672 
auf Holland beunruhigten Schlesien nicht, so wenig wie die 
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Verschwörung ungrischer Magnaten 167«. Die kaiserliche 
Besatzung in Brieg, noch aus zwei Compagnien bestehend, 
wurde im Oktober 1668 abgedankt, jeder Soldat erhielt 4 
Gulden auf den Weg.

Das Herzogthu m. Als durch Georgs Tod das Hcr- 
zogthlnn an Christian siel, legten sowohl der Graf August 
von der Licgnitz die Landeshauptmannschaft, als der Frei
herr Melchior Friedrich von Kanitz das Marschallamt nieder. 
Christian setzte den Wvhlauschen Landeshauptmann Will). 
Wenzel von Lilgenau auch über das Bricgische und iibcrtrug 
ihm überdieß die Kammerdirection, die Ohlauschen Räthe 
zog er zur Briegischcn Kanzlci. Im Licgnitzischen Fürsten- 
thum bestätigte er David von Schwcinitz auf Scifersdorf 
(1637 -- 66) in der Landes Hauptmann schüft, nach dessen 
Ableben Johann von Schweinichcn auf Mertschütz folgte. 
Christian erhielt die Bclchnung durch den Kaiser 1664 den 
23. August und hielt 1666 den 12. Sept. in Brieg seinen 
Einzug, woselbst er nun Hof hielt. Die Licgnitzische Ncnt» 
kammer kam seitdem unter die Bricgische, wobei es bis 
1676 geblieben ist.

Besonders war eS Lilgenau zu Haltauf, Besitzer von 
Prauß, Nankwitz, Gvlsche, Gurke, Plottwitz, Nudclsdvrf, 
Johnsdorf, Oyas, Hünern, Ncudorf, welcher das Vertrauen 
des HcrzogS genoß. Er war Landeshauptmann von Brieg 
und Wohlan, Kammcrdirektvr und Obcrhofmarschall und re
gierte (nach Lucä) im Einvcrständniß mit der Herzoginn mehr 
als der Herzog selbst. Von einer Gesandschaft nach Wien 
1666 brächte er den Frciherrntitel mit zurück, aber 1670 
siel er in Ungnade, weil er, wie Glawnig angicbt, in Wien 
auf fürstliche Kosten einen zu großen Aufwand gemacht. Es 
gab unter den Räthen stets Parteiuugcn und seine Feinde 
hatten dem Herzoge üble Begriffe von ihm beizubringen ge
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wußt. Wegen seiner hypochondrischen Launen nahm dieser 
aber selten wieder zu Gnaden an, wer sich einmal seinen 
Unwillen zugezogen hatte. Die Landeshauptmannschast in 
Brieg mit der Kammerdirektion erhielt (1671 14. Oktbr.) 
Hans Adam von Posadowski auf Hönigern, im Wohlau- 
schen Siegmund Ernst von Nostitz auf Ransern. Hofmar
schall war Friedrich Günther Freiherr v. Wollzogen, Haus
hofmeister Johann Jakob im Hof, Stallmeister Friedrich v. 
Nimptsch, Forstmeister zu Brieg Johann Kaspar v. Döb- 
ner, zu Ohlau Jonas von Lilgcnau.

Bon der weltlichen Regierungsthätigkeit 
des Fürsten ist nur Weniges überliefert. 1667 bestimmte 
er in Strchlen, daß die Wittwen des Bürgermeisters und 
der Nathleute noch ein Jahr nach dem Tode ihrer Männer 
ihre Besoldung und Deputat, die Accidenzcn auf ein hal
bes Jahr und Steuerfreiheit auf zwei Jahr haben sollten. 
1667 30. April erließ er wegen überhandnehmenden Bct- 
tclns und Herumlanfens des armen Volkes eine Verord
nung, daß in jedem Dorfe am Eingänge taugliche Wächter 
ausgestellt werden, den reisenden Bettlern Geld oder Brot 
darrcichcn, sie aber zur Weiterreise anhalten und das Her- 
umgchen und Betteln im Dorfe ihnen untersagen sollten. 
Vom folgenden Jahr 1668 26. Nov. ist ein Befehl, die 
Wege in fahrbaren Zustand zu setzen, welche besonders jen
seits der Oder so schlecht wären, daß bei Nachtzeit gar nicht 
fortzukommcn sei. — Zu derselben Zeit war viel polnisches 
Geld von schlechtem Werthe in Schlesien verbreitet u. wurde 
verboten oder im Werthe herabgesetzt. Der Herzog münzte 
selbst stark, besonders Sechskrcuzcrstücke, wovon 12 auf ei
nen schlesischc», 13 auf einen Neichsthaler gingen. Auch 
Reichsthaler von gutein Schrot und Korn hat er 1666 u. 
1671 geprägt. Sie führen auf der einen Seite sein Brust, 
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bild mit der Umschrift tUii'wli.»»«« I). <>. »»!< 8U«!^il><' 
auf der andern den schlesischen Adler, über 

welchem der Fürstenhut und am Rande Itiogou!,!«, Wol,- 
lavii ««is. Zur Münze war ein Haus zwischen dem An» 
tonicrhofe und der Badcrei gebaut worden. Die Münzbc- 
dicnten Christian Pfahlcr und der Controllcur beschuldigten 
sich gegenseitig des Unterschleiscs, der Controllcur wurde ab- 
gesctzt, aber der Schaden siel auf den Herzog. Die Aufsicht 
über das Münzwescn erhielt Wardeincr.

Justiz. 1670 erliest der Kaiser eine Verordnung, dast 
in schweren Kriminalfällen niemand, dem die Obcrgcrichte 
zustande», die Kriminalbclehrungcn von den Universitäten 
und Schöppcnstühlcn, sondern von der Appcllationskammer 
zti Prag einholcn sollte. Da den kaiserlichen Fürstcnthü- 
mern die Appellationen nach Magdeburg schon seit 1647 
untersagt waren, so konnte das Verbot nur auf die Fürsten 
gehen, welche die Obcrgcrichte verwalteten. — Wie eifrig 
Christian sich die Justiz angelegen sein ließ, bezeugt Lohen- 
stein in der Lobschrift auf Georg Wilhelm, indem er sagt, 
daß er ihn selbst bis um Mitternacht auf dem Nichterstuhle 
habe sitzen sehen.

Wchrhaftigkeit der Bürgerschaft. Die Schieß
übungen der Bürgerschaft waren von Georg 2. 1674 ein- 
gcsührt, von Joachim Friedrich hatte die Schützenbrüderschast 
1608 ein erweitertes Privilegium erhalten. Christian ließ 
wegen cingcschlichcncr Unordnungen das Privilegium 1666 
6. Juni erneuern und setzte fest, daß die Schießübungen 
jährlich au Ostcrdicnstag ihren Anfang nehmen und wöchent
lich bis auf den Montag nach Martini fortgesetzt werden 
sollten, immer unter Aufsicht einer Nathspcrson. Das jähr
liche Königschiesien sollte am 3. Psingsttage Stattsinden u. 



Kirche. ri7

an diesem Tage zwei Bürgercompagnien mit fliegenden Fah
nen und klingendem Spiele die Schützen begleiten.

Kirchenwesen. Weit mehr wurde Christians Thä» 
thigkeit durch dic kirchlichen Angelegenheiten in Anspruch ge
nommen. In Liegnitz fand cr bci seinem Regierungsantritt 
dcn Hofprediger Heinrich Schmcttau aus Brieg vor, wel
chen Herzog Ludwig 1663 zum Administrator der Supcr- 
intcndentur ernannt hatte. Derselbe war zugleich Rath im 
Consistorium, dessen Syndikus ein resormirtcr Jurist, der 
Rathsältcstc Gcorg Wittich war, alle übrigen Beisitzer wa
ren Lutheraner. Sogleich als Schmcttau dcr lutherischen 
Geistlichkeit als Administrator dcr Supcrintendentur vorgestcllt 
wurde, hatte dcr Dechant zu Hainau, Gcorg Rost, in Ge
genwart aller drei Herzöge die Einwendung gemacht, daß 
die Ernennung unstatthaft sei, weil zwischen Lutheranern u. 
Neformirtcn ein fundamentaler Glaubcnsunterschied obwalte. 
Einer dcr herzöglichcn Räthe glaubte ihn durch die Folge
rung cinschüchtern zu können, da jeder, welcher im Glau- 
benSgrundc irre, in Verdammnis; sei, so spreche cr durch 
seine Behauptung allen Neformirtcn, also auch dcn 3 Her
zögen, dic Seligkeit ab. Rost entgegnete: welche bis ans 
Ende im Irrthum bcharrten, würden allerdings verdammt 
werden. In seinem ersten Ausschrcibcn an die Geistlichen 
des Fürstcnthums hatte Schmcttau sie mit loutl-os vo^nnc- 

angcredet. Die Hainauschcn machten ihm aber 
bcmcrklich, daß sie in Beziehung auf den Glauben den Bru
dernamen von ihm nicht annchmcn könnten. Herzog Lud
wig ließ djx Unterzeichner dieser Erklärung wissen, sie könn
ten ihre Stellen verlieren, wenn sie auf diesem Wege bcharr
ten, sand e§ indeß nicht gerathen, die Drohung zu vollzie
hen. Die Stände des Fürstcnthums bestanden auf dcr Be
hauptung, der Herzog könne ihnen ohne ihr Wissen und
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Beistimmen weder einen lutherischen noch reformirten Su
perintendenten setzen, konnten aber ein besonderes Privilegium 
über das l-piscopall; nicht nachweisen. Einem Gut
achten zufolge, welches die Geistlichen von den Theologen zu 
Breslau, Jena, Wittenbcrg eingeholt hatten, weigerten sich 
die Stände, die zu Predigtämtcrn berufenen Kandidaten von 
dem reformirten Superintendenten mit Auflegung der Hände 
ordinircn zu lassen und der Herzog gab nach, daß Schmct- 
tau bei der Ordination nur zugegen sein, das Auflegcn der 
Hände aber von den lutherischen Geistlichen verrichtet wer
den sollte.

Nun starb Ludwig 1663 und Christian wurde Landes
herr. Er zeigte seinen Eifer für die Episkopalrcchtc alsbald 
nach der Huldigung, indem er den alten Titel Kreisdcchant 
abschafftc und den im Briegischen gebräuchlichen Kreissenior 
einführte. Ebenso wollte er die Supcrinteudcntur vollkom
men besetzen, den bisherigen Administrator zum Superinten
denten ernennen. Sämmtliche -Räthe außer einem ricthen 
ab, der Herzog glaubte aber im Rechte zu sein, indem er 
einen Superintendenten seiner Confession ernannte (1666.) 
Gegen diese Berufung protcstirte die Hainausche Geistlich
keit, ermuntert von Melchior von Schcllendors auf Bärs
dorf und Groß Kunzcndorf, welchen Lucä einen von Ge
müth schwachen, von Leibesconstitution sehr starken Edel
mann nennt. Der Landeshauptmann von Schwcinitz suchte 
ihn vergebens auf andere Gedanken zu bringen. Auch vor 
dem Herzoge, welchem er erst auf die zweite Ladung sich 
stellte, erklärte er unumwunden, er und seine Mitständc wür
den den Schmettau nie für ihren Superintendenten aner- 
kenncn. Er wurde wegen Unehrcrbictigkeit (166626. Scpt.) 
verhaftet und in einem Zimmer des Schlosses gefangen ge
halten, nach drei Tagen aber, als er die geforderte Abbitte 
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nicht leisten wollte, unter militärischer Begleitung von zwei 
Schöppen in ein Gefängniß auf dem Rathhause geführt. 
Um die Stande zu beruhigen, ließ der Herzog alle Adligen 
aus dem Hainaucr Kreise einzeln zu sich aufs Schloß kom
men, gab ihnen die mündliche Versicherung, daß er alle ihre 
Privilegien aufrecht erhalten wolle, von der Ernennung des 
Superintendenten aber nicht abstehcn könne. Sie gingen 
ebensowenig darauf ein wie Schcllendors auf die Unterzeich
nung eines Reverses. Der Herzog reiste hieraus in großem 
Unwillen nach Brieg, wohin er (12. Nov. 1363) den Ver
hafteten unter Dragronerbcdeckung abholen ließ, um ihm den 
Prozeß zu machen. Schcllcndorf fand aber in Breslau bei 
der Durchreise Gelegenheit, bei dem Obcrlandeshauptmann 
(dem Bischof Sebastian Rvhnstock) ein Gesuch um Schutz 
cinzurcichcn. Der Bischof verwandte sich vergebens beim 
Herzog für ihn und berichtete, als sich auch die Liegnitzcr 
Stände bei ihm über den Herzog beschwerten, nach Wien 
(3. Dez.) Schon gegen Ende des Monats wurde dem Her
zog angezcigt, daß Schcllendors freies Geleit erhalten solle, 
um seine Sache in aller Freiheit auszuführcn. Der Herzog 
entließ ihn den 2. Januar 1666 seiner Hast ohne Abbitte 
und Revers, den Ständen erklärte er, die Supcrintendcntur 
solle künftig nach dem Herkommen des Fürstcnthums besetzt 
werden, sür diesmal müsse es aber bei der Ernennung 
Schmettaus bleiben, weil eine Aenderung dem Worte des 
Herzogs entgegen und dem ihm schuldigen Respekte verklei- 
nerlich sein würde. Unterm 13. Jan. 1666 verfügte indeß 
der Kaiser an den Bischof: Er finde die von den Liegnitzer 
Ständen angeführten Gründe zur Abschaffung des reformir- 
ten Superintendenten ganz erheblich und richtig und versehe 
sich gnädigst, der Herzog werde solche dem allgemeinen Ru
hestände zuwidcrlaufende Neuerungen nicht beabsichtigen.
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Der Herzog sei nachdrücklich zu erinnern, alle derlei Neuer
ungen unterbleiben und im Punkte der Religion Alles im 
vorigen Stande zu lassen, wie es vor Bekanntmachung der 
Patente gewesen. Schmettau wurde in Liegnitz vom Pöbel 
verhöhnt und gelästert, von der Obrigkeit nicht geschützt. 
Der Herzog beschwerte sich daraus beim Kaiser über Schel- 
lendorfs Widersetzlichkeit und die unvcrhörtcr Sache ertheilte 
Entscheidung, erlangte auch, daß Commisiaricn zur Unter
suchung nicdcrgesetzt werden sollten. Inzwischen ließ er 
durch den Bricgischen Landeshauptmann mit den Licgnitzcr 
Landständcn über eine dem Schmettau zu gewährende Ab- 
sindung unterhandeln und bewarb sich untcrdeß am Berli
ner Hofe um eine Anstellung für denselben. Die Stände 
bestanden auf förmlicher Absetzung und der Herzog eröffnete 
ihnen (4. Mai 1666), er habe denselben aus dem Konsisto
rium zurückgezogen. Schmettau ergab sich nur nach vielem 
Zureden in die Entlassung, erhielt tausend Reichsthaler Ab
standsgeld, wozu die Landkasse das ihrige beitragen mußte 
und ging (Septbr. 1666) als Hofpredigcr nach Berlin. Zur 
Entscheidung der Schellendorfschcn Sache wurde ein Mann- 
recht (jullioium p-nium) aus neun Edelleuten, die in den 
kaiserlichen Fürstenthümern angesessen, aber zugleich des Her
zogs Vasallen waren, auf dem Licgnitzcr Schloß im Tafel- 
zimmer nicdcrgesetzt. Melchior Friedrich von Kanitz mit dem 
Advokaten Daniel Pitiskus führte vor demselben die Sache 
des Herzogs. Der Ausspruch siel gegen den Herzog aus, 
er erlangte die gewünschte Satisfaction nicht. Aber noch in 
demselben Jahre (1667) starb Schcllendorf ohne Erben und 
seine Lchngütcr sielen dem Herzog anheim, welcher also, wie 
Lucä bemerkt, die Kosten dicses Prozesses reichlich bezahlt 
erhielt. In Liegnitz, was seitdem ohne Hofhaltung war, 
blieb nur ein Hofpredigcr Nikolaus Gcrtich, welcher keinen
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Sitz im Cvnsistorium hatte. Den Vorsitz führte ein rcfor- 
mirtcr fürstlicher Rath, die Superintendent»! wurde dem er
sten lutherischen Geistlichen an der Peter- und Paulskirchc 
Johann Kutschreitcr übertragen und nach seinem noch 1667 
erfolgten Tode dem Pfarrer an der Frauenkirche, Sebastian 
Alischer.

In Brieg war die Superintcndentur schon seit 
1614 stets mit Reformirten besetzt, ohne daß es zu Mißhcl- 
ligkciten mit den Lutherischen gekommen wäre. 1631 — 
1676 verwaltete sie Johann Walter Bicrmann, ein Mann 
von großer Autorität, mehr gefürchtet als geliebt. Als Her
zog Christian 1663 seine Residenz nach Brieg verlegte, 
brächte er die beiden Prediger Christian Ursinus und Joh. 
Darcs mit sich. Ursinus und Bicrmann lebten in bestän
digem Unfrieden, Ursinus zerfiel auch mit dem Landeshaupt
mann von Lilgcnau, er lag (nach Lucä) im Gnadenschoß 
des Herzogs und der Herzoginn. Lilgcnau stand zwar mit 
dcm Supcrintcndcn ebenfalls nicht im besten Vernehmen, 
verband sich aber mit ihm gegen Ursinus und zu ihnen trat 
der Ncgicrungsrath Christian Scholz, welcher ein Machia- 
vcllist, keines Menschen, sondern nur seines Mammons 
Freund war. Ursinus sah sich vom Herzog nicht nach Wunsch 
unterstützt, forderte 1668 seinen Abschied und erhielt ihn zu 
des Landes Verwunderung Er ging in die Pfalz, wo cr 
zu Wcinhcim Inspektor wurde, aber bald gestorben ist. In 
seine Stelle rückte Darcs und zum dritten Hofprediger wur
de im 23. Jahre seines Alters (geb. 1644) Friedrich Lucä, 
der Sohn des Rektors, der spätere Chronist ernannt. Der 
Herzog war sein Pathe. Seine Amtsgeschäfte waren, wie 
er selbst schreibt, der Frühgottcsdicnst von 6 7 Uhr, (der
Superintendent hielt den Hauptgottcödienst von 8 — N, 
Darcs die Nachmiltagpredigt I 3) Außerdem jeden Abend 
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Betstunde und alle Freitag Predigt. Sein Einkommen be
stand in 200 th. Gehalt, Accidenzien, Leichcngcbührcn und 
Neujahrsgcschenken. Allerdings war das Verhältniß der bei
den evangelischen Konfessionen in Brieg nie durch öffentliche 
Streitigkeiten gestört worden wie in Licgnitz, aber ein herz
liches Einvernehmen, wie Lucä versichern möchte, war es 
dennoch nicht. Eine Union, wie sie in unsern Tagen ver
sucht worden ist, kann man es nicht nennen, höchstens eine 
Konföderation. Man fügte sich dem Willen der Fürsten, 
welche ihrerseits schonend zu Werke gingen. Die lutherischen 
Prediger predigten gelegentlich in der rcformirten Schloßkir
che, die rcformirten Hofprediger in der lutherischen Pfarr
kirche, die Prediger luden sich gegenseitig zu Begräbnissen, 
ließen gegenseitige Lcichenprcdigten zu, ebenso wenig verwei
gerte man sich die Kirchhöfe; lutherische Beamte, unter die 
Parochie der Schloßkirche gehörig, ließen oft ihre Kinder von 
den rcformirten Predigern taufen und nahmen rcsormirte Pa- 
then, ließen sich auch daselbst trauen, ohne gezwungen zu 
sein. Dem Gottesdienste in der Schloßkirche wohnte stets 
eine Menge aus der Bürgerschaft bei, viele ließen ihre Kin
der im Heidelberger Katechismus unterrichten, ja lutherische 
Prediger verhciratheten sich mit rcformirten Frauen, ohne 
Anstoß zu erregen. Das Konsistorium bestand aus vier rc- 
sormirtcn, drei lutherischen Mitgliedern, Präses war der fürst
liche Rath Christian Scholz von HerrmannSdorf, erster Bei
sitzer der Superintendent. Da oft Streitigkeiten zwischen 
den Geistlichen und der Ritterschaft vorkamen und Scholz, 
welchem die Edelleute die Küche spickten, stets auf Seiten 
derselben stand, so gab es oft harte Fälle. Eintracht war 
aber, vorzüglich in Ehesachen nöthig, denn der Bischof war
tete auf den Dienst und berichtete jeden Fall nach Wien. — 
Sogar den halben Stadtrath besetzte Christian mit reformir- 
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tcn Nathshcrrn und den Schöppenstuhl mit reformirten Ge- 
richtspcrsonen. An kleinlichen Reibungen fehlte es indeß 
auch hier nicht. Als 1670 der Superintendent Biermann 
gestorben war, wurde die sämmtliche lutherische Geistlichkeit 
des Fürstcnthums zu seinem Lcichcnbega'ngniß bestellt; über 
sechszig hatten sich cingcfunden, zwölf trugen die Leiche zu 
Grabe. Einige folgten nur bis an die Thür der Schloß
kirche und kehrten dann um, ohne das Begräbniß abzuwar- 
ten; die zwölf, welche die Leiche trugen, entfernten sich eben
falls, sobald sie den Sarg in der Kirche niedergesetzt hatten, 
ohne die Lcichcnprcdigt abzuwarten unter dem Verwände, 
daß sie weit nach Hause hätten und der Weg schlecht sei. 
Am Tage nach dem Begräbniß wurden alle nach Hofe auf 
den großen Kirchsaal gefordert und der Herzog ließ ihnen 
durch den Landeshauptmann von Lilgcnau seine Absicht mit- 
theilcu, den Hofprcdiger Nikolaus Gcrtich zu Liegnitz zum 
Nachfolger in der Supcrintcndcntur zu ernennen. Gertich war 
nach Lucä ein guter Mann, aber nach Begabung und Ge
lehrsamkeit zu einer solchen Stelle nicht geeignet; die fürst
lichen Räthe hofften mit ihm leichteres Spiel als mit Bier
mann zu haben. Alsbald trat der Senior des Briegischen 
Kreises Johann Baptist« Schwope hervor, und sprach den 
Dank der Geistlichkeit und die Zufriedenheit mit des Her- 
Zvgs Fürsorge aus. Christian ließ sich aber statt des abwe
senden Superintendenten von jedem der nahe an hundert 
zählenden Prediger das Handgelöbniß geben, um ganz sicher 
zu gehen; darauf gab er auf dem Kirchsaal ein Gastmahl. 
Gcrtich nahm die Vokation nicht an, weil er sich zu diesem 
hohen Amte nicht für befähigt hielt und an Brustbeschwer
den und einem offenen Schaden am Beine litt. Der Her
zog bestand auf der Annahme; ehe jedoch Gertich nach 
Bricg zog, befreite ihn der Tod von der ihm zugedachten, 
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unwillkommenen Ehre. Seinem von der Regierung unge
ordneten Begräbnisse weigerten sich die Liegnitzer lutherischen 
Geistlichen bcizuwohnen und konnten nur durch ein ernstes 
Dekret des Herzogs dazu vermocht werden.

Bei den Cirkularpredigtcn, welche während der Vakanz 
der Superintcndentur in Brieg von den lutherischen Geist
lichen in der Schloßkirche gehalten wurden, wollte der Her
zog dieselben nur nach reformirtcm Brauch in schwarzem 
Anzüge ohne die bei den Lutheranern gebräuchlichen weißen 
Chorröckc predigen lassen. Die meisten fügten sich dem 
Befehl, aber der Pastor von Mollwitz, Johann Albinus, er
schien mit seiner Alba angethan in der Sakristei und legte 
sie, obwohl mehrmals vom Herzog beschickt, nicht ab. „Eher 
werde er, ohne Gottesdienst zu halten, Weggehen, als seinen 
Priesterrock ausziehen." Der Herzog mußte, wenn die Pre
digt nicht ausfallcn sollte, den lutherischen Pricstcranzug auf 
der reformirten Kanzel Nachsehen. Während dieser Vacanz 
der Superintcndentur verband der Herzog das Consistorium 
mit der Rcgicrungskanzlei, bei Sitzungen wurden zwar die 
reformirten und lutherischen Geistlichen zugezogcn, aber die 
übrigen Räthe, welche nicht ins Consistorium gehörten, maß- 
ten sich Stimmrccht an. Diese Umstände wurden benutzt, 
um junge Leute, welche durch Geschenke, durch Hcirathen 
sich empfahlen, ins Amt zu befördern, die alten Erspectan- 
ten wurden zurückgcsetzt. Die Pricstcrschaft wurde mißver
gnügt und verlangte die Ernennung eines Superintenden
ten und der Herzog bcrief 1671 den Prediger Christian 
Pauli in Danzig, geboren zu Gaffron im Wvhlauschcn- 
Bei seinem Amtsantritt wurde das Consistorium wieder von 
der Kanzlei getrennt. Der dritte Hosprcdigcr Lucä wurde 
nach Licgnitz in Gcrtichs Stelle geschickt, in Brieg an seine 
Stelle Anton Brunscnius aus Bremen gesetzt.
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Der Graf Augustus, welcher jetzt beständig zu Kanters- 

dorf wohnte, besuchte die lutherische Kirche, ließ sich aber 
alle Vierteljahre einen Hofprediger von Brieg holen, um 
Gottesdienst und Communion auf seinem Hofe zu halten. 
Außer ihm war im Fürstenthum nur ein einziger Adeliger 
Karl Wilhelm von Nziczan, aus Böhmen hierher geflüchtet, 
zu Ober-Rosen, welcher mit herzoglicher Erlaubniß einen ei
genen reformirten böhmischen Prediger hielt. Viele rcfor- 
mirte Prediger auS Ungarn suchten aber bei dcn dortigen 
Verfolgungen hier eine Zuflucht. Dcr Herzog erzeigte ih
nen viel Gutes und hat einen derselben, den gewesenen 
Pfarrer zu Preßburg, David Titius von Brcslau, zum er
sten Senior in Wohlau bestellt.

Verhältniß zur katholischen Kirche. Der Bi
schof Sebastian Nohnstock schrieb 1666 die Feier des Heb- 
wigsscstes als dcr Schutzpatronin von Schlesien auch für 
die Protestanten vor; natürlich konnten damit nur dic Pro
testanten in dcn kaiserlichen Fürstcnthümcrn gemeint sein; 
er mißbilligte dagegen bei einer Gesellschaft in BrcSlau dic 
fortgesetzten vierteljährlichen Bußtage des Herzogs. Christian 
erwiederte ihm: „kann man denn genugsam beten und den 
wahren Gott anrufcn?" Er hatte durch ein Nescript vom 
9. März 1669 zwar die monatlichen Bußtage abgeschafft, 
aber die Quartalbußtage bcibehalten und cingeschärft, daß 
an denselben jeder Hausvater mit Weib, Kindern, Gesinde 
sich nicht allein zur Kirche finden, sondern auch die WirthS- 
und Schcnkhäuser meiden solle, daß die Wirthe nur, was 
die Nothdurst erfordere, dcn Gästen reichen sollten.

In dieser Zeit wurden die ehemaligen Besitzungen des 
Nonnenklosters in Strehlen wieder Gegenstand von 
Unterhandlungen, sie sollten an die Jesuiten in Brcslau ge
geben werden. Der Kaiser ernannte 1667 eine Kommission 

Die Plasten zum Brlegc. 3. Bd. 15 
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zur Ermittelung des alten Besitzes, die Gesellschaft Jesu 
hatte zum Mandatarius den Pater Augustin GeoritiuS. Nach 
vielen Unterhandlungen wurde ein Ausweg zur Befriedigung 
beider Parteien gefunden. Die Jesuiten kauften vom Ba
ron Wengcrski die Nimkauer Güter im Fürstcnthum Brcs- 
lau und der Herzog hatte die 60,000 schlesischen Thaler 
Kausgcldcr zu erlegen. Dafür gab ihm 1670 der Kaiser 
einen Schutzbrief, daß die Strehlener Güter nie wieder an
gesprochen werden sollten und er ihn, wenn die päpstliche 
Bulle Urbans nicht kafsirt würde, wider männiglich vertre
ten und schützen wolle —. Der Abt Arnold von LcubuS als 
Kirchcn-Patron in Heidersdorf wollte diese Stelle bei ein- 
getrctencr Vakanz 1669 mit einem katholischen Geistlichen 
besetzen; er ließ die Kirche versiegeln, der Herzog sie dage
gen durch seine Leibgarde öffnen. Der Bischof suchte den 
Herzog zu überzeugen, sein Tcrritorialrccht könne die Be- 
fugniß des katholischen Patrons, einen Geistlichen seiner Con
fession zu ernennen, nicht hindern. Die Sache wurde an 
den Kaiser gebracht, welcher unterm 15. Juni 1669 erwie
derte: Obgleich er die Ausbreitung der katholischen Religion 
gern wollte, so wünsche er, da die Besetzung über ein Sc- 
culum Herkommen sei, nicht, daß etwas gegen den Friedens
schluß vorgenommcn würde; es solle der Sache auf gütliche 
Weise abgeholfen werden. Die Einsetzung eines katholischen 
Geistlichen unterblieb nun zwar, aber die Kirche war unter- 
dcß geschlossen und ein evangelischer Prediger wurde nicht 
eingesetzt.

Gymnasiu m. Unter Christians Regierung feierte das 
Gymnasium das erste hundertjährige Jubiläum seines Be
stehens. Der Rector Lucas lud 1664 ein durch ein 
Gramms luvilatotnnu all paneg^rin soculalviu, ' 

lapillis all 1n»llaull»m 6^mna8inm ItiegeuKv pu- 
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8iti<> por rulolasoontas «liljunt oalaltrakitiir und zum 
Jahr 1669, der Vollendung und Einweihung der Anstalt, 
bat er in der Matrikel bemerkt: Im April ward wieder cc- 
lcbrirt das Schulfcst zum Gedächtniß Herzog Georgs 2., wie 
auch zur Bechrung Herzog Christians und dessen floriren- 
dcm Prinzen Georg Wilhelm zu sonderbarem Wohlgefallen; 
erstlich am obgcdachten Tage früh um acht mit einer Vokal- 
und Instrumentalmusik und folgenden Tages mit dem Schul- 
rciten, da erstlich hervorkamcn die wohlgcputztcn kiiiila«, 
welchen folgten VoxiUitoii, denen succedi'rten etliche Duato- 
I<!8, ^pntlimmi-ii, slliii-nijsi, Opilioa» und endlich ^II»r>ti 
<te Von unserm gnädigsten Landcsfürstcn wurden den 
Professoren und Collcgen Eßwaarcn und Wein vom Hose 
hcruntergcschickt, nämlich sechs Töpfe und ein halb Achtel 
Vier; aus dem fürstlichen Stifte an Geld drei Thaler, vom 
Rathe drei Thaler. Im Umgänge wurden an Geld colli- 
girt 46 th. Auf beide Convivicn sind ausgebcn worden 24 
th., das klebrige ist unter die Collcgen verthcilt worden.

Mit dem Zustande der Anstalt war der Herzog keines
wegs zufrieden. Der Nector Lucas war alt und krank, es 
ging ihm, sagt sein Sohn 1670, wie denen, welche, indem 
sie andern dienen, sich selbst verzehren. Er hatte bci fünf- 
undvicrzigjährigcr unablässiger Schularbeit seine Kräfte zu- 
gcsetzt, ließ sich aber trotz seiner Körpcrschwäche täglich ins 
Auditorium tragen, um die Lcclioncn zu halten. Der Her
zog beschloß, ihn zu pcnsionircn. Um den Zustand der An
stalt zu verbessern, zog er von Sachverständigen Gutachten 
ein. Er wandtc sich z. B. 1670 an seinen Leibarzt Hein
rich Martinius aus Danzig, welcher früher Professor am 
fürstlichen Gymnasium li.in Litthauen gewesen, 
auch bei Erziehung des Prinzen Georg Wilhelm zu Rathe 
gezogen worden war und eine Rhetorik für ihn geschrieben 
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hatte. Martinius, sagt Lucä, warf nach Polenart mit La
tein um sich und bildete sich ein, Alles zu wissen. Der Her
zog klagt, daß das Gymnasium von Jahr zu Jahr sowohl 
in ,Ii8«!ii»Iin« als in tloeiliu» immer mehr in Abnehmen 
gerathe, daß die sonst über 200 sich erstreckende Schülerzahl 
sehr gesunken (1671 waren 169), daß allgemeine Klage 
über den schlechten Unterricht geführt, daß diese Klage durch 
die fremden weggchcndcn Schüler verbreitet werde/ so daß 
zu fürchten, der alte Nuf werde ganz schwinden und das 
Gymnasium kaum so tüchtig als eine Trivialschule geach
tet werden. Die von den Vorfahren dazu bestimmten Mit
tel seien erhalten, ja verbessert, die Religionsfreiheit sei im 
Fürstenthum nicht wie anderwärts verloren, wir würden Got
tes Zorn auf uns laden, wenn wir die Pflanzschule der 
Frömmigkeit vernachläßigten. Er wünsche daher, Martinius 
möge ihm seine Gedanken zur Verbesserung des Gymnasi
ums in Beziehung auf Lehrer und Schüler mittheilen. Mar
tinius antwortete am K. Juni 1871, „daß von dem alten 
Ruhme des Gymnasiums, zu welchem aus Polen, Mähren, 
Ungarn, Preußen die Jugend zusammengeströmt, nur noch 
die Nudera übrig geblieben, liege am Tage. Er giebt die 
Mittel der Verbesserung an und reicht auch einen vollstän
digen Lcctionsplan ein. Die Mittel sind folgende: 1) muß 
ein tüchtiger Rector, guter Linguist im Lateinischen u. Grie
chischen, guter Philosophus und möglichst guter Orator sein, 
er muß thätig sein und Autorität haben; 2) muß noch ein 
Professor angestcllt werden, denn statt zwei Stunden des 
Morgens müssen wenigstens drei öffentliche Lectioncn gehal
ten werden. Die erste Stunde nach Mittage könne in 
Prima, da nur Wenige der Musik obliegen, mit Physik, 
Sphärika, Geometrie, Geographie, welche einer Anstalt zur 
Zierde gereichen, ausgefüllt werden; 0) unter den öffentli
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chen Lectioncn fehlten l'ulitil:», PK^sio», Ooomvlli», 6««- 
giupllia. Den Reden Oiemu'8 sei nur eine Stunde ge
widmet, für das Griechische seien mehr Stunden als für 
das Lateinische angesetzt, obgleich nur Wenige Griechisch 
lernten. Die -I»»»» lingnuiuiu sei abgeschafft und die 
besten Autoren würden nicht gelesen. Daher solle im Lecti- 
vnsplan das Ziel für die Latinität und die besten Autoren 
angegeben werden; 4) die Lchrart; ö) um den Fleiß der 
Docenten nicht zu zersplittern, müßten sie auskömmlich be
soldet werden; 6) um die Lcctionen im Lauf zu erhalten, 
seien Examina nöthig. In den sechs Jahren der Regierung 
des Herzogs sei kein Examen am Gymnasium gehalten worden. 
Lehrer und Schüler hätten daher mehr gethan, was sie wollten 
als was sie sollten. Oeffentliche Examina sollten jährlich zwei 
Mal mit den Versetzungengehalten werden, privat» alle Monat 
über das unterdeß absolvirtc Pensum; 7) der Lectionsplan 
und die Methode sollten gedruckt und öffentlich bekannt ge
macht werden; 8) auch einzelne Abhandlungen, Kllotorioa 
ountracta emn I^raxi, Heviotou ckootri»»« loj-ioa«! !» 
U8ui» socunlla«! ela88>8, l.o^iea ounti-aota ouin t-zmr- 
»uaia loj-ivo sivo vmu loj-ivna U8» in »8UM primi ur- 

<Uu'm sollten gedruckt, verbreitet und das Gymnasium in 
Ruf gebracht werden; 9) wenn sich dann Frequenz einsin- 
det und den Professoren die Menge zu groß wird, kann eine 
p>ut'<-88ia oxtraoi-ilinai-ia für einen Akademiker eingerichtet 
werden z. B. im Juö oder in der Mathematik; es würden 
sich immer welche finden, die um der Ehre willen oder ge
gen geringe Entschädigung sie übernähmen; 10) die anwe
senden Akademiker dürfen mit Bewilligung des Rectorö Pri- 
vatcollegia halten; I I) der Herzog möge auf drei Jahre für 
ein Paar talentvolle Schüler Stipendia aussetzcn mit der 
Bedingung, vorzüglich Philosophie und Beredsamkeit zu stu- 
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diren, um sich derselben als Professoren zu bedienen. Es 
würde sich wohl auch einer oder der andere schon auf der 
Universität befinden, den man wählen könnte; 12) viele 
meinten durch eine Communität (Freitische) ein Gymnasium 
aufzurichtcn. Gewöhnlich aber würde dies ein Zusammen
fluß bcttelhastcr Schüler, die nur der freien Kost halber stu- 
dirten. Besser sie müßten sich ihr Brot durch Privatun
terricht verdienen und daß ein Confluxus wohlhabender jun
ger Leute entstände. Die Kosten des Freitisches würden 
besser auf die Docenten, welche dem Gymnasium Nuf 
schafften, verwendet oder auf vorgeschrittene Schüler, von 
welchen sich etwas hoffen ließe. — Bei Hofe fände sich Ge
legenheit zum Reiten, Tanzen, Fechten, auch ein französi
scher Sprachmcister würde bald «»ziehen. Alles dieß wurde 
dem Gymnasium zum Vorzug, dem Prinzen zur Nachei- 
fcrung dienen.

Zugleich überreichte Martini einen vollständigen Lections- 
plan für sechs Klaffen, durch dessen Einführung er das Gym
nasium wieder in Nuf zu bringen hoffte. Die drei obern 
Klassen bilden das eigentliche Gymnasium, in Tertia soll 
der Grund der Latinität gelegt, daher vor allem die Gram
matik eingcübt, ein Orbis «vusualium I>iotu8, ein Lexikon 
jauualv (Stammwörterbuch) gebraucht werden. Gelesen sollen 
werden OuIIu^uia (ilurdmi, Distinlm Für die
beiden obern Klassen dauert der Cursus je 2 — 3 Jahr. 
Für das Griechische wurden in jeder Klasse nur zwei Stun
den bestimmt, in Sekunda sollte das Dckliniren und Con- 
jungiren geübt und ein oder der andere Paragraph aus dem 
neuen Testament erklärt und etymologisch exponirt werden. 
Dagegen waren 8 Stunden der lateinischen Lektüre
Iii>8 tllooi u'ü Ovi<l., Hlvut, ^ullo^uia 0<4v>m) 
gewidmet, sechs Stunden den Exercitien, Progymnaömaten 
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(erweiterten Fabeln, Erzählungen) Carminibus, vier Stun
den zur Wiederholung der Grammatik, zwei St. der Rhe
torik, zwei St. den Elementen der Logik. Für Prima sind 
angesctzt 4 St. Logik (1'opioa) 2 theoretisch, 2 praktisch 
als Analysis an Schriftstellern z. B. den Reden bei 
tiuitin«, l^it!«.-lo'8 Reden, den Psalmen. Nächstdem sind 
die oratorischen Uebungen die Hauptsache. 2 St. Invoatlu, 
vis^ositio; 6 St. Lectüre 8aHll8t, Horat, tiieoro, dann 
l-ivius, 'IHtns, Lurtius, 8uoton, Vir^il. 6 St. für Aus» 
sätze, t^ninina, Reden, Exercitien. Praktische Philosophie 
in 2 St. Moral oder Ethik, in 2 St. Politik. Theoretische 
Philosophie in 2 St. Mathemathik, Physik. In 4 St. 
die Geschichte nach .Instin. Für die Theologen 2 St. He
bräisch oder die Institutionen für Juristen. Alle Mittwoch 
Ois^ntutioue», alle Mittwoch und Sonnabende ein kleiner 
^4etu8 oencuri»« in der letzten Stunde. Dein Griechischen 
sind auch hier nur 2 St. bestimmt, weil nur Theologen und 
Medicincr es brauchten.

Der Herzog genehmigte den Plan und, um der Ausfüh
rung gewiß zu sein, machte er den Verfasser zum Scholar- 
chen und übergab ihm 27. Okt. 1671 die Jnspcction des 
Gymnasiums; Nector, Professoren, Kollegen wurden ange
wiesen, ihm Folge zu leisten. Dafür wurden ihm auS 
dem Schulgestift 128 th., von Michaelis 1671 an viertel
jährlich zu zahlen, angewiesen. Auf seinen Rath wurde der 
Hosprcdiger Anton Bremsen aus Bremen als Professor 
llonurarius dem Lehrercollegium zugegcben, Lukas blieb 
noch Nector bis zum 28. Jan. 1672, wo ihn der Herzog 
durch den Sekretär Nüßler der Geschäfte entbinden ließ. Er 
starb 1673 den 13. Dez. und wurde auf dem Schloßkirch
hofe begraben. Nach Lucä's des Chronisten Darstellung 
war Martini's Unternehmen eine Privatrache, weil er (Lucä) 
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die Hand seiner Tochter verschmäht habe. Die Nectorats- 
geschäste sollten nun gemeinschaftlich von Brunsen und dem 
Pros. David Camerarius versehen werden, die Jnscriptionen 
sollte Camerarius, die Leitung dcr Examina Brunsen haben. 
Die Zahl der Schüler betrug im Herbst 1671, als Marti- 
ni's Plan eingeführt wurde, 169. Die Theilung dcr Ge
schäfte dauerte aber nur bis zum 25. April 1673, an wel
chem Tage die Verwaltung dem Pros. Brunsen allein über
tragen wurde. Die Schülerzahl war auf 230 gestiegen. Die 
Theilung des Schulgeldes war 1672 so geordnet worden, 
daß die drei ersten Lehrer der Ncctor und zwei Professoren 

der dritte Professor mit dem Cantor und einem Colle- 
gcn '/,, die drei untern Collcgen '/g erhielten. Von 48 th. 
erhielt also die erste Klasse 24, die zweite 16, die dritte 8 
th. Brunsen heirathcte die einzige Tochter des Scholarchen 
Martini nnd erhielt darauf (Martini starb 1675) das voll
ständige Rektorat, hat es aber nur bis zum August 1678 
verwaltet, wo cr als Hofprcdiger der verwittweten Herzoginn 
Luise nach Ohlau folgte.

Christians Tod. Die Gesundheit des Herzogs war 
schon in den Jahren 1670 und 1671 sehr angegriffen, seine 
Stimmung düster, den Geschäften abgeneigt, seine einzige 
Erholung die Jagd. Das Testament, welches er am 10. 
März 1667 und 16. Juli 1670 gemacht und bei dem Brie- 
gischen Hofgcricht nicdcrgelegt hatte, widerrief am 9. Nov. 
1671, disponirte von neuem und setzte im Fall der Min
derjährigkeit des Prinzen die Herzoginn zur Vormünderinn 
und Negentinn. Auch eine schriftliche Unterweisung an sei
nen Sohn hinterließ er und versprach ihm Gottes Segen, 
wenn er sie befolge. Die Aerzte riethcn zu einer Luftver
änderung und dcr Herzog begab sich dcn 28. Jan. 1672 
nach Liegnitz. Einige Tage darauf folgte ihm die Herzoginn mit 
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den beiden Kindern. Anfangs schien er neue Kraft zu ge
winnen, wohnte noch einigen Bcrathschlagungen über Re- 
gicrungsangclegenheiten bei, beantwortete eine Brandenburg- 
sche Einladung zur Gevatterschaft, besuchte fleißig den Got
tesdienst, machte sich Bewegung — plötzlich aber wurde er 
bettlägerig und starb Sonntags den 28. Febr. 1672 gegen 
elf Uhr des Morgens im Beisein der Herzoginn, des Hos- 
predigcrs Lucä und einiger Räthe. Er war im 64. Jahre 
seines Alters, im achten der Regierung über die Gesammt- 
lande.

Der einzige Sohn Georg Wilhelm, zwölf Jahr alt, 
war den Sonnabend vorher in aller Stille mit Lehrer und 
Dienerschaft unter Begleitung einiger Reiter durch die Lau
sitz nach Frankfurt an der Oder geschickt worden, um dort 
seine Studien fortzusctzcn. Die Mutter fürchtete, der Kai
ser könne die Obervormundschaft prätcndiren. Die einzige 
Tochter Charlotte hatte der Vater 1667 mit den Schellen- 
dorsschen Gütern und der 1669 heimgefallenen Herrschaft 
Kotzenau bedacht.

Während der Trauerzeit war Tanz und Saitcnspiel ver
boten, täglich wurde eine Stunde mit Glocken geläutet. Das 
Begräbniß fand ein Vierteljahr nachher, im Mai, unter 
neuen bis dahin an diesem Hof ungebräuchlichen Formen 
Statt. Im Chor der Stiftskirche zu St. Johann wurde 
ein ckoloi-i« aufgerichtet, mit schwarzem Tuch be
legt, mit Lampen erleuchtet, es kostete gegen 2000 th. Der 
kupferne stark vergoldete mit Sinnbildern verzierte Sarg, 
ebenfalls über 2000 th. an Werth, welcher auf acht metall- 
nen Adlern ruhte, wurde mit der Leiche darauf gesetzt. Um 
dasselbe standen vierzig Edelleute in Trauermänteln mit 
Wachskerzen, sechszchn Edelleute hielten den schwarzsammt- 
nen Himmel, sechszchn andere die Zipfel des Leichentuches, 



234 Luise 1672-78.

zwölf die Zipfel der goldgestickten Decke. Die Feierlichkeit 
dauerte von Abends fünf bis Nachts um ein Uhr, der Su
perintendent Pauli hielt die Leichenrede. Die Herzoginn mit 
ihrer Tochter und einem zahlreichen Adel (gegen 4» Kut
schen) nahmen Theil. Unter die Anwesenden wurden Denk
münzen in Gold und Silber »ertheilt mit des Herzogs Bild- 
niß und der Umschrift: ^uu8tanlt!i' «r jjiueoro, auf der 
andern Seite: LI»ri8tianu8 Dux ^ilvs. I^lgn, liio^. vl 
V^ülav. natu8 Olav 1618 19. April, tlouatti8 I3gn. 1672 
28. Februar.

Luise als Negentinn 28. Fcbr. 1672-1673 Febr.
Der verstorbene Herzog hatte im Testamente seine Ge

mahlinn^ zur Negentinn und Bormnndcrinn eingesetzt; als 
Leibgedinge und Wittwensih sollte sie Ohlau, Schloß und 
Weichbild, auf Lebenszeit haben. Als Vormundschaftsräthe 
waren ihr die Landeshauptleute der drei Fürstenthümer bci- 
gegebcn, Hans von Schweinichen in Licgnitz, Hans Adam 
von Posadowsky in Brieg, Sigmund Ernst von Nostitz in 
Wohlau. In Brieg bediente sie sich außerdem der Räthe 
von Rohr und von Korkwitz. Bei der Huldigung in Streh- 
lcn wurden auch der Graf August und der RcgicrungSrath 
Christian Noth als Vormundschastsräthe verkündet. August 
hatte sich seit Georgs 3. Tode von der Verwaltung der 
Landcshauptmannschaft zurückgezogen und lebte in Kantcrs- 
dorf. Er erbte jetzt die Herrschaft Pricborn.

Die Herzoginn Luise, Tochter Johann Kasimirs von 
Anhalt Dessau und der Landgräsinn Agnes von Hessen Kassel, 
war geboren 1621 und siebzehn Jahr alt i1648 14. Nov.) 
mit Herzog Christian von Brieg vermählt worden. Sie 
war von kleinem, gebrechlichem Körperbau, aber klug und 
voll Beredsamkeit, zur Regierung wohl geschickt. Die ver 
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wittwete Kaiserinn Eleonore (Wittwe Ferdinands 3.) hatte 
sie 1662 in den Orden der Sklavinnen der Tugend ausge
nommen und sie trug das Ordcnszeichcn, eine goldene Sonne, 
leuchtete aber auch, wie Lucae hinzufügt, an ihrem Hofe als 
eine Sonne der Freigebigkeit. Ihre Güte wurde von der 
Dienerschaft sehr gemißbraucht. Sie hatte eine französische 
Erziehung genossen, sprach fertig französisch und umgab 
sich größtentheils mit Franzosen. Die alten treuen Diener 
des Herzogs wurden abgedankt und allerhand Gesinde! an
genommen, von dem sie viel Betrug, Dicbstahl, üble Nach
rede und andern Bcrdruß erfuhr. Die Augendiener scharrten 
und kratzten zusammen, was sie konnten und wurden reich. 
Auch römisch katholische Geistliche wußten sich bci Hofe freien 
Zutritt zu verschaffen, die Herzoginn hatte dabei keine andere 
Absicht, als nach allen Seiten hin ihre Großmuth zu zeigen. 
Von vier Kindern, welche sie ihrem Gemahl geboren, waren 
nur zwei, Charlotte und Georg Wilhelm am Leben, die Erb
folge beruhte also auf einem einzigen Sproß. Bald nach 
des Herzogs Tode (im Juni 1672) stellten sich auch bei der 
Herzoginn Krankhcitszufälle ein, deren Grund die Aerzte 
nicht zu erkennen vermochten und sie wäre vielleicht darüber 
gestorben, wenn nicht eine einfältige Hebamme sie von dem 
Uebel befreit hätte.

Nachdem das Leichcnbcgä'ngniß des Gemahls zu Liegnitz 
besorgt war, waren es Negicrungsgcschäfte und die Erziehung 
des Erbprinzen, welche sie beschäftigten. Sie begab sich am 
H August 1672 zur Huldigung nach Brieg und nahm am 
^2 von der Landschaft und Bürgerschaft die Vcreidung an 
für sich und im Namen des Erbprinzen. Der Eid der 
Bürgerschaft lautete: „Wir schwören der Fürstinn Luise wie 
auch dem Prinzen Georg Wilhelm gehorsam und treu zu 
sein, in keine Rathschläge zu willigen, welche wider des Für
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sten und des Landes Wohlfahrt sein sollten und wenn auch 
der jetzige einzige Lehnserbe ohne männliche Leibeserben ver
sterben sollte, so geloben wir, Seine kaiserliche Majestät als 
König von Böhmen für unsere rechtmäßige Obrigkeit zu er
kennen, so wahr uns Gott helfe." Den 14. wohnte die 
Herzoginn einem Dankfeste in der Pfarrkirche mit dem gan
zen Hofstaat bei.

Sie lebte nun meist in Brieg oder auf ihrem Wittwen- 
sitz Ohlau, besuchte aber auch Liegnitz oft. Dieses wurde 
noch während der Trauerzeit um den Herzog 1672 den 3. 
Mai durch einen großen Brand verheert, welcher auf der 
Schloßgasse ausbrach und 218 Häuser auf der Burg-, 
Mittel- und Frauengasse in Asche legte. Auch auf der Iauer- 
gassc, wohin ein starker Wind die Funken führte, brannten 
viele Vorwerke ab. Die Herzoginn sah dem Brande vom 
obersten Stock des Schlosses zu und suchte mit Rath und 
That zu helfen. Als am Abend die Flamme auch dem 
Schlosse drohte und das Ziegeldach erhitzte, begab sie sich 
mit ihrer Tochter Charlotte und den Hoffrauen hinaus ins 
Vorwerk Sophicnthal. Sie versorgte die Abgebrannten eine 
Zeitlang mit Lebcnsmittcln, jede Familie erhielt zwei Schef
fel Korn und täglich zwei Maaß Bier, ganz Arme auch 
Geld; die Stände mußten täglich über 400 Wagen und 
Pferde zur Ausräumung der Brandstätten schicken.

In Brieg ließ die Herzoginn am Schlosse, um ihm ein 
besseres Ansehen zu geben, (1673) etliche große Erker aus- 
brechcn, damit die Fenster einerlei Größe gewönnen. Längs 
der Stadtscite des Schlosses baute sie über dem Lustgarten 
eine breite Gallerie, von welcher man den Garten übersah. 
Im größer» Obstgarten nach dem Schloßwall zu hatte schon 
Herzog Christian 1668 eine Lustgallerie, Vogel- und Schieß- 
haus ,c. angelegt; Luise ließ 1673 die Obstbäumc nieder
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hauen, um einen Garten in englischem Geschmack anzule- 
gen. Ebenso wurde in Ohlau der trockene Wallgraben deS 
Schlosses 1673 in einen zierlichen Lustgarten umgeschaffen.

1674 wurde ihr die Ehre eines hohen Besuches zu 
Theil. Die Wittwe des 1673 verstorbenen Königs von 
Polen Michael, Eleonore Marie, Kaiser Leopolds Schwester, 
nahm auf der Rückkehr aus Polen ihren Weg durch Schlesien 
und besuchte Oels und Brieg. Die Herzoginn Luise fuhr 
ihr in großer Begleitung des Adels mit vielen Kutschen eine 
Vicrtelmeilc entgegen, die Bürgerschaft war unterS Gewehr 
getreten und löste bei ihrer Ankunft die Kanonen, der Dich
ter Johann Maucrsberg begrüßte sie mit einem Festgedicht. 
Die Königinn verweilte einige Tage auf dem Schlosse und 
reiste dann nach Neisse weiter.

Im Regimentßwcsen zog die Herzoginn oft die 
VormundschaftSräthe zu Rathe, um mit den Ständen in 
möglichster Eintracht zu bleiben; doch gelang es ihr nicht 
immer, den Beifall derselben zu erlangen. Gegen die Men
ge von Bettlern ließ sie 1673 den 27. März eine geschärfte 
Berordnung ergehen und bestimmte, wie es mit dem lüder- 
lichen Bettclvolk und Landläufcrn in Zukunft gehalten wer
den solle. Nicht selten mißbrauchten vornehme Reisende die 
Nachsicht der weiblichen Regierung und belästigten das Land 
mit Borspannfuhren. Auch dagegen hat sie einen Befehl 
lassen. DaS Münzrccht übte sie 1673 — 1674. Sie ließ 

und Sechskreuzerstücke schlagen mit dem schlesischen 
^dlcr und dem Fürstcnhut Vianet» n<»va argentea Du«.

"uf der einen und aus der andern Seite das halbe 
fürstliche Wappen und der übrige Titel et
Wolav. in7z Auch Viertcldukateu mit ihrem Brustbild 
und der Umschrift ^„180 vt 6 Dneinitt, kilesiue 1^if>i,.

m Wnluv. wurden geprägt, auf der andern Seite 
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in zwei Schildern das Liegnitz-Briegische und Anhaltinische 
Wappen mit dein Fürstenhut 1'674. Umschrift:

^nliultinn (lomiti«»« ^8c.i»i«v Oniuinn 8«»' 
vastat! ct kcwttburgi, 6u1»oinaliix Nach Glaw-

nig ist der Herzoginn das fernere Münzen von Wien auS 
untersagt worden; aus welchem Grunde und mit welchem 
Rechte, wird nicht hinzugesügt. Die Herzöge haben das 
Münzrecht stets behauptet, obwohl nicht ohne Anfechtung.

Ob 1674 im Briegischen Fürstcnthum eine allgemeine 
Kirchenvisitation Stattgcfunden wie in Liegnitz, findet sich 
nicht, aber eine neue Kirchcnordnung ist in diesem Jahre 
ausgegcben und am 29. Juli ist dic neue Liturgie zum 
ersten Mal in dcr Pfarrkirche gehalten worden. Auch die 
Liegnitz-Bricg-Wohlauschc Drcidingsordnung, welche 1673 
erlassen wurde, enthält kirchliche Anordnungen und giebt dcn 
Beweis, daß diejenigen ganz schlgrcifen, welche dem alten 
Protestantismus Mangel an Kirchcnzucht verwerfen. In 
dieser Dreidingsordnung heißt es unter anderem: wer Sonn
tags nicht in die Kirche geht, zahlt sechs Wcißgrvschen, wer 
am Sonntag arbeitet oder ohne Erlaubniß verreiset, ein 
Schock Wcißgrvschen und wer trotz dem nicht davon abläßt, 
soll drei Sonntage lang vor der Kirche im Halsciscn stehen 
oder noch nachdrücklicher bestraft werden." Wären Kirchcn- 
polizei und streng formulirte Rechtgläubigkeit hinreichend, 
das Reich Gottes zu schaffen und zu fordern, so müßte die 
protestantische Kirche im 17. Jahrhundert im blühendsten 
Zustande gewesen sein. Statt dessen war sie auf bestem 
Wege, das Salz, welches ihr vom Herrn anvcrtraut ist, 
verdumpscn zu lassen und zum Gcsetzcsdicnst zu erstarren. 
Bei aller Fülle der Nechtgläubigkeit und regelmäßigem For
mendienst wurde das Leben nicht gebessert, verschmachteten 
die Seelen im Hunger und Durst nach dem Brot des cwi- 
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gen Lebens und wurden Regungen einer lebendigen Fröm
migkeit, welche als Pietismus sich ankündigtcn, von der 
kirchlichen und weltlichen Regierung als sündhaft verfolgt. — 
Die Vormundschaft der Herzoginn nahm wider Erwarten 
ein schnelles Ende. Die Stände kamen im Geheimen mit 
den Vormundschaftsräthcn überein, den Regierungsantritt 
des Prinzen zu beschleunigen. Sie fürchteten, die Herzoginn 
könne zur katholischen Confcssion übertreten, denn sie ge
währte katholischen Geistlichen Zutritt; Jesuiten gingen bei 
ihr aus und ein und die Prinzessinn Charlotte war übcrge- 
tretcn, allerdings ohne Borwisscn der Mutter und der Vor
mundschaft. Sie hatte sich 1673 auf dem Schlosse zu 
Liegnitz mit dem Kaiser!. General-Wachtmeister Herzog Frie
drich zu Holstein Sonderburg durch einen römischen Geist
lichen trauen lassen. Das Mißvergnügen der Mutter wur
de durch einen chur-sächsischcn Abgesandten, von Haugwitz, 
beschwichtigt. Die Stände trugen daher plötzlich bei Hofe 
auf die Volljährigkcitserklärung Georg Wilhelms an und 
der Prinz reiste den 14. Fcbr. 1676 mit einigen Räthen, 
Edelleuten und geringem Gefolge nach Wien ab.

Georg Wilhelm 1675. Ittcoillsrnrühilis.
Erziehung. Georg Wilhelm war den 29. Septem

ber 1660 aus dem Schlosse zu Ohlau geboren und am 3. 
Oktober getauft worden. Pathcn waren der Kurfürst von 
Brandenburg und Herzog Georg UI von Brieg; der letz- 
mc gab ihm „ach diese,, beiden Pathen die Namen Georg 
Wilhelm. Die Taufprcdigt über die Seligkeit durch das 
Bad der, Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes 
Tit. 3, 5—6 hielt der Hosprcdigcr UrsinuS. Der Vor
schlag, dem Prinzen den Namen Piast bcizulegcn, wurde 
von der Geistlichkeit „icht gebilligt, weil der Name nicht im 
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christlichen Kalender ausgenommen sei, wird von Lucä aber 
als ein Anzeichen betrachtet, daß das Haus, wie mit einem 
Piast anfangen, so auch endigen sollte. Groß war die 
Freude des Fürstenhauses über diese Hoffnung männlicher 
Nachfolge und sie wurde in allen Kirchen des Fürstenhau
ses durch ein Dankfest gefeiert, auch im übrigen Schlesien 
getheilt. Auch den ersten Geburtstag des Sohnes feierte 
Christian 1661 zu Ohlau im Kreise einer ausgesuchten Ge
sellschaft des hohen Adels mit Komödien, Tänzen, Ring
rennen, Feuerwerken. Georg von Brieg mit seiner Gemah
linn war anwesend.

Der Prinz ließ von Kindheit auf ein starkes Gedächt
niß und feuriges Temperament blicken. Er faßte spielend 
in zarter Jugend die lateinische und französische Sprache, 
welche er beide sprach, in der italienischen und spanischen 
vermochte er sich schriftlich auszudrücken. Sein Vater hatte 
in der Jugend viel mit Polen verkehrt, auch er zeigte Vor
liebe für die polnische Nation und wurde in polnische Tracht 
gekleidet. Als der Vater 1665 seine Residenz nach Brieg 
verlegte, ließ er ihn in der Religion durch den ersten Hoff 
Prediger unterrichten, seine Studien wurden durch einen be
sonderen Lehrmeister, August Friedrich Bohne, geleitet. Auch 
der Leibarzt des Herzogs Heinrich Martini wurde bei der 
Erziehung zu Rathe gezogen und schrieb eine Rhetorik für 
ihn. Die französische Spracht lernte er durch den Gebrauch 
vollkommen, da unter der Dienerschaft am Hofe viele Fran
zosen oder der französischen Sprache Kundige waren. Er 
las und liebte Poesien, außerdem waren Gcschichtsschrciber 
und Beredsamkeit seine Lieblingsbeschäftigung; reiten, tanzen, 
fechten lernte er fertig, hielt es aber nickt für das Haupt
werk bei einem Fürsten. Er war von schöner Gestalt und 
bezaubernder Freundlichkeit, ernst in Geschäften, heiter aber 
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mit Würde bei seinen Erholungen; selten steckte er Edel
steine an die Finger. Obwohl feurigen Temperaments lernte 
er sich mäßigen, die Beredsamkeit war ihm angeboren. 
Sein Unterhalt wurde nach der Nothdurft der Natur und 
der Würde eines Fürsten bemessen; nicht luxuriöse Speisen, 
Nicht übermäßiger Trunk, aber auch nie Kargheit waren an 
der Tafel zu sehen, höchstens dauerte sie eine Stunde, Schlaf 
gönnte er sich kaum so lange als andere Tafel halten. Mit 
den Jahren wurde er an die öffentliche Tafel gezogen und 
trug zur Uebung im Ausdruck oft kleine Reden vor den 
Eltern und Gästen vor, oder er mußte in Tänzen und Ko
mödien Mitwirken, z. B. 1673 den 13. Octobcr, als zur 
Vermählungsfcier des Kaisers Leopold „die uneigennützige 
Liebe" aufgcsührt wurde. Der Kaiser schenkte ihm zur Auf
munterung sein goldenes Bildniß an goldener Kette hängend, 
ein Geschenk, dessen er durch untreue Hände beraubt wur
de. *) Damals tauchte dem Prinzen zu Gefallen Scbotten- 
dorss Plan wieder auf, das Gymnasium in eine Nitteraka- 
demie zu verwandeln und viele junge Adlige warteten mit 
Verlangen darauf. Das Werk wurde aber nicht ausgcführt, 
man schützte den Geldmangel vor. Zur Kurzweil und zum Zeit
vertreib erwählte er die Jagd. Er hat bei einer Jägerlust 
>m Thiergarten bei Brieg (23. August 1672 bei Zimmer
mann) sogar einen Jägerorden des goldenen Hirsches gestiftet. 
Das Lebenszeichen, ein von Gold geschlagenes Eichen- 
biatt, auf dessen einer Seite ein Hirsch, aus der andern ein 
rothes H„z einem weißen Kreuze stand, wurde von 
ihm an sieben Edelleute, welche beim Pirschen und Fällen

') Wahrschrj„,jch 1668 jm Nov., wo im Briegcr Schloß, während 
der Hof in Brcsian war, ein beträchtlicher Diebstahl ausgeführt 
wurde. Der ist nie entdeckt worden.

Die Plasten zum Bricge, S. Bd, 1K 
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des ersten Hirsches zugegen gewesen, gegeben und dieselben 
damit in den Besitz aller damit verbundenen Vorrechte und 
Privilegien gesetzt (Henel 1,389.) Die Statuten des Ordens 
stehen in Christian Gryphius Entwurf der geistlichen und 
weltlichen Ritterorden.

Im Januar 1672 war der Prinz mit den Eltern nach 
Liegnitz gezogen. Am Tage vor des Vaters Tode schickte 
ihn die Mutter mit seinem Lehrmeister nach Frankfurt. Er 
war daher weder beim Tode noch beim Begräbniß anwe
send und hatte vom Vater nur wie auf eine kurze Tren
nung Abschied genommen. In Frankfurt wurde ihm ein 
eigenes Haus gemiethet und ein kleiner Hofstaat eingerich
tet, die nöthigsten Lebensbedürfnisse wurden von Steinau und 
von Brieg aus zu Wasser hingeschickt. Hier lebte er den 
Studien und suchte in gelehrten Gesellschaften seine Erho
lung. Von hier aus besuchte er auch den kurfürstlichen Hof 
zu Berlin und machte sich mir dem Kurprinzen Karl Emil 
und mit den Markgrafen bekannt. 1673 (bci Görlich schon 
im August 1672) kehrte er nach Brieg zurück. In einer 
Berathung mit den Vormundschaftsräthen, ob man ihn auf 
Reisen schicken sollte, erklärte die Mutter sich dagegen. Der 
Prinz setzte daher zu Hause seine Studien fort und legte 
in historischen und politischen Wissenschaften ein treffliches 
Fundament, obwohl er nicht in allem des Lehrmeisters Me
thode folgte. Zum vierzehnten Geburtstage (29. Septbr. 
1673) überreichte ihm Bohne einen kurzen Inbegriff der 
Bestimmung eines christlichen Fürsten. Er setzte dieselbe in 
die Ausbreitung der Ehre Gottes, Erhaltung seiner Kirche, 
Ausnahme des gemeinen Wesens, Glückseligkeit der Unter
thanen, in die Ruhe und Zufriedenheit des Gemüthes und 
den Nachklang eines unsterblichen guten Namens nebst Er
werbung der ewigen Seligkeit. Um den Prinzen, welcher 
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regieren solle, der Mühe zu überheben, weitläufige Werke 
durchzugehcn, gab er die Mittel an, um zu diesem Zwecke 
zu gelangen. Zugleich ermähnte er ihn, sich der Unterwei
sung zu erinnern, welche ihm sein Vater schriftlich hinter
lassen und des Segens, welchen er ihm für die Befolgung 
derselben versprochen hätte. Die Tugenden, denen er nach- 
strebcn sollte, waren die Gerechtigkeit, Tapferkeit, Großmuth, 
Standhaftigkeit, Vorsicht, Klugheit; unverdroßner Fleiß in 
Kunst und Wissenschaft, Verschwiegenheit, Gesprächigkeit und 
Wahrhaftigkeit im gebürlichcn Gebrauch der Zunge, Gehor
sam gegen die Mutter, Eintracht mit den Anverwandten, 
Milde und Gutthätigkcit gegen treue Diener, Sparsamkeit 
im Zusammenhalten des Scinigen und Vermeiden unnützer 
Ausgaben, Barmherzigkeit gegen die Armen, Unrechtlciden- 
den, Hilflosen; Sanftmuth zur Bezwingung des «»zeitigen 
ungerechte» Zor»cs, Friedfertigkeit gegen Jedermann, Auf
richtigkeit uni das Vertraue» redlicher Gemüther zu erwe
cken, Keuschheit, um Leib und Seele vor fleischlicher Unrei- 
nigkeit unbefleckt zu bewahren und dadurch eine dermaleinst 
gesegnete Ehe zu erwerben, Mäßigkeit und gute . Ordnung 
im Essen, Trinken, Schlafen, Wachen, Ruhe, Bewegung, 
tun eine vollständige Gesundheit zu erhalten und endlich 
ungefärbte Gottseligkeit, Liebe und Furcht des Schöpfers im 
ganzen Leben, um Liebe und Lob der Welt und die unver
gängliche Krone der ewige» Herrlichkeit zu ererben. Er cr- 
innert ih«, daß mit diesem vierzehnten Jahre die Minder
jährigkeit beschlossen werde; möge es auch das Jahr sein, 
in welchen, der Prinz alles, was sein Gemüth beunruhigen, 
seiner Gesundheit schaden, seine Ruhe vermindern könne, 
von sich lege. Es sei das Jahr der Hoffnung, nach wel
chem man über das künftige Leben des Menschen zu ur
theilen Pflege, das Jahr, in welchem die Kinderschuhe vol- 

ik' 
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lends ausgezogen zu werden pflegten. Möge der Prinz, 
wie er löblich angefangen, so fortfahren; das ablegen, was 
den zunehmenden Jahren übel anstchc, männlicher Sitten 
und Tugenden sich befleißigen und nach der Vollkommen
heit eines weisen, tapfern, klugen Fürsten streben. Dann 
werde er mit diesem Jahre sein Glück gründen, dem Vater
lande einen großen Schatz sammeln, viele tausend Seelen 
durch Hoffnung aufrichten und erquicken und der erlauchten 
Mutter eine Freude bereiten, die nur von einem mütterlichen 
Herzen ermessen werden könne.

Nach Elias Thonra (l'nixgziiou« in «bilmu t» XV.) 
war der Prinz für sein Alter groß, von blühender Gesichts
farbe, blonden Augcnbrauncn mit mäßigem Zwischenraume, 
grader Nase, großen brennenden Augen, vorstehenden Lippen. 
Die gelockten Haare sielen ihm bis auf die Schultern, Wan
gen und Lippen zeigten die ersten Keime des Bartes. Der 
gelehrte Herzog Ferdinand Albrecht von Braunschweig Lü- 
ncbnrg, welcher mit Lobsprüchcn sonst sehr sparsam war, 
nannte, als er 1674 mit seiner Gemahlinn in Bricg zum 
Besuch war, den Prinzen ein Muster junger Fürsten, an 
dem man sehe, daß ein Cederrcis an einem Morgen mehr 
als der Psop in zehn Jahren wachse.

Dennoch kam der Entschluß der VormundschaftSräthe, 
dem Prinzen die Regierung zu übergebcn, der Mutter wohl 
unerwartet; die begünstigten Diener aber hatten gehofft, 
noch lange unter dem nachsichtigen Frauenrcgiment ihren 
Vortheil zu haben. Georg Wilhelm war kaum vierzehn 
und ein halbes Jahr alt, als er im Februar 1676 auf An- 
dringcn der Landstände zur Huldigung nach Wien reiste.

Georg Wilhelm als Regent, 9 Monat von Febr. 
bis November 1675. Sobald er in Wien angekommcn war 
(19. Febr.), meldete er bei Hofe seine Absicht und der Kai
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ser bestimmte einen Tag (14. März) zur Audienz und Hul
digung. An demselben bcgab sich der Prinz in Begleitung 
seiner eigenen*) und einiger fremder Edelleute in die kaiser
liche Burg, wo Leopold auf dem Throne, umgeben von den 
Gchcimräthcn z. B. dem böhmischen Kanzler Graf Nostitz, 
ihn empfing. Georg Wilhelm wurde vom Fürst Schwar- 
zenbcrg und Fcldmarschall Montccuculi vor den Thron geführt, 
legte daselbst mit eigenem Munde den Huldigungseid ab 
und hielt mit größter Geistesgegenwart einen von ihm selbst 
verfaßten Bortrag, über welchen der Kaiser und die anwe
senden Staatsmänner sehr günstig urtheilten. Der spanische 
Botschafter Marquis Spinola sagte von ihm: Die Chri
stenheit habe keinen Fürsten von so geringem Alter und so 
vieler Fähigkeit, und Lohenstcin erzählt, die ganze Stadt und 
der Hof habe von nichts als dem jungen Plasten gesprochen 
und er selbst freue sich noch, im kaiserlichen Borgemach so 
viele Lobsprüche seines Landesherr» gehört zu haben. Der 
Prinz nahm mehrmals beim Kaiser allein Audienz, unter
hielt sich mit den Gesandten über Staatssachcn, mit den 
Großen des Hofes über den Wohlstand des Vaterlandes. 
Als eine Probe seiner Klugheit wurde erzählt, daß er bei 
einem Hoffcstc auf die Frage, welches die beste Religion sei? 
geantwortet habe: Gott und dem Kaiser treu sein.

Nach beendigtem Huldigungsgeschäft kehrte er nach Brieg 
zurück. Hier (30. März) kamen ihm die Landstande, gegen 

M. zu Roß aus den sechs Weichbildern, entgegen und 
führten ihn ins Schloß unter Lösung der Kanonen, während 
Bürgerschaft und die Compagnien geworbener Soldaten mit 
fliegenden Fahnen im Gewehr stand. Tags darauf leisteten 
die Stände auf dem großen Saale den Eid der Treue und

') unter welchen sich Kaspar von Sohcnstcin befand. 
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erhielten die Zusichcrung des Schutzes für ihre Privilegien.
Dcn Liegnitzischen und Wohlauschen Ständen war un- 

terdeß angezeigt worden, sich zum Empfange des Herzogs 
zu rüsten. Sobald die Equipage desselben in Brieg fertig 
war, begab cr sich mit zahlreichem Gefolge auf den Weg, 
begrüßte zu Ohlau die Mutter, welche nicht umhin gekonnt 
hatte, in die Veränderung zu willigen und wurde eine halbe 
Meile vor Liegnitz von dem Adel des Fürstcnthums empfangen. 
Die Landesbcamten stiegen aus den Kutschen und begrüßten dcn 
Herzog, welcher sich hier zu Pferde setzte. Der Landsyndi
kus Gottsried Baudisius hielt dic Bcwillkommnungsredc. 
Nach der ersten Kanoncnsalve ging dcr Einzug vor sich 
durch das Goldbergcr Thor über den Markt nach dcr Burg
gasse aufs Schloß. Auch hier hatte sich dic Bürgerschaft 
zu beiden Seiten dcr Straßen und auf dem Markt vor dcm 
Rathhause, vor der Hauptwache eine Compagnie Soldaten 
aufgestellt. Ueber diesen Einzug ist ein genauer Bericht er
halten. Unter dem Thor überreichte dcr Bürgermeister Frank 
mit dem Rathe die Stadtschlüsscl und die zweite Kanoncn
salve wurde gegeben. Von den beiden Stadtthürmen und 
dcm Schloßthurme ertönten die Trompeten und Pauken 
und der Zug durch die Stadt begann. Voran zog dic Die
nerschaft, einige Glieder junger Edelleute, vierzehn vierspän
nige Kutschen mit den Landesältcsten, die Ritterschaft dcr 
sechs Kreise mit ihren Trompetern; darauf die Hofbcdien- 
tcn in ihren Kutschen, die zwölf Edelleute des Herzogs in 
vier Gliedern, welchen der Herzog selbst folgte, auf einem 
Schimmel in dunkler mit goldnen Posamenten stark ver
brämter Kleidung und weißem Federbusch; Degen und Zeug 
mit Juwelen stark besetzt. Er zeigte sich sehr freundlich nach 
allen Seiten gegen die Menge. Unmittelbar vor ihm gin
gen Bürgermeister und Rath mit entblößtem Haupt, neben 



Huldigung im Fürstenthum. 247
dem Pferde die fürstlichen Bedienten und an deren Seite 
zwölf Trabanten mit Partisanen, hinter ihm folgten die 
Edelknaben zu Roß, dann ein Trupp Leibgarde in weißen 
Kollern, geführt durch den Kammerjunker von Born; hier
auf folgte die leere herzogliche Leibkutsche, dann die beiden 
Landeshauptleute von Brieg und Liegnitz, von Posadowsky 
und von Schwcinichen. Der Superintendent Pauli, die 
Leibärzte, Sekretäre, Kammerdiener in fürstlichen Kutschen, 
der Burggraf von Liegnitz, von Kreckwitz, mit zwei Drago
nercompagnien Landvolk zu Pferde, die Kammer-, Küchcn- 
und Bagcgcwagcn schloffen den Zug. Sobald der Herzog 
im Schloß vom Pferde stieg, geschah die dritte Kanonensalve 
und Bürgerschaft und Soldaten folgten mit einer dreimali
gen Musketcnsalve. Am dritten Tage darauf wurde in der 
Schloßkirche vom Hofprediger Friedrich Lucä dieHuldigungsprc- 
digt über 1 Moses 4l, 43*) gehalten. Aus der Kirche 
ging der Adel nach dem Speisesaal, wo der Herzog auf ei
nem etwas erhöhten rothsammtncn Stuhle die Huldigung 
annahm, darauf wurden Ritterschaft und Städtcabgcordnete 
bewirthet. Bon Liegnitz aus machte der Herzog einen Be
such auf den Gröditzberg, dessen Schloß seit dem 30jährigcn 
Kriege in Ruin lag, er beschloß, die Beste herzustellen. Nach 
Liegnitz zurückgekchrt ging er über Parchwitz nach Leubus, 
wo er mit seinem Gefolge vom Abt bewirthet wurde. Er 
besah die Kirche, das Kloster, die Bibliothek, den Lustgar
ten und Herzog Boleslaus Grab. Darauf ging es nach 
Wohlau, wo ihn die Ritterschaft ebenso wie in Brieg und 
Liegnitz eine halbe Meile vor der Stadt bewillkommnete und 
am andern Tage im Schloß die Huldigung leistete. Auch

') und Pharao ließ vor Joseph ausrufcn: der ist des Landes Vater 
und setzte ihn über ganz Aegyptcnland. 



248 Georg Wilhelm 1673.

den übrigen Städten, besonders dem Schloß und der Wild 
bahn zu Herrnstadt stattcte er einen Besuch ab und kehrte 
dann in seine Residenz nach Brieg zurück. Seine leutselige 
Beredsamkeit hatte ihm allgemeine Zuneigung erworben.

Die verwittwcte Herzoginn siedelte jetzt ganz nach Ohlau 
über. Obwohl bci der Mündigkeitscrklärung ihr Rath nicht 
gehört worden war, trat sie doch das Regiment in Frieden 
ab und Georg Wilhelm versprach ihr außer den Witthums- 
einkünften eine jährliche Pension aus seiner Kammer und 
andere Borrechte. Sie klagte nur über den Undank derer, 
welche zuvor ihr Brot gegessen.

Der Hofstaat des jungen Fürsten wurde nun eingerich
tet, ein neues Reglement entworfen. Die fähigsten der bei 
des Bakers Tode entlassenen Diener wurden wieder ange- 
stellt. Die alten Räthe, Obrigkeiten, Diener blieben im Amte. 
Die zweite Sorge der Räthe betraf die Vermehrung der 
jährlichen Einkünfte, die dritte eine vorthcilhaste Hcirath für 
den Herzog. In dieser Absicht wurde einer der Edelleute 
im Stillen an verschiedene Höfe verschickt. Der junge Fürst 
zeigte im Regiment eine Klugheit über die Jahre; nicht Ge
burt, Studien, Erziehung der Mutter oder der Umgang mit 
Verständigen, sagt Lohcnstcin, habe ihm das gegeben, son
dern der Finger des ewigen Prometheus hat ihn nicht aus 
gemeinem Leim, sondern aus Golderz gebildet. Er begriff 
und übcrsah Alles leicht, hörte jeden mit großer Leutseligkeit 
an, nannte sich in Briefen auch an Niedrigere Freund, be
schloß aber nicht nach einseitigem Bericht, sondern nach reif
licher Erwägung der Räthe. Seine Meinung war fast im
mer gelinder als der Aussprnch der Gesetze, Ein Blutur- 
thcil hat er nicht unterzeichnet; der großmüthige Zug der 
Piasten war auch ihm eigen, er gab zum Schaden für seine 
Einkünfte lieber Ansprüche auf, um nicht den Schein der
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Bevorrechtigung sich zuzuziehcn. Schon hatte er einen voll
ständigen Entwurf der ganzen Staatsverfassung, eine Meß- 
schnur für alle Räthe und Diener ausarbciten und zur Ein
führung im nächsten Jahre vorbercitcn lassen, auf den Land
tagen versicherte er die Stände einer neuen Landcovrdnung, 
ja der Kaiser vertraute ihm als Commissarius den Borsitz 
heim Fürstentage an, welcher über Aufbringung auskömmli
cher Mittel ohne Ucbcrlastnng des Landes bestimmen sollte; 
aber ehe der Termin des Fürstentagcs herankam, hatte er 
der Welt schon Valet gesagt.

Zum September 1t>75 war in Liegnitz ein Landtag an- 
gcsetzt, welchem er in Person beiwohnte. Er bcgab sich mit 
dem ganzen Hofstaat dahin. Unter den Prvpositionen, welche 
er den Ständen machen ließ, war die vorzüglichste die Her
stellung der verdorbenen Wege auf den Haupt- und Land
straßen durch das ganze Fürstcnthum. Ucbrigcns wurde er 
täglich mit Ergötzlichkcitcn unterhalten, mit Ningelrcnnen, 
Scheibenschießen, Kanoncnschießen, Jagden, Fischereien.*) 
Die Liegnitzische Bürgerschaft hielt einen Aufzug in militä
rischen Rüstungen und Verkleidungen, die Schuljugend führte 
im großen Schloßsaal Komödien und Schauspiele aus, Abends 
pflegte der Fürst die adligen Damen zu bewirthen und mit 
einem Tanze zu schließen. So wohnte er z. B. an seinem 
Geburtstage 2!). Sept. mit dem Hofe zuerst der Predigt 

dann wurden auf den Wällen Kanonen- und Muske-

l B. des Koischnitzer Sees. Die Karthäuser, welche 1702 auf 
diesen See nebst mehreren Dörfern Anspruch machten, verlesen 
bch auf einen Ausspruch Georg Wilhelms, den er bei dieser 
Fischerei gethan haben sollte. Als ein ungeheurer Karpfen ge
langen wurde, habe er ihn wieder in den See setzen lassen mit 
den Worten: Diese Karpfe ist vielleicht noch von den Karthäu- 
sern, «'ag sie so lange drinn bleiben, bis die Kalthäuser 
den See wieder bekommen werden. 
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tensalven gegeben, zu Mittag bewirthete er den Adel, die 
Gesundheiten wurden mit Kanonenschüssen begleitet. Ein 
Elcnn, welches in der Kotzcnauer Haide auf den Gütern 
des H. v. Stosch gefangen und in die fürstliche Küche ge
liefert worden war, kam als Seltenheit auf die Tafel. Ein 
Feuerwerk beschloß die Festlichkeit, zu welcher die Herzoginn 
Mutter nicht eingeladen worden war. Dieselbe war damals 
in Begriff, mit ihrer Tochter (der Herzoginn von Holstein) 
nach Wien zu reisen, mußte aber in Neisse eine Zeitlang 
wegen Krankheit das Zimmer hüten.

Georg Wilhelm war, nachdem er Licgnitz verlassen und 
zwei Tage in Breslau verweilt hatte, nach Brieg geeilt, 
um die Hirschjagd zu beginnen. Hier hatte er am lü. Nov. 
bei rauher Witterung in dcn Wäldern der rechten Oberseite 
sich erkältet und trat, um sich zu erwärmen, in stin Bau- 
crnhaus in Groß-Neudorf, in welchem unglücklicher Weise 
Kinder an den Blattern darnieder lagen. Lucä sagt von 
Blatterkindern nichts, sondern nur, daß er in einem nächst 
dem Walde gelegenen Bauernhause cingckchrt sei und daß 
trotz der geheizten Stube der innerliche Frost und das Fie
ber nicht nachgelassen hätten. Unter Fieberschauern wurde 
er zu Wagen nach Brieg gebracht. Die Aerzte, Winklcr 
und Müller, hielten die Krankheit für ein Flußsiebcr und 
wendeten schweißtreibende Arzneien an. Aber kein Mittel 
besiegte das heftige Fieber, die Kinderpocken zeigten sich auf 
dem ganzen Körper und gaben Hoffnung. Das zu heiße 
Verhalten machte sie bösartig, sie verschwanden wieder und 
warfen sich aufs Innere. Der Kranke litt mit größter 
Sanftmuth die brennendsten Schmerzen und zeigte festes Ver
trauen auf Gott und die Hoffnung auf ewiges Leben. Am 
21. Nvv. Mittags elf Uhr war er eine Leiche. Mit ihm 
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erlosch der plastische Stamm in Schlesien, wie ein Licht, 
was im Verlöschen noch einmal hell aufflackcrt.

Eigenhändig hatte er noch folgenden Brief an den Kai
ser geschrieben: „Allergnädigster Kaiser, König und Herr! 
Ich bin zwar wohl der alleruntcrthänigstcn Hoffnung und 
Vorsatzes gewesen, Ew. Majestät und dcro glonviirdigstem 
Erzhause noch durch langwierige treue Dienste mich wohlge
fällig zu machen und dies, was ich bei meiner Jugend an- 
noch nicht zu thun vermocht, mit zunehmendem Alter in 
desto vollkommener Devotion derselben darzustellen. Es scheint 
aber, dast bei jetziger meiner Unpäßlichkeit der Allerhöchste 
seinem unerfvrschlichen Gutbesindcn nach dieses durch einen 
frühzeitigen Tod zu unterbrechen und mich, ehe ich fast den 
rechten Anfang solches meines getreusten Vorhabens machen 
können, hinwieder dieser Sterblichkeit zu entnehmen gemeint sei.

Dieser himmlische Rathschluß nun, wie er die, so sol
chem zu folgen beschwert sein, wider ihr Belieben nach sich 
zieht, also nehme ich, der ich des Höchsten Willen jederzeit 
vor meine einzige Richtschnur geachtet, selbigen mit uner
schrockenem und willigem Gemüthe an. Ehe und bevor ich 
aber solche Schuld der Natur bezahle, lege ich hiermit und 
mit unsterblichem Dank vor allen meinem Hause und mir 
erzeigten kaiserlichen Schuh, Huld und Gnade dasjenige, 
was Ew. Majestät die Rechte nach meinem Tode zueigncn, 
zu dcro Füßen von selbst allcrgchorsamst nieder, Dieselbe die- 
>cs Einzige um dcroselbcn eigenen Flor und Aufnchmens 
wegen allcruntcrthänigst ersuchende, Ew. Majestät geruhen, 
nicht allein meine Frau Mutter und Schwester, sondern auch 
meinen Vetter den Graf Augustus von der Liegnitz, welchem 
vielleicht nicht sowohl einige anderweitige Unfähigkeit als 
vielmehr die unterlassene ausdrückliche Provision seines Herrn 
Matern anjetzo die völlige Lehnsfolge zweifelhaftig macht, als 
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auch meine treuen Diener zu gerechtester Beachtung und 
Manutcnenz sich empfohlen sein zu lassen, vornämlich aber 
meine lieben Unterthanen bei ihren Privilegien 
und bisherigen Glaubens Übungen in kaiserlichen 
Hulden und Gnaden ferner allergnädigst zu erhalten.

Der Allerhöchste setze Ew. Majestät diejenigen Jahre, 
welche sein göttlicher Wille mir verweigert, hicrvor in Gna
den zu und verhänge an Deroselbcn höchst löblichem Erzhause 
den anjctzo an dem meinigcn sich ereignenden 1'utnU-m po- 
ri<»<Ium nimmermehr. Er lasse Demselben männliches Nach
kommen kein Ende und Ihrer Macht und Siege kein Ziel 
sein, wenn Sie erhören werden desjenigen Bitten, welcher 
schwerlich mehr an selbige etwas bitten, sondern sterben 
wird." Ew. Kais, und Königl. Majestät untcrthänigstcr 
Diener Georg Wilhelm.

Wie unerwartete fürstliche Todesfälle bei dem Volk ge
wöhnlich Verdacht erregen, so ist auch Georg Wilhelms Tod 
bald den Jesuiten, bald dem Hofmeister Bohne zugcschrie- 
bcn worden. Von diesem erzählt man, er habe dem Für
sten eine Suppe kochen lassen und selbst gegeben und ein 
Küchcnwcib, welche das, was übrig blieb, gegessen habe, sei 
davon krank geworden. Er mußte viel leiden, man schlug 
ihm die Fenster ein,*) die fürstlichen Bedienten schalten ihn 
Schelm und Dieb und der Hofmarschall mußte ihn in 
Schutz nehmen. Dieser Unwille hatte aber einen anderen 
Grund. Der Herzog hatte seinen letzten Willen niederschrci- 
bcn lassen, in welchem dem fürstl. Rath Bohne 20,000 th-, 
dem Forstmeister Dvbncr 8000 th., dem Landeshauptmann 
30,000 th., jedem fürstlichen Rathe einige tausend Thaler, 
jedem Pagen 100 Dukaten und überhaupt allen Dienern

') er wohnte im Gartcnhausc zwischen dem Lust- und Obstgarten, 
was nachher den Jesuiten als Wohnung cingcräuml wurde-
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ein ansehnliches Vcrmächtniß zugedacht war. Während die
ses Testament ins Neine geschrieben und dem Herzog zur 
Unterschrift gebracht wurde, soll Bohne aus Habsucht dcn 
Fürsten für ein anderes Testament zu gewinnen gesucht ha
ben, in welchem cr für sich 30,WO th. und die Herrschaft 
Ketzerndorf ausgesetzc hatte. Der Herzog wollte sich die 
Sache überlegen, über dcr Verzögerung verlor cr das Be
wußtsein und beide Testamente blieben ohne Unterschrift.

Kurz vor dcm Regierungsantritt war dcm Prinzen, wie 
cr selbst oft erzählte, im Traume ein alter weißgraucr Mann 
erschienen und hatte zu ihm gesagt: bitte, was ich dir ge
ben soll. Dcm habe er geantwortet: ich begehre nichts mehr, 
als daß mir Gott das ewige Leben schenken wolle. Der 
Greis sagte zu: es soll dir gewährt werden, was du gebe
ten hast. Dcr Hcrzog crinncrte sich dieses Traumbildes im 
Anfang seiner Krankheit und tröstete sich mit dcm ewigen 
Leben. Kurz vor seinem Abscheiden war er in einen kur
zen Schlaf gefallen, in welchem es ihm vorkam, als steige 
cr cincn krystallenen Berg hinan und würde von da in die 
Luft gcrückt, was cr bcim Erwachen erzählte und ausricf: 
ei das war schön! das wird mein letzter Traum sein! Einige 
Stunden darauf gab cr unter dcn Gebeten des Superinten
dent Paul! den Geist auf.

Sogleich nach erfolgten Tode schickten die Räthe einen 
Kurier an die Herzoginn Mutter, welche sich auf der Reise 
nach Wien jenseits Ollmütz befand, als sie die traurige Kunde 
vernahm, welche alle Hoffnungen für dic Zukunft zertrüm- 
mcrte. Sie zerfloß in Thränen bci dcm Gedanken, daß sie 
ihrem einzige,, Sohne auf dem Sterbelager nicht die müt
terliche Sorge habe widmen können und eilte, soviel es ihre 
Schwäche zuließ, der Heimath zu. Von Brcslau schickte 
das Oberamt seine Commissarien Hrn. von Neidhardt und 
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Neitmeister Hollring nach Brieg, um das Archiv und die 
Rentkammer zu versiegeln. Dasselbe geschah in Liegnitz und 
Wohlau und in Liegnitz waren die kaiserlichen Eommissaricn 
sogar eher da, als die Botschaft vom Ableben des Herzogs 
anlangte. Die von Brieg mit der Todesnachricht abgeord- 
nctcn Reiter hatten sich in Neumarkt beim Trunk verspätet.

Die Herzoginn erhielt auf ihr Begehr vom Kaiser die 
Aufsiegclung und den Besitz bis nach erfvlgter Erbvcrglci- 
chung. Sie fand in Brieg die Diener und Unterthanen 
in größter Bestürzung, erkundigte sich genau nach allen Um- 
ständen der Krankheit und zeigte sich sehr ungehalten gegen 
diejenigen, welche dem Herzoge am nächsten gestanden und 
sein Krankenzimmer besorgt hatten. Indeß war das Ge
schehene nicbt ungeschehen zu machen. Die Leiche wurde 
von den Aerzten cinbalsamirt, in fürstlichen Schmuck geklei
det und auf einem Gerüst in der Silberkammer Tag und 
Nacht von zwei Adeligen und zweien vom Magistrat, Schop
pen oder ansehnlichen Bürgern bewacht, zwei Bürger stan
den vor der Thür. Das Zimmer war mit schwarzem Tuch 
ausgcschlagcn, vier Wachskerzen bräunten Tag und Nacht. 
Jeder, welcher die Leiche sehen wollte, wurde zugclassen. 
Das Bcgräbniß blieb bis zum 30. Januar 1676 verscho
ben; vorher im Dezember machten der Landeshauptmann 
von Posadowsky, der Negierungsrath von Roth, der Graf 
August und die Herzoginn noch eine Reise nach Wien. Am 
30. Jan. Abends wurde der Sarg von zwölf Edelleuten 
aus der Silberkammer auf eine schwarz bekleidete Bühne 
mitten auf den Schloßplatz gesetzt. Auf dem Sarge lag 
ein vergoldetes Schwert und der rothsammtne stark mit Di
amanten besetzte Fürstenhut an 100,000 th. werth. Hinten 
am Haupt waren die beiden Buchstaben 6l. VV. aus Dia
manten gebildet. Um sieben Uhr Abends wurde mit allen
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Glocken gelautet, 32 Edelleute stellten sich um die Leiche 
und hoben sie aus den Trauerwagen, 16 andere hielten ei
nen schwarzsammtnen Traghimmel. Aus dem Schloß zog 
man über den Topfmarkt durch das Brcslauer Thor und 
den bei Johann Christians Begräbniß eröffneten Eingang 
auf den Kirchhof und in die Kirche. Bor der Leiche gin
gen etwa hundert Edelleute von drei Marschällen geführt; 
der sechsspännige Leichenwagen wurde von drei Marschällen 
geleitet, daneben gingen die sechszchn den Traghimmel hal
tenden Edelleute und die 32 Träger. Nun folgten, wieder 
von drei Marschällen geführt, die Leidtragenden: die Herzo
ginn Mutter zwischen den beiden Herzögen von Holstein 
Sonderburg, H. Friedrich als kaiserlichem und dem Dom
herrn zu Breslau als kursächsischem Abgeordneten; ihre Toch
ter Charlotte von Graf Augustus als kurbrandcnburgischcm 
und dem jungen Herzog von Holstein, des Domherrn Bru
der, als anhaltischem Abgesandten geführt. Fräulein Philip- 
pine Gräsin von der Lippe, von Graf Nostitz als Abgeord
netem des Oberamlcs geführt, Johanna Elisabeth geb. Frci- 
inn von Licgnitz, vermählte Freifrau von der Lcipe, ihr Ge
mahl Czinko Hvwrota von der Leipe, daraus die Abgeord
neten der Stände aus den drei Fürstenthümern, die adligen 
Frauenzimmer, der Magistrat von Brieg die, Doctoren und 
Gelehrten.

Die ganze Feier war wie bei Christians Begräbniß nach 
Anordnung der Herzoginn; Schüler und Geistlichen gingen 
siicht wie sonst der Leiche voran. Mit Förmlichkeit war je
der Dame die Zahl der Schleppenträger bestimmt, über tau
send Wachsfackcln wurden neben dem Zuge getragen. In 
der Kirche wurde der Sarg auf ein ^»«timn «lulniis im 
Chor gesetzt, der Chor war ganz mit schwarzem Tuch über
zogen und durch Wegnahme des eisernen Gitters und des 
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Taufsteines erweitert worden. An beiden Seiten des Cho- 
res war der Stammbaum der Herzöge dargestellt. Piasi 
lag in Lebensgröße unten auf einem Altar und von ihm 
stieg der Stammbaum auf bis zum Gipfel. Bci jedem 
Zweige stand auf einem viereckigen Bleckschilde sein Name, 
den Gipfel bildete Georg Wilhelm. Aus dem Wolkenhim- 
mel langte eine Hand hervor und brach den Gipfel ab.*)

Born im Chor standen zur Rechten die Bricgischen Geist
lichen, zur Linken die Liegnitz-Wohlauschen Superintenden
ten. Superintendent Pauli predigte über Chron. 34,24 22 
(und Iosua starb und ward begraben unter den Gräbern 
seiner Bäter.) Hans Adam von Posadowsky hatte in der 
Abdankungsrcde den Dank sür den Kaiser und die Fürsten, 
welche Gesandten zum Begräbniß geschickt hatten, auSzu- 
sprcchcn.**) Die drei Compagnien der Bürger und die gewor
benen Soldatencompagnicn hielten den Topfmarkt so lange 
besetzt, bis um Mitternacht alle Leidtragenden wieder in ihre 
Quartiere zurückgekehrt waren.

Die Leiche blieb acht Lage lang in der Schloßkirche ste
hen, um von jedermann gesehen zu werden. Während dieser 
Zeit wurden die zum Begräbniß berufenen Stände bei Hofe 
gespeiset und bei der letzten Traucrmahlzcit an alle Gäste 
eine größere und eine kleinere Denkmünze mit des Herzogs 
Bild vertheilt. Die Inschrift lautete: piasii kilmuclist! 
I^oluniav ultiiuus nepos I>iinol!ps XV viv SUNOS nulus 
seck tamvn luajoiennis ^ost noniumstv«! ckuoatuum ov- 
giiuon stm XXI Xov. 1675 sikn, ltgiaa tamili»«! uo-

') Da« Lnstrmn >I»luris von Superintendent Pauli hcrausgcgc- 
bcn, gedruckt bci Jakob in Vricg 1676 enthält eine Abbildung 
des Sarges und Stammbaumcs.

") Beide Reden sind im llaMrmu ilulnris abgcdruckt- 
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vom^ue ssooularniu sonn» Intaloln li^it tormiiiui» «,u- 

nto Zilosia, i»uin I'iusti uutulibus plus gratiue, 11e- 
»rgii liuiliolmi t'alu plus lueiumrnum ckodoal Der 
Sarg, in welchen er gelegt wurde, war von Kupfer, stark 
versilbert und vergoldet, ani Haupt 3^ Ellen 3 Zoll hoch, 
I'/- Elle 5 Zoll breit, zu den Füßen 2 Ellen hoch, I'/» 
Elle breit. Er ruhte auf vier Tugenden, welche das Haupt 
in den Händen halten, l^ortitmlu und i>pos am Haupt, 
IZHoruIil«« und ^ustitiu zu den Füßen. Ueber den vier 
Tugenden waren vier Eitelkeiten als Kinder gebildet mit 
Fürstcnhütcn. Vier Wappen waren am Sarge angebracht, 
das Liegnitz-Nricgische zu Häupten, das Anhaltsche zu Fü
ßen, das Churbrandenburgsche zur rechten Seite, das Hes
sische zur linken. Die Wappen waren zur Seite von Sinn
bildern umgeben, neben dem Brandenburgischcn oben eine 
blühende Aloe mit der Ucberschrift üum ttuini, »»uiion, 
unten der fürstliche zerbrochene Schacht mit Fürstenhut: 
'lomtv 6n<t» i-ogo. Links über dem hessischen Wappen 
ein Mohnhaupt, welchem die Blumen abfallen: »o» »m- 
nis mooinr, unten ein fliegender vom Pfeile getroffener Ad
ler: «<»n ost vulttlio tutus. Blumen und Laubwerk füll
ten den Raum zwischen den Wappen und Rändern. Aus 
dem Deckel stand in der Ecke eine Sonnenwende, zu bei
den Seiten des Deckels die Verwesung in zwei Tvdtenköp- 
fen dargcstcllt, auf dem zur Rechten ein Licht von zwei Win
den ausgcblasen, auf dem zur Linken eine ausgelaufene Sand
uhr. Die lateinische Inschrift auf dem Deckel in goldenen 
Buchstaben sagt, daß Georg Wilhelm hier ruhe geb. den 
19. Sept. 1660, seiner männlichen Tugend wegen schon 
mit 14 Jahren zur Regierung gelangt, gest, den 21. Nov. 
1675, 900 Jahr nach der Geburt seines Ahnherrn Piast.

Die Pissten zum Briege. 3. Nd. ,7
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Nach der Ausstellung in der Kirche wurde die Leiche in 
diesen Sarg gelegt und in Begleitung von Edelleuten und 
Hofdienern nach Liegnitz geführt. Auch dort wurde am 5. 
Febr. 1676 ein nächtlicher Traucraufzug mit Fackeln vom 
Breslauer Thor über die Burggasse, den Markt, zur Jo- 
hanniskirche veranstaltet. An der Kirche wurde der Sarg 
von den Konstablern unter dem Jngenieurhauptmann Ma- 
rienberger vom Wagen gehoben und von sechszchn Edelleu
ten in die Gruft getragen. Zahlreiche Trauergedichtc, latei
nische und deutsche, wurden diesem Todesfall gewidmet z. B. 
von allen zehn Lehrern des Gymnasiums; der Magister Jo
hann Andreas Mauersberger lieferte allein drei, sie sind mit 
Gelehrsamkeit vollgepfropft. Das bekannteste, aber nicht im 
tiasUuiu ilulurls aufgcnommcne Klagelied ist bei Lucä: fließt 
nasse Thränen fließt auf Wangen und Papier rc. Eine höchst 
geschraubte und schwülstige, mit Citaten aus dem griechischen 
und römischen Alterthume überladene Lobschrift hat Daniel 
Kaspar von Lohenstein verfaßt, mehr als hundert Seiten 
über ein kurzes und einfaches Leben. Das Volk überließ 
sich in richtiger Vorahnung der Zukunft dem lautesten Aus
druck seines Schmerzes, die Chronisten sind voll Nachrichten 
über das unbeschreibliche Winseln, Lamcntiren und Wehkla
gen. Vereinzelt waren die Stimmen der klugen Leute, wel
che es für einen Gewinn achteten, unmittelbar unter dem 
Kaiser zu stehen, weil es besser sei, einen als zwei Herren 
zu haben.

Abstattungen der Anverwandten.
Die Hinterbliebenen erbberechtigten Glieder der Familie 

waren die Herzoginn Luise, ihre Tochter Charlotte und die 
Prinzessinn von Nassau Dillenburg Dorothea Elisabeth, Toch
ter Georgs 3. Die Nachkommen Johann Christians von 
der Freiinn von Sitsch waren nicht erbberechtigt; es lebten
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noch zwei, dcr Graf August und seine Schwester Johanna 
Elisabeth.

Die Unterhandlungen über die Erbschaft begannen so
gleich nach der Beerdigung des Herzogs. Luise überreichte 
am Wiener Hofe einen Anschlag dcr Allodialicn, welcher sich 
auf 872,079 th. (ohne 87,792 th. Schulden, welche vom Lehn 
verzinst werden sollten) belief. Der Kaiser übcrtrug die Un
tersuchung einer Commission dcr böhmischen Kanzlei (Hanö 
Hartwig, Graf von Nostitz, Wilhelm Wratislav Graf von 
Stcrnbcrg); Sachwalter dcr Herzoginn war der Anhalt-Des- 
sausche Kanzler Milagius,

Während diese Unterhandlungen sich in die Länge zogen, 
betrieb dic Herzoginn die Erbauung des Mausoleums zu 
Licgnitz; Kaspar von Lohcnstein verfertigte dcn Riß, Peter 
Rauchmüllcr baute es. Dic Gruft ist als eine kleine Ro- 
londc an die Kirche angcbaut, hat drei Reiben Fenster über
einander und laust oben in eine Kuppel zu. Ueber den Ein
gang wurde gesetzt: KIcummontum pmstmn» 1678 ubso- 
lutum. Zwei eiserne Thüren führen in die Gruft, zwischen 
ihnen ist auf einer Marmorplatte dic Veranlassung dieses 
Baues und dcr Name dcr Erbaucrinn angegeben. In dcr 
unteren Reihe liegen dic ältesten Fürsten, in dcr obersten dic 
letzte Familie, in Nischen an jedem Fenster von halber Manns
höhe, mit eisernen Gittern umgeben. Oben liegen Christian 
und Georg Wilhelm, die Nischen für Luise und ihre Toch
ter Charlotte wurden Vorbehalten. Diese ist leer geblieben, 
da Charlotte als Katholikinn im Kloster Trebnitz begraben 
wurde. An jeder Nische steht das Bild des darin Begra
benen. Oben an der Kuppel durchfährt der Sonnenwagen 
den Thicrkrcis und steht beim Zeichen des Krebses still. Die 
Inschriften bei dem Bilde Herzog Christians, dcr mit dem 
Regimentsstab auf Georg Wilhelm zeigt: IXosoisno zjuati? 

17'
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weißt du nicht, daß du einen Sohn hast? bei Georg Wil
helm: sa^uoi >^80, bei Luise: bei milii^uli! bei Char
lottens Nische: Ubi «»«ti»? Zweimal acht Bilder stellen 
Scenen aus der Piastischen Geschichte von Piast an dar, 
die ersten acht aus der polnischen Zeit, die letzten seit der 
Trennung von Polen.

Um die Erbschaftsangelegcnheit zu fördern, reiste Luise 
1677 selbst mit ihrem Bruder Johann Georg nach Wien, 
wurde dort aber gefährlich krank und mit Mühe gerettet. 
Nach ihrer Genesung erhielt sie beim Kaiser Audienz nnd 
nahm den angebotenen Vergleich an. Der Endbeschluß des 
Kaisers wurde ihr 29. März 1678 nach der Rückkehr in 
Brieg mitgctheilt und war folgenden Inhaltes:

„Die Herzoginn Luise als Erbinn der um eigenes Geld 
erkauften Immobilien, Herrschaften, Güter und der darauf 
verwendeten Meliorationen, als auch der Privathäuscr, 
Gründe, Gärten, ferner aller Mobilicn und der auf das Lehn 
zu übernehmenden Schulden hat ihre Forderungen gestellt, 
um die touckalia vom allollinm abzusondcrn. Unsere Com- 
miffarien haben das I'io nt t.onti-n erwogen. Die Herzo
ginn hat alle Güter, die nicht ausdrücklich Mannslehn sind, 
als Allodial oder Weiberlehn für sich in Anspruch genom
men; doch statt dem Nichterspruch den Lauf zu lassen, zie
hen wir einen gütlichen Vergleich vor, den die Herzoginn 
und ihr mit anwesender Bruder Johann Georg angenom
men, folgender Maßen: 1) Weichbild und Amt Ohlau 
bleibt der Herzoginn nach den Ehepacten als Witthum; ihr 
Hofstaat, die Kammeruntcrthanen und die Stadt Ohlau 
sind von der Regierung zu Breslau cximirt und der Juris
diktion der Herzoginn unterworfen. Das übrige Amt und 
Weichbild Ohlau bleibt im Steuerkataster und sonstigen Re- 
HierungssachtN mit Wohlau verbunden. Die Herzoginn wird 
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die Stadt Ohlau und die Kammerunterthanen nicht gegen 
altes Herkommen beschweren, ihnen den Zugang ans Ober
amt nicht verschränken, über Hos- und Frohndienst ein Ab
kommen treffen. Die begehrte Holznutzung und Hofjagd 
soll untersucht, der Herzoginn ein bestimmter Aussatz doch 
ohne Verödung des Waldes und Nuinirung des Jagdregals 
zucrkannt werden. Die freie Ncligionsübung bleibt für die 
Herzoginn nach der Resolution vom 13. Juli 1676, die Un
terthanen haben freien Gebrauch der Augsburgschcn Confes- 
sion. — 2) Die jährlichen 3000 th., welche Herzog Christian 
ihr vermacht und Georg Wilhelm bestätigt hat, sollen in 
zwei Terminen gezahlt und auf ein bestimmtes Amt ange
wiesen werden. — 3) Für alle Forderungen wird der Her
zoginn sammt der Tochter Charlotte ein Pauschquantum von 
400,000 Gulden angebotcn, welches dieselbe mit Dank an
genommen. 4) Bis Ende 1678 sollen 100,000 Gulden 
bezahlt werden, für die übrigen 300,000 soll auf das Teich
amt oder anderwärts eine solche Versicherung gegeben wer
den, daß sich die Herzoginn, wenn wir mit der Zahlung 
nicht zuhalten, an die Einkünfte wird halten können. — 8) 
Theilwcise Bezahlung, doch nicht unter 30,000 Gulden und 
auf vorherige zeitige Ankündigung soll die Herzoginn anzu- 
nehmen verbunden sein. — 6) So lange die 300,000 Gul
den nicht bezahlt sind, werden sie das erste Jahr mit sechs, 
die folgenden mit fünf i». 0. verzinst und kann die Herzo
ginn darübe^ frei disponiren, doch so, daß der Fürstinn Char
lotte Interesse beobachtet wird. — 7) Die nöthigen Melio 
rationsspesen im Amt Ohlau sollen nach Bedarf geleistet 
werden. 8) Die 35,000 Gulden, welche die Herzoginn 
an Geld und Viktualien kürzlich erhalten, sollen gegen den 
ihr zugestandenen zweijährigen Genuß der jetzt auf ein Ge- 
wisses verglichenen Allodialerbschaft compensirt werden."
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Die Herzoginn verließ nun das Schloß zu Brieg (1678 
März) räumle alle fürstlichen Besitzungen und zog sich nach 
Ohlau zurück. Hier empfing sie den Besuch des Bischofs 
von Breslau (Landgrafen von Hessen) und bewirthete ihn 
drei Tage, reiste dann nach Berlin, Dessau, Wolfenbüttcl, 
Rotcnburg zu ihren Anverwandten und besichtigte auf der 
Rückreise das Grabmal in der Johanniskirche zu Licgnitz 
und ordnete einige Verbesserungen an. Dabei sprach sie die 
Ueberzeugung aus, daß in Kurzem auch ihre Gebeine hier 
ruhen würden. Sie hatte sich zu Augsburg einen kostbaren 
Sarg anfcrtigen lassen und war oft in den Anblick dieser 
ihrer künftigen Wohnung versunken. Im Sommer 1676 
besuchte sie zur Herstellung ihrer Gesundheit das Bad Lan
deck; ihr Zustand, welcher durch die früheren Niederlagen 
1672 zu Licgnitz, 1673 zu Neisse, 1677 zu Wien zum aus
zehrenden Fieber geworden, verschlimmerte sich aber so, daß 
sie nach Ohlau zurückeilte. Obwohl sie gegen Ende des 
Jahres Erleichterung fühlte, so daß sie im nächsten Früh
jahr eine Reise nach Berlin und Dessau unternehmen wollte, 
so starb sie doch grade zur festgesetzten Zeit der Abreise den 
23. April 1680. Während der Passionszeit ließ sie alle 
Tage auf ihrem Zimmer Betrachtungen über das Leiden 
Christi anstellen; in der Charwoche wurde sie von anhalten
dem Husten, Ohnmachten, schlaflosen Nächten, heftigen 
Schmerzen befallen. Nachdem sie am Ostersonntagc (21. 
April) das Abendmahl empfangen, am Montag ihrer Toch
ter die letzten Lehren und Segnungen ertheilt hatte, em
pfand sie den 24. April die Nähe des Todes, sagte dem 
Beichtvater, daß sie versichert wäre, als cin Kind Gottes 
in das ewige Leben einzugehen. Die letzten vier Stunden 
Morgens den 23, April brächte sie mit gefallenen Händen 
und gen Himmel gerichtetem Blicke zu. Zwischen H und
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12 Uhr verschied sie, 49 Jahr 2 Monat alt. — Am 17. 
Mai hielt ihr der Hofprcdiger Anton Brunsen auf dem 
Schloßplatz in Ohlau eine Dtandrede über Joh. 20, 17 ich 
fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu mei» 
nein Gott und zu eurem Gott und am 18. Mai in der 
Schloßkirche die Lcichenprcdigt über Psalm 39, 14 „laß ab 
von mir, daß ich mich erquicke, ehe denn ich hinfahre und 
nicht mehr hier sei." Die Leiche wurde von der Tochter 
und dem Ohlauschen Adel nach Liegnitz in das neu erbaute 
Grabmal abgeführt. DaS Weichbild Ohlau siel an den 
Kaiser und wurde wieder mit Wohlau vereinigt.

Die Tochter Charlotte erhielt zufolge eines Verglei
ches vom 14. Sept. 1680 eine jährliche Pension von 6000 fl. 
und Deputat von Brennholz zugesichert. Ihr Vater Her
zog Christian hatte ihr die Schellendorfschen Güter und die 
1669 heimgefallene Herrschaft Kvtzenau vermacht. Sie be
hielt überdies; das fürstlich Briegische Haus in Brcslau, 
was sie zu ihrer Wohnung einrichten ließ. Durch ihren 
Abgeordneten Matthias von Wadersee machte sie unterm 8. 
Oktober 1680 noch einige neue Forderungen 1) daß die 
Gnadengeldcr vierteljährlich an die Ohlausche Kammer an
gewiesen; 2) daß zu dem Holzaussatz auch das Holz, was 
zum Brauen ihres wenigen Hosstaatbieres gehörte, gerechnet 
werden möchte; 3) um einen jährlichen Zuschuß an Brau- 
weizen, an Hafer und Heu bei den Ohlauschen Dominial- 
gütern und um etwas Wildprct; 4) daß nicht abgezogen 
würde, was sie und die ihrigen seit dem dreißigsten Tage 
nach der Mutter Tode im Lcibgedinge consumirt hätten; l>) 
daß ihr von den 6000 th. Augmentgcldcrn, die bci der Mut
ter Tode völlig oder doch inatiualivo schon Versalien gewe
sen, ihr Antheil gelassen; 6) daß ihr verabfolgt würde, waö 
ihr außer der Mitgift vermöge des Rechtes von separirten 
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und unseparirten Nutzungen gebühre; 7) daß zur Bezahlung der 
Lehnschulden 20,000 st. beigetragen und die 10,000 th. schlesisch, 
welche ihr Bruder zu ihrerAusstattung vom Briegischen Schulge- 
stift geliehen, nachgesehen würden. — Der Kaiser erachtete in 
seiner Antwort vom 6. April 1681 die Punkte 6 und 7 für un
billig und bcrief sich auf das Abkommen vom 14. Septb. 
1680. Um aber seine Achtung vor dem Plastischen Hause 
zu beweisen und damit alle ferneren Ansprüche beseitigt wür
den, bestimmte er der Prinzessinn auf Lebenszeit jährlich 
10,000 rhein. Gulden, worunter auch das Brennholz inbc- 
griffen, unter der Bedingung schriftlicher Entsagung auf alle 
weiteren Ansprüche und daß das Rathe Vorwerk oder Dom- 
nigsche Gut,*) das Brauhaus, der Hundcparchcn, das Pom- 
mcranzenhaus, der Bleich- und Kuchclgartcn, welchen sie aus 
11,000 st. geschätzt habe, an die Brieg. Kammer von ihr 
abgetreten würden. Die Pension von 6000 st. wird vom 
14. Septb. an, die übrigen 4000 vom Tage der erfüllten 
Bedingungen an gezahlt. Graf Schafgotsch der Schlesische 
Kammerdirektor als Inspektor der drei Fürstenthümer sollte 
die Gelder anweiscn.

Als die Prinzessinn drei Jahr später dem Kaiser in der 
Bedrängnis, des Türkcnkricgcs 40,000 rhein. Gulden, ihren 
letzten Nothpsennig, auf 6 z». <1 vorgeschossen, hat er ihr, 
um sie zugleich wegen der sonstigen Forderungen und der 
jährlichen Pension von 10,000 fl. sicher zu stellen, unterm 
11. Mai 1684 das Teich-und Strehlcnsche Amt mit allen Ein
künften und Zugehör als Unterpfand verschrieben dergestalt, daß 
wenn die jährlichen Interessen oder das Kapital selbst nach

') Luise hatte 1l>73 das Vorwerk in Baumgarlcn vo» Haus Al
brecht von Dompnig gekauft. (Abstattung Itt.'i); ohne Zweifel'st 
dieß gemeint. Die übrigen Pertinenzien lagen in Ohlau am 
Schloß.
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vierteljährlicher Kündigung, ferner die erwähnte Pension in 
den bestimmten Terminen nicht baar aus der Briegischen 
Kammer gezahlt würden, sie Macht habe, das Teich- und 
Strchlensche Amt einzunehmen bis zur Erlangung ihres 
Betrages an Kapital, Interessen, Schaden und Unkosten, 
auch es zu distrahiren. Die Brieg. Regierung wurde beauf
tragt, der Prinzessin in allem zu Pfand- und ExekutionSrecht 
Gehörigem behilflich zu sein und ihr in der Abrechnung 
keine Schwierigkeiten zu machen, auch unvorhergesehene 
Unglücksfälle ihr nicht zuzurechncn.

Charlotte lebte zu Breslau, getrennt von ihrem Gemahl. 
Gestorben ist sie 1707 und in Trebnitz begraben.

Außer ihr lebte von weiblichen Abkömmlingen des Hau
ses noch die Tochter Georgs 3., Dorothea Elisabeth, 
seit 1663 an den Fürsten von Nassau Dillcnburg verheira- 
thct. Ihr Vater hatte 1659 vom Kaiser die Zusicherung 
erhalten, der Tochter im Fall mangelnder männlicher Nach
folger den Nießbrauch des Herzogthums auf Lebenszeit zu 
lassen. Aber als ihr Gemahl nach Georg Wilhelms Tode 
diese Ansprüche geltend machte, erwiederten die Rcchtsgclehr- 
ten des Kaisers, das kaiserliche Versprechen sei mit der Ge
burt Georg Wilhelms 1660 erloschen, auch habe Georg 3. 
wahrscheinlich darum den Taxzettel nicht erhoben, übrigens 
müsse man erst mit den Hauptcrben im Reinen sein. Ob 
sie eine Entschädigung erhalten hat, findet sich nicht bemerkt, 
gestorben ist sie 1691.

Außer diesen Nachkommen der graben Linie waren bei 
dem Todesfall von der Nebenlinie der Grafen von 
Licgnitz noch am Leben Gras Augustus und seine Schwe
ster Johanna Elisabeth. Johann Christian hatte mit der 
Frciinn Anna Hcdwig von Sitsch überhaupt sieben Kinder 
erzeugt, wovon aber nur zwei Söhne und eine Tochter am
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Leben blieben. Sie sollten noch Joh. Christians Bestim
mung von der Erbfolge im Fürstcnthum ausgeschlossen sein 
und den Titel Freiherrn und Fräulein von der Liegnitz füh
ren. Der zweite Sohn Sigmund, für welchen 1634 Kurt- 
witz gekauft wurde, und welcher 1637 Ofsig im Lübenschen 
crbeirathcte, war aber schon 1664 ohne Erben gestorben. Der 
älteste Sohn Freiherrn August von dcr Licgnitz war 1634- 
64 unter Gcorg 3. Bricgischcr Landeshauptmann und zog 
sich beim Regierungsantritt Christians nach Kantersdorf zu
rück. Vom Kaiser wurde cr in den Grafenstand erhoben. 
Wenn Glawnig sagt, daß scin Vater Johann Christian ihm 
das Amt Prieborn vermacht habe, so ist das wahrscheinlich 
eine Verwechselung des Namens Joh. Christian mit Christian. 
Denn Prieborn siel bci der Theilung 1634 an dcn Herzog 
Christian und die Belchnung Augusts mit demselben ist erst 
vom 12. Jan. 1672 (kurz vor Christians Tode,) das Amt 
bestand aus Prieborn, Sicbenhuben, Krommcndorf, Tscham- 
mendorf, Arnsdorf, Habcndorf, Katschwitz, Dchdorf und dem 
Hause in Strehlen. Während Christians Regierung wohnte 
August in Kantersdorf, dessen Schloß er gebaut hat. Ver- 
heirathct war cr zweimal, mit Elisabeth von Nupa Wittwe 
des Freiherrn von Saradcck und mit Charlotte der Tochter 
Georg Ludwigs von Nassau Dillenburg. Kinder waren nur 
aus der ersten Ehe entsprossen, zwei Töchter, welche bald 
nach der Geburt und ein Sohn, welcher 1671, sechszehn 
Jahr alt, starb. — Nach Gcorg Wilhelms Ableben stellte 
der Graf August in Wien vor, sein Vater Joh. Christian 
habe ihn zwar in den Ebepactcn (24. Juni 1626) den Brü
dern nachgcsetzt und bestimmt, daß so lange Abkömmlinge 
aus der ersten Ehe vorhanden wären, cr und seine Geschwi
ster den Fürstcnstand nicht führen sollten, daraus folge aber, 
daß sie nach Abgang der fürstlich männlichen Erben von der
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Succession nicht ausgeschlossen werden sollten. Sein Vater 
habe bei jener Ausschließung von der Erbfolge nur den Flor 
der Familie beabsichtigt; hätte er den jetzigen Fall voraus- 
gcschen, so würde er die Kinder zweiter Ehe nicht ausge
schlossen haben. Er bat daher, als der letzte männliche 
Sproß des Plastischen Stammes, ihn mit einem Antheil 
von dem Land und Leuten seiner Ahnherrn zu belehnen. 
Der Kaiser werde den Ruhm seiner Gerechtigkeit vermeh
ren, wenn er demjenigen zur ehrlichen Durchdringung seines 
Lebens ein Stück zuwerfc, welchem dem natürlichen Erb
recht nach das Ganze zufalle, zumal er ohne Nachkommen 
sei und wegen merklicher Abnahme der Kräfte nur noch kurze 
Zeit zu leben haben würde." Diese Eingabe muß bald nach 
Georg Wilhelms Tode abgefaßt sein, die Antwort des Kai
sers trägt bei Glawnig das Datum 4. März UM), offen
bar falsch, sie muß ins Jahr 1676 fallen, denn sie lautet: 
Der Kaiser habe die anheim gefallenen drei Fürstcnthümer 
bisher noch nicht feierlich in Besitz genommen (das geschah 
aber 27. — 28. Fcbr. 1676), auch die Huldigung von den 
Ständen noch nicht erhalten. Er trage daher Bedenken, 
schon jetzt über daS Ansuchen des Grafen etwas zu beschlie
ßen, werde denselben aber zu seiner Zeit in Betracht ziehen 
und Vorbescheiden lassen. — Nun starb aber Augustus schon 
1677 und auch seine Lehngütcr d. h. Amt Pricborn sielen 
an den Kaiser. Kantcrsdorf erbte seine zweite Gemahlinn 
Charlotte von Nassau, welche einen Grafen von Aspermont 
hcirathete, der es UM) nebst Neudorf an den Graf Zicro- 
tin in Falkenbcrg verkaufte.

Die Schwester des Graf August, Johanna Elisabeth, 
an den Frecherm von der Leipc vcrheirathct, welcher die 
Herrschaft Schwcntnig besaß, starb 1678 ohne Erben.
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Anhang.

r», Kaiserliche Negienmq. b, Rückblicke.

") Die Kaiserliche Regierung (1673- 1741.)
Georg Wilhelm war den 21. Novbr. 1675 verschieden. 

Die Todesanzeige an das Oberamt geschah noch denselben 
Tag und sogleich wurden von BreSlan zwei Commissarien 
v. Neidhardt und KaSpar Franz von Sannig und, da die
ser sich krank melden ließ, an seiner Statt der Neitmeister 
Hollring nach Brieg geschickt zur Versiegelung der Kam- 
meralacten, des Münz- und Zeughauses und um den Kam
mermeister sammt seinen Schreibern dem Kaiser durch Hand
schlag zu verpflichten. Die Briegischen Regicrungsräthe hat
ten vor der Versiegelung erst die Trennung der Allodial- von 
den Feudalacten bewirken wollen. Im Zeughaus? befanden 
sich 19 metallne Stück Ein- bis Zwölfpsünder, 54 eiserne 
fünf bis sechslöthige Achtpsündcr, 1081 Musketen, 381 
Schrotbüchsen, 382 Pistolen, 300 Ctnr. Pulver. Als 
die Herzoginn Mutter ankam, erlangte sie die Wiedereröff
nung der Kanzlei und Nentkammer bis zur Bestattung ih
res Sohnes. Diese erfolgte den 5. Fcbr. 1676.

Schon während dieser Zwischenzeit ließen die Stände 
der drei Fürstenthümer durch den Landeshauptmann von Po- 
sadowsky unterm 12. Dez. 1678 in Wien sich als Unter
thanen des Kaisers anmelden und baten, in die neue Botmä
ßigkeit ausgenommen zu werden. In der Eingabe sagen sie, 
daß der Abgang der bisherigen Landeshcrrn sie auf äußerste 
betrübet, da sie an ihnen vielmehr Baker als Herrn gehabt, 
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die das gemeine Beste auf eigne Mühe und Unkosten fast 
ihre alleinige Sorge hätten sein lassen, denen sie mit Wahr
heit nachrühmcn müßten, daß die Verwaltung der Gerech
tigkeit ihre vornehmste Bemühung, die Beschützung der Be
drängten ihre eigentliche fürstliche Art gewesen, daß ihre Na
tur in einer absonderlichen Güligkeit bestanden habe, so daß 
niemand von ihrem Angestchtc ungetröstct gegangen und die 
Unterthanen nie unbefugter Entsetzung sich zu befürchten ge
habt. Doch würden sie bei diesem Verlust dadurch aufgc- 
richtet, daß sie unter Ihre Kaiserliche Majestät Regierung 
gefallen; wie sie dem Fürstenhause mit ungefärbter Treue 
verbunden gewesen, so würden sie es dem Kaiser sein und 
sie versichern ihre Bereitwilligkeit, durch Erneuerung des Ei
des ihre Devotion zu bekräftigen in unbezwciselter Hoffnung, 
daß der Kaiser sie bei ihren durch kaiserliche Concession und 
fürstliche Begnadigungen erlangten Rechten und Gerechtig
keiten sowohl profan als Kirchen- und Schulverfassung er
halten würde. Der Kaiser ließ schon den 14. Dez. durch 
die böhmische Hoskanzlei antworten: Er nähme die Aner- 
bietung zur Ablcgung der Erbhuldigung mit besonderem 
Wohlgefallen an und werde sie zu ihrer Zeit abnehmen las
sen. Was das Begehren der Stände beträfe, würde er 
seine Sorgfalt darauf richten, daß die Herren Stände gleich 
den andern Erbsürstcnthümcrn bei Gleich und Recht erhal
ten und ihnen die Justiz gebührend administrirt würde, sei auch 
gnädigst geneigt, sie bei ihren wohlhcrgebrachten Freiheiten, 
erlangten Concessionen und Begnadungen, bisherigen Rech
ten und Gerechtigkeiten zu erhalten. Unterm 8. Februar 
erging an die Briegische Regierung (Posadowsky, Friedrich 
Roth, Christian Scholz, Albertus Lindener) die Aufforderung 
zur Huldigung und diese zeigte sie durch ein Circular vom 
17. Februar den Ständen an. „Der Kaiser habe die Hul
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digung auf den 27. Februar angesetzt, jeder Landstand habe 
sich dazu in Person, von den Städten der Bürgermeister, 
-ein Rathmann, der Stadtvogt und ein Schöppe am 26tcn 
Abends in Brieg cinzusindcn, am Morgen des folgenden 
Tages bci der Kanzlei sich anzugcbcn und die schuldige Erb- 
huldigung zu leisten.

Die kaiserliche Commission, bestehend aus Hans Chri
stoph Freiherr von Fragstcin, Alexander Leopold von Banner, 
Johann Gottfried von Biedermann, Johann von Flutschky, 
traf, nachdem sie in Liegnitz und Wohlau hatte huldigen las
sen, den 26. Febr. 1676 in Brieg ein. Die Bricgischen 
Räthe Bernhard von Waldau und Christian Benjamin Al
bert empfingen sie eine Bicrtelmcile vor der Stadt an der 
hohen Brücke, am Thore stand eine Compagnie Soldaten 
unter Hans Wolf von Frankenbcrg, auf dem Stistsplatz die 
Bürgerschaft und die übrigen Negicrungsräthe (Adam von 
Posadowsky, Friedrich von Roth, Christian von Scholtz.) 
Nach Glawnig holte der Adel sie feierlich ein, auch die Bür
gerschaften von Brieg und Strchlcn und die Schulzen der 
Dörfer gingen ihnen entgegen und geschah der Einzug durch 
das Mollwitzer Thor unter Trompeten- und Pauckenschall 
und dreimaliger Abseucrung der Kanonen und Gewehre. 
Auf dem Schlosse wurde die Commission von der Herzoginn 
Mutter und ihrer Tochter, vom Graf Augustus, vom Lan
deshauptmann, den Räthen und dcm Magistrate empfangen. 
Adel und Stadtmagisträtc leisteten den 27. Fcbr., die Bric- 
ger Bürgerschaft und die Schvlzen der fürstlichen Kammer- 
und Stistsdörfer den 28. Februar den Eid der Treue, 
wobei die kaiserlichen Commissarien im Namen des Kaisers 
versicherten, das Fürstcnthum solle bci seinen Privilcgien ge
schützt werden. Indeß war schon am 30. Jan. 1676 in 
Liegnitz die reformirte Schloßkirche durch den Oberamlorath 
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von Biedermann versiegelt morden und in Brieg begehrte 
die Herzoginn Wittwe vergebens, so lange sie noch am 
Orte wohnte und die Erbschaftsverhandlungcn nicht beendigt 
wären, die hiesige Schloßkirche zum Gottesdienste. Dieselbe 
wurde den 21. März 1676 ebenfalls versiegelt.

Die Unbestimmtheit der kaiserlichen Versicherung bewog 
die Stände, die Fürsprache Sachsens nachzusuchen und au
ßerdem sogleich nach der Huldigung durch eine Deputation 
um Bestätigung ihrer Privilegien zu bitten. Der Kurfürst 
Johann Georg von Sachsen, dessen Vater als kaiserlicher 
Eommissarius den schlesischen Fürstenthümcrn die freie Neli- 
gionsübung verbürgt hatte, ging auch den 16. Jan. 1676 
den Kaiser an um Wiederholung der unterm 7. Mai 1664 
und 30. Juli 1668 den Ständen der drei Fürstcnthümcr 
gegebenen Erklärungen. Die Stände aber dankten durch 
ihre Deputation für die allgemeine Zusage vom 14. Dezbr., 
sie bei ihren Begnadigungen zu erhalten. Sie wären zwar 
überzeugt, daß darunter die freie Ausübung der Augsburg- 
schcn Confession und der evangelischen Kirchen- und Schul- 
vcrfassung verstanden sei, wie auch der Präger Ncbcnreccß 
von 1636 und das Osnabrücksche Friedensinstrument von 
1648 mit der darauf erfolgten kaiserlichen Deklaration. Sie 
wären in der Religionsfreiheit nicht mit den Erbfürstenthü- 
mcrn zu vergleichen, die weder im Präger Ncbenreceß, noch 
im Wcstphälischcn Frieden ihnen gleich privilcgirt wären. 
Zwar verließen sie sich schon auf die gegebene Zusage, doch 
damit dieselbe künftig von niemand in Zweifel gezogen wer
den könne und damit die erschrockenen Einwohner, welche 
auf Auswanderung dächten, beruhigt würden, bäten sie fuß
fällig um nähere allen Zweifel beseitigende Erklärung. Die 
Fürstenthümcr befänden sich bereits über anderthalb hundert 
Jahre ruhig in gegenwärtigem Neligionszustand, seien dabei 
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von König Ludwig, Ferdinand und nachfolgenden Königen 
gelassen worden und es sei, auch wenn im übrigen Lande 
Aenderungen mit den Kirchen erfolgt, hier nie eine Neuer
ung vorgenommen worden. 2. Ferdinand 2. habe 1633 im 
Präger Frieden im Nebenreceß die ausdrückliche Versicherung 
gegeben, daß nicht allein die Herzöge, sondern auch ihre 
Landschaften, Räthe, Diener, Beamte und Unterthanen, Ein
wohner, Mitbürger bei ihren Privilegien vor dem Kriege 
geschützt werden und bei der Ausübung der Augsburgschen 
Confcssion bleiben sollten. 3. Ferdinand 3. habe im Osna- 
brückschcn Friedensschluß bewilligt, daß die Fürsten zu Lieg- 
nitz und Brieg bei der freien Ncligionsübung der Augsb. 
Confcssion, wie sie dieselbe vor dem Kriege genossen, nebst 
allen Rechten und Privilegien geschützt werden sollten. Diese 
drei Fürstenthümer haben sich aber nicht allein im Normal
jahr des Friedens (1624), sondern über hundert Jahr vorher 
bei der freien Religionsübung befunden und obgleich im Frie
densartikel nur die Herzöge genannt sind, so ist doch 4. 
Aus dem ganzen Zusammenhang klar, daß das Privilegium 
nicht den Fürsten persönlich, sondern den Fürstenthümern 
verliehen ist, was Kaiser Ferdinand 3. auch durch die Er
klärung an Kursachsen 1654 den 7. Mai bestätigt: er sei 
nie gemeint gewesen, die Ausübung der Augsburgschcn Confcs
sion allein auf die Fürsten und deren Hofstatt zu beschrän
ken, sondern es solle dem Osnabrückschen Frieden und Prä
ger Frieden mit Nebenreceß von niemand entgegen gehan
delt werden. Auch habe der Kaiser Leopold selbst 30. Juli 
1638 an Kursachscn die Erklärung gegeben, über dem Frie
densinstrument und der von seinem Vater ergangencn Re
solution sesthalten zu wollen. Wenn nun die evangelischen 
Einwohner der drei Fürstenthümer für die bisherige Aufrecht
erhaltung der freien Religionsübung dem Kaiser zu unstcrb- 
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lichem Dank verpflichtet waren, so möge Sr. Majestät be
herzigen, mit welchem Nachdruck die Augsburgschc Confts- 
sion alle Unterthanen zur Treue und zum Gehorsam gegen 
die Obrigkeit anwcisc, wie im dreißigjährigen Kriege außer 
Liegnitz, Brieg und Breslau Alles in Feindeshand gerathen, 
wie die drei Fürstcnthümcr zur Erhaltung der beiden Städte 
den letzten Nothpfcnnig bcigctragen, wie bei der schweren 
Belagerung von Brieg 1642 der Adel, welcher in die Stadt 
geflüchtet und die Bürgerschaft mit der Garnison Gut und 
Blut eingesetzt, worüber die Stadt ein kaiserliches belobigen
des Handschreiben vom 6. März 1643 erhalten, so wie Licg- 
nitz vom 17. Juni 1638 eine kaiserliche Versicherung, weil 
den Bedrängnissen der Stadt für den Augenblick nicht ab- 
zuhclsen, derselben zu seiner Zeit eingedenk sein zu wollen. 
In dieser sestbcgründclcn Treue würden sie und ihre Nach
kommen forlfahrcn und lebten der Zuversicht, die Fürbitte 
des letzten HerzogS auf seinem Sterbebette würde nicht ver
gebens sein, zumal er keine weltlichen Vortheile, sondern nur 
ihre Gewissensfreiheit und freie Glaubcnsübung erbeten. 
Durch eine solche Erklärung über Erhaltung der bisherigen 
Glaubensfreiheit würden die Einwohner dieser volkreichen 
Fürstcnthümcr abgchalten werden, nach Polen, der Lausitz 
und andern Nachbarländern auszuwandcrn und Vermögen, 
Manufakturen und Commercicn vollends in die polnischen 
Gränzstädtc übcrzutragcn. Ohne Zweifel sei dieß bei den 
allgemeinen Ausdrücken der ersten Erklärung schon die Ab
sicht gewesen, Sr. Majestät möge es specialiter ausdrückcn, 
daß die evangelischen Unterthanen und ihre Nachkommen 
in ^tatn «zuo bei der Ausübung der Augsburgschen Con- 
fcssion und der bisherigen Kirche»' und Schulvcrfassung mit 
allen hergebrachten evangelischen Ceremonien, löblichen Ord
nungen und Kirchenämtern gelassen werden sollten. — Der

Die Plasten zum Bricge. ». Bd. Ist
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Kaiser ließ den IÜ. Juli 1676 durch die böhmische Kanzlei 
(Graf Nosiitz und Graf Sternbcrg) auf dcm Landtage dcn 
Ständen antworten: Seiner Majestät wäre ausführlich vor
getragen worden, wie dic Stände die unterm 14. Dcz. vo
rigen Jahres ertheilten Gencralvcrtröstungcn durch einige 
Specialerklärungen genauer bestimmt wünschten. Sr. Ma
jestät sei nicht gemeint, die Augsburgschcn Confcssionsver- 
wandtcn gegen den Präger Nebcnreceß, das Frie- 
dcnsinstrument*) und die darauf erfolgten kai
serlichen Resolutionen jetzt oder künftig zu beschwe
ren oder beschweren zu lasten, versehe sich dagegen auch, 
die Stände würden sich, wie es gehorsamen Unterthanen 
und Vasallen gezieme, erzeigen.

Die reformirtcn Schloßkirchen in Licgnitz und Brieg 
blieben indeß verschlossen, „weil Schloßkapcllen allezeit zur 
Religion des Fürsten gehörten," obwohl vorgcstellt wurde, 
daß die Bricgcr Schloßkirche auch Parochialkirche mit Kirch
hof und Gemeinde sei. Auf Anrathen der weltlichen Nälhc 
hatte bald nach dcm Tode des Herzogs die lutherische Geist
lichkeit von den Neformirtcn sich getrennt, dcm reformirtcn 
Superintendenten dcn Vorsitz im Consistorium und Gang 
bei Leichcnbcstattungcn gekündigt. Die Herzoginn Wittwe 
entließ dcn Superintendent Christian Pauli mit einem an
sehnlichen Geschenk, er wurde von der rcformirten Gemeinde 
zu Hamburg zum Prediger berufen. Auch dcr Freiherr v. 
Nziczan in Ober-Rosen mußte seinen, rcformirten Prediger ab- 
schaffcn. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
verwendete sich (Köln an der Spree den 30. März 1676) 
wegen Wegnahme der Schloßkirche beim Kaiser: „Es ver«

') Wenzel deutsche Geschichte 8, 584 sagt dagegen, daß in diesem 
Bescheide des Wcstphälischcn Friedens keine Erwähnung geschehe.
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laute, daß die Schlosikapelle zu Liegnitz wie die Kirche zu 
Brieg, worin die Rcformirten ihren Gottesdienst gehalten, 
versiegelt und gesperrt worden seien. Es sei leicht zu er
messen, daß die Verordnung ohne kaiserlichen Befehl gesche
hen sei und daß Sr. Majestät dieselbe wieder aufheben wer
de. Die souvcraine Gewalt bleibe dem Kaiser ja unbestrit
ten, das kurze Frohlocken, welches seine rcformirten Glau
bensgenossen über die kaiserliche Versicherung bezeugt, wür
de aber in Seufzen und Thränen verwandelt werden, wenn 
ihre Gewissensfreiheit und NcligionSübung, wie sie dieselben 
seit langen Jahren besessen hätten, genommen werde. Der 
Kurfürst gäbe an aufrichtiger Treue keinem der katholischen 
Stände nach und der Kaiser könne ihn wie die evangelischen 
Müstände nicht höher begnadigen, als wenn er seine Glau
bensgenossen bei ihren Religionsfreiheiten schlitze. Er bitte 
nicht um mehr als sie bisher genossen, also, daß sie ihren 
Gottesdienst nach wie vor in der Schloßkapelle zu Liegnitz 
und der Kirche zu Brieg verrichten dürften; oder sollte der 
Kaiser dabei ein Bedenken haben, so möge er ihnen an die
sen Orten andere bequeme Häuser zur Verrichtung ihres 
Gottesdienstes anwcisen lassen. Daraus hat der Kurfürst 
gar keine Antwort erhalten, (i'ul'onckm l'844 «In iol>. gost. 
14 >V.) Die Verwendung wurde wie eine Beleidigung 
angesehen. Die Bricger Schloßkirche wurde erst den ir. 
Fcbr. 1677 wieder eröffnet, von den kaiserlichen Commissa- 
rien dem bischöflichen Commissarius übergeben und dem ka
tholischen Gottesdienste geweiht. Der Curatus Friedrich Fer
dinand Flade wurde vom bischöflichen Commissarius als 
Geistlicher eingcführt, welcher in der lateinischen Einsührungs- 
rcde aussprach, daß nun das wahre Licht dcs Evangeliums 
hier wieder auf den Leuchter gesteckt werde. Der Curatus 
erhielt das Haus des Superintendenten zur Wohnung, ein 

18' 
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später eingestellter Kaplan die Wohnung des zweiten Hof
predigers. Die Herzoginn aber ließ sich von ihrem Hofprc- 
diger Anton Brunscn sonntäglich im Vorgemach predigen, 
für die Gemeinde kaufte sie von ihrem Gehcimschrciber ein 
Haus auf der Langegasse, ließ einen Saal zur Kirche cin- 
richten und als Geistliche die früheren Hofprcdiger Johann 
Darcs und Johann Lorcnz anstellen. Sobald die Erbschaft 
berichtigt war, zog sie (28. März 1678) nach Ohlau und 
richtete dort durch ihren Hofprediger Brunsen den rcformir
ten Gottesdienst in der Hoskirche ein. Die Ncformirten in 
Brieg mußten 1679 den Gottesdienst ganz aufgcbcn, die 
Geistlichen wurden aufgcsordert, ihre Abreise zu beschleunigen. 
Johann Dares ging nach Anhalt und wurde in Zcrbst, 
Johann Lorcnz in Stargard Prcdigcr. Die Gcmeindeglieder 
besuchten nun den Gottesdienst in Ohlau, bis 1680 den 26. 
April auch die Herzoginn Louise starb, das Ohlausche Weich
bild ebenfalls an den Kaiser siel und damit die letzte rcfor- 
mirte Kirche in Schlesien ebenfalls geschlossen wurde. Anton 
Brunsen fand in Potsdam eine Anstellung. Beide Kir
chen zu Ohlau und Brieg sind seitdem dem katholischen 
Gottesdienste gewidmet geblieben und es haben sich allmäh
lich kleine Gemeinden um sie gesammelt.

Die Ansprüche, welche das Haus Hohenzollern in Folge 
der Erbverbrüderung von 1537 auf die drei Fürstcnthümcr 
hatte, wurden erst einige Jahre nach dem Todesfälle geltend 
gemacht, denn beim Erlöschen der Piastcn waren Kaiser und 
Kurfürst in schwere Kriege mit Frankreich und Schweden 
verwickelt. Aber 1684 den II. März (Köln an der Spree) 
suchte Friedrich Wilhelm um einen Termin zur Investitur 
von Liegnitz und Brieg nach; Leopold antwortete, (Wien 8. 
Juni 1685) die Prätension auf Licgnitz, Brieg, Wohlau sei 
längst abgethan und ließ dem Brandenburgschen Abgesandten
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Otto von Schwerin ein Dekret über die Ursachen der Ver
weigerung zustcllen. Als man aber 1686 die Truppen des 
Kurfürsten gegen die Türken brauchte, entschloß man sich, 
demselben mit dem Schwicbuser Kreise eine Entschädigung 
zu gewähren. Selbst diese Entschädigung wurde indeß durch 
diplomatische Künste dem Hause Brandenburg wieder ent
zogen.

Weltliches Regiment. Nachdem die Stände die 
Versicherung über die Neligionsübung erlangt, schickten sie 
eine Deputation nach Wien, um die Bestätigung der welt
lichen Privilegien zu erbitten z. B. der Allodisicirung der 
Lehne im Briegschcn und Ohlauschen, Erhaltung des Brie- 
ger Hofgerichtes mit der Hofgerichtsordnung und Taxe von 
1569, jährlicher Landtage und öfterer engerer Zusammen
künfte auf Kreistagen, Erhaltung der alten Landesverfassung 
und Kasscndircction, Verknüpfung von Land und Städten 
nach Georgs 3. Privilegium 1662, um einen anständigen 
Sitz auf den Provinzial-Ständetagen rc.

Der Kaiser in seiner Antwort an die Deputation vom 
16. Juli 1676 trug kein Bedenken, die Landhvfgcrichte, Hof
gerichtsordnung und Taxe, so weit sie der jetzigen Verfas
sung nicht zuwider, doch mit folgender Erklärung zu bestä
tigen: 1) in dem Privilegium von 1662. 16 Nov. verspre
chen die Herzöge, bei der Wahl der Hauptmanne und Räthe 
sich des Gutachtens der Stände zu bedienen und dazu die 
Unterthanen von Adel und nachgehends von der Bürger- . 
schuft, wenn nur taugliche Leute da sind, zu gebrauchen. 
Die Wahl der Magisträte gehört aber in der Landesverfas
sung von Schlesien zu den Regalien, die Abgeordneten und 
ihre Committenten werden sich daher leicht bescheiden, daß 
der Kaiser sich an das Privilegium nicht binden könne. Doch 
wolle er die Eingeborenen, wenn sie seinem Befinden nach 
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tauglich, vor andern gebrauchen. 2) In dem Privilegium 
Joachim Friedrichs und Johann Georgs (Ohlau den 8. März 
1691) ist enthalten, daß die Stände unter sich über eine 
Ordnung in Civil- und Criminalprozcsscn außer der Appel
lation sich vergleichen dürfen. Dies Recht steht aber dem 
Kaiser allein zu. Sollten daher die Briegischen Stände eine 
solche Prozeßordnung bereits verfaßt haben oder künftig zu- 
sammcntragcn wollen, so würden sie verbunden sein, sie dem 
Kaiser zur Ratifikation zu übcrschickcn. 3) Wegen Allodi- 
sicirung der Lehne in Brieg und Ohlau und Nachlaß des 
jährlichen Lchnzinses für die, deren Güter gegen Verzinsung 
des achten Theiles des Werthes bereits ins Erbe gesetzt wor
den, hat der Kaiser für nöthig gefunden, weitere Untersu
chung anzustcllen und wird bei vorkommcndcn Fällen sich 
resolvircn. 4) Die alte Landes- und Kassenvcrfassung wird 
für Land und Städte erhalten, die Landeshauptleute haben 
die Jnspection darüber, ü) Der jährliche allgemeine Land
tag und mehrere engere Zusammenkünfte oder Kreistage 
mögen gehalten werden, doch muß zu Ausschreibung des 
allgemeinen Landtages der kaiserliche Consens, bei den en
geren Zusammenkünften die Einwilligung des Landeshaupt
manns eingeholt werden mit Angabe der zu verhandelnden 
Gegenstände. 6) Das Privilegium von 1662 über Ver
knüpfung von Land und Städten hat sein Bestehen. Aus 
den Ständctagen soll das Fürstcnthum Brieg unmittelbar 
nach Licgnitz und also vor Wohlau und Teschcn seinen Sitz 
haben, wonach sich auch die Stadt Brieg in Beziehung auf 
die Städte Wohlau und Teschcn zu richten hat.

Die Stadt Brieg ließ durch Thomas Siegfried Ring 
»och besonders um Religionsfreiheit, Bestätigung der Pri- 
oilcgien^ Sitz und Stimme auf den Convcnten, freie NathS- 
wahl antragen und um Aufhebung des Brauurbars zu Kc- 
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tzerndorf und Erstattung der 10,000 th. schlcsisch, welche sie 
dem verstorbenen Herzoge zur Ausstattung seiner Schwester 
vorgeschossen habe. Ihr wurde die freie Religionsübung in 
allgemeinen Ausdrücken zugesichcrt, die Privilegien bestätigt, 
Sitz und Stimme auf den Konventen verstattet; bei der 
Nathswahl sollte der Magistrat nur das 
haben, dabei aber auf verdiente Katholiken am Orte Rück
sicht nehmen. Der Brauurbar in Ketzcrndorf sei ein Kam- 
mcrinteresse und solle weiter untersucht werden. Wegen 
der Anforderung der 10,000 th. wurde sie an die Separa
tionscommission verwiesen.

Aufsichtsbehörden. Alle politischen und Justizan- 
gelegcnheiten wurden nach Uebernahme der Fürstenthümer 
unter die Direktion der böhmischen Hoskanzlci gewiesen, die 
Cameralia aber der kaiserlichen Hofkammer privatim Vorbe
halten und die Inspection darüber dem schlesischen Kammer
präsidenten Graf Schafgotsch, auf welchen Graf Sedlitzky 
folgte, übertragen. Die Briegische Regierung empfing nun 
ihre Verfügungen als Amts-Patente von Breslau; Lan
deshauptmann im Fürstenthum blieb Hans Adam Po- 
sadvwsky von Postclwitz auf Nohrau, Hönigcrn und Tude- 
rau. Als er 1708 29. Febr., 73 Jahr alt, starb, folgte 
ihm Graf Hoffmann, welcher die Preußische Besitznahme er
lebt hat. Kammerdirector war Christoph Zollikofer. Sämmt
liche Ncgicrungs- und Kammcrbeamte blieben in ihren Aem
tern, aber bei ihrem Ableben wurden katholische und fremde 
an die Stelle gesetzt. Der Schlesier, zumal der evangelische, 
konnte cg j,;, östreichischen Staatsdienst zu nichts bringen.

Aenderungen im Ncgicrungswcscn. Die kostspieligen 
Kriege, welche der kaiserliche Hof während des Zeitraums, 
m welchem die drei Fürstenthümer ihm angehörten, führte, 
(1682 — 99 gegen die Türken, 1701—14 der spanische 
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Erbfolgekrieg), versetzten ihn in beständige Geldbedürftigkcit 
lind zwangen zur Aufsuchung von Geldquellen. Diesem 
Umstand verdankten die Stände die Gewährung ihrer Bitte 
um Allodisizirung der Lchngütcr. Die Erlaubniß, 
sämmtliche Lehngütcr in den drei Fürstenthümern in Allo- 
dicn zu verwandeln, erfolgte den 7. Jan. 1697 unter der 
Bedingung, daß alle Lchnsträger zusammen dem Kaiser ein 
Darlchn von 260,060 Gulden vorschöffcn, was mit sechs 
Prozent verzinset und in sechs Jahren zurückgczahlt werden 
sollte. Geschähe dies nicht, so sollten alle Lehne ipsn l'uot» 
ins Allodium gesetzt werden. Die Rückzahlung erfolgte nicht, 
die Lehne wurden also nach sechs Jahren Erbgüter und 
1706 den 24. Febr. ließ Kaiser Joseph I. die Urkunde über 
die Befreiung von der Lehnbarkelt ausfcrtigen. (Walter 321.)

Im spanischen Erbfolgekriege 1704 wurde auf Sedlnitz- 
ky's Vorschlag eine Reluition alienirtcr Amtspcrtinenzicn an
geordnet und eine besondere Commission dazu von Wien 
hergcschickt. In Brieg war der Hauptgcgcnstand die Ne- 
luition des Brauurbars. Die Commission legte ihrer Un
tersuchung das Mcilenrecht zu Grunde, welches der Stadt 
im Fundationsbriefc 1230 zugesichert ist, ohne zu berücksich
tigen, daß nach einer Untersuchung von 1652 außer der 
Commende Losscn und außer den Herrschaften zu Kantcrs- 
dorf, Mankschütz, Michclau und Taschenbcrg alle übrigen 
Dörfer des Weichbildes ihren Bierbedarf von der Stadt 
nehmen mußten. Die Nestituirung des Brauurbars zu 
Ketzerndorf hatten die Fürsten damals sich Vorbehalten. Jetzt 
dagegen wurde allen Dominien über der Meile freigcstcllt, 
den Brauurbar für ihren Krctschamverlag gegen eine Geld
summe an sich zu bringen und die meisten haben es gethan. 
Ja die Stadt selbst hat 1706 den Verlag auf den Stifts- 
qütcrn Konradswaldau, Jägerndorf, Laugwitz und in Moll
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witz um 3000 Fl. rheinisch wieder an sich gekauft. Für die 
Zukunft blieben ihr 24 Dörfer mit Bier zu verlegen (10 
Stadt-, 6 Kammcrdörscr unter der Meile, 6 Stistsdörfer, 
die 2 Dörfer des Bincentstiftcs Mollwitz, Hermsdorf, und 
Krcisewitz). Auch Strchlen verlor einen Theil seiner Nah
rung.

Ersparnisse im Stadthaushalt hatte die Stadt bisher 
auf Erwerbung von Landgütern gewendet, 1698 
Schönseld und zuletzt im Jahr 1720 Kantersdorf und Ncu- 
dorf erworben. Aber die Landerwerbungcn fanden bei dem 
Adel Anstoß und Kaiser Karl 6. befahl der Stadt, ihre Er
sparnisse künftig im Gcwerbswcsen anzulegcn. Daher wurde 
1724, um die Tuchmanufactur empor zu bringen, am Neis- 
scr Thore auf städtische Kosten ein Spinnhaus erbaut, vor 
dem Ncisscr Thore eine Schönfarbc, in Giersdorf eine Tuch
walke. Der Kaiser verlieh der Stadt 1727 zwei Wollmärktc 
(Donnerstag nach Pfingsten und Donnerstag nach Michaelis). 
Die Stadt betrieb die Tuchfabrikalion zu ihrem großen 
Schaden von 1726 — 39 im Ganzen mit einem Bcrlust 
von 44,376 rth. und verkaufte das Gebäude 1739 an die 
schlcsiscben Stände für 3000 fl. rhein. zur Einrichtung eines 
Zuchthauses. Die Eröffnung desselben fand erst unter Preu
ßischer Hoheit, 1744, Statt.

Kammergütcr. Die fürstlichen, jetzt kaiserlichen Do- 
mainen waren in Licgnitz in sechs Aemter, in Brieg in fünf: 
(Brieg, Strchlen, Tcickamt, Ketzerndorf, Krcutzburg), IN 
Wohlan in vier (Wohlau, Ohlau, Herrnstadt, Pricborn) 
getheilt. Dazu kamen noch die Forstämtcr zu Brieg und 
Ketzerndorf, zu Ohlau und Herrnstadt. Der Kaiser setzte 
als besondern Administrator über die Kammergütcr anfangs 
den Kammerpräsident Graf Schafgotsch, nach ihm den Graf 
Scdlnitzky von Choltiz und hatte der böhmischen Hofkanzlei 



28S Anhang. Kaiserliche Regierung.

nur I) die heimgcfallene Lehneinräumung, 2) die große Taxe, 
3) die Strafgelder, 4) dic Stiftskapitalicn, 3) das Patro- 
natörccht und Mitwirkung bei Einnchmung der Kirchen Vor
behalten. Der Kaiser gebrauchte dic Einkünfte des Fürstcn
thums, um seine Gläubiger darauf anzuweiscn. Die Prin
zeß Charlotte erhielt von hier ihre Pension von 10,000 
Fl. und das Deputat an Hafer, Streu, Stroh, Holz für 
1712 Fl. und an Interessen 2400 Fl. 1683 worein Dar- 
lehn des Fürsten Schwarzcnberg von 130,000 Fl. auf 
die Kammcrgüter versichert worden, 1684 334,000 Fl. auf 
alle drei Fürstenthümcr und Tcschen. Diese Verpfändung 
kann aber nur bis 1680 gedauert haben, denn in diesem 
Jahre nahm dcr Pfalzgraf von Ncuburg Karl Philipp 
(später seit 1716 Kurfürst von dcr Pfalz) hier scincn Sitz. 
Ein von ihm gemachtes Darlehn von 100,000 Fl. auf dic 
drei Fürstenthümcr kommt in dcn Rechnungen unter dcm 
Namen versicherte Lubomirskische Dotalgeldcr (er heirathetc 
1701 eine Lubvmirska) vor und noch 1706 — 7 erhielt cr 
jährlich an Naturalien und Geld 10,237 Fl. außer dcn In
teressen. Das Weichbild Ohlau war seit 1601 dem Sohne 
Sobicsky's, Prinz Jakob Ludwig, für ein Darlehn von 
300,000 Fl. verpfändet. Zwar wurde er, als Karl 12. ihn 
zum König von Polen bestimmte, durch August's von Sach
sen Veranstaltung bci einer Jagd mit seinem Bruder Con- 
stantin aufgehoben und auf dem KönigSstcin, dann auf dcr 
Plcisscnburg in Verwahrsam gehalten, aber 1708 kehrte cr 
nach Oh^u zurück und ist bis 1734 daselbst geblieben. Er 
erhielt jährlich 12000 Fl. Interessen. 1718 wurde cr einige 
Zeit im Bricger Kapuzincrklvster wie ein Gefangener gehal
ten, weil cr wider dcn Willen des Wiener Hofes seine 
Tochter Marie Clementinc mit dem Stuartschcn Prätenden
ten Jakob 3. verheirathete. Da der Prinz die Pracht liebte 
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und schlecht Haus hielt, so ließ ihm 1722 der Kaiser die 
Administration adnehmen und einem besondern Rentamt 
übergeben. Das Anerbieten, ihm seine treffliche Gemählde- 
sammlung für 400,WO Fl. abzukaufen, schlug der Prinz 
aus Stolz aus und bot sie dem Kaiser zum Geschenk an. 
1734 verließ er Ohlau und ist in Polen auf seinem Gut 
Tigenbof 1737 gestoibcn. Pricbvrn war für 100,000 fl. 
an die Grafen Waffcnberg und deren Erben verpfändet, 
von welchen es der heutige Besitzer, die Chanta zu Berlin, 
gekauft hat.

Nach einer Brieger Amtsrechnnng von 1700 — .7 be
trugen sämmtliche Einkünfte der fünf Aemter 38,806 fl. 
24 Xr. (Brieg 15,104 fl. 54 Xr., Strchlcn 2504 fl.3I Xr., 
Tcichamt 25,253 fl. 7 Xr., Kreuzburg 4888 fl. 50 Xr., Ke- 
tzcrndorf 10,005 fl. 2 Xr.), alle drei Fürstcntbümer zusam
men 136,182 fl. 40 Xr., dazu die Forstämter 10,421 fl., so 
daß-die Gcsammtcinkünfte durch einige besonders berechnete 
Einnahmen auf 171 — 172,000 fl. stiegen.

Die AdministrationSkosten bei der Briegiscben Kanzlei 
betrugen 6576 fl. 13 Xr., bei der Kammer 2002 fl. 56Xr., 
der Münze 1028 fl. Das Dienstpersonal im Schloß (ein 
Hauvmcistcr, ein Wachtmeister, zwei Nachtwächter, ein Pum- 
pcnzichcr) erhielt zusammen nur 310 fl. — Ein Plan zur 
Bcrcrbpachtung der Kammergütcr, um den Ertrag zu erhö
ben, ist I7il jn Vorschlag gebracht und durch eine Com
mission begutachtet worden, aber nicht zur Ausführung ge
kommen.

irchcnwcsc n. Das Hauptinteresse in dieser Zeit ist 
den confrssioEm Zuständen zugewendct. Da nach des letz
ten Herzogs Tode die lutherische Geistlichkeit von dem rc- 
sormirten Superintendenten sich getrennt hatte und also das 
bisherige Consistorium aufgelöst war, so bedurfte es der Ein



284 Anhang. Kaiserliche Regierung.

richtung eines neuen Kirchenregimcnts. Die Cvnsistorien 
sollten aus zwei Landcsältesten und zwei Predigern, einem 
von den Städten und einem vom Lande bestehen. Die Bric
gischen Stände ließen durch den Landsyndikus ein Regle
ment für die Geistlichen nach dem Kirchenrcckt aufsctzcn und 
demgemäß und nach Gulbcsinden des Obcramtes sollten in 
jedem Wcichbildc drei Männer, einer aus der Ritterschaft, 
der Senior loii und ein Nathsherr der Stadt dem Kir- 
chenwcscn vorstchen. Der 8<-n>ln- ^i-in>ai-in8 in jeder der 
drei Hauptstädte Liegnitz, Brieg, Wohlau, sollte mit Zuzie
hung seiner Collegcn und nächsten Nachbarn die Examina 
und Ordinationen der Kandidaten zu verrichten haben. Je
der Patron einer Pfarrstelle soll bei entstehenden Bakanzen 
seinen Kandidaten beim Consistorium anmcldcn, examiniren 
und ordinircn lasten. Doch wurde die Ordination auch wohl 
in Oels oder in der Lausitz angenommen. Die Consistoricn 
sollten von Zeit zu Zeit Commistarien von Geistlichen und 
Weltlichen abordnen, um mit Zuziehung des Wcichbildsc- 
niors die Visitationen zu halten, sie sollten ferner mit den 
Patronen die Aussicht über alle Kirchen und Scbulbeamte 
haben. Die Senioren des Fürstenthums beim Erlöschen des 
Fürstenhauses waren in Brieg Johann Christoph Lctsch, in 
Strchlcn Anton Tralles, in Nimptsch Georg Eichhorn, in 
Ohlau Trümmer, in Kreuzburg Johann Thuräus, in Pit- 
schen Daniel Oppol, in Reichstem Klcmcns.

Bedrückung der Protestanten. Schon 1678 wur
de es den Ständen klar, daß auf den Kammerdvrfern die 
erledigten Piedigerstellcn unbesetzt bleiben oder mit ka
tholischen Geistlichen besetzt werden sollten. Sie schickten 
daher einen Abgeordneten Christoph von Landskron auf Prin^ 
scnig nach Wien, um die Besetzung der erledigten Pfarr
ämter mit lutherischen Predigern zu erbitten. Der Hos
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nahm die Sendung, wahrscheinlich weil es sich um Stellen 
seines Patronats handelte, sehr ungnädig auf, „der Abge
ordnete belästige ganz zur ungelegenen Zeit" und die Stände 
wurden bedeutet, künftig ohne Borwissen der Landeshaupt
leute keine Deputirtc nach Wien abzufertigcn.

Die Erledigungen mehrten sich. Anfangs wurde es noch 
erlaubt, die Stellen durch benachbarte Pfarrer oder durch 
Proponcnden oder bei altersschwachen Geistlichen durch Sub- 
stitutcn versehen zu lasten. Die besorgten Landstände baten 
daher 1680 durch den Landesältcsten in Brieg, Leonhard v. 
Tschicrsky und den LandsynbikuS von Liegnitz Gottfried 
Baudisius um Confirmation ihrer neuen Kirchenvrdnung 
und um freie Erziehung ihrer Kinder. Auf die erste Bitte 
erfolgte die Antwort, es solle beim Alten bleiben, auf die 
zweite, welche ihnen durch den Bischof nach ihrer Rückkehr 
von Wien zugestcllt wurde, es sollten ohne Einwilligung 
des Oberhauptmanns keine Pupillen in fremde Schulen ge
schickt werden. Das kaiserliche Rescript (von Neustadt 1681 
4. Juli) lautete: ohne kaiserliche Bewilligung solle in den 
Erbsürstenthümern und Minderherrschasten niemand aus den 
Vasallen und Landsaffcn sein Domicilium außerhalb Schle
sien verpflanzen, begüterte Wittwen nicht außer Landes hci- 
rathen, viel weniger ihre unmündigen Kinder in ausländi
sche Erziehung schicken bei unausbleiblicher Strafe. Das Ver
fahren, welches, wie die Evangelischen meinten, weniger auf 
kaiserlichen Befehl als durch den Haß der katholischen Geist
lichkeit und durch den unnöthigen Eifer einiger Aemter un
ter Vorgehen kaiserlicher Befehle cingehalten wurde, ging 
planmäßig darauf aus, die evangelische Kirche ihrer Geistli
chen und Lehrer zu berauben und die Bevölkerung in den 
Schoß der römischen Kirche zurückzuführen. Zunächst also 
wurden die Kirchen kaiserlichen Patronats auf den 
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Kammerdörfern gesperrt oder mit katholischen Geistlichen be
setzt, obgleich der Kaiser versprochen hatte, die Einwohner 
bei ihrer Neligionsübung zu lasten und kein anderes Patro- 
natsrccht. geerbt haben konnte, als die Fürsten hinterlassen 
hatten. Diese hatten, obwohl sie selbst zur reformirten Con- 
fcstivn übergetrcten waren, dennoch stets lutherische Prediger 
berufen, ja sie waren vom Kaiser selbst verhindert worden 
(in Liegnitz), auch nur einen rcsormirtcn Superintendenten 
zu ernennen. Jetzt wartete man selbst nicht einmal auf das 
Ableben der evangelischen Prediger, 1702 wurde der Pastor 
Kölichen zu Kauern, Earlsmarkt, Stobcrau vertrieben. Den 
Privatpa krönen machte man ihr Recht unter allerhand 
Borwänden streitig und nahm ihnen unter dem Bvrwande, 
daß sie dasselbe nicht klar genug dargethan, Kirchen und 
Schulen weg, verwies sie nach der Exekution zu fernerem 
Beweis und besetzte untcrdeß die Kirchen mit katholischen 
Geistlichen oder verbot wenigstens die Besetzung mit evange
lischen und hörte nicht auf den Nachweis undenklichen Be
sitzes seitens der Patrone, sondern verwies sie zur Ausfüh
rung des Pctitoriums. Waren die Privatpatronc für ihre 
Person der katholischen Confession zugcthan, so wurden die 
Kirchen bei Bakanzcn mit katholischen Geistlichen besetzt, 
mochten auch in der Gemeinde nur wenige oder gar keine 
katholische Pfarrkindcr zu finden sein z. B. in Prauß, Ei- 
scnberg. In Heidcrsdorf setzte der Abt von Lcubus 1677 
einen katholischen Geistlichen, nachdem die Stelle 1669—77 
unbesetzt gewesen, in Langcnöls 1678. Der Stadtmagistrat 
zu Brieg, welcher mit Katholiken besetzt worden war, hatte 
auf den Stadtdörfern das Patronat und besetzte erledigte 
Stellen auch nur mit katholischen Geistlichen. Katholische 
Herrschaften entzogen, wenn ihre Dörfer in evangelische Orte 
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inkorporirt waren, den evangelischen Geistlichen den Dezem 
oder inkorporirten ihre Dörfer anderswohin.

Unter den Städten waren Ohlau, Nimptsch, Krcuzburg, 
Pitschen, Reichcnstcin, Silbcrbcrg 1706 schon des evangeli
schen Gottesdienstes beraubt und nur noch fünf Städte in 
allen drei Fürstcnthümcrn hatten ihre Kirchen. Das Pa
tronat der Stadtkirche in Silbcrberg, welches die Stadt seit 
1597 geübt hatte, nahm 1685 der Abt von Hcinrichau, in 
Michclau machte 1600 der Abt von Kamcnz sein Patro- 
natsrecht geltend; der Kaiser bestimmte, wenn Abt und Ge
meine sich nicht in vierzehn Tagen einigten und einen neuen 
Pfarrer verschlügen, würde er selbst für die Besetzung sor
gen. Er übertrug die Besetzung dem Bischöfe, welcher na
türlich einen katholischen schickte. In Pitschen wurden die 
Pfarrkirche und die Hedwigskirche 1694 mit Gewalt genom
men, in Strebten 1698 die polnische Kirche zu St. Gott- 
hardt den Eremiten oder Augustiner Barfüßern auf sechs 
Jahre bis zur Erbauung ihres Klosters cingeräumt, sie be
hielten sie, auch als das Kloster fertig war. In Krcuzburg 
wurde 1700 die Pfarrkirche und die vor dem Thor liegende 
Begräbnißkirchc wcggcnommcn. Nach Löwen kam 1704 
13. Mai eine bischöfliche Commission und versiegelte die 
Pfarrkirche, mußte aber dem Drängen der Einwohner nach
geben und die Kirche wieder öffnen. Der Bürgermeister 
Kittel mit einem Rathmannc wurde nach Wien berufen 
und erhielt die kaiserliche Resolution, daß die Kirche noch 
ferner j,, lutherischen Händen bleiben solle, weil die Com
mission ghne kaiserlichen Befehl gehandelt und auch der 
zweite evangelische Prediger noch lebe. Aber die Stelle deS 
verstorbenen Pfarrers durste nicht besetzt werden. In Streh- 
len war seit 1782 nur ein Snbdiakonus übrig.
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Stadt Brieg. Das Ministerium der Pfarrkirche be
stand 1675 aus dem Senior Lctsch und den beiden Diako
nen Kartscher und Bcer. Kartscher starb 1685, Lctsch 1686. 
Der an seine Stelle ernannte Schwope starb 1603, es blieb 
also nur der Diakonus Beer übrig, welcher die Altranstädtcr 
Convention erlebt hat. Schon 1700 vermaßen die Jesuiten 
einmal den Kreuzhof zu einem Collcgium.

An der Bcgräbniß-oder Polnischen Kirche war 1677—85 
Biarovius als Prediger angestellt, welcher den Magistrat 
mit Gesuchen um Gehaltszulagen, um Erweiterung seiner 
Wohnung bestürmte, Abends Betstunden mit den Borstädlern 
hielt, wodurch er in Streit mit den Geistlichen an der 
Nikolaikirchc gerieth. Sie beschuldigten ihn beim Consistori
um des Mysticismus, „er habe seinen Anhängern zugesagt, 
ein neues Jesusreich zu stiften, den Papst zu vertreiben; 
eine geringe Magd aus ihrer Mitte würde einen Sohn ge
bären, welcher bestimmt sei, Rom zu erobern und das neue 
Reich zu beschirmen." Die Umstände sind denen, welche 
von Gerstenmeyer erzählt werden, sehr ähnlich; Biarovius 
entfloh, als eine Magd, welche seine Betstunden besuchte, 
in andere Umstände gerieth, nach Krossen. Die Kirche 
wurde von den Katholischen sogleich beansprucht, aber als 
Annerum der Stadtkirche noch erhalten, doch durfte die Stelle 
des Predigers nicht besetzt werden. Brieg und Strchlen 
waren also die einzigen Weichbildstädte, in welchen noch 
evangelischer Gottesdienst existirte. Ucberhaupt aber betrug 
die Zahl der bis zum Jahr 1706 eingczogcncn evangelischen 
Kirchen im Briegischen Fürstcnthum 56.

Gymnasium. Auf dieselbe Weise, wie mit den Pre
digern, verfuhr man mit den Lchrerstellcn am Gymnasium. 
Hier war beim Ableben der Herzöge Anton Bremsen Nec
tor; er folgte der verwittweten Herzoginn 1678 den 20.
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Rov. als Hosprediger nach Ohlau. Schon den Tag nach 
Brunsens Abschied wurde auf Borschlag der Stande mit 
Bestätigung dcr Regierung Gottfried Thilo, seit 1668 Rec- 
tor in Goldbcrg, hier cingefuhrt. Seine Besoldung sollte 
er wie bisher aus dem Stiftsamte erhalten. Er fand 177 
Schüler vor unter drei Professoren, sechs Collegcn und dein 
Pfarrkantor, hat aber die Schule wieder zu größerem An
sehen gebracht. Sein ncuentworfener Unterrichtsplan wurde 
von dcr Regierung genehmigt und den 31. Dez 1678 den 
Lehrern bekannt gemacht. Bei dieser Gelegenheit wurde 
dem Ncctor auch die Inspektion dcö Gymnasiums übcrgc- 
bcn. Dicscr noch vorhandene, in 20 Paragraphen bestehen
de Plan, setzt den Hauptzweck dcr Studien in die Fröm
migkeit; in den unteren Klassen wird der Katechismus, in 
dcn oberen das Compendium tdovlo^ieuin von Hermann 
gebraucht. Gelehrt werden von Sprachen lateinisch, griechisch 
öffentlich, hebräisch privatim, Philosophie, Universalgeschichte. 
Das Ziel im Latein: Lateinisch reden; von Schriftstellern 
sind zur Lektüre in Prima bestimmt tluitiusi, .luütinn-i, 
8iiUn-.tin.-i, 8ucluiüus, 8nl^itin8 8vvmus,

«!X uu-i nebst einigen Reden ^ieero'-i
und dcn Oklivivn, danach werden exi-ivitiu imitatniia ge
fertigt, besonders dcr Briefstyl geübt. Die poetischen Uebun
gen beginnen in Tertia mit dcr Scansion, in Prima sind 
die verschiedenen (Iviiviu tluii»!»»«» cinzuüben. Die rhe
torischen Uebungen bestehen in Ausarbeitung von Reden, 
häufigen Actus, wöchentlichen Deklamationen. Als Quelle 
der Beredsamkeit sind die <luolri»u '1'upiou und die Ele
mente der Logik zu üben. Die Lektüre des Griechischen 
umfaßte in Prima einen Profanschriftsteller (Isom-ar«», 
Ilorullvtus, n^iotlu-, Urvogels, pittllm) und
ein Bibelbuch; Exercitien zur Uebung der Accente und Con-

Dic Plasten zum Briege. 3- Bd. t» 
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struction, Ausarbeitung von Reden. Die Philosophie um
faßte im theoretischen Theile Physik, Mathematik, Metaphy
sik, Psychologie, im praktischen Ethik, Politik. Für die Ge
schichte war eine kurze Universalgeschichte und für das letzte 
Jahrhundert 8U-i,Iaun^ Fortsetzung bis 1677 vorgeschrieben. 
Monatliche Prüfungen in den Klaffen, halbjährliche öffent
lich. Versetzung nur nach Verdienst, tlmiamiim Iom>.

Disciplin: Die Klaffen sollen nie allein gelassen, 'Aufse
her bestellt werden; der Rcctor soll sie oft besuchen und die 
Privatstundcn der Pädagogen überwachen. Kein College soll 
ohne seine Bewilligung etwas in Druck geben. Die Zahl 
der Schüler mehrte sich, fremde kamen besonders aus Un
garn und Siebenbürgen, Thilo hat durchschnittlich des Jah
res Über sechszig Schüler ausgenommen, zusammen von 
1678 - I7OO 1374. Da die Schloßkirche, zu deren Pa- 
rochie das Gymnasium gehörte, jetzt dem katholischen Got
tesdienste geweiht war, so erbat sich Thilo vom Magistrat 
für das Gymnasium einen schicklichen Stand in der Pfarr
kirche. Damals wurde aus dem Kirchen-Vermögen das 
Schulchor erbaut und 1678 den 9. Dez. dem Nector über- 
geben.

Einige Jahre blieb das Lehrerkollegium ohne Lücke, aber 
1682 starken der Professor Hauschild und der College Kric
kel, 1684 Pros. Camerarius, 1687 College Gönner, 1692 
Pros. Leubuscher. Diese Stellen blieben unbesetzt, außer 
daß 1682 an Hauschild Stelle ein Stadtkind, der Magister 
Schwope, berufen wurde, welchem 1686 auch noch das Di« 
akonat an der Pfarrkirche übertragen wurde. Er starb 1693. 
An die Stelle des 1694 verstorbenen Cantors Gerhard wur
de vom Magistrat sein Sohn, der eben von der Universität 
Frankfurt zurückgekehrt war, vocirt und vom Kaiser zwar 
bestätigt, aber mit dem Beisatz aus bloßer kaiserlicher Gnade.
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Man fürchtete, daß bci Thilo'ö Tode über das Gymnasial- 
gebäude anders verfügt werden würde, zumal da die Ge
halte von zwei Piofcssorcnstcllen schon den Jesuiten über- 
wicsen waren und dachte daher an Herstellung der alten 
Stadtschule. Es waren vom Collcgium nur noch der Nector 
Thilo, der Cantor Gerhard und die beiden Collcgen Baptist 
und Macke am Leben, als diese Bedrängnisse 1707 durch 
die Mranstädtcr Convention eine unerwartete Abhilfe fanden 
und mit kaiserlicher Erlaubniß sämmtliche Lehrerstellen wie. 
der besetzt werden durften.

Stolgcbührcn, Bekehrungen. Die neu einge
setzten katholischen Geistlichen verwehrten ihren evangelischen 
Kirchkindern nicht sogleich den Besuch der benachbarten Kir
chen, verlangten aber die Taufen, Trauungen, Begräbnisse, 
welche doch Anncxa der freien Rcligionsnbung waren, für 
sich und ertheilten dazu keine Dispcnsationszettcl, auch wenn 
die Stolgcbührcn ihnen mehr als doppelt so hoch angcbotcn 
wurden, Klagen über diese Bedrückungen zu erheben, war 
nicht leicht. Nach einer Verordnung von 1686 durften die 
Stände eines Fürstenthums nur mit Erlaubniß des Ober- 
amtcö ihre Beschwerden an den Hof bringen; wurde sie ver
weigert, so durften sie zwar bci Hof suppliren, aber das 
Obcramt hatte zugleich über seine Gründe zu berichten, wa
rum die Erlaubniß abgeschlagen worden; daher ist seit 1686 
keine Ständcgesandtschaft mehr zu Stande gekommen und 
1700 hat das Oberamt die Appellationen in Rcligionssachcn 
ganz abgcstcllt. Große Unzufriedenheit erweckte die 1600 
den 26. April vom Oberamt an die Landeshauptleute erlas
sene, nicht zur Publication bestimmte Instruktion, welche im 
Namen des Kaisers den Hauptleuten vorschnell, die Aus
breitung der wahren Religion vorsichtig und ohne Geräusch 
zu betreiben, die Pupillen unter katholische Vormünder zu 

1»' 
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bringen oder den evangelischen Vormündern wenigstens einen 
katholischen zuzugeben und in dergleichen Resolutionen nie
mandem eine Appellation zu gestatten. Alle zehn Erbfür- 
stcnthümcr haben 1691 dagegen remonstrirt, 1694 ihre Re- 
monstrationen einzeln wiederholt und außerdem bis 1700, 
wo die Appellationen verboten wurden, über die aus diesem 
Princip herfließenden Bedrückungen häufige Supplikationen 
»vergeben, aber keins von ihnen hat eine deutliche Resolution 
erlangt. 1703 befanden sich zwei Köckritzische Knaben auö 
dem Wvhlauschen als Pagen am Hofe in Berlin, sie muß
ten hcrbeigcschafft werden, um eine katholische Erziehung zu 
genießen. 1706 wurde ihnen bei tausend Gulden Strafe 
verboten, auf eine evangelische Universität zu gehen. Einer 
reformirtcn adligen Wittwe, Lassatc in Liegnitz, wurden eben
so 1705 ihre zwei Töchter wcggcnommen bchuss der katho
lischen Erziehung. Die übrigen schon ältern Erbsürstcnthü- 
mcr beklagten sich außerdem, daß neben den drei Fricdens- 
kirchen keine Schule erlaubt, und ebenso wenig Privatlchrer 
gestattet wären, daß die evangelischen Prediger an den Frie
denskirchen gehindert würden, ihre Kranken zu besuchen, mit 
dem Sakrament zu trösten, auch den Delinquenten den letz
ten Beistand zu leisten; daß begüterten Wittwen und Mäd
chen die Verheirathung mit Glaubensgenossen erschwert, daß 
evangelische Erben von katholischen Herrschaften gezwungen 
würden, ihre ererbten Besitzungen zu verkaufen, daß in 
manchen Städten die evangelischen Einwohner von den ka
tholischen Magistraten genöthigt würden, der Messe und den 
Prozessionen entweder mit Ober- und Untergewehr in Pa
rade beizuwohnen oder sie zu begleiten, daß den evangelischen 
Pathen und Gevattern verboten würde, unter einander zu 
heirathen, daß nicht verstattet würde, die Leichen auf die 
Kirchhöfe oder in die Kirchen zu begraben.
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Alle diese Quälereien und indirecten Nöthigungen genüg
ten noch nicht, um die Evangelischen rasch genug in die ka- 
ldolischen Kirchen zu treiben. Hatte es 1679 noch ober
amtlicher Verordnung bedurft, um im protestantischen Lande 
den katholischen Geistlichen ungestörten Zugang zu katholischen 
Kranken zu sichern, so erschien 1687 den 24. Juni schon 
eine Verordnung: der Kaiser habe sehr übel vermerkt, daß 
in katholischen und unkalholischcn Orten die Festtage mit 
Haus- und Feldarbeit entweiht würden, dieselben sollten 
nach der Rudolphinischen «unotio jn'ugmstiea von 1399 
und der deutlich angeführten Ordnung von 1661 bei em
pfindlicher Strafe mit Gottesdienst gefeiert werden. Dazu 
gehörten außer den auch von den Evangelischen gefeierten 
Festen alle Marien- und Aposteltage, Drei Könige, S. Jo
seph 19. März, Frohnlcichnam, S. Laurentius, Michaelis, 
S. Hcdwig als Patronin von Schlesien. Ja auf Ansuchen 
des bischöflichen Vicariatsamtes wurde 1703 den 3. Juni 
im Briegischcn Fürstcnthum gradezu befohlen, daß Unkatho- 
lische nicht in andere Kirchspiele auslaufen, sondern daß die 
Kirchkindcr der reducirten und mit katholischen Geistlichen 
besetzten Kirchspiele jeder seine Kirche, sowohl die Mutter- 
als Filialkirche, wenn katholischer Gottesdienst gehalten wür
de, fleißig besuchen und alle geistlichen Funktionen daselbst 
sich administriren lassen sollten. Bisher war es den Evan- 
gelischen wenigstens noch verstattet gewesen, gegen Bezah
lung der Stolgebühren an den Parochus, bei Geistlichen ih
rer Confession in der Nachbarschaft die Actus verrichten zu 
lassen.

Beförderung der katholischen Kirche. Dage
gen wurde die römische Confession auf alle Weise ermuthigt 
und unterstützt. In den Städten des Fürstrnthums gab 
«s beim Erlöschen des Fürstenhauses weder katholische Kir
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chen noch Gemeinden, der Kaiser zog zuerst die resvrmirten 
Schloßkirchen als sein Privateigenthum ein und widmete sie 
dem katholischen Kultus. Ein Curatus und ein polnischer 
Kaplan wurden in Brieg neu angcstcllt, die übrigen Kir
chendiener Kantor, Organist, Glöckner allmählich durch ka
tholische ersetzt. Eine Gemeinde entstand erst aus den von 
auswärts hcrgeschickten kaiserlichen Beamten; in Ermange
lung derselben wurde die Garnison täglich zur Messe geführt 
und am Frohnleichnamsfeste 1678 den il. Juni, nach mehr 
als lüOjähriger Unterbrechung, die Prozession mit dem Aller- 
heiligsten zum ersten Mal wieder um den Markt geführt, 
in Begleitung des Kaiserlichen Präsidiums und einer kleinen 
Anzahl katholischer Beamten.

Um auch im weltlichen Regiment der Bereitwilligkeit 
der Behörden sich zu versichern, wurden die Magistrate in 
den Städten mit Katholischen besetzt, in Brieg waren 1697 
bereits der Bürgermeister und alle Magistratsmitglicder bis 
auf zwei katholisch und daß es ihnen nicht an Religions- 
eifcr fehlte, ist aus den Verhandlungen über den Ankauf 
des Gutes Schönfeld zu ersehen. Dieses Gut war 1697 
durch den Tod des letzten unbcerbten Besitzers als offnes 
Lehn an den Kaiser gefallen. Unter den Käufern, welche 
Gebote thaten, befanden sich ein Graf Dyhrn mit 12,600 
th. und der Magistrat von Brieg mit 14000 th. Als Graf 
Dyhrn unter andern Gründen für sich geltend machte, daß, 
wenn das Gut in die Hände der Stadt käme, die kaiser
liche Absicht wegen Ausbreitung der katholischen Religion 
nicht erreicht werden würde, so erwiederte der Magistrat, daß, 
da alle Mitglieder des CollegiumS bis auf zwei der katho
lischen Religion zugethan wären, er das Wachsthum der 
katholischen Religion wie in der Stadt so auf dem Lande 
eben so gut nach Möglichkeit befördern würde. Wie 
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katholischen Käufern stets der Verkauf vor evangelischen ge
geben wurde, so war auch bei Prozessen für Evangelische 
keine Gerechtigkeit zu finden.

Vor der Reformation hatten in Brieg zwei Klöster be
standen, ein Dominikaner- und ein Minoritenkloster,in Streh- 
len ein adliges Nonnenkloster; jetzt nach dem Hcimfall der 
drei Fiirstenthümcr an den Kaiser meldeten sich mehrere 
Orden: Dominikaner und Franziskaner, Minvriten, Prä- 
mvnstratcnser, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Auch 
die Geistlichkeit der Karthause zu Pruel bei Regensburg 
ließ durch den Bischof von Eichstädt die Herstellung des 
ehemaligen Karthäufirklostcrs bei Liegnitz, was zu einem 
herzoglichen Vorwerke gemacht worden, beantragen. Aus 
kaiserlichen Befehl wurden ihre Dokumente von dem Bres< 
lauer Bischof untersucht und ihnen nach Befinden der Sa
che abschlägig geantwortet. Die beiden Stadtklöstcr in Brieg 
waren Bettelklöstcr gewesen und hatten keine Güter besessen. 
Der Kaiser, um der Geistlichkeit zu Willen zu sein, erlaub
te indeß die Einführung zweier neuen Orden, der Jesuiten 
und der Kapuziner, also eines Ordens für Erziehung und 
Unterricht der Jugend und eines Bettclordens. Die beiden 
ersten Jesuitenpatrcö Georg Klein und Nentwig er
hielten 1681 den I. Juni das lange steinerne Haus zwi
schen dem fürstlichen Lust- und Obstgarten, in welchem der 
letzte fürstliche Hauslehrer Bohne gewohnt hatte, angewiesen. 
Sie errichteten im Münzhause ihr Oratorium, predigten 
an Sonn- und Festtagen und ertheilten Unterricht in der 
Ncligw„ und lateinischen Sprache. Der Magistrat erbat 
zur Erweiterung der Schule noch zwei andere Patres, wel
che 1684 anlangten. Seitdem wurden die vier grammati
schen Klassen, p«rvu, l'iii.oipi», O.ammatiou, 
eingerichtet. Von der Besoldung unbesetzter Professoren
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stellen am Gymnasium erhielten sie 1694 durch kaiserlichen 
Beschluß 412 th. schlcsisch und 69 Scheffel Roggen. Spä
ter (1727) haben sie um 6000 Gulden von der Regierung 
ein Stück vom alten Lust- und Obstgarten erkauft, darauf 
die neue Residenz erbaut und 1736 — 39 die Kirche aufge
führt. 1738 stellten sie einen fünften Pater als Professor 
der Pocsis und Rhetorik an, weil sie ein vollständiges Col- 
legium hier zu errichten gedachten.

Zur Gründung eines KapuzinerklosterS kam Ende 
Oktober 1680 eine kaiserliche Kommission unter dem Frei- 
herrn von Plenken, um den Platz dazu zu ermitteln und 
kaufte auf der polnischen Gasse dreizehn schlechte Bürger
häuser, die Tuchmacherrahmen und die Scharfrichtern um 
3999 th. schlcsisch, wogegen die Bürgerschaft sich vergebens 
sträubte. Schon 1682 den 28. Mai wurden die Kapuzi
ner eingesührt und der Bau des Klosters mit kaiserlicher 
Unterstützung begonnen; die Kirche, zu Ehren des heiligen 
Leopold erbaut, ist erst 1701 fertig geworden. Die hiesige 
Kammer lieferte ihnen wöchentlich ein Achtel Bier und jähr
lich einige 80 Klaftern Holz. Da sie nur vom Allmoscn 
lebten in einer fast ganz protestantischen Stadt, so haben 
sie stets gute Freundschaft mit der Bürgerschaft zu halten 
gesucht. Im Jahre 1760 bestand der Eonvent aus dreizehn 
Geistlichen und vier Laienbrüdern.

In Strehlen erhielten die Augustiner Barfüßer oder 
Eremiten 1698 den Platz des ehemaligen Klosters und die 
polnische oder Gotthardskirche nebst der Predigerwohnung 
auf 6 Jahr, welche sie nach Vollendung des Klosterbaues 
zurückgcbcn sollten. Das wüste Kloster nebst Kirche und 
Garten wurde ihnen 1700 übergcbcn, auf die Güter muß
ten sie ausdrücklich für immer verzichten. Ihr Eonvent wurde 
1716 zu einem Primat erhoben, Kloster und Kirche 1721 
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cingcwciht. Die Zahl der Brüder wurde 1727 auf zwölf 
Priester und vier Laienbrüder gebracht, 1746 waren fünfzehn 
Priester und fünf Laienbrüder.

Abhilfe. Obwohl alle diese Maßregeln der Religions
freiheit widersprachen, welche den drei Fürstenthümern im 
Präger Nebenreceß, im Osnabrückschcn Frieden, in der kai
serlichen Erklärung desselben vom 7. Mai 1634, in Leopolds 
Erklärung vom 17. Nov. 1638 und in der Antwort dessel
ben an die Stände vom 13. Juli 1676 zugesichert waren, 
so sind doch alle Bitten der Stände, sowie die Vorstellungen 
der evangelischen Ncichsstände, vorzüglich Brandenburgs, ohne 
Erfolg gewesen. Das Kurhaus Sachsen, welches sich früher 
der evangelischen Religionsfreiheit in Schlesien angenommen 
hatte, war aus politischen Rücksichten, um die Krone von 
Polen zu erlangen, I6!)7 selbst zur katholischen Kirche zurück 
getreten. Zum letzten Mal überreichten beim Regierungs
antritt Josephs 1. 1703 sowohl die Stände der drei Für- 
stenthümcr als die Evangelischen in ganz Schlesien ihre Be
schwerden, ohne Gehör zu finden. Nach menschlicher Be
rechnung war die evangelische Kirche Schlesiens dem gewis
sen Untergänge geweiht; da erschien Hilfe, von wo sie nie
mand erwartet hatte, und die Rechnung des mit großer 
Klugheit und grausamer Härte eingclcitcten und seit dreißig 
Jahren betriebenen Bckehrungswcrkcs bckam einen Riß, ein 
warnendes Beispiel, daß die Eroberungen der Kirche nur 
dann gesichert sind, wenn die Herzen erobert sind. Der König 
von Schweden, Karl 12., kam im Kampfe gegen den Kur
fürst von Sachsen und König von Polen 1706 mit seinem 
Hccre durch Schlesien, verlangte vom Kaiser Anerkennung 
des von ihm in Polen eingesetzten Königes Stanislaus Les- 
cinsky und Genugthuung für eine Verletzung der Werbesrei- 
heit in Breslau. Zwei schwedische Werber waren im letz
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ten Heller vor dem Nikolaithür gefangen und einer erschos
sen worden. Der König war damals auf dem Gipfel sei« 
ner Macht, die Krone Schwedens hatte vertragsmäßig die 
Bürgschaft des Westfälischen Friedens über sich. Ihm klag
ten die schlesischen Protestanten ihre Bedrängnisse und baten 
um seinen Schutz. Seine gegen Oesterreich gereizte Stim
mung kam ihnen zu Stätten, er veranlaßte im Vergleich 
zu Altranstädt den 22. Aug. I70U den Kaiser, ihnen 
ihre freie Religionsübung nach der Zusage des Wcstphäli
schen Friedens zurückzugeben. So dankbar dies Geschenk 
ausgenommen wurde, so war es doch eine bittere Erfahrung, 
daß es der Verwendung eines fremden Fürsten an der Spitze 
eines Kricgshccres bedurft hatte, um dem Landesherr» sein 
gegebenes Wort ins Andenken zurückzurufcn und ihn zur 
Gerechtigkeit gegen seine evangelischen Unterthanen zu bewe
gen. Die römische Kirche hat im 17. und 18. Jahrhundert 
hier zu Lande ein unheilvolles Verfahren beobachtet, um 
ihre Macht auszubrciten. Sie hat nicht mit der Wahrheit 
des Evangeliums die Herzen zu gewinnen gesucht, sondern 
mit zeitlichen Mitteln nach zeitlichen Gütern getrachtet. Und 
was hat sie damit zu Stande gebracht? Sie hat in Schle
sien ein treues und geduldiges Volk seinem Landeshcrrn ent
fremdet, und in Polen durch hartnäckige Verfolgung der 
Akatholiken die Einmischung des Auslandes und die Auflö
sung des Reiches herbeigeführt. Ehemals gab es ein Sprüch- 
wort: unterm Krummstab ist gut wohnen, in dieser Zeit 
aber entstand unter den Evangelischen als sprückwörtliche 
Bezeichnung der höchsten Noth der Ausdruck: es ist, um ka
tholisch zu werden! Sie hat sich selbst die tiefste Wunde ge
schlagen, als sie die Herzen mit Bitterkeit gegen sich erfüllte 
und durch ihr Verfahren die Ueberzeugung hervorrief, daß 
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bei weltlichen Regenten mehr Mäßigung und Gerechtigkeit 
zu finden sei als bei ihr.*)

Aon dcn cilf Paragraphen dcr Altranstädtcr Convention 
traten für das Fürstcnthum Brieg folgende Bestimmungen 
in Vollzug. „Die seit dcm Westfälischen Frieden wcgge- 
nvmmenen Kirchen werden mit allen Rechten und Einkünf
ten spätestens in sechs Monaten dcn Augsburgschen Confcs- 
sivnsverwandtcn wieder cingeräuml. Die Zahl derselben betrug 
im hicsigenFürstcuthum 36,nämlich imKreise BriegI.Kauern, 
2. Ketzcrndorf, 3. Stobcrau, 4. Tschöplowitz, 5. Ncudorf, 
6. Schcidelwih, 7. Michclwitz, 8. Linden, !>. Bricscn, IU. 
Bankau, II. Jägcrndorf, 12. Schönau, 13. Bömiscbdorf, 
14. Michelau, 15. Pampitz Im Kreise O h l a u") 16. Min-

') Zu dieser Ansicht scheint sich in unseren Tagen auch die römische 
Kirche zu bekennend Wenigstens hat vor einigen Wochen in dcr 
Schlußsitzung dcr diesjährigen bischöflichen Eonfcrenzcn in Oester
reich der Kardinal Haulik erklärt, daß die Kirche zwar keinen 
innigeren Wunsch habe, als diejenigen, welche außerhalb des 
Pfades dcr Wahrheit stehen, in ihren mütterlichen Schoß zu- 
rückzuführen, daß sie aber zu diesem Zweck keine gewaltsame» 
oder unerlaubten, sondern nur jene Mittel in Anwendung brin
gen wolle, welche sie von ihrem göttlichen Lehrer und den Apo
steln in heiliger Erbschaft überkommen habe, durch Belehrung 
nämlich, durch Gebete und durch Thränen, daß sie den Rechten 
anderer keineswegs zu nahe treten wolle -c. Das ist ein gro
ßer Fortschritt gegen ihre frühere Handlungsweise.

') Ueber die Kirchen im Ohlauschen vergleiche man Bd. 2, <>1. 
Jetzt wurden acht zurückgcgcben. Wenn dieß die vollständige 
Zahl dcr unter kaiserlicher Regierung seit 167.» cingezogcnen 
Kochen war, so mußten zur fürstlichen Zeit außer den Commcn- 
dekirchc,, (Brosewitz, Güntersdorf, Niehmcn, Hcrrmannsdorf, 
Kloßdorf, Jaucr, Kl. OelS, Tcmpelfeld, Marienau> noch fol- 
strndc acht katholische Kirchen im Wcichbilde bestanden haben: 
Hcnncrsdorf, Zankau, Lhomaskirchcn, Würben, Zottwitz, März- 
dorf- Minkcn, Köchendorf. Von so vielen katholischen Kirchen 
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ken, 17. Peisterwitz, 18. Wüstebriesen, 19. Groß PeiSkcrau, 
20. Gaule, 21. Zedlitz, 22. Stadtkirche in Ohlau, 23. Pol
nisches Kirchel daselbst. Im Kreise Strehlcn 24. Polni
sches Kirchel in der Stadt, 26. Eisenberg, 26. Prieborn, 
27. Krommcndorf, 28. Olbendorf. Kreis Nimptsch 29. 
Stadtkirchc zu Nimptsch, 30.S. Georgen-Kirchcl, 31. Prauß, 
32. Rudelsdorf, 33. Kartzen, 34. Stcinkirchcn, 35. Arns- 
dorf, 36. Wilkau, 37. Senitz, 38. Hcidcrsdorf, 39. Langen- 
vls, 40. Nasclwitz, 41. Wilschkowitz, 42. Sicgroth, 43. Groß 
Knieguitz, 44. Karschau. In Krc uzburg 45. die Pfarr
kirche, 46. das Bcgräbnißkirchel, 47. Jakobsdorf. In Pit- 
schen 48. die Pfarrkirche, 49. Kirche S. Hcdwigis, 50. Po- 
lanowitz, 51. Golkowitz, 52. Neudorf, 53. Kostau — 54. 
in Neichcnstcin, 63. in Silbcrbcrg die Pfarrkirchen, 56. die 
polnische. Kirche zu Brieg war ohne Prediger, aber noch 
nicht cingczogen; die Bcgrabnißkirche in Kreuzburg, obwohl 
zur Rückgabe bezeichnet, ist in den Händen der Katholischen 
geblieben.

An Orten, wo kein evangelischer Gottesdienst ist, steht 
der Hauptgotteödienst frei, die Kinder dürfen in auswärtige 
Schulen geschickt oder ihnen Lehrer gehalten werden. Kein 
Evangelischer wird gezwungen, dem katholischen Gottesdienste 
beizuwohncn, in ihre Schulen zu gehen, Taufen, Trauung,

ist aber unter fürstlicher Regierung nie die Rede, sondern au
ßer den Commcndckirchcn nur von Würben und Zotlwitz. Wa
ren sie vorher evangelisch (von Minkcn ist es sicher), so sind sie 
nicht rcstiwlrt worden, weil sie unter das Patronat von Prä
laten oder des Kaisers gehörten, wie z B. auch Rohrau lliS3 ein- 
gczogen, aber nicht hcrgcstellt, sondern nach Cattern cingc- 
pfarrt worden ist und wie die Schloßkirchen zu Brieg und Oh
lau ebenfalls katholisch blieben. Da« katholische Gotteshaus 
zu Hüncrn dagegen ist erst durch die dasige Herrschaft 

gegründet worden.
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Begräbniß in katholischen Kirchen zu verrichten. Wenn er 
dem Ortspfarrer die Taxe bezahlt, steht es ihm frei, die 
^Ctu8 ininistm-iull^ auswärts verrichten zu lassen. Evan
gelische Geistliche dürfen Kranke ihrer Confession, die unter 
katholischer Jurisdiclion wohnen, besuchen, zum Tode Vcr- 
urtheilten beistehen. 4. Die Grundherrschaften, auch die 
katholischen, wenn sie unter evangelische Kirchspiele gehören, 
zahlen den Dezem und andere Einkünfte nach der Taxa 
8tuluo. 3. Evangelischen Mündeln und Waisen sollen kei
ne Vormünder widriger Religion aufgcdrungcn werden. 
7. Ehesachen sollen vor das katholische Eonsistorium nicht 
gezogen werden, sondern nach den Rechten der Augsburg- 
schen Confession beurtheilt werden. In den Fürstenthümern, 
wo zur Zeit des Westphälischen Friedens Consistoricn be
standen, sollen sie auf die alte Art wieder eingcfübrt wer
den und von ihnen die Appellation an den Kaiser frei ste
hen. 8. Ferner sollen in ganz Schlesien keine evangelischen 
Kirchen und Schulen weggenommen werden, wenn auch die 
Patrone katholisch sind, sondern den Patronen bleibt nur 
das Recht, evangelische Kirchen- und Schulbedicnte zu voci- 
ren. 9. Der Religion wegen sollen weder Adlige noch 
Bürgerliche von weltlichen Aemtern, zu denen sie geschickt 
sind, ausgeschlossen werden." Ein schwedischer Minister sollte 
der Vollziehung dieser Bedingungen bciwohnen und der 
König behielt sich vor, wenn die Bedingungen zur bestimm
ten Frist nicht erfüllt wären, seine Armee wieder nach 
Schlesien zu führen.

Um den alten Kirchcnzustand in den drei Fürstenthümern 
herzustellen, mußten natürlich die neu eingesetzten katholischen 
Geistlichen ihre Stellen verlassen. Der Kaiser kam wegen 
Erhaltung dieser Geistlichen in Verlegenheit und stellte 
daher an die Stände der Fürstenthümer einzeln die Ausser- 
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derung, die katholischen Einwohner, deren Zahl sich unter- 
deß gemehrt habe, mit einer hinlänglichen Zahl von Kirchen 
und die Geistlichen mit Auskommen zu versehen, den ent
lassenen Geistlichen aber standesmäßigen Unterhalt auf Le
benszeit oder bis zu ihrer Wiederanstcllung zu verschaffen. 
Die Stände erklärten den tiefsten Dank für die Ausführung 
der Convention, lehnten aber die Erhaltung der katholischen 
Geistlichen ab. Die Briegischen Stände sprachen auf dem 
Landtage den 22. November die Hoffnung aus, der Kaiser 
werde sie der versprochenen Wohlthatcn ohne neue Lasten 
theilhaftig machen; die Zahl der Katholischen sei nicht groß, 
in der Stadt Brieg und den andern fünf Wcichbildstädtcn 
kaum IIO angesessene Bürger, worunter die kaiserlichen 
Bedienten, Stadtralhsglicdcr und Ofsicianten, welche eigne 
Häuser hätten, schon mit begriffen. Denen würde es nicht 
an Kirchen fehlen, da im Fürstenthume und Ohlauschcn 
Weichbilde beinahe dreißig katholische Kirchen blieben. (In 
der Stadt Brieg war die Hcdwigskirchc, die Kapuzinerkirche 
und das Oratorium der Jesuiten dem katholischen Kultus 
geweiht). Zu standesmäßigcm Auskommen der entlassenen 
Geistlichen wüßten sie keinen Fundum zu ersinnen, die Or
densleute würden am besten in ihre Klöster zurückkchrcn, 
diejenigen so nebenbei andere Iwiwliai» hätten, sich bis zur 
weiteren Versorgung von diesen unterhalten. Die übrigen 
möchten bald in den benachbarten Fürstcnthümern, wo die 
Pfarrer meist zwei bis drei und mehr Parochien besäßen, 
untergebracht werden. Für jetzt käme ihnen der hohe Preis 
des Getreides beim Empfang des Dezems zu Stätten und 
den ganz Armen wolle man aus den Kirchkasscn nach Be
fund, wie sie mit denselben gewirthschaftet hätten, ein Rei
segeld geben." Mit dieser Antwort waren die kaiserlichen 
Commissarien sehr wenig zufrieden und Übergabe» Tags da
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rauf (23. Nov.) den Antrag zu nochmaliger Ueberlegung und 
wünschten aus Devotion gegen den Kaiser einen Beitrag 
zur Dotirung der katholischen Pfarrer. Die Stande erbo
ten sich aber nur, die abziehcnden Geistlichen jeden mit 
100 fl. rhcin. einmal für immer zu berathen. Die Ge- 
sammtkosten an Geschenken, Darlchn rc. für die Mranstädter 
Convention an den Kaiser betrugen an 700,000 Gulden, 
an Schweden ein- bis zwcimalhunderttauscnd, an Strahlen- 
heim 20,000 fl. Dennoch wird in Menzels deutscher Ge
schichte den Ständen ein Vorwurf aus dieser ihrer Weige
rung gemacht, die abziehende katholische Geistlichkeit zu ho- 
tircn. Darf die historische Unparthcilichkeit darinn gesucht 
werden, gegen die eigenen Glaubensgenossen ungerecht zu 
sein? Der Kaiser setzte 1710 hunderttausend Floren aus, 
um mit den Zinsen derselben die katholischen Geistlichen in 
den drei Fürstenthümcrn zu unterstützen (Josephinische Cu- 
raticn).

Um die übrigen Punkte der Convention, die Einrichtung 
der Consistoricn, Festsetzung der Stoltaxe inS Werk zu setzen, 
wurden den kaiserlichen Cvmmissaricn (Hans Anton von 
Schasgotsch und Christoph Wilhelm von Scbafgotsch, Franz 
Anton von Schlegenbcrg, Franz Albrecht Langius von Kra- 
nichstädt) zwei Deputirte aus den Ständen, Lconhard von 
Tschiersky auf Mechwitz und Joachim Friedrich von Scidlitz 
auf Schönbrunn beigcgebcn. Die Anordnung der Consistori- 
en erschien 1708 den 8. Februar „1. das j,i8 
gehört dem Kaiser, die drei Consistorien zu Liegnitz, Brieg, 
Wohlau werden von ihm ernannt. 2. Sie können aus 
sechs bis sieben Personen gebildet werden, einem Präses 
(wie früher ein Regierungsrath, nur daß der jetzige katholisch 
war), einem Adligen des Fürstenthums als Assessor, dem 
Superintendent, einem Weichbildssenior, zwei bis drei andern 
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Geistlichen und einem Sekretär «mm vuto. 3. Die Besol
dung derselben wird wie ehemals von den Consistorialspor- 
teln und der Erpeditionstare bestrittcn zu gleichen Theilen, 
nur der Präses erhält doppelte Portion und aus den Stifts- 
einkünstcn wird dem Präses, dem Assessor, dem Superinten
denten und Sekretär ein mäßiges Salarium bestimmt. 4. 
Der Sitz des Consistoriums ist in jeder Fürstenthumsstadt. 
5. Die Berathungen finden wenigstens alle Vierteljahre 
Statt, zu Brieg im Gymnasium. 6. Der Geschäftskreis 
umfaßt alle Examina, Ordinationen, Investituren der Kan
didaten, die Censur über Sitten und Lebenswandel der 
Geistlichen und Lehrer, alle Ehesachen, die Disciplin über 
Kirchen- und Schuldiencr, ihre Suspension, Dimission, Nc- 
motion; Jnspcction über Pacht der Kirchengüter und Almo- 
sengelder, doch letztere nicht ohne Vorbcwußt der Regierung - 
Alles unter vorbehaltcner Appellation an den Kaiser. 7. 
Alle Consistorialsachen sind schleunig ohne Wcitläuftigkcit zu 
erörtern. 8. Die Einwohner Augsburgscher Confestion sind 
auf ergehende Citation zu erscheinen verpflichtet. 9. Dem 
Eonsistorium ist wie zu der Fürsten Zeit ein Siegel verstat
tet. 10. Demselben ist von der Justiz hilfreiche Hand zu 
bieten II. Die Cvnsistorien haben vorzüglich des Kaisers 

opisoo^aliu genau zu beobachten. 12. Die gemisch
ten Sachen (Dezem, Census, .Ins jiulrnnati») den könig
lichen Regierungen zu überlasten. 13. Weil die vorigen 
Fürsten die Dispensation in Ehesachen, die wichtigen Kir- 
chenbuß-Geldstrafen all pi»8 oansus, die Ausschreibung der 
Almosen, dubiöse Fälle und Fragen in Ehesachen, die im 
evangelischen Kirchenrecht nicht klar ausgemesten, zur lan
desherrlichen Resolution sich Vorbehalten, so bleiben diese der 
Regierung und dem Kaiser reservirt, das Eonsistorium er
stattet sein Gutachten. 14. Die Besetzung der Seniorats 
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und Diakonatsstellen in den Weichbildstädtcn hängen wie 
früher vom Kaiser ab. 13. Die frühern Fürsten haben je
derzeit die Oberinspektion über alle Schulen gehabt, die Nec- 
toren, Kantoren und andere Schulbediente bei Gymnasien 
und Stadtschulen vocirt, diese Gerechtsame bleibt daher dem 
Kaiser."

Das Bricgische Consistorium wurde demgemäß aus dem 
Regierungspräsidenten Kaspar Heinrich von Nottenberg, dem 
Assessor Ernst Leopold von Tschierschky auf Mechwitz, dem 
Superintendenten Martin Bcer, den Diakonen Puschmann 
und Lachmann, dem Sekretär Jeremias von Sonntag zu
sammengesetzt und den 3. März 1708 bestätigt. Die Ver
ordnung über die neue Stoltaxe ist vom 18. Febr. 1708.

In Liegnitz und Wohlau war ein städtischer Deputirtcr 
zur Commission getreten; die Brieger Bürgerschaft, von 
dem katholischen Magistrat gehindert, einen Dcputirten an 
die kaiserlichen Commissarien zu senden, hatte wenigstens 
eine Bittschrift cingcrcicht, in welcher sie um Bestätigung 
ihres freien Wahlrechtes bei Abgang eines Geistlichen,*) um 
Anstellung eines polnischen Predigers,**) um Annahme der 
Evangelischen zu öffentlichen Aemtern, um Religionsfreiheit 
für Waisen und Mündel, um Vertheilung der Schmidtschcn 
und Kurzerschcn Stipendien gemäß dem Testamente nach- 
suchtc. — In Pitschcn, wo die Wegnahme beider protestan
tischen Kirchen 1694 mit Gewalt geschehen war, lief auch

') Der Magistrat behauptete, dieses Recht allein zu haben und 
hatte auch schon die beiden Diakonen Puschmann und Lachmann 
angestellt.

") Georg «lose wurde als solcher ernannt, obwohl die kaiserli
chen Commissarien sagten, die Kirche sei stets eine Bcgräbniß- 
abcr keine Predigtkirche gewesen.

Die Pissten zum Briege. » Bd. 2l) 



3W Anhang. Kaiserliche Regierung.

die Rückgabe derselben nicht ohne Unruhe ab. Die Katho
liken hielten nach Rückgabe der beiden Kirchen 1708 ihren 
Gottesdienst anfangs in einem Privathaust, dann auf dem 
Rathhause und hingen zum Behuf desselben ein Glöckchen 
an demselben auf. Das sahen die Protestanten als Ein
griff in ihr Recht an und nahmen ihnen daS Glöckchen 
weg. Zur Strafe wurden die Zunftältcsten nach der Festung 
Brieg in Gewahrsam gebracht und mußten fast ein Jahr 
lang sitzen; die Tumultuanten mußten 2000 th. Strafe zahlen.

Die schwedische Armee hatte indeß schon im Laufe deS 
Septembers 1707 Schlesien geräumt, die Convention sollte 
in sechs Monaten zum Abschluß gediehen sein. Aber es fan
den sich eine Menge Schwierigkeiten, welche zu Unterhand
lungen zwischen dem schwedischen Baron Henning v. Strah
lenheim und den kaiserlichen Commissaricn Veranlassung ga
ben. Sie betrafen aber mehr die Freiheiten, welche man 
schwedischer Scits den übrigen Fürstenthümern zu verschaf
fen wünschte (denen der Kaiser 1708 auch noch sechs Gna- 
denkirchcn bewilligte, um zum Abschluß zu kommen) als die 
drei Fürstcnthümcr, für welche die Wiederherstellung in den 
Stand zur Zeit des Westphälischcn Friedens nicht zweifel
haft war. Nur auf die Wiederherstellung der Resormirtcn 
in den früheren Zustand ging der Kaiser nicht ein trotz 
der eifrigen Verwendung auch des englischen Botschafters 
Medow, weil reformirte Gemeinden nur am Hofe der ehe
maligen Fürsten gewesen wären, und den freien Rücktritt zur 
evangelischen Confession wollte er auch denen nicht gestatten, 
welche gezwungener Weise sich zur katholischen Kirche be
kannt hatten. Der Abschluß des Erekutionsrecesses ist vom 
8. Febr. 1709. Bald darauf (3. Juni 1709) erließ der Kai
ser durch den Bischof Franz Ludwig von Breslau ein Ver
bot des Rücktrittes von der katholischen zur protestantischen
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Kirche; alle Abgefallenen sollten in sechs Wochen sich wie
der zur katholischen Kirche bekennen oder das Land verlas
sen und ihr Vermögen eingczogen werden. Strahlenheim, 
welcher die Auslieferung der Lafsatischen Töchter noch er
wartete, stellte zwar vor (unterm 20. Juli 1709), daß die 
Convention in ihrem Princip allen wider ihren Willen zur 
katholischen Kirche Gezogenen den Rücktritt verstatte, aber 
Karl 12. war unterdcß bei Pultawa geschlagen worden und 
hatte sich in die Türkei geflüchtet; ein einzelner Beschwerde
punkt durfte den Abschluß des ganzen Geschäftes nicht in 
Frage stellen und 1710 wurde Strahlcnheim abgerufcn.

In Brieg gab der katholische Magistrat zuerst 17, dann 
32 Einwohner als Nelapsi an und es wurde ihnen eine 
Frist von sechs Wochen zum Rücktritt gesetzt. Dreizehn der» 
selben wurden 1710 aus dein Lande gejagt, sie kamen aber 
oft wieder. Ein gewisser Fabig wurde z. B. aus Lcubusch 
verjagt und zog nach Baruth ins Oclsische, aber auch dort 
ließ ihm der Magistrat keine Ruhe. Man hat heutzutage 
keine Vorstellung mehr davon, zu welchen Quälereien die 
hartnäckige Verfolgung eines einseitigen Princips, welches 
Gottes Ehre zu fördern glaubt, führen kann. Auch darf 
man nicht glauben, daß nach der Convention die Evangeli
schen der ihnen bewilligten Freiheit hätten froh werden 
können. Die Convention war in den Augen der kaiserlichen 
Beamten ein unglückseliger Rückschritt und die Evangeli
schen wurden daher fortwährend durch beschränkende Maß 
regeln an ihre unsichere Lage erinnert. Die Besetzung der 
Pfarrstellen mit evangelischen Geistlichen konnte zwar nicht 
mehr gehindert werden, aber 1713 befahl ein kaiserliches Nc- 
script, daß die Privatpatrone die kaiserliche Consirmation 
der Prediger in zwei Monaten bewirken und auslösen soll
ten. Für diese Consirmation ließ sich der Hof nach Umstän- 

20'
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den hundert bis tausend Gulden zahlen. In demselben Jahre 
untersagte dic Liegnitzer Regierung den Evangelischen die Lic 
der: Erhalt uns Herr bci deinem Wort, und: O Hcrre 
Gott, dein göttlich Wort. 1716 erschien ein Verbot für 
evangelische Geistliche, Frauen aus dem Adelstände zu hei- 
rathen. Die Geistlichkeit in Bricg wagte 1717 den 3Ircn 
Oktober nicht, das zweihundcrtjährige Jubiläum der Reforma
tion öffentlich zu feiern, sondern begab sich an diesem Tage 
früh um ein Uhr durch den bedeckten Gang*) in die Kirche, 
sprach mit leiser Stimme das 'l'c-tleum luullamn« vor dcm 
Altare und betete zu Gott um Erhaltung der evangelischen 
Wahrheit. In der Predigt wurde der Bedeutung des Ta
ges nicht gedacht. Aber Abends mit dem Schlage neun 
sangen verabredeter Maßen in allen Herbergen die Gesellen: 
Eine feste Burg ist unser Gott und Erhalt uns Herr bei 
deinem Wort. Die Herbergsväter und Altgesellen wurden 
dafür vom Magistrat jeder in einen Thaler Strafe genom
men, welche von allen Gesellen zusammengeschossen wurde. 
Dcr Magistrat gab das Strafgeld an eine liederliche Weibs
person, die katholisch geworden und einen österreichischen Cor- 
poral geheirathet hatte, als Ausstattung. Im Jahre 1724 
durste indeß die hiesige Pfarrkirche am sechsten Sonntage 
nach Trinitatis ihr besonderes Neformationsfcst feiern. 
Dcn letzten Beweis seiner Bevorzugung dcr katholischen 
Interessen hat der Magistrat 1738 gegeben, als er auf dem 
Etadtdorfe Groß Leubusch dcn Jägerhof zur Erbauung ri-

') Der bedeckte Gang aus dem Krcujhose in dic Kirche wurde In 
dieser Zeit von dcn Geistlichen benutzt, um vor den Neckereien 
der katholischen Soldaten und de« schlechten Volkes sich" r" 
sein. Er ist vor zwei Jahren abgebrochen worden als der Kreu^ 
Hof an da» Arbeitshau« verkauft wurde. 
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ner Curatialkirche gratis einräumte, doch mit der Bedingung, 
für künftig aller weiteren Leistungen entbunden zu sein.

Im protestantischen Kirchenregiment war es 
damals besonders die pietistische Richtung, welche den Be
hörden gefahrdrohend erschien. Schon 1712 2. März be
fahl das Oberamt, alle Wachsamkeit darauf zu richten, daß 
keine irrige Lehren und Meinungen eingebracht und der Pie
tismus in Zeiten unterdrückt würde. Von den Kanzeln im 
Fürstenthum wurde bekannt gemacht: die Pietisten bekenne- 
ten sich zwar zur Augsburgischcn Confcfsion, besuchten die 
Kirche, lä'ugncten die ihnen schuldgegebenen Irrthümer, ver
wiesen aber heimlich außer dem geschriebenen Wort auf quä- 
kerische Eingebungen des Geistes und rühmten sich als die 
allein Wiedergeborenen besonderer Vollkommenheit. Das 
Briegische Consistorium hatte in Erfahrung gebracht, daß ei
nige Pastoren und Diakonen Lchrmeinungen hegten, die von 
der aus Gnaden tolerieren Augsburgschen Confession abwi- 
chen, dem Donatismus, Weigelianismus, Quäkerismus rc. 
verwandt wären, die Kirchengebräuche mit Musik und Lie
dern verwürfen, Privatgottesdienst hielten und das öffentliche 
Kirchenamt schwächten, ihre Anhänger ins öffentliche Gebet 
einschlösscn, ihre Widersacher verfluchten und verdammten. 
Daher brächte es unterm 7. Juli 1727 die Verordnung von 
1712 in Erinnerung, ermähnte die Geistlichen, jede Neue
rung in Lehre, Ceremonien und Ritus abzustellen, neue Lie
der und Katechismen ohne Bewilligung des ConsistoriumS 
nicht cinzusührcn, am wenigsten Conventikcl zu halten we
der selbst noch durch Adjuvanten, sondern jede ihnen bekannt 
gewordene Ueberschreitung anzuzeigcn. Bei eigensinniger Be
hauptung der irrigen Lehrsätze würden auf ihre Kosten Com- 
missarien zur Lokaluntersuchung angcordnet und die Ueber- 
treter streng bestraft werden." Auf oberamtlichcn Befehl 
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wurde 1730 der Pastor Johann Heinrich Sommer zu Dirs- 
dorf, weil er mit pictistischen Emifsarien umgegangen, mit 
ihnen nächtliche Convcntikcl gehalten, ärgerliche Bücher, be
sonders die Zinzendorfschcn Bibeln ins Land geschleppt, auf 
Erbauung eines Waisenhauses in Dirsdorf angctragen,*) 
folglich ein Verbreiter des Pietismus und Störer der öffent
lichen Ruhe sei, abgesetzt und sollte nach drei Monaten über 
die Gränze gebracht, die Zinzendorfschen Bibeln und ärger
lichen Schriften consiscirt und sein Betragen bis zur Abreise 
genau überwacht werden. Außerdem wurde angefragt, wie 
viel Licenzzcttcl zum Predigen das Konsistorium an Kandi
daten, die von der Universität zurück gekommen, ertheilt ha
be, wo sich dieselben aufhielten, worin ihre Verrichtung be
stehe. Das Konsistorium möge Mittel angcbcn, wie vorzu- 
beugcn, daß schlesische Landeskinder nicht von fremden Uni
versitäten Lehren mitbrächtcn, welche der Augsburgschcn Con- 
scssion zuwider liefen." Erst die preußische Regierung hat 
den Muth gehabt, es auf diese Irrthümer zu wagen und 
der Brüdergemeinde in Schlesien vier Niederlassungen zu ge
statten. Auch in Brieg war ein Theil der Gemeinde dem 
pictistischen Geiste oder den Spenerschen Grundsätzen zuge
than. Nach dem Tode des Diakonus Böhm 1734, wünschte 
dieselbe einen Mann von Spencrs Grundsätzen, den Magi
ster Nötsch, Pastor in Löwen, zum Nachfolger und der Kauf- 
manu Jany, die Aeltcstcn des Ritter- und Bürgcrmittels 
und mehrerer anderen Zünfte verlangten eine Concurrenz bei 
der Wahl, weil Georg 2. das Patronatsrecht der ganzen 
Gemeinde abgetreten habe. Der Magistrat behauptete aber

') In Glauchc bei Trcbnitz, cincm Gulc des Herrn ». Kegel, war 
1727 daS nach dem Muster dcS HaUischen errichtete Waisenhaus 
und die Schute au« Furcht vor dem Pietismus aufgehoben

worden. 



Stipendien. Gymnasium. 311
trotz allein Widerstreben dieser Partei das Berufungsrecht 
allein und setzte 1737 den Pastor von Sckeidclwitz, Christian 
Ephraim Peuker, zum Diakonus. Der Kaiser entschied 1738 
13. Dez. zu Gunsten des Magistrats.

Wie lebendig das Interesse an der Kirche in dieser Zeit 
bei den Evangelischen war, beweisen auch die Stipendien, 
welche ausdrücklich für Studirende der Augsburgschen Con- 
fession bestimmt wurden. 1727 den 11. Juli vermachte Ni
kolaus Follwarze 1000 th. schief, für zwei Bricgische 
Bürgerskinder, der Augsburgschen Consession zugethan, welche 
fleißig studiern und sich fromm und wohl verhalten, jedem 
jährlich 23 th. auf drei Jahr; 1736 der Advokat Wilhelm 
Springer 1350 th>, um von den Interessen jährlich 32 
th. auf drei Jahre an evangelische Studirende; 1731 (er
öffnet 1739) der Schönfärber Abraham Gumprecht 1000 
th., um die Interessen zunächst an die Studirenden aus sei
ner Freundschaft, in deren Abgänge an andere Bricgische 
Bürgerkinder zu geben.

Das Gymnasium wurde durch die Convention eben
falls in dem alten Stande hergcstellt, ein kaiserliches Nescript 
vom 16. März 1708 befahl die Wiederbesetzung der sechs 
erledigten Stellen und bestimmte den Lehrkörper wieder 
auf einen Rcctor, drei Professoren, fünf Collegen, einen Oeko- 
nomus. Der Rector Thilo war wegen seiner Kenntnisse in 
der schlesischen Geschichte von der mit Ausführung der Con
vention beauftragten Commission 1707 nach Breslau beru
fen und zu Rathe gezogen worden, der Kaiser (Joseph t.) 
belohnte ihn mit dem Titel eines kaiserlichen Rathes; der 
Nachfolger Josephs, Karl 6. hat ihn sogar unter dem Na
men Thilo von Thilau in den Adelstand erhoben. Auch Thi- 
lo's Amtsnachfolger Winkler wurde 1733 unter dem Na
men von Sterncnhcim geadelt. Eine seltne Auszeichnung 
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für Schullcutc! Aber man war damals mit Erlheilung dcS 
Bricfadcls in Oesterreich nicht sparsam.

Mit der preußischen Besitznahme wurde allen konfessio
nellen Vexationcn mit einem Male ein Ende gemacht. Fried
rich 2. war weit entfernt, bci seiner Unternehmung religiö
sen Intentionen zu folgen, aber die Liebe der evangelischen 
Schlesier kam ihm vorzüglich darum entgegen, weil sie in ihm den 
Hort derReligionsfrciheit sahen; die kaiscrlichcNcgicrung,in kirch
lichen Angelegenheiten von Rom aus inspirirt, erlaubte die 
Seligkeit nur auf einem Wege und konnte religiösen Be
dürfnissen außerhalb des römischen Gedankenkreises keine Ge
rechtigkeit widerfahren lassen. Der Schlesier ist aber sei
nem Glauben stets mit großer Innigkeit ergeben gewesen. 
Er hat sich in der römischen Periode an der heiligen Hc- 
dcwig, der Landesmutter, ein treues Abbild des Volksgeistcs 
in Demuth und Ergebenheit gegen die Kirche geschaffen, er 
hat in den Stürmen der Hussitenkämpse bci Rom ausgehal- 
tcn. AIS er sich in der Reformation für das Evangelium 
entschied, hat er mit derselben Innigkeit an dieser Ueberzeu
gung festgchalten und dem Bekehrungscifer der römischen 
Kirche zwar nicht öffne Gewalt, aber einen passiven Wider
stand, eine Ausdauer bis zum Tode entgegengesetzt. Eine 
Umwandlung wie in den slavischen Nebcnländcrn, Böhmen 
und Mähren, ist daher hier nicht gelungen, das Resultat al
ler verübten Ncrfvlgungcn war, daß die römische Kirche sich 
m den alten kaiserlichen Fürstenthümcrn alle Kirchen und 
Kirchcngütcr zueignetc und daß in denselben eine der Con- 
session nach gemischte Bevölkerung entstand; in Liegnitz, 
Brieg, Wohlau, blieb die Mischung fast nur auf die kai
serlichen Domaincn und geistlichen Güter beschränkt. Die 
Evangelischen arm zu machen, ist ihr gelungen, aber sto"
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sie wieder zu gewinnen, hat sie sich durch ihr Verfahren die 
Herzen verriegelt.

Die philosophische Toleranz des achtzehnten Jahr
hunderts, welcher Friedrich II. huldigte, ist heut in 
Mißkredit gerathen; die Schlcsicr indeß, Katholiken wie 
Protestanten, haben gegründete Ursache, ihr ein dankbares 
Andenken zu bewahren. Was würde geschehen sein, wenn 
Friedrich ein fanatischer Eiferer gewesen wäre? Stoff zu Aus- 
brüchen der Volksrache war hinlänglich vorhanden, dafür 
hatten die langwierigen raffinirten Quälereien gesorgt. Man 
erinnere sich, welcher Empfang dem Fürstbischof zu Theil 
wurde bei seiner Einfahrt in Breslau am 13. April 1741 
in der Ohlauer Vorstadt, oder wie 1748 nach der Schlacht 
bei Hohci'.friedeberg in der Gegend von Landshut an 2000 
protestantische Laudlcutc den König um die Erlaubniß an- 
gingen, endlich einmal Rache nehmen und alle Katholiken 
todtschlagen zu dürfen. Und was hat diese heute als Hei- 
dcnthum geschmähte Toleranz gethan? Sie hat die beiden 
Confcssioncn an Verträglichkeit gewöhnt, und eine Gleichbe
rechtigung derselben möglich gemacht. Die katholische Kirche 
konnte sich Glück wünschen, in die Hände eines solchen Er
oberers gefallen zu sein. Er hat ihr nicht Gleiches mit 
Gleichem vergolten, er hat die eingczogcncn evangelischen Kir
chen nicht zurückgcfordcrt, nicht einmal die Schloßkirchen in 
Brieg, Ohlau -c. welche nach österreichischem Princip sogleich 
der Confession des Landcsherrn folgen mußten, er hat die 
bei der Belagerung beschädigte Brieger Schloßkirche sogar 
aufbaucn helfen. Die katholische Kirche hat das, wonach 
sie gestrebt hatte, behalten; mag es nun ein Recht oder ein 
sanktionirtes Unrecht sein, der Besitz ist durch den Frieden 
garantirt und sie wird unter Preußen nie zu fürchten haben, 
was der evangelischen Kirche unter kaiserlicher Regierung 
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widerfahren ist. Noch heut gehören ihr in einem großen 
Theile Niederschlcsicns die Kirchen und Widmuthen, wo keine 
oder nur eine ganz sparsame katholische Einwohnerschaft zu 
finden ist; es sind dic in und nach dem dreißigjährigen Krie
ge den Protestanten genommenen Gotteshäuser. Sie stehen 
als Wahrzeichen protestantischer Duldsamkeit und königlicher 
Gerechtigkeit, als zahlreiche Scitenstücke zur Windmühle hin
ter 8iM8«oiK!i. Es braucht kein Karl 12. zu kommen, um 
das Haus Hohenzollcrn an dcn Status zu erinnern.

Die Evangelischen haben nichts erlangt als die Freiheit, 
ihr Kirchenwesen von Neuem wieder aufzubauen, die Katho
liken nichts verloren, als die Macht, den Gegner zu unter
drücken. Daß die Evangelischen in hundert Jahren eines 
unkirchlichcn Zeitgeistes mit ihrem Kirchenwesen noch nicht 
so weit gekommen sind wie die Katholischen in 800 Jahren 
unter weit günstigern Umständen, ist nicht zu verwundern 
und eine Beförderung des evangelischen KirchenwcsenS durch die 
weltliche Regierung sollte daher nicht mit neidischem Auge 
betrachtet werden, vielmehr sollte sich die katholische Kirche 
freuen, daß ein Unrecht gut gemacht wird, dessen Urheber 
sie selbst gewesen ist. Indeß dieser Grad uneigennütziger 
Gerechtigkeit darf ihr nicht zugcmuthet werden, so lange sie 
sich dcr Gleichheit nur gezwungen unterwirft, so lange sie 
noch gegen den Ncchtsbodcn des jetzigen Europa's, den West- 
phälischcn und Wiener Frieden, protestirt. Sie kann das 
Dominircn nicht vergessen und glaubt überall bedrückt zu sein, 
wo sie nicht herrschen kann. Sie gleicht einer alten, zwar 
ehrwürdigen aber starrköpfigen Matrone, welche eifersüchtig 
ist auf das Glück, was ihre selbstständig gewordene Tochter 
in der Welt gemacht hat. Sie hat daher durch Erfahrung 
lernen müssen, daß der Menschengeist noch andere Bedürf
nisse hat, als sie zu befriedigen im Stande ist.
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I») Rückblicke aus die herzogliche Regierung und 

die alte Verfassung des Landes.
Der Plastische Stamm ist zur rechten Zeit für sein po

litisches Ansehen erloschen, ein Zuwachs an Macht war für 
ihn nicht mehr zu erwarten. In den Erbstaaten des Kai
sers war die Zeit sür kleine Fürstcnthümcr vorüber, die Sou
veränität des Landeshcrrn wurde Bedürfniß, die Abhängig
keit der Vasallen mußte daher zunehmen; sie wurden all- 
mählig ein ü'ocrflüßigcs Mittelglied zwischen Kaiser und Un
terthanen. Nur der Schutz, welchen sie der evangelischen 
Kirche gewährt hatten, machte ihren Verlust unersetzlich. Aus 
Königssöhnen und unabhängigen Fürsten waren sie allmäh- 
lig zu Verwaltern der Oberlandcshauptmannschaft, zu ge
heimen Räthen, Kämmerern d. h. zu Beamten des Kaisers 
geworden. Wenn Heinrich 2. I24l noch auf eigne Hand 
wagen konnte, den Tartarcn im öffnen Felde zu begegnen, 
so haben die Nachfolger dagegen bei der Zersplitterung ih
rer Kräfte und der Lchnsabhängigkeit von Böhmen in den 
nächsten drei Jahrhunderten nur noch zu kleinen Kämpfen 
unter einander Kräfte gehabt (z. B. Bolcslaus gegen seinen 
Bruder WladislauS, gegen Conrad von Oels, Ludwig ge
gen seinen Bruder Wenzel und gegen die Fürsten von 
Oppeln, Heinrich 9. gegen Ludwig 2., Johann von Lüben 
gegen Liegnitz, Friedrich 1. gegen Glogau, Friedrich 2. ge
gen Breslau) und in den Türkcnkricgcn erscheinen sie (wie 
Georg 2. IM6, Georg 3. 1663) nur noch als Generäle des 
Hauses Oesterreich. So lange die Kriege mit dem Aufge
bot der Vasallen und Unterthanen geführt wurden, war es 
auch sür große Mächte schwer, eine bewaffnete Macht bei
sammen zu erhalten und konnten die kleinen Fürsten ihre 
Unabhängigkeit leichter bewahren; als aber stehende Heere 
in Gebrauch kamen, deren Unterhalt über ihre Kräfte ging, 
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war e§ um ihre Selbstständigkeit geschehe», Die Leibgarde, 
welche Johann Christian hielt, und die zur Vertheidigung 
der Festungswerke eingcübtc Bürgerschaft vermochten die 
Stadt im dreißigjährigen Kriege vor fremder Besitznahme 
nicht zu schützen. Ucberhaupt war der Kricgsruhm nicht die 
Palme, nach welcher diese Fürsten trachteten, sondern die 
Gcrechtigkcitspflege, Landeskultur und das Kirchenwcscn ha
ben ihnen vorzüglich am Herzen gelegen. Seit dem scchs- 
zehntcn Jahrhundert hat das Haus eine Reihe trefflicher 
Fürsten hervorgcbracht, Friedrichs., Georg2., Joachim Fried
rich, Johann Christian, Georg 3., glückliche Familien- und 
wahre Landcsväter, die vorzüglichsten unter allen Plasten in 
Schlesien. Die nahe Berührung, in welche die Bürgerschaft 
mit dem Hofe kam, die Menge Adeliger und Beamten, wel
che in der Stadt wohnten, war für Bildung und Wohl
stand von den günstigsten Folgen. Strengere Scheidung der 
Stande macht sich erst nach dem 30jährigen Kriege bcmerk- 
lich, als Georg 3. den neuen Adel von Hoffcsten ausschlofi. 
Die Bildung am Hofe war durchaus deutsch, obwohl 
die Fürsten wahrscheinlich alle auch polnisch verstanden ha
ben; von den ältesten wie von den letzten ist es gewiß. 
Seit der Reformation erhielten die Söhne dieses Hauses 
eine klastische Bildung; Georg 2., Joachim Friedrich, Joh. 
Christian, Georg 3. waren alle der lateinischen Sprache mäch
tig. Die Bildung, welche das von Georg 2. gegründete 
Gymnasium förderte, ging auf confestionclle Glaubcnsfcstig- 
kcit und Kenntniß des klassischen Alterthums. Eine Menge 
für Kirche, Literatur und Weltgeschäftc ausgezeichneter Män
ner sind hier erzogen worden. Um nur einige aus dem siebzehnten 
Jahrhundert zu erwähnen, so haben der Dichter geistlich" 
Lieder, Johann Herrmann ch 1647, der Dichter Friedrich Lo° 
gau ch 1655, die Rechtsgclehrten Heinrich von Stange und
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Stonsdorf, Siegmund von Bock, Landeshauptmann zu Mün- 
sterbcrg, Abraham v. Frankenberg-Ludwigsdorf, Martin von 
Knobelsdorf, Graf Posadowsky, die Gelehrten Andreas Sar- 
torius ^nri«, Christoph Bilitzer ein Arzt, Johann 
Scharst I'r»k tlivvlnz-i-x', Christoph Wiltich Pros, tbool»- 
gi»o zu Leiden, Gottfried Thilo Ncctor, und sein Sohn 
Ernst, Präsident der herzoglichen Regierung zu Oels, Fried
rich Lucä der Chronist, Johann Caspar Lcstel Oberconsisto- 
rialrath, Johann Adam Steinmetz, Abt zu Kloster Bergen 
rc. hier ihre Schulstudien gemacht. — Hatte man bei Hofe 
unter Joachim Friedrich sich mit italicnischcrLiteratur beschäf
tigt, wovon eine Anzahl italienischer, aus der herzoglichen 
in die Gymnasial-Bibliothek gekommener, Bücher Zeugniß 
giebt, so erwachte unter Johann Christian Sinn und Liebe 
für deutsche Poesie. Opitz war hier gern gesehen und hat 
den Gliedern dieser Fürstcnfamilie die meisten seiner Werke 
dedicirt z. B. das Lehrgedicht Besuvius dem Herz. Johann 
Christian, die metrische Uebersetzung der Psalmen beiden 
Brüdern, Johann Christian und Georg Nudolph, die Epi
steln auf alle Sonntage dem H. Georg Nudolph, die Nym
phe Hercynia dem Graf Hans Ullrich von Schafgotsch; sei
ner Gemahlinn Barbara Agnes „die Eitelkeit" Uebersetzung 
aus dem Französischen, dem GrafDönhof die Antigonc; sei
ner Gemahlinn, Sibylla Margarethe, bald nach der Verhei- 
rathung 1637 das Hohelied Salomonis in acht Liedern. 
Ebenso besang er in Gelegenheitsgedichten die freudigen und 
traurigen Ereignisse des Hauses. Sein Jugend- und Bu
senfreund, Bernhard Wilhelm Nüßler, welchen er 1639 zum 
Curator seines Nachlasses einsetzte, war Sekretär am Brie
gischen Hofe. Opitz sowohl, welcher als sehr thätiges Mit
glied gerühmt wird, wie Logau, Peter von Sebottendorf und 
unter den Fürsten Georg Nudolph, Georg 3., Ludwig, Chri-- 
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stian waren Mitglieder der fruchtbringenden Gesellschaft, 
welche 1617 auf dem Schlosse Hornstein bei Weimar zur 
Erhaltung, Verbreitung und Ausbildung hochdeutscher Spra
che und zur Verdrängung des Frcmdwesens, auch zur För
derung löblicher Sitte und Tugend, gegründet worden war. Der 
Vorsteher der Gesellschaft war bis 1630 Fürst Ludwig von 
Anhalt, aus einem Hause, mit welchem die Briegischcn Für
sten in enger verwandschastlicher Verbindung standen. Auch 
die Frauen waren auf diesem Wege thätig. Ludwigs Schwe
ster, Anna Sophia, vermählte Fürstinn von Schwarzburg 
Nudolstadt, stiftete 1610 einen weiblichen Verein: die tugcnd- 
liche Gesellschaft, welcher 1632 dreiundsiebzig Mitglieder zählte. 
Die Nachricht von der Gründung eines Fraucnordens zu 
Brieg durch Dorothea Sibylla, welche sich in Walten Gierths 
Tagebuche findet, hat daher nichts Unwahrscheinliches. Un
ter den letzten Fürsten kamen französische Sitten am hiesi
gen Hofe auf. Die Herzoginn Luise hatte eine französische 
Erziehung genossen und wählte ihre Dienerschaft meist aus 
Franzosen.

Die Vermögcnsumstände des Fürstenhauses waren nie 
sehr glänzend, zuweilen sehr bedrängt, weniger aus Man
gel an Mitteln als sorgfältiger Verwendung. Obwohl die 
Briegische Linie vor der Liegnitzischen durch geordnete Haus
haltung sich auszcichnete, so entstanden doch auch hier in 
der Sorglosigkeit des Lebensgenusses zuweilen große Verle
genheiten. Die Lebensweise hat einen noch ganz patriarcha
lischen Anstrich. Da der Wohlstand vorzüglich auf Ackerbau 
beruhte, so hatte man hier gewöhnlich Ueberfluß an Lebens- 
Mitteln, selten an Geld. Die Beamten erhielten daher nur 
geringe Besoldung in baarem Gelde, aber reichliche Deputate; 
die Prinzen, wenn sie auf der Universität Frankfurt ih" 
Studien machten, wurden von hier aus mit Lebensmitteln 
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versehen. Bei Taufen, Hochzeiten, Begräbnißfeierlichkeiten, 
wenn die Landschaft, fremde Fürsten oder Abgesandte gela
den waren, wurde großer Uebcrfluß entfaltet, wie denn die 
für solche Gelegenheiten entworfenen umständlichen Program
me, von welchen Schickfuß und Luca ein Paar aufbewahrt 
haben, beweisen, welche Bedeutung auf diese Förmlichkeiten 
gelegt wurde. Besuche bei befreundeten Fürstenhäusern wur
den fast immer mit großem Gefolge unternommen; ver
wandtschaftliche Bande sind vorzüglich mit Ehurbrandenburg, 
Anspach, Anhalt und Mecklenburg angcknüpft worden.

Regelmäßig wicderkchrende Festlichkeiten waren die Vo
gelschießen mit der Bürgerschaft, später die Schießen mildem 
Rohr, die Erndtcfeste der nächsten Vorwerke. Im 17. Jahr
hundert wurden im Kreise der Hofleute und Hoffräulein oft 
Theaterstücke aufgeführt; regelmäßig ein oder zweimal des 
Jahres führten die Gymnasiasten vor dem Hofe Tragödien 
oder Komödien auf. Die Lieblingserholung aber aller die
ser Fürsten war die Jagd. Die Waldungen waren im Ver
hältniß zur Größe des Landes sehr bedeutend, sie nahmen 
vorzüglich die rechte Oberseite im Briegischcn und Ohlau- 
schen ein. Hier wurden Rehe, Hirsche, Schweine gehetzt, 
die Forsthäuser waren zu Ketzerndorf, Leubusch, Peistcrwitz, 
Winken; ein umzäuntcr Thiergarten seit 1682 vom Ncidberg 
nach KleinLcubusch zu angelegt, ein Jagdhaus zu Kl.Liegnitz 
1614 hcrgestellt. Mit Fischerei und Entenjagd vergnügten 
sie sich im Herbst zu Nothhaus und Rothschloß. Jährlich 
wurde ein Jagdfest im Nitschner Walde an steinernen Ti
schen bei Hörner- und Trompetenschall gefeiert, die Fischer
zunft zu Brieg hatte die Verpflichtung, den Hof zu Schiff 
hinunter zu bringen. Das Jagdrecht war daher der Herr
schaft Vorbehalten, Verletzung desselben streng verboten. 1365 
wurde festgesetzt, daß der Gutsherr, welcher auf fremdem
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Gebiet jage, mit 100 Floren Ungr. gestraft werden solle, 
1578 die Jagd mit Netzen bei 10 Mark verboten, denn die 
Bogcljagd mit Falken und Habichten wurde zwar des Adels 
für würdig gehalten, aber nicht die mit Netzen. Der Zwin
ger für die Jagdhunde stand über der Oder in der Nähe 
des Oderkretschams nach der Seite des Schießhauscs zu. 
Wie sehr die Jagdlicbhaberci den schlesischen Piastcn über
haupt zur andern Natur geworden, bezeugt Hcncl 585, wel
cher erzählt, daß einer derselben sogar sür alte Jagdhunde 
ein Hospital gestiftet und einen Acker zur Erhaltung dessel
ben angewiesen habe. Auch in Brieg ist unter Georg 2. 
die treue Anhänglichkeit eines Jagdhundes, welcher bei Rück
kehr des Herzogs nach längerer Abwesenheit in der Freude 
des Wiedersehens von der mittlern Galleric in den Schloß- 
hof hinunter sprang und sich todtste!, durch ein Steinbild 
verewigt worden.*)

Fürstliche Häuser befanden sich zu Nimptsch, Roth
schloß, Strehlen, Ohlau, Ketzerndorf, Kreuzburg. Das Schloß 
zu Brieg hat Ludwig I. zuerst von Stein erbaut, Georg 2. 
zu einem der schönsten Fürstensitze Schlesiens gemacht, und 
alle seine Nachfolger haben daran gebessert. Seit der Be
lagerung von 1741 ist es Ruine. Die genaue Beschreibung 
und Geschichte desselben findet sich in den Bricgischen Orts
nachrichten 2ter Band.**)

') Dieses Steinbild hat sich erhalten und befindet sich jetzt auf der 
Wilhelmshdhe bei Salzbrunn in der Gartcnhallc hinter dem 
Hause.

") Der für die Geschichte merkwürdigste Theil desselben, das Por
tal, hat sich, außer geringen Beschädigungen durch den Schloßt 
brand >801, unverletzt erhalten. Dasselbe zeigt unmittelbar über 
dem Thorwege die lebensgroßen Steinbilder Georgs 2 und sei
ner Gemahlinn Barbara im Kostüm der Zeit, zur Seite tue 
Wappen von Brandenburg und Brieg. Der obere Tbc« des 
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Die alte Landesverfassung.

In die erste Hälfte des langen Zeitraumes Plastischer 
Herrschaft 842 — 1675 fällt die Entstehung der Stände, 
welche noch heut die Grundlage dcr Gesellschaft bilden. An
fangs in der heidnischen Zeit, als Landbesitz dcr einzige Reich
thum, Ackerbau, Bichzucht, Fischerei, Bienenzucht, Jagd die

Portals stellt in zwei Reihen, jede in drei Felder getheilt, die 
24 Vorfahren des Herzogs in grader Linie von Piast bis Fried
rich 2. dar. Die Figuren sind Brustbilder in erhabener Arbeit 
und waren ehemals durch Farbcnschmuck lebhaft hervorgehoben. 
Das Material ist ein feinkbrniger zu Bildhaucrarbeit geeigneter 
Sandstein, die Pfeiler zwischen dcn Feldern so wie die Gesimse 
sind ringsum mit Laubwerk, Blumengewinden, Köpfen, mytho
logischen Ornamenten rc. reich verziert, die Arbeit durch Erfin
dung, Correetheit dcr Zeichnung, Sauberkeit der Ausführung 
ausgezeichnet. Dic Inschriften lauten:

Ant obersten Maucrkranze: Verlnn» ilumini iiianet in 
notornuin. 8> «Ion« pro iwbm, gui» rvntrn uns? .Inditin 
-itnbit llironun.

Obere Reihe der Brustbilder von der linken Seite 
an; I. I'innt, l ruxvitmn. I'olo. »lonnrclin oircn nnnuni <Io. 
IXlOtlXO, n gn» regon I^olonias vt 8ilo«, tluoe» orti, 2. 8o- 
inovitu« »lonnrdiu I'olo. sortis rozziii elilntntnr, 3. I^o«Ieo 
Minnrdin s.ibornlis vt ^»^atiii. 4. Aemommlnn»
itln». I'olo, 8npionn, 'I'njzktnn. — Zweites Feld: b Aliodnn-i 
:4lon. I'olon. nligoolie iilololiitrln xsntUi por bnpti«!»«»» «od«- 
«ino tlei in8ortii8 nun» UllOl 6I-XV <>. liolodun« Ltinbri l, 
liex Ull^ttXÜIX, 7. »I^oslaux 8oeiin«lu«, liexl'oloii, 
^nn. I)on>. »1XX> . 8. <'n«iniir »loniednm, liox Pol. ^ni>o 
ÜIXII. — Drittes Feld: v 1VIn,Ii«Iail8 Ilerinnnnu» »lonnrdin 
l'ul, et virtulv i-t pistnto «xvollon« niino tloin, »II^XXXII 
lO.UolLdini« l'nrvnü »Ion, I'ol. tortissimus Iloro« nnnotloiii. 
»I6II. N. »Vlnili^Iun, »Ion. s'ol, rogno «xpnlsu« »nno <>"'». 
»I6XI (?) 12. Nolodnns nltn«, priniu« <>>»e 8ilsnins, ilominni, 
Vrntidnvieninki vt l.igiiiceiitti» nnuo <!»»>- »IllHIX

Untere Reihe. Schlesische Herzdge, von der linken 
Seite an: 13. Hemlimi« »nrbatii« tllix 8ilv8ins Vrati«. Liiz-ni. 
LILtll. 14. Uenrinu« Vrati^Iiev, (ein beschädigtes Wort und die

Dic Piastcn zum Briegc. 3. Bd. 2i
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einzigen Erwerbsquellen waren, bestand die Bevölkerung nur 
aus Herren und Knechten und zwar von polnischer 
Abkunft. Ob der Herrcnstand, der Fürst mit seinen Kricgs- 
leuten, durch das Recht der Eroberung in den Besitz des 
Landes gekommen und von andrer Abkunft gewesen sei als 
die unterworfenen Bauern, weil beide Stände sich auch in 
physischer Erscheinung unterscheiden, der Bauer mehr blond 
und hellfarbig, der Adel von dunklem Haar und brünett sei, 
gehört noch zu den unentschiedenen Fragen. Bon einer Ver
schiedenheit der Sprache ist keine Spur, beide waren Polen. 
Kurz, in den ältesten Nachrichten von unserer Provinz ist 
nur von Adel und leibeigenen Bauern die Rede. Daß au-

Aahl 1238 in arabischen Ziffern). 15. n». beschädigt. 1«. Nvn- 
rivu« lug». vt Vrntiulnv. 27? 17. Ilulonlnu« ilnx 8ilenino 

vt Itrs^v». änuo «luiniui AlOLXKV (?) 18. 1iU<lovi<um 
<Iux Dreien«!». 10. llvnrioi,« Nux Ilroxvii«!«. 20. Ileurinu» 
<Iux liulieiini». 21. linlloviau» I)ei xintin ilux 8ile»inv, «I»ii>i- 
»il« Inrdviiniv vt vnvt 22. .luluriino« I,nl>vunin vt Iluiiivv. 23. 
I'rirlvrinu« Ingn. vt Ilrexviin. 24. I'rillvrivu« la^u. vt Urv- 
z;eii. vernv relij;>»>ui« iiiiitaui »tnr et ^urlrii iluvutnn nurtvr 
5iirxi,vii.

Ueber der Scitenpforte zur Linken die Inschrift! diixi 0» 
iniiiir» nvllilivavvrit rlaiiiiriii, in v»u»n> Inlttxirut, gui »eilili 
vunt vn»r. i>ii>>i <I»mi»u8 <:»8t»«Iierit vivitntvm, Iruxtrir vi 
^>Iat, gui vii«tt>üit enm. I'nnl. 127.

Im Chöre der Schloßkirche waren in Lebensgröße, 
aus feinem Sandstein gehauen, die Statuen der Herzöge, ihrer 
Gemahlinnen und Kinder in stehender und kniender Stellung mit 
aufgehobenen Händen abgebildct, nach der Tracht ihrer Zeit, 
zum Theil mit Gold und Farben staffirt. Alle diese Statuen 
sind 1783 bei der Herstellung der Kirche vom Chor herabgc- 
stürzt, theils mit in den Grund vermauert, theils auf den Kirch
hof geworfen und durch den Muthwillcn der Arbcilcr zertrüm
mert worden. Die fürstliche Gruft unter der Kirche birgt, wie 
bei der letzten Oeffnung 1785 bemerkt worden ist, zwei und zwan
zig zinnerne Särge.
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per dem Herrenstande mit Einschluß des Fürsten in der heid
nischen Zeit noch jemand Land besessen habe, etwa eine 
heidnische Priestcrschast, davon weiß die Geschichte nichts. 
Nun wurde das Ehristcnthum cingcführt und zum Unter
halt der Geistlichen, Erbauung und Unterhaltung der Kir
chen, Unterstützung der Armen und Kranken waren Einkünfte 
nöthig, man konnte sie auf nichts anders als Fcldsrüchte und 
Landbesitz (Dczcm und Widmuthcn) anwcisen. Mit der 
Zeit, als der umgcwandclte Volksgeist in der Unterstützung 
der Kirche ein Bedürfniß, in Schenkungen und Stiftungen 
die Aussicht auf ewige Seligkeit eröffnet sah, gelangte die 
Kirche (12 — 14 Jahrh.) zu Reichthum und Ucbcrfluß. 
Ein zweiter Adel, die Geistlichkeit trat also als Grund
besitzer neben den weltlichen Adel. Die nach Schlesien ver
pflanzten geistlichen Orden kamen meist aus Deutschland, 
brachten die Kunde sorgfältigeren Ackerbaues mit und ließen 
die ihnen geschenkten zum Theil noch wüsten Ländcreien durch 
deutsche Anbaucr bearbeiten. Die politischen Nerhältnifft 
begünstigten diese Einwanderung von Deutschen; die Pro
vinz Schlesien wurde den Söhnen eines polnischen vertrie
benen Königs cingcräumt, welche nur mit Hilft deutscher 
Ritter sich hier gegen die Polen behaupteten. Auch dieser 
deutsche Adel zog so wie der Fürst deutsche Kolonisten her
bei, weil die Bcwirthschaftung nach deutscher Art größeren 
Ertrag brächte. Bald folgte auch der einheimische polnische 
Adel nach. Ganz nach deutschem Recht und meist durch 
deutsche Bürger sind die Städte gegründet und auch diese 
haben einen nicht unbedeutenden Landbesitz theils bei der 
Gründung geschenkt erhalten, theils allmählig erworben. 
Dies sind die Grundhcrrschaftcn, welche ehemals allein Do- 
minialrechte besaßen und unter welche das ganze Land vcr- 
theilt war: Fürst, Adel, Geistlichkeit, Städte. Zwar 

2t'
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kommt im 13. Jahrh, hic und da ein Jude als Gutsbc- 
besitzer vor, aber nur durch besondere Gunst der Fürsten, spä
ter sind sie nicht mehr zur Standschaft zugelassen morden 
und der Adel war besonders vom 13. — 18. Jahrh, eifer
süchtig darauf bedacht, Dominien nur an adlige Besitzer 
kommen zu lassen. In Liegnitz hat Herzog Ruprecht 1409 
die Bürger mit der Erlaubniß bevorrechtigt, Landgüter be- 
sitzen zu dürfen, und die Stadt Brieg hatte von Bvleslaus 
eine Zusage, daß das Gut Paula» nur von einem Bricger 
Bürger besessen werden sollte. Die Bertheilung des Land
besitzes hat sich vorzüglich vom 13. — 13. Jahrh, ausgc- 
gebildet und seitdem bis in den Anfang des 19. ohne große 
Störung erhalten. Seit 1810 sind die Ki'rchengüler säku- 
larisirt, die fürstlichen Domänen zum Theil verkauft worden, 
viele Dominien sind in bürgerliche Hände gekommen und 
aller Grundbesitz ist dem Gelde zugänglich geworden.

Politische Bedeutung hatten nur die Grundhcrrschasten; 
diese bildeten, in die drei Stände des AdelS, der Geistlich
keit, der Bürgerschaften getheilt, die Land stände. Die 
Landbevölkerung oder der Bauernstand, obwohl der zahl
reichste, war als Stand nicht vertreten, denn er war nicht 
freier Herr der Scholle, konnte daher auch keinen Antheil 
an der Regierung haben.

Der Bauernstand und die Landbevölkerung.
In den Republiken des Alterthums baute der 

Sklavenstand das Land, Antheil an der Verwaltung der 
Stadt hatten nur die Bürger. In den italienischen Repu
bliken des Mittelalters sind die Besitzenden ebenfalls die 
Bürger und wohnen in den Städten, ihre Colonen bauen 
als Pächter um einen Theil des Ertrages das Land. In 
Schlesien ist der Adel zwar auf dem Lande geblieben bei 
der Beschäftigung mit Ackerbau, aber die Bearbeitung des 
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Landes war den Bauern als Leibeigenen überlassen. Nach 
den ältesten Berichten zu Dittmars Zeit um das Jahr 1000 
stand der Bauer bereits unter einer drückenden Aristokratie. 
Als aber deutsche Bauern durch Fürsten, Adlige, Klöster 
hereingczogcn wurden, mußten ihnen ihre deutschen Sitten 
und Rechte gelassen werden, denn sie würden nicht gekom
men sein, um die Last des polnischen Rechtes zu überneh
men. Sie erhielten das Land angewiesen für Zins und 
Dienste, blieben aber persönlich frei d. h. sie durften ihre 
Güter verkaufen, wenn sie von der Herrschaft den Losbrief 
erlangt hatten. Diese Veränderung erwies sich für die Ein
künfte des Gutsherrn als so Vortheilhast, daß in Niederschle- 
sien allmählich das ganze Land auf deutsches Recht ausge- 
setzt worden ist.

Die Verhältnisse der Dörfer haben sich natürlich sehr 
verschieden gestaltet. Entweder wurde die ganze Fcldflur 
eines Dorfes an Bauern ausgethan, so daß kein herrschaft
liches Vorwerk übrig blieb. Dann war der Schulze die 
Mittelsperson zwischen Grundherrschaft und Gemeinde und 
die Leistungen der Bauern bestanden in Zinsen von Geld, 
Getreide, Hühnern, Eiern rc. welche der Schulze zu sam
meln und abzuführen hatte. Diese Art der Aussetzung ist 
vorzüglich aus fürstlichen und geistlichen Gütern geübt wor
den, weil dabei sichere Einkünfte ohne persönliche Berührung 
mit der Arbeit gewonnen wurden. Blieb dagegen ein herr
schaftliches Vorwerk neben den an die Bauern ausgcthanen 
Feldfluren oder war eins in der Nähe, so behielt sich die 
Grundherrschaft neben den Zinsen gewöhnlich Hand- und 
Spanndienste für die Bewirthschaftung des Vorwerks vor. 
Diese Art der Aussetzung wurde vorzüglich von adligen 
Grundbesitzern gebraucht, findet sich aber überall auch wo 
in einem Dorfe geistliche Corporationen, Fürsten, Städte ein
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Vorwerk oder Dominialgut besaßen. Auch die kleineren Be
sitzer, Gärtner, Häusler, waren zu verhältnißmäßigen Dien
sten und Zinsen verpflichtet. Bei beiden Arten der Ausse
tzung blieben die Scholtiscicn gewöhnlich frei von Erbzins, 
der Scholzendienst erbte auf Sohne und Töchter, nur bei 
Veränderung der Besitzer zahlten sie Auf- und Absahrtsgeld 
oder Laudcmien. Als Zinsen der Lchnsabhängigkcit leisteten 
die Scholzen den Naßdienst d. h. den Dienst zu Pferd im 
Falle des Krieges oder sie waren auch zu einem Zins von 
Wachs, Pfeffer oder Hühnern verpflichtet.

Der deutsche Bauer war also zwar persönlich frei und 
konnte testircn, aber er leistete Zinsen und Dienste. Diese 
bestanden I) in Zins an Geld, Getreide, Hühnern, Gänsen, 
Enten, Eiern, Schinken (,><-1'»», Scholdcrn.) Die letzteren 
heißen in alten Briescn Ehrungen (I,»»»,-».«',-,,-) und sind 
aus Geschenken zu gezwungenen Abgaben geworden. An
fangs II» natura geleistet sind sie auf den Briegischcn Amts- 
dörfcrn schon im 16. Jahrh, überall in Geldzinsen umgc- 
setzt worden. 2) Eigcn 1 l > che « oi- vIlia, Roboten, Froh- 
ncn. Diese bestanden u) in Pflugdicnstcn der Bauern 
oder Husner d. h. in ackern, ernten, Mistfuhren, das Ge
treide zu Markte fahren, Bau- und Brennholz-, Bier- und 
Wcinsuhren rc. I») die Gärtner und Häusler waren verpflich
tet, Briefe zu tragen, die Ernte zu schneiden, zu dreschen, 
Heu oder Holz zu schneiden, bei Jagd und Fischerei zu hel
fen, bei Bauten Handlangerdienste zu thun, Flachs zu he
cheln, Schafe zu schccrcn, Wache zu thun rc. Dafür er
hielten sie Beköstigung mit Speise und Trank und meist 
eine», bestimmten geringen Lohn, wenige Tage ausgenom
men, an welchen sie ohne Lohn zu dienen verpflichtet wa
ren. Diese Pflug- und Wagcndienste und Handfrohnen 
waren entweder gemessen oder ungemeffen. Die Piastcn 
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in Liegnitz-Brieg haben im Vergleich mit andern Fürsten 
und mit Privatbesitzern den Ruhm, die Bauern nicht über
mäßig bedrückt, auch gegen neue Bedrückungen der Privat
besitzer beschützt zu haben. Die ungcmessenen Dienste auf 
ihren Kammcrgütcrn bestanden in Spanndiensten bei Bau
ten. Für solche Fuhren zahlte das Amt einen bestimmten 
Lohn 30 — 40 Lr. oder für eine zwcispännige Fuhre 5 Gr., 
für eine vierspännige 10, für eine sechsspännige 18 Gr. 
Die Kinder der erbuntcrthänigcn Leute waren gehalten, zu
erst auf den herrschaftlichen Höfen zum Dienste sich zu stel
len. Erst wenn man da sie nicht brauchte, durften sie sich 
anderwärts vcrmicthen. Eine genaue Angabe der gemesse
nen und ungemcsscnen Dienste auf den Bricger Amtsgütern 
findet sich in den Brieg. Ortsnachrichten 2, 132 — 143. 
Privatbesitzer haben allerdings die Erbuntcrtha'nlgkeit auch 
in den deutschen Dörfern häufig so streng genommen, daß 
sie wenig mehr von Leibeigenschaft verschieden war. Als 
Mittel dazu diente vorzüglich die Verweigerung der Loslas- 
sung. So hatte z. B. eine gewisse Habermann auf den 
Gütern des H. von Becß fünf Jahre lang einen Garten 
besessen, denselben aber nach ihres Mannes Tode verkauft 
und mit einem der Herrschaft annehmlichen Unterthan be
setzt. Sie selbst hatte sich nach erlangter Loslassung und 
guter Kundschaft mit ihren zwei unerzogenen Kindern nach 
Brieg gezogen, von wo sie gebürtig war und fünfzehn Jahre 
sich ehrlich durchgcbracht. Dennoch verlangte 1605 Chri
stoph Heinrich von Becß auf Kö'lln und Ketzerndorf ihre 
Tochter, als seine Unterthaninn zum Dienste. Der Rath 
wandle sich an die Fürstinn und sagte, er könne die Frau 
nicht zwingen, sie wolle Alles, was sie noch unter ihm habe 
im Stiche lassen. Die Fürstinn möge sie schützen, weil der 
Fürsten- und Ständebeschluß nicht so weit ausgedehnt wer
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den könne, wie Beeß wolle. — Ein Einwohner zu Löwen 
hatte 1607 nach dreijährigem Dienst bei der Herrschaft den 
Dienst verlassen. Zur Strafe mußte er ein Jahr lang als 
Sauhirt dienen, obgleich seine drei Brüder noch in Dien
sten standen. Auch ihn bat die Stadt loszulassen, seine El
tern hatten früher in Pogarell gewohnt.

Diese Verhältnisse haben rechtlich bis in den Anfang 
unseres Jahrhunderts bestanden. Kleine Erleichterungen z. 
B. im siebenjährigen Kriege halten nur den Zweck, den völ
ligen Ruin der Bauern zu verhüten, also den Vortheil der 
Herrschaften. Das Princip blieb dasselbe. Daher hatte sich 
in diesem Stande eine große Gleichgiltigkcit gegen die In
teressen des Vaterlandes ausgebildct, daß es zum Sprichwort 
geworden, wo der Bauer nicht muß, rührt er weder Hand 
noch Fuß. In der Noth der französischen Unterdrückung 
nach dem unglücklichen Kriege von 1806 — 7 sah sich der 
Staat genöthigt, um dem Volke mehr Interesse am Vater
lande einzuflößen, auch diesem gedrückten Stande eine grö
ßere Freiheit des Eigenthums zu sichern. Die Erlaubniß 
zur Ablösung der Dienste wurde ausgesprochen. Durch diese 
Befreiung des bäuerlichen Besitzes ist der Stand in eine 
weit bessere Lage, zu einem vorher nicht gekannten Wohl
stand gelangt, er ist jetzt, kann man sagen, der begünstigte 
Stand im Staate. Dagegen befindet sich die besitzlose länd
liche Bevölkerung in gleicher Noth wie der kleine Gewerb- 
treibende in den Städten, und die in diesen Regionen ab
nehmende Stcuerkrast wird daher dem Staate einmal vor
züglich durch den Bauernstand ersetzt werden müssen.

Die Grün d h errsch a ften.
I) Der Fürst. Die Fürsten waren Anfangs mit dem 

Adel die einzigen Grundbesitzer, der altere Zweig der fehle- 
fischen Piasten hat von 1166 — 13N Nicderschlcsien in 
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eine Anzahl kleiner Fürstenthümer nach den drei Hauptlinien 
Breslau, Glogau, Schweidnitz getheilt. Auch das Breslau- 
sche wurde 13N in drei Theile: Breslau, Liegnitz, Brieg 
zersplittert. Der erste Fürst von Brieg BoleslauS 3. war 
zu einem so geringen Besitze hcrabgekommen, daß er seine 
Unabhängigkeit nicht mehr aufrecht erhalten konnte, erwürbe 
Basall von Böhmen. Im scchszehntcn Jahrhundert ist dann 
die Familie durch treffliche Fürsten noch einmal zu vermehr
tem Besitz und durch den Anschluß au die Reformation zu 
großer Bedeutung für die Kulturgeschichte des Landes ge
kommen. Wie der fürstliche Besitz im Briegischen gewech
selt, läßt sich für die älteren Zeiten nicht bestimmt angebcn, 
erst die Grundbücher für Kreuzburg, Pirschen von 1692, 
für Brieg (mit Brieg, Ketzerndors, Ohlau, Strehlen, Nimptsch) 
von 1603 geben festen Anhalt. ES reicht für unsern Zweck 
hin, denjenigen Besitz anzugcbcn, welcher 1676 als Erbschaft 
an das Haus Habsburg und 1742 als königliche Domaine 
an Preußen gekommen ist. Zu Grunde liegen Hufcnrcgister 
aus den Jahren 1670, 1673, 1690, die aber nicht vollkom
men übercinstimmcn, entweder weil das Husenmaaß nicht 
stets dasselbe oder weil die Frcihuscn bald zugezählt bald 
ausgelassen sind. Die Justiz auf den fürstlichen Aemtern 
wurde durch Burggrafen in Bricg und Kreuzburg, durch 
Hosrichter in Strehlen und Nimptsch verwaltet. Das Amt 
des Burggrafen bestand darin, in der Amtsstube den Vor
sitz zu führen, die Justiz zu verwalten, der Unterthanen Be
schwerden anzuhören, die Kammergütcr und Vorwerke in 
gutem Stande zu erhalten, auf die Vögte Acht zu geben, 
eine gute Vertheilung der Frohndienste zu machen, auch die 
Unterthanen zu schützen. Mit den Einkünften hatte er nichts 
zu schaffen.
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Die Einkünfte der fürstlichen Güter stoßen in die Rrnt- 
kammcr und die Ucberschüsse sämmtlicher Aemter wurden ins 
Rentamt nach Brieg geschickt. Das Brieger Rentamt wurde 
von einem Kammcrmcister verwaltet; neben demselben kommt 
auch noch ein Hosrcntmcister vor. Den Titel Kammerdi- 
rectorhat zuerst Johann Christian an Ernst von Axt auf 
Langenöls ertheilt. Als auch die Ucberschüsse aus den Für- 
stenthümern Liegnitz und Wohlau hiehcr stoßen, wurden 
(1667) noch einige Kammcrräthe ernannt. Ueber die Wäl
der waren eigne Forstmeister gesetzt und zwar je einer in 
Ketzerndorf, Brieg und Ohlau.

1) Zum Brieger Burg amt gehörten zwölf Kam- 
. merdörfer: Bankau, Zindcl, Bärtsdorf, Grüningen, Briesen, 

Linden, Paulau, Ncudorf, Tschöplvwitz, Michelwitz, Schci- 
dclwitz, Dvbcrn. Vorwerke waren sieben, bei Paulau, Lin
den, Tschöplvwitz, Neudorf, Garbcndorf, Schcidclwitz, Lied- 
nitz. Seit Austrocknung der Teiche kamen Rothhaus und 
Briescn dazu. Das Areal betrug zusammen 457'/, Hufe, 
davon waren 327 dienstbar und 70'/, Freihafen. 1682 be
fanden sich in den zwölf Kammcrdörfcrn 252 Bauern, 211 
Gärtner, 75 Angerhäuser. Die Müller und Schmiede wa
ren meist Miethsleute des Fürsten.

2) Das Amt Ketzerndorf (Karlsmarkt) mit 120'/, 
Hufen, ist erst seit 1565 herzoglicher Besitz. Im 14. und 
13. Jahrh, sind die Tschammcr, Nogau, Bceß Besitzer von 
Ketzerndorf, die Brüder Johann und Michel Bceß kauften 
1443 dazu das Schloß Köln mit Köln, Stobcrau, Tschö- 
plowitz, Blcichau unh erst 1565 hat Georg 2te die ganze 
Herrschaft von Adam von Bceß erworben. Es gehörten 
dazu Stoberau, Riebnig, Ketzerndorf, die Kalk- und Pilz- 
leute, der Hammer, Kauern, Raschwitz, Tarnowitz, Rogel- 
witz, Köln, Neusorge.
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3) Bon dein Oh lau sehen Amte sind, weil es 1664 

zum Fürstcnthum Wohlau geschlagen wurde, die Kammer- 
rechnungen nicht in Brieg. Nach Zimmermann gehörten 
dem Fürsten aus der deutschen Seite die Hälfte von Baum
garten, Goy, Gustcn, Jetzdorf, Kontschwitz, Kunert, Noscn- 
hain, Runzcn, Sackrau, Deutsch und Polnisch Steine, Wcis- 
dorf, Wüstebriescn (die Accker waren unter die Bauern von 
Runzen »ertheilt worden und ein altes Amtsvorwcrk die 
Lämmern, welches im 30jährigcn Kriege zerstört worden war.) 
Auf der polnischen Seite: Bischwitz, Minkcn, die Kolonie 
Papcrwitz, Pcisterwitz, Rodeland, Stcindors, Czelline. In 
Minken und Peistcrwitz waren Förstereien und fürstliche 
Jagdhäuser.

4) Zum Rentamt Strehlcn gehörten die Stadtintra- 
dcn, zwei Borwcrke, zwölf Dörfer, der Klosterwald, einige 
Mühlen, ein Teich und etliche Saamcnteichc; es waren meist 
Güter des ehemaligen Klarissenklosters, aber die Fürsten hat
ten seit 1649 Manches dazu gekauft. Die Dörfer waren 
Fischcrgasse, Sägen, Kuschcl, Friedcrsdors, Mclthcucr, Töp- 
pcndorf, Niklasdorf, Ricgcrsdorf, Woisclwih, (Gambitz, Strie- 
gau, Stcinkirch, Wammclwitz waren 1782 zu Nothschloß 
geschlagen,) zusammen 267^ Hufen. Nach einem Huscn- 
register von 1670 waren es 13 Dörfer mit 316 Hufen. 
Die Einnahme der Klostergüter wird in einer Jahrcsrcch- 
nung von 1683 auf 2677 th. 2 gl. angegeben, Zimmer
mann bestimmt sie auf 13600 si., aber in welchem Jahr?

Die gräflich Pricbornschcn Güter waren mehrere 
Jahrhunderte hindurch Eigenthum der Familie Czirn. In 
der letzten Hälfte des 30jährigcn Krieges starb die Familie 
aus und die drei herzoglichen Brüder Georg,Christian, Lud
wig, an welche die Güter sielen u. welche damals gemeinschaft
lich regierten, zwcigtcn sie von den fürstlichen Kammergütern 
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ab zur Ausstattung ihres Stiefbruders August. Sie bestan
den aus 7 Dörfern und dem Hause Siebenhuben, Prieborn, 
Dätzdorf, Katschwitz, Habcndorf, Krummendorf, Tschammen- 
dorf, Mittel-Arnsdorf, zusammen 71^ Hufen, nach dem 
Hufcnregister mit den Dörfern 116. Nach des Grasen Au
gustus Tode 1677 wurde die Herrschaft vom Kaiser an die 
Waffenbcrgs verpfändet 1687 und nach der Preußischen Be
sitznahme Schlesiens von der <'lun-i<6 zu Berlin erkauft, 
welcher sie noch zugehört.

3) Zum Rentamt Noth schloß, auch Teichamt genannt 
gehörten Karschau, Kurzen, Grcgcrsdorf, Brockut, Gr. Je- 
seritz, Groß Knicgnitz, Senitz, Silbitz, Poscritz, Tiefensee mit 
264-/, Hufen, nach dem Register 282'/, Hufen.

6) Das Rentamt Kreuzburg mit 226 Hufen umfaßte 
das Schloßvorw^rk, die Stadt mit 132 Stellen, Ober- und 
Nieder-Kunzendors, Dittmannsdors (Lowkowitz,) Kuhnau, 
Schönfeld, Ludwigsdorf, Gottersdorf, Bürgsdors mit Vor
werk Marxdorf, das Vorwerk zu Bürtulschütz, in Wütten- 
dorf drei Gärtner und ein Stück Acker.

7) Zum Amte Pitschen gehörte die Stadt, Baumgar
ten mit Vorwerk, Goßlau, Jakobsdorf, Kochelsdorf, Sarnau 
mit 48 Hufen.

Der sämmtliche fürstliche Grundbesitz mochte 13 — 1400 
theils eigene, theils zinspflichtige Hufen umfassen und ist 
unverletzt an Preußen gekommen. Die fürstlichen Vor
werke im Bricgischen Amte (Garbendorf, Neudorf, Tschöp- 
lowitz, Scheidclwitz, Liednitz, Linden, Rothhaus, Paulau, 
Briescn) sind I8II zur Deckung der französischen Kriegs- 
contribution verkauft worden.

2. Der Adel. Die Gefährten des Fürsten bei der er
sten Besitznahme des Landes waren seine Kriegsleute gewe- 
ft», sie wurden als Adel die Mitbesitzer von Grund und
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Boden. Wie die Fürsten waren auch sie polnischer Abkunft 
und besaßen die empfangenen Güter erblich als Allodicn, 
mit welchen sie nach freiem Ermessen schalten und walten 
konnten, nur daß beim Verkauf die Agnaten ein Vorkaufs
recht hatten. Das polnische Recht oder die Zaudc kennt 
nur Allodia, Ritterdienste mußten auch von diesen geleistet 
werden. Ob die Ranguntcrschiede unter dem polnischen 
Adel (Vasall!, karvnos, Comites) erblich waren oder nur 
Ehrentitel fürstlicher Beamten oder von größern oder klei
nerem Besitz abhängig, ist zweifelhaft, wenigstens haben die 
Grafen keine Erbgrafschaften in Schlesien gebildet. Mit Ein
wanderung des deutschen Adels und Einführung deutschen 
Rechtes entstand der Unterschied zwischen Erb- und Lchngü- 
tern (leuäa.) Die Fürsten vergaben Landgüter an deutsche 
Ritter als Belohnung für geleistete Dienste, aber nur auf 
männliche Nachkommen erblich. Bolko von Scbwcidnitz hat 
1208 zuerst das Lehnrccht eingcführt. Aus diesem Verbände 
beruhte der Kriegsdienst der deutschen Ritterschaft; solche 
Lehngüter wurden nur an rittcrschaftliche Leute wieder auö- 
gegeben und den Fürsten mußte daran gelegen sein, derglei
chen Güter zur Belohnung treuer Dienste zur Disposition 
zu haben. Es sind daher viele polnische Güter, die unter 
der Zaude standen, in Lehngüter verwandelt worden. Wie 
weit das Lxhnrccht durchgcsührt worden, läßt sich zwar nicht 
genau bestimmen, der größte Theil der Güter wurden Leh
ne, doch kommen auch noch in späterer Zeit Allodia vor. 
In einem Prozeß über Mangschütz entschied z. B. 1623 
das Präger Appellationsgericht, daß es kein Lehn sei. Da 
das Eigenthumsrecht des Fürsten auf die Lehne näher war 
als auf die Allodia, so haben sie Beschränkungen ihres An
rechtes als große Gunstbezeugung betrachtet und sich dieselbe 
durch Geldunterstützungen abkaufen lassen. Die erste Be
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schränkung wurde I5II von Friedrich 2. in Liegnitz nachgc- 
geben, als ihm die Stände in seinem drückenden Schuldwc- 
sen drei Jahre hindurch mit einer Steuer zu Hilfe kamen 
und ihn dadurch bci seinem Lande erhielten. Dasselbe Pri
vilegium wurde 1521 den 19. Dezb. auf die Weichbilder 
Brieg, Ohlau, Strehlen, Nimplsch ausgedehnt, es enthielt 
4 Punkte und ist Bd. 2, 87 mitgcthcilt. Gcorg 2. dehnte 
dasselbe 1569 Dienstag nach W^-rioorllin «loinini (<-k. 2, 
154) auf die Weichbilder Krcuzburg, Pitschen, Wohlau, 
Stcinau, Räuden, Winzig, Herrnstadt, Nutzen aus, weil sie 
ebenfalls zur Ablegung der fürstlichen Schulden bcigetragen 
hatten und erweiterte es für alle Weichbilder seines Fürsten- 
thums in folgender Weise: I) da Brüder und Brüdcrssöhne, 
die im Fürstcnthum angesessen, gcsammtc Lehn haben und 
sich oft zuträgt, wenn Brüder sich theilen, daß einer das 
Gut, die andern Geld nehmen, so daß sie unbelehnt blei
ben, so sollen künftig solche Brüder, welche Geld nehmen, 
um die gcsammtc Lehn zu behalten, bci der Theilung sich 
einen Bauern, Gärtner oder sonst etwas nach Gelegenheit 
auszichen dürfen, wovon sie dcm Fürsten die gebührende 
Pflicht thun; 2) dcn Brüdern und Brüderssöhnen, die im 
Lande angesessen sind, geben wir die gcsammtc Belehnung 
dergestalt, daß sie, obwohl dic Weichbilder Brieg, Ohlau, 
Nimptsch, Strehlen ein besonderes Privilegium haben, den
noch für alle Weichbilder gilt und also jeder Erbe aus ei
nem ins andere die Folge dcr gesammten Lehne hat, ausge
nommen die Fälle, welche jetzt bereits auf dem Fall stehen; 
diese bleiben dem Fürsten Vorbehalten. 3. Fällt ein Lehn- 
gut an den Fürsten und der verstorbene Lchnsträgcr hinter
läßt Töchter unausgesetzt, so sollen den Töchtern zusammen 
von jedem 1090 Gulden Werthe des Lehnfallcs 209 Gul
den Ungrisch gegeben werden. Alle diese Artikel bestätigt 
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der Fürst allen Weichbildern des Briegischen und Wohlau- 
schen Fürstenthums für sich und seine Nachkommen, doch 
unschädlich den Rechten der Liegnitzischen Fürstcnlinie (Hein
rich XI. und Friedrich IV.)

Diese Erlaubniß, den Töchtern Geld auf Lehngüter zu 
verschreiben, war bei solchen Gütern, welche an Seitcnver- 
wandte übcrgingcn, gemißbraucht worden. Als daher nach 
Georgs >l Tode von den Söhnen die Bürgschaft der 
Stände für die bedeutende Schuldenlast in Anspruch genom
men wurde 1387, wurde von denselben zwar das Privile
gium des VaterS über die Lehne von 136!) bestätigt, der 
dritte Artikel desselben aber mit Uebereinstimmung der Stän
de genauer dahin festgestellt, daß bei Lehngütern welche an 
den Fürsten sielen, von 1060 Gulden Werth 300 Gulden, 
bei Gütern welche an Seitcnverwandte sielen, den Töchtern 
bis zum dritten Theile des Werthes vermacht werden durste.

Bei einer Bestätigung der Privilegien vom 16. Sept. 
1662 sicherte Georg lll. seinen Ständen ferner zu: I. daß 
sie zur Erbhuldigung nie anderswohin als nach Brieg oder 
in eine der Wcichbildstädte des Fürstenthums gefordert wer
den sollten mit Ausnahme der Landsassen, welche abhänder- 
lich die Pflicht leisten; diese sind schuldig, an dem Orte, 
wo der Fürst mit seinem Hoflagcr ist, zu erscheinen und die 
Erbhuldigung abzulegen. 2. Prälaten/ Landschaft, Städte 
Briegischen Fürstenthums, wie sie jetzt in einem ^>oin 
beisammen, sowohl was die Jurisdiktion als Mitlcidung 
betrifft, allezeit »»getrennt bei einander verbleiben und ge
lassen werden sollen, dergestalt, daß wenn der Fürst Raths 
würde, seine Kammcrgütcr alle oder etliche, Kauf-, Pfand- 
oder Leibgcdingsweise jemandem zu hinterlassen, dennoch die 
Stände in einem (loop»»-.! ungeschieden beisammen erhalten 
werden sollten. 3. Er verwilligt, sich bei Ernennung des 
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HauptmanneS und der Räthe ihres Gutachtens bedienen 
und zu solchen Aemtern seine Unterthanen von Adel und 
nachgehens der Bürgerschaft, wenn nur taugliche, qualisicir- 
te Leute vorhanden sind, gebrauchen zu wollen, doch sollen 
die Inwohner der Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und des 
Ohlauschen Weichbildes nicht für Fremde erachtet werden. 
4. Wenn jemand seinen letzten Willen aufsetzen will und 
ihm unbequem siele, in unserer gewöhnlichen Gerichtsstelle 
zu erscheinen, oder die in den Rechten ausgesctzte Zahl der 
Zeugen an die Hand zu bringen, so sollen solche Testamente, 
die vor fünfZcugcn aufgerichtct sind, wann selbe an den beimNech- 
te ausgcsetzten Requisiten und Solennitäten keinen Mangel 
haben und bei unserer Gerichtsstelle durch drei oder wenig
stens zwei tüchtige Personen eingercicht werden, für giltig 
und kräftig anerkannt werden. 5. Zur besseren Conscrvirung 
der adligen Familien sollen Gutsbesitzer, welche Söhne und 
Töchter hinterlassen, nicht gehalten sein, den Töchtern gleiche 
Theile wie den Söhnen zu hinterlassen, sondern es soll in 
des Vaters Willkür stehen, mit wie viel er die Töchter bc- 
denken und abstatten will. Stirbt der Vater ohne Dispo
sition, so sind die nächsten vier Freunde, zwei vom Vater, 
zwei von der Mutter, schuldig und befugt, den Töchtern ein 
Gewisses zur Abstattung auszusetzen, jedoch in beiderlei an
gegebenen Fällen ohne Verkürzung an den (Es
war aber Herkommen, daß wenn das Gut der Mutter ge
hörte, die Töchter mit den Söhnen gleiche Rechte hatten.)
Brieg den 16. September 1662 Georg III., Christian, Lud
wig. Augustus, Freiherr von Liegnitz, Erbherr auf KanterS- 
dorf und Neudorf, Melchior Friedrich von Kanitz und Dall- 
witz, Kaiser!. Rath, Christoph Ernst von Uechtritz auf Prö- 
schen rc., Christian Scholz Juriscons. Paul Christoph Lindner.
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Als die Fürstenthümer an den Kaiser fielen, trugen 

die Stände im Fürstenthum Brieg und Weichbild. Ohlau 
auf Allodisicirung der Lehne und Nachlassung des jährlichen 
Lehnzinscs für diejenigen an, deren Güter gegen Verzinsung 
des achten Theiles des Werthes bereits ins Erbe versetzt 
wären. Der Kaiser trug Bedenken, das Gesuch in dieser 
Ausdehnung zu erfüllen und behielt sich weitere Untersuchung 
vor. 18. Juli 1676. Die Erlaubniß, sämmtliche Lehne in 
Liegnitz, Brieg, Wohlau in Allodicn zu verwandeln, erfolgte 
den 7. Jan. 1697 unter der Bedingung, daß alle LchnS- 
träger zusammen dem Kaiser ein Darlchn von 260,006 
Gulden machten. Dasselbe sollte mit 6 <7. jährlich ver
zinset und in 6 Jahren zurückgczahlt werden und wenn dies 
nicht geschähe, sollten alle Lehne ips» kwlo ins Allodium 
gesetzt sein. Die Rückzahlung ist nicht erfolgt, die Lehne 
wurden also nach sechs Jahren Erbgüter und 1706 ließ 
Kaiser Joseph I. die nöthigen Urkunden über die Lehnsreihcit 
auSfcrtigcn. Damit sielen zugleich die Beschränkungen, welche 
das Lehnrccht dem Lchnsträgcr auflcgtc z. B. Bauern, Gärt
ner ic. nur für seine Lebenszeit von Diensten befreien zu 
dürfen ic.

Die Aenderungen im Rcchtszustandc der Landgüter haben 
sich also in einem Zirkel bewegt. Zuerst in der polnischen 
Zeit waren sie freie Erbgüter, mit dem deutschen Rechte 
wurden sie Lehne. Als der Kriegsdienst nicht mehr vorzüg
lich auf dem angesessenen Adel beruhte, die Erhaltung des
selben nicht mehr so dringendes Bedürfniß war, sind sie wie
der in freie Erbgüter verwandelt worden. Der Adel lebte 
hier meist auf seinen Gütern mit Ackerbau beschäftigt, ein 
Theil trat in Hosdienste und saß im Rathe der Fürsten, die 
Reicheren lebten wohl auch einen Theil des Jahres in der 
Stadt, wo sie z. B. in Brieg auf der Bnrggasse und am 

Die Plasten zum Bricge. ». Nd. 22
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Markte Häuser besaßen. Auch in Strchlen hatten die Bors- 
nitz und Czirn ihre Höfe. Im 14. Jahrh, führen sie die 
Kriege der Fürsten, in der Verwilderung des 13. bis in den 
Anfang des 16. machten sie sich oft durch Räubereien auf 
eigne Hand lästig, später sind viele durch gelehrte Studien 
und in diplomatischen Geschäften ausgezeichnet. Wie die 
Bürgerrechte durch Innungen, die Disciplin der Ordens- 
geistlichkeit durch Ordensregeln aufrecht erhalten wurden, so 
der Corporationsgeist des Adels durch die Ritterehre. Dazu 
gehörten wenigstens vier Ahnen männlicher und weiblicher 
Seits d. h. die Schilde vom Vater und des Vaters Mut
ter, von der Mutter und der Mutter Mutter; die Untersu
chung über die Ritterehre hieß Ehrentafel und wurde vom 
Fürsten verunstaltet, ein Marschall und 12 Edelleute waren 
die Richter,*) die Standesehre war damals ein stärkerer 
Pfeiler der gesellschaftlichen Ordnung als heut, wo der Un
terschied der Stände ermäßigt und durch eine allgemeine 
Bildung ausgeglichen wird. Der Stolz auf Ahnen und 
Reinheit des Blutes hat lange Zeit auch der Gesinnung und 
den Thaten eine edlere Richtung gegeben, aber auch zu sehr 
lästigem Uebermulh gegen andere Stände verleitet. Davon 
finden sich in den Berührungen der Stadt mit Adligen ein 
Paar Beispiele; 1387 ließ, wie berichtet, der adlige Forst
meister Georg Pogrell bei einer Gränzberichtigung in Leu- 
busch sämmtlichen Nathsherrn und Bürgcrabgeordncten die 
Bärte abschneidcn, 1605 bei Unterhandlungen über die Pflich- 
tigkeit eines Unterthanen machte Christoph Heinrich Becß 
seine große Weisheit gegenüber der dem Stadtrathc von

') Georg von Wcntzky und Pctcrshcidc auf Plohmühle hat 1615 
einen Lractat über daS Ritterrccht -^schrieben: <>« >"
<Uc>» vgiiootri 8ilooiao.
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Gott gering verliehenen Weisheit geltend. Aus den Land
besitz der Städte war der Adel stets eifersüchtig, doch hatte 
er im hiesigen Fürstenthume kein Privilegium zum alleinigen 
Besitze der Dominien. Als er beim Verkaufe von Schön- 
feld 1697 an die Stadt sich beschwerte, daß Rittergüter an 
die Stadt verkauft würden, bewilligte ihm der Kaiser ein 
Vorkaufsrecht von acht Wochen; es fand sich aber kein ad
liger Käufer, welcher ein höheres Gebot gethan hätte, das 
Gut wurde daher 1698 der Stadt übcrgcbcn.

Trotz aller Bevorrechtigungen und Fürsorge, welche der 
Erhaltung der Familien gewidmet worden ist, hat sich doch 
kaum ein oder das andere Gut seit mehreren Jahrhundert 
ten in einer und derselben Familie erhalten. Die Namen 
ändern mit jedem Zeitalter. Im 13. und 14. Jahrh, sind 
die Pogrell in Michclau, Pogrell, Alzenau, die Tschammer 
in Ketzerndorf, die Borsnitz im Strehlenschcn angesessen, 
«4. I, 141, die Pogrell sollen ihr Geschlecht bis auf Lech 
zurücksührcn. Im 17. Jahrhundert gegen Ende der herzog
lichen Regierung waren angesessen die Grafen von der 
Licgnitz, von Zerotin, die Frei Herrn von der Lcipe, von 
Rziczan, von Beeß, Sauerma, Winter und Sternfels, Kitt- 
litz, Lilgenau, von ritterschaftlichcn Geschlechtern 
die Bilitz, Bock, Borschau, Klcma genannt Tschapel, Dhamm, 
Domnig, Eckwricht, Engelhard von Schnellcnstcin, Franken- 
berg, Gfug, Grcgersdorf, Grutschrciber, Heide, Heidebrand, 
Kaltcnbrunn, Logau, Nicmitz, Nimtsch, Patschinsky, Pseil, 
Posadowsky, Pritzclwitz, Prittwitz, Nhcd.r, Nothkirch, Se- 
bottcndorf, Senitz, Scidlitz, Skal, Stwolinsky, Tschirsky, 
Tummendorf, Ullersdorf, Waldau, Wentzky, Wirbsky, Wir- 
scbinskv, Woiske. Es erloschen in diesem Jahrhundert die 
Grafen von der Licgnitz, die Czirn von Lürpitz, die Rziczan, 
von der Lcipe rc. Es wanderten ein die Döbner aus Thü- 

2S' 
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ringen, die Hohcnhausen aus Pommern, Minkwitz aus der 
Lausitz, Quitzow aus Mecklenburg, Rhäwey aus Oester
reich, die Randau aus Brandenburg (in Neudvrf) die 
Steinsdorf auö Meißen. — Auch die kaiserliche und preu
ßische Regierung haben sich die Erhaltung des Adels ange
legen sein lassen, oder glaubten wenigstens, ihn durch Be
vorrechtigung aus die Rittergüter zu erhalten. Friedrich 2. 
ließ nicht leicht ein Rittergut in bürgerliche Hände kommen. 
Seit 1810 aber ist der Erwerb der Dominien frei gegeben 
und der Stand der Rittergutsbesitzer nicht mehr mit Adel
stand gleich bedeutend.

Die ritterschaftlichen Güter imWeichbild Brieg 
waren:*) Mangschütz, (Nostiz, Schmiedkseld,) Pramscn, Kop
pen, Schwanowitz, (Waldau,) Neudors bei Cantersdorf, Can- 
tersdorf, (Pückler von Groditz, Grafen von der Liegnitz, 
Zerotin, die Stadt Brieg,) Taschenberg, Michelau, Groß- 
Jenkwitz, Kreisewitz, (Rcibnitz, Kittlitz, Nothkirch,) Johnsdors, 
Rittersitz Ncudorf, Ncusorge, Nittersitz Michelwitz 249'/, Hufe.

Weichbild Ohlau. Polnische Seite: Birksdorf, Dup- 
pine, Laskowitz, (Sauerma,) Quallwitz, Trattaschin. Deutsche 
Seite: Deutsch Breule, Chursangwitz, Dammelwitz, Ober- 
dremling, Eilendorf, Gaulau, Gunschwitz, Haltauf, Heidau, 
lv. Engelhard und Schnellenstein, Plenken, Hoverdcn,) Hvck- 
richt, Hünern, Jacobine, Kauern, Kochern, Krausenau, Lor- 
zendorf, Marschwitz, Mechwitz, (Pannewitz,) Kl. Peiskcrau, 
Peltschütz, Poppelwitz, Rohrau, (Posadowsky,) Sitzmannsdorf, 
Seisersdors, Teudcrau, Weigwitz, (Sebottendorf.)

In Strehlen und Nimptsch ist der Grundbesitz von 
Alters her sehr zersplittert, die Güter klein. Die Güter in

Die hie und da beigefügtcn Namen der Herrschaften bedeuten 
Familien, welche die Güter längere Seit besessen haben
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Strehlen: Ober-Arnsdorf, Mittel-Arnsdvrf, Bärtzdors, Ploh- 
mühle, Danchwitz, Dobergast, Eisenberg, (BischosSheim, Kitt- 
litz, Gaffron, Hohenhausen,) Göppersdorf, Glambach, Ober- 
Jäschkittel, Niedcr-Iäschkittel, Polnisch Jägel, Karisch, Kram, 
Krippitz, (v. Tschansch, Wentzky,) Tschanschwitz, Kl. Lauben, 
Lorcnzbcrg, Ludwigsdorf, Maßwitz, Mückendorf, Niklasdorf, 
Obereck, Peterwitz, Plohe, Plograth, Ober-Rosen, Nieder- 
Rosen, Ruppersdorf (Wentzky, Sauerma), Schönbrunn (v. 
Bock), Käscherei, Ober- und Niedcr-Schreibendorf, Mittel 
Schreibcndorf, Türpitz, Ober und Nieder-Ulbendors, Wam
men, Warkotsch, der Weidemüllcr.

Nimtscher Landschaft. Brockut, die Herrschaft 
Schwentnig mit Klcin-Kniegnitz, Prschiederwitz, Weinberg, 
Karlsdorf, (Freiherr v. Leipe,sic war Weiberlehn),Jordansmühl 
(v. Pfeil), Dankwitz, Gauniitz, Strochc, Drießdorf, (DicrS 
dorf) mit zwei Rittcrsitzcn, Kosemitz, Kl.-Ellguth, Glofenau, 
Grunau, Dürr Hartau, Grünhartau, Kl.-Jcseritz, Pudigau, 
Koblau, Kuhnau, Kunsdorf, Kurtwitz, Kittelau, Ruschwitz, 
Rehsau (Reisau), Leipitz, Malschau, Manze, Neudorf, PrauS, 
(Borsnitz, Lilgenau, Zierotin), Golsche, Nanchwitz, Plottnitz, 
Kl.-Johnsdorf, Ober- und Nieder-Nudclsdorf, (v. Senitz, 
Burka, Lilgenau), Noth-Neudorf, Petergau (Petrikau), Pan- 
then, Pristram, Petersdorf, Quantzcndorf, Rankau, Roswitz, 
Ober- und Nicder-Neichau, Ober- und Niedcr-Johnsdorf, 
Sadewitz,Stachau, Steine, Strache, Schmittsdorf, Ober-und 
Nieder-Siegroth, Trcbnig, Wätterisch, Woinwitz, Wilkau, 
Vogelgesang, Altstadt Nimptsch, Pangel, (1540 von Frie
drich II. als Bauergut verkauft, 1612 von dcn Ständen 
zum rechtmäßigen Rittergut erklärt), Zülzcndorf.

Kreuzburg-Pitschen: Bankau, Barkhausen oderPa- 
rusowitz, Bischdorf oder Biskupize, Brinize, Brschinka, Brune, 
Kostau, Groß- und Klein-Deutschen, Golkowitz, Gottersdorf, 
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Rustikaldominium auS einigen Bauergütern entstanden, Ja
kobsdorf, Jeroltschütz, Kochelsdorf, Mazdorf, Naßadel, Neu- 
dorf,Omechau, Proschlitz, Reincrsdvrf oder Komarschno,Noschko- 
witz, Rosen, Schiroslawitz, Schmard mit sechs Antheilen, 
Schönfeld, Schweinern, Simmenau, Wilmsdorf, Woislawitz, 
Würbitz, Wüttendorf.

3. Der Clerus.
Zu diesen ursprünglichen Besitzern des Landes kam seit 

dem zehnten Jahrhundert ein neuer Stand, die christliche 
Geistlichkeit. Da sie den Gottesdienst und die Erziehung 
des Volkes zur Aufgabe hatte, so konnte sie nicht selbst für 
ihren Unterhalt sorgen. Nach dem Beispiel der israelitischen 
Verfassung wurde daher der Naturaldcccm für sie ausgesetzt, 
womit wahrscheinlich wie in Sachsen I. die Bedürfnisse der 
Priester, 2. des Bischofs, 3. die Armenpflege, 4. die Erhal
tung der Kirchengcbäude bcstrittcn werden sollten. Bei 
dieser Art der Ausstattung blieb die Geistlichkeit noch sehr 
von dem guten Willen der Grundbesitzer abhängig, ihr Be
ruf verlangte aber Unabhängigkeit von der Gunst der Welt
lichen. Es lag daher in ihrem Interesse, nach freiem Be
sitz zu streben und dieser konnte damals in nichts anderem 
als Landbesitz bestehen. Wahrscheinlich fällt schon in diese 
erste Einrichtung der Parvchicn die Aussonderung eines 
Ackcrstückes für den Geistlichen (Widmuth). Auch an die 
Bisthümcr wurden Gütcrvcrgabungcn gemacht, weil am 
Bischofssitze der glänzendere Gottesdienst, die Verwaltung, 
die Einrichtung von Schulen größere Ausgaben erforderten. 
Doch ist das Brcslauer Bisthum, so lange Schlesien mit 
Polen vereinigt war, bei weitem noch nicht so glänzend 
ausgestattet wie später, seine goldne Zeit der Erwerbungen 
begann erst unter den von Polen abgesonderten Piastcn. 
Nebcn der Weltgeistlichkeit bestand aber damals in der Kir
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che eine zahlreiche Ordensgeistlichkeit, die den Weltlichen als 
ein höherer Stand der Heiligkeit erschien und daher mit 
Gütern und Vermächtnissen von Fürsten und Privatpersonen 
reichlich bedacht wurde, weil man damit einen Anspruch aus 
Vergebung der Sünden und ewige Seligkeit zu erlangen 
glaubte. Was die Kirche einmal besaß, wußte sie sestzuhal- 
ten und sie benutzte den Ueberschuß ihres Wohlstandes, um 
neue Erwerbungen durch Kauf zu machen. Die unaufhör
lichen Kämpfe der schlesischcn Fürsten unter einander kamen 
ihr dabei trefflich zu Stätten, bis Karl IV. >370 zuerst 
beschränkende Anordnungen ihren Erwerbungen entgegen setzte. 
Damals besaß sie aber bereits wenigstens den fünften Theil 
des ganzen Landes.*)

Die Vermehrung des weltlichen Besitzes der Kirche war 
für die weltliche Regierung darum so bedenklich, weil die 
Kirche den Leistungen für den Staat sich zu entziehen suchte. 
Sie ging aus den Kämpfen um ihre Existenz als fast un
abhängige Corporation, als Staat im Staate, hervor, hatte 
die Rechte des Landcssürsten in ihren Besitzungen erlangt, 
entzog ihre Angehörigen den weltlichen Gerichten und be
trachtete sich nicht für verpflichtet, die allgemeinen Lasten zu 
tragen; wenigstens wollte sie, was sie that, nicht aus Pflicht, 
sondern nur aus Gutwilligkeit thun. Bei Bischof Prezlaus 
Erklärung 1338, daß das Biöthum mit allen Gütern un
ter der Krone Böhmen stehe, wurde ausdrücklich die Frei
heit von allen Lasten in Geld und Diensten Vorbehalten.

Diese allgemeinen Bemerkungen auf das Fürstcnthum 
Brieg angewandt, so verliert sich die Anordnung der Pa-

') Wahrscheinlich noch mehr, denn trotz der in den Zeiten der 
Reformation erlittenen Verluste besaß im Preußischen Schle
sien die Kirche unter 5054 Dörfern noch 950. 
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rochien, des Dezems, der Widmuthen ineist in das Dunkel 
der vorgeschichtlichen Zeit. Dagegen fallen die Vergabun
gen an das Bisthum, an Klöster und Stifter zum großen 
Theil in schon bekannte Zeiten. Da das Fürstenthum 
von 1163 —1311 einen Theil des Breslauer Herzogthums 
bildete, so darf es nicht Wunder nehmen, daß vorzüglich die 
Breslauer Kirchen und Stifter hier mit Gütern angesessen 
waren, am stärksten im Weichbilde Ohlau, in geringerem 
Maß in Brieg, Nimptsch, Krcuzburg, am geringsten in 
Strehlen, was lange Zeit im Besitze der Schwcidnitzer 
Herzöge war. Das Fürstenthum selbst hat eine Cvllegiat- 
kirche erst 1369 durch Gründung des Hedwigstistcs erhalten, 
die Besitzungen desselben lagen anfangs sehr zerstreut, später 
in den Weichbildern Brieg und Ohlau. Die beiden Klöster 
der Minontcn und Dominikaner in Brieg besaßen, als Bct- 
tclordcn angchörig, keine Güter. Außer ihnen war nur in 
Strehlen ein Nonnenkloster zur h. Clara, von den Schweid- 
nitzcr Herzögen gestiftet und mit Landbesitz ausgcstattct. Feld
klöster gab es im Fürstenthume nicht, ein Kloster bei Prie- 
born soll im Hussitenkriege eingegangcn sein. Unter den 
geistlichen Ritterorden sind die Templer und Johanniter hier 
reichlich begabt worden; die Johanniter, welche Erben der 
Templer wurden, verwalteten ihre Güter in vier Commcn- 
dcn: Großtinz, Kl. Ocls, Lassen, Brieg.

Dieser Zustand dauerte ungestört bis zur Reformation. 
In den Hussitenkriegen waren die Kirchengüter zwar vor
züglich der Verwüstung ausgcsctzt gewesen, doch der Kirche 
nicht verloren gegangen. Durch den Kolowratschen Ver
gleich 130-1 wurde sie rechtlich zu allgemeinen Landcssteu- 
ern herangczogen, welche sie früher nur gutwillig geleistet 
hatte. In der Reformation aber erklärte sich die Bevölker
ung in Uebereinstimmung mit dem Fürsten für einen andern 
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Gottesdienst, die Klöster wurden daher überflüssig, die beiden 
Bcttclklöstcr in Brieg löseten sich von selbst aus und die 
beiden auf Güter fundirten Anstalten, das Hedwigsstist zu 
Brieg und das Clarissenkloster in Strehlen wurden, jenes 
1334, dieses 1642 von den Fürsten, welche sie ausgestattet 
hatten, aufgelöst. Die Güter des Hedwigsstistes wurden 
zum Unterhalt des Schloßgottcsdienstes und der Geistlich
keit und zur Gründung eines Gymnasiums verwendet, die 
Güter des Klarissenklosters blieben jino I>xp<»ll>oos>io im 
Besitz der Fürsten, bis sie dieselben 1670 erblich vom Kai
ser erwarben. Die Commcnde Brieg wurde durch Vertrag 
1373 von den Johannitern an den Fürsten und von diesem 
1382 mit dem Patronatsrecht der Kirche an die Stadtgc- 
mcinde abgetreten. Der Glaube und Gottesdienst der Be
völkerung hatte sich also zwar geändert, die Prediger des 
Evangeliums lehrten jetzt das Volk, aber die Besitzungen 
der römischen Kirche blieben außer bei den zwei von den 
Fürsten gestifteten, jetzt überflüssig gewordenen Anstalten un
angetastet. Die auswärtigen Stifter und Klöster behielten 
auch unter den nun protestantischen Landeshcrrn ihre Güter, 
die Gemeinden waren größtentheils protestantisch geworden; 
die Stifter haben ihr Patronatsrecht noch unter den prote
stantischen Landeshcrrn dazu benutzt, um die Gemeinden des 
evangelischen Gottesdienstes wieder zu berauben und an die 
Stelle der evangelischen Prediger wieder römische Priester 
zu setzen. So geschah es in Losten 1590, in Klein Oels 
1594, über Langen Oels und Heidersdorf wurde gestritten. 
In dieser Zeit ist also die Landeskirche evangelisch, besteht 
nur aus Weltgcistlichkeit und Parochien und steht unter dem 
Eonsistorium in Brieg; daneben befindet sich die alte Kirche 
fast ohne Gemeinde, als Eigenthümerin bedeutenden Grund
besitzes. Als das cingeborne Fürstenhaus erlosch und das
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Land an den Kaiser siel, war die alte Kirche sehr thätig, 
die verlorenen Gemeinden wieder zu gewinnen. Sie besetzte 
die Parochicn nach dem Ableben der evangelischen Geistli
chen mit katholischen, sie setzte an die Stelle der aufge- 
löseten Klöster neue Orden, der Jesuiten und Kapuziner in 
Brieg, der Augustiner Eremiten in Strchlen an die Stelle 
der Clarifsen, aber die eingezogenen Güter gab auch der 
Kaiser nicht zurück. Den evangelischen Gemeinden wurde 
Freiheit des Gottesdienstes zuerst durch Schweden in der 
Altranstädter Convention, dann durch die preußische Besitz
nahme gesichert, die Güter der Stifter und Klöster blieben 
der römischen Kirche bis in den unglücklichen französischen 
Krieg 1806 — 7, wo sie nicht durch freien Entschluß Preu
ßens, sondern auf Napoleons ausdrückliche Forderung zur 
Bezahlung der Kriegscontribution gebraucht wurden. Alle 
Kloster und Stifter sammt ihren Besitzungen wurden 1810 
eingczogen und dem weltlichen Erwerb zurückgegcben.

Verzeichnis; der Kirchengütcr. Im Weichbilde 
Brieg waren angesessen das Hedwigsstift, die I o- 
hannitcr, das Stift St. Vincent und das Krcuzstift 
in Breslau.

Das Hedwigsstift hatte statt seiner anfangs sehr zer
streut liegenden Güter, durch Tausch und Kaus im 13. Jahr
hundert allmählich im Brieger Kreise die fünf Dörfer Schö- 
nau, Jägerndorf, Pampitz, Conradswaldau, Laugwitz zusam
men 292^ Hufen gewonnen. Die Johanniter besaßen 
schon vor 1207 Losten, Rüssel oder Noscnthal, Bonhuscn 
oder Buchitz, Jeschen - 272'/. Hufen. Die drei letzten Dör
fer hatte der Orden selbst auf deutsches Recht gegründet. 
Die Commende in Brieg mit drei Hufen Land und ande
ren Appertinenzien trat er 1372 an den Fürsten ab. DaS 
Prämonstratenser Stift St. Vincent besaß Herms- 
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dorf seit 1347, Mvllwitz seit 1341, 1360, 1377, zusammen 
73^g Hufen. Das Kreuzstist zu Brcslau die Halste 
von Schüssclndvrf mit 23 kleinen Hufen und einen Zins 
von 3'/, Mark auf Garbendorf. Das Kloster Kamenz 
erhielt 1276 das Patronatsrecht in Michclau und hatte in 
der Umgegend Einkünfte.

Im Ohlauschen Weich bilde waren angesessen: 1. 
Der Bi s eh o s und das Domkapitel mit Berget, Gradusch- 
witz, Hcnncrsdorf, Iungwih, Köchcndorf, Niefnig, Quosnitz, 
Nadclwitz. Dem Bischof gehörte Bischwitz oder Nadusch- 
kowitz. — 2. Das Prämonstratenscr Stift S. Vincent: 
Mcllcnau, Stanowitz, Würben, Zottwitz, Daupc. — 3. Der 
Dom zu Glogau: Bulchau. — 4. Das Matthias
stift zu Brcslau: Gräbclwitz, Lcisewitz, Merzdorf. — 6. 
Das Sandstift: Jankau, Saulwitz, Schvckwi'tz. 6. Das 
Kloster Trcbnitz: Thomaskirchen. — 7. Die kom
mende Kl. Ocls: Kl. Ocls, Polnisch Brcule, Brosewitz, 
Güntcrsdorf, Hcrrmannsdorf, Jänkwitz, Kalten, Kloßdors, 
Jauer, Marienau, Niemcn, Tempclfcld. Die alte Tcmpter- 
commcnde besaß bis 1308 nach Stcnzel «oriplarus 2, 30 
nur: Broscwitz, Bankau, Frauenhain, Mergcnau, Kauern, 
Tcmpelfeld. — 8. Die Custodie vom Kreuz st ist zu Bres- 
lau hatte 20 Malter von Baumgartcn, sechs Hufen in Ro- 
senhain. — 0. Das Hedwigsstift zu Brieg die sechs 
Dörfer: Frauenhain,Gießmannsdorf,GroßPeiskerau,Schwoike, 
Kochern, Ottag.

Umgeben vom Ohlauer Kreise liegt der Wausencr Halt 
mit Wansen, Alt Wansen, Halbendorf, Kmschwitz, Spor- 
witz, Ianowitz, welcher uralte Besitzung des Bisthums ist. 
Schon 1260 erhielt der Bischof von Heinrich III. die Frei
heit, Wanzaw auf deutsches Recht als Stadt und Markt 
auszusctzen. Der Halt wurde später zu Grottkau geschlagen.
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Im Weichbild Strchlen besaß daS Clärenkloster 
in Strehlen 12 Dörfer, welche 1542 von den Fürsten ein- 
gezogen wurden, sie befinden sich oben unter den Gütern des 
fürstlichen Rentamtes Strchlen. 2. Das Domkapitel zu 
Breslau: Birkkretscham, Pentsch und Zinsen in Türpitz. 3. 
Das Stift S. Vincent: Campen und Gurtsch. Kurze 
Zeit unter Preußischer Regierung 1744 — 48 besaß daSHed- 
wigsstift zu Brieg Obcr-Schreibendors.

Im Weichbilde Nimptsch hatten I. die Malteser 
die Commende Groß Tinz mit Groß und Klein Tinz, Jor- 
dansmühl, Glemitz 86'/^ Hufe; 2. der Abt zu LeubuS 
Heidersdorf und Langenöls seit 1343; 3. das Kreuzstift 
Kanigen; 4. das Stift S. Katharina zu Breslau: Jäsch- 
witz; I. das Clarenstift zu Breslau: Naselwitz, Halb 
Rankau; Wiltschitz, 1296 von Heinrich V. geschenkt mit Vor
behalt der Obergerichte; 6. das Breslau er Domkapi
tel: Mlietsch, Poppclwitz, Domitz; 7. der Bischof: Bisch- 
kowitz.

Im Weichbild Kreuzburg-Pitschen besaß daS 
Matthiasstift zu Breslau Kunau, Kunzendorf, Laskowitz.

4. Die Stadtgcmeinden.
Als das letzte Glied sind in die Reihe der Landstände 

die Städte eingerückt. Ihre Gründung und Organisation 
gehört in Schlesien ganz der deutschen Bevölkerung an und 
fällt vorzüglich ins 12. und 13. Jahrhundert. In der pol
nischen Zeit gab es nur Ackcrstädte, d. h. größere Dörfer auS 
Holz und Lehmhütten, höchstens mit einem Graben nnd 
Plankenzaun umgeben, gewöhnlich in der Nähe fester Burgen. 
Die Einwohner waren wie die der Dörfer leibeigen und 
mußten Frohndienste thun. An solchen Orten wurden Märkte 
gehalten und flössen von Marktabgaben, Fleischbänken, Kru
gen einige Einkünfte an die fürstliche Kammer, ein Burg-
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gras hatte da seinen Sitz. Aber Bürgerschaften mit eigener 
Verfassung und Gerichtsbarkeit waren den Polen fremd; 
diese sind entweder ganz durch deutsche Einwanderer oder 
auch vermischt mit Polen, die unter deutsches Recht sich be- 
gaben, gegründet worden. Die älteste Benutzung des Lan
des konnte nur einer geringen Bevölkerung Unterhalt ge
währen, sie bestand in Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Fischerei, 
Bienenzucht. Die rohen Naturprodukte wurden vom Bauer 
gewonnen; Adel, Geistlichkeit, Fürst lebten von diesem Er
trage. Aber die Verarbeitung dieser Produkte, die Zuberei
tung zu verfeinertem Genuß, die Einfuhr fremder, Ausfuhr 
einheimischer Waaren, also der ganze Bereich der Gewerbs- 
thätigkeit und des Handels blieb noch als eine Erwerbsquelle 
zwischen den Grundbesitzern und dem dienstbaren Volke offen, 
eine Erwerbsquelle auf Arbeitsamkeit und Geschicklichkeit ge
gründet, welche in Schlesien dem deutschen Fleiße anheim 
gefallen ist. Der deutsche Bürgerstand wurde ein Mittel
glied zwischen Adel und Bauer und brächte in diesen Gegen
satz von Herrschaft und Knechtschaft das Element freier Ar
beit und Selbstregierung. Die Städte erhielten bei der 
Gründung stets eine Anzahl Ackerhufen, Wald, Viehweide rc., 
sie wurden dadurch Grundbesitzer, welchen wie dem Adel und 
der Geistlichkeit die Jurisdiction zustand. Nach diesen beiden 
Seiten 1. dem äußern Besitz; 2. der innern Organisation 
sind die Städte hier zu betrachten.

1. Landbesitz der Städte. Unter den Städten des 
Fürstenthums: Bricg, Ohlau, Löwen, Strehlen, Nimptsch, 
Kreuzburg, Pitschen hat nur Brieg einen großem Landbesitz 
erlangt. Es war anfangs auf Briegischdorf, Nathau, Schüs- 
selndorf, Schreibendorf, Garbendorf ausgesetzt worden. Im 
Lause der Zeit hat es dazu gekauft Groß und Kl. Leubusch 
(1333) mit Schöneichc und dem Nritberg, Giersdorf in vier
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Antheilen >515, Böhmischdorf 1557, Alzenau lind Pogrcll 
1606, Schönfcld 1698, Kantersdorf und Kl. Nttidors 1720. 
Garbendorf, Neitberg, Tschöplvwitz, Schönfeld hat es nur 
vorübergehend besessen, über Paulau hatte die Stadt zwar 
ein Privilegium von 1318, daß nur ein briegischcr Bürger 
das Gut besitzen solle, aber in Wirklichkeit hat sie es nur 
von 1332 — 48 besessen. Die Kolonien Groß und Klein 
Piastenthal, Neu Moselachc, Neu Leubusch, sind erst in den 
siebcnziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
auf städtischem Grunde angelegt. Die Einkünfte von dcn 
Dörfern bestanden in Zinsen, denn ein Vorwerk war auf 
den alten Besitzungen nur in Bricgischdorf, welches ein 
Nathsherr bewirthschaftete. Als man die Dominien Alzc- 
nau, Schönfcld, EantcrSdorf erkaufte, wurden sie verpachtet. 
Die Zahl der Hofstellcn in der Stadt betrug 1760: 469, 
1782 in Stadt und Vorstädten 558, 1843: 63 öffentliche, 
910 Privatgebäude mit 1076 bürgerlichen 1343 schutzver- 
wandten Nahrungen. .

Ohlau mit 274 Wohnhäusern, 297 Ställcn (im Jahr 
1830) oder 396 bürgerlichen 396 schutzverwandtcn Haus
ständen, hat nur das Dorf Zcdlitz mit einem Walde und 
die Hälfte von Baumgartcn besessen und die Bürgerwicscn.

Ohne Güter sind Löwen, lange im Besitz der Familie 
Beeß, mit 215 bürgerlichen 70 schutzverwandtcn Hausstän
den, Michel au 1615 zur Stadt erhoben, im Besitz dcr 
Grutschreiber, Ketzerndorf 1712 unter dcm Namen Karls- 
markt zur Stadt erhoben, hat 1843 sein Stadtrccht aufgcgcbcn.

Strehlen mit 389 Häusern in Stadt und Vorstadt 
(1782,) 1830 519 bürgerlichen 330 schutzverwandten Nah
rungen. Dic Vorwerksäcker dcr Stadt wurden 1749 sür 
die Kolonie Hussinccz eingeräumt, außerdem besaß sie zwei kleine 
Wälder von 6400 Schritt im Umfange und einen Steinbruch.
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Nimptsch mit 104 Häusern in der Stadt, 00 in der 

Vorstadt (1782,) ohne Landbesitz, 1830 190 bürgerliche, 145 
schutzvcrwandte Hausstände.

Kreuzburg 1692 mit 162 Stellen, 1830 419 bür
gerlichen 134 schutzvcrwandten Haushaltungen, und 312 
Wohnhäusern besaß zwei Dörfer Ober und Nieder Eilgut, 
das Vorwerk Czaplau (Frei Tschapcl) und zwei Wälder, näm
lich das Wäldchen Czapel und das Haidechen zwischen Ban- 
kau, Wittendorf, Eilgut.

P i tsch e n mit 155 Stellen 1592, mit 2671782, hatte 1830 
267 bürgerliche, 86 schutzvcrwandte Hausstände, 3 Dör
fer Birkenfeld, Jäschkowitz, Polanowitz, drei Vorwerke und 
einen Wald.

Vortheile. Die Gewerbsthätigkeit der Städte war für 
alle Stände von Vortheil. Die Bedürfnißlosigkeit und 
Stumpfheit des Landvolkes wich dem Verlangen nach Be
quemlichkeiten, der Grundbesitzer gewann einen erweiterten 
Absatz für seine Produkte und tauschte dafür die Bedürfnisse 
des Luxus und Lebensgenusses ein. Am meisten gewannen 
die Fürsten; der geringe Landbesitz, welchen sie für eine zu 
gründende Stadt hcrgabcn, wurde ihnen schon durch den 
Grundzins der Hofstätten vergolten. Je mehr Bürger an- 
zogen, desto vortheilhastcr für sie, nur dursten nicht mehr an
gesetzt werden, als Zahlung leisten konnten. Die Fürsten 
betrachteten die Städte wie Bienenstöcke, denen sie Nahrung 
sichern mußten, um Honig aus ihnen schneiden zu können. 
Die Gewerbsthätigkeit war ihnen ausdrücklich vorbehalten, 
dem Lande aber untersagt und es mußte als ein besonderes 
Vorrecht erworben werden, wenn Adlige oder Klöster einen 
Schuhmacher oder Schneider halten, den Brauurbar betrei
ben durften oder wenn mit Scholtiseien eine Fleisch-und Brodt- 
bank verbunden wurde. Welcher Steigerung die Gewerbs- 
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thätigkeit der Städte fähig sein würde, hing von der Wohl
habenheit und den Bedürfnissen der umgebenden Landschaft, 
von der Nachbarschaft anderer Städte, von Gunst oder Un
gunst der Verkehrsmittel rc. ab, im ersten Anlauf hatte man 
manchmal zu kühne Hoffnungen. In Brieg z. B. ist die 
Zahl der Fleischbänke von 50 auf 40, der Brodtbänke von 
65 auf 42 herabgesetzt worden, weil ihre Zahl sich über Be
dürfniß vermehrt hatte. Die Verwaltung der Städte machte 
dem Fürsten keine Kosten, sie überließen sie den Gemeinden 
selbst und sie hatten außer den Einnahmen, welche sie zo
gen, noch den Vortheil, die Hofearbeit, welche ins Bereich 
der Handwerker siel, durch Meister auf der Zechen Unkosten 
verrichten zu lassen. In Brieg kommen Hof-Fleischer, Töp
fer, Bäcker, Schuhmacher, Sattler, Barbiere vor. Die Ein
künfte, welche der Fürst von der Stadt hatte, bestanden in 
'/, der Gerichtsfälle, dem Geschoß, festgesetzt auf 200 Mark, 
dem Müli-geld 30 Mark, von den Kaufkammcrn 10 Mark 
rc., 10 Fleischbänken. Diese ältesten Einkünfte im 13. — 
14. Jahrhundert sind theils abgelöst, theils verändert wor
den. Seit dem 16. Jahrhundert kommt der Schoß nicht 
mehr vor, dagegen von der Flcischerzeche ein Bankzins von 
jährlich 90 M., von der Bäckerzeche 10 th., von den Kürsch
nern 4 Mark, den Rothgerbern 20 th., von Malz, Schlacht
haus und von verschiedenen Zöllen, Klein Zoll, Zimmerzoll, 
Küchenzoll. Ueberhaupt betrugen die fürstlichen Einnahmen 
von der Stadt im Jahr 1582: 2033 th. Sehr oft wurde 
in älterer Zeit die Stadt vom Fürsten um außerordentliche 
Beisteuern angegangen, obgleich sie sich jedesmal einen Re
vers ausstellen ließ, für künftig verschont zu bleiben.

2. Innere Organisation. Die Einrichtung der 
Städte wurde anfangs einem oder mehreren Erbvögten über
tragen, in Brieg waren es drei; ihnen gehörte die richterliche 
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Gewalt erblich. In Verwaltungsangelegenheiten und Poli- 
zcisachen bildeten die Rathmanne den Vorstand der Gemein
de. Sobald die Städte die Erbvogtei an sich kauften, was 
in Brieg 1322 geschah, setzte natürlich der Rath den Erb- 
vogt ein, als den nunmehrigen Vorsitzer des Stadtgerichtes. 
Die Bürgerschaft selbst war nach den verschiedenen Gewer- 
kcn in Innungen, Zünfte, Zechen getheilt; den Vorstand je
der Zeche bildeten 1 — 4 Aclteste und geschworene Hand
werksmeister. Waren in einem Handwerk zu wenige oder 
nur einzelne Meister vorhanden, so bildeten mehrere Gewerke 
gemeinschaftlich eine Innung ; so sind 1325 in Brieg Schlos
ser, Schwertfcger, Sattler, Täschner, Riemer, Tischler, Drechs
ler, Messerschmiede, Gürtler, Noldencr in eine Zeche zusam- 
mcngetrctcn und die sogenannte Gemeinzeche bestand aus 
Weißgcrbcrn, Schwarzfärbcrn, Seifensiedern, Seilern, Stri
ckern, Korbmachern. Die Zcchordnungcn wurden vom Magi
strat, oft auch vom Fürsten bestätigt; sie sind sämmtlich noch 
vorhanden. Die ältesten sind die der Neichkrämer 130!), 
Bäcker 1326, Schuhmacher 14!)!), Fleischer 1315, Fischer, 
Leinweber 14!)!), Mälzer 1487, Schmiede 1482, Bött
cher 1508, Lohgerber 140!), Hutmacher 1539; die übrigen 
sind sämmtlich erst aus der zweiten Hälfte des 16. und aus 
dem 17. Jahrh, und 18. Jahrh.

Der Stadtrath zu Brieg bestand von Anfang an 
aus dem Bürgermeister (magi.-iU-r <-ivi»m), fünf Rathman- 
ncn und dem Stadtschrcibcr ) Er
wurde jährlich zu Pfingsten von neuem gewählt, durch den 
Rath selbst, wenigstens ist die jährliche Wahl des Bürger
meisters zu diesem Termin im ältesten Stadtbuche festgesetzt. 
Daher ist es zu erklären, daß ein Ralhmann in verschiede
nen Jahren als Bürgermeister genannt wird, dazwischen 
aber wieder unter den Rathmänncrn oder Schöffen anfge-

Dic Piasten zum Bricge. S. Rd. 2.1 
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führt wird. Ob die Acltcstcn der Innungen bei der Naths- 
wahl eine Stimme hatten, darüber findet sich keine Nach« 
richt. Anfangs waren es Ehrenämter ohne Gehalt, nur der 
Stadtschreibcr hatte sixirtcn Gehalt, Deputat und freie Woh
nung im Rathhause und der Bürgermeister erhielt a<I bur- 
s-un jährlich 4 Mark 16 Weißgroschen. 1369 aber wurden 
die Mitglieder des Rathes zuerst aus festen jährlichen Sold gesetzt, 
der Bürgermeister auf 22'/, Mark, die drei alten Naths- 
hcrrn auf 15, die übrigen auf 10, der Stadtschrciber auf 
22'/, Mark. Im Diarium der Stadt dagegen ist die da
malige Besoldung des Bürgermeisters auf 30 schwere Mark, 
8 Scheffel Korn, 3 Stöße Holz, 2 Fuder Heu und einen 
Zuber Langfel (Tischbier) angegeben. Seit der festen Be
soldung blieben sie lebenslänglich in, Amte Nach den ih
nen übertragenen Geschäften hießen sie: VorwerkShenn, Wald- 
und Bauherrn, Keller-, Wein- und Waisenhcrrn rc. So 
lange die Plasten regierten, hat die Stadt die freie Raths
wahl gehabt, ein Versuch sie zu ändern (1603 während der 
Regentschaft Karls von Münstcrbcrg) halte keine Folgen, den 
Fürsten gehörte das Bestätigungsrecht. Erst unter kaiserli
cher und preußischer Hoheit ist die freie Rathswahl beschränkt 
worden. Im Stadturbarium von 1750 heißt es: „ehemals 
hatte der Magistrat bei Vakanz einer Bürgermeister-, Rath- 
mann-, Syndikusstclle die freie Wahl und das.jus 8<»>iia- 
lium Eine so gewählte Person wurde dem Für
sten zur Bestätigung präsentirt. Als das Fürstcnthum an 
den Kaiser siel, hat derselbe unterm 22. Juli 1676 die freie 
Rathswahl bestätigt und 1700 von neuem das Präscntati- 
onsrecht dreier Subjecte, woraus er einen wählte." Dagegen 
hatte der Magistrat allein die Ernennung des Stadtsekrc- 
tärs, des Stadtvogtes oder Schöppcnmcistcrs, des Aktuarius, 
der Schöppcn und aller andern rathhäuslichcn Beamten 
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und Bedienten. Die Zahl der Magistratsmitgliedcr war 
1750 um einige Personen vermehrt und bestand 1. aus dem 
Stadtdireklor mit Direktorium und Obcrinspcction bei allen 
Departements, der in allen ordentlichen und außerordentli
chen Sitzungen präsidirtc, mit 400 th. Gehalt, von der Kö
niglichen Kammer ernannt; 2. einem Consul, der neben dem 
Direktor prasidirtc, ebenfalls die Inspektion über alle De
partements hatte, erstem Kasscncurator und Dcpositarius 
mit 333 th. 8 gl.; 3. dem Senior über Armen- und Feu- 
crwcscn mit 260 th. 16 gl.; 4. dem ersten Senator, zwei
ten Dcpositarius mit Ncbcninspcktion über das Armcnwcscn, 
übcr Stadtwachen, Hausvisitationen, Jahrmarktsbuden mit 
266 th. 16 gl.; 5. dem zweiten Senator, Präses beim Wai- 
senamt; er hat neben dem Justizdepartcment dasDcpositorium 
zu besorgen, ist zugleich Archivar und Ka'mmerci-Kasscn-Cu- 
rator; 6. der dritte Senator hat daS Polizei- und Braude- 
partcment, ist zugleich Waisenamls-Adjunct, führt die Ober
aufsicht übcr die Hospitäler, Kirchen, Kasernen, die Stadt- 
dorf-Oekonomic, über Marstall, Bauamt, inglcichcn die Ma
nufaktur- und Fabriksachcn mit 266 th. 16 gl.; 7. der vier
te Senator und Kämmerer, führt die Kämmcrcikasse und 
Rechnungen, hat die Aufsicht übcr die Kämmcrcipcrtinenzicn, 
übcr Forst, Wiesen, Zölle, Schoß-, Wach- und Grundzins- 
abgaben, auch andere Kämmcrcicinnahmcn mit 333 th. 8 
gl.; 8. der Supernumerarius Senator führt die Kontrolle 
bci der Kämmerei und hat neben dem Kämmerer die In
spektion über alle Kämmercipcrtincnzien, verwaltet die Zie
gelei und Feucrsozietätskasse mit 133 th. 8 gl.; 0. der Su- 
pernumcrarius Scrvisamts Ncndant hat Einquartirungs- und 
Serviswescn und Einnahme des Armcngeldcs, erhält aus 
dem Scrvisctat 80 th.; 10. der Syndikus führt die Pro
zesse, welche des Nathhauscs, der Kämmerei oder gemeiner 

2N'
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Stadt Gerechtsame betreffen, hat das Hauptprotokoll zu füh
ren, die «eutoulia« eum i'atiuuilnuj üiiliituinli ot «laa!- 
lloinli, auch andere weitläufige Deductioncn auszuarbeiten, 
die Jnquisilioncs zu instruiren und überhaupt nebst dem Di
rigenten das Justizwcscn zu besorgen, mit 200 th.; II. der 
Sekretär führt das Journal, die Dorf-, Handlungs-, Gerichts- 
Protokolle, die Hypotheken-, Stadt- und Lagcrbüchcr, Commu
nen-, Religions-, Signatur-, Patent-, Curatel- u. Tcstaments- 
bücher, hat nebst den Schöppcnbüchcrn aller Stadtdorfschaf- 
ten zugleich die Registratur in Ordnung zu halten, mit 133 
th. 8 gl. Außer diesen stritten Gehalten und den nach der 
Sporteltaxe eingehenden und «ertheilten Spötteln hatte der 
Direktor am Ende des Zimmerhofes gegen die Stadtaue zu 
einen kleinen Wiesenflcck, um bei Streitigkeiten während des 
Viehmarktes gleich bei der Hand zu sein. Andere Emolu- 
mente hatte keiner der Magistratualcn, war auch außer von 
Schoß und Wache von keinen Lasten befreit; sie gaben Ac- 
cisr, Servis, Feuersocictätsbeiträgc gleich den übrigen Bür
gern.

Auch in dieser Vermehrung des Personals ist die an
fängliche Zahl der Rathmanne noch zu erkennen. Wenn 
inan den vom Staate ernannten Dircctor, die zwei Supcr- 
numerarien und den Syndikus abrechnet, so bleibt der Cvn- 
sul mit fünf Senatoren und dem Notarius als ursprüngli
cher Bestand. Die freie Rathswahl ist übrigens durch die 
Städteordnung von 1808 hergestellt worden; die Regierung 
ernennt keinen Stadtdirektor mehr, sondern hat sich nur die 
Bestätigung der Erwählten vorbehalten. Die Zahl der Naths- 
mitglicder ist auf drei besoldete und acht unbesoldete sestge- 
setzt. .

DasStadtgericht oder der Schoppen stuhl. Als 
die Stadtgemeinde 1322 die Erbvogtei (um 250 Mark) er-
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kaufte, setzte sie einen Stadtvogt ein, welchem sieben aus 
dcr Bürgerschaft gewählte Schoppen (^abiui) zur Seite 
standen. Ihre Sitzung nannte man ein Bogtding oder ge
hegtes Ding (jmlimnui siannilum). Eine Gerichts- oder 
Schöppcnvrdnung ist 1333 vom Rath erlassen und die Spor- 
tcltare festgesetzt worden. Jährlich am Donnerstag nach Ni
kolai hatte dcr Schöppcnstuhl die Renovation und Hcgung 
dcS Stadtrcchtcs vom Magistrat nachzusuchen. Damit das 
Collegium nicht immer sitzen müßte, war dem Vogte erlaubt, 
Geldschuld, dic nicht über 3 Werbung ging, allein zu rich
ten, am Jahrmarkt aber über alle Geldschuld. Wenn die 
Schöffen eine Person auf Nechtscrforderung aufhoben, so 
stand ihnen nach einer Bestimmung von 1592 ein Schock 
Groschen, dem Büttel vom Bcschrcien 12 Gr. zu. Auch 
diese Aemter waren ehemals Ehrenämter lind brachten außer 
den Sportcln keine Einnahmen. 1598 hat der Rath dcn 
Schöffen in Ansehung ihrer vielfältigen Mühe und geringen 
Verdienstes jedem 4 th. jährliches Holzgeld zu geben ver- 
willigt, desgleichen auch dcm Schöffenschrciber, da sie zuvor 
nur 2 gehabt. Der Schöffenstuhl hat bis 1768 bestanden, 
die Mitglieder waren zuletzt I) ein Stadtvogt mit IVO th. 
Gchalt; 2) dcr Schöffcn-Scnior oder Meister mit 30 th.; 
3) dcr Justitiarius oder Gerichtsaktuar mit 53 th. 8 gl. 
und sechs Scabini, jeder mit 18 Fl. Rheinisch. Die preu
ßische Regierung verwandelte ihn in ein magistratualisches 
Justizcvllcgium unter dem Namen Briegisches Stadtgericht, 
dessen Mitglieder (1 Direktor, 2 Assessoren, 1 Sekretär,) Sitz 
und Stimme im Magistrat hatten. Der frühere Schöffen
stuhl hatte sowohl die Civil- als Criminaljustiz. Gesprochen 
wurde nach Magdeburgschcm, 1327 von Brcslau erbetenen, 
Recht, später nach dem sächsischen Landrecht, in Erbsachcn 
unter Ehelcutcn nach dem Rechte Bischof Wenzels, in Kri-
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minalfällen seit der Habsburgschen Lehnshcrrlichkeit nach 
Karls 5. Halsgerichtsordnung. Die Appellationen nach Mag
deburg, welche in alter Zeit häufig Statt fanden, wurden 
1347 von Ferdinand 1. untersagt, dagegen ein Appellati- 
onsgericht zu Prag eingerichtet. Diese Instanz stand aber 
nur dem Adel nicht den Bürgern frei, welche vom Stadt
gericht nur an die fürstliche Kanzlei appclliren durften. Die 
hiesigen Schöffen erholten sich in zweifelhaften Fällen Raths 
bei den Schöffen in Breslau. Eigene Stadtrcchte außer 
einigen Willküren hatte die Stadt nicht.

Die Stadtgemeinde theilte sich in Innungen 
oder Zünfte. Wie in den geistlichen Ritterorden und in den 
Mönchsorden Pagen, Knappen, Ritter oder Novizen, Brü
der, Superiorcn unterschieden .wurden, so in den bürgerli
chen Zünften Lehrburschcn, Gesellen, Meister. Sämmtliche 
Meister eines Gewcrkcs mit Gesellen und Lehrburschcn bil
deten die Zunft, der Eintritt in dieselbe mußte erkauft wer
den. des Einkaufgcldes erhielt der Rath, '/z die In
nung. Vorsteher der Zunft waren gewöhnlich die beiden äl
testen Meister oder Geschwornen; sie hatten auf rechtmäßi
gen Betrieb des Handwerkes zu halten, die Zunft beim 
Magistrat zu vertreten. Wenn der Magistrat etwas an die 
Bürgerschaft zu bringen hatte, so geschah es durch die Zunft- 
ältesten. In den Versammlungen aller Meister einer Zunft, 
Morgensprachen genannt, wurden die Ordnungen sür das 
Handwerk entworfen, die laufenden Geschäfte abgemacht 
In den älteren Zeiten sind in allen wichtigen Stadtangele- 
genhciten die Aeltcstcn und Geschworenen vom Magistrat 
zur Berathung hinzugczvgen worden.

Meiste r. In zwölf Handwerken war die Zahl der Mei
ster nach dem Bedürfniß bestimmt, in den übrigen unbe- 
Ichränkt. Söhne von Schwertdienern, früher auch von Schä
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fern wurden zu keinem ehrlichen Mittel zugelassen. Wer 
Meister werden wollte, mußte das Bürgerrecht erwerben, seine 
eheliche Geburt, den Lehrbrief, die festgesetzte Zeit der Wan
derschaft nachweisen. Bei den Posamentiren war außer der 
Wanderung noch eine zweijährige Arbeitszeit bei einem hie
sigen Meister, bei Tuchmachern, Nadlern ein Jahr erforder
lich. Während dieser Zeit darf der Geselle nicht über 9 Uhr 
des Abends ausgeblicben sein, sonst wird er nicht zum Mei
ster angenommen. Um Unfähige von der Zunft abzuhalten, 
mußte ein Meisterstück gearbeitet werden, über dessen Werth 
die Aeltesten, zuweilen auch der Rath zu urtheilen hatten. 
Aber den einheimischen Meisterssöhnen, auch den Schwie
gersöhnen von Meistern und denen, welche sich mit Mei- 
stcrswittwen verheirateten, wurden die Meisterstücke erlassen 
oder erleichtert. Die kostbaren und unzweckmäßigen Meister
stücke wurden 1747 abgcschafft. Beim Mcisterwerden, auch 
beim Arbeiten des Meisterstücks mußten die alten Meister 
bewirthet oder ein Meisteressen gegeben werden. Dasselbe 
sollte nicht verthcuert werden, bei den Schneidern nicht über 
12 th., bei den Riemern 3 th., Böttchern 10 th. kosten. 
In die Zechlade giebt der junge Meister bei den Nadlern 
8 th., bei den Seifensiedern 8 th. und an die Pfarrkirche 
6 Pfund Wachs. Eines Meisters Sohn, Schwiegersohn 
oder wer eine Mcisterswittwe heirathct, zahlt nur halb Zech- 
rccht und geht den Fremden vor. — Die Vorfahren hiel
ten die Lcbcnsstufen streng auseinander. Der Geselle sollte 
nicht heirathcn, der Meister mußte es. Kein Geselle, welcher 
gegen das 6te Gebot gefehlt hat, darf Meister werden; ein 
Meister, welcher gegen dasselbe sündigt, darf weder Gesellen 
noch Jungen annehmcn. Vor abgelegtem Meisterstück darf, 
keine Ehe eingegangcn werden, wer aber Meister geworden 
ist, muß innerhalb eines Jahres bei Verlust des Meisterrech
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tes sich verheirathen. Bei den Goldschmieden darf der Jung- 
meister nicht eher den Laden eröffnen und für sich arbeiten, 
bevor er seine verlobte Braut hat. Bei den Wcißgerbern 
muß der Meister, welcher sich nicht nach dem ersten Viertel
jahre vcrheirathet, alle Vierteljahre einen ungrischcn Floren 
in die Zechlade, bei den Korbmachern jedes Jahr den übri
gen Meistern ein Achtel Bier geben. Dagegen soll ein Ge
selle, der sich vcrheirathet, lebenslänglich Geselle bleiben. — 
Die Wittwen der Meister wurden, wenn sie das Handwerk 
sorttreiben wollten, vom Mittel begünstigt. Es war ihnen 
erlaubt, jeden beliebigen Gesellen aus eines Meisters Werk
statt sich auszuwählen und zwar drei Mal; dann mußten sie 
wie andere Meister ihre Gesellen aus der Herberge suchen.

Gesellen. Die Gesellenzeit sollte die freie Muße der 
Jugend sein, bestimmt, um sich in der Welt und in den 
Vortheilen des Handwerks umzuthun. Es war daher eine 
zu zärtliche Rücksicht auf Meistcrsöhnc, daß ihnen die Wan
derung ganz erlassen oder daß sie wenigstens kürzere Zeit zu 
wandern bevorrechtigt waren. Die Dauer der Wandcrzeit 
wechselte von ein bis vier Jahren, bei den Goldschmieden 
betrug sie sogar fünf Jahre. Wenn der Gesell in der Stadt 
cinwandcrt, hat er sich in die Herberge zu bcgcbcn, denn 
jede Zeche hat ihren Zcchvatcr, in dessen Wohnung die Her
berge ist. Dort erfährt er, ob Arbeit zu haben ist und er
hält, wenn er nur durchwandert, bei den Acltesten sein Ge
schenk. Auf der Straße darf kein Meister einen Gesellen 
miethen, sondern er muß sich bei der Zeche melden. Der 
Arbeitslohn der Gesellen, sowie die Zahl von Gesellen, welche 
ein Meister halten darf, sind festgesetzt, bei den Stellmachern 
z. B. durste der Meister nur einen Gesellen und einen Lehr- 
burschen halten. Die Zcchordnungcn verlangen von den 
Gesellen, daß sie Sonntags fleißig den Gottesdienst besuchen,
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nicht aus den Straßen herumlaufen und besonders, daß sie 
keinen guten oder blauen Montag machen.

Lehrjungen. In allen Zechbricfen wird die Heran
bildung tüchtiger Lehrlinge berücksichtigt, sie sollen nicht zu 
häuslichen Geschäften gebraucht werden. Von dem aufzu- 
nehmcndcn Lehrburschen wird Zeugniß seiner ehelichen Geburt 
verlangt und eine kurze Probe von vier Wochen. Gefällt 
ihm das Handwerk dann nicht, so kann er wieder ausschei- 
dcn. Beim Antritt giebt der Junge dem Meister 2—3 
Mark und bisweilen ein Paar Pfund Wachs in die Lade 
und gewöhnlich bringt er sein Bett mit. Zuweilen wird bei 
der Aufnahme die Bürgschaft zweier Bürgen mit 5 Mark, 
bei den Seilern mit 4 M. verlangt Entläuft der Bursche 
der Lehre, so verliert er das Bürgschastsgeld oder wird, wie 
bei den Nothgerbcrn, um 10 Gulden ungrisch gestraft. Bleibt 
er über vier Wochen aus, so darf er nicht wieder angenom
men werden oder muß von neuem zu lernen anfangen. Die 
Lehrzeit dauert 2 — 4 Jahre, bei den Goldschmieden 6, bei 
den Malern 7 Jahr. Das Lehrgeld ist verschieden, ohne 
Lehrgeld pflegt die Lehrzeit länger zu dauern. Auch die Zahl 
der Lehrburschen ist bestimmt; selten ist es erlaubt, zwei auf 
einmal zu halten, bei den Posamentiren nicht über zwei. 
Bei manchen Gewcrkcn darf der junge Meister erst nach 2 
Jahren einen Lehrburschen halten. Hat der Junge ausge- 
lcrnt, so wird er vor dem Mittel frcigesagt und erhält sei
nen Lehrbrief um eine bestimmte Taxe.

Quartal. Alle Biertcljahre werden regelmäßige Zu
sammenkünfte der Zechen gehalten, sie heißen Quartale. Hier 
werden alle Angelegenheiten verhandelt, welche das Gewerk 
angchen. Die Zechordnungen und Alles, was der Rath ver
ordnet hat, wird vorgelesen, hier wird das Meistcrrccht er
kauft, werden die Lehrburschen angenommen und sreigespro-
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chcn, werden sogenannte Willküren oder neue Anordnungen 
beschlossen z. B. wie hoch daö Wochenlohn für die Gesellen 
sein soll, wie viel Arbeit ein Meister mit auf den Markt 
nehmen darf, daß die Fremden am Jahrmarkt nicht übcr die 
gesetzte Zeit feil haben sollen; bei den Rothgcrbcrn ist sogar 
vorgeschrieben worden, daß jeder mit Kleidern und Schuhen 
sich so halten, so gejoppt und gehoset zu Markte gehen soll, 
daß des Handwerks Ehre nicht Schaden leide, bci der Buße 
von einem Pfund Wachs. Solche Willküren wurden vom 
Rathe bestätigt. Auch der Briefwechsel mit Zechen und 
Brüderschaften in andern Städten, Ausstoßungen aus der 
Zeche, Streitigkeiten unter den Meistern und Sühnvcrsuche 
kamen vor, entlausen«! Lchrburschen hatten hicr die Aussöh
nung mit dem Meister zu suchen. Ohne Erlaubniß der Ael- 
tcsten darf keiner vor dem Tische reden. Wer flucht, Gott 
lästert, zahlt Strafe, ebenso wer dem Andern sein Gesinde 
abhält. Jährlich findet ein Essen statt, dabei darf z. B. bei 
den Stellmachern kein Kartenspiel gespielt werden, bci Buße 
von zwei Pfund Wachs. Beim Essen darf niemand mit 
Sturmhaube oder Gewehr erscheinen; wer beim Trinken auf 
den Tisch schlägt, oder Händel ansängt, zahlt Buße. Die 
Ausdrücke zechen für trinken, sich bezechen, die Zeche bezah
len, verdanken diesen Jnnungscsscn ihren Ursprung.

Die regelmäßigen Beiträge, welche die Meister an den 
Quartalen zahlen, sowie die Geldbußen, kommen in die 
Mcistcrlade, um damit bei Gelegenheit arme Meister zu un
terstützen. Auch die Gesellen haben ihre Lade, legen am 
Quartal etwas auf d. h. zahlen Beitrag, um den Nothlei- 
dcnden und Kranken Unterstützung gewähren zu können. Zur 
Lade sind zwei Schlüssel, einer der beiden Acltesten hat den 
einen, der jüngste Meister den andern. Stirbt ein Meister, 
so begleiten ihn sämmtliche Mitglieder der Zunstgcnossenschaft
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zu Grabe; gewöhnlich tragen die 12 — 24 Jüngsten die 
Leiche.

Wirkung. Diese Handwerksordnungen haben bis in 
ven Anfang unseres Jahrhunderts also über !>00 Jahre be
standen. Sie enthalten die Organisation der Arbeit, wie die 
Vorfahren die Frage verstanden. Seitdem sie aufgelöst wor
den sind und die Gewerbcfreiheit an die Stelle gesetzt wurde, 
ist freilich ein weit größerer Aufschwung möglich geworden, 
aber der Handwerksbetrieb ist auch in die Gewalt des Ka
pitals gerathen. Die alten Ordnungen setzten der Thätig
keit des Einzelnen eine sehr enge Gränze, sie beschränkten 
das Geschäft des glücklichen Arbeiters, um keinen verderben 
zu lassen z. B. durch die Bestimmung, wieviel Gesellen ein 
Meister halten, mit wieviel Waare er auf den Markt zie
hen durfte. Heut wird die Konkurrenz als der stärkste An
trieb zur Thätigkeit betrachtet, aber allerdings ist der mit
tellose Arbeiter, er mag noch so geschickt sein, dabei im Nach
theil, er sieht sich zur Lohnarbeit vcrurtheilt, während er frü
her leichter zu sclbstständigcr Thätigkeit gelangen konnte. Das 
Vermögen sammelte sich nicht in einzelnen Händen, dafür 
war ein mäßiger Wohlstand in weiterem Kreise verbreitet. 
Indem jene Ordnungen die Thätigkeit und die Gedanken 
der Bürger auf einen engen Umkreis beschränkten, förderten 
sie freilich eine engherzige, spießbürgerliche Gesinnung, welche 
für die höheren Interessen des Vaterlandes kein Herz hatte, 
aber sie sicherten den kleinen Arbeiter vor Noth und Ver
zweiflung. Ucbcrdicß waren sie ein wirksames Element für 
die sittliche und polizeiliche Ordnung, die Zcchorduungen wa
chen z. B. darüber, daß kein uneheliches Kind ausgenom
men werden soll; früher förderten sie auch die Wchrhaftigkcit 
der Städte. Heut soll der Schulunterricht die rechte Gesinnung 
erzeugen, aber das Leben ist stärker als die Schule, welche
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nur wenig vermag, wenn sie nicht von dcn Institutionen 
des Staates unterstützt wird.

Juden kommen schon im 14. Jahrh, in der Stadt 
vor, doch niemals als Glieder dcr Stadtgemcindc und in 
Innungen, sondern unter dem unmittelbaren Schutze der 
Fürsten, welchen sie daher auch besondere Abgaben zahlten. 
Daher und weil sie sehr ost vom Wucher lebten, sind sie 
dcm Hasse dcr Bevölkerung auSgcsctzt gewesen und oft ver
folgt worden z. B. 1324, 1342, 1401, 1448, 1453. Für
sten und Stände faßten noch 1582 dcn Beschluß, daß die 
Judenschaft aus Schlesien weichen sollte; nur auf die Märkte 
wollte man ihncn erlauben zu kommen. Aber die Ausfüh
rung ist nie möglich geworden. Erleichterungen und annä
hernde Gleichstellung mit dcr übrigcn Gesellschaft sind ihncn 
erst im letzten Jahrhundert zu Theil geworden.

Stadthaushalt. Dcr Wohlstand dcr Stadt ist in 
den ersten Jahrhunderten (14. - 15.) sehr gering gewesen, 
ihre blühendste Zeit unter dcr alten Verfassung dürfte sie in 
dcr zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis in dcn drei
ßigjährigen Krieg gehabt haben. Vor Gcorg 2, kommen 
nur die zum Lebensunterhalt nöthigsten Gewerke vor, unter 
ihm aber fand eine starke Vermehrung derselben Statt. Eine 
Unterbrechung machte dann wieder der dreißigjährige Krieg, 
welcher eine große Unordnung in der Gcwcrbsthätigkeit du'ch 
das Pfuscherwcsen auf dem Lande hcrbciführtc. Dic kaiser
liche Regierung hat die Städte im alten Zustande gelassen, 
außer daß sie das Braurecht durch Beschränkung deS Mei- 
lcnrcchtes verkürzte. Erst unter preußischer Regierung hat 
dic Aufhebung dcr Bankgcrcchtigkciten, dic Einführung dcr 
Gewcrbefreihcit eine völlige Umänderung dcr Gcwerbsthä- 
tigkeit bewirkt, zum Vortheile des Ganzen, wenn auch der 
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einzelne Arbeiter und bei hergebrachter behaglicher Arbeits
weise weniger gesichert ist.

Die Einkünfte, welche der Stadt zuflossen, werden in 
den Rechnungen in beständige und unbeständige Gefälle ge
theilt. Zu den beständigen gehören die Erb- und Grund
zinsen der Vorstädte, der Häuser, Krame am Rathhause, 
Schuh-, Bäcker-, Gcrbcrbänke, des Zicgelhafers und Deccm- 
gctreidcs, zu den unbeständigen das Schoß- und Wachgcld, 
der Stadtzoll, Miethzins der Sonnenkramc, der Bauden, 
Keller-, Schranncnzinse, der Blcichplätze, des Nathskcllers, 
der Wohnungen und des Brauhauses im Stadthofe, das 
Schutzgcld von Anliegern und Gesellen, der Jahrmarktsbu
den, der Ziegelei, Gerichtsgcfälle. Diese Einkünfte gehörten 
der Stadt eigenthümlich zu; die Piastcn ließen sich zwar 
jährlich Rechnung ablegcn, um Unordnung zu verhüten, aber 
Uebei-schüsse blieben der Stadt, erst unter preußischer Regie
rung sind dieselben für die Staatskasse eingezogen worden. 
Die Stadt konnte daher durch gute Wirthschaft Kapitalien 
sammeln und sie bei günstigen Gelegenheiten zur Erwerbung 
von Landgütern benutzen. Es ist ihr damit im Vergleich 
mit den übrigen Städten des Fürstcnthums in hohem Grade 
geglückt; die meisten ihrer Dörfer brachten nur Silbcrzinsen, 
die von ihr erkauften Dominien Alzenau, Schönseld, Kan
tersdorf wurden verpachtet. Die Pacht betrug 1760: 7979 
th., die Forstgcfälle nur 686 th. Die ganze Einnahme der Stadt 
zu dieser Zeit 14 — 16000 th, und auch diese Summe war 
gegen die früheren Zeiten schon eine große Steigerung. Da
für war aber auch der Werth des Geldes größer und die 
Ausgaben z. B. für Besoldungen, für Schul- und Armcn- 
wcsen viel geringer. Staatsabgaben lernte man erst seit 
dem Ende des 15. und vorzüglich im 16. Jahrh, kennen.
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Die politische Verfassung.
Aus diesen Ständen ist allmählich der heutige Staats- 

vcrband erwachsen. Es hat Jahrhunderte gedauert, ehe sie 
sich in ihren Rechten neben einander fcstsetzten und neue 
Jahrhunderte, ehe die heutige Verschmelzung derselben zu 
Stande gekommen ist. Der Wendepunkt tritt etwa mit dem 
16. Jahrhundert ein und fällt mit dem Ncformationszcit- 
altcr zusammen. Anfangs gab es nur Herren und Knechte 
im Lande. Der König, an der Spitze der Herren, war 
nicht unumschränkter Herr, denn Vergabungen, Verträge rc. 
schloß er nur mit Beirath der Vasallen. Diese waren 
neben ihm Herren auf ihren Gütern, hatten wenigstens die 
niedere Gerichtsbarkeit, die obere scheint anfangs durchaus 
königliches Eigenthum gewesen zu sein, weil die königl. 
Würde aus dem Bedürfniß des rechtlichen Schutzes im In
nern wie der Vertheidigung gegen äußere Feinde entstanden 
war. Beides war daher Attribut der Fürstcnmacht. Zur 
Ausübung dieser Gerechtsame war das Land in Burggraf
schaften oder Kastellaneien getheilt; der königliche, später her
zogliche Castellan hatte hier seinen Sitz und die Pflicht, Recht 
zu sprechen und das Land zu vertheidigen. Unter ihn ge
hörten damals noch die adligen und geistlichen Güter. Nach 
Gründung der Städte wurde der Sitz des Burggrafen meist 
in diese verlegt und bildeten sich an der Stelle der Castcl- 
laneicn die Weichbilder aus, welche bald größeren, bald ge
ringeren Umfang als die Kastellaneien haben mochten. Da 
aber unterdcß die Geistlichkeit, bald auch die Städte Land
besitz erwarben und unabhängige Gerichtsbarkeit erlangten, 
ja zuweilen selbst einzelne Vasallen die hohe Gerichtsbarkeit 
käuflich an sich brachten, so wurde der Burggraf mit seiner 
Thätigkeit auf die fürstlichen Domainen beschränkt, die 
Städte und die Kirche hatten ihre eigne Gerichtsbarkeit, 
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für den übrigen Theil des Landes wurden Landvögte bestellt. 
Damit war ein großer Schritt zur Selbstständigkeit der Stände 
und Unabhängigkeit von der Fürstenmacht gethan, der Staat war 
ohne Einheit, fast nur eine Eonföderation der Stände; die ge
sonderten Interessen des Adels, der Geistlichkeit, der Städte 
galten höher, und der Fürst, auf seine Kammergütcr beschränkt, 
hatte die Macht nicht mehr, das Ganze zusammcnzuhaltcn. 
Diese Zeit der gesonderten Standcsintercsscn fällt vorzüglich 
in das 14. und 15. Jahrhundert. Um den Landfrieden auf
recht zu erhalten, bedurfte es damals der Verbindung der 
Stände mit den Fürsten, weil die Macht der einzelnen 
Fürsten zu gering geworden war. Die Einheit der Staats
gewalt ist erst seit dem 16. Jahrhundert wieder hcrgestellt 
worden und zwar durch den Lehnsherrn, welchem sich die 
Fürsten in Folge ihrer eigenen Schutzlosigkcit hatten unter
geben müssen. Der Lehnsherr zwang die Fürsten selbst, 
ihre Streitigkeiten statt mit den Waffen durch Schiedsgerichte 
entscheiden zu lassen, dem Adel wurde ein Appellationsrecht 
gegen fürstliche Urthcilssprüchc cingcräumt. Abgaben leisteten 
die Fürsten mit ihren Unterthanen anfangs den Lehnsherrn 
nickt, sondern waren nur zum Kriegsdienst, obwohl auch 
nicht außer Landes verbunden. Die Unterhaltung stehender 
Heere zur Vertheidigung des Landes führte aber nothwen
dig die Forderung mit sich, zur Erhaltung derselben bcizu- 
tragcn. Aus diesem Bedürfniß ist allmählich die allgemeine 
Besteuerung des Landes hcrvorgegangcn. In Schlesien ist 
also de> umgelchite Verlaus wie in Deutschland eingetreten; 
dort wenden die Zccichsfürstcn aus ehemaligen Ncichsbcam- 
tcn souverain und die kaiserliche Macht wurde aufgelöst, in 
den Erbstaatcn wurde der Kaiser souverain und die cinge- 
borncn, ehemals unabhängigen Landessürstcn wurden macht
los und allmählich zu Beamten des Kaisers. Dieser Wechsel
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tritt daher auch in den verschiedenen Zweigen der Regierung 
im Steuer-, Gerichts- und Kriegswesen deutlich vor Augen.

1. Steuerwcsen. Die ältesten Abgaben waren Grund
steuern, gehörten also dein Fürsten als dem ersten Eigenthü
mer des Landes. Aber der Fürst hat den Grundbesitz «er
theilt an Adel, Geistlichkeit, Städte, an welche die Grund
zinsen des vergabtcn Landes übcrgingen; der Hof lebte 
von seinem Privatbesitz und von den Einnahmen, welche er 
sich vorbehalten oder die er bittwcise (Beden) von den Un
terthanen erlangte. Von den Städten im hiesigen Fürsten- 
thum hatten die Fürsten 1337: von Brieg 200 Mark Schost, 
30 M. Münzgcld, von Grottkau 40 M. Schoß, 10 M. 
Münzgeld, von Ohlau 30 M. Schoß, 8 M. Münzgcld; 
bei der Landschaft von der kleinen Hufe ein Vierdung, ein 
Lot Münzgcld und drei Scheffel Getreide, von der großen 
Hufe neun Scot, zwei Scot Münzgeld und 4'/, Scheffel 
Getreide. Aber auch diese vorbehaltcncn Einnahmen sind 
für bewilligte Beden und Bürgschaften, mit welchen die 
Unterthanen dem Schuldwcsen der Fürsten zu Hilfe kamen, 
erlassen worden, sie kommen wenigstens im 16. Jahrhundert 
nicht mehr vor. Ganz frei von regelmäßigen Abgaben war 
die Kirche geworden, auf welche sich der Fürst 1287 nur in 
acht namentlich bezeichneten, selten eintrctenden Fällen ein 
Anrecht zur Besteuerung vorbchiclt. Dadurch daß die Für
sten ihr Land von Böhmen zu Lehn nahmen, verloren sie nicht 
die Ansprüche auf Unterstützung durch die Unterthanen; zur 
Beseitigung drückender Schuldenlast wurde die Hilfe der 
Stände stets in Anspruch genommen, ja in der Stadt 
haben die Fürsten sogar eine ihnen bittweise 1542 auf 10 
Jahr bewilligte Beisteuer zu einer dauernden Abgabe ge
macht. Zu den außergewöhnlichen Fällen, in welchen auch 
die Geistlichkeit beisteuerte, gehörte die Ausstattung der
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Prinzessinnen. In Brieg sind z. B. 1846 Sophie, 1585 
Elisabeth Magdalcna bei ihrer Vcrheirathung jede mit 12000 
th, welche die Stände aufbrachtcn, ausgestattct worden. Als 
Georg 3. dagegen 1664 seine Tochter Dorothea Elisabeth 
an Heinrich von Nassau Dillcnburg vcrheirathcte, verlangte 

» er keine Ausstattung.
Die Lehnsherrn, welchen sich die Piasten untergabcn, ha

ben anfänglich keine Abgaben gefordert, denn die von den 
Luxemburgern geforderte Derna wurde nur den unmittelba
ren Fiirstenthiimcrn aufgelegt. Allgemeine Landesstcucrn sind 
zuerst 1474 durch Matthias von Ungarn ausgeschrieben wor
den und er hat während seiner Regierung überhaupt acht 
Mal eine allgemeine Steuer gefordert. Stehend sind sie erst in 
Folge der langwierigen Türkcnkricge unter dein Hause Habs
burg geworden. Ferdinand 1. forderte 1527 von Schlesien 
100,000 Gulden ungr.; in dem dazu entworfenen Kataster 
war der Gesammtwcrth der Grundstücke auf 7,763,000 th. 
veranschlagt, die Stände hatten sich selbst geschätzt. Nach 
diesem Kataster sind seitdem jährliche Beiträge von verschie
dener Höhe (20 40 bis 64000 Gulden Stcucrindiction) ge
fordert und auf jedes 1000 des Werthes rcpartirt worden. 
Bci Forderung dieser Steuern wurde die Form beobachtet, 
als seien sie vom Lande frei bewilligt. Der Lehnsherr ließ 
seine Postulate zu Erhaltung des Heeres, zur Fortisication, 
zu Landcönothwcndigkcitcn, auch zu Disposition seiner 
den Ständen vortragen und der Fürsten- und Stände- 
tag bewilligte oder beschränkte die Forderungen und machte 
die Verthcilung auf die einzelnen Fürstcnthümcr und Lan- 
desthcilc. In dieser Zeit der wachsenden Souverainität des 
Lehnsherrn geschah es, daß die allgemeinen Staatsabgabcn 
weit größer wurden als die Grundsteuern; schon 1606 klagt 
die Stadt Brieg dem Verweser Karl von Oels, daß die

Die Plasten zum Belege. S- Bd. 24 
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allgemeine Landessteuer und andere Auflagen und ouoi» 
xuklioa so hoch gestiegen wären, wie zuvor nie. 1624 wur
den vom 1000 160, 1632 256 th. gefordert. 1703 betrug 
die kaiserliche Vcrwilligung 1,390,277 fl. Die Mittel zur 
Erhaltung stehender Heere mußten damals geschafft werden 
und die Verwalter der Staaten waren daher erfinderisch in 
Aufsuchung von Geldquellen. Die mannigfaltigsten Aufla
gen auf alle möglichen Gegenstände des Verbrauchs oder 
des LuxuS (Mehl, Fleisch, Wein, Bier, auf Spielkarten, 
Gold- und Silbcrwaarcn, Spitzen, Perrücken), des Vergnü
gens wie die Tanzimpost, der Duldung gegen die Juden 
(Juden Toleranz Jmpost) wurden versucht, zuweilen wie 
1637, 1661, 1684 eine wirkliche Kopfsteuer oder dafür ein 
Reluitionsquantum gefordert. Diesen Steuern waren auch 
die Fürsten unterworfen, bei der Kopfsteuer 1643 war ein 
Fürst auf 666"/z Gulden angeschlagen.

Waren die Steuerbeiträge vom Fürstentagc auf die ein
zelnen Fürstenthümer »ertheilt, so hatten die Landständc 
der Fürstenthümer, nicht der Fürst selbst, das Geschäft, ihr 
Quantum einzuziehen, die fürstliche Kammer hatte nur für 
die Kammergüter zu stehen. Die Stände hatten ihre eigene 
Kasse, die Landeskammer, und verwalteten dieselbe durch ihre 
eigenen Beamten. Diese bestanden in einem Kasscndirek- 
tor oder Landesbcstalltcn, den Landcsältestcn aus den einzel
nen Weichbildern, dem Landsundikus, dem Landsteucr- 
einnehmer oder Kämmerer und dem Landschrciber. Zu Lan- 
desbestallten nahm man angesessene Edelleute, 1666 war es 
in Bricg Kaspar Bernhard v. Eckwricht auf Maswitz und 
Kochern, 1666 Georg von Kittlitz auf Mechwitz und Lorenz- 
bcrg, die Landcsältestcn wurden alle drei Jahre gewählt und 
waren unbesoldet. Sie bildeten mit den drei besoldeten Mit
gliedern den ständischen Ausschuß und hielten alle Monate 
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oder alle Vierteljahre Zusammenkunft. Allgemeine Landtage 
des ganzen Fürstcnthums wurden nicht in regelmäßiger Wie
derkehr gehalten, sondern nur wenn etwas zur Berathung 
vorlag; hier erschien der sämmtliche Adel, die Abgeordneten 
der Stifter und Städte; Landhaus und Landkasse befanden 
sich zu Brieg auf dcr Burggassc. Auch die einzelnen Weich
bilder hielten Kreistage zur Abnahme dcr Kreissteucrrcch- 
nung, dcr Wahl von Landesältcstcn ic. Ucbcrdicß hielt je
des Weichbild einen rittcrschafllichcn Marschcommissarius mit 
frcicm Tractamcnt rmd Diäten, um bci Truppcndurchmär- 
schcn Mißbräuche zu verhüten.

Hatte sich dcr Landtag versammelt, so begab sich dcr 
Landesbcftallte zum Landeshauptmann und fragte an, ob 
Propositioncn mitzutheilen wärcn. Waren nun vom Obcr- 
lehnshenn Forderungen gestellt und von Fürsten und Stän
den Steuern bewilligt oder hatte der Fürst selbst ein An
liegen, so ließ cr cs als Proposition mitthcilen. Dcr Land
tag berieth dann ohne Beisein eines fürstlichen Beauftrag
ten; die einzelnen Stände: Barone, Ritter, Prälaten, Städte 
gaben jeder für sich ihre Stimme ab. Gemeine Landcssteu- 
ern, welche vom Fürstcntagc bewilligt waren, konnten hier 
natürlich nur rcpartirt werden uud dic Berathung sich auf 
die leichteste Art der Erhebung beziehen. Die Landkasse lie
ferte, wie es scheint, die Steuer sogleich an dcn kaiserlichen 
Steuereinnehmer ab, nicht erst an die fürstliche Kammer. 
Freier waren die Stände bci Berathungen über Anforde
rungen des eigenen Landessürstcn, wobei cs mehr auf Gut
willigkeit ankam. Zuweilen ging dcr Fürst auch nur einen 
einzelnen Stand an, wie z. B. die Städte beim Bicrgelde. 
Um baldige Nachricht von allem, was beim General-Steu
eramt, bei Fürsten- und Ständetagcn, bci dcr Obcrkammer 
in Brcslau vorkam, zu erlangcn, hicltcn die drei Fürstenr 

24' 
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thümer insgesammt oder wie sie grade unter einem Für
sten verbunden waren, stets einen Agenten in Breslau. Bis
weilen traf es sich auch, daß das Interesse der Landschaft 
und der Städte nicht übcreinstimmte und daß die Städte 
von der Ritterschaft übervortheilt zu werden fürchteten. Dann 
pflegten sie sich vorher unter einander zu berathen, um dem 
Adel mit einstimmiger Meinung entgegen treten zu können. 
Z. B. schreibt der Rath zu Strehlen unterm 13. Februar 
1603 an den zu Brieg: „Die Landschaft von Nimptsch und 
Strehlen habe zu Präparation und Fortstellung des auf den 
28. März nach Brieg ausgeschriebenen Landtages am 10. 
Fcbr. eine besondere Zusammenkunft in Strehlen gehalten, 
wo wegen Absendung ihres Ausschusses zu dem auf den 18. 
in Breslau angesetzten Landtage zu Bestellung Eines und 
des Andern geschlossen worden und es gehe das Gerücht, 
daß in Brieg die Ritterschaft den Magistrat gewonnen ha
be. Der Bricgcr Magistrat antwortete: er habe nicht er
fahren, daß die Bricger Landschaft sich berathen habe, sie 
müßten es denn hinter seinem Rücken gethan haben, auch 
nicht, daß nach Breslau auf den 18. eine Zusammenkunft 
deS sämmtlichen Ausschusses ausgeschrieben sei. Also konn
ten die Herren ihn auch nicht zu sich gezogen haben und er 
werde Bedenken tragen, zu ihnen zu treten und in Ouu- 
sulli« unerforschter Sachen ihnen beizufallcn, denn es sei 
bekannt, wie es zwischen ihm und der Landschaft am letzten 
Landtage abgclaufen. Er bäte daher die Herren in Streh- 
lcn, caute und vorsichtig zu handeln, damit ihnen nichts 
Vindicirlichcs daraus erwachsen möge."

Diese Steucrvcrfassung wurde nach dem Erlöschen des 
Fürstenhauses vom Kaiser bestätigt und hat bis auf die preu
ßische Besitznahme des Landes bestanden. Im Jahr 1742 
wurden die Fürsten- und Ständetage, so wie die Landes- 
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kammcrn der einzelnen Fürstenthümer aufgehoben, die Be
amten derselben wurden entlassen und geriethen zum Theil 
in große Noth. In Brieg z. B. bewarb sich der Landcs- 
kämmercr Grähl 1747 um die Cantorstelle bei der Schloß
kirche. Die Regierung selbst übernahm die Steuereinziehung. 
Wenn die Stände als ein Schutz des Volkes gegen Aufla
gen betrachtet werden, so hatten sie diesem Zwecke sehr we
nig entsprochen, denn grade in dieser Zeit (1527 — 1742) 
sind dieselben entstanden und unendlich vervielfacht worden. 
Ihr Schutz wurde außerdem überflüssig bei einem Fürsten 
wie Friedrich 2., welcher ausdrücklich erklärte, nie mehr als 
das Vorgefundene Stcucrquantum (2'/, Mill. th.) fordern 
zu wollen. Nicht die Höhe der Steuern war drückend für 
das Land gewesen,*) sondern die ungleiche Verthcilung und 
grade diese wurde den Ständen zum Vorwurf gemacht. Eine 
gerechte Bcrthcilung würde, so lange die Stände repartie
ren, nie zu Stande gekommen sein. Die Leitung der An
gelegenheit mußte in einer Hand sein, um eine durchgängige 
Ausführung gerechter Principien möglich zu machen. Ein 
neues Kataster, von Oesterreich seit 1720 vorbereitet, aber 
nie zur Ausführung gebracht, wurde 1743 cingcführt, der 
Bodenertrag wie die Nutzungen an Hölzern, Teichen ic. in 
4 Klassen getheilt. Mit Abschaffung aller andern Auflagen 
hatte das Land von nun an die Contribution im Betrage 
von 1,700,000 th. zu tragen und zwar die weltlichen Do
minien, adlige, städtische Pfarr- und Schuläcker im Verhält
niß von 28'/z, die Baucrgütcr und kleinen Leute 34, bischöf-

') >710 waren ausgeschrieben: Jndicli'on 1,085,305 fl. 

An Accise eingenommen 1,285,651 fl.

2,868,056 fl. 
Weingelber 25,680 fl. 

TabakSzeldcr 23000 fl. 
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lichen 337z, die ritterlichen Commendcgürer 407z, die geist
lichen Stifte 50 vom hundert nach einem sehr niedrig be
rechneten Anschläge, so daß sie bei den weltlichen 7^, bei 
den geistlichen Gütern 7, des Ertrages betrug. Die Städte 
dagegen behielten als Staatsabgabe Accise und Servis. 
Brieg bezahlte 1750 für seinen Landbesitz 2272 th. Kontri
bution; wie hoch die Accise sich belaufen hat, findet sich 
nicht, die heutige Mahl- und Schlachtstcuer beträgt 24 - 25000 
th.; Reste, welche früher stets blieben und fortgeführt zur 
unerschwinglichen Last wurden, wurden nicht mehr geduldet, 
alle Monate streng auf Berichtigung gehalten. So wurde 
die Ordnung zur Gewohnheit und das Land fühlte sich, ob
wohl es dasselbe wie früher zahlte, erleichtert. Alle Privat- 
abgaben an Grund- und Erbzinscn, alle Dienste und Lei
stungen blieben unverändert, für diese ist erst seit I8W die 
Erlaubniß der Ablösung gegeben und heute ist der größere 
Theil derselben abgelöst. An die Stelle der Grundlastcn, 
welche ehemals die Hauptabgaben bildeten, sind also jetzt 
die Staatsabgabcn getreten, ein Beweis, wo der Schwer
punkt der gesellschaftlichen Ordnung liegt; früher war die 
bürgerliche Ordnung auf die Macht der Stände oder der 
Grundhcrrschaftcn gegründet, jetzt sind die allgemeinen Prin
cipien des Staates in unbestrittenem Ucbergewicht.

2. Gerichtsverfassung. Nachdem Schlesien in eine 
Menge Herzogthümer zerfallen war und die machtlosen Für
sten zur Anerkennung eines schützenden Lehnsherrn sich ge
nöthigt gesehen, wurden die Streitigkeiten der Fürsten durch 
Schiedsgerichte geschlichtet, nur unter schwachen Lehnsherrn 
wiederholten sich die inneren Kriege. Ein Oberlandeshaupt
mann als Stellvertreter des Königs ist zuerst (1474) von 
Matthias gesetzt worden, Wladislaus gab 1498 das Privi
legium, daß es ein schlcsischer Fürst sein sollte. Dieser hatte 
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den Borsitz nicht nur bei den Fürsten- und Ständetagen, 
auf welchen die kaiserlichen Propositionen und Landessachen 
berathen wurden, sondern auch beim Obcramt und Fürsten- 
recht, durch welches alle Rechtshändel der Fürsten und Stän
de unter einander geschlichtet und welches jährlich zweimal 
für Niederschlesien in Breslau gehalten werden sollte.

In den einzelnen Fürstenthüinern gehörte die Gerichts
barkeit ursprünglich den Fürsten allein, welche sie durch ihre 
Castcllane verwalteten. Sie haben dieselbe aber auf Geist
lichkeit, Städte, ja einzelne Adlige übertragen. Es gab da
her neben den fürstlichen Hof- und Landrichtern, Stadvögte, 
Stistsvögte, geistliche Hosgerichtc, Patrimonialgerichte. Die 
untere Gerichtsbarkeit war durchgehcnds in den Händen der 
Gutsherrschast oder des Schulzen. Von Patrimonial- und 
Stadtgerichten fand Appellation an das fürstliche Hofgericht 
Statt; wurden fürstliche Unterthanen von geistlichen Grund- 
herrschaften gedrückt, so riefen sie wohl die Hilfe des Für
sten an, aber dieser konnte nur beim Bischof oder Kaiser 
für sie interveniren. Beim fürstlichen Hosgcricht führte der 
Landeshauptmann oder Kanzler den Vorsitz. Der Adel 
führte seine Rechtshändel zwar vor der fürstlichen Kanzlei, 
hatte aber das Recht der Appellation an das Präger Appel
lationsgericht oder an die böhmische Hofkanzlci in Wien. 
Bei den Städten waren ehemals die Berufungen nach Mag
deburg in Brauch, welche Wladislaus schon 1513 abschaf
fen wollte, Ferdinand 1. 1548 bei Gelegenheit der Achts- 
crklärung gegen Magdeburg wirklich abschafftc und dafür 
das Appellationsgcricht in Prag einsetzte. Bürger und Bau
ern hatten übrigens nur die Berufung an das fürstliche Hof
gericht, nicht an den König und das Präger Appellations
gcricht. Ueber Streitigkeiten des Adels unter einander und 
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über ritterschaftliche Güter sprachen in älterer Zeit die Zau- 
den und Manngcrichte alsjinlioia

Die Er i mi n aljustiz wurde von allen mit Obcrrecht 
versehenen Grundbesitzern, also außer dem Fürsten auch von 
Städten, von der Kirche, Stiften, von einzelnen Adligen ge
übt. Daher hatte nicht nur die Stadt ihren Galgen, son
dern auch viele Dorfherrn. Die Zahl der Kriminal erbre
chen und der Hinrichtungen ist im Verhältniß zu heut sehr 
groß, in Breslau vergeht im 13. Jahrh, kein Jahr, ohne 
daß 6 — 8 geköpft, gehängt, ersäuft, verbrannt, gerädert, 
ja lebendig vergraben werden, wie das Vcrzeichniß der Hin
richtungen bei Klose angicbt. Ebenso ist es in Brieg, die 
Stadtbücher sind voll von abscheulichen Verbrechen und grau
samen Hinrichtungen. Hinrichtungen von Bürgern fanden 
auf dem Markt, von Adligen vor oder im Rathpause Statt. 
1634 wurde auch ein Narrengatlcr auf dem Markte errichtet.

Gesetzbücher. Anfangs galt in Schlesien nur polni
sches Recht, Die deutschen Dörfer und Städte wurden nach 
deutschem Rechte eingerichtet, die Städte nach dem Muster 
von Magdeburg. Bei der deutschen Bevölkerung galt das 
sächsische Landrccht oder der Sachsenspiegel, 1346 sind aus 
dem Sachsenspiegel die schlesischen Gesetze gesammelt und 
mit dreizehn neuen Kapiteln vermehrt worden. Das Lehn- 
recht für den Adel war ursprünglich das longobardischc, Er
weiterungen desselben sind im Briegischen 1621, 1566,1662 
gegeben worden. Zu den eigenthümlichen schlesischen Gesetzen 
gehören das Wcnzeslauschc 1416 und Easparischc (1568) 
Kirchcnrccht. Das Wcnzeslauschc war im Briegischen cin- 
gcführt, cS betraf die Erbfolge und Gütergemeinschaft unter 
Ehclcuten. Das .In« inii!,nlii.^, Einstandsrecht oder Wic- 
dcrkauf, daß sich innerhalb Jahr und Tag nach Ucbcr- 
gabc eines Gutes melden konnte, wer Recht daran zu ha- 
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den glaubte (Eltern, Kinder, Geschwister, Geschwisterkinder) 
war im Bricgischen bei Privatgütern aufgehoben. Als Cri- 
minalrecht galt seit 1332 Karls 3ten Halsgcrichtßordnung. 
Zur Erhaltung der Zucht und Polizei unter dem Landvolk, 
waren die Drcidinge ungeordnet; eine Drcidingsordnung für 
die Kammergütcr war 1366 unter Georg 2., eine neue ist 
unter Georg Wilhelm entworfen, aber erst unter kaiserlicher 
Regierung für die drei Erbsürstcnthümcr publicirt worden. 
Nach der preußischen Besitznahme ist 1748 der l^-i

1794 das preußische Landrecht eingcführt worden.
Gerichtsordnung. Schon bci Verpflanzung dcs 

Magdcburgschcn Rechtes nach Schlesien war Heinrich 3. da
rauf bedacht, die Spötteln zu ermäßigen und das Recht 
wohlfeiler zu machen. Für den Schöppcnstuhl in der Stadt 
Brieg ist von 1333 eine Gerichtsordnung vorhanden, für 
das Hofgericht die Hofgcrichtöordnung Joachim Friedrichs 
von 1309, außerdem von 1663 eine Kanzlcitaxe für Lieg
nitz — Brieg.

Der Wechsel, welcher in Ausübung der Gerichtsbarkeit 
Statt gefunden hat, ist derselbe wie in den andern Ncgicrungs- 
zwcigen. Anfangs war sie allein beim Fürsten, dieser trat 
sie ab oder verkaufte sie an die Stände. In ncncrcr Zeit 
hat sich mit der wachsenden Souveränität dcs Staates das 
Verhältniß wieder umgekehrt, die Schöppenstühlc der Städte 
(in Brieg 1768) sind aufgehoben worden, neuerdings auch 
die Patrimonialgcrichtc und alle Gerichtsbarkeit ist wieder 
der Staatsgewalt allein zugctheilt.

Kricgsverfassung. Auch in dieser sind wenigstens 
drei verschiedene Epochen zu unterscheiden. Bis in den An
fang dcs fünfzehnten Jahrhunderts focht man mit Schwer
tern, Spießen, Bogen, Aexteu. Bei Kriegsgefahr bot der 
Fürst seinen Adel auf, dieser erschien zu Pferd, begleitet von 
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seinen Knechten zu Fuß. Dic Starke der Heere lag in dcn 
geharnischten Rittern und die Lchnsversassung war im Lande 
eingcführt worden, um sich den Dienst dcr dcutschen Ritter 
zu sichern; die Güter welche Ritterdienste leisteten, waren 
von Nobotdicnsten und Grundzinsen frei. Die kleinen Kriege 
der Fürsten untereinander sind mit solchen Aufgeboten ge
führt worden. Die Städte wurden fast alle befestigt, denn 
sie sollten nicht bloß dcm Gewerbflciß gewidmet sein, son
dern auch als sichere Zufluchtsörter gegen auswärtige Feinde 
dienen. Auch Brieg hat daher stets für seine Bcfcstigung 
und Vertheidigung zu sorgen gehabt. In älterer Zeit war 
die Bürgerschaft mit Batisten versehen und übte sich im 
Gebrauch derselben bci den Vogelschießen mit dcr Armbrust, 
später im Gebrauch des Schießgewehres. Namentlich in den 
Belagerungen 1642, 1741, 1761 hat sic nützliche Dienste 
geleistet. Von den Stadtgütcrn war sie für dic Schvltiscien 
dem Fürsten auch zum Naßdienst verpflichtet.

Als seit dem fünfzehnten Jahrhundert dic Scbußwaffcn 
in Gebrauch kamen, wurde die Wichtigkeit dcr geharnischten 
Ritterschaft ermäßigt, die Entscheidung lag im Fußvolk, aber 
dieses bedurfte dcr Uebung, man hielt daher besoldete Knechte. 
Allgemeine Aufgebote wurden seit den Türkenkricgcn nöthig 
und 1629 die erste Defcnsionsordnung entworfen, ganz Schle
sien in vier Quartiere getheilt; eine zweite 1678, eine dritte 
1619. Der Mustcrzettcl wies in dieser letzten in allen vier 
Kreisen 169,880 Mann aus, davon sollte der 20te Mann, 
also 7996 aufgcbotcn werden; Noßdicnste zählte man 1840. 
Neben dieser Landwehr wurden aber fremde Truppen in 
Sold genommen und nach Böhmen und in die Lausitz ge
schickt. Die Fürsten hielten zwar zuweilen Haustruppen als 
Leibgarde z. B. Johann Christian eine Compagnie unter 
Dsorowsky, Gcorg 3. drei Compagnien, denn sic hatten das 
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Recht der Sclbstvertheidigung; aber der Kaiser sah es un
gern und duldete 1663 auch die zum Türkenkricge ausge
stellten ständischen Truppen nicht, sondern steckte sie unter 
seine Truppen. Nur Breslau hielt ein Regiment Stadt
soldaten (Gclbröcke.) Die Wehrvcrfassnng Schlesiens blieb 
auch unter Ocsterreichischer Hoheit stets schwach und der 
Verlust des Landes an Preußen war eine Folge dieser Vcr- 
nachläßigung.

Die preußische Regierung hat mit den Hilfsquellen des 
Landes eine weit stärkere Wchrvcrsaffung geschaffen; mit 
denselben Abgaben, welche an Oesterreich gezahlt worden 
waren, unterhielt sie ein Heer von 40,060 M. Die Kanton- 
pflichtigkcit wurde cingcführt, aber um dem Lande nicht zu viel 
Arbeitskräfte zu entziehen, wurden die Gcbirgskrcise und Fa- 
brikstädtc, darunter auch Brieg, von derselben befreit und ein 
großer Theil des Heeres noch immer aus Fremden gewor
ben. Ein Nationalheer mit allgemeiner Verpflichtung zum 
Kriegsdienst ist erst seit 1807 gebildet worden. Selbstvcr- 
thcidigung einzelner Städte oder Frirstenthümer konnte von 
Anfang an mit den preußischen Einrichtungen nicht bestehen, 
Schlesien hat zwar in Oels, Neifsc rc. noch Neste seiner al
ten Furstcnthnmsregicrungcn erhalten, aber diese sind ohne 
Sclbstständigkeit in allen allgemeinen Ncgicrungsangelegen- 
hcitcn, in Steuern, Justiz, Heerwesen demselben Staatsge
setz unterworfen. ,

Der Uebergang an Preußen war wie in kirchli
cher so in weltlicher Beziehung eine Wiedergeburt des Lan
des, eine neue Bahn der Entwickelung eröffnete sich demsel
ben. Land und Menschen waren hier zur Verbindung mit 
Preußen vorbcreitet. Die Lage des Landes auf dem Nord- 
abhange des Gebirges, der norddeutschen Ebene zugcwandt, 
der Abfluß der Gewässer, der Zugang zur See in derselben 
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Richtung, die vorherrschcnd sächsische Abstammung der deut
schen Bevölkerung, das sächsische Recht, die mehr nord- als 
süddeutsche Bildung, im Glauben der überwiegende Prote
stantismus waren Verwandschaftsbande, welche den Uebcr- 
gang in den neuen Staat erleichterten. Widerstrebende Ele
mente fanden sich höchstens im hohen Adel und in der ka
tholischen Geistlichkeit. Die Provinz sprang so zu sagen mit 
beiden Beinen in die preußische Uniform, es durchdrang sie 
ein Gefühl wie Adam im Paradiese, als Eva ihm zugeführt 
wurde und er ausrief: das ist Fleisch von meinem Fleisch 
und Bein von meinem Bein! Wenn die katholische Kirche 
die Absicht gehabt hätte, die Trennung von Oesterreich zu 
erleichtern und die Herzen dem Könige von Preußen zuzu- 
wenden, sie hätte es nicht besser anfangen können als sie 
durch ihre Unduldsamkeit gethan hat. Es war wieder einmal 
einer der Momente, in welchen die Kartenhäuser menschlicher 
Klugheit vor dem Hauche der Weltgeschichte zusammcnbrechen.

In der That, welche Alternative konnte für Schlesien 
wünschenswcrther sein? Politische Selbstständigkeit hat die 
Provinz kaum jemals gehabt, die Zersplitterung in kleine 
Fürstcnthümer hatte zum Anschluß an mächtigere Nachbarcn 
genöthigt. Die Vereinigung mit Polen war durch ihre Ger- 
manisirung gelöst worden, die Mißhandlungen Polens zwan
gen sie, bei Böhmen Schutz zu suchen. Seitdem nahmen 
die schlesischen Fürsten zu Prag, Ofen, Wien ihre Fürsten- 
thümcr zu Lehn. Dem Wiener Hofe wurden sie durch die 
Reformation entfremdet. Die versuchte Rcactiow durch die 
Lichtcnstcincr hatten sie selbst glücklich abgcwendct, später 
suchten sie bei Sachsen, noch später bei Schweden Hilfe für 
ihre Glaubensfreiheit. Als das sächsische Fürstenhaus von 
der Bcschützung des Protestantismus sich lossagte, Schweden 
wieder nach Skandinavien zurückgedrängt wurde, welche
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Macht zum Schutze des Glaubens blieb übrig als Bran
denburg? Hatte Oestreich durch Fürsorge und Wohlthaten 
das Land an sich gefesselt oder es nicht vielmehr wie ein 
fernes Außenwcrk vernachläßigt und der Willkühr der Be
amten und Geistlichen überlassen? Der Werth der Pro
vinz wurde in Wien erst erkannt, als sie verloren war, 
und ihr Verlust dann allerdings schmerzlich beklagt. Seit 
Ferdinand 2. hatte kein österreichischer Kaiser sich hier 
blicken lassen, Friedrich 2. kam alle Jahre, um das Gedei
hen seiner neuen Schöpfung zu überwachen. Für ihn war 
sie die Bedingung, unter den größeren Staaten Europa's 
festen Fuß zu fassen.

Worin bestand die Umwandlung, welche das Land durch 
den Ucbergang an Preußen erfuhr? Oesterreich hatte die al
ten Stände und Fürstcnthümcr sortvcgetiren lassen ; hatte zwar 
sehr unvorthcilhaft verwaltet, aber in weltlicher Regierung 
keinen absichtlichen Druck ausgeübt, es ließ sich sogar den 
Widerspruch der Stände bei Steuerbcwilligung gefallen. 
Preußen verlangte von dem Lande nicht mehr und nicht 
weniger als es bisher gesteuert hatte, zog aber die Steuern, 
um sie unverkümmert zu erhalten, selbst ein. Das ganze 
Spinnengcwebe der alten Stcucrvcrfassung, der Stände und 
Fürstenthumsvcrwaltungcn, in welchem ein großer Theil der 
Abgaben hängen geblieben war, ehe er die Staatskasse er
reichte, wurde dadurch überflüssig, Steuerrccht sowie Obcrge- 
richte und Kriegswesen wurden allein dem Staate vindicirt, 
an die Stelle des historischen Herkommens wurde eine rati
onelle Regierung nach allgemeinen Principien gesetzt, aus 
dem verworrenen winklichtem Bau der alten Fürstenthümer 
und Standeshcrrschaften ein gradliniges Kaserncngebäude aus
geführt. Warum ertrug das Volk den Verlust seiner alten 
Ständeverfassung mit Gleichmuth? Weil sie mehr ein Schutz 
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für Mißbrauche als für Rechte gewesen und ein Hinderniß 
für Verbesserungen geworden war. Die neue, nun erst in 
Wahrheit absolute Monarchie ohne schützende Schranken hätte 
der Form nach die größte Tyrannei sein können, wurde aber 
vielmehr als Erleichterung empfunden. Denn ein überlege
ner Geist hielt die Zügel der Regierung in den Händen, die 
Augen allein auf das Wohl des Landes geheftet; seine haus
hälterische Sparsamkeit leitete alle Abgaben in die Adern 
des Staates zurück. Die Steuern waren nicht geringer, aber 
gerechter vcrtheilt, der Wohlstand, die Bevölkerung wuchsen, 
die Wehrkraft erschien unüberwindlich, die Gerechligkeitspflege 
war prompt und streng, und was über AlleS geht, der Got
tesdienst war frei. Darf man sich wundern, daß das An
denken an die alten Zeiten dem Volke so bald und so völ
lig entschwand, daß seine historischen Erinnerungen heut fast 
nicht über die preußische Besitznahme hinausreichcn?

Ueber hundert Jahre sind nun unter diesem Regiment 
verflossen und die Provinz hat noch keinen Augenblick den 
Tausch zu beklagen gehabt. Eine Gefahr erwuchs ihr al
lerdings, während sie im Schoß des großen Königs ruhte — 
sie gewöhnte sich an eine Sicherheit, welche alle Sorge für 
die allgemeinen Interessen allein dem Regenten überließ, 
denn in dem Geiste eines solchen Monarchen lag die größte 
Bürgschaft. Indeß auch er war ein Mensch und seine Tage 
waren gemessen. Andere Zeitumständc erforderten andere 
Negicrungsformen. Doch hier ist die Gränze unserer Auf
gabe. Ein Fürstenthum Brieg giebt es unter Preußen nicht 
mehr, also auch keine eigene Geschichte, höchstens noch eine 
Stadtchronik. An die Stelle kleiner, beschränkter Interessen 
ist ein großes, im Aufblühen begriffenes Vaterland getreten. 
Theures Heimathsland! der erhebenden Momente in deiner
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Vergangenheit sind nicht viele und selbst dein patriarcha
lisches Glück unter den Piasten war auf enge Grundlage 
gebaut. Durch die Bereinigung mit Preußen sind die Lan- 
desgränzen erweitert, die See ist zugänglich geworden; den 
materiellen Interessen ist ein weiter Umkreis der Entwicke
lung eröffnet, für das Leben des Geistes sind die Fesseln des 
Glaubens, der Wissenschaft gefallen, die edelsten Güter des 
Lebens sind dir gesichert, gebrauche sie nie anders als zu 
deinem Heil, Vaterland und Glaube seien dir heilige Na
men! Ueber deinen Geschicken aber möge stets ein Geist re
gieren, welcher wie die göttliche Vorsehung zugleich ein Geist 
der Ordnung und der Freiheit ist, damit du für immer vor 
dem Unglück bewahrt bleibest, ein Schlachtopfer kurzsichtiger 
Tendenzen zu werden!



Druckfehler!
Seite 21 letzte Zeile ist „wieder" zu streichen.

- 31 lies Cmnmissonum für Commissarium.
- 134 — 17 lies „der Feind" für Feinde.
- 143 ist die Zahl in der Ucbcrschrist und in der Mitte 

1643, nicht 1634.
- 167 Zeile 16 ist Fünfzehn- zu schreiben.
- 200 Zeile 3 von unten: cu'r für nur.
- 243 Zeile 2 von unten „standen" für stand.
- 268 Zeile 2 von unten „aufs" für auf.
- 337 Zeile 3 ein für eine.
- 363 Zeile 1 lies „und die hergebrachte, behagliche."

Von Seite 208 bis 266 sind in der Ueberschrift dcs linken 
Blattes die Worte: „Viertes Buch" hinzuzusügen.
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